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BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BI Bürgerinitiative 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
16. 
BImSchV 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung) 

22. 
BImSchV 

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzeVerordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft 

32. 
BImSchV 

Zweiunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) 

BHD Brusthöhendurchmesser 
BJagdG Bundesjagdgesetz 
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (seit 2005) 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (1998-2005) 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BOL Bauoberleitung 
BvR Bundesverfassungsgericht 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes 
BW Bauwerk 
ca. Cirka 
CD Compact Disc 
CEF Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, sog. „vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen“ 

CO2 Kohlendioxiid 
dB(A) Dezibel (A), A-Bewertung des Schall--- 
DE Dungeinheiten 
DE/ha*a Dungeinheiten pro Hektar und Jahr 
Dez. Dezernat 
d.h. das heißt 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
DIN EN DIN European Standard  
DIN-Norm Norm des Deutschen Institut für Normung e. V. 
DN Diameter Nominal, ungefähr der Innendurchmesser in Millimeter 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge 
DTVW Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge an Werktagen 
DVWK Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. 
DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
E Ersatzmaßnahme 
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EAE Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen 
EG Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft 
EAHV Empfehlungen für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen 
ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Ausgabe 1995 und 2009 
e.V. Eingetragener Verkein 
f. folgende 
FENA Forsteinrichtung und Naturschutz 
ff. Plural von f.  
FFH Flora-Fauna-Habitat 
FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie; Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
FStrG Bundesfernstraßengesetz 
FStrAbÄndG Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes  
FStrAbG Fernstraßenausbaugesetz  
FStrG Bundesfernstraßengesetz 
Fz/24h Fahrzeuge in 24 Stunden 
Fz/h Fahrzeuge pro Stunde 
G Gestaltungsmaßnahme 
gon Neugrad 
g/m² Gramm pro Quadratmeter 
GG Grundgesetz 
GrwV Grundwasserverordnung 
GST Großraum- und Schwertransporte 
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
ha Hektar 
ha*a Hektar und Jahr 
HBO Hessische Bauordnung 
HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
HDSchG Hessisches Denkmalschutzgesetz 
HENatG Hessisches Naturschutzgesetz 
HForstG Hessisches Forstgesetz 
HJagdG Hessisches Jagdgesetz 
HLPG Hessisches Landesplanungsgesetz 
HStrG Hessisches Straßengesetz 
HVA F-StB Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 

im Straßen- und Brückenbau 
HVwVfG Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
HWG Hessisches Wassergesetz 
i.d.R. in der Regel 
IHK Industrie- und Handelskammern 
insb. insbesondere 
i.S.d. im Sinne der/ des 
ISO 9613-2 Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allge-

meine Berechnungsverfahren 
i.V.m. in Verbindung mit 
i.S.v. im Sinne von 
K Konflikt 
K Kreisstraße 
Kap. Kapitel 
KBV Kreisbauernverband 
Kfz Kraftfahrzeuge  
Kfz/24h Kraftfahrzeuge in 24 Stunden 
km Kilometer 
km/h Kilometer pro Stunde 
kV Kilovolt, abgeleitete SI-Einheit der elektrischen Spannung, Einheitszeichen 
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KV Kompensationsmaßnahmenverordnung 
L Landesstraße 
L Länge 
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
LAG PN 98 Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von 
Abfällen 

LAP Landschaftspflegerischer Ausführungsplan 
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 
lfd. Nr.  laufende Nummer 
l/s Liter pro Sekunde 
lfdm laufender Meter 
lfd. Nr.  laufende Nummer 
LH Lichte Höhe (bei Bauwerken) 
Lkw Lastkraftwagen 
LSG Landschaftschutzgebiet 
LW Lichte Weite (bei Bauwerken) 
max. maximal 
m/s Meter pro Sekunde 
m² Quadratmeter 
µg Mikrogramm 
MLuS-02 Merkblatt für Luftverunreinigungen, Ausgabe 2002, geänderte Fassung 2005 
Mrd. Milliarde 
NK Netzknoten 
NO Stickstoff 
NO2 Stickstoffdioxid 
NOX Stickstoffoxid 
o.ä. oder ähnliches 
OD Ortsdurchfahrt 
ÖBB Ökologische Baubegleitung 
o.g. oben genannt 
OPA Offenporiger Asphalt 
OU Ortsumgehung 
% Symbol für Prozent = vom Hundert, Hundertstel 
P205 Phosphorpentaoxid 
Pkw Personenkraftwagen 
PM2,5 Feinstaubimmissionen, Particulate Matter <2,5 µm 
PM10 Feinstaubimmissionen, Particulate Matter <10 µm 
PlafeR 02 
bzw. 07 

Planfeststellungsrichtlinien , Ausgabe 2002 bzw. 2007 

RAS Richtlinie für die Anlage von Straßen 
RAS-Ew Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 
RAS-L Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 
RAS-LP 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: 

Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men 

RAS-Q Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte 
RASt Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 
RL Richtlinie 
RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 
RLW Richtlinien für den ländlichen Wegebau 
ROG Raumordnungsgesetz 
RRB Regenrückhaltecken 
RRPM Regionalen Raumordnungsplan Mittelhessen  
RRPN Regionalen Raumordnungsplan Nordhessen  
RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, 2001 
RQ Regelquerschnitt 
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s Abstand des Mittelpunktes der Parkplatzfläche vom Immissionsort 
S Schutzmaßnahme 
sog. so genannte 
S Schutzmaßnahme 
StAnz. Staatsanzeiger für das Land Hessen 
Stck. Stück 
SVZ (bundesweite) Straßenverkehrszählung 
TKG Telekommunikationsgesetz 
t Tonnen 
u.a. unter anderem 
üNHN über Normalhöhennull (= Bezugsfläche für Höhen über dem Meeresspiegel im 

Deutschen Haupthöhennetz 1992) 
Unterl. Unterlage 
u.U. unter Umständen 
u.v.a. und viele andere 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
Ve Entwurfsgeschwindigkeit 
VGH Verwaltungsgerichtshof 
VB Vordringlicher Bedarf  
vgl. vergleiche 
VSR Vogelschutzrichtlinie; Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogelschutz-Richtlinie) 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
WKA Windkraftanlage 
WW Wirtschaftsweg 
z.B.  zum Beispiel 
zGG zulässiges Gesamtgewicht 
z.T. zum Teil 
ZTVE-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten 

im Straßenbau 
ZTV-La StB 
05 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschafts-
bauarbeiten im Straßenbau 

ZTV-LW 99 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befes-
tigung ländlicher Wegebau, 1999 

 
 
Anmerkung: 
Firmen- und andere Eigenbezeichnungen werden hier nicht benannt. 
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7. Naturschutz und Landschaftspflege 

Der mit dem planfestgestellten Bauvorhaben verbundene Eingriff in Natur und 

Landschaft durfte nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zugelassen werden (siehe unter 

A, Ziffer III,1.1). Diese Entscheidung ergeht im Benehmen mit den zuständigen 

Naturschutzbehörden. Die von den oberen Naturschutzbehörden für ihre Zustän-

digkeitsbereiche genannten Nebenbestimmungen sind unter A, Ziffer V,2 aufge-

führt. Dabei wurden die geltenden Anforderungen des nationalen und gemein-

schaftlichen Naturschutzrechtes beachtet. Dies gilt für die Grundsätze der Ein-

griffsregelung nach dem BNatSchG betreffend den Eingriffstatbestand (§ 14), die 

Eingriffsfolgenbewältigung (§§ 15 f.) und das Verfahren der Eingriffszulassung 

(§ 17). In § 7 des Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) sind ergänzende Be-

stimmungen zum Vollzug der Eingriffsregelung enthalten. Der getroffenen Ent-

scheidung steht nicht entgegen, dass im Zeitpunkt der Planung noch das HE-

NatG (im Ausgangsverfahren in der Fassung von 1996) grundsätzlich Anwen-

dungsvorrang hatte und dementsprechend von der planenden Behörde und der 

Anhörungsbehörde zu Grunde gelegt wurde. Im Änderungsverfahren fand schon 

das BNatSchG 2010 Anwendung. Allerdings wurde in den textlichen Ausführun-

gen (Erläuterungsbericht) auf das HENatG abgestellt, weil der Text im Wesentli-

chen vor dem 1. März 2010, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des BNatSchG 

2009, erarbeitet wurde. Auch im Deckblatt zum Erläuterungsbericht vom 

25.05.2011 wurden nur einzelne Änderungen, die entsprechend gekennzeichnet 

wurden, vorgenommen. Im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss werden die 

geltenden gesetzlichen naturschutzrechtlichen Vorschriften beachtet. 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Belange des Natur- und Land-

schaftschutzes angemessen. Die mit Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur 

und Landschaft werden mit den im landschaftspflegerischen Begleitplan getroffe-

nen Maßnahmen vollständig kompensiert. In dem landschaftspflegerischen Be-

gleitplan sind nach § 17 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BNatSchG in Text und Karte die 

Angaben über Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs und die vorge-

sehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft dargestellt. Er ist eine Zusammen-

fassung aller erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen und stellt ihre 

Verknüpfung mit den verfolgten naturschutzrechtlichen Zielen dar. Hinsichtlich 

der von dem planfestgestellten Vorhaben betroffenen gemeinschaftsrechtlich ge-

schützten Arten bleibt der Erhaltungszustand günstig bzw. verschlechtert sich 

gegenüber dem Istzustand nicht oder aber es bleibt die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt (siehe unter C, Ziffer IV,8 [Artenschutz]). 
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Trotz der unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen bestehen wesentliche 

Schnittstellen zwischen den Arbeitsschritten der Eingriffsregelung und des Arten-

schutzes, die zu Synergien bei der Bewertung führen. Die unter dem Artenschutz 

abzuarbeitenden Zugriffsverbote der relevanten Arten sind geeignet, den Natur-

haushalt im Sinne der Eingriffsregelung zu beurteilen. Die artenschutzrechtlich 

notwendigen Vermeidungs-, vorgezogenen Ausgleichs- und weiteren Kompensa-

tionsmaßnahmen werden im Rahmen des festgestellten landschaftspflegerischen 

Begleitplans abgearbeitet. 

7.1 Feststellung der Rechtsfolgen 

Nach § 17 Abs. 1 BNatSchG ist für die Feststellung der Rechtsfolgen bei Vorlie-

gen des Eingriffs in erster Linie die Behörde zuständig, die nach dem jeweiligen 

Fachrecht entscheidet. Die fachrechtlichen Zulassungstatbestände zur Frage, ob 

ein Vorhaben an dem nach Fachrecht bestimmten Standort zulassungsfähig ist, 

werden durch die Eingriffsregelung ergänzt. Ziel der Eingriffsregelung ist es, den 

Vorschriften des Fachrechts (hier des Fernstraßenrechts) ein auf die Bedürfnisse 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zugeschnittenes Folgenbewälti-

gungssystem zur Seite zu stellen. Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verän-

derungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des 

mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 

die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Der Ver-

ursacher ist verpflichtet, aus dem Kreis der mit einem Eingriff definitionsgemäß 

verbundenen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft diejenigen zu unterlassen, die vermeidbar sind. Ob ein Vorhaben an 

einem bestimmten Standort zulässig ist, richtet sich auch in naturschutzrechtli-

cher Hinsicht nach den materiellen Vorgaben des Fachrechts unter Berücksichti-

gung des Ergebnisses einer sachgerechten Abwägung, gegebenenfalls auch un-

ter Abstrichen des Zielerfüllungsgrads. Hier ist festzustellen, dass die hier festge-

stellte Straßenbaumaßnahme im Zuge der A 49, VKE 30, mit den von ihr verfolg-

ten fachplanerischen Zielen unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen 

Abwägungsklausel Vorrang vor den Belangen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege einzuräumen ist. Die Feststellung, dass das Vorhaben die Zulas-

sungsvoraussetzungen erfüllt, markiert das Ende der fachgesetzlich gesteuerten 

materiellen Prüfung und stellt somit die Vorentscheidung für die Anwendung des 

§§ 14 ff. BNatSchG dar. Sie bildet den Einstieg in das naturschutzrechtliche 

Prüfprogramm.  
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Bei dieser Prüfung wurde das naturschutzrechtliche Gebot, vermeidbare Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft durch Eingriffe zu unterlassen, (Vermei-

dungsgebot), das striktes Recht ist (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG), beachtet. 

Das Vermeidungsgebot verpflichtet den Verursacher, dass Vorhaben so umwelt-

schonend wie möglich umgesetzt werden. Eine Beeinträchtigung von Natur und 

Landschaft ist vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen den mit Eingriff verfolg-

ten Zweck am gleichen Ort (d.h. Ausführungsvarianten am geplanten Standort) 

ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu errei-

chen gegeben ist (§ 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). Dies ist vorliegend nicht der 

Fall, weil in Bezug auf die gewählte Variante keine Alternative besteht (siehe die 

Ausführungen unter C, Ziffer IV,3 [Planungsvarianten]). 

Die fachplanerische Abwägung, die beim Bau von Bundesfernstraßen die berühr-

ten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im 

Rahmen der Abwägung berücksichtigt (§§ 3 Abs. 1, 17 Satz 2 FStrG), hat die 

Notwendigkeit der Maßnahme nicht in Frage gestellt und die Geeignetheit des 

hier festgestellten Vorhabens einschließlich der CEF-, FCS-, Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen bestätigt. Die Anforderungen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, die einem Abwägungsvorbehalt unterworfen sind, führen vorlie-

gend zu keiner anderen Entscheidung. Dabei wurde vom Vorhabenträger bei der 

Planung und von der Planfeststellungsbehörde bei der Planfeststellung beachtet, 

dass grundsätzlich der Zugang in die fachplanerische Abwägung und die Ein-

griffsregelung erst dann eröffnet ist, wenn die Anforderungen des zwingend zu 

beachtenden Rechtes wie z.B. Gebiets- oder Artenschutz erfüllt sind (zum Ge-

bietsschutz siehe die Ausführungen unter C, Ziffer III [Zulässigkeit des Vorha-

bens nach § 34 BNatSchG] und zum Artenschutz unter C, Ziffer IV, Nr. 8 [Arten-

schutz]). Neben der Eingriffsregelung sind andere Regelungen, wie die zum Ar-

tenschutz (§ 39 ff., insb. § 44 Abs. 5 BNatSchG) maßgeblich; der Vorschrift 

kommt in der Regel eine ergänzende Bedeutung zu. Der Artenschutz wird unter 

nachfolgender Nr. 8 abgearbeitet. 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts gehört auch wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-

schaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweili-

gen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG). § 3 

Abs. 2 BNatSchG verlangt die dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 

entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad und hierzu insbesondere die Er-

haltung lebensfähiger Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-

lich ihrer Lebensstätten und den Austausch zwischen den Populationen sowie 

Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen sowie Gefährdungen 
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von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwir-

ken. 

Der Verursacher – hier der Vorhabenträger – ist nach dem Ausgleichs- und Er-

satzgebot verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Aus-

gleichsmaßnahmen) (§ 15 Satz 1 und 2 BNatSchG) oder zu ersetzen (Ersatz-

maßnahmen) (§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). Ein Eingriff darf nicht zugelassen 

oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder 

nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belan-

ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anfor-

derungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen (§ 15 

Abs. 5 BNatSchG). 

Ausgangspunkt der Ermittlung und Bewertung, ob eine Beeinträchtigung die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes „erheblich“ ist, ist die Feststel-

lung des vorhandenen Zustands und die voraussichtlichen Auswirkungen auf 

diesen. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG umfasst „Naturhaushalt“ die Naturgüter 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen. 

Bei der Feststellung des Plans wurde im Rahmen der Abwägung die Verpflich-

tung, einen Ausgleich herbeizuführen, der den Erfordernissen des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes gerecht wird, berücksichtigt. Dabei stellte die vorgenomme-

ne Optimierung der technischen Planung hinsichtlich der Anforderungen von Na-

tur und Landschaft nach geltenden Gesetzen und Richtlinien die wichtigste Auf-

gabe der landschaftspflegerischen Begleitplanung dar. Dass bei der Planung 

noch die damals geltenden landesrechtlichen Vorschriften herangezogen wur-

den, steht der Beurteilung des Vorhabens nach den mit dem BNatSchG vom 29. 

Juli 2009 ab 1. März 2010 in Kraft getretenen Vorschriften in Verbindung der ab-

weichenden Regelung des § 7 HAGBNatSchG zu Ersatzmaßnahmen nicht ent-

gegen. Bei der Planfeststellung wurde der Leitsatz, Vermeidung und Verminde-

rung von negativen Auswirkungen gehen dem naturschutzrechtlichen Ausgleich 

und Ersatz sowie der Ersatzzahlung als nachrangigem Mittel vor, beachtet. Da 

die Eingriffsvermeidung sowie Ausgleich und Ersatz nicht gleichwertig sind, sind 

die Eingriffsfolgen entsprechend abzuschichten. Das heißt, in erster Linie geht es 

um die Eingriffsvermeidung. Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist der Ausgleich 

im Verhältnis zum Ersatz nicht mehr vorrangig. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 

HAGNatSchG gelten Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG als 

Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG. Damit wird – abwei-
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chend von der Regelung des § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG – Ausgleich und Er-

satz als gleichrangig behandelt.  

Außerdem ist festzustellen, dass sich der Vorhabenträger vorliegend dafür ent-

schieden hat, nach § 8 Abs. 1 der Kompensationsverordnung (KV) vom 1. Sep-

tember 2005 für das bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht abgeschlos-

sene Planfeststellungsverfahren die bisher geltenden Vorschriften weiterhin an-

zuwenden. Denn vor dem Inkrafttreten der KV am 14.09.2005 (ein Tag nach der 

Verkündung im GVBl. am 13. September 2005) war die Planung vom Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel weitestgehend abgeschlossen, auch wenn 

die Pläne das Aufstellungsdatum vom 31.05.2006 tragen und das Anhörungsver-

fahren durch das Regierungspräsidium Kassel (die Einleitungsverfügung trägt 

das Datum vom 25.08.2006) erst später eingeleitet wurde. Die landschaftspflege-

rische Maßnahmenplanung war jedenfalls vor dem Inkrafttreten der KV schon 

weitestgehend (im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurden noch Planände-

rungen, die Aufstellung erfolgte am 25.02.2010 [erste Planänderung] bzw. am 

25.05.2011 und 30.04.2011 [zweite Planänderung], mit der Folge, dass Maß-

nahmen geändert oder ergänzt wurden, vorgenommen) abgeschlossen. Das Amt 

für Straßen- und Verkehrswesen Kassel konnte, obwohl die Planung erst später 

vollständig abgeschlossen und noch punktuell verändert wurde, somit auf die 

Übergangsregelung abstellen. Dies war vom Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung mit Schreiben vom 20.03.2008 bestätigt 

worden. Von daher musste der Vorhabenträger nicht auf die KV, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 20. Dezember 2010, bei der Maßnahmenplanung abstellen 

(vgl. Hess. VGH, Urteil vom 23. Juni 2010 - 2 C 2344/09.T -, S. 41) des Um-

drucks). Obwohl die KV nicht angewandt wird, so wird die „Ackerschonklausel“ 

gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG materiell berücksichtigt. Die Ausgleichsmaßnah-

men im Bereich Artenschutz, vor allem die notwendigen CEF-Maßnahmen, müs-

sen dennoch, nicht nur im Umfeld der Trasse sondern unter Berücksichtigung der 

artspezifischen Effektdistanz, auf Ackerflächen erfolgen, weil der Ausgleich für 

eine andere Form der Nutzung erfolgen muss, die artgerecht ist. Dies wurde auf 

Nachfrage der Planfeststellungsbehörde vom Vorhabenträger, vertreten durch 

das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, mit Schreiben vom 

04.10.2011 bestätigt. 

7.2 Bestandserfassung 

Ferner genügt die erfolgte Bestandserfassung den Anforderungen. Dabei ist die 

Behörde grundsätzlich nicht zur Erstellung eines lückenlosen Arteninventars ver-

pflichtet. Die Art und Umfang, Methodik und Untersuchungstiefe der vorgenom-
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menen fachgutachtlichen Untersuchungen zur Ermittlung der artenschutzrechtli-

chen Betroffenheiten im Planungsraum sind auf die maßgeblich von den natur-

räumlichen Gegebenheiten abgestellt worden. Dabei wurde neben der Bestands-

erfassung vor Ort auch eine Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse und 

Fachliteratur, die sich wechselseitig ergänzen, vorgenommen (siehe Deckblatt 

zur Artenschutz-Prüfung [lfd. Nr. 24 der Unterlagen], Kap. 2.1, S. 7 f., und Deck-

blatt zum Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan [lfd. Nr. 

16 der Unterlagen], Kap. 4, S. 18 ff., insb. Kap. 4.4 Landschaftsbild und Kap. 4.5 

Pflanzen, Tiere und ihrer Lebensräume). Alle nach 2000 in Auftrag gegebenen 

Fachbeiträge sind in die landschaftspflegerische Begleitplanung eingearbeitet 

worden. 

Die Angaben zu Vegetationsstrukturen lassen sichere Rückschlüsse auf die fau-

nistische Ausstattung zu. Zudem sind in den Anhängen Tabellen zu den bio-

ökologisch untersuchten Referenzflächen, Vegetationseinheiten und Artenlisten 

sowie Vegetationsaufnahmen und Darstellungen in den Bestands- und Konflikt-

plänen enthalten. Die gezielten Erhebungen umfassen die maßgeblichen reprä-

sentativen Biotoptypen und Arten. Darüber hinaus müssen zusätzliche Untersu-

chungen, von denen keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwarten sind, we-

der durchgeführt noch von der Planfeststellungsbehörde veranlasst werden. Die 

vor dem Hintergrund des individuenbezogenen Ansatzes der artenschutzrechtli-

chen Vorschriften erforderlichen Ermittlungen, deren Ergebnisse die Planfeststel-

lungsbehörde erst in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen 

der Verbotstatbestände zu überprüfen, (siehe unter C, Ziffer IV,8), sind vorlie-

gend, soweit hierfür Daten benötigt werden, durchgeführt worden. Den Daten 

lassen sich in Bezug auf das Plangebiet die Häufigkeit und Verteilung der ge-

schützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen, so dass die Planfeststel-

lungsbehörde in Kenntnis dieser Fakten beurteilen kann, ob Verbotstatbestände 

erfüllt sind. Dabei wurde auch beachtet, dass Art und Umfang der artenschutz-

rechtlichen Bestandsaufnahme auch europarechtlich durch die Vorgaben der 

FFH-RL und der VRL gesteuert werden. Durch die FFH-RL ist ein strenges 

Schutzregime zur Erhaltung der durch die Richtlinie geschützten Habitate sowie 

Tier- und Pflanzenarten normiert. Dieses strenge Schutzregime gilt sowohl für 

den Habitatschutz (Art. 3 bis 11 FFH-RL), d.h. für die besonderen Schutzgebiete 

des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ (vgl. Art. 1 

Buchst. l, Art. 3 FFH-RL), als auch für den allgemeinen Artenschutz (Art. 12 bis 

16 FFH-RL). Nach dem System der FFH-RL sind Habitatschutz und Artenschutz 

trotz ihrer gemeinsamen Zielrichtung (Art. 2 Abs. 1 und 2 FFH-RL) zwei selbst-

ständig nebeneinander stehende Rechtsbereiche. Sie sind in unterschiedlichen 
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Vorschriften mit je eigenem Gehalt und unterschiedlichen Prüfprogrammen gere-

gelt. Ein den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL vergleichbares for-

malisiertes Prüfungsverfahren kennt der allgemeine Artenschutz nicht. Der euro-

parechtlich verankerte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 3 EG) steuert 

den Untersuchungsaufwand maßgeblich. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist 

eine am Maßstab praktischer Vernunft ausgerichtete Prüfung. Ein wesentlicher 

Unterschied zwischen dem Habitatschutz und dem allgemeinen Artenschutz liegt 

in dem Schutzobjekt, d.h. in dem Untersuchungsgegenstand der durchzuführen-

den Bestandsaufnahme: Beim FFH-Gebietsschutz geht es um einen durch die 

Gebietsmeldung und Aufnahme in das „Natura-2000“-Netz in seinen Grenzen be-

reits festgelegten Naturraum. Auch die Schutzziele stehen bereits fest, nämlich 

durch die Erklärung des Mitgliedstaates (Art. 4 Abs. 4 FFH-RL), im Land Hessen 

mit der Natura 2000-Verordnung. Geschützt ist danach nicht das Gebiet in all 

seiner Habitat- und Artenvielfalt, sondern nur wegen der Lebensräume und Arten, 

die als Erhaltungsziel definiert sind. Allein darauf ist die Bestandsaufnahme im 

Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ausge-

richtet. Beim allgemeinen Artenschutz dagegen geht es zunächst einmal darum, 

überhaupt zu ermitteln, welche Arten in dem Untersuchungsraum vorkommen. Je 

nach der Reichhaltigkeit des Untersuchungsraums kann die Liste der näher zu 

untersuchenden Tier- und Pflanzenarten sehr umfangreich sein (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 9. Juli 2008 – BVerwG 9 A 14.07 -, Bad Oeynhausen).  

Im Übrigen ist eine naturschutzfachliche Meinung einer anderen Einschätzung 

nicht bereits deshalb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil sie umfangreichere 

oder aufwändigere Ermittlungen oder „strengere“ Anforderungen für richtig hält. 

Das wäre erst dann der Fall, wenn sich diese Auffassung als allgemein aner-

kannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat und die gegenteilige Meinung 

als nicht (mehr) vertretbar angesehen wird. Die artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten verlangen vom Vorhabenträger bzw. von der Planfeststellungsbehörde nicht, 

bei wissenschaftlichen Unsicherheiten oder Meinungsverschiedenheiten For-

schungsaufträge zu vergeben oder Untersuchungen anzustellen, deren Aufwand 

und wissenschaftlicher Anspruch letztlich auf solche hinauslaufen. Die vorliegen-

den artenschutzfachlichen Untersuchungen reichen sowohl in ihrem methodi-

schen Vorgehen wie in ihrer Ermittlungstiefe aus, um die Planfeststellungsbehör-

de in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände sachgerecht überprüfen zu können.  

An der getroffenen Einschätzung ändert sich auch durch das Vorbringen Beteilig-

ter nichts. Für diese Bewertung musste entgegen der Auffassung Beteiligter kein 

eigenständiger Fachbeitrag zur Bewertung der Umweltschäden erstellt werden. 
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Im Übrigen sind die landschaftspflegerische Begleitplanung, der Artenschutzbei-

trag und die FFH-Vorprüfung, die getrennt erstellt sind, vom Vorhabenträger auf-

einander abgestimmt worden. Außerdem hat der Vorhabenträger, vertreten durch 

das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, mit Schreiben vom 

04.10.2011 bestätigt, dass sich keine neuen LRT-Flächen entwickelt haben. Es 

sei vielmehr davon auszugehen, dass durch die Intensivierung der Grünlandnut-

zung und Sturmereignisse in den Wäldern kartierte LRT-Flächen so nicht mehr 

bestehen. Auch seien im Laufe des Verfahrens keine Hinweise auf weitere pla-

nungsrelevante Arten gegeben worden.  

Hinsichtlich der Darlegung Beteiligter, dass die nach PLACHTER, H., et al., 2000, 

„Methodische Standards und Mindestinhalte für naturschutzfachliche Planungen. 

Teilbeitrag: Integration tierökologischer Daten“ sein sollen, ist anzumerken, die 

Unterlagen des Vorhabenträgers zwar auf Unterlagen aus früheren Jahren auf-

bauen, dass allerdings durch verschiedene ergänzende Untersuchungen die 

Entwicklung im Raum berücksichtigt wurde. Die Überprüfung durch den Vorha-

benträger hat – wie die vorgenannte Stellungnahme zeigt – zu keinen wesentli-

chen Änderungen geführt. Soweit solche eingetreten sind, werden sie im Plan-

feststellungsbeschluss berücksichtigt. 

Ausgehend von der Beschreibung von Natur und Landschaft im Deckblatt zum 

Erläuterungsbericht (lfd. Nr. 16 der festgestellten Unterlagen), hat der Vorhaben-

träge die nachfolgend Biotoptypen erfasst und in Bezug auf die Beeinträchtigung 

von Natur und den Landschaft die tatsächlichen Verhältnisse in einem Bestands- 

und Konfliktplan dargestellt, ermittelt und bewertet und die erforderlichen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Dazu ist er als erstem Schritt zutref-

fend vom Charakter des Natur- und Landschaftsraumes sowie den dort ange-

troffenen tatsächlichen Nutzungen ausgegangen worden.  

Die Ermittlung der relevanten Arten, d.h. der streng geschützten Arten nach An-

hang II und IV der FFH-RL, die durch den geplanten Eingriff betroffen sein könn-

ten, ist in der Artenschutzprüfung (Kap. 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3) und in der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung (Kap. 4.5.3 ff.) erfolgt. Eine Betroffenheit ist 

unabhängig vom Vorkommen der relevanten Arten innerhalb oder außerhalb ei-

nes FFH-Gebietes ermittelt worden. Dabei wurden vertiefte Untersuchungen für 

ausgewählte und mit den Naturschutzbehörden abgestimmte Artengruppen 

durchgeführt (Pflanzen, Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Reptilien, Tagfalter und 

Widderchen, Libellen, Heuschrecken, Laufkäfer in ausgewählten Waldbereichen). 

In 2003 wurde in einem ausreichend breiten Korridor eine flächendeckende LRT-

Kartierung durchgeführt. Der Untersuchungsraum wurde zwischen 2003 und 

2009 noch mehrfach, u.a. im Rahmen der Suche nach CEF-Flächen für die Feld-
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lerchen, flächendeckend begangen, so dass auszuschließen ist, dass sich neue 

LRT-Flächen entwickelt haben, die nicht erfasst sind. Durch die Intensivierung 

der Grünlandnutzung und Sturmereignisse in den Wäldern bestehen 2003 kar-

tierte LRT-Flächen heute so nicht mehr. Darüber hinaus wurden im Laufe des 

Verfahrens keine Hinweise auf weitere planungsrelevante Arten gegeben. 

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen i.S.d. Umweltscha-

densgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebens-

räume oder Arten hat (§ 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). Abweichend von Satz 1 

liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von 

Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen Behörde nach 

den §§ 34, 35, 45 Abs. 7 oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung 

nicht erforderlich ist, nach § 15 BNatSchG genehmigt wurden oder zulässig sind 

(§ 19 Abs. 1 Satz 2  BNatSchG). Eine „Enthaftung“ ist vorliegend gegeben, weil 

der konkret später eintretende Umweltschaden an Arten und natürlichen Lebens-

räumen im Verfahren ermittelt und kompensiert sowie in der vorliegenden Pro-

jektzulassung genehmigt wird. Es wurde die erforderlichen Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung erstellt, flächendeckend artenschutzrechtliche Prüfungen 

vorgenommen (eine Ausnahme für die Bechsteinfledermaus wurde unter A, Ziffer 

III,1.5 erteilt, eine Befreiung war nicht erforderlich) und die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung (sämtliche Arten und Lebensräume, auch der Anhang I LRT 

und Anhang II Arten der FFH-RL außerhalb der Schutzgebiete) wird abgearbei-

tet. Denn es liegt kein Biodiversitätsschaden vor, obwohl das Vorhaben negative 

Auswirkungen nach sich zieht, die die Behörde zuvor in einem Prüfverfahren er-

mittelt und im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss ausdrücklich genehmigt 

hat. 

7.2.1 Biotoptypen und Pflanzen 

Im Planungsraum wurden nachfolgende Biotoptypen mit ihrer typischen Pflan-

zenwelt kartiert und bewertet (Erläuterungsbericht, Kap. 4.5.1.1 bis 4.5.1.18, S. 

40 ff.):  

Wälder (bodensaure Buchenwälder (Biotyp-Nr. 01.111, LRT 9110), die dem Flat-
tergras-Hainsimsen-Buchenwald zuzuordnen sind, Bachauenwälder und ihr 
anthropogener Ersatz Ufergehölzsäume sowie Bruch- und Sumpfwälder, Laub-
holzforste, Nadelforste, Mischwaldforste und Pappelfroste),  
Schlagfluren und Vorwaldstadien,  
Waldränder,  
Gehölze in der freien Flur (Gehölze trockener und frischer Standorte, Gehölze 
feuchter bis nasser Standorte, Baumreihen, Alleen und Einzelbäume),  
Streuobst,  
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Gewässer (Quellen, Fließgewässer [Mittelgebirgsbäche, Gräben], stehende Ge-
wässer) 
Röhrichte, Seggenriede, Feuchtbrachen, Hochstaudenfluren sowie amphibische 
Bereiche), 
Grünland (Grünland frischer Standorte, extensiv bis mäßig intensiv genutzt, 
Grünland feuchter bis nasser Standorte, Grünland wechselfeuchter Standorte, In-
tensivgrünland), 
Wiesenbrachen,  
Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden,  
Ruderalfluren (ausdauernde Ruderalfluren frische bis feuchter Standorte sowie 
warm-trockener Standorte),  
lineare Feld- und Wiesenraine,  
Ackerwildkrautfluren (Äcker mit artenreicher Wildkrautflora, vergleichsweise ex-
tensiv genutzt, Intensiväcker), 
Ackerbrachen,  
rekultivierte Deponien,  
Gärten, Baumschulen, Parks, Sportanlagen und Friedhöfe,  
besiedelter Bereich inklusive Aussiedlerhöfe sowie 
Straßen und Wege. 

Als Biotopkomplexe wurden verschiedene Lokalitäten erfasst, und zwar 

Lokalität-Nr. Beschreibung 

1 Nördlicher Rand des Herrenwaldes nördlich und südlich der B 454 bei Stadtallendorf 

2 Kälbacher Holz nordwestlich Neustadt 

3 Heergrund und Grünland vor dem Kälbacher Holz 

4 Talgründe am Simmesberg bei Neustadt 

5 Waldgebiet am Hardt östlich Momberg 

6 Waldgebiet Großer Tiefenbach nördlich von Wiera 

/ NSG Biedenbacher Teiche bei Florshain und angrenzende Talgründe 

8 Waldgebiet bei Trugelrode 

9 Grünland östlich Stadtallendorf 

10 Buchwiese östlich Stadtallendorf 

11 Ackerflächen am Simmesberg 

12 NSG Momberger Bruchwiesen 

13 Talgrund am NSG Momberger Bruchwiesen 

14 Talgrund südwestlich Momberg 

15 Wieratal an Kläranlage Neustadt 

Zu diesen Biotoptypkomplexen lässt sich grundsätzlich feststellen: 

Die Waldgebiete erstrecken sich im Wesentlichen auf die steilen Hanglagen am 

Wiera- und Kälbachtal oder über die durch Nährstoffarmut benachteiligten Stan-

dorte wie die Kuppe des Krückeberges und die Gebiete am nordwestlichen Rand 

des Herrenwaldes bei Stadtallendorf. Die Auenwälder sind im Bereich NSG 

„Momberger Bruchwiesen“, Ufergehölzsäume südlich des NSG „Biedenbacher 

Teiche“ vorhanden. Schlagfluren und Vorwaldstadien erstrecken sich im nördli-

chen Herrenwald, in der Hardt östlich Momberg, im Kälbacher Holz, bei den 

Apostelbuchen und den Bereichen Trugelrode und Buchheege. Waldränder be-

finden sich im Bereich des NSG „Biedenbacher Teiche“, Gehölze in der freien 

Feldflur sind im Heergrund, am Großen Tiefenbach, NSG „Momberger Bruchwie-

sen“, NSG „Biedenbacher Teiche“ und anschließende Talgründe, im Talgrund am 
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kleinen Tiefenbach bei Wiera, auf den Hangbereichen am Riedstrauch südöstlich 

Momberg und nördlich der Wüstung Sandhof bei Wiera und im Bereich Hohlweg 

an der „Leide“ östlich Stadtallendorf vorhanden. Streuobst befindet sich oberhalb 

des Kalten Grundes und am nördlichen Ortsrand Wiera. Fließgewässer sind die 

Wiera, der Kälbach und der Klausbach. Eine Quellstelle ist am Simmesberg und 

in Form der Quellfassung des Klausborn südöstlich Momberg und Lämmerborn 

im Bereich der Wüstung Trugelrode vorhanden. Gräben mit verkrauteten Uferbö-

schungen sind selten und kommen im NSG „Momberger Bruchwiesen“ und zwi-

schen Neustadt und Momberg vor. Stehende Gewässer sind die Biedenbacher 

Teiche und werden im Bereich der Momberger Bruchwiesen und die Kläranlage 

Neustadt angetroffen. Im NSG „Biedenbacher Teiche“ sind ein Rispenseggenried 

und Hochstaudenflur, im Talgrund unterhalb der Teiche ein Schnabelseggenried, 

im NSG „Momberger Bruchwiesen“ Hochstaudenflur und Schilfröhricht sowie an 

der Kläranlage Neustadt Rohrkolbenröhricht vorhanden. Grünland erstreckt im 

Talgrund unterhalb der Biedenbacher Teiche, im NSG „Momberger Bruchwie-

sen“, in den Talgründen des Simmesberges, im Heergrund und vor dem Kälba-

cher Holz sowie auf weiteren kleinen Flächen extensiv bzw. mäßig bis intensiv 

bewirtschaftete Glatthaferwiesen an verschiedenen Stellen. In den Talgründen 

kommt Grünland auch in Form feuchter bis nasser Standorte, Intensivgrünland im 

Talgrund des Kälbacher Holzes und am Simmesberg. Wiesenbrachen sind in den 

Bereichen der Wüstung Sandhof und Buchwiese östlich Stadtallendorfs anzutref-

fen. Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden befinden sich am nördlichen Rand 

des Herrenwaldes. Ruderalfluren sind im Talgrund westlich der Biedenbacher 

Teiche und im Bereich des NSG „Momberger Bruchwiesen“ sowie im Bereich 

„Am Windstück“ nordwestlich Neustadt vorhanden. Nennenswerte lineare Feld- 

und Wiesenraine sind an der Feldstraße Wiera-Florshain und am Feldweg nörd-

lich Wiera gegeben. Acker mit artenreicher Wildkrautflora ist nördlich des Sim-

mesberges vorhanden. Intensiväcker befinden sich südwestlich der Biedenba-

cher Teiche und am Hopfenberg. Ackerbrachen sind nördlich des Simmesberges 

gegeben. Rekultivierte Deponien befinden sich im „Kalten Grund“ westlich Treysa 

und „Windstück“ nordwestlich Neustadt. Nutz- und Bauerngärten kommen nur 

wenig im Außenbereich vor, Sportanlagen bei Momberg, ein Modellflugplatz bei 

Neustadt und kleine Grünflächen an den Apostelbuchen und im Bereich des jüdi-

schen Friedhofs Momberg. Im Außenbereich sind einige Einzelgehöfte und Ein-

zelgebäude verstreut vorhanden. Einige der hochwertigen Beständen sind nach 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG (früher § 31 HENatG 2006 

bzw. § 15d HENatG 1996) geschützt. 
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Bei der Beschreibung der Lokalitäten (= Wuchs- oder Fundorte, wo die Pflanzen 

wachsen; siehe Deckblatt zum Erläuterungsbericht, Kap. 4.5.1.9, S. 79 ff.) wur-

den die Pflanzengesellschaften und die geschützten und gefährdeten Pflanzenar-

ten angegeben. Außerdem sind die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

RL, die außerhalb von FFH-Gebieten vorkommen, angegeben (Deckblatt zum Er-

läuterungsbericht, Kap. 4.5.2.5, S. 93 ff.), und zwar der  

LRT 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 

oder Hydrocharitions): zwei Stillgewässer im Bereich der Biedenbacher Teiche, 

LRT 3260 (Fließgewässer der planaren bis submontanen Stufe mit Vegetation 

des Ranunculion fluitantis): am Kälbach zwischen Momberg und Wiera und an 

der Wiera, 

LRT 6431 (Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan): am Kälbach zwi-

schen Momberg und Wiera, 

LRT 6510 (Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe): im 200 m 

breiten Untersuchungsraum befinden sich 10 kleinere Vorkommen, 

LRT *91EO (Erlen- und Eschenwälder/ Weichholzauenwälder): im Kälbachtal im 

NSG „Momberger Bruchwiesen), 

LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwald): drei Vorkommen am Großen Tiefenbach 

bei Wiera, am Kälbacher Forst und an der Wasserscheid bei Stadtallendorf. 

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-

weltschadensgesetzes ist nicht bei ermittelten nachteiligen Auswirkungen von 

Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen Behörde nach 

den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung 

nicht erforderlich ist, nach § 15 genehmigt wurden oder zulässig sind, gegeben 

(§ 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). Dies wurde vom Vorhabenträger auf ausdrückli-

che Rückfrage bestätigt. 

Das im oberen Teil des sog. Heilgrundes in Richtung Mengsberg liegende wech-

selfeuchte Grünland mit Beständen des Großen Wiesenknopfes wird nicht betrof-

fen. Die Fläche ist zwar nicht korrekt im Bestands- und Konfliktplan (Lokalität 7.6) 

dargestellt, sie ist aber bei der „Datenerhebung für die FFH-Verträglichkeits-

studie, Neubau der BAB Kassel-Gießen A49", korrekt erfasst worden. Eine Kor-

rektur der Unterlagen war nicht vorzunehmen, da eine Beeinträchtigung nicht 

vorgesehen ist. Die Fläche musste daher nicht in die Bilanzierung einbezogen 

werden. 

7.2.2 Tiere 

Hinsichtlich der Fauna wurde auf die vorgenommenen umfassenden Bestands-

aufnahmen sowie die Auswertung aller für den Raum maßgeblichen Unterlagen, 

die durch Begehungen verifiziert wurden, abgestellt. Dazu wurden faunistische 
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Untersuchungen der Tiergruppen Säugetiere einschl. Fledermäuse, Vögel, Fi-

sche, Amphibien, Tagfalter und Widderchen, Libellen, Heuschrecken, Käfer 

(ausgewählte Arten) und Schnecken und Muscheln vorgenommen. Die Tiergrup-

pen Reptilien und jagdbares Wild wurden als Zufallsfunde erfasst.  

Bei der Beschreibung der Biotoptypen wurden die wurden neben den charakteris-

tischen Pflanzenarten auch die nachgewiesenen Brutvögel angegeben. Außer-

dem sind, soweit relevant, die Großsäuger, die Tagfalterarten und Laufkäfer be-

sonders angegeben. Im Planungsraum wurden in Bezug auf die vorgenannten 

Biotoptypen die typische Tierwelt kartiert und bewertet worden (siehe Deckblatt 

zum Erläuterungsbericht betr. landschaftspflegerischen Begleitplan, Kap. 4.5.1.1 

bis 4.5.1.18, S. 37, Tab. 13 ff.). Zudem sind bei der Beschreibung der Lokalitäten 

(Deckblatt zum Erläuterungsbericht, Kap. 4.5.1.19, S. 79 ff., Tab. 47) die ge-

schützten und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten sowie die Vorbelastungen 

angegeben. Weiterhin wurden die Ergebnisse der gesonderten Erhebungen zur 

Fauna dargelegt (Deckblatt zum Erläuterungsbericht, Kap. 4.5.2, S. 91 ff.). Die im 

zweiten Änderungsverfahren diesbezüglich erwähnten Tierarten sind Gegen-

stand der Beschreibung der Lokalitäten. Hinsichtlich der relevanten Säugetierar-

ten wird auf Tab. 2 S. 14 ff., der Fledermausarten auf Tab. 3 S. 18 f., der Amphi-

bienarten auf Tab. 5 S. 66 ff., der Reptilienarten auf Tab. 6 S. 69, der Fischarten 

auf Tab. 7. S. 70, der Käferarten auf Tab. 8 S. 71 f., der Tagfalter und Widder-

chen auf Tab. 9 S. 73 ff., der Nachtfalter auf Tab. 10 S. 76 und der Libellen auf 

Tab. 11 S. 77 des Deckblattes B zur Artenschutzprüfung verwiesen. Dort sind 

auch die Fundstellen erläutert.  

Die Behörde ist nicht verpflichtet ein lückenloses Arteninventar zu erstellen. Die 

Untersuchungstiefe hängt vielmehr maßgeblich von den naturräumlichen Gege-

benheiten im Einzelfall ab. Lassen bestimmte Vegetationsstrukturen sichere 

Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung zu, so kann es mit der gezielten 

Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten sein Bewenden ha-

ben (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Juni 2007 - BVerwG 9 VR 13.06 -, NuR 

2008, 36, Rn. 20). Sind von Untersuchungen keine weiterführenden Erkenntnisse 

zu erwarten, müssen sie auch nicht durchgeführt werden. Untersuchungen quasi 

„ins Blaue hinein“ sind nicht veranlasst. Der individuenbezogene Ansatz der ar-

tenschutzrechtlichen Vorschriften verlangt aber andererseits Ermittlungen, deren 

Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen, die tatbestandli-

chen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. Hierfür benötigt 

sie jedenfalls Daten, denen sich in Bezug auf das Plangebiet die Häufigkeit und 

Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen lassen. 

Nur in Kenntnis dieser Fakten kann die Planfeststellungsbehörde beurteilen, ob 
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Verbotstatbestände erfüllt sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. März 2008 - 

BVerwG 9 VR 9.07 -, Rn. 31). Diesen Anforderungen genügen die durchgeführ-

ten Bestandserfassungen.  

Besonders erfasst wurden die vorkommenden streng geschützte Arten, davon  

die FFH-Anhang-II-Arten: Kammmolch (Triturus cristatus), Schwarzblauer Wie-

senknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), Europäischer Luchs (Lynx 

lynx) [vermutet] sowie  

die Fledermausarten: Großes Mausohr (Myotis myotis), Zwergfledermaus (Pipist-

rellus pipistrellus), Kleine Bartfledermaus (M. mystacinus), Fransenfledermaus 

(M. nattereri), Bechsteinfledermaus (M. bechsteinii), Wasserfledermaus (M. dau-

bentonii), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Breitflügelfledermaus (Eptesi-

cus serotinus) [jagend], Großer Abendsegler (N. noctula), Rauhautfledermaus (P. 

nathusili), Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Zweifarbenfledermaus (Ves-

pertilio murinus) 

die FFH-Anhang-IV-Arten: Laubfrosch (Hyla arborea), Schlingnatter (Coronella 

austriaca), Zauneidechse (Lacerta agilis), Haselmaus (Muscardinus avellana-

rius), und Wildkatze (Fellis silvestris), Europäischer Luchs (Lynx lynx) [vermutet], 

weiterhin: 

Säugetiere: 

Von den untersuchten Säugetieren (ohne die vorgenannten Fledermäuse) wur-

den insgesamt 19 Arten im Untersuchungsraum nachgewiesen, während 11 Ar-

ten als „zu erwarten“ eingestuft wurden, wie die Anhang-IV-Art Haselmaus (Mus-

cardinus avellanarius). Dabei kamen der Feldhase (Lepus europaeus) in 9 und 

der Fuchs (Vulpes vulpes) in 6 Lokalitäten vor, während eine Lokalität mit 12 Ar-

ten das umfangreichste Artenspektrum aufwies. In den Buchenwäldern kommen 

häufig Großsäuger wie Rehwild, Fuchs und Dachs (kleine Streifgebiete) sowie 

Waschbär und Wildschwein (größere Streifgebiete) vor, aber auch Kleinsäuger 

wie Haselmaus, Waldmaus, Rötelmaus und Waldspitzmaus. Charakteristische 

Arten für Streuobstbestände sind Steinmarder, Baummarder, Siebenschläfer 

oder Fledermausarten; sie benötigen allerdings größere Flächen. Diese Voraus-

setzungen sind im Untersuchungsraum nicht gegeben, weil nur wenige kleinflä-

chige Bestände vorhanden sind. Im Offenland sind Feldhase, Erdmaus, Feld-

maus und Fuchs anzutreffen. 

Amphibien: 

Für den Untersuchungsraum wurden 9 Amphibienarten angegeben. Davon sind 7 

Arten nachgewiesen und 2 (Feuersalamander und Fadenmolch) zu erwarten. 

Dabei kam die Erdkröte (Bufo bufo) in 6 Lokalitäten vor, während der Wasser-
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frosch (Rana asdulenta), Grasfrosch (Rana temporaria), Bergmolch (Triturus al-

pestris) und Teichmolch (Triturus vulgaris) jeweils in 5 Lokalitäten vorkam.  

Die in den Teichen von Biedenbacher Teiche und Buchwiese vorkommenden Ar-

ten wie Erdkröte, Grasfrosch, Bergmolch und Waldeidechse verbringen einen 

Teil des Jahres in Laubwälder (Landlebensraum). 

In den Hecken und Gebüschen kommen Grasfrosch und Erdkröte vor, da diese 

Gehölze Sommerlebensraum sind. 

Ein 2002 an den Biedenbacher Teichen nachgewiesenen Vorkommen des 

Kammmolchs konnte später nicht bestätigt werden. 

Nasse Hochstaudenfluren sind für Amphibienarten wie Grasfrosch und Erdkröte 

eine wertvoller Teillebensraum außerhalb der Laichzeit. 

Der Bestand des Laubfrosches (Hyla arborea) im Trassenbereich und der Wirk-

zone des Vorhabens wurde aus den FENA-Daten mit >100 Tieren abgeleitet. 

Das Vorkommen im NSG „Biedenbacher Teiche“ wurde bei verschiedenen frühe-

ren Erhebungen erfasst. Gegenteilige Erkenntnisse sind nicht bekannt. 

Reptilien:  

Im Untersuchungsraum wurden 5 Reptilienarten nachgewiesen. Die Waldeidech-

se (Lacerta vivipara) in 9 und die Blindschleiche (Anguis fragilis) in 3 Lokalitäten. 

Insbesondere strukturreiche Waldränder zählen zu bevorzugten Lebensräumen 

der Reptilienarten Blindschleiche und Waldeidechse. An trockenwarmen Standor-

ten kommen auch Schlingnatter und Zauneidechse vor. In den Hecken und Ge-

büschen kommen ebenfalls Blindschleiche und Waldeidechse vor. Die Anhang-

IV-Arten Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) 

sind benannt worden, auch die Ringelnatter (Natrix natrix). Dass zur Schlingnat-

ter keine näheren Angaben möglich waren, hängt an deren versteckten Lebens-

weise. Hieran wurde zwar von Beteiligten Kritik geübt jedoch nichts substantiiert 

vorgetragen. Dies gilt auch für die Zauneidechse, die auf sonnenexponierten Flä-

chen wie Bahndämmen, Wegrändern und am Bereich wärme liebender Ruderalf-

luren trockner Standorte vorkommen. 

Tagfalter und Widderchen:  

Von den im Untersuchungsraum betrachteten Tagfalter und Widderchen sind 37 

Arten nachgewiesen und 13 als zu erwarten eingestuft. Der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling wurde nachgewiesen und der Helle Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling wird vermutet. Häufig vorkommende Arten sind der Braune Waldvogel 

(Aphantopus hyperanthus) mit 13 Teilvorkommen, der Kleine Hoffalter (Coeo-

nonympha pamphilus) in 27 Teillokalitäten, der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling (Maculinea [Glaucopsyche] nausithous) in 22 Teillokalitäten, das Große 

Ochsenauge (Maniola jurtina) in 26 Teillokalitäten, der Große Kohlweißling (Pie-
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ris brassicae) in 29 Lokalitäten, der Kohlweißling (Pieris napi) in 25 Lokalitäten 

und der Kohlweißling (Pieris rapae) in 19 Lokalität, der Dickkopffalter (Pyrameis 

cardui) in 20 Teillokalitäten und der Kleine Fuchs (Vanessa urticae) in 25 Teillo-

kalitäten. In bestimmten Biotopen kommen die darauf spezialisierten Arten vor, 

so im Wald Großer Schillerfalter, Großer Perlmutterfalter, Kaisermantel u.a. und 

in den Waldrändern Kaisermantel und Großer Schillerfalter. Nach der Mahd 

kommen in ungemähten Heckensäumen Offenlandarten wie Großes Ochsenau-

ge, Kleiner Heufalter oder Brauner Waldvogel vor, in lückigen Säumen Arten wie 

den Mauerfuchs und den Violetten Waldbläuling. Charakteristische Arten des 

Grünlandes sind Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus), Gemeiner Bläu-

ling (Lycaena icarus), Damenbrett (Melanargia galathea), Schwalbenschwanz 

(Papilio machaon) u.a.  

Als Nachtfalter wird der Nachtkerzenschwärmer ggf. erwartet. 

Käferarten: Rosenkäfer (zu erwarten), Hirschkäfer (zu erwarten), Abax ovalis, 

Corabus auronitens, C. nemoralis, Harpalus latus, Pterostichus burmeisteri, Pte-

rostichus oblongopunctatus, Carabus problematicus, Cychrus caraboides, Cara-

bus coriaceus, Abax ater u.a. 

Libellen:  

Im Untersuchungsraum wurden 20 Libellenarten nachgewiesen und 2 als zu er-

warten eingestuft. Darunter die Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens), 

die Blauflügige Prachtlibelle (Calopteryx virgo), die Gemeine Smaragdlibelle 

(Cordulia aenea) und die Gemeine Winterlibelle (Sympecma fusca). Die unter-

suchten Lokalitäten 7 und 12 mit 12 bzw. 15 Reproduktionsnachweisen oder 

Nachweis von Imagines sind hervorzuheben. Zahlreiche Arten kommen an den 

pflanzenreichen Gewässern, vor allem Gewässer mit Röhrichten an Ufern. 

Feuchtbrachen mit Mädesüß-Hochstaudenfluren sind stellenweise großflächig 

vorhanden, insbesondere an den Biedenbacher Teichen, im Wieratal und in den 

Momberger Bruchwiesen. Großseggenrieder kommen nur relativ kleinflächig vor. 

An den Fließgewässern kommen nur wenige Libellenarten vor. 

Heuschrecken: 

Im Untersuchungsraum wurden 15 Heuschreckenarten nachgewiesen und 6 als 

zu erwarten eingestuft. Darunter der Wiesengrashüpfer (Chorthippus dorsatus), 

der Sumpf-Grashüpfer (Chorthippus montanus), die Große Goldschrecke (Chry-

sochraon dispar) und die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa). Eine häufig 

vorkommende Art ist die Sumpfschrecke (Stetophyma grossus). Die untersuch-

ten Lokalitäten 4 und 10 mit 7 und 8 Arten sind nennenswert. Beispielsweise 

kommt am Waldrand die Gewöhnliche Strauchschrecke vor. Auf Frischwiesen 

kommen der Gemeine Grashüpfer (Chorthippus parellelus), Nachtigall-Grashüp-
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fer (Chorthippus biguttulus), Wiesen-Grashüfer (Chorthippus dorsatus), Bunter 

Grashüpfer (Omocesthus viridilus) und Roesels Beißschrecke (Metrioptera roe-

seli). 

Laufkäfer: 

Im Untersuchungsraum wurden 45 Laufkäferarten nachgewiesen und 3 als zu 

erwarten eingestuft. Auch wurde angemerkt, dass 11 benannte Arten nicht zu 

erwarten sind, davon 6 gefährdete Arten. Zu erwähnen sind die gefährdeten Ar-

ten Puppenräuber (Calosoma sycophanta), Körnerwarze (Carabus cancellatus) 

und Kurzgewölbter Laufkäfer (Carabus convexus) sowie Pterostichus melas. Die 

betrachteten Lokalitäten 1 bis 6 und 12 weisen zwischen 12 und 21 Laufkäferar-

ten auf. In den Feldgehölzen und Hecken – diese stellen wichtige Rückzugle-

bensräume innerhalb der Agrarlandschaft dar – kommen 28 Arten vor. Dies hat 

auch die Untersuchung der Lokalitäten 3 (Heergrund am Kälbacher Holz) und 6 

(Simmesberg) belegt. In Wäldern kommen auf Wald spezialisierte Arten vor, wie 

Abax ovalis, Carabus auronitens und Harpalus latus. In Fichtenforsten dominie-

ren Arten wie Carabus problematicus, Pterostichus oblongopunctatus und Abax 

ater. 

dar. 

Fische sind im Untersuchungsraum nicht zu erwarten. 

Vögel: 

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 125 Vogelarten, davon 27 als Zugvö-

gel in einer 450 m-Zone, wie die Krickente (Anas crecca) und Knäkente (Anas 

querquedula) oder Wachtelkönig (Crex crex), Merlin (Falco columbarius aesalon), 

Bergfink (Fringilla montrifingilla) und Heidelerche (Lullula arborea arborea), beo-

bachtet. Als überfliegend wurden 10 Arten wie Spießente (Anas acuta), Schwarz-

storch (Ciconai nigra), Wiesenweihe (Circus pygargus) erfasst. Der Wespenbus-

sard (Pernis apivorus apivorus) wurde auch in der Lokalität 2 nachgewiesen. 

Besonders häufig kam die Feldlerche (Alauda arvensis) in 7 Lokalitäten vor. Sie 

wurde 2009 erneut kartiert, die Turteltaube (Streptopelis turtur turtur) und die 

Dorngrasmücke (Sylvia dommunis) jeweils in 6, der Mäusebussard (Buteo buteo 

buteo) und der Neuntöter (Lanius collurio) jeweils in 4 Lokalitäten. 

So werden für Buchenwälder 22 nachgewiesene Brutvogelarten angegeben, wie 

der Habicht (Accipiter gentilis). Es wird zwar auf der Buntspecht genannt, aller-

dings darauf hingewiesen, dass die Specht-Gemeinschaften (Pico-Dendrocopo-

deta) eine besondere Bedeutung in älteren Laubwälder haben, da in den von 

Spechten gezimmerten Höhlen zahlreiche Folgearten nisten, neben Baummarder 

und Eichhörnchen waldlebende Fledermausarten, aber Waldkauz und Meisen-

arten. 
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In Eichen-Althölzern kommt der Mittelspecht (Dendrocopos medius) vor. 

In Nadelforsten sind typische Brutvögel Hausmeise (Parus cristatus) und Tan-

nenmeise (Parus ater) oder Waldbaumläufer (Certhia familiaris). 

Charakteristische Vogelarten der Waldränder sind unter Baumpieper (Anthus tri-

vialis), Baumfalke (Falco subbeteo) und Heckenbraunelle (Prunella modularis). 

In Ufergehölzen kommen typische Brutvögel wie Gartenbaumläufer (Certhia 

brachydactyla), Kleinspecht (Dendrocopus minor), Bachstelze (Motacilla alba), 

Weidenmeise (Parus montanus) und Zilpzalp (Phyllocopus collybita) vor. 

In den Hecken und Gebüschen kommen Spechte und Greife vor, aber auch Leit-

arten wie Rabenkrähe (Corvus corone) und Turmfalke (Falco tinnunculus). 

Der Steinkauz (Athene noctua) und der Wendehals (Jyns torquilla) kommen in 

den Streuobstgebieten vor. 

Die Eisvogel-Wasseramsel-Gesellschaften (Cinclion cincli) sind an den Gewäs-

ser artenarm. Auch an Stillgewässern ist die Avifauna artenarm. 

Typische Brutvögel der Nassbrachen sind Sumpfrohrsänger (Acrocephalus pa-

lustris) und der seltener vorkommende Feldschwirl (Locustella naevia). Daneben 

kommt die Rohrammer (Emberiza schoeniclus) vor. 

Die Vogelwelt der Äcker ist meistens stark an Arten verarmt. Zu nennen ist das 

Vorkommen der Goldammer-Feldlerche-Gemeinschaft (Emberizo-citrinello-Alau-

detum). Auf den Äckern kommt vor allem die Feldlerche (Alauda arvensis) oder 

die Goldammer (Emberiza citrinella) und die Schafstelze (Motacilla flava) vor. 

Auch die Wachtel (Coturnix coturnix) und das Rebhuhn (Perdix perdix) sind eine 

charakteristische Art weiträumiger Offenlandschaften und kommen auf Äckern 

vor. In Offenlandbereichen jagen Greifvögel wie Mäusebussard (Buteo buteo), 

Rotmilan (Milvus milvus) und Turmfalke (Falco tinnunculus). 

Die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und der Vogelschutzrichtlinie (VRL) wer-

den in der artenschutzrechtlichen Prüfung weiter behandelt (siehe C, Ziffer IV,8 

[Artenschutz]). Dabei wurden 36 Arten einer Einzelfallprüfung unterzogen. 

Der im Bereich der Biedenbacher Teiche als seltener Durchzügler vorkommende 

Wachtelkönig kann den Wirkfaktoren des Vorhabens ausweichen, zumal das Sil-

berbachtal mit einer hohen Talbrücke überspannt wird. 

Soweit Beteiligte darlegen, dass im Untersuchungsgebiet 30/1 des Fachbeitrages 

Fledermäuse, insgesamt 13 (nicht 12) Fledermausarten festgestellt worden, sei-

en, wird unter Bezug auf das Fledermausgutachten angemerkt, dass im Fangbe-

reich 30/1 nur 11 Fledermausarten dargestellt sind (Tab. 8 S. 33). Die Nachweise 

wurden durch den Detektoreinsatz erbracht; es gelangen hier keine Netzfänge. 

Es wurden hier keine drei Arten „vergessen“. Dies gilt auch für das Untersu-

chungsgebiet 30/2; dort wurden 10 Arten ermittelt. Soweit das Gebiet als Paa-
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rungsgebiet für das Große Mausohr angesehen wurde, sind vom Vorhabenträger 

ergänzende Untersuchungen, 2007 und 2008, durchgeführt worden. Nach diesen 

Untersuchungen, bei der auch Netzfänge erfolgten, sind direkte Betroffenheiten 

durch Bauvorhaben nicht zu erwarten, eine zunächst angenommene Minderung 

der Funktion des Waldes „Großer Tiefenbach“ als potenzielles Paarungsgebiet 

konnte nicht belegt werden. Das im Altholzbereich vorhandene Angebot an Quar-

tiermöglichkeiten ermöglicht weiterhin ein stabiles Quartierangebot. Der Vorha-

benträger hat die in den Gebieten ermittelten Fledermausarten der „Trassenbe-

wertung“ und im Maßnahmenkonzept berücksichtigt. Zu der in der Lokalität 1 an-

gegebene Langflügelfeldermaus (Miniopterus schreibersi) ist nach der Rote Liste 

der Säugetiere, Reptilien und Amphibien Hessens vermerkt:  

„Fund eines auf diese Art verweisenden Fledermaus-Ringes 1954 im Raum 
Frankfurt a.M. Mögliche Zuwanderung durch Erlöschen südlich gelegener Po-
pulation heute ausgeschlossen.“ 

Da die Langflügelfledermaus in Süd- und Südosteuropa vorkommt und in 

Deutschland als ausgestorben bzw. verschollen gilt, ist ihr tatsächliches Vor-

kommen im Untersuchungsgebiet fraglich und musste von daher nicht näher be-

trachtet werden. Auch im „Gutachten zur Datenverdichtung zum Vorkommen von 

Fledermäusen der Anhange II und IV in den Naturraumen D18, D36, D38, D39, 

D40, D41, D44 und D55“, 2006, ist diese Fledermausart nicht erfasst. In diesem 

Artgutachten sollten im Besonderen die FFH-Anhang II-Arten Bechsteinfleder-

maus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Mopsfledermaus 

(Barbastella barbastellus) sowie Teichfledermaus (Myotis dasycneme) und Kleine 

Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) bearbeitet werden. 

Hinsichtlich von Einwändern angesprochenen Mängel, dass die Brutplätze man-

cher Arten nicht exakt festgestellt sondern lediglich die Kernreviere ermittelt wor-

den seien, ist anzumerken, dass als Erfassungsmethode eine Revierkartierung 

erfolgte. Der Methodenüberblick von SÜDBECK et al. (2005), der nicht nur vom 

Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), der führenden feldornithologischen 

Vereinigung in Deutschland, sondern auch von der Länderarbeitsgemeinschaft 

der Vogelschutzwarten als Zusammenschluss der Länderfachbehörden, heraus-

gegeben wurde, kommt zu folgendem Ergebnis:  

„Zur Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und bei Erfassungen 
mit vergleichbarer Zielsetzung ist die Anwendung flächendeckender Revier-
kartierungen mit punktgenauen Ergebnisdarstellungen erforderlich. In Einzel-
fällen lässt sich das zu bearbeitende Arteninventar vorhabenbezogen ein-
schränken“.  

Die im Rahmen des Fachbeitrages zu den Vögeln durchgeführte Methodik ent-

spricht demnach der gängigen Praxis der Brutvogelkartierung (s. FLADE 1994, Die 
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Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Ge-

brauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung; SÜDBECK et al. 2005, 

Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands). Der in methodi-

scher Hinsicht vorgebrachte Einwand greift nicht. Es muss auch vom die Gutach-

ter des Vorhabenträgers keine flächendeckende Brutvogel-Revierkartierung 

durchgeführt werden. Hinzu kommen folgende Aspekte: 

- Eine Revierkartierung lässt im Hinblick auf die Bewertung eines Eingriffs we-

sentlich umfassendere Aussagen als eine Brutplatzkartierung zu: Die Brut-

platzsuche berücksichtigt nur die tatsächlich brütenden Paare, nicht aber die 

ebenfalls zur Population zählenden regelmäßig auftretenden revierhaltenden, 

aber unverpaarten Individuen und im Untersuchungsjahr zwar anwesende, 

aber z.B. aufgrund ungünstiger Witterung oder aus Nahrungsmangel nicht 

brütende Paare (wie sie gerade bei Greifvögeln und Eulen häufig festzustellen 

sind, siehe NORGALL 1995, SÜDBECK et al. 2005 u. v. a.). Viele Arten bleiben 

zwar ihren Revieren treu, wechseln aber die exakten Brutstandorte u.U. sogar 

jährlich.  

- Aufgrund des regelmäßig auftretenden Horstwechsels von Greifvögeln oder 

dem Höhlenneubau der Spechte ist beim Auffinden dieser Strukturen nicht 

zwangsläufig von einem besetzten Brutplatz auszugehen. Die auch nach Ab-

schluss der Benutzung als Brutplatz z.T. über Jahre erhalten bleibenden 

„Niststruktur“ (Greifvogelhorst oder Spechthöhle) kann somit einen aktuell ge-

nutzten Brutplatz vortäuschen. Nicht zuletzt bedeutet das direkte Aufsuchen 

der Brutstandorte meist eine deutliche Störung der betroffenen Vorkommen.  

- Wesentlich ist zudem, dass aufgrund der weit überwiegenden Anwendung der 

Revierkartierung zur Bestandsermittlung von Brutvögeln auch die große 

Mehrheit der zum Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen herangezo-

genen Studien anhand dieser Methode durchgeführt wurden (siehe FLADE 

1994, Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundla-

gen). 

- für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung). Nur so 

ist eine exakte Vergleichbarkeit der Ergebnisse und damit Bewertung gege-

ben.  

Bezüglich der Rastvogelkartierung wurden die Erhebungen des beauftragten 

Gutachters mit vorhandenen Informationen Dritter (z.B. HGON, FENA) ergänzt. 

Daher wurde auf eine Nachkartierung im November verzichtet. 

Die angewandte Methode der durchgeführten Kartierungsarbeiten entspricht der 

guten gutachterlichen Fachpraxis. 
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In diesem Zusammenhang wird unter Bezug auf das Urteil des BVerwG vom 09. 

Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 -, Rn. 81, Bad Oeynhausen, auf Folgendes hinge-

wiesen: 

„ Dass nach dem von den Klägern angeführten Werk [von SÜDBECK zu den Me-
thodenstandards der Brutvogelerfassung] die Revierkartierung bei Umweltver-
träglichkeitsstudien, bei der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung oder bei 
vergleichbaren Zielsetzungen gewählt werden soll, ist dahingehend zu relati-
vieren, dass es sich dabei um eine bloße Empfehlung handelt mit der Maßga-
be, dass bei der Methodenwahl das Ziel der jeweiligen Untersuchung, die 
Stärken und Schwächen des jeweiligen methodischen Ansatzes einschließlich 
des dafür benötigten Aufwands gegeneinander abzuwägen sind (vgl. BAUER, 
in: SÜDBECK, a.a.O., S. 27, 39; SÜDBECK/ FISCHER, ebenda, S. 40). Dass sich ei-
ne flächendeckende Revierkartierung der Brutvögel als allgemein anerkannter 
Standard durchgesetzt hätte, ergibt sich daraus nicht ... Aus dem angeführten 
Werk ergibt sich weiter, dass die Revierkartierung eine der komplexesten und 
aufwändigsten Erfassungsmethoden ist, die die gesamte Lebensgemeinschaft 
eines Gebiets umfasst (BAUER a.a.O. S. 30). Sie zielt darauf, die vollständigs-
ten und genauesten Daten über die avifaunistische Ausstattung eines Land-
schaftsraums zu liefern, die nur mit einem entsprechend hohen Erfassungs- 
und Auswertungsaufwand erzielt werden können (SÜDBECK/ FISCHER, a.a.O. S. 
40). Ein solches lückenloses Arteninventar aufzustellen, ist im Rahmen der ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung aber nicht gefordert (vgl. BVerwG, Urteile vom 9. 
Juni 2004 - BVerwG 9 A 11.03 -, Buchholz 406.400 § 61 BNatSchG 2002 Nr. 
5 S. 45 und Beschluss vom 18. Juni 2007 - BVerwG 9 VR 13.06 - NuR 2008, 
36 Rn. 20).“ 

Hinsichtlich der geäußerten Kritik am Bewertungsrahmen ist anzumerken, dass 

die Bewertung anhand der Methode von WILMS (1998) aufgrund der Berücksichti-

gung der Flächengröße zu „niedrigeren ornithologischen Wertigkeiten“ führe, 

nicht nachvollziehbar ist. In Landschaften, die durch flächig ausgedehnte Lebens-

räume wie Wälder oder Offenländer geprägt sind und in denen „Diversitätszen-

tren“, wie z.B. sehr artenreiche Flachwasser- und Verlandungsbereiche fehlen, 

steigt die Artenzahl und Individuenhäufigkeit wie vielfach belegt (siehe FLADE 

1994) ohne Zweifel mit zunehmender Fläche. Insofern ist es ein wesentlicher Be-

standteil fast aller Bewertungsmethoden, die untersuchte Fläche im Hinblick auf 

eine Bewertung zu berücksichtigen. Im Übrigen gibt es keine unumstrittene Me-

thode. Die vorgenommene Bewertung genügt aber den Anforderungen und geht, 

wie die Ausführungen in den vorgenannten Urteilen belegen, über das Übliche 

hinaus. Im Übrigen zeigt die lange Anwendungsdauer der Methode, die zuerst 

von BERNDT et al. (1978) publiziert und von Wilms (1997), Verfahren zur Bewer-

tung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen) lediglich modifiziert wurde, dass 

es sich um ein anerkanntes Vorgehen bei der Bewertung von Lebensräumen 

handelt. Es handelt sich somit um eine seit langem anerkannte Methode. 

Das bemängelte Fehlen genauer Angaben zur Lage der Reviernachweise durch 

Beteiligte ist im Hinblick auf die Kartendarstellung der Vorkommen nicht nachzu-
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vollziehen. Entsprechend dem fachlichen Standard für Revierkartierungen nach S 

et al. (2005) sind sechs bis zehn, bei Punkt-Stopp-Zählungen fünf Begehungen, 

erforderlich. Im Untersuchungsgebiet wurden vom Gutachter 19 ganztägige und 

zehn stichprobenartige Begehungen (letztere zur Klärung spezieller Fragen) 

durchgeführt. Somit kann von einer „zu geringen Untersuchungstiefe“ keine Rede 

sein. Es wurden 89 Brutvogelarten nachgewiesen (von den in Hessen als regel-

mäßige Brutvogelbestand von 149 Arten, d.h. ~60% sind im Untersuchungsge-

biet nachgewiesen worden). 

Dass nicht alle Höhlen- und Horstbäume erfasst wurden, z.B. an drei nicht vom 

Gutachter genannten Stellen, steht durchaus mit der Methode im Einklang. Zu-

mal während dieser Erfassung nur aktuell von den entsprechenden Arten genutz-

ten Reviere berücksichtigt wurden. Da sowohl Spechthöhlen, als auch Greifvo-

gelhorste teilweise noch Jahre nach der letztmaligen Nutzung erkennbar bleiben, 

stellt dies keinen Erfassungsdefizit dar. Abgesehen davon können diese Brut-

standorte auch nach der Erfassung erstmalig genutzt worden sein. Die Intensität 

der Geländearbeiten entspricht der guten fachlichen Praxis und es konnten von 

Einwändern keine relevanten Defizite aufgezeigt werden. Spätere Beobachtun-

gen, stellen fachlich kein Defizit dar sondern lassen sich durch die unterschiedli-

chen Untersuchungsjahre und die ausschließliche Berücksichtigung von Brut-

nachweisen im Fachbeitrag erklären.  

Der in dem Fachbeitrag Fledermäuse vom Gutachter herangezogene Bewer-

tungsrahmen ist nachvollziehbar. Dabei wurden die Wertstufen in ihrer Abgren-

zung gegeneinander schlüssig formuliert, wobei die Artenanzahl ein Einstufungs-

kriterium ist und weitere qualitative Merkmale ebenso eine Rolle spielen. Eine 

Einstufung in die höchste Wertstufe bei acht vorkommenden Arten ist darin be-

gründet, dass ansonsten kleinere Untersuchungsräume, die allein aufgrund ihrer 

Größe und Biotopausstattung nicht Lebensraum für das gesamte regionale Ar-

tenspektrum bieten können, u.U. als zu niedrig eingeschätzt würden. 

Die funktionalen Austauschbeziehungen und deren Beeinträchtigung zwischen 

den Waldgebieten Großer Tiefenbach und Hardt für verschiedene Brutvögel 

(Waldohreule, Mäusebussard u.a.) und Fledermausarten ist wurde im Rahmen 

der Bilanzierung und der Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt. 

Die an der nordwestlichen Hangkante des Kälbachtals am Ufer des Klausbachs 

gelegene Quelle ist im Erläuterungsbericht, Kap. 4.2.3 und Tab. 09 des An-

hangs I, ausführlich in ihrer Bedeutung für verschiedene Schutzgüter beschrie-

ben. Es handelt sich nicht um eine ausgewiesene Trinkwassergewinnungsanla-

ge. Der zu betrachtende Raum liegt auch nicht innerhalb einer Wasserschutzzo-

ne. Die gefasste Quelle ist trotz ihrer historischen Geschichte und dem hohen 
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Freizeitwert kein offizielles Kulturdenkmal; sie wurde 1991 völlig neu gestaltet. 

Eine, auch mittelbare, Zerstörung oder Beeinträchtigung des Standortes ist durch 

Bauvorhaben nicht gegeben. Die gefasste Quelle liegt etwa 240 m von der A 49 

entfernt. Zudem befindet sich zwischen der Trasse und der Quelle die bewaldete 

Bergkuppe („Hardt“). Niederschlagswasser von der Fahrbahn wird in trassenna-

hen Entwässerungsmulden aufgefangen, mittels Rohrleitungen gesammelt und 

den Regenrückhaltebecken zugeführt. In den Becken wird belastetes Straßen-

wasser in Absetz- und Rückhaltebecken einer Vorklärung unterzogen, bevor es 

gedrosselt in den jeweiligen Vorfluter geleitet wird. Eine Gefährdung des Quell-

wassers wird somit ausgeschlossen.  

7.2.3 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Deckblatt zum Erläuterungsbericht (Kap. 4.4, S. 31 ff.) 

beschrieben. Dabei wurden Aussagen zur Zielsetzung/ Hinweise zur Bearbeitung 

und Darstellung vorangestellt. Zum Landschaftsbild ist unter Berücksichtigung 

des Erlebniswertes der Landschaft, die die Geländegestaltung (Relief), Vegetati-

onsstruktur sowie Art und Intensität der Nutzung prägen, wobei auf die Indikato-

ren  

• Eigenart der Landschaft (Raumtypen, vor allem in Abhängigkeit der Nut-

zung, Strukturelemente), 

• Natürlichkeit (Schönheit oder Naturnähe) 

• Vielfalt von Landschaftsstrukturen und Erscheinungsformen, 

• Landschaftsbildqualität/ Erholungseignung/ Empfindlichkeit,  

• Vorbelastungen (Lärm, Schadstoff- und Geruchsbelastungen) und  

• Besonderheiten 

abgestellt wird, anzumerken, dass die Landschaft im Wesentlichen von folgenden 

Landschaftsbildeinheiten geprägt wird: 

- Feldflur zwischen Frankenhain und dem nordwestlichen Ortsrand von 
Treysa (diese Bereich liegt nur kleinflächig im Planungsraum der VKE 30) 
[Nr. 1.1] 

- Talzug von Biedenbach/ Silbergraben einschließlich des westlichen Seiten-
tales [Nr. 1.2] 

- Waldflächen an der K 101 östlich Florshain [Teil des bewaldeten Höhenzu-
ges der oberhessischen Schwelle] [Nr. 1.3] 

- Feldflur zwischen Florshain und Mengsberg [Nr. 2.1] 
- Waldgebiet am „Großen Tiefenbach“ nordöstlich Wiera [Nr. 2.2] 
- Kulturlandschaft an den Tiefenbachswiesen [Nr. 2.3] 
- Hänge und nördliche Ortsränder von Wiera (Nr. 2.4] 
- Agrarlandschaft nördlich Wiera [Nr. 2.5] 
- Waldgebiet an der „Hardt“ zwischen Momberg, Mengsberg und Wiera [Nr. 

2.6/ 3.1] 
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- Talzüge von Hardtwasser und Kälbach (NSG „Momberger Bruchwiesen) 
[Nr. 3.2] 

- Wieratal zwischen Neustadt und Wiera einschließlich NSG „Momberger 
Bruchwiesen“ [Nr. 3.3/ 4.1 

- Wierahänge oberhalb der Riedmühle bei Momberg [Nr. 3.4/ 4.2] 
- Wiera-Steilhänge am Lotterberg [Nr. 3.5/ 4.3] 
- Ortslage Momberg [Nr. 4.4] 
- Agrarlandschaft am Neustädter Sattel [Nr. 4.5/ 5.1/ 6.1] 
- Waldgebiet „Kälbacher Holz“ [Nr. 5.2/ 6.2] 
- Waldflächen südlich des Krückberges [Nr. 5.3/ 6.3] 
- Hochflächen des Neustädter Sattels zwischen Kälbacher Holz und Hopfen-

berg [Nr. 6..4/ 7.1/ 8.1/ 9.1] 
- Nördliche Ränder des Herrenwaldes im Bereich der Wasserscheide, 

Buchwiese [Nr. 8.2/ 9.2] 
- Agrarlandschaft östlich Stadtallendorf [Nr. 8.3/ 9.3] 

Die Hochflächen und Terrassen zwischen Biedenbach-, Kälbach- und Wieratal 

sind mäßig strukturiert, eine ackerbaulich geprägter Raum und weisen mittlere 

Vielfalt auf. Die Hangzonen des Neustädter Sattels zwischen Neustadt und 

Momberg und die Hochflächen am Krückeberg und Hopfenberg sind gering struk-

turiert und werden ackerbaulich geprägt. Die Talräume von Biedenbach, Kälbach, 

Hardtwasser und Wiera sind kleinräumig strukturiert, überwiegend gründlandgep-

rägte Talzüge und weisen eine sehr hohe Vielfalt auf. 

Die Waldgebiete am „Großen Tiefenbachtal“ bei Wiera und die Waldflächen an 

der „Buchheege“ nördlich der K12 bei Stadtallendorf sind durch Forst geprägt, 

wobei Laubwald vorherrschend ist, und weisen eine hohe Vielfalt auf. 

Die Waldgebiete an der Hardt“ nordwestlich Wiera und die Waldflächen im Be-

reich der Apostelbuchen und der Wüstung „Trugelrode“ sind durch Forst geprägt, 

wobei Nadelwald vorherrscht, und weisen eine geringe Vielfalt auf. 

Das Waldgebiet am „Kälbacher Holz“ zwischen Neustadt und Speckswinkel stellt 

einen Mischtyp aus Laub- und Nadelwald dar und weiset eine geringe bis hohe 

Vielfalt auf. 

Die geplante A 49 verläuft im Bereich des Krückeberges in einem 3 m tiefen Ein-

schnitt. Von Momberg (Querung mit der K 17) bis zum Hochpunkt des Geländes 

am Krückeberg steigt das Gelände bis auf den Bereich zwischen Bau-km 51+600 

bis 52+200 stetig an. Im angegebenen Abschnitt fällt das Gelände mit 6,5 m 

Höhenunterschied entgegen den angrenzenden Steigungen. Die Einschnittstiefe 

vor der Geländesenke bei Bau-km 51+500 (Anschlussstelle Neustadt an der 

L 3071) beträgt 7,5 m. Zur Vermeidung noch größerer Einschnittstiefen und der 

damit verbundenen Vergrößerung des Massenüberschusses muss die Gelände-

senke in Dammlage gequert werden. Bei einer Querung in 5 m über Gelände im 

Tiefpunkt der Geländesenke und der Anordnung einer Grünbrücke in Gelände-

gleichlage bei Bau-km 52+600 stellt sich ein Mehrmassenüberschuss zur vorge-
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legten Planung von 220.000 m³ ein. Die mit der Planung verbundene Beeinflus-

sung des Landschaftsbildes ist nicht unverhältnismäßig. Die Forderung nach Ab-

senken der Gradiente war daher zurückzuweisen. 

Im Übrigen wurde im ersten Planänderungsverfahren das zunächst geplante 

kombinierte Bauwerk Nr. 123 als gleichzeitige Querungsmöglichkeit für landwirt-

schaftlichen Verkehr und Wildtiere aufgegeben und ein Bauwerk Nr. 123 als 

Wirtschaftswegunterführung und ein vorgelagertes Bauwerk Nr. 123A als Grün-

durchlass vorgesehen (siehe C, Ziffer IV,7.3.1). 

Soweit eine örtliche Umweltgruppen derzeit an einem Konzept zur Renaturierung 

der Felder in der Gemarkung Neustadt in Form von Neupflanzungen von Feldge-

hölzen und Sträuchern arbeiten, bei denen Hecken entstehen sollen, die dem 

Erosionsschutz dienen, aber auch neue Habitate für verschiedene Tierarten bie-

ten sowie gleichzeitig den Erholungswert der Landschaft erhöhen sollen, ist die 

vorliegende Planung für die A 49 einschließlich der Kompensationsmaßnahmen 

als verfestigte Planung zu beachten. Dies gilt bei dem angesprochenen weiteren 

Konzept für den „Lehrpfad Streuobstwiesen“, bei dem die örtlichen Umweltgrup-

pen Streuobstwiesen pflegen und die Anlage weiterer planen. Die Planfeststel-

lungsbehörde geht davon aus, dass ein solcher ein Lehrpfad, der den Menschen 

der Region sowie für Besucher nicht nur zur Naherholung dienen sondern auch 

über den ökologischen Nutzen von Streuobstwiesen für Menschen und Tiere auf-

klären soll, mit dem festgestellten Plan und den darin getroffenen Festlegungen 

in Einklang bringen lässt, zumal, wie die Beteiligten darlegen, es sich um einen 

Beitrag der Umweltgruppen im Rahmen des Verfahrens „SILEK - Integriertes 

ländliches Entwicklungskonzept mit räumlichem und thematischem Schwer-

punkt“, das von der Stadt Neustadt beim Hessischen Ministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft beantragt und von diesem auch genehmigt wurde, handelt..  

Allerdings kann die Umsetzung der Konzepte auf Flächen und Ländereien teil-

weise in unmittelbarer Nähe des geplanten Autobahnverlaufes nicht dazu führen, 

dass die gerechtfertigte und in der vorliegenden Art und Weise geeignete Bau-

maßnahme nicht zugelassen wird. Wenn – wovon die Planfeststellungsbehörde 

ausgehen kann, da es sich hierbei auch um die Verwendung öffentlicher Mittel 

handelt – die hier geplanten und wünschenswerterweise zukünftig umzusetzen-

den Maßnahmen mit der Planung der A 49 abgestimmt wird, werden bei der 

Baudurchführung die Konzepte – entgegen der Befürchtung der Beteiligten – we-

der stark gefährdet noch ganz zunichte gemacht. 

7.3 Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen 

Unter Beachtung des Vermeidungsgebots sind vom Vorhabenträger die zu er-

wartenden Beeinträchtigungen auf deren Vermeidbarkeit als wichtigstem Schritt 
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im Ablauf der Konfliktanalyse ermittelt und von der Planfeststellungsbehörde ge-

prüft worden. Vermeidungsmaßnahmen  sind in den straßenbautechnischen 

Entwurf integrierte bautechnische Vorkehrungen, durch die mögliche Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft dauerhaft ganz oder teilweise (Minderung) 

vermieden werden können. Hierzu gehören insbesondere die Aufweitung und 

Aufteilung von Brückenbauwerken sowie die Herstellung von Wilddurchlässe, 

Grünbrücken sowie Amphibien- und Kleintierdurchlässe, es kann aber auch die 

Errichtung von Tunneln sein. Vom Vorhabenträger wurde bei der hier festgestell-

ten Planung das Vermeidungsgebot beachtet und er hat alle planerischen Maß-

nahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ergriffen, die 

in angemessener Relation zu dem zu erwartenden Nutzen für Natur und Land-

schaft stehen. Zur Entwurfsoptimierung kommen neben Änderungen des Ent-

wurfskonzepts (Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen) Entwurfsergän-

zungen (bauliche Schutzmaßnahmen) und bauliche Gestaltungsmaßnahmen in 

Betracht. Schutzmaßnahmen  sind bau- oder vegetationstechnische Maßnah-

men bzw. Auflagen, die dazu geeignet sind, vermeidbare Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft während der Bauzeit zu unterlassen. Dies sind im Regelfall 

Maßnahmen zum Schutz vor temporären Gefährdungen von Natur und Land-

schaft. Hierzu zählen z.B. Einzäunungen zum Schutz von Gewässern und Ein-

zelgehölzen sowie Schutzpflanzungen. Gestaltungsmaßnahmen  sind Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die zu einer Begrünung und 

landschaftsgerechten Einbindung der neuen Straße führen. Diese Maßnahmen 

sind Bestandteil des Straßenkörpers; sie sind übrigens keine Maßnahmen im 

Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG, soweit sie keine kompensatorische Wirkung 

haben, weil sie im Intensivpflegebereich der Straße liegen. Zu nennen sind auch 

die CEF-Maßnahmen (siehe Arbeitspapiere der „Article 12 Working Group" be-

treffend Measures to ensure the continuous ecological functionality of breeding 

sites and resting places = Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökolo-

gischen Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, sog. „vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen“ nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG). Sie haben den 

Zweck, die Auswirkungen an Ort und Stelle zu bekämpfen. Insofern haben sie 

den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen, als dass erst gar nicht die Ver-

botsschwelle erreicht wird. Andererseits stehen sie den Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen nahe, da aktiv bestimmte ökologische Bedingungen entwickelt und 

verbessert werden sollen. Diese Zwitter-Stellung erschwert zwar die Einordnung 

in die Systematik der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Die geplanten 

Maßnahmen, soweit sie zur Wahrung der Funktion der Lebensstätten dienen, 

werden vom Vorhabenträger vor der Baudurchführung realisiert. Die zur Vermei-
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dung der Eingriffe im Rahmen der Planung vorgesehenen verschiedenen Maß-

nahmen, die während des Anhörungsverfahrens eingehend erörtert wurden, sind 

in der Regel schutzgutübergreifend. Sie sind in den Erläuterungsberichten zum 

technischen und Entwurf und zum landschaftspflegerischen Begleitplan darge-

stellt worden. Die CEF-Maßnahmen sind vorliegend unter Nr. 7.5 [Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen] behandelt worden.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die beispielsweise im Fleder-

mausgutachten angesprochene erhöhte Kollisionsgefahr sich ergäbe, würde das 

Vorhaben ohne Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen geplant.  

7.3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Die Vermeidungsmaßnahmen umfassen Folgendes (siehe Deckblatt zum Erläu-

terungsbericht, Kap. 5.2, S. 121 ff., Maßnahmenverzeichnis S. 200 ff.): 

Die Optimierung der Trassenführung stellt einen wichtigen Bestandteil des Stra-

ßenentwurfs im Hinblick auf Natur und Landschaft dar. Dabei ist vom Vorhaben-

träger bei der Festlegung der Trassenführung ein Entwurfskonzept zu Grunde 

gelegt worden mit dem Ziel, Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu mindern (Vermeidungs- bzw. Minimie-

rungsmaßnahmen). Zu nennen sind als Beispiel 

- Anpassung der Entwurfsvorgaben an den Raum (wie Sonderquerschnitt 

SQ 27), 

- Führung der Trasse in Lage und Höhe unter Anpassung der Straßenfüh-

rung an vorhandene Verkehrsstrukturen in der Landschaft und bestehende 

Landschaftszäsuren (z.B. Bündelung mit den Hochspannungsleitungen), 

- Anpassung der Gradiente an das Geländerelief, Einschnitt zum Schutz des 

Straßenumfeldes, geländenahe Lage statt Einschnitt zum Schutz des 

Grundwassers oder zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme, Über-

brückung der Täler Biedenbach und Kälbach mit Talbauwerken zur Ver-

meidung von – ansonsten erheblichen – Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft, 

- Ausbildung des Straßenquerschnitts (z.B. Abstand der seitlichen Wege, 

Böschungsneigungen), 

- Änderungen im nachgeordneten Straßen- und Wegenetz (z.B. Rückbau 

von Verkehrsflächen, Verlegung in weniger empfindliche Bereiche), 

- Ausweisung von wertvollen Biotopbereichen als Tabuflächen, auf denen 

keine Baustelleneinrichtung vorgesehen werden darf. 
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Außerdem sind Entwurfsergänzungen mit dem Ziel, Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft durch bauliche Vorkehrungen zu vermindern (insbesondere 

bauliche Schutzmaßnahmen), vorgesehen, zum Beispiel: 

- Immissionsschutzmaßnahmen, z.B. Schutzwälle und -wände, 

- Gewässer- und Grundwasserschutzmaßnahmen, z.B. Regenrückhalte-, 

Klär- und Versickerungsbecken, bautechnische Schutzmaßnahmen in 

Wasserschutzgebieten, Kastendurchlässe mit naturnahen Bachbetten an-

stellt von Rohrdurchlässen, 

- Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt, z.B. Amphibiendurchlässe, Wild-

schutzzäune, 

- Unterpflanzung von angeschnittenen Waldbereichen. 

Hinzu treten Maßnahmen mit dem Ziel, die Straße in Natur und Landschaft ein-

zubinden (Gestaltungsmaßnahmen), zum Beispiel 

- erdbauliche Modellierung (z.B. wechselnde Böschungsneigungen, Ausrun-

dung der Böschungskanten, Ausformung der Flächen in Anschlussstellen, 

Geländemodellierung mit lärmmindernder Wirkung), 

- architektonische Gestaltung der Ingenieurbauwerke in Bezug auf Form, 

Material und Farbe, 

Bauweisen mit landschaftsangepasster Begrünung (z.B. begründbare Stütz-

wandkonstruktionen oder Lärmschutzwandsysteme) sind vorliegend nicht erfor-

derlich und vorgesehen. 

Im Rahmen des technischen Entwurfs wurde eine Optimierung der Lage von Li-

ne, Gradiente und Bauwerken vorgenommen. Schwerpunkte des technischen 

Entwurfs sind folgende Bereiche: 

a) Die Talräume Silberbach („Biedenbach“) und Kälbach. Hier ist die Lage der Li-

nie optimiert und es sind zwei große Talbrücken Bauwerke Nr. 115 und 119 vor-

gesehen worden.  

b) Der Bereich des NSG „Biedenbacher Teiche“ wird durch die gewählte, in Rich-

tung Wieragrund abgerückte Trassenführung – sie verläuft in einigem Abstand 

von dem Gebiet – geschont. 

c) Die Aufweitung und Aufteilung zweier Wirtschaftswegeunterführungen (Bau-

werke Nr. 117 und 123/ 123A) auf 30 m dient der Minimierung der Zerschneidung 

faunistischer Lebensräume. 

d) Durch die großzügig dimensionierten Überführungen (Bauwerk Nr. 116 und 

118) werden die Wechselbeziehungen von Fledermäusen u.a. Tiergruppen wie 

Säuger funktional erhalten. Die Oberflächengestaltung (Bepflanzung) wird in der 

Ausführungsplanung konkretisiert. Die Bepflanzung wird mit den Irritations-
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schutzmaßnahmen auf den beiden Bauwerken und den anschließenden Leitli-

nien kombiniert. 

e) Für Fledermäuse und Vögel werden spezielle Irritationsmaßnahmen durchge-

führt (siehe weiter unten). 

f) Die Geländemodellierungen vermeiden visuelle Störungen für Offenlandarten 

und Zugvögel (z.B. auf dem Neustädter Sattel zwischen Herrenwald und Krücke-

berg). 

g) Die Anordnung eines Kleintierdurchlasses 1.75 m * 1,50 m im Geländetief-

punkt in Bau-km 56+230 (lfd. Nr. 4.85 des Bauwerksverzeichnisses [lfd. Nr. 5 der 

festgestellten Unterlagen]). 

Zur Minimierung des vorhabenbedingten Flächenverbrauchs und der Zerschnei-

dung durch die wurde die Trasse auf ca. 3 km unmittelbar östlich des Waldberei-

ches „Hardt“ vorgesehen. 

Des Weiteren werden zur Minimierung der Beeinträchtigungen der Fauna spezi-

elle technische Maßnahmen vorgesehen, so zur Minimierung der Barrierewirkung 

der neuen Autobahn und des Kollisionsrisikos bei der Querung der Autobahn von 

Vögeln und Fledermäusen, aber auch von Säugetieren, ergriffen. Dazu werden in 

Hohlräumen von Brückenwannen und Widerlagern großer Brücken – diese wer-

den regelmäßig als Sommerquartier, teilweise auch als Winterquartier und Wo-

chenstube von Fledermäusen genutzt – geeignete Einflugmöglichkeiten und 

Hangplatzhilfen in den Hohlkästen geschaffen. Außerdem werden bei den Brü-

ckenbauwerken die Pfeiler durch engmaschige Drahtgitter oder Abdeckplatten so 

abgedichtet, dass Fledermäuse nicht hineingelangen können.  

Ferner werden die Unterführungen aus hellem Material, ggf. heller Anstrich, ge-

staltet und nach Möglichkeit der gewachsene Boden belassen und damit die Ak-

zeptanz für Wildwechsel erhöht.  

Weiterhin werden bei der Talbrücke Bauwerk Nr. 115  die Stützweiten so ge-

wählt, dass der eigentliche Talraum auch während der Bauphase von Hilfsstüt-

zen freigehalten wird. Die Brücke soll im Taktschiebeverfahren hergestellt wer-

den (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 22). Dadurch kann die Vernetzungsfunktion des 

Tales uneingeschränkt gesichert und die Beeinträchtigung wassergeprägter Le-

bensräume minimiert werden. Die Lebensräume und Wanderkorridore von Am-

phibien (wie Laubfrosch), Vögeln (wie Eisvogel) und Faltern (wie Schwarzblauer 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sowie Insekten bleiben erhalten. Der Verlust von 

Extensivgrünland ist auf das unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt wor-

den. Das ermöglicht den Tierarten optimale Passierbarkeit der A 49 zwischen 

Teillebensräumen. Es ergibt sich für Eisvogel (niedriger Flug über Wasserfläche) 

und Teichhuhn (sehr schlechter Flieger) keine Kollision mit Fahrzeugen auf der 



Planfeststellungsbeschluss - 442 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Autobahn. Überdies sind beide Arten sind auch gegenüber Verkehrslärm wenig 

empfindlich.  

Mit dem großen Brückenbauwerk in Verbindung mit den Leitstrukturen (A10) und 

dem Schutzzaun wird bewirkt, dass die Fledermäuse nicht auf die Fahrbahn flie-

gen können, sondern unter der Brücke hindurch fliegen. Dass großzügig dimen-

sionierte Brückenbauwerk im Bereich des NSG „Biedenbacher Teiche“ trägt den 

artenschutzrechtlichen Anforderungen Rechnung; Zerschneidungseffekten für die 

Fledermäuse werden nicht eintreten. Zu erwähnen ist, dass andernorts ver-

gleichbare Autobahnbrücken von Fledermäusen sogar mit Quartieren belegt 

wurden. Die Maßnahme A10 wurde im Bereich der Biedenbacher Teichen für die 

Fledermäuse so konzipiert, dass die hier nachgewiesenen Arten durch Leitstruk-

turen veranlasst werden unter der Brücke hindurch zu fliegen, so dass der Zer-

schneidungseffekt optimal minimiert wird. Auch Arten wie Maculinea nausithous 

können das Bauwerk queren, zumal das Bauwerk eine größere lichte Weite auf-

weist. Zur weiteren Optimierung der Wanderkorridore und Verbreitungsbiotope 

der genannten Arten dient die Maßnahme A4. 

Bei der Talbrücke Nr. 119  ist selbst in den Endfeldern mit einer lichten Höhe ≥ 

4,50 m eine gute Durchgängigkeit im Zuge des Kälbachtals gegeben. Der Stüt-

zenabstand wird so gewählt, dass der Bachlauf und seine Uferbereiche nicht be-

einträchtigt werden. Die Wechselbeziehung, insbesondere für Amphibien, bleibt 

im Kälbachtal mit dem NSG „Momberger Bruchwiesen“ gewährleistet. Der Hin-

weis Beteiligter, dass das Laubfroschvorkommen im NSG Momberger Bruchwie-

sen (Gemeinde Neustadt, Gemarkung Momberg, Flur 11), 250 m nordwestlich 

des geplanten Autobahnverlaufes, durch das Bauvorhaben massiv negativ beein-

trächtige und das derzeit noch intakte Naturschutzgebiet mit seiner vorhandenen 

Flora und Fauna und den noch vorhandenen Habitaten für bedrohte Tierarten 

stark gefährde, ist nicht begründet dargelegt. Weiterhin steht das Vorhaben auch 

dem von der oberen Naturschutzbehörde genehmigten Bau von Laubfroschge-

wässern als Laichhabitate nicht entgegen.  

Die Brücke soll im Taktschiebeverfahren hergestellt werden (siehe A, Ziffer V,2 

Punkt 22). Der Verlust von Extensivgrünland in der Aue von Kälbach und Klaus-

bach ist minimiert worden. 

Die Überführungen Bauwerke Nr. 116 und 118 werden funktional als Grünbrü-

cken (Querungshilfen) mit größerer Dimensionierung – ohne die in den MAQ 

2008 vorgesehenen Breiten für eine Grünbrücke zu erhalten – errichtet, um so 

die Zerschneidung von Lebensräumen von Fledermäusen und anderen Tierarten, 

wie Säuger, Insekten und Reptilien, zu minimieren. Aber auch mit den aufgewei-

teten Überführungen, ergänzt mit Irritationsschutzwänden und Bepflanzungen, 
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kann die Querung der Autobahn, insbesondere von Fledermäusen, gewährleistet 

werden. Beim BW Nr. 118 wird die L 3342 so östlich des Waldgebietes „Hardt“ 

verlegt, dass weder für die Trasse noch die benötigten Baustellenflächen eine 

bestehende, ca. 130 m lange Baumhecke, eine ca. 30 m lange Dornenhecke 

(Schlehen, Holunder) sowie eine Obstbaumreihe (einheimisch/ standortgerecht) 

und mehrere Straßenbäume (einheimisch/standortgerecht) an der L 3342 zerstört 

werden (siehe A, Ziffer VI,1.61). Der Gehölzstreifen bleibt nunmehr erhalten und 

eine Zerstörung dieser Biotope, welche auch eine Funktion als Leitlinie/ Jagdge-

biet für Fledermäuse von hoher Bedeutung haben, unterbleibt. Die Breite des BW 

Nr. 118 zwischen den Geländern beträgt 15.26 m, so dass eine funktionsfähige 

Flugbahn für Fledermäuse mit der vorgesehenen Gestaltung der Überführung 

über die Autobahn erhalten bleibt. 

Die Unterführungsbauwerke Nr. 117 und 123A  werden als Querungshilfen zur 

Minimierung der Barrierewirkung ausgebildet. Dafür wird jeweils die lichte Weite 

auf 30 m vergrößert. Diese Bauwerke dienen Fledermäusen, Groß- und Klein-

säugern und Amphibien u.a. um von der einen auf die andere Seite der Autobahn 

zu gelangen. Dazu werden sie mit Vernetzungselementen mit Leitlinien und Irrita-

tionsschutzmaßnahmen in ihrer Funktionalität optimiert.  

Die Forderung nach Errichtung einer Grünbrücke im Bereich des „Krückeberges“ 

zur Aufrechterhaltung funktionaler faunistischer Wechselbeziehungen oder alter-

nativ das Bauwerk Nr. 123 auf 50 m zu verbreitern, wurde im ersten Planände-

rungsverfahrens aufgegriffen. Dabei wurde das bislang kombinierte Bauwerk Nr. 

123, das gleichzeitig der Querung für landwirtschaftlichen Verkehr und Wildtiere 

dienen sollte, aufgegeben. Die festgestellte geänderte Planung sieht nun ein 

Bauwerk Nr. 123 In Bau-km 52+389 als Wirtschaftswegunterführung mit LW = 

7,00 m und LH = 4,50 m und ein gesondertes Bauwerk Nr. 123A in Bau-km 

52+309 als „Gründurchlass“ mit LW 30,00 m und LH ≥4,50 m vor. Eine Vergröße-

rung der lichten Weite würde eine Anhebung der Autobahngradiente erfordern 

und zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme führen. Mit der Trennung der 

Bauwerke wird eine weitere Optimierung der Planung erreicht. Der Boden des 

Bauwerkes Nr. 123A wird naturnah befestigt. Die Seitenwände der Widerlager 

werden farblich angepasst. Zudem erhält das Bauwerk auf 50 m aufgeweitete 

Flügelwände, so dass sich die Grünunterführung offener darstellt. Die Akzeptanz 

durch Wildtiere wird dadurch signifikant erhöht. Geplante Leitstrukturen führen 

auf die schrägen Flügelwände hin. Damit wird die Funktionalität gewährleistet. 

Eine Vergrößerung der lichten Weite hätte eine Anhebung der Gradiente zur Fol-

ge mit ungünstigeren Wirkungen an anderer Stelle, und zwar Konflikte mit Freilei-

tungen, erhöhter Flächenverbrauch im Bereich der Vorschüttungen und fahrdy-



Planfeststellungsbeschluss - 444 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

namisch ungünstige Effekte unmittelbar vor der Anschlussstelle Neustadt. Mit der 

Trennung von Wirtschaftswegunterführung und Wildunterführung hat der Vorha-

benträger eine Optimierung der Planung im Interesse des Wildschutzes vorge-

nommen. Mit der Modifizierung der vernetzenden Unterführungen (wobei eine 

Trennung in die Bauwerke Nr. 123A und 123 nördlich Trugelrode erfolgte) im Zu-

ge der ersten Planänderung wurde die Trennwirkung weitestgehend minimiert 

bzw. ausreichend berücksichtigt. Zur Optimierung der Funktionalität werden die 

Wände in einem nahtlosen Übergang trassenparallel über das Bauwerk Nr. 123 

hinaus weitergeführt; einschließlich der Überstandslängen von 30,00 m sind tras-

senparallel beidseitig 136,00 m Irritationsschutzwände mit einer Höhe von 4,0 m 

über Gradiente geplant (in der Bauwerksskizze [lfd. Nr. 12.3] sind Wände aus 

Stahl dargestellt). Diese Maßnahmen sind geeignet den Zerschneidungseffekt für 

Fledermäuse und andere Tierarten aufzuheben.  

Den Forderungen von Einwändern wird damit weitgehend Rechnung getragen. 

Zudem minimieren zwei große Talbrücken, eine Grünunterführung sowie weitere 

aufgeweitete Über- und Unterführungen die Trennwirkung der Trasse und ermög-

lichen weiterhin Wechselbeziehungen der Wildtiere. Zur Vermeidung von Wildun-

fällen wird die gesamte Trasse durch Wildschutzzäune gesichert.  

Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung der Wind-

energieanlagen wurde – auch auf Hinweis der Planfeststellungsbehörde – auch 

die Fauna geprüft. In den dafür erstellten Gutachten wurden nachteilige Wirkun-

gen der Windenergieanlagen auf die Fauna als nicht gegeben gewertet. Ange-

sichts dieses Sachverhalts ist die Funktionalität der Querungshilfe, auch unter 

Berücksichtigung der Mindestabstände der Windkraftanlagen zur Autobahn, ge-

geben. 

Eine Vergrößerung der lichten Weite hätte eine Anhebung der Gradiente zur Fol-

ge mit ungünstigeren Wirkungen an anderer Stelle, und zwar ergäben sich Kon-

flikte mit Freileitungen, ein erhöhter Flächenverbrauch im Bereich der Vorschüt-

tungen und fahrdynamisch ungünstige Effekte unmittelbar vor der Anschlussstel-

le Neustadt. Die vorgenommene Trennung von Wirtschaftsweg- und Wildunter-

führung stellt eine optimale Lösung dar.  

Auch unter Beachtung des Vermeidungsgebots muss im Bereich der Trasse, die 

zwischen Feldflur und Waldrand liegt, keine den Waldrand unterfahrende Tunnel-

lage für die A 49 gewählt werden. Wie auch an anderer Stelle dargelegt, ist dabei 

zu berücksichtigen, dass für den Bau eines Tunnels gerade jene Waldbereiche, 

die besonders geschützt werden sollen, mit dem Tunnelbau betroffen wären. Der 

Tunnelbau würde zwingend eine Wasserhaltung in Form einer Grundwasserab-

senkung erfordern, wodurch der Wald (-rand) ebenso beeinträchtigt würde wie 
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die trassennahe Feldflur, da es sich hierbei –anders wie beim Tunnel Franken-

hain – um einen relativ oberflächennahen Tunnel halten würde. Solche Kunst-

bauwerke, die sich nicht aus der Topographie ableiten lassen, erfordern entspre-

chend lange und mindestens bis zu 10 m tiefe Voreinschnitte, würde sich die ne-

gative Beeinflussung des Grundwassers auch in die jeweiligen Vorflächen erstre-

cken, welche landwirtschaftlich genutzt werden. Damit ergäbe sich eine vermeid-

baren Konflikt mit den landwirtschaftlichen Belangen. Dies gilt auch hinsichtlich 

der größeren Breite des zusätzlich erforderlichen Flächenverbrauchs für die Vor-

einschnitte. Eine solche Maßnahme würde eine verschärfte Beeinträchtigung der 

Landwirtschaft darstellen und ist, da, wie dargelegt, aus naturschutz- und arten-

schutzrechtlichen Gründen nicht geboten, vom Vorhabenträger nach einer Grob-

analyse verworfen worden. Im Übrigen würde sich eine Gradientenabsenkung 

beispielsweise in den Bereich Tiefenbach erstrecken und, bedingt durch den ge-

ringen Abstand zum Talbauwerk Biedenbacher Teiche, dahingehend auswirken, 

dass jenes Talbauwerk über den Silberbach sich nur mit einer erheblich niedrigen 

lichten Weite realisieren ließe, so dass die hier mit dem Talbauwerk angestrebte 

Durchlässigkeit deutlich verschlechtert würde. Außerdem wäre massive in die der 

Vorfluter auf dem Neustädter Sattel erforderlich, die wegen der damit verbunde-

nen Absenkung letztlich nicht möglich ist. Die Barrierewirkung der A 49 wird mit 

den festgestellten Maßnahmen minimiert und ausgeglichen. Daher war die For-

derung nach einer Tunnel- oder Troglage im Bereich des tangierten Waldrandes 

zurückzuweisen. 

Im Umkreis 300 m der Querungshilfen soll jeweils eine Jagdruhezone beiderseits 

festgelegt werden, damit die Querungshilfen störungsfrei genutzt werden können. 

(siehe A, Ziffer V,2 Punkt 10).Nachdem in § 23 Abs. 10 HJagdG ein Verbot der 

Jagdausübung im Umkreis von 300 Metern der Brückenköpfe von Grünbrücken 

aufgenommen wurde, gilt dieses Verbot. 

Irritationsschutzmaßnahmen  werden beidseits der Trasse auf insgesamt 

1.450 m Länge durchgeführt. Mittels der bis zu 4,00 m über Gradiente ragenden 

Einrichtungen werden insbesondere die Fledermäuse und störungsempfindliche 

wandernde Arten wie Wildkatzen zu den Querungsbauwerken (Unterführungen 

Bauwerke Nr. 117, 123A und Grünbrücken Bauwerke Nr. 116, 118) geleitet, da-

mit die Tiere nicht in den Gefährdungsbereich des Verkehrs gelangen. Nach Kap. 

6.3 MA-Q kann mit lückenfreien Pflanzungen mit einer Höhe von mindestens 4 m 

Fledermäuse, auch weniger strukturgebundene Arten bewegt, werden die Straße 

in größerer Höhe zu überfliegen. Solange sich noch keine entsprechenden Pflan-

zungen entwickelt haben, können Sperreinrichtungen für Fledermäuse als Zäune 

und Wände aus Holz oder Beton mit einer Höhe von 4 m ausgebildet werden. In 

Bild 29 ist als wirtschaftliche Lösung die Bauweise einer Standard-Lärmschutz-
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wand mit aufgesetztem Zaun dargestellt. Während in Verbindung mit Bauwerken 

Irritationsschutzwände vorgesehen sind, werden in der freien Landschaft vorran-

gig Gehölzriegel in Verbindung mit temporären Schutzanlagen als Leitpflanzun-

gen und Überflughilfen für Fledermäuse vorgesehen. Die Schutzanalgen werden 

so rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Autobahn errichtet, dass damit sich die be-

troffenen Arten frühzeitig an die neuen Gegebenheiten gewöhnen und die Maß-

nahmen ihre Funktion übernehmen können (vgl. A, Ziffer V,2 Punkt 23)  

Im Planänderungsverfahren sind aus artenschutzrechtlicher Sicht ergänzende 

Vermeidungsmaßnahmen in die Planung aufgenommen worden. Dabei handelt 

es sich um 

• Bauzeitenregelung 

Mit der Bauzeitenregelurig werden vermeidbare baubedingte Tötungen vermie-

den werden. Störungsrelevante Bautätigkeiten erfolgen unmittelbar im Anschluss 

an die Baumfällungen und die Baufeldräumung. Damit wird sichergestellt, dass 

sich im Umfeld innerhalb der maximalen Effektdistanz keine brütenden Vögel be-

finden, die störungsbedingt bei Baubeginn ihre Brut verlassen könnten. Als Ef-

fektdistanz wird die maximale Reichweite des erkennbar negativen Einflusses 

von Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart bezeichnet. Die Effekt-

distanz ist von der Verkehrsmenge unabhängig. 

Zum Schutz und zur Schonung besonders und streng geschützter Vogelarten 

werden grundsätzlich im gesamten Trassenverlauf bauvorbereitende Arbeiten 

bzw. der allgemeine Baubeginn (Abschieben von Oberboden, Beseitigung von 

Vegetationsstrukturen) außerhalb der Brutperiode zwischen Ende Februar und 

Mitte September durchgeführt, so dass eine Zerstörung von Nestern/ Gelegen 

vermieden wird. Ein bauvorbereitender Gehölzschnitt oder eine Gehölzrodung 

bzw. die Entfernung von Vegetation wird in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 

September nicht durchgeführt. Im Bereich des Baufeldes wird dafür gesorgt, dass 

sich keine Brutvögel ansiedeln (durch Verscheuchen von Bodenbrütern z.B. 

durch Flatterbänder). 

Zudem erfolgt neben den räumlichen Optimierungen auch eine Optimierung der 

zeitlichen Nutzung der Bauflächen. Hinsichtlich der Fledermäuse kann ein unge-

hinderter Baubetrieb innerhalb der Zeitspanne vom 1. November bis 15. April ei-

nes jeden Jahres erfolgen, da keine Winterquartiere von Fledermäusen im Unter-

suchungsraum bekannt sind, die betroffen sein könnten. 

Um Störungen der Flugrouten und Jagdhabitate von Fledermäusen und nachtak-

tiven Vögeln zu vermeiden, wird zudem auf einen Nachtbau in den für die Flug-

wege bedeutsamen Abschnitten verzichtet (d.h. im Zeitraum von Sonnenunter-

gang bis Sonnenaufgang). Zumindest werden die gegenüber Lichtimmissionen 

empfindlichen Bereiche (die Flugwege) gegenüber direktem Licht oder Streulicht 
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derart abgeschirmt (durch Abschirmung der Lampen an der Lichtquelle), dass die 

Flugwege in der Nacht im Lichtschatten liegen. 

Zum Schutz des Laubfrosches werden die Bautätigkeiten im Bereich der Bieden-

bacher Teiche im Zeitraum zwischen Mitte März und Ende April sowie Ende Juli 

bis Anfang November nur tagsüber und nicht nachts oder während der Dämme-

rung durchgeführt, da zu dieser Tageszeit mit wandernden Laubfröschen zu 

rechnen ist. 

Der Ausbau des Wirtschaftswegs am östlichen Waldrand von Großen Tiefenbach 

(Bau-km 44+800) erfolgt außerhalb der Wanderzeiten des Laubfrosches zwi-

schen Anfang November und Mitte März. 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass der Vorhabenträger beachtet, 

dass verboten ist Bäume, die außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten 

Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in 

der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 2 BNatSchG) und Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 

zurückzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG) und ständig wasserfüh-

rende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch der Na-

turhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird (§ 39 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 4 BNatSchG). Im Übrigen werden Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähn-

liche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen und in der Zeit 

vom 1. Oktober bis zum 31. März aufgesucht werden (vgl. § 39 Abs. 6 

BNatSchG), vor Durchführung der Fällarbeiten, wie üblich, auf einen etwaigen 

Besatz geprüft und ggf. vorher verschlossen  

• Kunsthorste, Umsiedlung der Waldohreule aus dem Gefahrenbereich 

(Maßnahme VA1)  

Zur Umsiedlung der Waldohreule werden in räumlichem Verbund, aber außer-

halb der maximalen Effektdistanz von 500 m und der 58 dB(A)-lsophone (vgl. 

GARNIEL, A., et al., 2010) zu den vier entfallenden Brutplätzen im Juli bis Sep-

tember vor der Baufeldräumung 15 Kunsthorste angebracht. Die genaue Lage 

der Kunsthorste wird vor Ort festgelegt. Die Anzahl von drei Kunsthorsten pro 

entfallenden Nistplatz ergibt sich aus Vorsorgegründen wegen der Nistplatzkon-

kurrenz mit Turm- und Baumfalken. Pro Abteilung kann mehr als ein Kunsthorst 

am Bestandsrand oder an einer Lichtung/ Schneise erstellt werden. Die vorge-

nannte Bauzeitenregelung sorgt dafür, dass sich die Brutpaare nicht innerhalb 

der Störwirkungen ansiedeln. Die mit den Horsten versehenen Bäume sollten für 

einen Zeitraum von 20 Jahren aus der forstlichen Nutzung entnommen und dau-

erhaft markiert werden (zur Überprüfung nach 20 Jahren gelten die Ausführun-
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gen zu den Maßnahmen VA2 und VA3). Die Horste sind im Deckblatt zum Erläu-

terungsbericht, S. 122, beschrieben. 

Hinsichtlich der Monitoring und Risikomanagement in Bezug auf die Waldohreule 

wird auf die Auflage unter V,2 Punkt 20 verwiesen. 

Sinn und Zweck des Monitorings ist gerade bei wissenschaftlicher Unsicherheit 

die Wirksamkeit von Schutz- und Kompensationsmaßnahmen weitere Erkennt-

nisse über die Beeinträchtigungen zu gewinnen und dementsprechend die 

Durchführung des Vorhabens zu steuern (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Januar 

2007 - BVerwG 9 A 20.05). Wenn die Untersuchungsmaßnahmen dienen nicht 

der Überprüfung dienen, ob getroffene Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 

wirksam sind sondern vielmehr um festzustellen, inwiefern das Vorhaben über-

haupt mit einer Beeinträchtigung der Natur verbunden ist, gehen sie fehl.  

• Kunsthorste, Umsiedlung des Schwarzmilans aus dem Gefahrenbereich 

(Maßnahme VA2), Kunsthorste, Umsiedlung des Rotmilans aus dem Ge-

fahrenbereich (Maßnahme VA3)  

Im Bereich Trugelrode und Hopfenberg werden zur Kompensation der Zerstörung 

eines Schwarzmilanhorstes drei Kunsthorste ausgebracht, wobei die genaue La-

ge der Kunsthorste vor Ort festgelegt wird. Da wichtig für die Auswahl der Stan-

dorte der freie Anflug von oben ist, kommen vor allem höhere, den umgebenden 

Bestand dominierende Bäume an Waldrändern oder Hängen in Frage.  

Auch für den Rotmilan werden im Bereich Trugelrode und zusätzlich im Bereich 

des Waldgebietes Hardt jeweils drei Kunsthorste angebracht, die auf starken Äs-

ten, oder am Baumstamm etwas höher als diejenigen des Schwarzmilans errich-

tet werden sollen.  

Die Horste sind im Deckblatt zum Erläuterungsbericht, S. 122, beschrieben. 

Hinsichtlich der Monitoring und Risikomanagement in Bezug auf den Rotmilan 

und Schwarzmilan wird auf V,2 Punkt 20 verwiesen. Die vorgesehenen Funkti-

onskontrollen für die Kunsthorste werden wie beschrieben durchgeführt.  

Die mit den Kunsthorsten versehenen Bäume sollten für 20 Jahre aus der forstli-

chen Nutzung ausgeschlossen und dauerhaft markiert werden. Die Befristung 

entfällt, allerdings wird nach 20 Jahren hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 

Kunsthorste eine Bilanz gezogen unter Beteiligung der Staatlichen Vogelschutz-

warte und der oberen Naturschutzbehörden. Es wird dann geklärt, ob die Nisthil-

fen weiter erforderlich sind. 
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• Nistkästen, Umsiedlung des Waldkauzes aus dem Gefahrenbereich (Maß-

nahme VA4)  

Im räumlichem Verbund, aber außerhalb der maximalen Effektdistanz von 500 m 

und der 58 dB(A)-lsophone (GARNIEL, A., et al., 2010) werden im Juli bis Sep-

tember vor der Baufeldräumung in den Waldgebieten Großer Tiefenbach und 

Kälbacher Holz jeweils drei Waldkauz-Nistkästen aufgehängt. Die genaue Lage 

der Bruthöhlen wird vor Ort festgelegt. Die Anzahl von drei Nistkästen pro entfal-

lenden Brutplatz ergibt sich aus Vorsorgegründen wegen der Nistplatzkonkurrenz 

mit anderen Höhlenbewohnern wie Hohltaube oder Dohle. 

Die Bauzeitenregelung sorgt dafür, dass sich die Brutpaare nicht innerhalb der 

Störwirkungen ansiedeln werden. Die mit den künstlichen Nisthilfen versehenen 

Bäume werden für einen Zeitraum von 20 Jahren aus der forstlichen Nutzung zu 

entnommen und dauerhaft markiert. Die Nistkästen sind im Deckblatt zum Erläu-

terungsbericht, S. 123, beschrieben. 

Hinsichtlich der Monitoring und Risikomanagement in Bezug auf die Waldkauzes 

wird auf die Auflage unter V,2 Punkt 20 verwiesen. 

• Anlage eines Wildschutzzaunes zur Verhinderung von Wildwechseln über 

die Autobahn (Maßnahme S5)  

Entlang der gesamten Trasse wird beidseitig der A 49 ein Wildkatzen-Schutz-

zaun (ca. 23.110 m lang, vgl. lfd. Nr. 8.2 und 8.3.1 bis 8.3.12 des Bauwerksver-

zeichnisses) mit einer Maschenweite von ≤ 4 cm, der wegen des zu erwartenden 

Vorkommens des Luchses mindestens 250 cm hoch sein soll, errichtet. Die Zäu-

ne können als Maschendrahtzaun oder als punktverschweißtes Zaunmaterial 

ausgebildet sein. Knotengitterzäune sind ungeeignet, da das Verletzungsrisiko 

für Katzen zu groß ist. In Waldbereichen beträgt die Zaunhöhe aus Gründen des 

Fledermausschutzes in relevanten Abschnitten 4 m (siehe Deckblatt zum Maß-

nahmenplan). Für Fledermäuse und manche Vogelarten wie z.B. alle Eulen, auch 

die Waldohreule im Bereich des Silberbaches, wird dadurch eine wirksame Leit- 

und Sperrfunktion geschaffen, so dass betriebsbedingte Tötungen weitestgehend 

vermieden werden. Der Zaun wird mit einem Übersteigschutz mit einer Länge 

von ca. 30 cm ausgestattet werden. Der Übersteigschutz besteht aus einer 

Blechabkantung, die 30 cm weit in einem Winkel von 30° nach vorne in Anwan-

derungsrichtung vom Zaun absteht. Der Zaun wird 20-30 cm tief eingegraben 

oder alternativ an eingelassenen Platten befestigt. Das Zaunmaterial soll aus 

kunststoffummanteltem Material, die Zaunpfosten aus einbetonierten Stahlpfäh-

len bestehen.  
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• Anlage eines kombinierten Wildkatzen- und Amphibienschutzzaunes 

(Maßnahme S5a)  

Im Bereich zwischen dem NSG Biedenbacher Teiche und dem Waldgebiet Gro-

ßer Tiefenbach wird ein Wildkatzen-Schutzzaun in Bezug auf Laubfrosch und 

Kammmolch beidseitig der Trasse mit einem Amphibienschutzzaun kombiniert 

(Maßnahme S5a, Gesamtlänge ca. 1.620 m, vgl. lfd. Nr. 8.4 des Bauwerksver-

zeichnisses). Dieser Schutzzaun wird so konzipiert, dass er vom Laubfrosch nicht 

überwunden werden kann. 

Hinsichtlich des Schuttzauns am RRB1.1 wird auf die Ausführungen unter C, Zif-

fer IV,9.3 verwiesen. 

• Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes (Maßnahme S5b)  

Die Lage und der Umfang eines temporären laubfroschsicheren Amphibien-

schutzzaunes werden den Anforderungen des Baubetriebes entsprechend bei 

der Einrichtung der Baustraße und Baufelder im Detail festgelegt. Dies gilt für 

den Bereich der Biedenbacher Teiche entlang des Baufeldes und der Baustra-

ßen. Der temporäre Amphibienschutzzaun wird täglich kontrolliert. Zur Haupt-

wanderungszeit werden zusätzlich zur Kontrolle der Einlaufkästen auch notwen-

dige nächtliche Kontrollen der Laufflächen durchgeführt, um ein Zurückweisen 

der anwandernden Laubfrösche weitestgehend zu verhindern. Die festgestellten 

Individuen werden „von Hand“ über die Gefahrenzone hinweg umgesetzt. 

• Gestaltung des Fahrbahnmittelstreifens (Maßnahme G1)  

Als Maßnahme zur Verminderung der Tötung von Schleiereule, Rotmilan u.a. 

Tieren wird der Mittelstreifen nicht bepflanzt, damit sich hier keine Beutetiere an-

siedeln können. Der Mittelstreifen wird nicht versiegelt, er wird mit einem nicht 

grabfähigen, wasserdurchlässigen Substrat hergestellt.  

Die trassennahen Gestaltungsmaßnahmen werden aus artenschutzrechtlichen 

Gründen so durchgeführt, dass sie für Kleinsäuger als potenzielle Beutetiere von 

Schleiereule, Waldohreule, Waldkauz, Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan 

und Turmfalke als Lebensraum ungeeignet sind.  

Die Gestaltung des Fahrbahnmittelstreifens dient ausschließlich der unterhalts-

armen und funktionsgerechten Gestaltung des Mittelstreifens. Diese Maßnahme 

dient nicht der Kompensation von Zerschneidungseffekten. 

Als Vermeidungsmaßnahmen sind folgende weitere bautechnische Maßnahmen 

vorgesehen: 

• Geländemodellierungen 

Die in trassennahen Bereichen (westlich der Ortslagen Schwalmstadt von Bau-

km 40+098 bis 43+858 und Wiera von Bau-km 46+500 bis 47+250, in Höhe der 
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K 17 sowie südwestlich der Ortslage Momberg von Bau-km 50+075 bis 50+875) 

vorgesehenen Geländemodellierungen dienen sowohl der Minderung akustischer 

und visueller Beeinträchtigungen von Siedlungen und siedlungsnahen Bereichen, 

insbesondere von Treysa, Momberg und Erksdorf als auch zur Minimierung not-

wendiger Erdmassentransporte. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass 

die planende Behörde bei der Wahl der Flächen für die Geländemodellierung 

grundsätzlich darauf geachtet hat, dass eine gute Einbindung der Modellierung in 

das Relief und das Landschaftsbild erzielt wird. Fernwirksame Sichtbeziehungen 

werden nicht beeinträchtigt und die entstehenden Störwirkungen durch die Tras-

se minimiert. Bereiche mittlerer bis sehr hoher Bedeutung und Empfindlichkeit für 

das Schutzgut Tiere/Pflanzen werden grundsätzlich von der Modellierung freige-

halten (sog. „Tabuflächen“). Durch die Ablagerung von Überschussmassen als 

Geländemodellierung werden auch visuelle Störwirkungen für Offenlandarten und 

Zugvögel vermieden. 

• Lage der Regenrückhaltebecken 

Die Lage der Regenrückhaltebecken wurde vom Vorhabenträger unter Berück-

sichtigung einer möglichst geringen Inanspruchnahme hochwertiger Flächen 

festgelegt. Die gewählten Standorte liegen überwiegend außerhalb der sensiblen 

Talräume. Auch die Minimierung des Abwassereintrags in Fließgewässer ist ge-

währleistet, weil das von den Fahrbahnen gesammelt abfließende Nieder-

schlagswasser zuerst durch Rückhalte- und Reinigungsbecken geleitet wird (sie-

he auch unter C, Ziffer IV;9.4). 

• Optimierung des Baubetriebs, der Lage der Bauflächen und der Bauverfah-

ren 

Fernerhin ist die Lage von Baunebenflächen, Baustraßen und Lagerflächen von 

der planenden Behörde unter Berücksichtigung einer umweltgerechten Bau-

durchführung geplant worden. Überwiegend sind diese in Bereiche gelegt wor-

den, die landschaftlich weniger sensibel oder bereits durch die Anlage einer 

Straße oder eines Wirtschaftsweges beeinträchtigt sind. In den Talräumen und in 

anderen ökologisch hochwertigen Bereichen wie in Wäldern und Feuchtgebieten 

sind baubedingte Inanspruchnahmen auf notwendige Baustraßen/ -flächen be-

grenzt worden. Besonders empfindliche oder hochwertige Bereiche bzw. Biotop-

typen (z.B. Gewässer und Uferrandstreifen) werden als Bauflächen ausgespart. 

Generell werden Bauflächen nur in dem Umfang und nur dort ausgewiesen, wo 

diese technisch unbedingt erforderlich sind. Insbesondere in den Talauen konnte 

durch weitgehende Minimierung oder Verzicht auf Bauflächen die Eingriffsintensi-

tät reduziert werden. 
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Die Anlage von notwendigen Baustraßen (u.a. für den Transport anfallender 

Erdmassen) erfolgt über das vorhandene Wegenetz, wobei bei der Festlegung 

vom Vorhabenträger grundsätzlich darauf geachtet wird, Ortslagen nicht zu be-

lasten. Auch die Durchfahrung der Naturschutzgebiete mit Baustraßen wird ver-

mieden. 

• Ökologische Baubegleitung (ÖBB) (im Rahmen der Objektüberwachung) 

Zur ordnungsgemäßen Umsetzung und der Einhaltung der planfestgestellten 

Maßnahmen wird vonseiten des Vorhabenträgers im Rahmen der Objektüberwa-

chung gemäß HFA F-StB, TVB-Bauüberwachung, eine ökologische Baubeglei-

tung (Bauüberwachung) eingesetzt. Die Bauoberleitung (BOL) und die Bauüber-

wachung haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, dass sie 

nicht in bestehende Vertragsverhältnisse eingreifen. Insofern sind Handlungen, 

die in der Verantwortung des Auftragnehmers liegen auch durch diesen zu er-

bringen. Es ist aber Aufgabe der BOL, diese erforderlichen Handlungen anzu-

mahnen, diese bei Notwendigkeit korrigierend zu beeinflussen und bei besonde-

ren Gefahren auch zu unterbinden, soweit die vertragsgerechte Realisierung des 

Vorhabens dies erfordert. Die Objektüberwachung beinhaltet sowohl die techni-

sche Überwachung als auch die örtliche Bauüberwachung, Organisation und 

Kontrolle der Schutz- und Kompensationsmaßnahmen. Ein wesentlicher Be-

standteil der ökologischen Bauüberwachung ist die Unterstützung der örtlichen 

Bauüberwachung im Rahmen der Bauherrschaft bis hin zur Weisungsbefugnis an 

die ausführenden Firmen in enger Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwa-

chung. Die ökologischen Bauüberwachung hat gemäß ihrer zugeteilten Vorgaben 

sämtliche ökologischen und andere umweltrelevanten verbindlichen Rahmenbe-

dingungen, insbesondere die Regeln der fachlichen Praxis, zu berücksichtigen. 

Kontrolliert werden u.a. im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung im Zuge 

regelmäßiger Begehungen folgende Punkte: 

- Umsetzung der planfestgestellten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen unter Beachtung der umweltspezifischen Anforderungen und Auf-
lagen aus der Planfeststellung, 

- Einhaltung der für den Straßenbau relevanten Regelwerke, 
- Einhaltung gesetzten zeitlichen Fristen, 
- Respektierung schützenswerter Bereiche bei der Anlage der Baustellenein-

richtungen und –zufahrtswege, 
- Ordnungsmäßige Rückführung von Flächen, die für Baustelleneinrichtun-

gen, Arbeitsstreifen und Zufahrtswege während der Bauarbeiten genutzt 
wurden, 

- fachliches Begleiten der landschaftspflegerischen Ausführung und Abnah-
me der ausgeführten landschaftspflegerischen Leistungen, 

- Gewährleisten der Anzeige- und Mitteilungspflichten im Auftrag der Bau-
herrschaft gegenüber den Behörden. 
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Für die zuvor dargelegten Punkte werden vom Vorhabenträger unter Heranzie-

hung der ökologischen Bauüberwachung vor Beginn der Bauarbeiten mit den 

ausführenden Firmen entsprechende Regeln anhand der Maßnahmenpläne und 

Maßnahmenverzeichnisse festgelegt. Die Umsetzungen während der Bauphase 

werden von der ökologischen Bauüberwachung kontrolliert und dokumentiert. Am 

Ende der Bauphase findet eine offizielle ökologische Bauabnahme statt. Die 

Funktionskontrolle der Maßnahmen erfolgt nach deren Umsetzung in Absprache 

mit dem Vorhabenträger. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die ökologische Bau-

überwachung in der Regel eine beratende Funktion für den Vorhabenträger und 

die übrigen am Bau Beteiligten hat, so dass sie vorrangig die örtliche Bauüber-

wachung zu unterrichten hat. Gegenüber dem Auftragnehmer hat sie i.d.R. keine 

direkte Weisungsbefugnis – außer bei unmittelbarer Gefahr für die Umwelt – und 

greift daher somit nicht in das Baugeschehen ein (siehe auch unter A, Ziffer V,2 

Punkt 2). 

• Funktionskontrollen  

Die Wirksamkeit der geplanten Minimierungsmaßnahmen sollen durch Funktions- 

und Effizienzkontrollen überprüft werden. Als Maßstab und Untersuchungsobjekt 

dienen dabei vor allem die Bechsteinfledermauskolonien, weil der Kenntnisstand 

über diese Art am besten ist. Da die Effizienz der Querungsbauwerke und Leit-

einrichtungen in Bezug auf die Fledermäuse, insbesondere die Bechsteinfleder-

mauskolonien, werden bereits im Abschnitt der VKE 20 untersucht, können die 

dabei gewonnene Erkenntnisse auf die Maßnahmen in der VKE 30 übertragen 

werden, so dass der Umfang der Kontrollen im Bereich der VKE 30 entsprechend 

reduziert werden kann. 

Eine Dokumentation der Effizienz von Querungshilfen und der Einschnittslage im 

Bereich Kälbacher Grund - Heerstraße für Maculinea nausithous erfolgen durch 

Fang und Wiederfang der markierten Tiere. 

Auch bei der Entwicklung von Extensivgrünland sind Funktionskontrollen gebo-

ten, weil es sich um einen dynamischen Prozess handelt, der den standörtlichen 

Gegebenheiten angepasst und i.d.R. nicht theoretisch vorgegeben werden kann. 

Dabei wird die Fragen, wie sich die Kompensationsflächen während der Ausha-

gerung entwickeln und wann auf eine „extensive“, dem Maßnahmenziel entspre-

chende Bewirtschaftung umgestellt ist, sowie welche Zielarten sich tatsächlich 

auf den Flächen eingestellt haben, beantwortet, so dass die Mahd- bzw. Bewei-

dungstermine flächenbezogen auf die Vorkommen angepasst werden können 

(siehe auch unter A, Ziffer V,2 Punkt 20 und 21). 
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Entsprechend der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, obere Na-

turschutzbehörde, werden alle wesentlichen Fragen der Funktionsweise und 

Funktionsfähigkeit der Querungshilfen im Zuge des Gesamtkonzepts mit ausrei-

chender Sicherheit abgeklärt (A, Ziffer VI,1.58). Dabei werden die Empfehlungen 

wie folgt aufgegriffen: 

Vor dem Hintergrund, dass das Überführungsbauwerk Nr. 116 für den Wirt-

schaftsweg 05 sowie für die dort 10 ermittelten Fledermausarten in ca. 250 m 

Entfernung von der telemetrierten Leitlinie geplant wird und sich nach der Baum-

höhlenkartierung und -kontrolle im Bereich „Großer Tiefenbach“ zwei Wochen-

stuben der Bechsteinfledermaus in ca. 170 m bzw. 210 m Entfernung zur Mitte 

der Autobahntrasse per Netzfang ermittelt wurden, wird unter Heranziehung der 

Veröffentlichung des Bundesamtes für Naturschutz (2004), „Das europäische 

Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-

Richtlinie in Deutschland, Band 2: Wirbeltiere, in Bezug auf die Bechsteinfleder-

maus empfohlen“ (vgl. S. 473), auf den Neubau von Verkehrstrassen im Umkreis 

von ca. 3 km um bekannte Quartiere und Wochenstuben zu verzichten, hält der 

Gutachterin eine direkte Funktionskontrolle für zwingend erforderlich. Auch das 

„Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen“ (MAQ), das für Tiere und zur Vernet-

zung von Lebensräumen an Straßen Pflege- und Funktionskontrollen, Seite 44 f.) 

vorsieht, wird bei den Herstellungs- sowie Pflege- und Entwicklungskontrollen der 

jeweiligen Anlagen berücksichtigt. Dabei wird die Erfassung auf Leitarten und 

Leitartengruppen ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wird auf die Stellung-

name des Regierungspräsidiums Kassel, obere Naturschutzbehörde, verwiesen: 

„Kann die Funktionalität der Querungshilfen nicht am Bauobjekt nachgewiesen 
werden, greifen ggf. die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nrn. 1. (Tötungs-
verbot) und 2. (Störungsverbot) BNatSchG.“  

Angesichts der inzwischen bei anderen Vorhaben gewonnenen Erkenntnisse ist 

jedoch nicht mit derartigen Wirkungen zu rechnen, zumal durch die angeordneten 

Schutzmaßnahmen dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Dies 

gilt auch in Bezug auf die Brutvögel. Der Vorhabenträger wird Nistkästen für all-

gemein verbreitete und häufige Brutvögel in ausreichendem Umfang aufhängen 

(siehe A, Ziffer VI,1.59). Damit werden die artenschutzrechtlichen Anforderungen 

auch für diese Arten erfüllt. 

Für das Wild werden Wechselkorridore entlang der ausgewiesenen – heute 

durch fehlende Einzäunung der A 49 noch offenen – Biotopverbundstrukturen 

und Querungen in Form von Brückenbauwerken an querungsintensiven Standor-

ten geschaffen. 
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Dem Vorschlag Beteiligter, dort, wo die Straße auf einem Damm zu liegen 

kommt, regelmäßig Querungshilfen (Rohre, z.B. DN 1000 mm) einzubauen, um 

so Amphibien und kleineren Säugern Querungsmöglichkeiten anzubieten und 

Zerschneidungseffekte durch die Straße zu minimieren, musste der Vorhaben-

träger nicht nachkommen. Für Amphibien wurden ausreichend Querungshilfen in 

den Unterlagen vorgesehen. Für potenziell vorkommende Tierarten können, auch 

unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, dem Vorhabenträger 

keine zusätzlichen Querungshilfen auferlegt werden. Mit den vorgesehenen 

Maßnahmen werden auch Wanderbeziehungen von kleineren Säugern ermög-

licht. Ferner werden die durch die A 49 eintretende Zerschneidung des Biotop-

verbundes und damit die Unterbrechung von Wanderbeziehungen der Tierwelt 

und die Isolierung von Lebensräumen zahlreicher Tierarten (Insekten, Käfer, 

Kleinsäuger, Vögel) durch Ausgleichsmaßnahmen, wie Heckenpflanzungen, 

langfristig ausgeglichen. Auch wenn für Arten, insbesondere mit kleinem Streif-

gebiet, die lokalen Austauschbeziehungen über die Autobahn nicht vollständig 

gegeben sein werden, so werden doch beidseits der Autobahn Möglichkeiten für 

den Biotopverbund, Wanderwege und insoweit einen Artenaustausch gegeben 

sein. 

7.3.2 Schutzmaßnahmen 

Die vorgenannten Maßnahmen beinhalten neben der technischen Vermeidung 

und Minderung konkrete Schutz- und Sicherungsmaßnahmen. Dazu gehören 

auch die Vorkehrungen zum Schutz der Vegetation und von Tieren (siehe Erläu-

terungsbericht, Kap. 6.3.1, S. 168 f., Maßnahmenverzeichnis S. 210 ff.). Zu nen-

nen sind  

- Maßnahmen zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser (Regenrück-

haltebecken) (siehe hierzu die Ausführungen unter C, Ziffer IV,9 [Wasser-

schutz])  

- Maßnahmen zum Schutz von Tierarten (Wildschutzzäune, Irritations-

schutzwände, Durchlässe u.a.) (siehe die vorstehenden Ausführungen zu 

C, Ziffer IV,7.3.2 [Vermeidungsmaßnahmen])  

- Maßnahmen zum Schutz des Bodens (Oberbodens) (siehe Maßnahme S3)  

- Maßnahmen zum Schutz von Gehölzen und sensiblen Bereichen in Form 

von Schutzzäunen 

Landschaftspflegerische Schutzmaßnahmen als trassenbegleitende Schutz- und 

Sicherungsmaßnahmen in Form ortsfester technischer Bauwerke, die sich nicht 

auf die unmittelbare Optimierung der Lage von Linie und Gradiente bzw. Bauflä-

che beziehen, sind Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen. Sie beziehen 
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sich auf die Bewahrung bestehender Strukturen mit ihren Funktionen für Natur-

schutz und Landschaftspflege. Als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

sind sie nicht in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz aufgenommen.  

Folgende Schutzmaßnahmen sind vorgesehen 

• Einrichtung von Schutzzäunen (Schutzmaßnahmen S1)  

Zum Schutz von Gehölzbeständen und Einzelgehölzen vor Baustellenverkehr 

während der Bauphase werden vor Beginn der Bauarbeiten entsprechend DIN 

18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen” und RAS-LP4 Schutzzäune errichtet. 

• Einrichtung von Schutzzäunen (Schutzmaßnahmen S2)  

Zum Schutz sensibler Bereiche vor Baustellenverkehr während der Bauphase 

werden entsprechend DIN 18920 und RAS-LP4 ebenfalls Schutzzäune errichtet. 

Die sensiblen Bereiche („Tabuzonen“) sind im Maßnahmenplan dargestellt. In 

diesen Bereichen sind ein Befahren und Betreten sowie das Lagern von Bauma-

terialien und das Abstellen von Baumaschinen und -fahrzeugen zu unterlassen.  

• Abtrag des Oberbodens (Schutzmaßnahme S3)  

Der Oberboden wird von allen Auftrags- und Abtragsflächen fachgerecht abge-

tragen und auf Bau- und Lagerflächen sowie Baustreifen abseits des Baubetriebs 

gemäß DIN 18915 separat sachgerecht zwischengelagert. Ein Teil des Oberbo-

dens wird auf Böschungen aufgetragen. 

• Rekultivierung des Bodens auf allen temporären Bauflächen nach Ab-

schluss der Straßenbaumaßnahme  (Schutzmaßnahme S4)  

Auf allen Bauflächen wird nach Abschluss der Baumaßnahme der verdichtete 

Boden gemäß DIN 18915 gelockert, ggf. werden bodenverbessernden Legumi-

nosen angesät. Aufgetragenes Fremdmaterial wird beseitigt. Oberbodens wird 

zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenfunktionen eingebaut. 

Die Schutzmaßnahmen S5 und S5a sind unter vorstehender Nr. 7.3.2 beschrie-

ben und bewertet. 

Die Schutzmaßnahmen, die dem Schutz bestehender Strukturen, Lebensräume 

und Tiere sowie der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Oberbodens 

während und nach der Bauphase dient, umfassen rd. 122,945 ha (124,274 ha). 

Daneben werden insgesamt 42,304 km (39,904 km) Schutzzäune aufgestellt 

(siehe Deckblatt zum Erläuterungsbericht, S. 160). 

7.3.3 Gestaltungsmaßnahmen 

Ferner sind die Gestaltungsmaßnahmen zu nennen (siehe Erläuterungsbericht, 

Kap. 6.3.2, S. 169, Maßnahmenverzeichnis S. 216 ff.). Diese Maßnahmen haben 

die Gestaltung des Straßenraumes zum Ziel, daneben tragen sie auch zum Aus-
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gleich und zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 

die technischen Bauwerke und die Einschränkung des betroffenen Raumes für 

die Erholungsnutzung bei. Dichte Gehölzbestände fungieren außerdem als Im-

missionsschutz, indem sie Stäube ausfiltern und belastendes Spritzwasser ab-

fangen. Außerdem übernehmen die Gehölze am Straßenrand eine optische Leit-

linienfunktion für die Verkehrsteilnehmer.  

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen: 

• Gestaltung des Fahrbahnmittelstreifens (Gestaltungsmaßnahme G1) 

Der Mittelstreifen wird nicht versiegelt. Er wird mit einem nicht grabfähigen, was-

serdurchlässigen Substrat hergestellt (Flächengröße: 3,642 ha) (siehe Auflage 

unter A, Ziffer V,2 Punkt 32). 

• Landschaftsrasenansaat in fahrbahnnahen Bereichen (Gestaltungsmaß-

nahme G2)  

Die fahrbahnnahen Bereiche einschließlich der Gräben, Mulden, Bankette und 

Anschlussstellen-Innenflächen, insbesondere die von Gehölzen freizuhaltenden 

Sichtfelder und die sonstigen Flächen, werden zur landschaftlichen Einbindung 

der Autobahntrasse oder zum Schutz des Bodens im Bereich neu angelegter 

Flächen vor Erosion mit Landschaftsrasen eingesät. Die Bereiche der Gelände-

modellierungen, die mit Böschungen flacher als 1:1,5 ausgezogen werden und 

Flächen, die mit landschaftspflegerischen Maßnahmen belegt sind, werden nicht 

eingesät (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,7.3.2) (Flächengröße: 33,905 

ha) 

• Standorttypische Gehölzpflanzungen auf den Böschungen mit Sträuchern 

und Heistern (Gestaltungsmaßnahme G3)  

Die Böschungen der Dämme und Einschnitte werden mit standorttypischen 

Laubgehölzen zur gestalterischen Einbindung der Autobahn in das Landschafts-

bild bepflanzt, mit weichem Übergang trassennaher Gehölzflächen zu aufgelo-

ckerten Gehölzflächen mit zunehmender Entfernung von der Autobahn, wobei im 

Bereich der Böschungen die Baumhöhen zur Dammkrone hin kleiner werden und 

im Bereich von Einschnitten das untere Böschungsdrittel nicht mit Oberboden 

abgedeckt werden, und behutsames Einbringen der Gehölze durch lockere 

Pflanzungen vor allem im Bereich größerer Flächen zur Wahrung des überwie-

genden Offenlandcharakters in der Landschaft (Flächengröße; 2,518 ha, 

Strauchanteil ca. 90%, Baumanteil ca. 10%). 

• Anpflanzung standorttypischer Laubgehölze auf den Anschlussinnenflä-

chen, den Erdwälle und den Bodenmodellierungsflächen (Gestaltungs-

maßnahme G4)  
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Die Anschlussstellen-Innenflächen, die Erdwälle und die Bodenmodellierungsflä-

chen werden mit Sträuchern, Heistern und vereinzelten Hochstämmen zur gestal-

terischen Einbindung der Autobahn in das Landschaftsbild mit weichem Über-

gang zur Wahrung des überwiegenden Offenlandcharakters bepflanzt (Flächen-

größe: 1,353 ha) 

• Landschaftsverträgliche Einbindung der Regenrückhaltebecken (Gestal-

tungsmaßnahme G5)  

Die Regenrückhaltebecken erhalten variierende Böschungsneigungen von 1:3 

bis 1:5. Teilbereiche werden aus Gründen der Standsicherheit mit Landschafts-

rasen eingesät. Die Bepflanzung erfolgt mit landschaftstypischen Gehölzen (Flä-

chengröße: 1,433 ha). 

• Verbringung und Modellierung von Überschussmassen auf trassennahen 

Flächen (Gestaltungsmaßnahme G6)  

Auf trassennahen Flächen werden ca. 98.000 m³ Überschussmassen mit Terras-

sen (abgesetzte Bermen) zur landschaftlichen Einbindung der Autobahn abgela-

gert. Die Böschungsneigungen variieren von 1:1,5 bis 1:5 (Flächengröße: 6,137 

ha).  

Auf die Gestaltungsmaßnahme G6 kann genauso wenig verzichtet werden wie 

auf die Ausgleichsmaßnahme A2, da die Geländemodellierung in vorgesehenen 

Form nicht entfallen kann (siehe C, Ziffer IV,5.1.3 [Straßenquerschnitt]). 

Die Gestaltungsmaßnahmen umfassen eine Größenordnung von rd. 42,851 ha. 

7.4 Unvermeidbare Eingriffe  

Auch unter Beachtung des Vermeidungsgebots ergeben sich durch das Bauvor-

haben unvermeidbare Konflikte, diese hat der Vorhabenträger nach Schutzgütern 

getrennt ermittelt und nachvollziehbar dargestellt (Deckblatt zum Erläuterungsbe-

richt, Kap. 5.3 und 5.4, S. 131 ff.). Danach sind die wesentlichen Eingriffsaspekte 

durch den Bau der A 49, VKE 30, die dauerhafte Flächeninanspruchnahmen mit 

dem Verlust und der Beeinträchtigung von Biotopen und Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen, die Zerschneidungswirkungen, die Standortveränderungen für Bio-

topstrukturen, die Beeinträchtigungen für die Fauna, eine erhebliche Beeinträch-

tigung für Boden und Gebietswasserhaushalt durch Flächenverlust infolge Ver-

siegelung und die baubedingte vorübergehende Inanspruchnahme sowie die Be-

einträchtigung des Landschaftsbildes durch visuelle Überprägung und Zer-

schneidung der Landschaft, visuelle Beeinträchtigung von weiträumigen Sichtbe-

ziehungen und die Beeinträchtigung der Erholungseignung durch die Trasse und 

ihre Nebenanlagen. Betriebsbedingt sind diffuse Schadstoffeinträge durch kraft-

fahrzeugbedingte Schadstoffe sowie Beeinträchtigungen der Fauna durch Lärm, 



Planfeststellungsbeschluss - 459 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Schadstoffe, Licht oder andere Störwirkungen. In diesem Zusammenhang wird 

auf die Ausführungen unter C, Ziffer II, 5.2.2 [Schutzgüter „Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt“] zu den erheblichen Eingriffen in das Naturgut Biotope/ 

Pflanzen verwiesen.  

Die hinsichtlich der Ermittlung des Wirkraums des Vorhabens von Beteiligten ge-

gebenen Anregungen und Hinweise sind mit der ersten Planänderung berück-

sichtigt worden, und zwar wurden umfangreiche Änderungen der aktuellen Ver-

fahrensunterlagen insbesondere bezüglich der landschaftspflegerischen Begleit-

planung (inklusive Artenschutz-Prüfung) vorgenommen. Insbesondere erfolgte 

eine Erweiterung des ursprünglichen Korridors von 500 m auf beidseitig 1.000 m 

für FFH-Arten und ihre Begleitarten. Dabei wurde in Bezug auf die Vögel die ent-

sprechende Arbeitshilfe für Vögel berücksichtigt (GARNIEL, A. & U. MIERWALD, 

2008, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum Forschungs-

projekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung 

eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter 

Wirkungen auf die Avifauna“). Die sich in der Arbeitshilfe in Bezug auf „Wir-

kungsprognose“, „Vermeidung“ und „Kompensation“ gegebenen Empfehlungen 

decken damit die Aufgaben der Eingriffsbewertung und -bewältigung ab. Bei der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung wurde einbezogen, dass die VKE 30 

durch einen bezüglich der Zerschneidungseffekte in Ost-West-Richtung stark 

vorbelasteten Raum (Main-Weserbahn und B 454) verläuft. Auch um gravierende 

weitere Zerschneidungseffekte für großräumige Vernetzungsfunktionen zu mini-

mieren wurde vom Vorhabenträger bereits zu Beginn der Planung Wert auf gro-

ße, die Täler von Silberbach und Kälbach überspannende Brückenbauwerke ge-

legt. Außerdem wurden speziell für Fledermäuse im Zuge der festgestellter Flug-

routen Querungshilfen geplant, die auch für einige andere Tierarten geeignet 

sind. Des Weiteren ist im Bereich des Neustädter Sattels auf der Höhe der Wald-

gebiete Krücke und Trugelrode/ Hopfenberg eine Grünunterführung vorgesehen. 

Dass die sich aus den Schadstoffeinträgen ergebenden Beeinträchtigungen auf 

die relevanten Wirkbereiche abstellt (Erläuterungsbericht S. 95) und nicht auf die 

„Wirkbänder“ nach dem „Leitfaden für UVS bei Straßenbauvorhaben“ beruht da-

rauf, dass mit der UVS eine andere allgemeine Zielrichtung verfolgt wird als die 

sich aus der Eingriffsregelung ergebenden Wirkungen. Daran ändert auch die 

Tatsache nichts, dass aus dem Leitfaden hilfsweise Wirkzonen abgeleitet wur-

den. Der Schadstoffeintrag auf mindestens hoch empfindliche Biotope konnte 

daher auf ein beidseitiges Band von 25 m begrenzt werden, weil in diesem Be-

reich die höchste Schadstoffbelastung eintreten wird. Außerdem sind bei den be-

sonders empfindlichen Lokalitäten abstandsbezogene Wirkzonen zu Grunde ge-
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legt worden (siehe Deckblatt zum Erläuterungsbericht, Tab. 48 S. 97). So wird 

beim Großen Tiefenbach bis 20 m von einer sehr hohen Beeinträchtigung durch 

Flächenentzug sowie von 20-40 m eine hohe und von 40-100 m eine mittlere Be-

einträchtigung durch Veränderungen von Bodenflora und Fauna durch Waldan-

schnitt in Ansatz gebracht worden. Im Übrigen ist der Autobahnzubringer im Zuge 

der neuen B 454 Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses für die VKE 20, 

so dass die damit verbundenen Wirkungen nicht Gegenstand des vorliegend 

planfestgestellten Abschnitts der VKE 30 zu betrachten sind. Dies gilt auch für 

den Bereich des Herrenwaldes. Dieser Bereich und die damit verbundenen 

Schadstoffeinträge werden in der Planfeststellung für die VKE 40 betrachtet. Ge-

genteilige Einwendungen waren zurückzuweisen. 

Mit dem Vorhaben sind folgende Konflikte verbunden (siehe Deckblatt zum Erläu-

terungsbericht, Kap. 5.4.4, S. 131 ff.): 

Tabelle 22:  Unvermeidbare Konflikte (Verlust/ Beeinträchtigung) 

Konflikt Beschreibung Umfang 
KVa Versiegelung durch die Trasse und Nebenanlagen 

 
      davon Nettoneuversieglung 

99,904 ha 
(95,23 ha) 

(53,7518 ha) 
KVb Überformung von Talbereichen durch Brückenbauwerke 1,931 ha 

(1,43 ha) 
K1a Inanspruchnahme für Arbeitsstreifen und Bodenlagerflächen, 

Veränderung von Bodenwasserhaushalt und Standort, tem-
porärer Verlust von Lebensräumen 

39,808 ha 
(41,21 ha) 

K1b Versiegelung durch Baustraßen und Baustellenumfahrungen, 
vorübergehend völliger Funktionsverlust des belebten Bo-
dens, der Biotopfunktion und Beeinträchtigung des Mikrokli-
mas und Wasserhaushaltes 

2,262 ha 
(2,155 ha) 

K2a Gefährdung von Gehölzen 13,7 km n.q.* 
K2b Gefährdung von sensiblen Lebensräumen 1,873 km n.q. 
K3 Verlust von Ackerflächen,  

     dauerhaft überformt2) 

 

     vorübergehend/ temporär3) 

 

     Geländemodellierung 
 
    betriebsbedingt 
 

 
64,625 ha 

(63,208 ha)1) 
27,841 ha 

(29,039 ha) 
2,81 ha 

(2,81 ha) 
72,173 ha 

(72,160 ha) 
K4 Verlust von Wirtschaftsgrünland (Wiesen und Weiden) 

     dauerhaft überformt 
 
     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
11,222 ha 
(11,09 ha) 

3,733 ha 
(3,802 ha) 
16,715 ha 

(16,651 ha) 
K5 Verlust von Brachen, dauerhaft 

 
     Vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

2,960 ha 
(2,971 ha) 

2,088 ha 
(2,16 ha) 
5,363 ha 

(5,363 ha) 
K6 Verlust von ausdauernden Ruderal- und Nassstaudenfluren, 

     dauerhaft 
 
     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
0,313 ha 

(0,312 ha) 
0,428 ha 

(0,428 ha) 
6,122 ha  

(6,193 ha) 
K7 Verlust von Wald- und Feldwegen sowie linearen Staudenflu-

ren von Wegen,  
     dauerhaft 
 

 
 

8,135 ha 
(6,873 ha) 
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     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

4,181 ha 
(4,155 ha) 

8,060 ha 
(8,078 ha) 

K8 Verlust und Zerschneidung von ausgebauten und begradigen 
Gräben und Bächen,  
     dauerhaft 
 
     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
 

0,580 ha 
(0,573 ha) 

0,385 ha 
(0,386 ha) 

2,706 ha 
(2,709 ha) 

K9 Überbauung/ Verlust und Zerschneidung von naturnahen 
Bächen und Quellfäden  
     dauerhaft 
 
    vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
 

0,010 ha 
(0,010 ha) 

0,009 ha 
0,175 ha 

(0,167 ha) 
K10 Verlust/ Zerschneidung von Kleingehölzen, Hecken, Einzel-

bäumen**,  
     dauerhaft 
 
     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
 

0,316 ha 
(0,309 ha) 

0,257 ha 
(0,244 ha) 

1,615 ha 
(1,638 ha) 

K11 Verlust von Nadelforsten und naturfernen Laubforsten 
     Dauerhaft 
 
     Vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
4,756 ha 

(5,523 ha) 
0,693 ha 

(1,017 ha) 
5,367 ha 

(6,508 ha) 
K12 Verlust von Laub- und Laubmischwaldbeständen sowie 

Feldgehölzen, dauerhaft 
 
      vorübergehend 
 
      betriebsbedingt 

 
11,509 ha 

(11,335 ha) 
2,104 ha 

(2,111 ha) 
9,326 ha 

(9,086 ha) 
K13 Verlust von Schlagfluren,  

     dauerhaft 
 
     vorübergehend 
 
     betriebsbedingt 

 
1,119 ha 

(0,512 ha) 
0,351 ha 

(0,024 ha) 
2,210 ha 

(1,130 ha) 
K14a Zerstörung von Biotopkomplexen und faunistischen Funkti-

onsräumen 
n.q. 

K14b Zerschneidung von Biotopkomplexen und faunistischen 
Funktionsräumen 

n.q. 

K14c Isolierung von Biotopkomplexen und faunistischen Funkti-
onsräumen 

n.q. 

K15a Beeinträchtigung durch betriebsbedingten Schadstoffeintrag 
und Verlärmung 

8,217 ha 
(8,22 ha) 

K15b Beeinträchtigung durch baubedingten Schadstoffeintrag und 
Verlärmung 

116,508 ha 
(116,45 ha) 

K16 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Beeinträchtigung 
von Fernsichtbezügen 

n.q. 

 
Anmerkungen: 
n.q. nicht quantifiziert 
1) für Geländemodellierung: 2,81 ha 
2) dauerhaft überformt, d.h. anlagebedingte Betroffenheit 
3) vorübergehend/ temporär, d.h. baubedingte Betroffenheit 
Kursiv und in Klammern 
 Ausgangsverfahren 
* Da der Konflikt K2a nicht quantifiziert werden konnte, war dem Vorhabenträger die Auf-

lage unter A, Ziffer V,2 Punkt 26 entsprechend der Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Kassel, oberen Naturschutzbehörde, aufzuerlegen.  

** Bezüglich der Rodung von Einzelbäumen wird auf die Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 
34 verwiesen (betr. das Vorhandensein von Quartierbäumen).  
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Die räumliche und inhaltliche Konfliktzuordnung ergibt sich aus dem Bestands- 

und Konfliktplan und sind aufgelistet worden. Die Ermittlung von Ausgleich und 

Ersatz wurde in Kap. 5.4.5 des Erläuterungsberichts erläutert und in Tab. 57 

wurde der Kompensationsbedarf anhand der konfliktbezogen zugeordneten Flä-

cheninanspruchnahmen, differenziert nach anlage-, bau- und betriebsbedingt, 

dargestellt. Dabei wurde auf die Quantifizierung der Beeinträchtigung faunisti-

scher Funktionsräume (Zerschneidungseffekte, K14a-c) und die Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes (K16) verzichtet, weil diese Konflikte im Rahmen des 

Maßnahmenkonzeptes flächenunabhängig durch die Schaffung von Querungshil-

fen (Minimierung) und Maßnahmen zur grundsätzlichen Förderung/ Verbesse-

rung der jeweiligen Erhaltungszustände im Naturraum kompensiert werden.  

Durch den Weiterbau der A 49 werden im Abschnitt der VKE 30 rund 105,8 ha 

(102,4 ha) anlagebedingt überformt, davon sind 4,0 ha (3,5 ha) bereits heute ver-

siegelt. 

Für Arbeitsstreifen, Bodenlagerflächen und Baustelleneinrichtungen werden vo-

rübergehend ca. 41,2 ha (42,7 ha) beansprucht, davon sind 1,4 ha (1,5 ha) be-

reits versiegelte Flächen. 

Für das Baustraßennetz werden 13,9 ha (13,9 ha) überformt, davon sind 11,6 ha 

(11,8 ha) bereits versiegelt. 

Betriebsbedingten Beeinträchtigungen parallel der A 49 (Emissionsbänder) sind 

8,3 ha betroffen sowie durch den Betrieb der Baustraßen werden 121,4 ha, ins-

gesamt 129,7 ha. 

Anlage-, bau- und betriebsbedingt werden somit 290,6 ha (288,7 ha), davon sind 

22,0 ha (21,8 ha) versiegelte und geschotterte Flächen, so dass der Nettoflä-

chenverbrauch 268,6 ha (266,9 ha) umfasst.  

Dass vom RRB1 eine Förder-/ bzw. Kompensationsfläche – nach der Datenlage 

im Naturschutzinformationssystem NATUREG handelt es sich um das Flurstück 

36 in der Gemarkung Florshain, Flur 4, nach dem HELP-Programm sowie eine 

Kompensationsfläche von ca. 1.000 m² mit dinglicher Sicherung, jeweils die 

Pflanzung von Obstbäumen (Streuobstwiese) – in Anspruch genommen wird, 

wird dies bei Bilanzierung berücksichtigt (siehe auch A, Ziffer VI,1.29). Die von 

dem Flurstück mit einer Größe von 7.550 m², von denen durch das RRB 1 ein-

schließlich Wiesenbrache ca. 3.400 m² in Anspruch genommen wird, durch das 

Vorhaben beanspruchte Teilfläche wird im Rahmen der Eingriffsregelung kom-

pensiert. Im Rahmen der Flurbereinigung soll eine neue rechtsverbildliche Zu-

weisung der Flurstücke, so dass in jedem Fall ca. 4.150 m² als Förderfläche ding-

lich gesichert bleiben.  
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7.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Zum Ausgleich der nicht vermeidbaren Eingriffe ist vom Vorhabenträger unter 

Berücksichtigung der Bestandserfassung und der Konfliktanalyse eine Maßnah-

menkonzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erstellt worden (Erläute-

rungsbericht, Kap. 6.3.3, S. 146 ff.), das im laufenden Anhörungsverfahren geän-

dert wurde (Deckblatt A zum Erläuterungsbericht, Kap. 6.3.3, S. 170 ff., und 

Deckblatt B zum Erläuterungsbericht, Kap. 6.3.3, S. 166 ff.). Dabei sind die 

Schutz- und z.T. die Gestaltungsmaßnahmen als eingriffsvermeidende bzw. –

mindernde Maßnahmen anzusehen. Die Gestaltungsmaßnahmen dienen auch 

der Einpassung des Bauvorhabens in die Landschaft. Im Rahmen der Eingriffs-

folgenbewältigung ist mit Inkrafttreten des neuen BNatSchG am 1. März 2010 der 

Ausgleich im Verhältnis zum Ersatz nicht mehr vorrangig (§ 15 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG). Dabei ist beachtlich, dass erst wenn die Kompensationserfordernis-

se nach europäischem Recht erfüllt sind, in der Praxis die Wahl zwischen Aus-

gleich und Ersatz besteht. Wenn auch der bisherige Vorrang des Ausgleichs vor 

dem Ersatz entsprechend der in § 13 BNatSchG abweichungsfest geregelten 

Stufenfolge durch eine Gleichstellung dieser Instrumente abgelöst ist, so bleibt es 

bei der begrifflichen Unterscheidung. Kompensationszweck ist die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes insgesamt. Die Kompensation im Rah-

men der Eingriffsregelung weist gegenüber der engen artenschutzrechtlichen 

Kompensation deutlich weitere Spielräume auf. Diese ermöglichen aber auch ei-

ne bestimmte Art oder Artengruppen zum fachlichen Kern der Maßnahmenkon-

zeption zu machen, auch wenn die Kompensation nicht notwendigerweise „ein-

zelschutzgutbezogen“ erfolgen muss. Anders als artbezogenen CEF- und FCS-

Maßnahmen besteht im Rahmen der Eingriffsbewältigung die Möglichkeit zu wei-

teren Kompensationsleistungen. 

Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen, die geeignet sind, die von dem Vor-

haben beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 

wiederherzustellen und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherzustel-

len oder neu zu gestalten (§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). Der Ausgleich im Sin-

ne einer gleichartigen Wiederherstellung von Funktionen und Strukturen ist daran 

festzumachen, ob bestimmte räumliche und/ oder funktionale Voraussetzungen, 

Anforderungen an den Standort (geeigneter Ausgangsbiotop) und die zeitliche 

Wiederherstellbarkeit (in einem Entwicklungszeitraum) erfüllt werden können. 

Hierunter ist nicht grundsätzlich die identische Wiederherstellung derselben 

Strukturen zu verstehen. Ausgleichsmaßnahmen müssen nicht notwendig am Ort 

des Eingriffs erfolgen, sich aber dort, wo die Beeinträchtigungen auftreten, noch 

auswirken. Zwischen Ausgleichs- und Eingriffsort muss ein enger räumlich funk-
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tionaler Zusammenhang bestehen (vgl. auch BVerwG, Urteile vom 27. Oktober 

2000 - BVerwG 4 A 18.99 -, BVerwGE 112, 140 <163> und vom 9. Juni 2004 - 

BVerwG 9 A 11.03 -, BVerwGE 121, 72 ff.). Dieser Grundsatz ist zwar durch die 

inzwischen in Kraft getretenen Regelungen, wonach die Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen im gleichen Naturraum liegen sollen, relativiert worden. Er gilt je-

doch für artenschutzrechtlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen und damit 

hinsichtlich der Multifunktionalität der Maßnahmen weiterhin (siehe die nachfol-

genden Ausführungen und die Aussagen zu den CEF-Maßnahmen). 

Ersatzmaßnahmen sind Maßnahmen, die notwendig werden, wenn ein Aus-

gleich nicht möglich ist oder in Betracht kommt. Dies ist vorliegend der Fall. Mit 

den geplanten Ersatzmaßnahmen werden die vom Vorhaben beeinträchtigten 

Funktionen des Naturhaushalts im Naturraum in gleichwertiger Weise wiederher-

gestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet (§ 15 Abs. 2 

Satz 3 BNatSchG). Es werden ähnliche Funktionen und Strukturen wiederherge-

stellt. 

Die Bewertung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt aufgrund der ab-

weichenden Regelung des § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG gemeinsam. Nach § 15 

Abs. 2 Satz 3 soll zwar ein naturräumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff 

und Ersatzmaßnahme bestehen. Mit § 7 Abs. 1 HAGBNatSchG wurde landes-

rechtlich geregelt, dass Ersatzmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen gelten; 

damit wurde der teilweise geäußerte Zweifel an der Beseitigung des Vorrang des 

Ausgleichs im Verhältnis zum Ersatz beseitigt. Entsprechend § 7 Abs. 2 HAGB-

NatSchG soll – abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG, jedoch entspre-

chend der bisherigen Rechtslage in § 2 Abs. 1 Nr. 1 KV – zwischen Eingriff und 

Maßnahme ein „regionaler Zusammenhang“ bestehen. Die Lage im betroffenen 

Naturraum ist gegeben, wenn beide im Geltungsbereich eines Flächen-

nutzungsplans liegen, ferner dann, wenn beide in zwei verschiedenen, aber un-

mittelbar benachbarten Landkreisen und/ oder kreisfreien Städten gelegen sind. 

Der Naturraum zur Ermittlung des regionalen Zusammenhangs erfolgt gemäß 

Anlage zu § 2 Abs. 1 Nr. 1 KV. Maßnahmen müssen im Übrigen die Vorausset-

zungen für Ersatzmaßnahmen erfüllen, d.h. sie müssen insbesondere auf eine 

Aufwertung des Naturhaushalts angelegt sein (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 3 

BNatSchG). Da das Projekt in dem Naturraum der Haupteinheitengruppe 34 

(D46) „Westhessisches Bergland“ liegt, kommen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen im Naturraum der Haupteinheitengruppe 35 (D47) „Osthessisches Berg-

land“ nicht in Betracht.  

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf die agrarstrukturellen Belange Rück-
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sicht genommen worden, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung 

besonders geeignete Böden nur im geringen Umfang in Anspruch genommen 

worden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG). Diese Rücksichtnahme- und Prüfungspflichten 

greifen nicht, wenn aus anderweitigen naturschutzrechtlichen Gründen die Inan-

spruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen geboten ist, etwa 

aus artenschutzrechtlichen Gründen die Kompensation auf der fraglichen Fläche 

stattfinden muss. Dies ist der Fall, wenn eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

(CEF-Maßnahme) oder eine Maßnahme zur Vermeidung erheblicher Beeinträch-

tigungen für Natura 2000-Gebiete (i.S.d. § 34 Abs. 2 BNatSchG) auf der fragli-

chen Fläche durchzuführen ist. Die Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belan-

ge bedeutet, dass eine Abwägung der für die Inanspruchnahme sprechenden na-

turschutzfachlichen Belange mit den agrarstrukturellen Gesichtspunkten vorzu-

nehmen ist. Agrarstrukturelle Belange sind beispielsweise eine ausreichende 

Schlaggröße oder zusammenhängende Bewirtschaftungseinheiten, nicht aber 

rein einzelbetriebliche Interessen. Naturschutzfachliche Belange können z.B. da-

rin bestehen, dass auf die Fläche zurückgegriffen werden muss, um ein fachlich 

und räumlich sinnvolles Gesamtkonzept mit artenschutzrechtlich ohnehin erfor-

derlichen Maßnahmen oder ein Biotopvernetzungskonzept (vgl. § 21 Abs. 6 

BNatSchG) umsetzen zu können. Mit der Vorgabe, besonders geeignete Böden 

nur im notwendigen Umfang in Anspruch nehmen zu dürfen, wird das Anliegen 

verfolgt, dass solche Böden möglichst landwirtschaftlich genutzt werden. Aus-

gleich und Ersatz sollen nicht auf hoch produktiven Ackerflächen durchgeführt 

werden sondern auf nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen oder auf Flächen, 

die für die Landwirtschaft aufgrund ihrer Bodenbeschaffenheit regelmäßig von 

geringerem landwirtschaftlichen Nutzungsinteresse sind, wie z.B. Grenzertrags-

flächen. Diese Vorgabe bedeutet allerdings keinen absoluten Ausschluss hoch 

produktiver Flächen für Kompensationsmaßnahmen, vielmehr unterliegt ihre Nut-

zung als Kompensationsfläche einer besonderen Abwägungs- und Begründungs-

pflicht. Die Vorschrift ist vergleichbar mit der „Umwidmungssperrklausel“ in § 1a 

Abs. 2 Satz 2 BauGB. Nicht abschließend geklärt ist die Frage, welche Böden für 

die landwirtschaftliche Nutzung „besonders geeignet“ sind. Keine besondere Eig-

nung für die landwirtschaftliche Nutzung weisen jedenfalls Grenzertragsflächen 

und Untergrenzflächen auf. Es ist daher zu prüfen, ob ein für die Kompensation 

geeigneter, aber für die landwirtschaftliche Nutzung nur durchschnittlicher oder 

weniger geeigneter Alternativstandort in Betracht kommt. Ein wichtiger Anhalts-

punkt sind hierbei die Bodenwertzahlen, die regional unterschiedlich einzuordnen 

sind. Maßnahmen auf hochwertigen Ackerstandorten stellen sich im Übrigen 

auch als für den Naturschutz vielfach weniger geeignet dar. Entsprechende Maß-
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nahmen, z.B. Aushagerung sowie Flächenbereitstellung, sind hier nur wesentlich 

kostenintensiver zu erreichen. Derartige Standorte werden daher nur in begrün-

deten Fällen in Anspruch genommen, z.B. für die Kompensation von Beeinträch-

tigungen der Arten der Feldflur wie Feldhamster, Feldlerche oder Wiesenweihe, 

für die aufgrund des zwingenden europarechtlich begründeten Habitat- und Ar-

tenschutzrechts in der Regel produktionsintegrierte Maßnahmen auf Ackerflä-

chen unverzichtbar sind. Der Prüfvorrang für Entsiegelung, Wiedervernetzung 

von Lebensräumen und Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen (§ 15 Abs. 3 

Satz 2 BNatSchG) muss nicht zwingend zur Auswahl dieser speziellen Kompen-

sationsmaßnahmen führen. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut der Vor-

schrift („möglichst“). Selbst wenn eine solche vorrangig zu prüfende Maßnahme 

grundsätzlich realisierbar wäre, können beispielsweise folgende Gesichtspunkte 

entgegenstehen: 

• der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (z.B. wenn die spezielle Kompensa-

tion um ein Vielfaches teurer als eine andere ebenso taugliche Ersatzmaß-

nahme wäre), 

• die besondere Betroffenheit Dritter (z.B. wenn für die Realisierung eine 

Enteignung erforderlich wäre), 

• anderweitige fachliche Erwägungen (z.B. wenn eine Vernetzungsmaßnah-

me den Zielen des Hochwasserschutzes widersprechen würde). 

Der Vorhabenträger hat ausdrücklich bestätigt, dass bei der Maßnahmenkonzep-

tion grundsätzlich auf die agrarstrukturellen Belange Rücksicht genommen wurde 

(vgl. § 17 Abs. 3 BNatSchG). Erklärtes Ziel der landschaftspflegerischen Begleit-

planung ist die Herbeiführung des Konsenses zwischen Land- und Forstwirt-

schaft und landespflegerischen Maßnahmen im Vorfeld der Planung, weshalb der 

Vorhabenträger umfangreiche Abstimmungsprozesse mit den betroffenen Behör-

den geführt hat (Deckblatt zum Erläuterungsbericht zum LBP, S. 161). Da vom 

Bau der VKE 30 überwiegend Offenlandbiotope betroffen sind, war es im Sinne 

eines funktionalen Ausgleichs geboten, auch Offenlandbereiche durch entspre-

chende landschaftspflegerische Maßnahmen aufzuwerten. Für die in Anspruch 

genommenen Waldflächen ist auch im Hinblick auf die Regelungen des Hessi-

schen Forstgesetzes bei Wald der Ausgleich durch Wald zu leisten. Waldneuan-

lagen sind jedoch im Regelfall nur auf landwirtschaftlichen Flächen möglich. Hin-

zu tritt die Beachtung der Anforderungen des Artenschutzes. Trotz dieser für die 

Planung der Kompensationsmaßnahmen maßgeblichen Kriterien konnten vor-

rangig Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand genutzt werden. 
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Die aus dem Artenschutz resultierenden Maßnahmen insbesondere für Fleder-

mäuse sind primär fachlich abgeleitet. Trotzdem war es möglich, hierfür auch 

Waldflächen der öffentlichen Hand zu nutzen (z.B. Maßnahmenkomplex A9). Die 

Leitstrukturen zur Verbindung der Waldflächen in der Feldflur sind jedoch nur auf 

landwirtschaftlichen Flächen realisierbar. Für Maculinea nausithous kommen nur 

Grünlandextensivierung oder Umwandlung von Acker in Grünland als Maßnah-

men in Frage. Auch die Maßnahmen für die Feldlerchen, Rebhuhn und Wachtel 

können ebenfalls nur im Offenland umgesetzt werden. Hierbei ist eine Betroffen-

heit privater Eigentümer und landwirtschaftlicher Betriebe jedoch unvermeidlich. 

Die Ersatzmaßnahmen E2, E5 und E6 liegen im Vogelschutzgebiet „Schwalm-

niederung bei Schwalmstadt“ und überwiegend auf öffentlichen Flächen (Domä-

ne Schafhof). Soweit hier private Eigentümer betroffen sind, sind bereits entspre-

chende Vorabstimmungen erfolgt bzw. es wurden keine Einwände gegen die In-

anspruchnahme der Flächen erhoben. 

Die Waldzuwachsflächen wurden überwiegend auf öffentlichen Flächen geplant. 

Dies gilt besonders für die großflächige Aufforstungsfläche (E1.5), die unmittelbar 

an den Wald der betroffenen Waldinteressenten Erksdorf angrenzt. Durch die di-

rekt im Anschluss an deren Eigentumsflächen liegende Waldzuwachsfläch bleibt 

die Arrondierung weitgehend erhalten. Dass es sich dabei um „Vorbehaltsflächen 

für Landwirtschaft“ handelt, steht der Maßnahme vorliegend nicht entgegen. 

Bei den Maßnahmen E5.1 bis E5.10 sind private Flächen ausschließlich in Vor-

abstimmung mit den Eigentümern im Rahmen der 2. Planänderung beplant wor-

den. Für die Maßnahme E6 liegt bereits eine Besitzüberlassungserklärung vor. 

Damit führt nur ein Teil der landschaftspflegerischen Maßnahmen zum dauerhaf-

ten Entzug landwirtschaftlich nutzbarer Flächen. Die übrigen Maßnahmenflächen 

bleiben grundsätzlich in der landwirtschaftlichen Nutzung, jedoch in einer weniger 

intensiven und naturverträglicheren Form (produktionsintegrierter Naturschutz). 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist zum größten Teil aus ar-

tenschutzrechtlichen Gründen geboten und kann daher nicht auf andere Flächen 

verlagert werden, da dann die insbesondere mit den CEF-Maßnahmen verfolgten 

Ziele nicht erreichbar wären.  

Mit dem vom Vorhabenträger geplanten, hier festgestellten Maßnahmenkonzept 

werden die agrarstrukturellen Belange soweit wie möglich berücksichtigt. Im Üb-

rigen kann durch die bereits eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren die Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Agrarstruktur weiter reduziert werden (Ausgleich 

verbleibender landeskultureller Nachteile). 
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Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden insgesamt ca. 181,5 ha in An-

spruch genommen. Diese gliedern sich nach Eigentumsarten etwa wie folgt: 

Ausgleichsmaßnahmen 69,3 ha öffentliche und 62,1 ha private Flächen, 

Ersatzmaßnahmen 40,4 ha öffentliche und 9,7 ha private Flächen. 

Der Vorhabenträger hat somit im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Eigen-

tumsflächen begründet dargelegt, dass er die Ackerschonklausel bei der Planung 

der Kompensationsmaßnahmen angemessen berücksichtigt hat, dass aber im 

Hinblick auf vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) oder für 

die Aufforstung von Wald auf Offenland- und somit auch Ackerflächen zurückge-

griffen werden muss. 

„Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen“ kommen als Kompensationsmaß-

nahmen in Betracht, wenn sie der „dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts“ 

dienen. Mit dieser Formulierung greift der Gesetzgeber die bisherige höchstrich-

terliche Rechtsprechung auf, wonach nur solche Flächen für Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen in Betracht kommen, die aufwertungsbedürftig und -fähig sind 

(vgl. BVerwG vom 10. September 1998 - BVerwG 4 A 35/97). Diese Vorausset-

zungen erfüllen Flächen, die in einen Zustand versetzt werden können, der sich 

im Vergleich mit dem früheren Zustand als naturschutzfachlich höherwertig ein-

stufen lässt. Dagegen kann die bloße Erhaltungspflege eines bereits vorhande-

nen Biotops nicht als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. Der Wortlaut 

des Gesetzes unterstreicht die Notwendigkeit der dauerhaften Aufwertung als 

Voraussetzung für die Anerkennung einer Kompensationsmaßnahme. 

Die Darlegungslast im Hinblick auf die Auswahl der Kompensationsmaßnahme 

vor dem Hintergrund der Berücksichtigung der dargestellten agrarstrukturellen 

Belange trägt der Verursacher (vgl. auch § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Die notwendige Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten 

Flächen ist in jedem Fall plausibel darzulegen. Dabei ist dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit Rechnung zu tragen. Die Entscheidung über die Anerkennung 

der Kompensationsmaßnahmen und somit über die korrekte Auswahl trifft die Zu-

lassungsbehörde im Benehmen mit der Naturschutzbehörde (vgl. § 17 Abs. 1 

BNatSchG). 

Neben diesen naturschutzfachlichen Voraussetzungen muss eine planfestgestell-

te Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme wegen der enteignungsrechtlichen Vorwir-

kung auch im Übrigen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Wird für 

eine Ausgleichs- und/ oder Ersatzmaßnahme auf privates Grundeigentum zuge-

griffen, muss dies das mildeste Mittel zur Erfüllung der naturschutzrechtlichen 

Ausgleichsverpflichtung darstellen. Daran fehlt es, sofern Kompensationsmaß-

nahmen – insbesondere Ersatzmaßnahmen – im Rahmen der naturschutzfachli-



Planfeststellungsbeschluss - 469 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

chen Gesamtkonzeption an anderer Stelle ebenfalls (vergleichbaren) Erfolg ver-

sprechen, bei einer Gesamtschau aber den Vorteil bieten, dass den dort Betrof-

fenen geringere Opfer abverlangt werden (BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 - 

BVerwG 9 A 40.07 -, juris, Rn. 27). Der Schutz des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 

GG) gebietet es, Ausgleichs- und Ersatzflächen vorrangig auf einvernehmlich zur 

Verfügung gestellten Grundstücksflächen oder auf Grundstücken, die im Eigen-

tum der öffentlichen Hand stehen, zu verwirklichen, wenn diese naturschutzfach-

lich geeignet sind (stRspr BVerwG, vgl. Urteil vom 1. September 1997 - BVerwG 

4 A 36.96 -, BVerwGE 105, 178 ff.; Beschlüsse vom 9. Oktober 2003 - BVerwG 9 

VR 10.03 – juris, Rn. 13, vom 11. November 2008 - BVerwG 9 A 52.07 - juris, 

Rn. 28, und vom 7. Juli 2010 - BVerwG 7 VR 2/10 -, juris, Rn. 27). Schließlich 

dürfen die mit Ausgleichsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg stehen. Dabei ist bei der Beurteilung 

der Zumutbarkeit einer Flächeninanspruchnahme für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen nicht das Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens, sondern 

nur das Interesse an einem Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft ins Verhältnis zu den Auswirkungen der Flächen-

inanspruchnahme für den Betroffenen zu setzen (BVerwG, Urteil vom 18. März 

2009 - BVerwG 9 A 40.07 -, Rn. 34).“ 

Vorliegend sind ausgehend von den Konflikten (siehe vorstehende Tabelle 22: 

Unvermeidbare Konflikte) insbesondere in Bezug auf die Naturgüter Biotope/ 

Pflanzen und Tiere sowie für Landschaftsbild/ Erholungswert, teilweise auch für 

die Naturgüter Boden, Wasser und Klima/Luft, die Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen ermittelt und festgelegt worden. Vom Vorhabenträger wurde im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Begleitplanung ein Maßnahmenkonzept entwickelt, 

wobei er von wesentlichen Biotopkomplexen mit ihren Entwicklungszielen aus-

ging (siehe Erläuterungsbericht, Tab. 57, S. 150 ff., Deckblatt zum Erläuterungs-

bericht, Tab. 60, S. 161 ff.). Dabei war es unvermeidlich, dass diese Entwick-

lungsziele in Einzelfällen in Konkurrenz zur ordnungsgemäßen Land- und Forst-

wirtschaft treten. Insbesondere ist es zur Umsetzung der sich aus dem Arten-

schutz nach § 44 BNatSchG ergebenden Anforderungen unvermeidlich Maß-

nahmen im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen wie Äckern oder forstwirt-

schaftlichen Flächen wie strukturarmen Fichtenforsten vorzusehen, zumal CEF-

Maßnahmen bereits vor Durchführung der Baumaßnahme umgesetzt sein müs-

sen. Daher wurden die Maßnahmen auf sog. Schwerpunkträume konzentriert: 

- Grünlandgeprägte Talgründe zwischen Simmesberg und Kälbacher Holz 
unter besonderer Berücksichtigung des Konzeptes „Biotopbrücke 
Schwalm-Ohm“, 
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- Schwalmaue im Regenrückhaltebecken südlich von Ziegenhain, Bestand-
teil des Vogelschutzgebietes 5121-401 „Schwalmniederung bei Schwalm-
stadt“, 

- Kulturlandschaft im FFH-Gebiet 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei 
Neustadt“. In Abstimmung mit dem Managementplan werden keine Kohä-
renzmaßnahmen geplant. 

- Waldgebiet Trugelrode und weitere Waldflächen 

Bei den Maßnahmen wird von dem regionalplanerischen Ziel, die Funktionalität 

des Naturhaushalts, insbesondere des Wirkungsgefüges von Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Tier- und Pflanzenwelt, zu erhalten und zu verbessern, grundlegend 

ausgegangen. Daher wurde bei den Kompensationsmaßnahmen ein multifunkti-

onaler Ansatz gewählt. Die CEF-Maßnahmen sind daher vom Vorhabenträger 

nicht differenziert bilanziert worden sondern integrierter Bestandteil des Gesamt-

konzeptes. Dementsprechend wurde in den Tab. 57 (S. 150 f. des Erläuterungs-

berichts) eine konfliktbezogene Flächeninanspruchnahme und der sich hieraus 

jeweils ergebende Kompensationsbedarf im Rahmen der klassischen Eingriffs-

planung dargestellt und in Tab. 59 (S. 157 ff.) hingegen die einzelnen multifunkti-

onalen Kompensationsmaßnahmen mit ihren im Rahmen der Bilanzierung anre-

chenbaren Flächen gelistet. In diesen Maßnahmen sind die CEF-Maßnahmen 

enthalten, die sich aus den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 

BNatSchG ergeben, wobei der Flächenbedarf pro CEF-Maßnahme und Tierart 

auf den jeweiligen Maßnahmenblättern und im Fachbeitrag Artenschutz aufge-

führt ist. Da eine multifunktionale Betrachtung der Maßnahmen erfolgt ist, wäre 

eine artenschutz- und biotypbezogenen Differenzierung der Maßnahmen eine 

theoretische Betrachtung und würde den Rahmen sprengen, ohne dass höhere 

Erkenntnisse gewonnen würden. 

Dabei erfolgte die Herleitung des Kompensationsumfanges verbal argumentativ. 

Dabei wurde eine differenzierte, umfassende, gesamtökologische Bewertung 

vorgenommen, wie sie im Anhang III des Erläuterungsberichts beschrieben wird. 

Ein Kriterium war die Biotoptypenbewertung nach BASTIAN (1994). Zusätzlich 

wurde eine Bewertung der Fauna separat in den Fachbeiträgen „Brut- und Rast-

vogelkartierung im erweiterten Trassenbereich der A 49, VKE 30“ (Büro für fau-

nistische Fachfragen & Biologische Planungsgemeinschaft, 2005) und „Fachbei-

trag Fledermäuse“ (SIMON & WIDDIG GbR & DENSE-GOLL-LORENZ GbR, 2006) vor-

genommen. Des Weiteren wurde der Fachbeitrag „Datenerhebung für die FFH-

Verträglichkeitsstudie (Biologische Planungsgemeinschaft [BPG], 2003) he-

rangezogen. Die Artenschutz-Prüfung für die europarechtlich geschützten und 

streng geschützten Arten (BPG 2010, Unterlage 12.7A) dokumentiert die Belange 

des Artenschutzes. Die Ergebnisse dieser Fachbeiträge wurden in die land-
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schaftpflegerische Begleitplanung integriert, so dass die Maßnahmenkonzeption 

artspezifisch entwickelt werden konnte.  

In einem Rechnungsverfahren wurden den betroffenen Biotoptypen je nach öko-

logischem Wert Kompensationsfaktoren von 1-3 zugeordnet, mit denen der tat-

sächliche Flächenverlust multipliziert wurde. Bei erheblichen baubedingten (tem-

porären) Beeinträchtigungen wurde von einem Totalverlust ausgegangen, bei 

nicht erheblichen temporären Beeinträchtigungen wurde mit einem Kompensati-

onsfaktor von 1:0,5 gerechnet. Die durch die Anlage von Baustraßen betroffenen 

Flächen in der Berechnung werden analog zum Totalverlust berücksichtigt. 

In Tab. 57 wird zwar ein Nettoflächenverbrauch von 268,6 ha errechnet, für die 

Berechnung des Kompensationsbedarfs ist jedoch die Summe des anlagebe-

dingten Flächenverbrauchs (101,8 ha) relevant. Hinzu kommen hier noch 2,26 ha 

für Baustraßen, die nicht auf vorhandenen Wegen geführt werden können und 

außerdem noch die mit reduzierten Kompensationsfaktoren zu berechnenden 

Flächen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Arbeitsstreifen, Bodenlagerflächen 

und Baustelleneinrichtungen, für die 42,0 ha beansprucht werden, anschließend 

wieder rekultiviert werden und deshalb in der Berechnung des Kompensations-

bedarfs nicht zu Buche schlagen. Dem so errechneten Kompensationsbedarf von 

156,04 ha stehen 166,353 ha geplanter Ausgleichs- und Ersatzfläche gegenüber. 

In Tab. 65 sind Eingriffe und Maßnahmen gegenübergestellt. 

Hinsichtlich der Ableitung des Kompensationsbedarfs ist ergänzend Folgendes 

anzumerken: 

Im ursprünglichen landschaftspflegerischen Begleitplan wurde zur Ermittlung des 

Kompensationsbedarfes als Bewertungsansatz ein aufwändiges faktorielles Be-

wertungsverfahren angewandt, das einzelne Biotoptypen je nach Wertigkeit auf- 

bzw. abwertet und so zu einem Kompensationsflächenbedarf, der größer, aber 

auch kleiner als 1:1 ist, geführt hat (siehe LBP, S. 150, Tab. 57 f.). Die Kompen-

sationsfaktoren des ursprünglichen verbal-argumentativen Kompensationsansat-

zes sind von der Bewertung des Bestandes gemäß den Einstufungen in Anhang 

III des LBP abhängig. Entsprechend der in Anspruch genommenen Fläche des 

jeweiligen Biotoptyps und seiner Wertigkeit ist ein Faktor ermittelt und die not-

wendige Kompensationsfläche errechnet worden. Die Faktorbildung ist in Abhän-

gigkeit von Wiederherstellbarkeit, Eigenart, Seltenheit etc. vorgenommen wor-

den. Der Kompensationsbedarf soll in Kompensationsmaßnahmenflächen umge-

setzt werden. Da die Qualität der Maßnahmen ebenfalls vom Abstand zur ge-

planten Trasse und der zukünftigen betriebsbedingten Einwirkung abhängt, sind 

auch die Kompensationsmaßnahmen in Abhängigkeit vom Abstand dazu in An-

satz gebracht worden. Der Zusammenhang ist im Erläuterungsbericht, Kap. 5.5 S 
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155, dargestellt. Dieses seinerzeit vom Vorhabenträger mit dem Regierungsprä-

sidium Kassel, obere Naturschutzbehörde, abgestimmte Bewertungskonzept 

wurde im Rahmen der 2. Planänderung 2010 durch die Anwendung der AAV 

überprüft. In diesem Rahmen wurden gemäß der Bilanzierung lediglich die bau- 

und anlagebedingt in Anspruch genommenen Biotoptypen im Verhältnis 1:1 in 

die Eingriffsbilanzierung einbezogen (siehe Erläuterungsbericht, S. 314 ff. Tab 

66). Die Berücksichtigung von betriebsbedingten Auswirkungen erfolgte durch ei-

ne Abwertung der im Wirkband von 0-25 m und im Wirkband von 25-50 m gele-

genen empfindlichen Biotoptypen um 10 Wertpunkte. Eine faktorielle Bewertung 

erfolgte in diesem Zusammenhang nicht mehr. Diese Bewertung ist nicht zu be-

anstanden. 

Die in Tab. 66 (Deckblatt zum Erläuterungsbericht) nunmehr ergänzend aufge-

nommene Bilanzierung nach der Ausgleichsabgabenverordnung (AAV) hat im 

Ergebnis lediglich eine überprüfende Funktion i.S. einer nachvollziehbare Ge-

samtbilanz von Eingriff und Kompensation. Da der Vorhabenträger sich der Si-

tuation bezüglich des Verbrauchs der landwirtschaftlichen Flächen bewusst ist, 

hat er die funktional abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen bei der Inan-

spruchnahme von wertvollem Ackerland auf ein Mindestmaß reduziert. Aufgrund 

der funktionalen Zuordnung der vor allem artenschutzrechtlich erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahmen, hier insbesondere für Offenlandarten, ist eine weitere 

Verschiebung der Maßnahmenflächen (z.B. in den Wald oder auf trassenferne 

Ökokontomaßnahmen) nicht möglich.  

Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen können allerdings die mit der 

Baumaßnahme verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft nicht vollständig 

ausgeglichen werden. Es verbleiben noch Eingriffsfolgen, die durch Ersatzmaß-

nahmen zusätzlich kompensiert werden müssen.  

Im laufenden Planfeststellungsverfahren sind vom Vorhabenträger aufgrund von 

vorgebrachten Einwendungen und abgegebenen Stellungnahmen die im Aus-

gangsverfahren vorgesehenen Maßnahmen nochmals überprüft, geändert und 

ergänzt worden. Danach sind folgende ursprünglich vorgesehene Maßnahmen 

nicht mehr Bestandteil des festgestellten Plans: 

• Entwicklung von Naturwaldparzellen in den Fluren 4 der Gemarkung Mom-

berg sowie 5 der Gemarkung Treysa (Teil der Maßnahme A9.1) mit 8,089 

ha, 

• Umwandlung von Nadelwald in standortgerechte Laubwälder in den Fluren 

4 und 16 der Gemarkung Neustadt (Maßnahme A9.2) mit 48,904 ha, 
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• Entwicklung standortgerechter Buchenwälder und Waldneuanlagen in der 

Flur 4 der Gemarkung Neustadt (Maßnahme A9.3) mit 1,067 ha, 

• Entwicklung von gestuften Waldrändern in den Fluren 4 der Gemarkung 

Neustadt sowie 21 und 22 der Gemarkung Speckswinkel (Maßnahme A9.4) 

mit 1,591 ha, 

• Renaturierung der Schwalmaue im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

bei Ziegenhain (Bestandteil des Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung 

bei Schwalmstadt“, Code 5121-401) in der Flur 9 der Gemarkung Ziegen-

hain (Maßnahmenkomplex E2) bestehend aus 

Entwicklung eines Sukzessionsstreifens (Maßnahme E2.3), 
Anlage von Wiesenplänken (Maßnahme E2.4), 
Anlage eines Kleinweihers (Maßnahme E2.5), 
Entwicklung von Schlammfluren (Maßnahme E2.6), 
Geländemodellierung aus Überschussmassen (E2.7), 
Reaktivierung eines alten Wehres und Anlage eines Bewässerungsgrabens 
(Maßnahme E2.8), 
Bekämpfung und Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Impatiens 
glandulifera (Maßnahme E2.9), 
Aufstellen einer Nisthilfe für den Weißstorch (Maßnahme E2.10), 
Durchführung von Schutzmaßnahmen an der 20-kV-Leitung zum Schutz 
des Weißstorchs (Maßnahme E2.11), 

Die im ersten Änderungsverfahren herausgenommenen Maßnahmen  

Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensivgrünland 
und ruderalem Grünland (Maßnahme E2.1), 
Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Acker (Maßnahme 
E2.2), 

sind im zweiten Änderungsverfahren wieder mit insgesamt 6,773 ha in die Pla-

nung aufgenommen worden. 

Die im Änderungsverfahren in die Planung aufgenommene Maßnahme 

• Renaturierung der Leimbachaue zwischen Wasenberg und Leimbach (Be-

standteil des Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“, 

Code 5121-401) in der Flur 4 der Gemarkung Leimbach bestehend aus  

der Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensivgrünland 
(Maßnahme E5.1), 
der Entwicklung eines Sukzessionsstreifens (Entwicklung von Hochstau-
denfluren, Altgras, Seggenried und Schilf) (Maßnahme E5.2), 
der Anlage von Wiesenblänken (Maßnahme E5.3), 
der Anlage eines Kleinweihers (Maßnahme E5.4), 
der Entwicklung von Schlammfluren (Maßnahme E5.5), 
der Anlage einer Grabentasche (Maßnahme E5.6), 
der Renaturierung des Leimbachs (Maßnahme E5.7), 
der Entfernung nicht standortgerechter Hybrid-Pappeln (Maßnahme E5.8), 
der Sicherung des Bestandes als Quellbiotop für die Besiedlung des zu 
entwickelnden Grünlandes (Maßnahme E5.9), 
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der Entwicklung von Extensivgrünland aus Ackerland und Ackerbrachen 
(Maßnahme E5.10), 
der Regeneration des Seggenriedes (feuchter Hochstaudenfluren) durch 
Pflegemaßnahmen (Maßnahme E5.11) 

musste, da ein Teil der dafür in Anspruch zu nehmenden Flächen von 5,1 ha in 

der Leimbachaue bereits anderweitig durch eine rechtliche Bindung für Kompen-

sationsmaßnahmen oder durch Förderungen aus dem HELP-Programm oder 

HIAP belegt sind, vom ASV Kassel prüft werden. Dabei wurde auch geprüft, ob 

angrenzend geeignete Flächen zur Verfügung stehen. Dies ist nicht der Fall, zu-

mal zwei landwirtschaftliche Betriebe neu betroffen würden, deren Betriebsinha-

ber eine Flächeninanspruchnahme von der Bereitstellung von entsprechendem 

Ersatzland in zumutbarer Entfernung abhängig gemacht hatten. Dieser Forde-

rung konnte jedoch der Vorhabenträger nicht nachkommen, da er in diesem Be-

reich weder Vorratsflächen besitzt noch ihm Verkaufsangebote vorliegen. Daher 

hat der Vorhabenträger Abstand von der Erweiterung der Maßnahme in der 

Leimbachaue genommen, überplante Flächen allerdings aus dem Maßnahmen-

komplex E5 herausgenommen (Einzelheiten siehe im nachfolgenden Text) und 

zum Ausgleich des Kompensationsdefizits auf die Ursprungsplanung E2 im Re-

genrückhaltbecken teilweise wieder zurückgegriffen. Außerdem wurde die Maß-

nahme E6 in der Gemarkung Ascherorde in die Planung aufgenommen. Ferner 

wurde die Maßnahme E1.1alt (Waldzuwachsfläche „Nordwestlich Gr. Tiefenbach 

I“) im zweiten Änderungsverfahren auf andere Flächen verlegt (Waldzuwachsflä-

che „Nordwestlich Biedenbacher Teiche“). 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen sind in der ersten Änderungsplanung ver-

schiedene Maßnahme als CEF-Maßnahmen geplant worden (siehe hierzu auch 

die nachfolgenden Ausführungen unter C, Ziffer IV,8 [Artenschutz] und die Be-

wertung der Maßnahmen unter C, Ziffer IV,7.5). Die zum Maßnahmenkomplex 

E5 von Beteiligten gegebenen Hinweise haben sich teilweise, da Teile des Maß-

nahmenkomplexes entfallen, erledigt. Im Übrigen wird sie der Vorhabenträger bei 

der Ausführungsplanung des Komplexes E5 berücksichtigen.  

Mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen wird sowohl den aus der Eingriffs-

regelung als auch den aus dem Artenschutz resultierenden Ausgleichsverpflich-

tungen Rechnung getragen. Die Bewertung der geplanten Kompensationsmaß-

nahmen hat Folgendes ergeben: 

1) Entsieglung und Rekultivierung von Flächen (Maßnahmen A1), Gesamtfläche: 

0,681 ha; um eine Doppelbilanz zu vermeiden, werden die Flächen, auf denen 

Folgemaßnahmen durchgeführt werden, von der Gesamtbilanz der Ausgleichs-

maßnahmen subtrahiert. Die subtrahierten Hektar verteilen sich in der Bilanz auf 
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die Folgemaßnahmen, wobei u.a. A2 und A8 zu nennen ist (-0,129 ha). Die anre-

chenbare Fläche ergibt sich somit zu 0,518 ha). 

Mit der Maßnahme A1 wird der Konflikt KVa ausgeglichen.  

Mit der Entsiegelung wird das Ziel verfolgt einen Ausgleich für die Neuversieg-

lung zu schaffen und die Bodenfunktionen wiederherzustellen und extensiv ge-

nutzte Biotopstrukturen zu entwickeln. Die Maßnahme A2 dient der Aufwertung 

des Landschaftsraumes und des Landschaftsbildes, der Minimierung visueller 

Beeinträchtigung und Verlärmung, der Schaffung extensiv gepflegten, strukturrei-

chen (Teil-) Lebensräumen und der Verbesserung und Entwicklung von Boden-

funktionen und Grundwasserhaushalt. 

Bei den zu entsiegelnden Flächen handelt es sich um Abschnitte von nicht mehr 

angebundenen Wirtschaftswegen und Straßenflächen der L 3342 und L 3071 im 

Bereich der vorgesehenen Verlegungen. Der Straßenkörper (Ober- und Unter-

bau) wird ausgehoben, nach einer Tiefenlockerung wird Oberboden eingebaut. 

Die von der Autobahn abgewandten Böschungsflächen werden eingesät und 

gruppenweise bepflanzt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Flächen nicht 

als Lebensraum für Kleinsäuger als potenzielle Beutetiere von Schleiereule, Wal-

dohreule, Waldkauz, Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan sowie Turmfalke 

eignet. 

2) Herausnahme der modellierten Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung 

(Maßnahme A2), Gesamtfläche: 2,375 ha (die anrechenbare Fläche beträgt 

0,704 ha). 

Mit der Maßnahme A2 werden die Konflikte KVa, KVb, K7 und K16 ausgeglichen.  

Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Landschaftsraumes durch flächige 

Nutzungsextensivierung, Minimierung visueller Beeinträchtigung und Verlärmung, 

Aufwertung des Landschaftsbildes, Schaffung von extensiv gepflegten, struktur-

reichen (Teil-) Lebensräumen, insbesondere in ihrer Funktion als Verbundele-

mente mit Leitlinienfunktionen für die Fauna und Verbesserung/ Entwicklung von 

Bodenfunktionen und des Grundwasserhaushaltes vor allem auf bislang intenisv 

genutzten Ackerflächen. 

Diese Maßnahme kann nicht entfallen, da die Geländemodellierung in vorgese-

henen Form erforderlich ist (siehe C, Ziffer IV,5.1.3 [Straßenquerschnitt] und 7.4 

[Unvermeidbare Eingriffe]). 

3) Entwicklung von Extensivgrünland (Maßnahmen A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, 

A7.1 und auch E2.1, E2.2, E3.5, E5.1, 5.10 und E6, Gesamtfläche: 46,79 ha = 

3,073 + 0,555 + 4,311 + 6,165 + 1,922 + 6,922 + 2,443 + 4,290 + 1,050 + 13,302 

+ 0,613 + 2,146; anrechenbare Fläche: 46,396 ha, da bei der A4.1 lediglich 2,679 

ha anrechenbar sind) (hierunter fallen sowohl die Umwandlung von bisherigen 
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Äckern und Grünlandeinsaaten in sog. Extensivgrünland als auch die Umwand-

lung bereits bestehender, aber durch eine intensive Bewirtschaftung stark vorbe-

lasteter Wiesen und Weiden). Die Maßnahmen E2.1 und E2.2, die im Rahmen 

der 1. Planänderung mit insgesamt 13,098 ha entfallen sollten, sind in der 2. 

Planänderung mit 6,733 ha wieder aufgenommen worden. Außerdem wurde die 

Maßnahme E6 mit 2,141 ha neu vorgesehen (siehe nachfolgenden Punkt 19).  

Mit der Entwicklung von Extensivgrünland werden die Konflikte KVa, KVb, K3, 

K4, K14a-K14c, K 8 und K9 ausgeglichen. Bei den Flächen, auf denen die Maß-

nahme E2.1 vorgesehen ist, handelt es sich um stillgelegte Ackerflächen, die je-

derzeit wieder in Acker umgewandelt werden können. Den Hinweis Beteiligter, 

dass deshalb bei der Bilanzierung von der Umwandlung von Acker in Extensivg-

rünland angesetzt werden könne, hat der Vorhabenträger im Hinblick auf gerin-

gen Punktwert nicht aufgegriffen.  

Ziele der Maßnahmen sind u.a. CEF-Maßnahmen unter Berücksichtigung der 

Zielarten Wiesenpiper, Feldlerche, Wachtelkönig u.a. für Waldohreule, Rot- und 

Schwarzmilan, Kiebitz, Mäusebussard und Schwarzblauer Wiesenknopf-Amei-

senbläuling, den Erhaltungszustand des Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling im Naturraum zu erhalten bzw. zu verbessern, die Stabilisierung und 

Förderung des derzeitigen Erhaltungszustandes von Amphibien, Vögeln, Fleder-

mäusen und Insekten, die Wiederherstellung verloren gegangener Grünlandbe-

reiche, die Aufwertung des Landschaftsraumes durch flächige Nutzungsextensi-

vierung, Verbesserung und Entwicklung von Bodenfunktionen und Grundwasser-

haushalt.  

Die Maßnahmen erfüllen die Anforderungen an die naturschutzfachlichen Kriteri-

en für die Umwandlung in Extensivgrünland. Die ausgewählten Flächen berück-

sichtigen das Gutachten „Biotopbrücke Schwalm-Ohm“, das im Auftrag des 

Kreisausschusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf, untere Naturschutzbe-

hörde, 1995 erstellt wurde, und die Entwicklungsziele der Landschaftspläne von 

Neustadt und Stadtallendorf beschreibt. Beispielsweise ist im Landschaftsplan 

der Stadt Neustadt (Hessen) der „besonders biotopschutzwürdige Biotopkomplex 

1.8“ (Wieraaue, Grünland an der Hainsmühle und im Umfeld des Simmesberges) 

genannt. Außerdem stehen die ausgewählten Flächen in einem direkten Verbund 

mit Flächen, die dem Entwicklungsziel mehr oder weniger entsprechen. Damit 

wird erreicht, dass sich die standortgerechten Pflanzengesellschaften einstellen 

bzw. schaffen lassen und den genannten Zielarten (das sind Arten, auf die die 

Maßnahmen speziell ausgerichtet sind; sie dürfen nicht mit den Leit- oder Cha-

rakterarten verwechselt werden) des Konzeptes eine Möglichkeit zur zeitnahen 

Besiedlung der neuen Habitate geboten wird. In der Regel handelt es sich um 
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kleine Flurstücke, die an ebenfalls kleine bewirtschaftete Wiesen und Weiden 

angrenzen, damit die Flächen interessierten Viehhaltern überlassen und somit 

langfristig die Pflege sichergestellt werden kann. Dabei wird auf Ackerflächen nur 

dann zurückgegriffen, wenn hierdurch auch andere Schutzgüter, z.B. Grundwas-

ser und Fließgewässer positiv beeinflusst werden, wie dies im Bereich von Ober-

läufen (sog. „Quellfäden“) zwischen Simmesberg und Kälbacher Holz der Fall ist. 

Damit wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet. Da die Schaffung genü-

gend breiter Uferrandstreifen häufig dazu führen würde, dass die angrenzenden 

Flurstücke zu klein für eine rentable Bewirtschaftung als Acker wären, soll hier 

das gesamte Flurstück inklusive der Randstreifen (mit Ausnahme eines ca. 0,5 m 

schmalen Uferstreifens) in Extensivgrünland umgewandelt werden. 

Durch die Entwicklung und Neuanlage von Extensivgrünland werden für die ge-

nannten Arten, die als Stellvertreter für eine artenreiche, standortgemäße Fauna 

und Flora anzusehen sind, neue Lebensräume und Verbreitungsbiotope (sog. 

„Trittsteine“) im näheren Umfeld des Vorhabens geschaffen. Dies dient der Stabi-

lisierung und Förderung des derzeitigen Erhaltungszustands. 

Im Hinblick darauf, dass grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten zur Ent-

wicklung von „Extensivgrünland“ bestehen, wird vorliegend bei denen Ackerflä-

chen der Selbstentwicklung durch Pflegemahd und der sog. „Heusaat“ der Vor-

rang vor Einsaaten gegeben. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

dass für die Festlegung des richtigen Zeitpunktes der Nutzungsumstellung von 

Ausmagerung mit Vielschnitt auf „extensive“ Nutzung Funktionskontrollen uner-

lässlich sein werden. Im Übrigen wird, da es sich bei den vorgefundenen Wiesen 

des Planungsraumes nicht um Orchideenwiesen handelt, diese Artengruppe im 

Gegensatz zu den früher im Naturraum vorkommenden Wiesenbrütern (Wiesen-

pieper, Braunkehlchen) oder dem sehr seltenen Wachtelkönig (Crex crex, Zielart 

des Maßnahmenkomplexes E1) auch nicht als Zielarten berücksichtigt. Daher 

steht einer rentablen Bewirtschaftung angepassten frühen ersten Mahd (je nach 

Witterungsverlauf ab Mitte bis Ende Mai) grundsätzlich nichts entgegen. Dieses 

Mahdregime fördert nicht nur die Akzeptanz bei den Nutzern der Wiesen sondern 

wirkt sich auch ausgesprochen positiv auf die Bestände von Maculinea nausi-

thous und anderer Wieseninsekten aus. Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist 

bei der Bewirtschaftung zu beachten, dass Maculinea nausithous nicht „ausge-

mäht“ wird, Das setzt voraus, dass die erste Mahd nicht zu spät erfolgt und San-

guisorba offincinalis in ausreichendem Maße nachgewachsen ist. Dabei wird vom 

Bewirtschafter im Interesse zu vermeidender unnötiger Restriktionen der erste 

Wiesenschnitt später als Anfang Juni nur dort verlangt, wo tatsächlich Brutvor-

kommen der oben genannten Vögel in einzelnen Jahren nachgewiesen werden. 



Planfeststellungsbeschluss - 478 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Diesbezüglich erfolgt eine Funktionskontrolle zwischen Anfang April und Mitte 

Mai anhand von zwei Begehungen. Dies wird verhindern, dass alle Kompensati-

onsflächen entgegen den Interessen des Nutzers „zu spät“ gemäht würden, ob-

wohl die eigentlichen Zielarten gar nicht vorhanden sind. Alternativ können 

grundsätzlich ca. 3-5 m schmale Randstreifen im Bereich von Weidezäunen, 

Gräben und entlang der Wegränder von der ersten Nutzung ausgespart werden, 

da die genannten Wiesenbrüter mit Ausnahme des Wachtelkönigs in der Regel 

nicht mitten im Bestand sondern in derartigen Randstrukturen brüten (siehe auch 

unter C, Ziffer IV,8 zum Monitoring und Risikomanagement). 

Die Maßnahme A4 dient der weiteren Optimierung der Wanderkorridore und Ver-

breitungsbiotope der Tierarten. Zur Schaffung sog. patches für Maculinea nausi-

thous und der Begleitarten werden in der Aue und am Hang nördlich der Trasse 

heute intensiv genutzte Wiesen den Habitatansprüchen des Tagfalters entspre-

chend extensiviert und Äcker in Grünland umgewandelt. Davon profitieren auch 

Amphibien, Vögel Fledermäuse und viele Insekten. Bei den dafür beanspruchten 

Flurstücken handelt es sich um konfliktfreie Wirtschaftsflächen, da sie einerseits 

hervorragend für diese Maßnahmen geeignet sind, andererseits dem ASV Kassel 

im Vorfeld der Planung bereits zum Kauf angeboten wurden. Somit ist die Um-

setzung der fördernden Maßnahmen gesichert.  

Aus ökologischer Sicht werden durch die Optimierung des Brückenbauwerkes 

und die Verlagerung der Trasse an die Südgrenze des NSG „Biedenbacher Tei-

che“ die ansonsten auftretenden Zerschneidungseffekte weitestgehend minimiert. 

Die dennoch verbleibenden geringfügigen Beeinträchtigungen werden durch die 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 

Bei der Maßnahme A4.1 handelt es sich nicht um einen funktionalen Ausgleich 

für die Beanspruchung von Intensiväckern i.S. von Entwicklung eines gleicharti-

gen Biotoptyps auf einer bisher anders gearteten Fläche. Für die Ausweisung 

von Intensiväckern stehen entsprechende Flächen nicht zur Verfügung. Dem 

Einwand kann auch dadurch nicht gefolgt werden, weil es sich bei den Intensiv-

äckern um einen ökologisch stark vorbelasteten Biotoptyp ohne hohen Wert für 

die Tier- und Pflanzenwelt handelt. Die vermuteten negativen Auswirkungen der 

Maßnahme auf die Zugvögel können vernachlässigt werden, da die Maßnahme 

A4.1 lediglich 3,073 ha umfasst, sich im Bereich des Krückeberges, der für seine 

Rastfunktion bekannt ist, keine Maßnahmenflächen befinden und Zugvögel auch 

auf Extensivgrünland rasten können. 

Der Forderung im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Betriebe, jegliche Um-

wandlung von Ackerflächen in extensive Grünlandflächen sowie von intensiven 

Grünlandflächen in extensive Grünlandflächen zu unterlassen, da in der betroffe-
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nen Region keinerlei wirtschaftlich sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für extensi-

ve Grünlandnutzung besteht, kann nicht entsprochen werden. Mit der geplanten 

Umwandlung von Acker in Grünland wird das Ziel verfolgt, neben einer möglichst 

standortgerechten Flächennutzung vor allem Lebensraumverbesserungen für die 

Tierwelt zu schaffen. Die naturschutzfachliche Grundstücksaufwertung ist haupt-

sächlich aus artenschutzrechtlichen Gründen notwendig. Die geplanten Maßnah-

men dienen dazu, trotz der zerschneidenden Wirkung der A 49 den derzeitigen 

Erhaltungszustand der Arten (u.a. Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläu-

ling) innerhalb des Planungsraumes zu gewährleisten. Die Maßnahmen wurden 

so gewählt, dass in der Relation zum verfolgten Ziel ein möglichst geringer Flä-

chenverbrauch erforderlich ist. Auf die Umwandlung von Acker in Grünland bzw. 

eine Grünlandextensivierung, die Bestandteil eines zielführenden Kompensati-

onskonzeptes ist, kann somit nicht verzichtet werden. 

Die Forderung, die Ausgleichsfläche A4.1 unterbleiben zu lassen, weil es sich um 

Ackerflächen mit mehr als 45 Bodenpunkten handele und aus Sicht der örtlichen 

Landwirtschaft an extensivem Grünland kein Bedarf bestehe, weil die Ackerflä-

chen derzeit von einem intensiv wirtschaftenden Betrieb mit Schweinehaltung 

bewirtschaftet würden, der auf diese Flächen dringend angewiesen sei, kann 

nicht verzichtet werden. Zunächst ist anzumerken, dass die KV, wie dargelegt, 

aufgrund der Übergangs- und Schlussvorschriften vorliegend keine Anwendung 

fand. Die Maßnahme A4.1 ist aus artenschutzrechtlichen Gründen auf jeden Fall 

notwendig. Sie dient u.a. der Leit- und Charakterart Schwarzblauer Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) und steht in engem Zusammenhang mit 

den Maßnahmenkomplexen A6 und A7, um den derzeitigen Erhaltungszustand 

der Art im betroffenen Untereinheit des Naturraums D46 (alt 34) zu stabilisieren 

und zu fördern und den negativen Einfluss der Planung zu kompensieren. Daher 

hat der Vorhabenträger auch die Anregung, die auf dem Flurstück 11 vorgesehe-

ne Ausgleichsmaßnahme auf die bei Bau-km 43+900 östlich der Autobahn nörd-

lich des Silberbaches liegende Grünlandfläche zu verschieben und diese in eine 

extensive Grünlandfläche umzuwandeln, nicht aufgegriffen. Die Maßnahme auf 

der Ackerfläche ermöglicht eine hochwertige artenschutzrechtliche Aufwertung. 

Im Übrigen kommt eine Verschiebung des RRB 1.2 nicht in Betracht (siehe die 

Ausführungen unter C, Ziffer IV,9.3 [Entwässerung]). 

Die Einbeziehung der temporären Flächen (siehe Maßnahme S4) in die Maß-

nahme A4.1 scheidet aus, weil diese entlang der Autobahntrasse in Anspruch 

genommenen Flächen nicht für die mit der Maßnahme A4.1 verfolgten Ziele erfül-

len kann. 
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Ein Verzicht auf die Maßnahmen A6 und A7, die aus artenschutzrechtlichen 

Gründen unter Berücksichtigung der Biotopbrücke Schwalm-Ohm vom Vorha-

benträger gezielt ausgewählt worden sind, trägt den Untersuchungen Rechnung, 

dass auf den angrenzend zu den beplanten Flächen gelegenen Wiesen Metapo-

pulationen des Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläulings nachgewiesen 

werden konnten, deren Populationsgröße vergleichbar derjenigen des FFH-Ge-

bietes bei Neustadt ist, und dass die geplante A 49 diese Metapopulationen zer-

schneidet. Dabei wurde die Flächenabgrenzung so gewählt, dass damit eventuell 

verbundenen Problemen für die Landwirtschaft (z.B. durch starke Vernässung) 

ausreichend vorgebeugt wird. Der Vorhabenträger strebt den Kauf der beplanten 

Flächen an, es ist aber auch eine Nutzung der Flächen durch Landwirte unter 

bestimmten Auflagen möglich, was aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Vor-

rang vor einem Kauf haben sollte. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen A6.2, A6.3 und A6.4 wird auf A, Zif-

fer V,1.40 verwiesen. 

Die als Alternative für die Maßnahmen A6.1, A7.1 und A10 vorgeschlagenen 

Maßnahmen im Bereich des Kälbacher Forstes (A2) und im Kälbachtal entlang 

des Kälbacher Forstes durchzuführen, konnte vom Vorhabenträger nicht umge-

setzt werden. Aufgrund der funktionalen Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen, 

hier insbesondere für Offenlandarten, ist eine Verschiebung der Maßnahmenflä-

chen nicht möglich. Die geplante Maßnahme A10 dient nicht nur der Wiederher-

stellung von Lebensräumen sondern insbesondere der Vernetzung bestehender 

Lebensräume und Strukturen, und ist deshalb in der Lage weitestgehend festge-

legt. 

Die weitere Anregung Beteiligter zu prüfen, ob nicht eine Grünbrücke im Bereich 

zwischen der K17 und dem WW18 in Verbindung mit den Maßnahmen A6.2, 

A6.3 und A7.2 dem Artenschutz mehr dient als die Umwandlung von Ackerflä-

chen, ist vom Vorhabenträger zu Recht aufgegriffen worden. Die Maßnahmen 

dienen der Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumes des Schwarzblauen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings und können nicht durch eine Grünbrücke ersetzt 

werden. 

Die Flächen für die Grünlandextensivierung wurden insbesondere aus arten-

schutzrechtlichen Gründen unter Berücksichtigung des Konzeptes der Biotopbrü-

cke Schwalm-Ohm gezielt ausgewählt. Wie der Vorhabenträger dargelegte, ha-

ben Untersuchungen im Jahr 2003 gezeigt, dass auf den angrenzend zu den be-

planten Flächen gelegenen Wiesen Metapopulationen des Schwarzblauen Wie-

senknopf-Ameisenbläulings nachgewiesen werden konnten, deren Populations-

größe vergleichbar derjenigen des FFH-Gebietes bei Neustadt vergleichbar war. 
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Die geplante A 49 zerschneidet diese Metapopulationen. Die vorgesehenen Flä-

chen wurden gezielt in dieser Größe vor allem als Vernetzungsbiotope ausge-

wählt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Untersuchungen an an-

derer Stelle belegen (siehe G. BRIEMLE et al., Die Etablierung von Extensiv-Grün-

land unmittelbar auf langjährige Ackerphase ist problematisch, http://www. land-

wirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/ 1040684_l1/index. html, 

oder H. KÖNIG et al., Umwandlung von Acker in Extensivgrünland -  Auswirkun-

gen auf Ertrag, Futterqualität und Pflanzenstand, http://www.lfl.bayern.de/ 

ipz/gruenland/ 37366/41.aggf1997_koenig_rieder.pdf), dass durch den Einsatz 

spezieller kräuterreicher Mischungen und ein häufiges Nutzen des Bestandes – 

zumindest in ersten drei Jahren – die Narbendichte erhöht und das Einwandern 

von Nicht-Grünlandpflanzen, u.a. von Gehölzen, erreicht werden kann. Um z.B. 

Arten wie die Weiche Trespe (Bromus mollis) zurückzudrängen ist – zumindest 

anfänglich – eine frühe Nutzung der Fläche geboten. Bei der Durchführung der 

Maßnahme wird berücksichtigt, dass ein Einwandern von unerwünschten Arten in 

das Extensivgrünland unterbunden wird. Vorliegend ist angesichts der Lage in 

einem Feuchtebereich zunehmend mit standorttypischen Feuchtezeigern zu 

rechnen. Ungeachtet dieses Sachverhalts, stellt extensiv genutztes Grünland ei-

ne Landnutzungsform dar, die auch eine größere Vielfalt an Pflanzenarten zu-

lässt als Ackerland. Während auf einem reinen Getreideacker rund drei Pflan-

zenarten anzutreffen sind, sind es auf dem Intensiv-Grünland fünf Arten, bei Ex-

tensiv-Grünland 25 Arten und bei Naturschutz-Grünland sogar 65 Arten. Extensi-

ves und Naturschutz-Grünland stehen also auch für Biodiversität (siehe Grün-

landgipfel des NABU Deutschland am 27.05.2009, G. MÜLLER, Handlungsansätze 

und Lösungsvorschläge gegen den Grünlandverlust aus Sicht des BMELV, 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Reden/2009/05-27-MUE-NABU-Gruenlandkon-

gress.html). Die Grünland-Extensivierung umfasst grundsätzlich die Einsaat der 

Fläche oder die natürliche Wiese (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras. Die Um-

wandlung von Acker in Extensiv-Grünland stellt im Hinblick auf die damit verfolg-

ten Ziele eine sinnvolle Lösung dar. 

Bei der Maßnahme E3.5 (Umwandlung von Acker in Grünland) handelt es sich 

um eine CEF-Maßnahme u.a. mit dem Entwicklungsziel der Förderung des ge-

nannten Falters. Die Flächen liegen ohne Ausnahme in leicht erreichbarer Nähe 

zu besetzten patches. Eine Besiedlung ist damit hochwahrscheinlich.  

Die vorgesehene Umwandlung von Acker in extensives Grünland wird im Rah-

men der Funktionskontrollen überprüft. Auch auf die Auflage unter A, Ziffer V,2 

Punkt 27 wird verwiesen.  
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Auf die im 1. Planänderungsverfahren herausgenommenen ursprünglich geplan-

ten Maßnahmen E2.1 und E2.2 kann nicht verzichtet werden, da die Maßnahme 

E5 von 16,788 ha auf 13,302 ha reduziert werden musste. Außerdem war die 

Maßnahme E6 mit 2,141 ha neu vorzusehen. Dabei wird berücksichtigt, dass die 

Neuanlage von arten- und blütenreichem Extensivgrünland auf den eutrophierten 

Ackerstandorten kurzfristig kaum zu erreichen ist. Die Probleme mit der Etablie-

rung von Extensivgrünland lassen sich jedoch durch eine entsprechende, wenn 

auch aufwändige Vorgehensweise minimieren. 

Die Maßnahme E2.1 umfasst eine Extensivierung des vorhandenen Grünlandes. 

Hierbei soll Auengrünland frischer bis wechselfeuchter Standorte entwickelt wer-

den. Dazu muss zur Ausmagerung der Flächen neben einem generellen 

Düngeverzicht in den ersten Jahren Vielschnitt erfolgen. Vorhandene Dränagen 

sind zu entfernen. Mit der Maßnahme wird das Ziel verfolgt, den Landschafts-

raum durch flächige Nutzungsextensivierung aufzuwerten, Bodenfunktionen und 

des Grundwasserhaushaltes zu verbessern und zu entwickeln, Extensivgrünland 

frischer bis wechselfeuchter Standorte, örtlich feuchter Standorte in der Schwal-

maue zu entwickeln und damit naturnahe Auenstrukturen zu schaffen, durch ex-

tensiv gepflegte (Teil-) Lebensräume mit Trittsteinfunktion für die Fauna (Insekten 

wie Heuschrecken und Tagfalter, z.B. Schwarzblauer Wiesenknopf-Ameisenbläu-

ling, und Vögel, z.B. Weißstorch) zu schaffen. Die Reduzierung des Düngerein-

satzes bedeutet eine Steigerung der Arthropodenvielfalt und mithin eine Verbes-

serung der Nahrungskreisläufe. Dabei muss in den ersten Jahren zur Ausmage-

rung der Flächen Vielschnitt erfolgen. Auf den Einsatz von Düngemitteln wird 

verzichtet. Nach der Ausmagerungsphase wird eine späte Mahd nach dem 20. 

Juni unterlassen, da hierdurch die Zielart Maculinea nausithous nachhaltig beein-

trächtigt wird. Zunächst war eine frühe 1. Mahd (je nach Witterungsverlauf ab Mit-

te bis Ende Mai), die sich positiv auf die Bestände von Maculinea nausithous und 

anderer Wieseninsekten auswirkt vorgesehen. Aufgrund des Hinweises – der 

Ausdruck in der Auflage A, Ziffer V,2 Punkt 53 gefunden hat – wird bei dem 

Mahdregime nicht nur auf die Zielart Maculinea nausithous abgestellt sondern 

auch auf den Wachtelkönig als wichtige Art für das Vogelschutzgebiet. Bei einem 

ersten Schnitt bereits bis Mitte Mai (besser noch bis 10. Mai) kann der Aufwuchs 

sich bis zur Brutzeit des Wachtelkönigs i.d.R. wieder soweit entwickeln, dass er 

genug Deckung bietet. Da es sich im Regenrückhaltebecken um einen klimatisch 

begünstigten Standort innerhalb der Schwalmaue handelt, ist der etwas frühere 

Mahdtermin auch aus landwirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich bei günstigem 

Witterungsverlauf möglich. Für Maculinea nausithous ist der etwas frühere Mahd-

termin kein Problem, im Gegenteil, der Wiesenknopf hat noch mehr Zeit sich zu 
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entwickeln. Wenn der zweite Schnitt wegen des Tagfalters erst Ende August/ An-

fang September erfolgt, kommt das auch dem Wachtelkönig entgegen. Mit Um-

setzung der Auflage ist bei entsprechender Nutzung mit einer Verbesserung des 

Lebensraums des Wachtelkönigs zu rechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Maßnahme den Erhaltungszielen des § 2 Abs. 5 der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Schwalmniederung bei Schwalm-

stadt“ vom 26. September 2006 (StAnz. S. 2452) dient. Die ursprüngliche Rege-

lung im Maßnahmenblatt hinsichtlich eines späteren Mahdtermin Anfang Juni in 

Bereichen, in denen Brutvorkommen von Wiesenpieper, Braunkehlchen oder 

Wachtelkönig nachgewiesen werden, was eine Funktionskontrolle in Form von 

zwei Begehungen zwischen Anfang April und Mitte Mai erfordert, ist somit hinfäl-

lig. Das gilt auch für die vorgesehene Alternative, grundsätzlich ca. 3-5 m schma-

le Randstreifen im Bereich von Weidezäunen, Gräben und entlang der Wegrän-

der von der ersten Nutzung auszusparen, da die oben genannten Wiesenbrüter 

mit Ausnahme des Wachtelkönigs bei uns i.d.R. nicht mitten im Bestand sondern 

in derartigen Randstrukturen brüten. Das Gesamtnutzungskonzept, insbesondere 

Regelungen über Einschränkungen, wie Viehdichte, Mahdzeitpunkte und die ma-

schinellen Bearbeitungszeiten, werden im Rahmen der Ausführungsplanung par-

zellenscharf konkretisiert. 

Bei der Maßnahme E2.2 wird – wie bei der Maßnahme E5 der VKE 20 – durch 

Selbstentwicklung auf bisherigen Intensivackerflächen bzw. Ackerbrachen exten-

sives Grünland frischer bis wechselfeuchter Standorte, örtlich feuchter Standorte 

entwickelt. Dabei wird zur Ausmagerung der Flächen in den ersten Jahren eben-

falls Vielschnitt durchgeführt. Die Entwicklung des Grünlandes soll durch ein Mo-

nitoring kontrolliert werden. Ist im Zeitraum von 3-4 Jahren nach Durchführung 

der Maßnahme keine Grünlandentwicklung zu beobachten, so ist im Bereich der 

betrachteten Flächen eine „Heumulchsaat“ zur Förderung der Entwicklung der 

Grünlandbestände vorzunehmen. Vorhandene Dränagen werden unbrauchbar 

gemacht ohne dass es sich auf die benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen ergibt. Das Ziel ist mit dem Ziel der Maßnahme E2.1 identisch. Erreicht 

werden soll die extensive Grünlandnutzung, bestehend aus einem mosaikartigen 

Nutzungskonzept mit unterschiedlichen Mahdzeitpunkten, in Teilbereichen ist ex-

tensive Beweidung zulässig. Ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfolgt nicht. 

Bei den Maßnahmen wird auf Wiesenbrüter Rücksicht genommen. Die Einzelhei-

ten des Gesamtnutzungskonzepts, insbesondere Regelungen über Einschrän-

kungen wie Viehdichte, Mahdzeitpunkte und die maschinellen Bearbeitungszei-

ten, werden im Rahmen der Ausführungsplanung (LAP) parzellenscharf konkreti-
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siert. Vorgesehen wird in den ersten Jahren zur Ausmagerung der Flächen Viel-

schnitt und auf den Einsatz von Düngemitteln wird verzichtet. 

Zum artenschutzrechtlich notwendigen Monitoring und Risikomanagement ist 

festzustellen, dass zur Vermeidung nicht nötiger Restriktionen für den Bewirt-

schafter beim Termin des ersten Wiesenschnitts ein später Mahdtermin Anfang 

Juni nur dort verlangt wird, wo tatsächlich Brutvorkommen der Vögel Waldohreu-

le, Schwarzmilan, Kiebitz und Mäusebussard in einzelnen Jahren nachgewiesen 

werden. Eine derartige Funktionskontrolle, die zwischen Anfang April und Mitte 

Mai anhand von zwei Begehungen durchgeführt werden muss, verhindert, dass 

alle Kompensationsflächen entgegen den Interessen des Nutzers „zu spät“ ge-

mäht würden, obwohl die eigentlichen Zielarten gar nicht vorhanden sind. Alter-

nativ können grundsätzlich ca. 3-5 m schmale Randstreifen im Bereich von Wei-

dezäunen, Gräben und entlang der Wegränder von der ersten Nutzung ausge-

spart bleiben, da die Wiesenbrüter mit Ausnahme des Wachtelkönigs i.d.R. nicht 

mitten im Bestand sondern in derartigen Randstrukturen brüten. 

Auch die Maßnahme E2.2, die zwar nur zu einer geringen Verbesserung der 

wertgebenden Vogelarten führt, ist mit den Erhaltungszielen des § 2 Abs. 5 LSG- 

Verordnung vereinbar. 

Hinsichtlich der Maßnahmen E.5.1, E5.7 und E6 wird auf die nachfolgenden Aus-

führungen unter Punkt 17 und 18 verwiesen. 

4) Entwicklung gestufter Waldränder (Maßnahmen A3) Gesamtgröße: 3,227 ha. 

Die Maßnahme A3 wurde im Rahmen der 1. Planänderung um 0,859 ha verklei-

nert, während die A9.4 mit 1,591 ha entfällt. Es werden 2,079 m² innerhalb der 

25 m-Wirkzone (Abzug von 10 Wertpunkten/m²) und 1,1475 m² außerhalb der 

Wirkzone mit voller Punktzahl angelegt (siehe A, Ziffer VI,1.92). 

Mit der Entwicklung gestufter Waldränder werden die Konflikte KVa, KVb, K13, 

K15a/b und K16 ausgeglichen. 

Ziele der CEF-Maßnahme sind die Arten Waldohreule, Neuntöter und Hasel-

maus. Ferner dient die Maßnahme nicht der Kompensation des Verlustes faunis-

tischer Lebensräume für gegenüber dem Vorhaben empfindlichen Arten, aller-

dings können sie von unempfindlichen Arten wie Waldeidechse, Blindschleiche, 

Schlingnatter und Zauneidechse besiedelt werden. Anhand der Lebensrauman-

sprüche dieser Arten und ihrer Beutetiere werden die Waldränder ca. 30 m breit 

angelegt. Die Anlage soll durch kleine Auflichtungen erfolgen, indem mehrere 

kleine und zeitlich gestaffelte Auflichtungen nach gängiger forstlicher Praxis vor-

genommen werden. Dabei sollen Dornensträucher und seltene Lichtbaumarten 

gefördert werden. Elemente der Saum-, Strauch- und Baumschicht sollen mosa-

ikartig ineinander verzahnt werden, so dass einer regelmäßigen Pflege durch 
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kräftiges partielles Auflichten bedarf, bevor sich der Waldrand dicht schließt, so 

dass eine gewisse Dynamik in der Lage von Saum-, Mantel und Waldrandberei-

chen erreicht wird. Dazu gehören z.B. Maßnahmen zur aktiven Förderung stand-

ortgerechter Baum- und Straucharten, wobei Vorwald- und Lichtbaumarten be-

sonders begünstigt werden. Dies dient der Förderung von Vögeln gehölzreicher 

Übergangsbereiche, wie des Neuntöters, und von an diesen Lebensraum ange-

passten phytophagen und xylobionten Insekten mit ihren Prädatoren. Durch Er-

halt von alten Überhältern und einer frühzeitigen Auswahl geeigneten Nachwuch-

ses werden xylobionte Insekten, wie der Hirschkäfer (Lucanus cervus), gefördert. 

Ein ausreichendes Angebot an Höhlen wirkt sich zusätzlich günstig auf die Vor-

kommen von Bilchen (z.B. Haselmaus), in Höhlen brütenden Vögel, Fledermäu-

sen u.a. aus. Soweit eine Pflanzung von Gehölzen notwendig wird, wird dabei 

ausschließlich autochthones Vermehrungsgut verwendet, dessen Zusammenset-

zung von der angrenzenden Waldgesellschaft abhängig ist. Schlagabraum ver-

bleibt im Waldrandbereich, da er rasch überwachsen wird und einer Vielzahl von 

Arten Deckung bietet. Weiterhin werden Kleinstrukturen, wie Steinriegel, Amei-

senhaufen etc. im Interesse des Strukturreichtums und der Artenvielfalt gefördert. 

Davon profitieren bei entsprechender sonnenexponierte Arten wie Schlingnatter 

und Zauneidechse oder in feucht-kühlerem Milieu Waldeidechse und Blindschlei-

che. Die Waldrandsäume werden periodische gepflegt durch Herbstmahd und 

Entbuschung. Die Mahd erfolgt mehrjährigem Wechsel abschnittsweise Ende 

August/ Anfang September. Davon profitieren blütenbesuchende Arten mit Ihren 

Prädatoren, wie Wildbienen, Hummeln, Tag- und Nachtfalter sowie Bock- und 

Prachtkäferarten. 

Die Maßnahme A3 wird nicht in dem Maße bewertet wie sonstige trassenferne 

Maßnahmen. Da sie eine Funktion zum Schutz des Waldes besitzt, konnte sie 

vom Vorhabenträger vor allem dem Verlust von Gehölzen gegenübergestellt 

werden. Die Waldrandgestaltungen entlang der Trasse konnten daher auch als 

Ausgleichsmaßnahmen gewertet werden, obwohl sie – wie von Beteiligten darge-

legt – auch dem Bestandsschluss aufgerissener Waldbestände und insofern ei-

ner Minimierung und Vermeidung von mit dem Straßenbau einhergehenden Fol-

geschäden dienen (Absterben von Bäumen durch plötzliche Besonnung von 

Stammschäften; Windwürfe). An dieser Bewertung ändert auch der Hinweis Be-

teiligter nichts, dass die Maßnahme der Eingriffsminimierung diene und wegen 

der Trassennähe nicht als Ausgleichsmaßnahme in die Bilanzierung eingestellt 

werden könne.  
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5) Entwicklung eines strukturreichen Landschaftselementes (Maßnahme A5.2, 

Flächengröße: 1,035 ha) 

Mit der Maßnahme werden die zuvor benannten Konflikte KVa und KVb, K7, 

K14a-c und K16 ausgeglichen. 

Ziele der CEF-Maßnahme sind häufig und weit verbreitete Brutvögel der struktur-

reichen Kulturlandschaft mit einer maximalen Effektdistanz ≤ 100 m. Die Förde-

rung der an die Landschaftselemente angepassten Fauna und Flora zielt auf die 

Arten, wie Feldsperling, Feldschwirl, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Goldam-

mer, Klappergrasmücke u.a. sowie Feldhase, andere Klein- und Mittelsäuger 

(z.B. Igel, Spitzmäuse, Bilche), Blindschleiche, Zauneidechse und Schlingnatter, 

und damit eine Optimierung des Lebensraumes. Die Entwicklung von Extensiv-

grünland frischer bis wechselfeuchter Standorte zielt auf die artenreiche Fauna 

und Flora des Halboffenlandes ab. Optimierung des Landschaftsbildes. Aufwer-

tung des Landschaftsraumes und Verbesserung und Entwicklung von Boden-

funktionen und Grundwasserhaushalt.  

Dabei werden ausgehend von den „‚Kulturlandschaften“ eine im Interesse der 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft strukturreiche Land-

schaftselemente geschaffen, da in den letzten Jahrzehnten über Jahrhunderte 

gewachsenen Kulturlandschaften entweder melioriert oder aus der Produktion 

herausgenommen wurden, da sich ihre ursprüngliche Bewirtschaftungsweise 

nicht mehr lohnte. Durch Verbrachung oder Nutzungsintensivierung sind zahlrei-

che, an diese Nutzungsformen angepasste Tier- und Pflanzenarten bundesweit 

und in Hessen inzwischen stark gefährdet. Die Maßnahme orientiert sich am Gut-

achten „Biotopbrücke Schwalm-Ohm“, 1995, und an den Entwicklungszielen der 

Landschaftspläne von Neustadt und Stadtallendorf. Sie sind im Landschaftsplan 

Neustadt (Hessen) als „besonders biotopschutzwürdige Biotopkomplexe 1.8 und 

3.8 (NSG „Momberger Bruchwiesen“ und Wieraaue, Grünland an der Hainsmühle 

und im Umfeld des Simmesberges) aufgeführt. Es sind für die Maßnahme Flä-

chen ausgewählt, die in direktem Verbund mit Flächen stehen, die dem Entwick-

lungsziel entsprechen, wie die angrenzenden Weiden, ein Vogelschutzgehölz 

und das NSG „Momberger Bruchwiesen“. 

Geeignete Maßnahmen zur Schaffung natürlicher Hecken und Kleingehölze sind 

die aktive Förderung standortgerechter Baum- und Straucharten, durch die Vögel 

gehölzreicher Übergangsbereiche wie Raubwürger, Neuntöter und Waldohreule 

ebenso gefördert werden, wie an diesen Lebensraum angepasste phytophage 

und xylobionte Insekten mit ihren Prädatoren. Die Pflanzung von Gehölzen wird 

auf ein notwendiges Minimum beschränkt, wobei ausschließlich autochthones 

Vermehrungsgut Verwendung findet. Anfallender Gehölzschnitt der Pflegemaß-
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nahmen verbleibt im Randbereich, da er rasch überwachsen wird und einer Viel-

zahl von Arten Deckung bietet. Die vorgesehenen Kleinstrukturen, wie Steinrie-

gel, Ameisenhaufen etc., fördern den Strukturreichtum und die Artenvielfalt der 

sonnenexponierten Arten Schlingnatter und Zauneidechse oder der in feucht-

kühles Milieu bevorzugenden Waldeidechse und Blindschleiche. Ein Pflege der 

Säume und Altgrasstreifen (Herbstmahd, Entbuschung) erfolgt periodisch in 

mehrjährigem Wechsel abschnittsweise Ende August/ Anfang September.  

Da diese Maßnahme auch der Entwicklung von Extensivgrünland dient, soll die 

standorttypische Wiesenfauna durch die Extensivierung der bisherigen Bewei-

dung gefördert werden. Damit sich standorttypischer Artenreichtum der ursprüng-

lichen Glatthaferwiese wieder flächendeckend einstellen kann. Dadurch wird in 

Kauf genommen werden, dass sich statt einer artenreichen Glatthaferwiese eine 

blütenreiche Gesellschaft des Cyriosurions etablieren kann. Damit sich zur 

Hauptflugzeit der Insekten ein reicher Blütenhorizont entwickelt, sollen die Be-

satzdichte des Weideviehs und/ oder die Mahdtermine entsprechend angepasst 

werden. 

Hinsichtlich des im Rahmen der Maßnahme A5 vorgesehenen Verschlusses von 

Dränagen wird auf A, Ziffer V,1.39 verwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die 

benachbarten Flächen nicht beeinträchtigt werden. 

Die von Beteiligten vorgeschlagenen Alternativflächen – bestehende Feuchtwie-

sen (z.T. noch intensiv genutzt) im Bereich des Klausbaches und Kälbaches mit 

dem bestehenden stehenden Auenwaldrest am Nordwestrand der Talaue zu ver-

binden und dabei umfassend zu renaturieren, wiederzuvernässen, zu extensivie-

ren – sind vom Vorhabenträger zur Kompensation als nicht geeignet angesehen 

worden, weil durch die Renaturierung von Feuchtwiesen der funktionale Zusam-

menhang (Beeinträchtigung von Fledermäusen in ihren im Wald gelegenen Nah-

rungs- und Paarungsrevieren) nicht gegeben und die vorgeschlagenen Flächen 

innerhalb des NSG „Momberger Bruchwiesen“ liegen. 

6) Entwicklung von Sukzessionsflächen (Maßnahme A8), Gesamtgröße: 10,107 

ha. Die Maßnahme A8 wurde um 4,967 ha vergrößert, während die A9.2 mit 

1,5368 ha entfällt. 

Mit der Maßnahme werden die zuvor benannten Konflikte KVa und KVb, K5 , K6, 

K7, K14a-c und K16 ausgeglichen. 

Ziel der Maßnahme sind die Aufwertung des Landschaftsraumes durch flächige 

Nutzungsaufgabe, die Wiederherstellung mäßig nährstoffreicher Ruderalfluren 

mesophiler Standorte, die Aufwertung von Leitstrukturen (A10) durch Verlage-

rung eines blüten- und insektenreichen Lebensraumes, die Verbesserung und 

Entwicklung von Bodenfunktionen und Grundwasserhaushalt, die Schaffung von 
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(Teil-) Lebensraum, insbesondere von Rückzugs- und Verbreitungsbiotopen für 

außerhalb des Waldes jagende Fledermausarten, Neuntöter und andere Heck-

brüter sowie Tagfalter, Heuschrecken und Reptilien u.a., sowie ≥ 100  vom Fahr-

bahnrand und Aufwertung des Landschaftsbildes durch Erhöhung der Struktur-

vielfalt. 

Grundlage für diese Maßnahmenkonzeption ist die Herausnahme aus der regulä-

ren landwirtschaftlichen Nutzung, wobei unter dem Begriff „Sukzessionsflächen“ 

Flächen verstanden werden, in denen sich die Natur ohne weiteres direktes Ein-

greifen des Menschen frei entwickeln kann. Auf den Rohböden entstehen Pio-

niergesellschaften, die je nach Trophie von unterschiedlichen Ruderalfluren ab-

gelöst werden. Dann entwickeln sich über Gebüschstadien zu Waldgesellschaf-

ten. Grundsätzliche Voraussetzung für eine ökologisch sinnvolle Entwicklung die-

ser Flächen ist jedoch die nachhaltige Sicherung der verwilderten Lebensräume. 

Bei der sog. „gelenkten Sukzession“ ist die völlig eigenständige Biotopentwick-

lung unerwünscht. Bestimmte, als Leitbild definierte Zwischenstadien sollen viel-

mehr durch unterstützende Maßnahmen konserviert werden, z.B. sollen Ent-

buschungen zur dauerhaften Offenhaltung und die Anpflanzung von Gehölzen in 

Teilbereichen zur Beschleunigung des Sukzessionsprozesses und schnelleren 

Verbesserung des Landschaftsbildes bei trassennahen Flächen führen. Auch hier 

werden ausschließlich standortgerechte Gehölze aus lokalen Nachzuchten ver-

wendet werden. 

Maßgebliche Zielarten sind neben Arten wie Dorngrasmücke, Feldschwirl, 

Schwalbenschwanz und Mauerfuchs vor allem Feldhase, Neuntöter, Zaunei-

dechse, Schlingnatter und Schwarzblauem Wiesenknopf-Ameisenbläuling die 

Nahrungsgäste Waldohreule und Rotmilan. 

Da die Maßnahme A8 in Zusammenhang mit der Maßnahme A10 nicht nur der 

Wiederherstellung von Lebensräumen sondern insbesondere der Vernetzung be-

stehender Lebensräume und Strukturen dient und deren Lage räumlich auf die 

funktionalen Querungshilfen abgestimmt ist, kann diese Maßnahme bei Bau-km 

44+700 bzw. Bau-km 46+000 bis 46+200 westlich der A 49 nicht unterbleiben, 

obwohl dort Böden mit mehr als 80 bzw. 70 Bodenpunkten betroffen sind. Auch 

kann sie, wie von Beteiligten vorgeschlagen, aus artenschutzrechtlichen Gründen 

auf die Südseite der A 49 verlegt werden, da sie in Kombination mit der Leitstruk-

tur (Maßnahme A10) die Funktionalität des Wilddurchlasses fördert. Im Übrigen 

können weder das Unterführungsbauwerk bei km Bau-45+900 noch die östlich 

der Autobahn vorgesehene Maßnahme A8 entfallen. Daher kann auch die Maß-

nahme A10 zwischen Bau-km 45+300 und 45+700 westlich der A 49 nicht unter-
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bleiben. Die Lage der Maßnahmen A8 und A10 ist räumlich abgestimmt auf die 

funktionalen Querungshilfen abgestimmt. 

Die Maßnahme A8 ist an dem gewählten zur der Wiederherstellung von Lebens-

räumen insbesondere zur Vernetzung bestehender Lebensräume und Strukturen. 

Geboten und kommt daher in den Trassennahbereich zu liegen. Das bedeutet 

nicht, dass sie daher als Ausgleichsmaßnahme nicht anrechenbar ist wenn auch 

nicht vollständig. Auch kann auf die Ausgleichsmaßnahme A10 bei Bau-km 

47+700 nicht verzichtet werden. Die dort vorgesehene Heckenpflanzung stellt ei-

ne artenschutzrechtliche Leitstruktur für Fledermäuse dar, die im Anschluss an 

die Aufforstung E1.2 benötigt wird. Die mit der Heckenpflanzung verbundenen 

Nachteile für die angrenzenden wirtschaftenden Landwirte müssen zurückgestellt 

und im Entschädigungsverfahren ausgeglichen werden.  

Der Vorschlag, die Maßnahmen A5, A6, A7 und A8 wegen ihrer Nähe zur Umfeld 

der neuen Trasse und/ oder der Hochspannungsleitungen zu verschieben, z.B. in 

den Bereich des NSG „Sohlgrund von Erksdorf“, liegen im Hinblick auf die mit 

den Maßnahmen verfolgten Ziele zu weit vom Eingriff entfernt. Durch den Maß-

nahmenkomplex A6 und A7 werden heute intensiv bewirtschaftete Flächen in ih-

rer Nutzung extensiviert und das natürliche Wasserregime wiederhergestellt. 

Hauptsächlich sind die Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen Gründen erfor-

derlich. Die hier vorkommenden und von der Planung der A 49 betroffenen Meta-

populationen von Maculinea nausithous zählen zur großen Neustädter Populati-

on, die im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (5120-302) ihren 

Vorkommensschwerpunkt besitzen. Potenzielle Randeffekte auf diese Population 

sind nicht völlig ausgeschlossen und werden hiermit vorbeugend kompensiert. 

Durch die Maßnahmen A6 und A7 wird sichergestellt, dass sich der Erhaltungs-

zustand der Art im Naturraum nicht nachhaltig verschlechtern wird. Die teilweise 

Lage der Maßnahme A6 unter den Hochspannungsleitungen bzw. im näheren 

Umfeld der A 49 ist aus ökologischer Sicht differenziert zu betrachten. Störungs-

empfindliche Arten meiden derartige Flächen, andere Arten wie bodengebundene 

Insekten, Schnecken und Reptilien können jedoch durch diese Maßnahmen in ih-

ren Vorkommen gestützt werden. Das gilt auch für die Zielart Maculinea nausi-

thous. 

Die Beeinträchtigung großräumiger Austauschbeziehung des Feldhasen wird 

durch die Maßnahmen A 5, A 8 und A 10 kompensiert. 

7) Renaturierung von Fließgewässern und Schaffung von Uferrandstreifen (Maß-

nahmen A4.3, A6.3, A7.2, E3.2, E3.3, E4 und E5.7, Gesamtgröße: 4,292 ha = 

0,506 + 1,156 + 0,558 + 0,398 + 0,479 + 1,195; anrechenbare Fläche 4,268 ha, 

da bei der Maßnahme A4.3 tatsächlich 0,482 ha anrechenbar sind).  
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Mit dieser Maßnahme werden die Konflikte KVa, K8, K9, K14a, K14b, K14c, 

K15a und K15b ausgeglichen. 

Ziel der Maßnahmen ist die Entwicklung naturnaher Gewässerstrukturen, Schaf-

fung von Uferparzellen, Förderung gewässertypischer Ufervegetation und von 

Altgrasbeständen durch gelenkte Sukzession, die Reduzierung der Emissionen 

aus der landwirtschaftlichen Nutzung und die Entwicklung standorttypischer Le-

bensraumstrukturen. Dabei wird berücksichtigt, langfristig für alle hessischen 

Gewässer in der freien Landschaft die Strukturgüteklasse 3 (nach LAwA 2000) 

anzustreben. Zur Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit sollen 

den Bächen und Quellfäden durch die Maßnahmen entsprechend ihrer natürli-

chen Ausprägung Entwicklungsmöglichkeiten gegeben und eine möglichst natür-

liche Artenvielfalt im und am Gewässer geschaffen werden, Dazu werden die 

vorgesehenen Renaturierungsmaßnahmen im Gewässer und/ oder ihrem nähe-

ren Gewässerumfeld durchgeführt. Die Strukturgüte des Silberbachs südöstlich 

der Biedenbacher Teiche weist die Klasse 5, das Gewässer am Simmesberg 5 

und 6, das Gewässer im Appelsgrund 5 und 6 sowie der Otterbach 4 und 5 auf. 

Das Gewässer am Kälbacher Holz ist nicht erfasst; dort fehlen jedoch Uferrand-

streifen. 

Die Renaturierungsmaßnahmen umfassen grundsätzlich Erdbauarbeiten zur Mo-

dellierung des Gewässerbettes, die Schaffung und Sicherung von Uferrandstrei-

ten, das Entfernen von massivem Ufer- und Sohlenverbau, unterstützende was-

serbauliche Maßnahmen, wie Störsteine, Substratschüttungen, Totholz, Grund-

schwellen und Sohlgleiten zur Unterstützung dynamischer Gewässerentwicklun-

gen, die notwendigen Ufersicherungen durch ingenieurbiologische Bauweisen 

und standorttypische Pflanzungen von Ufergehölzen. Mit morpholopischen Um-

gestaltungsmaßnahmen werden Strukturdefizite der beplanten Fließgewässer in 

einen naturnahen Zustand umgewandelt. Mit Hilfe von Gewässerbettaufweitun-

gen wird dem Gewässer auf tieferem Niveau die Möglichkeit zu einer dynami-

schen Gewässerentwicklung gegeben. Vorhandene Querbauwerke und Verroh-

rungen werden abgerissen oder so umgestaltet, dass die Gewässerdurchgängig-

keit für die Limnofauna wieder gewährleistet wird, Verrohrungen entfernt, ggf. in 

eine Furt umgestaltet und natürliches Substrat eingebaut. Die Maßnahme E4, die 

der Herstellung der biologischen Durchgängigkeit der Schwalm dient, umfasst die 

Anlage von Fischwanderhilfen für die Passierbarkeit für Fischarten und Gewäs-

serkleinstlebewesen (hierzu siehe nachfolgenden Punkt 17). 

Strömungswirksame wasserbauliche Maßnahmen im Gewässerbett und klein-

räumige Modellierungen von Uferstrukturen sowie die Anpflanzung standortge-

rechter Ufergehölzsäume werden dort durchgeführt, wo nicht genügend Flächen 
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für eine umfangreiche Gewässerrenaturierung zur Verfügung steht, sie aber zur 

bedingten Verbesserung des Fließgewässerökosystems beitragen. Dafür geeig-

nete Maßnahmen sind die Schaffung ca. 10 m breiten Uferrandstreifen (Gewäs-

serrandstreifen) zur Entwicklung natürlicher Uferstrukturen, das Ersetzen massi-

ver Uferverbauung durch ingenieurbiologische Maßnahmen, die Modellierung 

kleinräumiger Uferstrukturen, wie Buchten und Bermen, unterstützende wasser-

bauliche Maßnahmen wie Sohlschikanen, Störsteine, Substratschüttungen, 

Grundschwellen und Totholz sowie letztlich standort- und naturraumgerechte An-

pflanzungen. Die Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung 

der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, 

der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen 

aus diffusen Quellen (§ 38 Abs. 1 WHG). Die Renaturierung des Silberbachs und 

der zusätzliche durchgehende Uferrandstreifen dienen der Vernetzungsfunktion 

für Eisvogel, Laub- und Wasserfrosch u.v.a. Bezüglich der LAP siehe unter A, Zif-

fer V,2 Punkt 28. Da der Silberbach als Vorfluter für die RRB 1.1 und RRB 1.2 

fungieren wird, wird in die landschaftspflegerische Ausführungsplanung die Anla-

ge von Schilfzonen mit Flachufern vorgesehen, um so die Reinigungsleistung des 

Silberbaches noch zu erhöhen (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 33). 

Dazu anzumerken ist, dass der § 23 Abs. 1 Satz 1 HWG (weiterhin, wie in § 12 

Abs. 2 Satz 1 HWG 2005 geregelt) eine von § 38 Abs. 3 Satz 1 WHG abwei-

chende Regelung enthält. Der Gewässerrandstreifen umfasst nach § 38 Abs. 2 

WHG das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des 

Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Li-

nie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsober-

kante ab der Böschungsoberkante. Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen 

Gewässer im Hinblick auf ihre Funktionen erhalten (§ 38 Abs. 4 Satz 1 WHG).  

Für die kleinen, auch nicht alle ganzjährig Wasser führenden Quellbäche nördlich 

von Neustadt (zwischen Simmesberg und Kälbacher Holz) ist als Maßnahme die 

beidseitige Schaffung von Uferrandstreifen mit ca. 5 m breiten Uferparzellen vor-

gesehen. Dadurch wird bewirkt, dass dort Schadstoffeinträge gemindert und der 

Gebietswasserhaushalt optimiert werden. In Kombination mit dem Maßnahmen-

komplex A4 kommt es zur Schaffung von Rückzugslebensräumen für Wiesenbrü-

ter und —insekten, wie Maculinea nausithous. Um diese Entwicklungsziele zu er-

reichen werden die Uferzonen einer gelenkten Sukzession überlassen. Nur ab-

schnittsweise werden sich durch Selbstansaat Gehölze zwischen den Stauden-

fluren entwickeln können. 

Hinsichtlich des Vorschlags, die Maßnahme A4.3 auf die Flurstücke 12 bis 14 hat 

zwar das ASV Kassel in Aussicht gestellt, dass dies im Anhörungsverfahren 
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überprüft werde. Hierzu ist anzumerken, dass es sich bei diesen Grundstücken 

bereits um nährstoffreiche Feuchtwiesen (Biotoptyp-Nr. 06.120) handelt, so dass 

die mit der Maßnahme vorgesehene Aufwertung durch Ausweisung von Gewäs-

serrandstreifen entlang dem Bach nicht erfüllen können.  

Die Anmerkungen Beteiligter zum Teillebensraum Waldrand des Ökosystems 

Wald dürfen nicht isoliert von dem anschließenden Waldbestand betrachtet wer-

den. Je nach Ausprägung von Wald und Waldrand bestehen hier zahlreiche 

Wechselwirkungen. Außerdem handelt es sich bei den genannten Leitarten die-

ser Maßnahme nicht um typische Waldarten sondern um Arten, die auf den 

Übergangsbereich zwischen Offenland und Waldinnenbestand angewiesen sind. 

So stellen naturnahe Waldränder z.B. für die genannten Fledermausarten wichti-

ge Jagdreviere und Leitlinien dar. 

Zielarten sind Arten der kalten Quellbäche und Bachoberläufe. Hierunter fallen 

nicht nur charakteristische Fischarten wie Bachforelle und Groppe sondern auch 

die übrige an dertige Gewässer angepasste Limnofauna. Der Maßnahmenkom-

plex E3 dient auch der Stabilisierung der beiden Maculinea-Arten. Dabei wird 

nicht in den Unterlagen nicht angenommen, dass diese Arten an Gewässer ge-

bunden sind. 

Die Maßnahme E3.4 dient vor allem die Aufwertung des Landschaftsraumes, der 

Verbesserung/ Entwicklung der Bodenfunktionen und des Gebietswasserhaus-

haltes und der Schaffung extensiv gepflegter (Teil-) Lebensräume. Obwohl die 

Entwicklung in Extensivgrünland aus Fichtenrodungsflächen eine lange Regene-

rationszeit hat, ist die Maßnahme geeignet. Dabei sind die Maculinea-Arten nicht 

als Zielart genannt. Es wird lediglich auf ein benachbartes Vorkommen hingewie-

sen.  

8) Naturnahe Entwicklung von Waldbeständen zur Förderung der Fledermausbe-

stände und anderer Leitarten (Maßnahmenkomplex A9, Gesamtgröße: 71,13 ha, 

davon als CEF-Maßnahme 51,21 ha und damit anrechenbar, ursprünglich Ge-

samtgröße: 70,261 ha)  

Die Maßnahme A9.1 wurde im ersten Planänderungsverfahren von 18,699 ha auf 

10,61 ha verringert und die Maßnahmen A9.1n mit 14,62 ha (davon 2,924 CEF-

Maßnahme), A9.5n mit 24,0 ha (davon 14,4 ha CEF-Maßnahme), A9.6n mit 11,4 

ha (davon 2,28 ha CEF-Maßnahme) und A9.7n mit 10,5 ha (davon 21 ha als 

CEF-Maßnahme anrechenbar) neu vorgesehen, während die Maßnahmen A9.2 

mit 48,904 ha, A9.3 mit 1,067 und A9.4 mit 1,591 ha entfallen. 

Mit dem Maßnahmenkomplex A9 werden Verluste von Nadelwald (K11) und 

Laubwald (K12) sowie die Konflikte K14a-c und K16 ausgeglichen. 
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Die Maßnahme A9 übernimmt auf ca. 51,21 ha die Funktion von CEF-Maß-

nahmen für Fledermäuse, Haselmaus u.a. 

Ausgehend davon, dass Buchenwälder im Untersuchungsraum die natürliche 

und standortgerechte Waldgesellschaft darstellen, bilden sie das Haupt-Entwick-

lungsziel des Maßnahmenkomplexes A9. Buchenwälder zeichnen sich grund-

sätzlich durch alte und strukturreiche Bestände mit einer besonders hohen Be-

deutung für die Artenvielfalt aus. Alle Waldbesitzer sind nach dem Bundeswald-

gesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 31. Juli 2010 (BGBl. I S. 1050), zur nachhaltigen ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung verpflichtet. Nach § 1 BWaldG sind neben dem wirtschaftlichen 

Nutzen auch weitere Funktionen des Waldes nachhaltig zu sichern sind. Der 

Wald ist insbesondere wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und 

wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Rein-

haltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Inf-

rastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu 

erhalten. Das Ziel des Maßnahmenkomplexes A9, durch eine nachhaltige und 

naturnahe Waldwirtschaft die in § 1 BWaldG genannten Schutzfunktionen der in 

das Kompensationskonzept eingebundenen Wälder optimal zu fördern und mit 

der naturnahen Waldwirtschaft umzusetzen, wird erreicht. Dazu ist die  Anlage 

von Naturwaldzellen, der Aufbau standortgerechter „natürlicher“ Wälder durch 

standortgerechte Baumartenwahl und Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbar-

keit, die Unterstützung der Entwicklung von natürlichen Sukzessionsprozessen, 

die Erhaltung alter Bäume, Saumgruppen, Belassen von Totholzanteilen, Schutz 

und Förderung seltener Florenelemente, die grundsätzliche Erhöhung der Ernte-

alter und Zielstärkennutzung, die ökologische Ausrichtung der Pflege-, Durchfors-

tungs- und Nutzungsstrategien, die Vermeidung großer Kahlschläge und die För-

derung der Naturverjüngung in alten Wäldern vorgesehen. Maßgebliche Zielarten 

sind neben xylobionten Insekten (u.a. Pracht- und Bockkäfern) und vielen beson-

ders geschützten und gleichzeitig gefährdeten Arten wie Bechsteinfledermaus, 

Großes Mausohr, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Grauspecht, Mittel-

specht, Buntspecht, Goldammer, Gartenbaumläufer, Kleiber, Waldbaumläufer, 

Feldschwirl, Grauschnäpper, Nachtigall, Weidenmeise, Haselmaus, und Hirsch-

käfer [dessen Vorkommen im Untersuchungsgebiet zu erwarten ist] sowie weite-

re weit verbreitete Brutvögel der unterschiedlichen Waldgesellschaften. 

Die Maßnahme A9.1 (Entwicklung von Naturwaldparzellen) umfasst Waldflächen 

mit Prozessschutz, die ihrer natürlichen Entwicklung überlassen bleiben. Mit den 

im Rahmen des vorliegenden Kompensationskonzeptes zur Entwicklung von Na-
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turwaldzellen vorgesehenen Waldflächen können die Entwicklungszieles not-

wendige Eigenschaften zeitnah erreicht werden. Bei diesen Flächen handelt sich 

um Buchenwälder mit standortgerechter („naturnaher“) Bestockung. Die Bestän-

de zählen zu den älteren Wäldern, so dass sie sich in einem überschaubaren 

Zeitraum von ca. 20 Jahren zum Entwicklungsziel (alter Bestand mit hohem Tot-

holzanteil und Baumhöhlenreichtum) entwickeln können. Sie weisen Pufferzonen 

auf und stellen keine Waldinseln da. In vernetzter Lage befinden sich Altbestän-

de, so dass eine Besiedlung durch Leitarten zu erwarten ist.  

Ziel der Maßnahme ist es, in den zu entwickelnden Naturwaldzellen jegliche 

forstliche oder sonstige Bewirtschaftung zu unterbinden und den Wald der natür-

lichen Entwicklung zu überlassen. Die Entnahme von Einzelbäumen im Rahmen 

der Verkehrssicherungspflicht ist zu lässig. Durch die Optimierung von Waldbe-

ständen wird Ausgleich für den Verlust nicht ersetzbarer Nahrungshabitate für 

Fledermäuse geschaffen und dient so dem Erhalt bzw. der Sicherung von Jagd-

habitaten. Für Jagdhabitate von Fledermäusen ist eine Totholzanreicherung nicht 

zwingend erforderlich. Sie dient in besonderem Maße dem Erhalt eines überregi-

onal bedeutsamen Paarungsgebietes des Großen Mausohrs, das in der entspre-

chenden Abteilung (Abt. 9.03) mit dieser Funktion nachgewiesen bzw. in dicht 

angrenzenden Beständen nachgewiesen wurde. Diese Funktionen werden durch 

Nutzungsverzicht am besten erreicht, daher ist ein Nutzungsverzicht hier sinnvoll. 

Ziel ist die Entwicklung von strukturreichen alten Waldbeständen mit hoher Quali-

tät als Nahrungshabitat und Quartierangebot in engem räumlichen Zusammen-

hang. Sie dient als CEF-Maßnahme für weit verbreitete und häufig vorkommende 

Vogelarten wie Kleiber, Meisenarten, Waldbaumsänger, Garten- und Waldbaum-

läufer, mit einer maximalen Effektdistanz von 100-200 m, der Aufwertung von 

Waldbeständen für Fledermäuse und Vögel sowie Insekten, der Förderung und 

Stabilisierung des Erhaltungszustandes von Arten alter stabiler Waldökosysteme, 

wie Mittelspecht, Bock- und Prachtkäfer, Hirschkäfer u.a. und der Erhaltung/ Si-

cherung der bedeutenden Waldbestände für Klima, Wasserhaushalt und Boden-

funktion. Fledermauskästen werden als Artenhilfsmaßnahme unter Berücksichti-

gung der Eingriffsregelung aufgehängt (vgl. A, Ziffer VI,1.60). Die Maßnahme 

A9.1 im Waldbereich „Hardt“ wurde im Rahmen der (1.) Planänderung in größe-

rem Umfang (um 8,09 ha auf insgesamt ca. 10,61 ha) reduziert. Die Maßnahme 

umfasst weiterhin aus dem Flurstück 11/2 in der Flur 16 der Gemarkung Wiera 

(Eigentümer Waldinteressenten Wiera, im Waldbereich „Hardt“) eine Fläche von 

5,41 ha. Eine weitere Verlagerung von dem Eigentumsgrundstück im Bereich des 

Waldstücks „Hardt" auf in gleichem Maß geeignete Waldflächen des Staatsfors-

tes kann nicht in Betracht kommen. Von dem Flurstück 3/1 in der Flur 2 der Ge-
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markung Wiera (Eigentümer Land Hessen Forstverwaltung, im Waldbereich 

„Großer Tiefenbach“) werden ca. 4,97 ha in Anspruch genommen. 

Die Maßnahmen A9.1.1n (Nutzungsbeschränkung von alten Eichen- und Bu-

chenbeständen), A9.5n (Nutzungsverzicht von Altbaumgruppen (Eiche und Bu-

che) und A9.6n (Erhöhung des Totholzanteils durch Belassen von Altkronen und 

dauerhaftem Nutzungsverzicht von Bäumen mit Industrieholzqualität) und A9.7n 

(Entfichtung von Gewässersystemen von Gräben, Feuerlöschteich und Gewäs-

serrenaturierung) dienen der Kompensation der durch die Autobahntrasse bean-

spruchten Jagdhabitate von für regelmäßig im Wald und Waldrandbereich jagen-

de Fledermäusen.  

Die im Bereich Großer Tiefenbach eintretende Beeinträchtigung von Fleder-

mausarten (Zerschneidung und teilweiser Verlust von Teillebensräumen), wobei 

Quartiere nicht betroffen sind, wird in vollem Umfang kompensiert. Die Maßnah-

men im Bereich Großer Tiefenbach und Hardt umfassen 10,59 ha für betroffene 

Flächen von insgesamt 3,53 ha (davon 1,22 ha Großer Tiefenbach und 2,31 ha 

Hardt). Durch diese Maßnahme werden die Beeinträchtigungen von 11 Fleder-

mausarten funktional vollständig ausgeglichen. Die Maßnahmen im Bereich des 

Waldes nördlich Speckswinkel mit 33,27 ha dienen dem Ausgleich der Eingriffe 

im Kälbacher Holz (1,04 ha) und Herrenwald (10,05 ha). Unter Berücksichtigung 

dieser artspezifisch konzipierten, konfliktmindernden und funktionsstützenden 

Maßnahmen wird die Funktionalität der Lebensstätten aufrechterhalten. Somit 

sind für keine der vorkommenden Anhang- IV-Arten der FFH-RL die Verbotstat-

bestände des § 44 BNatSchG erfüllt und ein Alternativenvergleich ist nicht erfor-

derlich. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,8.2 verwiesen. 

Durch die Entnahme von Fichten an wasserführenden Gräben und einem Feuer-

löschteich und die naturnahe Gewässergestaltung (Maßnahme A9.7n) wird eine 

Verbesserung des Jagdhabitats erreicht. Die Flächen werden zu Auenwald ent-

wickelt, soweit möglich werden Teilbereiche flächig vernässt und kleine temporä-

re Stillgewässer angelegt. Die Auenwaldentwicklung wird durch eine Initialpflan-

zung unterstützt (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 39). Das Gewässersystem wird bis zu 

den nächsten Laub- bzw. Offenlandflächen entwickelt, um so eine optimale Er-

reichbarkeit und Funktion der Leitstruktur zu ermöglichen. Die Maßnahme wird im 

Stadtwald Neustadt, z.B. Abt. 120A, auf 10,5 ha durchgeführt. Auf entsprechen-

den Rodungsflächen werden sehr schnell nahrungsreiche Schlagfluren und Au-

enwaldinitialen entstehen, so dass die Maßnahme kurzfristig wirksam wird. Die 

Maßnahme, die keine CEF-Maßnahme darstellt, führt bereits kurzfristig zu einer 

deutlichen Verbesserung der Jagdhabitate für Fledermäuse. Neuangelegte und 

freigestellte Gewässer weisen eine schnelle Besiedlung durch Insekten als Nah-
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rungstiere für Fledermäuse auf. Gerade in den ersten Jahren nach Anlage oder 

Umbau von Gewässern sind regelmäßig sehr hohe Besiedlungsdichten durch 

Fliegen und Mücken feststellbar. Der Umbau des Fichtenbestandes erfolgt inner-

halb kurzer Zeit, da es sich um eine lineare Struktur handelt. Auch diese Ausfüh-

rungsplanung wird mit der oberen Naturschutz- und Forstbehörde sowie dem zu-

ständigen Forstamt abgestimmt. 

Nach Darstellung des Forstamtes Kirchhain soll laut den Naturschutzleitlinien 

Hessen Forst 10% der vorhandenen Flächen aus der Produktion genommen 

werden und als Prozessschutzflächen für den Naturschutz zur Verfügung stehen. 

Das Forstamt wird prüfen, inwieweit die im Verfahren für einen Nutzungsverzicht 

vorgesehenen Flächen berücksichtigt werden können. Vor dem Hintergrund der 

dadurch veränderten Kriterien, der Erwiderung und des Ergebnisses der Erörte-

rung hatte sich die Stellungnahme erledigt. 

Die Maßnahme A9.1.1n erfolgt in hiebreifen Beständen durch den temporären 

Nutzungsverzicht der Alteichen auf 20 Jahre im Staatswald Abt. 119 A0 mit 11,4 

ha und Abt. 114 mit 3,2 ha. Durch die Verlängerung der Umtriebszeit in hiebrei-

fen Beständen wird die Funktion als Jagdgebiet erhalten und weiter verbessert. 

Die Flächen werden auf den Ausgleichsbedarf aufgrund der zeitlichen Befristung 

mit dem Faktor 0,2 angerechnet, so dass sich ein Wert von 2,94 ha ergibt. 

Die Befristung der Maßnahme A9.1.1n wurde vom Vorhabenträger gewählt, um 

den Eingriff in das Eigentum möglichst gering zu halten. Aus naturschutzfachli-

cher Sicht ist ein Verzicht auf die Befristung sicherlich positiv zu werten; hierzu ist 

jedoch die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Hinsichtlich des Besto-

ckungsgrads wird auf die Zusage unter A, Ziffer VI,1.70 verwiesen. 

Die Maßnahme A9.5n umfasst gleichfalls den Nutzungsverzicht von Altbaum-

gruppen im Staatswald Abt. 119 A0 auf 14,4 ha. Auch werden zur Erhöhung der 

Habitatqualität und Quartierangebots Einzelbäume (30 Bäume je ha) aus der 

forstlichen Nutzung genommen. Für den Ausgleichsbedarf werden Einzelbaum-

schutz je 10 Bäume/ ha mit Nutzungsverzicht 0,2 ha Fläche angerechnet. Da 24 

ha und 30 Bäume/ ha mit Einzelbaumschutz belegt sind, ergibt sich ein Wert von 

14,4 ha ergibt. 

Der Wert von 30 Bäumen pro Hektar stellt einen Durchschnittswert für die ge-

samte Fläche dar. Sofern aufgrund eines geringen Bestockungsgrades keine 

ausreichende Anzahl an Altbäumen mehr auf der Abteilung 119 vorhanden sein 

sollte, werden die zusätzlichen benötigten Einzelbäume auch auf der angrenzen-

den Abteilung 114 aus der Nutzung genommen (siehe A, Ziffer VI,1.71). Zur Er-

füllung der zugedachten Funktion ist der Nutzungsverzicht für eine relativ große 

Zahl an Bäumen naturschutzfachlich erforderlich. Die beiden Abteilungen weisen 
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trotz verhältnismäßig geringer Restbestockung des Hauptbestandes aufgrund 

des Alters und der starken Totholzbildung an den vorhandenen Alteichen eine 

hohe naturschutzfachliche Wertigkeit auf, so dass das geplante Kompensations-

ziel bei Erhalt des Restbestandes an Eichen auch mit einer etwas geringeren An-

zahl von Einzelbäumen als bisher geplant erreicht werden kann. 

Die Maßnahme A9.6n umfasst zur Strukturanreicherung im Staatswald Abt. 119 

A0 auf 11,4 ha als Nahrungs- und Quartiergebiet die Erhöhung des Totholzan-

teils. Durch einen dauerhaften Nutzungsverzicht ergibt sich für die Totholzanrei-

cherung ein Faktor 0,2 je 10 Bäume mit Industrieholzqualität. Bei einem Aus-

gleichsbedarf von 11,4 ha und 10 Bäumen/ ha mit Nutzungsverzicht ergibt sich 

ein Flächenwert von 2,28 ha. 

Die Maßnahmenkombination im Staatswald Abt. 119 A0 ergibt insgesamt anre-

chenbare 11,4 ha. Die Maßnahmen im Stadtwald Neustadt (21,2 ha) und im 

Staatswald Herrenwald (12,14 ha) ergeben insgesamt 33,34 ha anrechenbare 

Flächen, mit denen die Beeinträchtigungen von 11 Fledermausarten funktional 

vollständig ausgeglichen werden. 

Die konkrete Festlegung, ob Eichen oder Buchen aus der Nutzung genommen 

werden, richtet sich nach den tatsächlich vorhandenen Bäumen. 

Um eine Wirksamkeit der Maßnahmen A9.5n und A9.6n auf der gesamten be-

planten Fläche zu erreichen, werden die Baumgruppen entsprechend verteilt. Die 

grundsätzliche Eignung ist bereits durch die Vorauswahl der Fläche belegt. Die 

Abgrenzung von Baumgruppen erfolgt im LAP. Aufgrund der hohen Anzahl an 

Bäumen, die aus der Nutzung genommen werden sollen, ist eine kartografische 

Abgrenzung einzelner Baumgruppen erst zu diesem Zeitpunkt sinnvoll. Die Bäu-

me werden im Zuge des LAP eingemessen, dauerhaft markiert und kartografisch 

dargestellt (siehe A, Ziffer VII,1.69). 

Die Qualität der Kompensationsflächen, die als Stilllegungsfläche vorgeschlagen 

sind, entspricht im Bereich „Großen Tiefenbach“ der Qualität der Eingriffsfläche, 

im Bereich „Hardt“ und „Kälbacher Holz“ liegt sie niedriger. Diese Wälder sind 

bezüglich der Regenerationszeit für das Schutzgut Fledermäuse demnach gut 

geeignet, um in vergleichsweise kurzer Zeit eine weitere Habitatverbesserung zu 

erreichen. Wegen des etwas schlechteren Ist-Zustandes im Bereich „Hardt“ und 

„Kälbacher Holz“ sind vom Vorhabenträger die Kompensationsflächen um den 

Faktor 2 vergrößert worden. Die Anzahl natürlicher Baumhohlräume steigt zwar 

mit zunehmendem Bestandsalter, in Beständen mittleren Alters existieren aber 

auch schon zahlreiche Höhlen, sofern dies bei der Waldbewirtschaftung dies 

nicht verhindert wird. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass Fledermausquartiere 
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keineswegs nur im starken Stammholz vorkommen, sondern durchaus schon in 

Bäumen ab 20 cm Brusthöhendurchmesser (BHD). 

In den geplanten Naturwaldparzellen werden artbezogen Nistkästen aufgehängt 

(siehe A, Ziffer V,2 Punkt 29). Denn nur in der Kombination mit der Entwicklung 

von Naturwaldparzellen und dem Anbringen von Nistkästen werden für die Vo-

gelarten (mit einer max. Effektdistanz von 100-200 m) die Funktionsfähigkeit der 

Fortpflanzungsstätten (Nistplätze) im räumlichen Zusammenhang kontinuierlich 

erfüllt. Ferner werden die an den Grenzen der Schilder angebracht (siehe A, Zif-

fer V,2 Punkt 30). 

9) Entwicklung von Leitstrukturen und Hecken (Maßnahmenkomplex A10, Ge-

samtfläche: 11,554 ha) und Entwicklung einer Benjeshecke als Lebensraum 

(Maßnahmenkomplex A10a, Gesamtfläche: 1,007 ha) 

Bei der 2. Planänderung wurde die Fläche der Maßnahme A10 von 11,369 ha auf 

12,554 ha erweitert (anrechenbar sind 10,610 ha), weil die bisherige Maßnahme 

E1.1alt aus der Planung herausgenommen wurde, um auf dem Flurstück 36 in 

der Flur 4 der Gemarkung Treysa eine Leitstruktur für Fledermäuse in Verlänge-

rung der Fledermaus-Querungshilfe (Bauwerk Nr. 116) zu schaffen. Nach der Ur-

sprungsplanung umfasste die Maßnahme 4,954 ha; sie war in der 1. Planände-

rung wegen ihrer Funktion als CEF-Maßnahme bereits erweitert worden. 

Mit diesen Maßnahmen werden neben den Konflikten KVa, KVb, K7, K14a-c, 

15a/b und 16 auch der Verlust von Kleingehölzen, Hecken und Feldgehölzen 

(K10), ausgeglichen. 

Die Maßnahme A10 stellt eine CEF-Maßnahme für Fledermäuse, Wildkatze, 

Luchs, Haselmaus, Feldhase, Zauneidechse (in trockenwarmen Standorten)), 

Raubwürger, Rebhuhn, Neuntöter, Waldohreule, Grauschnäpper, Goldammer 

dar. Es werden zwischen Waldbeständen und geplanten Querungshilfen Leit-

strukturen in Form linearer Heckenpflanzungen geschaffen. Weiterhin ist Ziel der 

Maßnahme die Optimierung. des Landschaftsbildes, die Schaffung und Verstär-

kung von Leitstrukturen und Biotopverbundstrukturen für die Leit- und Charakter-

artengruppen der Fledermäuse, Vögel, Kleinsäuger, Hautflügler, Laufkäfer und 

Insekten, das Verstärken von Leitstrukturen entlang bisher genutzter Flugrouten 

von Fledermäusen und dem Schutz von Fledermäusen durch trassenbegleitende 

Pflanzungen, die Fledermäuse auf die Querungshilfen hin zu leiten. Die Maß-

nahme A10 ist so frühzeitig vorzunehmen, dass die Heckenanpflanzung für Fle-

dermäuse, Wildkatze, Luchs, Haselmaus, Rebhuhn, Neuntöter, Waldohreule u.a. 

europäische Vogelarten bis zur Inbetriebnahme der Autobahn nachweislich funk-

tionsfähig (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 31). 
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Die für die Entwicklung naturnaher Hecken grundsätzlich geeigneten Maßnah-

men sind bei der Maßnahme A5.2 aufgeführt. Die in der offenen Feldflur zu ent-

wickelnden Leitstrukturen sollen zur Optimierung der Artenvielfalt strukturreich 

sein und Baumheckencharakter besitzen, müssen aber, um ihre Funktion für Fle-

dermäuse erfüllen zu können, eine Mindesthöhe von 4-5 m und eine Mindestbrei-

te von 5-10 m erreichen. Durch stellenweises Aussetzen von Reihenabschnitten 

oder aufgelockerte Pflanzstreifen mit unregelmäßiger Pflanzenverteilung wird die 

Strukturvielfalt innerhalb der Bestände und im Pflanzbereich erhöht. Hecken wer-

den in der Regel linear ausgebildet mit niedrigen und hohen Böschen sowie 

Krautsaum (für Schmetterlinge, Wildbienen, blütenbesuchende Käfer) angelegt.  

Die Maßnahme A10a stellt gleichfalls eine CEF-Maßnahme für Fledermäuse, 

Wildkatze, Luchs, Haselmaus, Rebhuhn, Neuntöter, Waldohreule u.a. dar. Wei-

terhin ist Ziel der Maßnahme das Verstärken von Leitstrukturen entlang bisher 

genutzter Flugrouten von Fledermäusen. Die Strukturvielfalt der Hecke wird 

durch die Anlage von Benjeshecken „Heidenauer Art“ aufgewertet. Von dieser 

Hecke profitieren vor allem Neuntöter und Haselmaus. Die Entwicklung der He-

ckenstruktur wird dadurch initiiert, dass das zu verwendende autochthone 

Schnittgut (Weißdorn, Schlehe, Feldahorn, Eiche, Hainbuche, Weiden oder 

Obstbaumschnitt) nach Heidenauer Art verarbeitet wird. Der Baumschnitt wird 

zwischen den Sträuchern aufgeschichtet und dabei in Längsrichtung verarbeitet 

und fischgrätenartig ineinander gesteckt.  

Für die Fledermäuse werden Querungshilfen über die A 49 geplant (Bauwerke 

siehe Deckblatt zum Erläuterungsbericht, S. 186 ff.), um das Unfallrisiko der Fle-

dermäuse zu minimieren. Die Leitstrukturen in der offenen Landschaft dienen der 

Erhöhung der Funktionsfähigkeit der Querungshilfen. Grundsätzlich folgen diese 

leitenden Gehölze möglichst bereits vorhandenen traditionellen Flugrouten der 

Fledermäuse. Wo es sinnvoll ist, werden diese ergänzt, um eine effiziente An-

nahme der Maßnahme durch die Tiere zu gewährleisten. 

Den aus landwirtschaftlicher Sicht gegen die Gehölzpflanzungen (A10/ A10a) 

vorgebrachten Bedenken wegen einer damit verbundenen Erschwernis bei der 

Grundstücksbewirtschaftung und der hohen Wertigkeit der landwirtschaftlichen 

Flächen (mehr als 60 Bodenpunkten) sowie der in diesem Zusammenhang vor-

gebrachten Forderung, die Maßnahmen ausschließlich auf landwirtschaftlichen 

Flächen mit weniger als 40 Bodenpunkten zu planen, kann auch unter Beachtung 

der agrarstrukturellen Anforderungen i.S.d. § 17 Abs. 3 BNatSchG und der KV 

nicht entsprochen werden. Zwar sind die Leitstrukturen und Hecken in der freien 

Feldflur entlang des Wegenetzes am westlichen Ortsrand von Momberg bis zur 

geplanten Waldanschlussfläche vorgesehen. Diese Heckenpflanzungen sind als 
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Leitlinien für Fledermäuse, Neuntöter und andere Arten aus artenschutzrechtli-

chen Gründen erforderlich. Sie dienen dem Ausgleich der Zerschneidung von 

Lebensräumen durch die A 49. Sie dienen überwiegend als Leitstrukturen zwi-

schen Waldbeständen und den geplanten Querungshilfen (aufgeweitete Unter-

führungsbauwerke), und wurden vom Vorhabenträger unter Berücksichtigung der 

nachgewiesenen Funktionsbeziehungen geplant. Sie sind als Vernetzungsstruk-

tur zwischen Fledermauslebensräumen zwingend erforderlich. Kürzere Unterbre-

chungen der Heckenzüge, z.B. für Grundstückszufahrten, sind aus artenschutz-

rechtlicher Sicht vertretbar. Hinsichtlich der Zusage, eine mögliche Verlegung der 

Heckenstruktur von der L 3071 zum Regenrückhaltebecken auf die nördliche Sei-

te des Wirtschaftsweges im Rahmen der Ausführungsplanung zu prüfen, wird auf 

A, Ziffer VI,1.41 verwiesen. Die linearen Heckenanpflanzungen und Benjeshe-

cken umfassen einen randlichen 3-5 reihigen Pflanzstreifen mit Säumen. Die An-

lage einer Benjeshecke lässt der Sukzession Zeit und Raum, da im Gestrüpp zu-

erst Kräuter wachsen, die mit der Zeit durch aufkommende Sträucher ersetzt 

werden (vgl. NABU-Info „Hecken und heimische Gehölze, und BENJES, H. (1986): 

Die Vernetzung von Lebensräumen mit Feldhecken. Natur und Umwelt-Verlag, 

München). Die Benjeshecke soll nicht zur Baumhecke durchwachsen, daher wird 

sie regelmäßig auf den Stock gesetzt. Für die Landwirtschaft bleibt abzuwarten, 

wie in den Flurbereinigungsverfahren die nachteiligen Auswirkungen auf die 

Agrarstruktur und die Betriebsflächen der landwirtschaftlichen Betriebe weiter 

gemindert werden können. 

Die Hecken, die als aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich und vorge-

zogen zu realisieren sind, sind in ihrer Lage indisponibel. Soweit damit Fragen 

des Schattenwurfs auf benachbarte landwirtschaftliche Flächen angesprochen 

sind, wird auf die Ausführungen zu Ziffer C, VI,11.6 [Auswirkungen auf die Nut-

zung angrenzender landwirtschaftlicher Grundstücke] verwiesen. Der in diesem 

Zusammenhang unterbreitete Vorschlag, anstelle der Hecken in der Gemarkung 

Wiera auf das Flurstück Gemarkung Wiera, Flur 4, Flurstück 100, im kleinstruktu-

rierten Bereich im kleinen Tiefenbach, als Ausgleich heranzuziehen, weil sie dort 

aus Sicht der örtlichen Landwirtschaft agrarstrukturell weniger Probleme bereiten 

würden, kann nicht aufgegriffen werden, weil diese für das mit der Maßnahme 

verfolgte Ziel nicht geeignet ist.  

Der für die Maßnahmen A6, A7 und A10 von Beteiligten unterbreitete Vorschlag, 

im Bereich des Kälbacher Forstes, wo die Ersatzmaßnahme E1.3 durchgeführt 

wird, zu verlagern, ist vom Vorhabenträger, obwohl mit den Maßnahmen in die 

landwirtschaftliche Struktur und die Bewirtschaftung der Betriebe eingegriffen 

wird, nicht aufgegriffen worden, weil diese Ausgleichsmaßnahmen vor allem für 



Planfeststellungsbeschluss - 501 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Arten des Offenlandes bzw. als Leitstrukturen für Fledermäuse aus artenschutz-

rechtlichen Gründen erforderlich sind und auf sie an den gewählten Standorten 

nicht verzichtet werden kann. Denn an dem vorgeschlagenen Alternativstandort, 

bei dem es sich um Waldzuwachsflächen handelt, können die mit den Aus-

gleichsmaßnahmen verfolgten Funktionen für Arten des Offenlandes bzw. als 

Leitstrukturen für Fledermäuse nicht erzielt werden. 

Die mit den Heckenpflanzungen verbundenen Nachteile sind für die betroffenen 

Landwirte zumutbar. Sich ergebende Erschwernisse bei der Bewirtschaftung der 

Grundstücke sind im Entschädigungsverfahren (siehe C, Ziffer V,1.9) auszuglei-

chen. 

10) Anlage einer Schneise als Leitstruktur (Maßnahme A11, Gesamtfläche: 0,037 

ha) 

Mit der Maßnahme A11 werden die Konflikte K13 und K14a-c ausgeglichen. 

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer Leitstruktur für die Leit- und Charak-

terartengruppe der Fledermäuse und das Entwickeln blütenreicher Schlagfluren. 

Dafür wird im Bereich eines Buchenwaldes eine auf das Bauwerk Nr. 117 zufüh-

rende Waldschneise angelegt, durch die die Fledermäuse auf die Unterführung 

hin gelenkt werden. Diese ca. 60 m lange und 5-8 m breite Schneise wird dauer-

haft offengehalten, so dass sich eine blütenreiche Schlagflur entwickeln kann. 

Die geplante Schneise, die zunächst lediglich im Erläuterungsbericht erwähnt war 

(Kap. 6.3.3.7, S. 160) ist in den Deckblättern dargestellt. 

11) Schaffung einer Leitstruktur/ Verbreitungslinie für Laubfrosch und andere Ar-

ten (Maßnahme A12, Gesamtfläche: 0,109 ha, anrechenbar sind 0,079 ha) 

Mit dieser im Planänderungsverfahren vorgesehenen Maßnahme A12 werden die 

Konflikte K16 und K14a-c ausgeglichen. 

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer Leitstruktur in Richtung des Winter-

quartieres des Laubfrosches im Bereich des Waldgebietes Großer Tiefenbach, 

um zu gewährleisten, dass der Laubfrosch den Weg unter dem Brückenbauwerk 

Nr. 115 langfristig annimmt. Die Vegetation der Grabenränder erfolgt mit typi-

schen Feuchte- und Nässezeigern wie Blut-Weiderich, Mädesüß u.a., sie wird al-

le 5 Jahre abschnittsweise gemäht. Ackerwildkräuter und von Nitrophyten ge-

prägte Vegetation wird zunächst durch häufigere Mahd zurückgedrängt.  

12) Schaffung einer Leitstruktur/ Verbreitungslinie für Laubfrosch und andere Ar-

ten (Maßnahme A12, Gesamtfläche: 0,109 ha) 

Mit der im Planänderungsverfahren vorgesehenen CEF-Maßnahme A12 werden 

die Konflikte K16 und K14a-c ausgeglichen. 

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer Leitstruktur in Richtung des Winter-

quartieres des Laubfrosches im Bereich des Waldgebietes Großer Tiefenbach, 
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um zu gewährleisten, dass der Laubfrosch den Weg unter dem Brückenbauwerk 

Nr. 115 langfristig annimmt. Die Vegetation der Grabenränder erfolgt mit typi-

schen Feuchte- und Nässezeigern wie Blut-Weiderich, Mädesüß u.a., sie wird al-

le 5 Jahre abschnittsweise gemäht. Ackerwildkräuter und von Nitrophyten ge-

prägte Vegetation wird zunächst durch häufigere Mahd zurückgedrängt. Hinsicht-

lich Monitoring siehe A, Ziffer V,2 Punkt 21. 

13) Anlage von Blühstreifen (Maßnahme A13a)  

Die im 1. Planäderungsverfahren vorgesehene Anlage von 315 Lerchenfenstern 

auf 105 ha Fläche mit insgesamt 0,6 ha (Maßnahme A13b) ist bei der 2. Planän-

derung aus der Planung herausgenommen worden. Außerdem wurde die Größe 

der Blühstreifen und Buntbrachen von 21 ha auf 2,6 ha Blühflächen reduziert. In-

soweit handelt es sich um eine CEF-Maßnahme. Unter Beachtung der Eingriffs-

regelung wurde vorliegend der Umfang der Blühflächen durch die Auflage unter 

A, Ziffer V,2 Punkt 46 um 2,4 ha vergrößert. 

Mit den im 2. Planänderungsverfahren vorgesehenen CEF-Maßnahmen A13a 

sowie den zusätzlich angeordneten Ausgleichsmaßnahmen A13a werden die 

Konflikte K3 und K14a-c ausgeglichen. 

Die Maßnahme A13a hat die Förderung der lokalen Feldlerchen-, Rebhuhn- und 

Wachtelpopulation durch Optimierung und Entwicklung von Lebensräumen der 

offenen Agrarlandschaft einschließlich der Neuschaffung von Brut- und Nah-

rungshabitaten zum Ziel. Von dieser Maßnahme profitieren auch Beutegreifer wie 

Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Wacholdereule, Turmfalke u.a. 

Zum Umfang der Maßnahmen ist Folgendes festzustellen: 

Durch die anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren werden 26 Brutplät-

ze im Trassenbereich durch Zerstörung dauerhaft verlorengehen. Für die 24 in-

nerhalb der Wirkzone von 100 m verdrängten Brutreviere erfolgt eine Aufwertung 

der Agrarlandschaft im Rahmen der Eingriffsregelung. Dabei wird die Anregung 

des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, oberste Naturschutzbehörde, vom 26.10.2011 von der Planfeststel-

lungsbehörde aufgegriffen (siehe hierzu Ausführungen unter C, Ziffer IV,8.3 zur 

Feldlerche). Dabei wurden die Erkenntnisse des Gutachtens „Ermittlung und Ab-

grenzung der lokalen Populationen der Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen“, 

2010, herangezogen. Dieses Gutachten, das im Auftrag des Hessischen Lande-

samts für Straßen- und Verkehrswesen von der Staatlichen Vogelschutzwarte 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (SVW) in Zusammenarbeit mit der Pla-

nungsgruppe für Natur und Landschaft GbR (PNL) erstellt wurde, war von der 

Planfeststellungsbehörde als die beste einschlägige wissenschaftliche Erkenntnis 

zu berücksichtigen. Dies bedeutet nicht, dass sie – vor dem Hintergrund des 
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Vorbringens der oberen Naturschutzbehörden bei den Regierungspräsidien Gie-

ßen und Kassel – Forschungsaufträge oder ergänzende Gutachten hätte verge-

ben müssen, um eine weitere Klärung zur Behebung von diesen Behörden ver-

muteten Erkenntnislücken und methodische Unsicherheiten der Wissenschaft 

vorzunehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.05 -, 

BVerwGE 128,1, Rn. 64). 

In dem Gutachten ist zur lokalen Population der Feldlerche unter Kap. 3.3 S. 9 

ausgeführt:  

„Die Bestimmung von lokalen Populationen entsprechend der Definition des 
deutschen Gesetzgebers führt insbesondere bei mobilen, weitgehend flächig 
vorkommenden Vogelarten dazu, dass im Einzelfall auf jeweils größere Flä-
chen und Vorkommen von Individuen abzustellen ist, wenn sich keine kleinflä-
chigen Vorkommen geeigneter Habitate mit deutlichen Zäsuren erkennen las-
sen. Je weniger sich die Abgrenzung im Einzelfall primär anhand der räumli-
chen Verteilung vornehmen lassen kann, desto stärker sind die biologischen 
und populationsökologischen Aspekte in den Blick zu nehmen. Hierzu liegt ei-
ne Bewertungsmatrix vor, welche die relevanten populationsökologischen 
Größen (Häufigkeit, räumliches Verbreitungsmuster zur und außerhalb der 
Brutzeit, Brutortstreue der Adulten, Geburtsorts-treue der Juvenilen und Akti-
onsraum) einer Punkteskala zuordnet, welche einen Orientierungswert für die 
Größenordnung zur Abgrenzung der lokalen Population ergibt.“ 

und in dem 17 lokale Populationen der Feldlerche in Hessen ermittelt wurden 

(Tab. 9 S. 17), von denen vorliegend zwei betroffen sind:  

- 4 Schwalmniederung (bis zu einer westlichen Grenze, die von Frankenhain 

über Wiera und östlich Neustadt verläuft) mit 15.000-25.000 Revieren (2,0-3,0 

Rev./ha) (3. größte Häufigkeit in Hessen), 

- 7 Amöneburger Becken (und Umgebung, Lahntal) (nördliche Grenze verläuft 

von Frankenhain nach Emsdorf, die südliche südlich Maulbach nach Scha-

denbach nördlich der A 5) mit 9.000-14.000 Revieren (2,0-3,0 Rev./ha) (9. 

größte Häufigkeit).  

Bei der bei Treysa gelegenen Grenze zwischen den zwei betroffenen lokalen Po-

pulationen der Feldlerche handelt es sich um eine eher willkürlich festgelegte of-

fene Grenze ohne enge Barrierewirkung, so dass in diesem Bereich ein regel-

mäßiger Individuenaustausch stattfindet. Dem Gutachten liegt eine Übersichts-

karte im Maßstab 1:250.000 bei, nach der die Grenzziehung im LBP im Maßstab 

1:2.000 nur in etwa ermittelt werden kann. Danach verläuft sie auf Blatt Nr. 2 ca. 

am Westrand des Kälbacher Holzes. Diese Grenze ist eine sog. „grüne Grenze“, 

weil zwischen den einzelnen Bereichen (gentechnische) Austauschbeziehungen 

und Übergangszonen bestehen und daher die lokalen Populationen nicht exakt 

fassbar und auch nicht genau abgrenzbar sind (Gutachten, 2010, S. 8, 22).  

Insgesamt wurden im Jahr 2009 in dem 2 km breiten Untersuchungskorridor 389 

Feldlerchenbrutpaare nachgewiesen, die formal diesen beiden lokalen Populatio-
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nen zugeordnet werden können. Aus dem dargelegten Grund ist bei der vorlie-

genden Planung eine Auftrennung in zwei lokale Populationen wegen der offe-

nen Grenze jedoch nicht sinnvoll, da die vergleichsweise wenigen Brutpaare der 

lokalen Population 4 in regelmäßigem genetischen Austausch mit den Individuen 

auf dem Neustädter Sattel stehen, die rein formell bereits zur lokalen Population 

7 zählen. Von den 26 nach § 44 Abs. Nr. 3 BNatSchG durch direkte Brutplatzzer-

störung betroffenen Brutpaaren entfallen 3 auf die lokale Population 4 (Schwalm-

niederung) und 23 auf die lokale Population 7 (Amöneburger Becken und Umge-

bung). In der 100 m-Wirkzone sind 24 Brutpaare betroffen, davon 3 in der lokalen 

Population 4 und 21 in der lokalen Population 7. 

Unter Berücksichtigung der Aussagen dieses Gutachtens musste auf die ur-

sprünglich vom Vorhabenträger gewählte Bewertung nicht mehr abgestellt wer-

den (siehe Deckblatt zur Artenschutzprüfung für die europäisch und streng ge-

schützten Arten, Unterl. 12.7A). Danach war zunächst bei einer Reviergröße von 

0,5-0,8 ha/ Brutpaaren von einer Betroffenheit von 53-84 ha ausgegangen. Hier-

bei handelte es sich um eine aus der Literatur ermittelte Betroffenheit anhand 

durchschnittlicher Reviergrößen (0,5-0,8 ha/ Brutpaar bei 105 betroffenen Brut-

paaren) abgestellt worden. Grundsätzlich umfassen die Feldlerchenreviere in 

Deutschland nur noch 0,5-0,75 ha, d.h. im Optimalfall könnten auf 10 ha „optima-

ler“ Ackerfläche bis 20 Brutpaare vorkommen. Vorliegend war von einem Brut-

paar pro Hektar unter Berücksichtigung der bestehenden Brutbedingungen und 

nicht von den Ansprüchen der Art ausgegangen worden. Denn im Intensivgrün-

land und auf Flächen mit Raps und Mais können die Feldlerchen nicht mehr brü-

ten. Das gilt auch für zu dichte Aussaat von Getreide. Aufgrund der eingetretenen 

Flächenbewirtschaftung hat sich in Hessen der Erhaltungszustand der Feldlerche 

verschlechtert.  

Ausgehend von <3 Brutpaaren/ 10 ha (JEROMIN, 2002, hat maximal 5-7 Brutpaa-

ren/ 10 ha ermittelt, nach den aktuellen Zahlen für Hessen (HGON, 2010) werden 

ca. 2,6 Brutpaare/ 10 ha in Hessen angetroffen) und die für die Feldlerche ermit-

telten geeigneten Flächen im Untersuchungsraum, dabei handelt es sich um 

Raps- und Maisfelder, wobei Abstände von mindestens 25 m zum Feldrand, 

100 m zu Gehölzen und 100 m zu Straßen angesetzt wurden, sind geeignete 

Flurstücke parzellenschaft ermittelt und in den Unterlagen als „Suchräume“ dar-

gestellt worden (siehe Deckblatt zum Maßnahmenübersichtsplan, Blatt 1A und 

2A, Unterl. 12.2).  

Die Feldlerche ist keine Anhang IV Art der FFH-RL oder Art. 1 Art i.S. der VRL 

und auch nicht in die Artenliste für den „Förderschwerpunkt Verantwortungsar-

ten“, die vom Bundesumweltministerium und vom Bundesamt für Naturschutz“, 
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2011, von 40 Tier- und Pflanzenarten aufgenommen worden, allerdings wurde 

sie von der HGON in den „Vögel für Hessen, Brutvogelatlas“, 2010, als „Verant-

wortungsart“ aufgenommen. Nach der „Rote Liste der bestandsgefährdeten Brut-

vogelarten Hessens“, Stand Juli 2006, handelt es sich um eine Art der Vorwarn-

liste. Nach dem „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“, 

2011, ist der Erhaltungszustand der Feldlerche als „unzureichend“ bewertet. Der 

(ungünstige) Erhaltungszustand ist unabhängig von Vorhaben, auch dem Bau 

der A 49. Ergänzende Maßnahmen, die etwa wegen der besonderen Beeinträch-

tigung (Minderung der Habitateignung um 80% für 30 Brutpaare) auf der Grund-

lage eines entsprechenden Konzeptes begründet werden, können neben den ar-

tenschutzrechtlichen Bewertungen unter Ableitung des Konzeptes zur Verbesse-

rung des Erhaltungszustandes der Art bestimmt werden. Die Annahme von „au-

ßergewöhnlichen Umstände“ ist – anders als bei Ausnahmen von den arten-

schutzrechtlichen Verboten des Art. 12 Abs. 1 FFH-RL (vgl. Hess. VGH, Urteil 

vom 21. August 2009 -  11 C 318.08.T -, Rn 715) – vorliegend nicht geboten. 

„Außergewöhnliche Umstände“ i.S.d. Rechtsprechung des EuGH sind jedenfalls 

dann anzunehmen, wenn es um ein Verkehrsinfrastrukturvorhaben von außeror-

dentlichem Gewicht geht und für das zwingende Gründe des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses streiten und keine anderweitige zufrieden stellende und zu-

mutbare Alternativlösung vorhanden ist (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 

vom 8. Juli 2009 - 8 C 10399/08 -, Rn 291). 

In der ersten Planänderung waren im Rahmen des Maßnahmenkomplexes A13 

die Anlage von Buntbrachen in Form von 35 Blühflächen gemäß den Anforde-

rungen des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramms (HIAP) mit einer 

durchschnittlichen Flächengröße der Blühflächen von 0,6 ha auf eine Gesamtflä-

che von 21 ha (Maßnahme A13a) und die Anlage von insgesamt 315 Feldler-

chenfenster mit einer Flächengröße von 0,63 ha verteilt auf 105 ha Ackerfläche 

für die Kompensation des Wegfalls von 105 Brutplätzen vorgesehen (Maßnahme 

A13b). Die Anzahl von 35 Blühflächen ergab sich aus dem Umstand, dass insge-

samt 315 Feldlerchenfenster für die Kompensation des Wegfalls von 105 Brut-

plätzen benötigt werden und jeweils auf 18 Feldlerchenfenstern zwei Blühflächen 

entfallen sollten. 

Die Anlage von Blühstreifen, die eine Form der Blühfläche sind, stellt gemäß dem 

Gutachten der VSW „Grundlagen zur Umsetzung des Kompensationsbedarfs für 

die Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen“, wegen des geringen Flächenbe-

darfs der Einzelflächen von nur etwa 0,1 ha bei gleichzeitig hohem Steigerungs-

potenzial die sinnvollere Maßnahme dar. Da nach diesen Grundlagen die Anlage 

von Blühstreifen gegenüber Feldlerchenfenstern deutlich günstiger ist, wird auf 
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die Anlage von Feldlerchenfenstern verzichtet. Denn nach dem Gutachten wird 

bei der Kompensation mittels Feldlerchenfenster eine Maßnahmenfläche von gut 

3 ha je zu etablierendem Revier benötigt. Eine Abweichung müsste fachgutach-

terlich detailliert dargelegt werden. Bei einer Kompensation mittels Blühstreifen 

beträgt das Steigerungspotenzial etwa 5 Reviere/ 10 ha bei einer Maßnahmen-

fläche von 0,1 ha/ Blühstreifen. Bei einer Kompensation mittels Blühflächen ist 

das erwünschte Steigerungspotenzial durch zur Brutzeit heterogen strukturierte 

und niedrigwüchsige Flächen zu erreichen. Das Steigerungspotenzial bei insge-

samt gleichem Flächenbedarf ist umso effizienter, je kleiner die einzelnen Maß-

nahmenflächen sind. Am effizienten sind daher Blühstreifen. Die Kompensation 

mit Blühstreifen besitzt zudem gegenüber der Anlage von Feldlerchenfenstern 

oder großflächigen Blühflächen entscheidende Vorteile. Für die Planfeststellung 

ist insbesondere von Bedeutung, dass Feldlerchenfenster nur schwer festlegbar 

und zudem schwer kontrollierbar sind, in der Ausprägung als direkt an den an 

Blühstreifen angrenzende Schwarzbrache als „lineares angeordnetes Feldler-

chenfenster“ ist dies jedoch problemlos möglich. Alleine mittels Feldlerchenfens-

ter lässt sich der Bestand nicht in der Höhe steigern wie mittels Blühstreifen. 

Blühstreifen besitzen zudem positive Effekte auf viele weitere, auch gefährdete 

Arten der Agrarlandschaft. Mit der hier erfolgten Anordnung von Blühstreifen wird 

der Ackerschonklausel des § 17 Abs. 3 BNatSchG Rechnung getragen. 

Bei der Maßnahme A13a ist eine Kompensation für die im Bereich von 101-

300 m (dort sind 47 Brutreviere betroffen) und von 301-500 m (dort sind 8 Brutre-

viere betroffen) vorkommenden Feldlerchenbrutpaare – wie das vorgenannte 

Gutachten und die überarbeitete artenschutzrechtliche Prüfung (siehe Deckblatt 

zur Artenschutzprüfung für die europäisch und streng geschützten Arten, Unterl. 

12.7B [lfd. Nr. 24 der festgestellten Unterlagen]) ergab – nicht geboten. Diese 

Flächen sind auch weiterhin, wenn auch eingeschränkt nutzbar. Es muss kein 

Ausgleich für 105 (=26+24+47+8) Reviere geschaffen werden sondern es soll 

nach dem Kompensationsmaßnahmenkonzept lediglich für 50 (=26+24) Reviere 

neben den CEF-Maßnahmen (für 26) auch Ersatz (für 24) geschaffen werden. 

Dies erfolgt im Interesse der betroffenen lokalen Population auf den Flächen au-

ßerhalb des Wirkbereichs der Trasse im Planungsraum und nicht im weiteren Na-

turraum. Und zwar wird ausgehend von den vom Vorhabenträger hierfür als ge-

eignet ermittelten Flächen, d.h. auf solchen Flächen, die definitiv nicht besiedelt 

sind (z.B. auf denen im Jahr 2010 Mais oder Raps angebaut wurde), Blühflächen 

angelegt. Sie werden auf den in den Unterlagen als Suchflächen dargestellten 

Flächen hergestellt. Dabei kann vorausgesetzt werden, dass keine Konkurrenz  
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durch „eingeborene“ Feldlerchen vorhanden ist. Dabei ist es weder notwendig 

noch gerechtfertigt, auch vor dem Hintergrund der Wirksamkeit der Maßnahme 

„Blühstreifen“ von einem Brutpaar pro Hektar auszugehen und somit für 315 

(3*105) Feldlerchenfenster á 20 m² (wie bei der 1. Planänderung für die Maß-

nahme A13a, die eine Nettofläche von 0,63 ha umfasste, aber für die 105 ha im 

gesamten Suchraum, der im Bereich der Intensivackerflächen ca. 1.300 ha um-

fasste, vorgesehen waren) und überdies 35 Blühstreifen á 0,6 ha (zwischen min. 

0,15 ha und max. 1,5 ha) (= 21 ha) vorzusehen. Damit wird die Inanspruchnahme 

von Ackerflächen auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt. Der Vorhabenträ-

ger hat, da er nicht von einer Störung der Art ausgehen muss (siehe C, Ziffer 

IV,8.3), für die in der Trasse verlorengehenden Reviere in der zweiten Planände-

rung als CEF-Maßnahmen für 26 Reviere Blühstreifen von je 0,1 ha mit insge-

samt 2,6 ha in den definierten Suchräumen vorgesehen. Die Anzahl von 26 Blüh-

streifen wird für die Kompensation der anlagebedingten Zerstörung von 26 Brut-

plätzen notwendig. Da aus artenschutzrechtlichen Gründen die Anlage von Feld-

lerchenfenstern, die zu 80% in mit Wintergetreide bestellten Schlägen zwischen 

den Fahrgassen vorgesehen werden sollten, nicht erforderlich ist, weil mit dem 

Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population nicht zu er-

warten ist, wurde in der 2. Planänderung die Anzahl der Blühstreifen auf die un-

mittelbar im Trassenbereich liegenden 26 Brutreviere abgestellt. 

Diese 2,6 ha Blühstreifen werden auch von der Planfeststellungsbehörde als 

CEF-Maßnahmen als ausreichend gewertet (siehe C, Ziffer IV,8.3), jedoch muss 

im Interesse eines ausreichenden, angemessenen naturschutzfachlichen Aus-

gleichs für die Feldarten, wobei hilfsweise auf die Feldlerche abgestellt wird, aber 

auch andere Offenlandarten wie Wachtel und Rebhuhn berücksichtigt werden, 

eine Kompensation der Beeinträchtigung von Feldlerchenhabitaten im Bereich 

der 100 m-Wirkzone beidseits der A 49 erfolgen. Denn die Prüfung hat ergeben, 

dass neben den direkten im Trassenbereich verlorengehenden 26 Revieren (die 

aktuelle Zahl bezieht sich auf die aktualisierte Erfassung 2009) – nur diese wur-

den im zweiten Planänderungsverfahren bei der vorgesehenen CEF-Maßnahme 

berücksichtigt – auch die im 100 m-Wirkband beidseits der A 49 betroffenen Re-

viere (24) in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Anknüpfungspunkt hierfür 

bilden dabei fachkonzeptionelle Überlegungen bei der Eingriffskompensation zur 

angemessenen Berücksichtigung der umfangreich vom Vorhaben betroffenen 

Steppenart Feldlerche mit ihren hohen Beständen. Obwohl die Eingriffsregelung 

nicht artbezogen ist, ist es geboten neben dem Trassenbereich auch die 100 m-

Wirk- und Distanzzone für die Offenlandarten Feldlerche, aber auch Rebhuhn 

und Wachtel, zu berücksichtigen. Bei der Verkehrsbelastung der A 49 <50.000 
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Kfz/24h ergeben sich für diesen Bereich infolge der Beeinträchtigung durch Ver-

kehrslärm von Feldvogelarten 80%ige Funktionsverluste und –beeinträchtigun-

gen der Art, was einem Totalverlust nahe kommt. Allerdings kann durch eine ent-

sprechende naturschutzfachliche Kompensation für häufige Feldarten wie Reb-

huhn, Kiebitz oder Feldlerche eine Verbesserung erreicht werden. Das bedeutet, 

dass zusätzlich ein Ausgleich für 24 Brutreviere im Planungsraum geschaffen 

werden muss. Dafür sind weitere Blühflächen mit einer Größe von 0,1 ha, d.h. 

insgesamt 2,4 ha, erforderlich. Demgemäß wurde der Vorhabenträger unter A, 

Ziffer V,2 Punkt 46 zur Durchführung entsprechender Maßnahmen verpflichtet. In 

entsprechendem Umfang ergibt sich eine geringere Inanspruchnahme von Öko-

kontoflächen von 21 ha (siehe C, Ziffer V,7.6) auf ca. 18,6 ha (siehe C, Ziffer 

VI,7.6).  

Somit umfasst die planfestgestellte Maßnahme A13a die Anlage von 5,0 ha 

(2,6+2,4) Blühstreifen mit einer Einzelgröße von etwa 1.000 m². Wie aus den 

ausgelegten Unterlagen ersichtlich, wurden keine konkreten Flächen oder Flur-

stücke sondern lediglich großflächige Suchräume abgegrenzt. Für die konkrete 

grundstücksmäßige Umsetzung ist der Vorhabenträger zur Erstellung einer Maß-

nahmenplanung verpflichtet worden (siehe Vorbehalt unter A, Ziffer V,16 Punkt 

12). Die ursprüngliche Absicht, die konkreten Flächen in Abstimmung mit der 

Landwirtschaft festzulegen (siehe auch Anhang VII zum Deckblatt zum Arten-

schutzbeitrag), ist durch diesen Vorbehalt hinfällig worden. Im Übrigen würde ein 

Wandern der Blühstreifen über die Ackerschläge mit einer benachbarten Lage zu 

Getreideschlägen einen Idealfall darstellen. Dabei ist es grundsätzlich denkbar, 

die Blühflächen auf den bundeseigenen Flächen (ca. 11,6 ha) innerhalb der Feld-

lerchensuchräume (dargestellt in Unterl. 12.2 Blatt Nr. 1B) unter Berücksichti-

gung der nachfolgenden planerischen Ansätzen vorzusehen. Die Funktionsfähig-

keit der Blühflächen wird somit entweder über vertragliche Regelungen oder mit 

der Beauftragung eines Unternehmens sichergestellt. 

Im Übrigen kann im Rahmen der bereits eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren 

dann eine Lageoptimierung (Einzelgröße, Verteilung) ermöglicht werden. Für die-

se Flächen könnte der Vorhabenträger direkt Verträge mit interessierten Landwir-

ten abschließen, im ungünstigsten Fall auch eine Firma mit der Pflege beauftra-

gen. Der Vorhabenträger kann somit alle zur Sicherung der Feldlerchenpopulati-

on notwendigen Maßnahmen umsetzen bzw. gewährleisten. 

Mit der Maßnahme A13a wird der Zweck sowohl ursprünglichen Planung (1. 

Planänderung) als auch des festgestellten Plans (2. Planänderung), eine Opti-

mierung des Lebensraumes der Art Feldlerche zu erreichen und eine Erhöhung 

der Brutpaardichte tatsächlich zu ermöglichen, erreicht. Denn mit der Maßnahme 
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A13a wird das Nahrungsangebot in den sonst monotonen Kulturflächen verbes-

sert, indem z.B. eine spezielle Blühmischung streifenförmig oder flächig eingesät 

wird. Diese Mischung wird in ihrer Artenzusammensetzung in Hinblick auf die 

Ansprüche der Feldlerchen zusammengesetzt. Außerdem wird darauf geachtet, 

dass die Mischung zahlreiche Blühpflanzen enthält. Die durch die Blüten ange-

lockten Insekten verbessern das Nahrungsangebot für die Feldlerchen und ihre 

Jungen. Die CEF-Maßnahme dient neben der Förderung der lokalen Feldler-

chenpopulation auch der lokalen Rebhuhn- und Wachtelpopulation durch Opti-

mierung und Entwicklung von Lebensräumen der offenen Agrarlandschaft ein-

schließlich der Neuschaffung von Brut- und Nahrungshabitaten. Außerdem 

kommt die Maßnahme Beutegreifern wie Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, 

Waldohreule, Turmfalke etc. zugute. 

Für die Anlage der Blühstreifen wird das vorgenannte Gutachten herangezogen. 

Danach werden die Blühstreifen jeweils100 m lang mit einer Breite von 8-10 m 

(max. 20 m) mit einer jeweils 2 m breiten angrenzenden Schwarzbrache angelegt 

(siehe auch Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 48). Die Anlage soll vorzugsweise 

entlang von Grünlandwegen oder innerhalb des Ackers und nicht an Maisäckern 

erfolgen. Der Mindestabstand der Blühstreifen zueinander muss mindestens 200 

m aufweisen. Für die erfolgreiche Anlage eines Blühstreifens sind ein möglichst 

hoher Feldaufgang des ausgesäten Saatgutes und die Etablierung einer konkur-

renzfähigen Pflanzengemeinschaft erforderlich. I.d.R. ist eine Frühjahrsaussaat 

nicht vor Ende April empfehlenswert, damit Spätfröste die Keimlinge nicht schä-

digen können. In ungünstigen Lagen ist der Termin in den Mai zu verschieben. 

Auch bei diesem relativ späten Termin ist davon auszugehen, dass aufgrund der 

vorhandenen höheren Temperaturen das Saatgut bei noch vorhandener Boden-

feuchte zügig aufläuft und sich schnell entwickelt, um sich gegen Konkurrenten 

durchsetzen zu können und den Bienen eine Folgetracht nach der Rapsblüte zu 

bieten. Bei diesen relativ späten Aussaatterminen sollte eine vorherige flache 

mechanische Unkrautbekämpfung durchgeführt werden. Es sind Saatgutmi-

schungen ohne Problemwildkräuter zu wählen. Es können auch eigene Mischun-

gen aus heimischen und gebietseigenen Wildkräutern zusammengestellt werden. 

Das Saatbett sollte ausreichend fein, abgesetzt und frei von Problemwildkräutern 

sein. Es sollte aufgrund des hohen Anteils an Feinsämereien möglichst flach in 

Saatreihen abgelegt und nicht eingearbeitet (ohne Zustreicher) sondern ange-

walzt werden. Zur Bodenbearbeitung werden die Flächen in Bewirtschaftung vor 

dem Winter mit Grubber und Pflug umgebrochen. Der Boden sollte vor der Aus-

saat gelockert sein. Generell gilt: Je sorgfältiger, umso besser, aber auch Mini-

malbodenbearbeitung ist möglich. Auf den Blühstreifen ist auf den Einsatz von 
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Herbiziden, Insektiziden und Düngern zu verzichten. Sinnvoll ist die Anlage von 

mehrjährigen Blühstreifen (2-4 Jahre). Die Blühstreifen werden nicht gemäht oder 

geerntet, sie sollen mindestens über den Winter stehen bleiben. Eine weiterfüh-

rende Pflege erfolgt ebenfalls nicht. Weiterhin soll die Anlage der Blühstreifen 

vorzugsweise entlang von Grünlandwegen oder innerhalb des Ackers erfolgen. 

Sie sollen nicht unmittelbar an Straßen und Bahnlinien angrenzen, da es hier-

durch zu vermehrten Wildunfällen kommen kann. Ein Mindestabstand von 50-

100 m sollte eingehalten werden. Die Anlage der Blühstreifen soll nicht in Mais-

äckern erfolgen, da hier kein ausreichender Erfolg gewährleistet werden kann. 

Der Vorhabenträger hatte zunächst den Ansatz gewählt, die konkrete Lage der 

Flächen aus Gründen der Akzeptanz die Anlage den örtlichen Landwirten im 

räumlich-funktionalen Zusammenhang festlegen zu lassen und hierüber einen 

sog. Feldlerchen-Vertrag mit dem Kreisausschuss abzuschließen und die Ab-

wicklung dem Amt für ländlichen Raum zu überlassen. Dann wurde der Ansatz 

gewählt, Verhandlungen mit „vertragswillige“ Landwirten für die Blühstreifen im 

aufzunehmen. Wegen des vorgesehenen 10-Jahres-Zeitraumes bestanden sei-

tens der Planfeststellungsbehörde Bedenken.  

Darüber hinaus hat eine grundsätzliche Abstimmung zwischen dem Hessischen 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und dem Hessischen 

Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Bezug 

auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Stützung der Tragfähigkeit der Popu-

lation der Feldlerche am 11.08.2011 stattgefunden. Dabei wurde am Beispiel der 

A 49 deutlich, dass das Linienprojekt keine (zusätzlichen) Kompensationsmaß-

nahmen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung für die Feldler-

che erforderlich macht, Kompensationskonzepte allerdings zum Ausgleich der 

Eingriffe in Offenlandlebensräume gezielt zum Vorteil auch für diese Art gestaltet 

werden sollten. Dazu wurde Folgendes konkret abgestimmt: 

„ Es wird angeregt, im Rahmen der Eingriffsregelung Kompensationsmaß-
nahmen vermehrt so auszugestalten, dass sie in einem größeren Umfang der 
Feldlerche zu Gute kommen. Die Art prägt das Untersuchungsgebiet aufgrund 
ihres häufigen Vorkommens in den großflächigen Ackerfluren im Umfeld der 
geplanten A 49 und weist trotz ihrer flächigen Verbreitung einen ungünstigen 
(gelben) Erhaltungszustand auf. Damit bietet sie Aufwertungspotenzial, das 
bei der eingriffsrechtlichen Kompensation nutzbar gemacht werden kann und 
soweit möglich – wegen der besonderen Verantwortung Hessens für diese Art 
– nutzbar gemacht werden sollte.“ 

Dieser Ansatz wird von der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt, weshalb der 

Vorhabenträger zur Umsetzung der im Offenland vorgesehenen, dafür geeigne-

ten Kompensationsmaßnahmen verpflichtet wurde.  
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Dass der Maßnahmenkomplex A13, der nach der 1. Planänderung aus den Teil-

maßnahmen A13a (Anlage von Buntbrachen und Blühstreifen) und A13b (Anlage 

von Feldlerchenfenstern) bestand, nur noch aus der Maßnahme A13a (Anlage 

von Blühflächen) besteht, ist aus vorstehenden Gründen nicht zu beanstanden. 

Die Maßnahme A13a genügt zum Einen den artenschutzrechtlichen Anforderun-

gen (FFH-Richtlinie und Bundesnaturschutzgesetz) und trägt zum Anderen den 

naturschutzfachlichen Interessen Rechnung. Sie ist aber genauso aus arten-

schutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Gründen im festgesetzten Umfang 

zwingend erforderlich. 

Mit der 2. Planänderung ist somit den die im ersten Änderungsverfahren von Be-

teiligten Bedenken gegen die Ausweisung der Suchräume im Planfeststellungs-

verfahren für die Ausgleichmaßnahmen A13a und A13b im vertretbaren Umfang 

Rechnung getragen worden. Der Maßnahmenumfang wurde von insgesamt 

21,63 ha für Blühflächen und Feldlerchenfenster auf 5,0 ha für Blühstreifen redu-

ziert. Bei der Umsetzung setzt der Vorhabenträger auch auf die Bereitschaft der 

Landwirte, die Maßnahme A13a auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen unter 

Beachtung der vorgenannten Randbedingungen umzusetzen. Es sollen zwar 

nach Möglichkeit bundeseigene, verpachtete Flächen in Anspruch genommen 

werden. Allerdings sollte alle 2-4 Jahre ein Wechsel erfolgen. Durch einen sol-

chen Flächenwechsel würde keine Festlegung über eine längere Zeit als fünf 

Jahre erfolgen, so dass die Flächen nicht langfristig aus der landwirtschaftlichen 

Produktion genommen werden. Landwirte, die bereit sind, auf ihren Grundstü-

cken Blühflächen anzulegen, zu unterhalten und zu pflegen, erhalten insbeson-

dere für den Nutzungsausfall und die Bewirtschaftungserschwernisse eine Ent-

schädigung. Im Übrigen war die Erweiterung der Suche nach anderen geeigne-

ten Flächen für Feldlerchenfenster auf die gesamten Gemarkungsbereiche der 

betroffenen Gemeinden nicht geboten, da vom Vorhabenträger die Anlage von 

Feldlerchenfenstern nicht mehr weiter verfolgt wird. Mit der Feststellung der Blüh-

flächen wird dem von der Landwirtschaft geforderten Anliegen nach einem spar-

samen Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen Rechnung getragen. 

Die Maßnahme dient – worauf die obere Naturschutzbehörde im Anhörungsver-

fahren zutreffend hingewiesen hat – nicht nur für die Feldlerche sondern auch für 

das Rebhuhn und die Wachtel. Soweit es sich um eine CEF-Maßnahme handelt, 

besteht für die Auswahl der Flächen lediglich ein enger Spielraum. Dabei wird im 

Rahmen des Möglichen auch die Möglichkeit ausgeschöpft, Rechteck- oder Drei-

ecksflächen einzubeziehen.  

Dem Hinweis, dass eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit dieser Maßnahmen 

im Zuge des notwendigen Monitorings und Risikomanagements über die geplan-
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ten vertraglichen Regelungen sichergestellt werden wird, hat der Vorhabenträger 

entsprochen. Entsprechendes gilt für die ebenfalls vorgesehenen Buntbrachen 

und Schonflächen (vgl. A, Ziffer VI,1.44). Im Übrigen stellt die genannte Größen-

ordnung von 3,2 ha Ackerrandstreifen eine Obergrenze dar (siehe A, Ziffer 

VI,1.45). 

Die Frage, ob die Grünlandentwicklung zur Förderung des Nahrungsangebotes 

geeignet ist, muss nach erfolgter Prüfung verneint werden. Bei der Feldlerche 

handelt es sich zwar um eine Art, die früher in mageren Wiesen gebrütet hat. Sie 

ist jedoch auf wenig wüchsige, mehr oder wenige „lückige“ Bestände angewie-

sen, weshalb sie vor mehreren Jahrzehnten zunehmend auf entsprechende 

Äcker ausgewichen ist. Das heute im Untersuchungsgebiet vorhandene Grünland 

ist selbst bei extensiver Nutzung in der Regel so wüchsig, dass die Jungenauf-

zucht in den zur Brutzeit gut entwickelten Wiesen kaum noch möglich sein wird. 

Es bleibt abzuwarten, ob im Rahmen der Extensivierung von Grünlandflächen 

langfristig die Eignung dieser Flächen von der Feldlerche wieder (vermehrt) ge-

nutzt wird.  

Da einige der nachfolgenden Ersatzmaßnahmen in ihrer Ausführung identisch mit 

zuvor beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen sind, sind sie daher vorstehend be-

handelt worden (unter Punkt 2: E2.1, E2.2 und E3.5, Punkt 4: E2.3 sowie Punkt 

6: E3.2, E3.3 und 3.4). 

14) Waldzuwachsflächen (Maßnahme E1, Gesamtflächen 21,003 ha = 2,893 + 

3,984 + 2,072 + 1,482 + 10,572, ursprünglich 20,360 ha bzw. nach der 1. Plan-

änderung waren es 20,046 ha)  

Die Maßnahme E1.3 wurde im Rahmen der 1. Planänderung von 2,386 ha auf 

2,072 ha verringert und die Maßnahme E1.1 im Rahmen der 2. Planänderung 

verlegt (ursprüngliche Fläche 1,936 ha, neu 2,893 ha).  

Für die Auswahlkriterien und Anforderungen an die Durchführung der Waldneu-

anlagen gelten die Ausführungen der unter Punkt 7 erfolgten Bewertung. Im 

Rahmen der Maßnahmenkomplexes E1 werden im Bereich des Waldes nord-

westlich der Biedenbacher Teiche, am Großen Tiefenbach, östlich des Kälbacher 

Holzes, östlich des Großen Tiefenbachs sowie am Hopfenberg 21,003 ha geeig-

nete Flächen mit Wald neu bepflanzt. Zusammen mit dem Ausgleichsmaßnah-

menkomplex A9 wird sowohl eine naturschutzrechtliche als auch forstrechtliche 

Kompensation der unvermeidbaren Eingriffe in den Wald erreicht. 

Die Maßnahme E1.1alt wurde aufgrund des Ergebnisses des ersten Planände-

rungsverfahrens vom ASV Kassel nachträglich überprüft. Diese Überprüfung hat 

zu einer Änderung des Standortes geführt. Die ursprünglich „nordwestlich Gr. 

Tiefenbach I“ vorgesehene Maßnahme E1.1alt mit 1,936 ha entfällt und stattdes-
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sen wird nach der 2. Planänderung nordwestlich der Biedenbacher Teiche die 

Maßnahme E1.1neu mit 2,893 ha angelegt. Die Maßnahme E1.2 mit 3,984 ha 

wird weiterhin im Anschluss an den Wald „Gr. Tiefenbach“ angelegt. 

Der Maßnahmenkomplex E1 gleicht die Konflikte KVa, KVb, K11, K12, K13, 

K14a-c und 16 aus. 

Der im Bereich der Maßnahme E1.1neu (Nordwestlich Biedenbacher Teiche) auf 

dem Flurstücks 45/1 in der Flur 3 der Gemarkung Florshain vorhandene größere 

Feuchtwiesenbereich, bei dem es sich um ein gesetzlich geschütztes Biotop 

nach § 30 BNatSchG handelt, wird von der Aufforstung ausgenommen (siehe A, 

Ziffer VI,1.79). Er wurde als Nassstaudenflur und eine nährstoffarme Feuchtwie-

se kartiert und im Bestands- und Konfliktplan als Feuchtbereich dargestellt. Dort 

ist ein Quellhorizont vorhanden, der sich gleichartig nicht an anderer Stelle wie-

derherstellen lässt. Auch das Vorkommen von Wiesenknopf (Sanguisorba offici-

nalis), der bevorzugten Nektarquelle für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläu-

ling (Maculinea nausithous), einer Anhang II- und IV-Art nach FFH-RL, wurde 

festgestellt. Dieser Bereich wird als Waldwiese er künftig Wald im Sinne des § 1 

Abs. 2 HForstG.  

Der Vorschlag Beteiligter, die Aufforstungsflächen der Maßnahme E1.3 direkt im 

Anschluss an den Wald des Kälbacher Forstes auf der Südseite des Wirt-

schaftsweges zu verlegen, soll im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens ggf. 

aufgegriffen und geklärt werden (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,11.3). 

Die in diesem Zusammenhang gegebene Anregung, die Waldrandbegradigung 

ab der Höhe 296,1 bis zum Autobahnanschluss an die L 3071 in südlicher Rich-

tung vorzunehmen, ist vom Vorhabenträger nicht aufgegriffen worden. Bei den 

hierfür in Frage kommenden Flächen im direkten Anschluss an das Kälbacher 

Holz bei Bau-km 51+050 bis 51+200 handelt es sich um hochwertige Grünland-

standorte. 

Bezogen auf die zur Maßnahme E1.4 gegebenen Empfehlung, deren Randbe-

reich so zu gestalten, dass die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen in 

keinster Weise beeinträchtigt werden, hat das ASV Kassel zugesagt, dass die 

Pflege von Pflanzungen in den Maßnahmenblättern grundsätzlich geregelt und 

im Zuge der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung konkretisiert werde 

(siehe A, Ziffer VI,1.3). 

Im Übrigen hat die Prüfung der Ersatzmaßnahme E1.5 ergeben, dass diese kei-

ne Überschneidungen mit geplanten Waldneuanlagen im Zuge der VKE 40 hat. 

Diese Maßnahme wurde in der Planung mit der Land- und Forstwirtschaft abge-

stimmt und ist im Ergebnis nicht disponibel, zumal hier zusätzlich ein ortsnaher 

Flächenausgleich für den Verlust von Privatwaldbesitz gewährleistet wird. Die 
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diesbezüglich angesprochenen Gesichtspunkte, die betroffene Fläche (auch 

nach den Aussagen der Biotopbrückenplanung des Landkreises) als Vogel-Rast-

gebiet möglichst weiterhin landwirtschaftlich zu nutzen, müssen zurückgestellt 

werden. In die unumgängliche Aufforstung werden vor allem die Ackerflächen 

einbezogen. Es wird im Rahmen der Ausführungsplanung zu prüfen sein, ob der 

jetzt dem Waldrand vorgelagerte und offensichtlich extensiv genutzte Grünland-

bereich aus naturschutzfachlicher Sicht hochwertiger ist und als Waldwiese er-

halten bleiben kann (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 14). 

Für die Durchführung des Maßnahmenkomplexes E1 ergibt sich aus dem Ge-

bietsschutz keine Verpflichtung. Bei der Festlegung der Maßnahmen wurde be-

rücksichtigt, dass Kompensationsmaßnahmen, wenn der Kompensationszweck 

durch Maßnahmen in einem „Natura 2000"-Gebiet erreicht werden kann, grund-

sätzlich Maßnahmen außerhalb von „Natura 2000“-Gebieten vorzuziehen sind 

(siehe auch die inzwischen geltende Regelung des § 2 Abs. 1 KV). Die geplante 

Maßnahme E3 ist mit der für die Gebietsbetreuung zuständigen oberen Natur-

schutzbehörde des Regierungspräsidiums Gießen abgestimmt worden. 

15) Renaturierung der Schwalmaue im Bereich des Regenrückhaltebeckens Zie-

genhain (Bestandteil des Vogelschutzgebietes 5121-401 „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt) (Maßnahmenkomplex E2, Gesamtgröße 6,733 ha) 

Der Maßnahmenkomplex E2 war im in der ursprünglichen Planung im Hochwas-

serrückhaltebecken Treysa-Ziegenhain mit einer Gesamtgröße von 20,808 ha 

vorgesehen worden, wurde im 1. Planänderungsverfahren aus der Planung her-

ausgenommen und sodann im 2.Planänderungsverfahren teilweise mit den Maß-

nahmen E2.1 (Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensiv-

grünland und ruderalem Grünland) mit 2,443 ha und E2.2 (Entwicklung von auen-

typischem Extensivgrünland aus Acker) mit 4,290 ha wieder aufgenommen, da 

die Maßnahme E5 reduziert werden musste. Die Maßnahme E2.2 schließt an die 

mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 für die VKE 20 festgesetzte 

Maßnahme E5 an. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass rund 6,96 ha 

ursprünglich als Ersatzmaßnahme E5 der VKE 20 zugeordnet worden waren. 

Diese Maßnahme wurde im Rahmen der ersten Planänderung der VKE 20 in die 

Planung aufgenommen und im Rahmen der zweiten Planänderung wurde sie in 

ihrer Lage verändert (siehe Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007, 

S. 654, Fußnote 8 zu Tabelle 31. Gegenüberstellung Ersatzmaßnahmen und 

Konflikte). 

Die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen E2,3 (Entwicklung eines Sukzessi-

onsstreifens), E.2.4 (Anlage von Wiesenplänken), E2.5 (Anlage eines Kleinwei-

hers), E2.6 (Entwicklung von Schlammfluren), E2.7 (Geländemodellierung aus 
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Überschussmassen), E2.8 (Reaktivierung eines alten Wehres und Anlage eines 

Bewässerungsgrabens), E2.9 (Bekämpfung und Verhinderung der weiteren Aus-

breitung von Imatiens glanduliefera), E2.10 (Aufstellen einer Nisthilfe für den 

Weißstorch) und E2.11 (Durchführung von Schutzmaßnahmen an der 20 kV-

Leitung zum Schutz des Weißstorchs) entfallen ersatzlos. Damit ist die Frage des 

Freihaltens eines reaktivierten Bewässerungswehres am Mühlgraben („Neue 

Schwalm") von Geschwemmsel und Sediment, die dem Betreiber obliegt und für 

das vom Wasserverband Schwalm kein erhöhter Unterhaltungsaufwand über-

nommen wird, gegenstandslos. 

Mit dem (Rest-) Komplex E2 werden die Konflikte KVa, KVb, K3, K4, K5, K7, K8, 

K9, K10, K14a-c, K15a/b und K16 auf sonstige Weise ersetzt. 

Hinsichtlich der Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensiv-

grünland und ruderalem Grünland bzw. aus Acker wird auf die Ausführungen un-

ter vorstehendem Punkt 3 verwiesen. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird 

die Maßnahmen E2 „Maßnahmenkomplex: Renaturierung der Schwalmaue bei 

Ziegenhain“ koordiniert und deren Umsetzung von der ÖBB entsprechend über-

wacht. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme E2 aufgrund der im Hauptver-

fahren erhobenen Einwendungen in der ersten Planänderung aus der Planung 

herausgenommen worden war und hierfür der Maßnahmenkomplex E5 vorgese-

hen wurde. Im ersten Änderungsverfahren wurden jedoch von Beteiligten gegen 

diesen Komplex E5 begründete Einwendungen vorgebracht, die das ASV Kassel 

veranlassten, eine Überprüfung vorzunehmen. Als Ergebnis wurde eine (2.) 

Planänderung vorgenommen. Danach werden Teilflächen aus dem Komplex E5 

herausgenommen und hierfür die zuvor beschriebenen Maßnahmen E2.1 und 

E2.2 in geänderter Form sowie E6 zusätzlich in die Planung aufgenommen. 

Den von Stadt Schwalmstadt und der Flugsportvereinigung Schwalm e.V. ge-

genüber der Ersatzmaßnahme E2 geäußerten Bedenken, dass der Erhalt und die 

Durchführung des Segelflugbetriebs durch die Maßnahme nicht gefährdet wer-

den dürfe, trägt die erneut geänderte Planung Rechnung. Der Segelflugbetrieb ist 

weiterhin möglich. Die darüber hinausgehende Einwendung war zurückzuweisen, 

da diese Fragestellung in der Planung und dem bestandskräftigen Planfeststel-

lungsbeschluss für die VKE 20 behandelt wurde.  

Das Hochwasserrückhaltebecken Treysa-Ziegenhain wird weiterhin gemäß dem 

Planfeststellungsbescheid vom 15.11.1967 und dem bestehenden Betriebsplan 

betrieben. Danach entfällt ein Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem 

Wasserverband Schwalm aufgrund eines Einstaus auf dem beplanten Bereich. 
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Bei der Gestaltung der Pachtverträge mit den zukünftigen Bewirtschaftern ist dies 

zu berücksichtigen. 

Der Vorhabenträger wird bei den Kompensationsmaßnahmen E6 und E2 sich an 

dem dort bereits erfolgreich begonnenen und umgesetzten Wiesenbrüterprojekt 

ausrichten (siehe A, Ziffer VI,1.80) und bei der Maßnahme E6 außerdem auf die 

Entwicklung rastender Limikolen (Watvögel) abstellen (siehe A, Ziffer VI,1.81).  

16) Maßnahmen im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt (DE5120-

302) (Maßnahmenkomplex E3, Gesamtgröße 2,342 ha) 

Mit dem Komplex E3 werden die Konflikte KVa, KVb, K3, K4, K5, K7, K8, K9, 

K10, K14a-c, K15a/b und K16 ersetzt. Auf die Ausführungen unter C, Ziffer III, Nr. 

3.1 [FFH-Gebiet 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“] wird verwie-

sen. Ziel des Maßnahmenkomplexes E3 ist es nicht, Kohärenzmaßnahmen für 

die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durchzuführen. Vielmehr werden andere in 

Absprache mit dem Regierungspräsidium Gießen entwickelte ökologisch sinnvol-

le Aufwertungsmaßnahmen geplant. Der Maßnahmenkomplex umfasst Folgen-

des: 

- Optimierung eines vorhandenen potenziellen Kammmolchgewässers (Maß-

nahme E3.1) 

Ziel ist die Schaffung eines optimalen Gewässers für den Kammmolch und die 

Schaffung optimaler Lebensräume im direkten Umfeld des Gewässers.  

Das kleine vorhandene Stillgewässer, bei dem sich um einen Aufstau des Quell-

baches im Appelsgrund (siehe E3.2) handelt, wird in Form einer regelmäßig 

Wasser führenden Grabentasche optimiert. Das Stillgewässer wird für den 

Kammmolch, der zwar nicht zu den Erhaltungszielen des „Maculinea-Schutzge-

bietes bei Neustadt“ handelt, so ausgestattet, dass die Art in dem FFH-Gebiet 

gefördert wird. Das Stillgewässer trocknet alljährlich durch die starke Verlandung 

viel zu früh aus, so dass das Kleingewässer einem allgemeinen Leitbild für den 

Kammmolch entsprechend umgestaltet wird. So soll das Gewässer dauerhaft frei 

von Fischen sein. 

- Renaturierung eines kleinen Fließgewässers im Apfelgrund (Maßnahm E3.2) 

Hinsichtlich Zielarten, Anforderungen und Durchführung dieser Maßnahme gelten 

die Aussagen zu Punkt 6. 

- Renaturierung des Otterbaches (Maßnahme E3.3) 

Es gilt die Aussage zur Maßnahme E3.2. 

- Umwandlung eines Nadelforstes in Grünland (Maßnahme E3.4) 

Nördlich des Otterbaches befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu be-

kannten Maculinea-Vorkommen ein Fichtenriegel. Nach der Abholzung der Koni-
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feren und Entfernung der Baumstubben wird die Fläche zu Grünland umgewan-

delt. Alternativ kann eine Beweidung der Spontanvegetation in Betracht erfolgen. 

- Umwandlung eines Ackers in Grünland (Maßnahme E3.5) 

Die Zielarten, die Anforderungen und die Durchführung dieser CEF-Maßnahme 

wurden zuvor bei der Ausgleichsmaßnahme unter Punkt 2 behandelt. Hinsichtlich 

des Monitorings siehe A, Ziffer V,2 Punkt 22. 

17) Fischwanderhilfen in der Schwalm bei Loshausen (Maßnahme E4)  

Mit der Maßnahme wird Ersatz für die Konflikte K8, K9 und K14a-c geschaffen.  

Ziel der Maßnahme ist die Herstellung der biologischen Durchgängigkeit der 

Schwalm im Bereich einer nordöstlich der Loshausen in der Schwalm befindli-

chen Wehranlage, die zur Flussaufteilung in die Neue und die Alte Schwalm dient 

und die biologische Durchgängigkeit der Schwalm in diesem Abschnitt vollständig 

unterbricht. Die künstlich angelegte Neue Schwalm stellt die Wasserversorgung 

des Wallgrabens der Altstadt von Ziegenhain sicher, für die wasserrechtlich ein 

Ausleitungsabfluss von mindestens 1 m³/s festgelegt ist. Das Wehr besteht 

rechtsseitig aus einem Wehrfeld aus einer festen Überfallschwelle und linksseitig 

wird der erforderliche Mindestwasserstand jahreszeitlich variabel mittels in der 

Höhe regulierbarer Dammbalken gesichert. Zur Bewältigung größerer Hochwas-

serabflüsse wird außerdem bei Wasserständen über dem Mittelwasser ein Ab-

flussanteil rd. 180 m weiter oberhalb über ein Streichwehr abgeschlagen und erst 

wieder unterhalb von dem Aufteilungswehr zugeführt. Der Hochwasserabfluss 

wird über ein 145 m langes und teilweise in Beton gefasstes Umflutungsgerinne 

geführt. Durch das Wehr besteht ein Höhenversatz in der Sohle der Schwalm von 

ca. 2,00 m. Die Hochwasserumflut bietet auf Grund der Sohlsprünge in den An-

schlüssen im Unter- und Oberwasser und der befestigten glatten Gerinnesohle 

ebenfalls keine Verbindungsmöglichkeit für aquatische Lebewesen. 

Aufgrund einer ergänzenden Abstimmung wurde zwischen ASV Kassel, Regie-

rungspräsidium Kassel und Wasserverband Schwalm vereinbart, aufgrund der 

ungünstigen Verhältnisse im Bereich der Hochwasserumflut, teils Befestigungen 

aus Betonn, breites und flaches Gerinne und erforderliche Beibehaltung der Furt 

für schwere Fahrzeuge, auf die Herstellung einer Fischpassage in diesem Be-

reich zu verzichten. Die starke Strömung im Bereich der Einleitung in die 

Schwalm (Absturzkante mit Steinschüttung) soll durch die Anlage eines Tosbe-

ckens mit Überfallkante zur geplanten Fischwanderhilfe entschärft werde. Das 

linksseitige Wehrfeld soll mit einem regulierbaren Tafelschütz ausgestattet wer-

den, umso die Möglichkeiten zur Nachregulierung zu verbessern und die wasser-

rechtlich verlange Wasserabgabe in die Neue Schwalm zu sichern. Zur störungs-

freien Durchleitung von Hochwasser soll das Schütz bis auf die Höhe des Stegs 
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angehoben werden. Der untere Balken (20 cm) soll als Schwellholz verbleiben. 

Diese Änderung ist Gegenstand der Deckblätter zur Ausführungsplanung der 

Fischwanderhilfe (lfd. Nr. 22.1 bis 22.4 der festgestellten Unterlagen). Die Aufla-

ge unter A, Ziffer V,12 zu den fischereirechtliche Maßnahmen sind bei der Um-

setzung der Maßnahme zu beachten.  

Die Herstellung der linearen Durchgängigkeit im Bereich des Aufteilungswehres 

zur Umsetzung einer Fischwanderhilfe erfolgt als Becken-Riegel-Pass unterhalb 

des Aufteilungswehres in die Neue Schwalm. Daher ist ein Umbau des Umflu-

tungsgerinnes bzw. der Hochwasserumflut zu einer Fischwanderhilfe nicht erfor-

derlich. Zudem soll die vorhandene Furt für schwere Fahrzeuge in diesem Be-

reich erhalten werden (siehe auch Auflage A, Ziffer V,2 Punkt 2). Daher ist der 

letzte Absatz auf S. 195 des Erläuterungsberichts nicht mehr gültig. Die Einlei-

tung der Hochwasserumflut in die Neue Schwalm erhält eine Absturzkante aus 

Wasserbausteinen und darunter ein Tosbecken, um die starke Lockströmung zu 

entschärfen (siehe A, Ziffer VI,1.60 und Deckblätter zur Fischwanderhilfe). Hin-

sichtlich der Abstimmung des Baustelleneinrichtungsplan mit der zuständigen 

Naturschutzbehörde wird auf die Auflage A, Ziffer V,2 Punkt 35 Bezug genom-

men. Außerdem wird auf A, Ziffer V,2 Punkt 37 verwiesen. 

Das Fischwehr soll für ein weites Abflussspektrum im Jahresverlauf vom mittle-

ren Niedrigwasser bis ca. zum 2- bis 3-fachen Mittelwasser die Passierbarkeit für 

alle infrage kommenden Fischarten und Gewässerkleinlebewesen ermöglichen. 

Dafür sind sowohl die Ableitung in die Neue Schwalm als auch der Hochwasser-

schutz in dem bisherigen Umfang beizubehalten. Der Sohlsprung am Auftei-

lungswehr wird durch eine flach geneigte vorgesetzte Rampe von insgesamt rd. 

67 m Länge überwunden, die durch zwölf Querriegel aus Bruchsteinen unterteilt 

wird. Durch eine aufgelöste Bauweise mit einer Riegel-Becken-Struktur sollen die 

Wasserspiegeldifferenzen von Becken zu Becken kleiner als 20 cm bleiben. Der 

Wasserspiegelunterschied beträgt nicht mehr als 15 cm. In den mindestens 

50 cm tiefen Becken erfolgt jeweils eine ausreichende Energieumwandlung. Die 

großen Blocksteine der Querriegel werden mit einem durchgehenden Lückensys-

tem versetzt angeordnet und hochwassersicher in den Untergrund eingebunden. 

Somit kann eine natürliche Sohle (aus Schotter-Kies-Gemisch durch vor zu for-

mende Gumpen/ Kolke eingetieft) mit ihrem für die Kleinlebewesen wichtigen Lü-

ckensystem bis in das Oberwasser durchgeführt werden Die Fließgeschwindig-

keit im Lückensystem der Riegel soll weniger als v = 2,0 m/s betragen. Der 

oberwasserseitige Anschluss erfolgt im Bereich der bisherigen festen Wehr-

schwelle, die durch den obersten Querriegel der Rampe ersetzt wird. Das links-

seitige Wehrfeld bleibt weiterhin mittels Dammbalken regulierbar. Die bisherige 
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Dammhöhe für das Sommerhalbjahr bleibt ganzjährig eingestellt erhalten. Bei 

größerem Abfluss in der Schwalm, bei dem die Hochwasserentlastung über das 

Streichwehr und das Umflutgerinne anspringen, entsteht im Bereich der Wieder-

einleitung in das Unterwasser des Aufteilungswehrs eine unerwünschte starke 

Lockströmung, die die aufwärts wandernden Fische irritiert. Diese soll durch eine 

aus großen Bruchsteinen herzustellende Überlaufschwelle, mit dahinter auszu-

formenden Tosbecken, weitestehend unwirksam gemacht werden. Der Absturz 

wird durch eine zu erneuernde Steinschüttung gesichert. Der obwasserseitige 

Anschluss der Riegelrampe erfolgt unmittelbar an der Wehranlage. Dazu wird die 

feste Wehrschwelle im rechtsseitigen Wehrfeld (Breite = 5,43 m) von 80 cm Höhe 

abgebrochen und durch den davor anzuordnenden oberen Riegel der Rampe er-

setzt. Das linksseitige Wehrfeld (Breite = 5,67 m), das bisher mit dem Dammbal-

ken reguliert wird, erhält ein manuell bewegliches Eintafelschütz aus Stahl. Der 

untere Balken von 20 cm Höhe soll als Schwellholz unter der Schütztafel verblei-

ben. Der Schütz soll bis zur Höhe des Stegs angehoben werden, um für den 

Hochwasserfall den Abflussquerschnitt nicht wesentlich einzuengen. Die Bauar-

beiten im Gewässer sind unter Vermeidung von über das unumgängliche Maß 

hinausgehende Verunreinigungen, die durch Schürfen und Baggern entstehen, 

durchzuführen. Wassergefährdende Stoffe werden vom Gewässer ferngehalten. 

Bei Bodenaushub und Bodeneinbau unter Wasserabfluss werden im Unterwas-

ser Schlammfänge eingerichtet und unterhalten. Mit dem Abschluss der Bauar-

beiten erhalten die Uferböschungen im Bereich der Baumaßnahme eine Rasen-

einsaat und es werden Ergänzungspflanzungen mit Roterle vorgenommen. Die 

Ausführungsplanung der Fischaufstiegsanlage wird vom ASV Kassel mit dem 

Wasserverband Schwalm abgestimmt (siehe Ziffer VI, Nr. 1.1). Entsprechend 

den Planunterlagen für die Fischaufstiegsanlage Loshausen (Deckblatt zum Er-

läuterungsbericht [lfd. Nr. 22.1 der Unterlagen]) wird ein Nacharbeiten zur Opti-

mierung der Anlage sowie der Änderung der Verschlusshöhe nach einer Be-

triebsdauer von ca. 1-2 Jahren erforderlich.  

Die Maßnahme E3.1 dient der Vernetzung von Gewässern im Wasenberger Holz 

und an der K 20 zwischen dem Appelsgrund und Neustadt, die als Laichgewäs-

ser des Kammmolches erfasst wurden. Limitierender Faktor ist vor allem der 

Fischbesatz. Daher soll im Rahmen der Maßnahme E3.1 eine Optimierung des 

Gewässers erfolgen mit dem Ziel, dass das Gewässer eine Trittsteinfunktion für 

den Kammmolch übernimmt.  

Die überarbeiteten Unterlagen der Fischaufstiegsanlage berücksichtigen, dass  

a) für die Durchgängigkeit der Schwalm in diesem Bereich an mindestens 300 

Tagen im Jahr eine Fischaufstiegsanlage im Bereich des Hauptstroms ausrei-
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chend ist; aus naturschutzfachlicher Sicht sind Maßnahmen in der Hochwasse-

rumflut nicht erforderlichen, 

b) die Fischaufstiegsanlage im Hauptstrom eine kürzere Beckenlänge erhält (aus 

naturschutzfachlicher Sicht sind 4 m ausreichend) und statt mit 12 mit 15 Riegel 

ausgestattet wird, um die Absturzhöhen zu reduzieren und damit die Durchgän-

gigkeit der Anlage zu optimieren (die Lauflänge der Fischaufstiegsanlage verrin-

gert sich von ca. 80 m auf 60 m) (siehe auch A, Ziffer VI,1.56).  

Da ein Fertigstellungstermin der Anlage kein Zwangspunkt darstellt und die um-

weltrelevanten Parameter vielfältig sind, hat das ASV Kassel bezüglich der kon-

kreten Vermeidungsmaßnahmen zur Bauausführung schon im Vorfeld zur Erstel-

lung des Leistungsverzeichnisses eine enge Abstimmung mit der oberen Natur-

schutz- und oberen Fischereibehörde sowie mit dem Wasserverband Schwalm 

zugesagt (siehe A, Ziffer VI,1.62). 

18) Renaturierung der Leimbachaue (Maßnahmenkomplex E5, Gesamtgröße 

18,234 ha) 

Der Maßnahmenkomplex E5 war im 1. Planänderungsverfahren mit 27,037 ha 

anstelle der Maßnahme E2 in die Planung aufgenommen worden. Aufgrund von 

vorgebrachten Einwendungen wurde vom Vorhabenträger im 2. Planänderungs-

verfahren der Maßnahmenumfang auf 18,234 ha reduziert. Denn gemäß dem 

Naturschutzinformationssystem NATUREG sind auf dem Flurstück 14 (Bergwie-

sen) 6.500 m² als Kompensationsmaßnahme (Grünland Neueinsaat, Umwand-

lung des Ackers in extensiv genutztes Grünland durch Ansaat von „Heublumen“) 

gemäß der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 Willingshausen-Wasenberg 

für die Gebiete „Schulgärten“, „Am Schatteröder“, „Ransgärten“ und am „Sport-

platzweg“ rechtlich gebunden sind. Das Flurstück 41 (Am Gleichen) ist für ding-

lich gesichert. Gleiches gilt für das Flurstück 42 (Holzwiese) mit der Kompensati-

onsmaßnahme Grünland, Neueinsaat und das Flurstück 37 (Die Eichbach) mit 

der Kompensationsmaßnahme Grünland Extensivierung mit einer Feuchtmulde. 

Auf dem Flurstück 40 soll gemäß dem Bebauungsplan Nr. 29 „In der Wälang“ ei-

ne Kompensationsmaßnahme (Herstellung einer renaturierten Fließgewässer-

strecke des Leimbachs einschließlich gewässerbegleitender, gehölzbestandener 

Aue mit Kleingewässern und Überflutungsflächen) vorgesehen sein. Die Überle-

gung als Ersatz hierfür östlich anschließende Flächen entlang des Leimbachs in 

Richtung Leimbach aufzunehmen, konnte vom Vorhabenträger nicht umgesetzt 

werden. Nach einem zwischen dem ASV Kassel mit dem Regierungspräsidium 

Kassel am 21.10.2010 geführten Abstimmungsgespräch sollten als Ausgleich für 

das entstehende Kompensationsdefizites von 5,02 ha die Flurstücke 25/2, 26, 

36/2, 36/4, 33 und 27/1 mit insgesamt 4,8174 ha für die Maßnahme E5.10 sowie 
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die Flurstücke 133/1, 25/2, 36/4, 26 und 33 mit insgesamt 0,4555 für die Maß-

nahme E5.7 in Anspruch genommen werden. Diese Grundstücke sind jedoch 

nach den im Anschluss daran stattgefundenen weiteren Abstimmungen, insbe-

sondere mit den Betroffenen, nicht in die 2. Planänderung einbezogen worden. 

Das Flurstück 13/1 wird nur noch im Bereich der Maßnahmen E5.4 (Anlage von 

Kleinweihern) und E5.11 (Regeneration des Seggenriedes, feuchter Hochstau-

denfluren durch Pflegemaßnahmen) als Kompensationsmaßnahme im Rahmen 

der Planung für die VKE 30 beansprucht. Dies entspricht 4.411 m² des Gesamt-

flurstücks mit einer Größe von 22.506 m². Der übrige Teil des Flurstücks ist nicht 

mehr Bestandteil des Ausgleichskonzepts. 

Mit dem Maßnahmenkomplex E5 werden die Konflikte KVa, KVb, K8, K9 und 

K14a-c kompensiert. Die Renaturierung der Leimbachaue (Maßnahmenkomplex 

E 5) liegt in Zone III (Rastgebiet) des Vogelschutzgebiets. Dabei werden seit über 

10 Jahre gemulchte Stilllegungsflächen der Staatsdomäne Schafhof und weitere 

Flächen in der Leimbachaue in den Komplex einbezogen. Dabei wird berücksich-

tigt, dass die bisherige Entwicklung der ehemaligen Ackerflächen die sehr hohen 

ökologischen Entwicklungspotenzen in der Leimbachaue dokumentiert. Haupt-

zielarten der Maßnahme E5 sind die streng geschützte Arten Wachtelkönig, Kie-

bitz, Weißstorch, Bekassine, Braunkehlchen, Laubfrosch und Schwarzblauer 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling, weil diese Arten stellvertretend für viele weitere 

Species mit gleichartigen Habitatansprüchen stehen. Aus botanischer Sicht sol-

len sich die Stilllegungsflächen zu Seggenriedern und Wiesen des Verbandes 

Calthion entwickeln. Langfristig ist bei entsprechender Bewirtschaftung die Ent-

stehung von Wassergreiskraut-Wiesen zu erwarten, da diese Pflanzengesell-

schaft in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kompensationsfläche nachgewiesen 

werden konnte. Grundsätzliches Entwicklungsziel der Maßnahme ist die extensi-

ve Grünlandnutzung auf gemulchten ehemaligen Ackerstandorten und die Wie-

dervernässung der Leimbachaue durch die Sohlanhebung des Leimbaches und 

die Schaffung auentypischer Kleinbiotope. Die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen 

in der Leimbachaue werden konzeptionell in den zukünftigen Managementplan 

für das „Vogelschutzgebiet Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (VSG Nr. 

5121-401) integriert. Da sich die geplanten Flächen im LSG „Vogelschutzgebiet 

Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ befinden, greift hier nicht die sog. Acker-

schonklausel nach § 15 Abs. 3 FStrG bzw. § 2 Abs. 3 KV.  

Der geplante Maßnahmenkomplex setzt sich aus folgenden Untermaßnahmen 

zusammen: 

Die Maßnahme E5.1 (Entwicklung von auentypischen Extensivgrünland). Der 

Umfang der Maßnahme wurde von 16,788 ha auf 13,302 ha reduziert. Dabei sind 
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die von Beteiligten angesprochenen Flächen im westlichen Teil (Flurstücke 38, 

39, 40, 41, 42, 43), die derzeit von einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Milch-

viehhaltung in Wasenberg bewirtschaftet werden, der auf hochwertiges Grünland 

angewiesen ist, um die Kühe bedarfsgerecht ernähren zu können, aus der Pla-

nung herausgenommen worden. Die Flächen können somit im bisherigen Um-

fang weiterhin als Grünland bewirtschaftet werden, d.h. eine angemessene Stick-

stoffdüngung und dreischnittige Bewirtschaftung ist möglich. Darüber hinaus hat-

te die Prüfung durch das ASV Kassel aufgrund der im 1. Planänderungsverfahren 

vorgebrachten Einwendungen ermittelt, dass die Flurstücke 14 in der Flur 4 der 

Gemarkung Leimbach, 41, 42, 37 und 38 in der Flur 10 der Gemarkung Wasen-

berg bereits für andere Projekte mit Kompensationsmaßnahmen belegt sind.  

Daraus resultierte die Notwendigkeit für den Vorhabenträger andere Flächen als 

in das Kompensationskonzept einzubinden. Allerdings ließ sich die zuerst aus 

naturschutzfachlicher Sicht favorisierte Lösung, eine Erweiterung in Richtung Os-

ten vorzusehen, nicht umsetzen, so dass – wie dargelegt – auf Flächen des ur-

sprünglichen Maßnahmenkomplexes E2 und auf die neue Maßnahme E6 aus-

gewichen werden musste.  

Die Maßnahme zur Entwicklung von Extensivgrünland auf den gemulchten ehe-

maligen Ackerflächen dient für die stellvertretend genannten Zielarten zur Schaf-

fung neuer Lebensräume. Hierdurch wird ihr derzeitiger Erhaltungszustand im 

Naturraum stabilisiert und gefördert und der negative Einfluss der A 49-Planung 

gemäß § 25 BNatSchG kompensiert. Zwar bestehen vorliegend grundsätzlich un-

terschiedliche Möglichkeiten zur Entwicklung von „Extensivgrünland“ aus den 

durch Mulchen von Ackerflächen entstandenen degenerierten Nasswiesen. Bei 

Fortsetzung der derzeitigen Pflege wird sich die Vegetation jedoch nicht weiter 

zum Positiven entwickeln (siehe hierzu auch Deckblatt zum Erläuterungsbericht 

Kap. 6.3.3.1). Denn in der Praxis hat es sich als notwendig erwiesen, Intensiv-

grünland zunächst umzubrechen und dann ggf. mit einer standortgerechten 

Saatmischung einzusäen. Die Entwicklung durch Pflegemahd ist wegen der dich-

ten Grasnarbe und der Dominanz der Gräser i.d.R. nicht erfolgreich. Prinzipiell 

soll im vorliegenden Planungsfall jedoch auf die Ansaat von Kräutern verzichtet 

werden, da die Flächen vor allem auch durch die direkt angrenzenden vorhande-

nen Sumpfdotterblumen-Wiesen ein hohes natürliches Entwicklungspotenzial be-

sitzen, was die gemulchten Flächen der Staatsdomäne in gewisser Weise doku-

mentieren. Erst wenn sich nach drei Jahren abzeichnet, dass sich kein standort-

typisches artenreiches Feuchtgrünland einstellen wird, soll der Entwicklung durch 

die Einsaat mit einer lokaltypischen Feuchtwiesen-Kräutermischung „nachgehol-

fen“ werden. In den ersten Jahren wird – wie unter Punkt 3 dargelegt – zur Aus-
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magerung der Flächen Vielschnitt mit Abtransport des Mähgutes erfolgen. Hier-

bei wird auf eventuell bereits vorhandene Bodenbrüter Rücksicht genommen. Auf 

den Einsatz von Düngemitteln wird verzichtet. Die Entwicklung von Extensivgrün-

land kann den örtlichen Möglichkeiten angepasst werden. Optimal ist die Nutzung 

als Wiese. Auch eine extensive Beweidung mit max. 1-2 Rindern (Robustrinder-

rassen wie Vogelsberger Rind, Galloway oder Angus, Mutterkuhhaltung) kann 

zum gewünschten Erfolg führen. Nach der Ausmagerungsphase wird bei gleich-

zeitigem Vorkommen von Sanguisorba officinalis und Myrmica rubra eine späte 

Mahd oder alternativ Beweidung auf ausreichend großen Teilflächen zwischen 

dem 20. Juni und Anfang September unterlassen, da hierdurch die Zielart Macu-

linea nausithous u.a. nachhaltig beeinträchtigt wird. Wegen der ebenfalls als 

Zielarten genannten Wiesenbrüter darf die erste Mahd nicht vor dem 10. Juni er-

folgen, bei Anwesenheit des Wachtelkönigs (Crex crex) muss die erste Mahd 

ganz entfallen. Grundsätzlich sollen ca. 3-5 m schmale Randstreifen im Bereich 

von Weidezäunen und entlang der Wegränder von der ersten Nutzung ausge-

spart werden, da die oben genannten Wiesenbrüter mit Ausnahme des Wachtel-

königs bei uns i. d. R. nicht mitten im Bestand, sondern in derartigen Randstruk-

turen brüten. Das Gesamtnutzungskonzept, insbesondere Regelungen über Ein-

schränkungen wie Viehdichte, Mahdzeitpunkte und die maschinellen Bearbei-

tungszeiten, wird im Rahmen der Ausführungsplanung parzellenscharf konkreti-

siert. 

Die Ackerflächen der Flurstücke 7/1 und 4/1, die zum derzeitigen Zeitpunkt still-

gelegt bzw. aus der Produktion genommen sind, könnten jederzeit wieder umge-

brochen werden. Diese Flächen unterliegen nach der vom ASV Kassel beim 

Fachbereich 83.2 Landwirtschaft und Landentwicklung (Fritzlar) am 14.10.2010 

eingeholten Auskunft einer landwirtschaftlichen Förderung. Diese Flächen sollen 

im Rahmen der Kompensationsplanung auf Dauer sichergestellt werden. Das 

Flurstück 7/1 als eine der Kernflächen der Renaturierung der Leimbachaue bleibt 

vollständig Bestandteil der Maßnahme (siehe A, Ziffer VI,1.83). 

Die Flurstücke 15, 16, 17, 18, 19 und 22/1 im östlichen Bereich sind aus der Pla-

nung nicht herausgenommen worden. 

Zur Maßnahme E5.1 wird auf die Zusage unter A, Ziffer VI,1.82 verwiesen. 

Die Maßnahme E.5.2 (Entwicklung eines Sukzessionsstreifens = Entwicklung 

von Hochstaudenfluren, Altgras, Seggenried, Schilf) auf einer Fläche von 0,309 

ha hat zum Ziel die Schaffung von Sing- und Sitzwarten für Braunkehlchen u.a. 

Vögel, außerdem die Schaffung von Rückzugs- und Verbreitungsbiotopen für Ar-

ten der offenen Feldflur, die durch die Ernte bzw. Mahd und/ oder Beweidung 

dauerhaft oder zeitweilig keine geeigneten Reproduktions-, Ruhe-, Nahrungs-
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räume oder Verbreitungslinien in der Agrarlandschaft vorfinden. Außerdem 

kommt es durch die Nutzungsaufgabe zur Verbesserung/ Entwicklung der Bo-

denfunktionen und des Grundwasserhaushaltes. Als Entwicklungsziel gelten so-

mit arten- und blütenreiche, mäßig nährstoffreiche Saumgesellschaften oder Ru-

deralfluren der standorttypischen Feuchtestufen, wobei Ansaaten von Wildkräu-

tern grundsätzlich nicht erfolgen sollen. Beidseitig der Gräben und an den Leim-

bachufern werden ca. 2 m breite Sukzessionsstreifen entwickelt. Durch den im 

Rahmen der Sohlanhebung des Leimbaches entstehenden hohen Grundwasser-

spiegel besteht hier die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine Brennnessel-Reinbe-

stände entwickeln werden. Grundlage für die Maßnahmenkonzeption zur Schaf-

fung von Sukzessionsflächen ist die Herausnahme aus der regulären landwirt-

schaftlichen Nutzung. Auf den „Sukzessionsflächen“ kann sich die Natur ohne 

weiteres direktes Eingreifen des Menschen frei entwickeln. Dazu werden zu-

nächst auf den Rohböden Pioniergesellschaften auftreten, die je nach Trophie 

von unterschiedlichen Ruderalfluren abgelöst werden. Diese wiederum entwi-

ckeln sich im Geltungsbereich über Gebüschstadien zu Waldgesellschaften. 

Durch den Wegfall der anthropogenen Beeinflussungen kommen natürliche 

Standortverhältnisse wie Bodenart, ph-Wert und Kalziumgehalt des Bodens, Bo-

denfeuchte, Sonnenexposition und die Strukturvielfalt der umgebenden Agrar-

landschaft verstärkt zum Tragen. Abgelagerte Feldsteine und Totholz können die 

Wertigkeit der Flächen erhöhen. Für eine ökologisch sinnvolle Entwicklung dieser 

Flächen ist jedoch die nachhaltige Sicherung der verwilderten Lebensräume 

grundsätzliche Voraussetzung, so dass sie nicht als Lagerflächen für landwirt-

schaftliche Produkte, Abfälle oder Geräte genutzt werden können. Dennoch ist 

die völlig eigenständige Biotopentwicklung bis zum Klimaxstadium unerwünscht, 

daher wird eine „gelenkte Sukzession“ angestrebt mit dem Ziel, bestimmte, als 

Leitbild definierte Zwischenstadien durch unterstützende Maßnahmen zu konser-

vieren. Dazu gehört die notwendige Entfernung von Gehölzen zur dauerhaften 

Offenhaltung der Landschaft. 

Die Maßnahme E5.3 (Anlage von Wiesenblänken) ist im Hinblick auf deren frühe-

re Verbreitung in Auen, die erst im Zuge der modernen Bewirtschaftung gezielt 

beseitigt wurden vorgesehen. Die Maßnahme umfasst 0,332 ha auf den Flurstü-

cken 4/1 und 7/1 vorgesehen. Dieser Biotoptyp war im Rahmen der Untersu-

chungen kleinflächig auf dem Flurstück 8 ermittelt worden. Dabei handelt es sich 

um Geländemulden, die aufgrund wasserundurchlässiger Schichten temporär 

Wasser führen und deutlich feuchtere Bodenverhältnissen aufweisen (mit allen 

Übergängen von nass bis trocken) als das umliegende Gelände. Derartige tem-

poräre Kleingewässer dienen zahlreichen Zielarten Bekassine, Weißstorch und 
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Kiebitze als Nahrungshabitat. In diesem Zusammenhang wird auf die Zusage des 

ASV Kassel verwiesen, im Rahmen der Ausführungsplanung in Abstimmung mit 

den Naturschutzbehörden die Lage der Wiesenblänken (E5.3) im Interesse der 

Bewirtschaftung zu modifizieren, damit das Mähen und die einmaligen Heuwer-

bung möglichst wenig beeinträchtigt werden (siehe A, Ziffer VI,1.77). Außerdem 

stellen Wiesenblänken in Kombination mit der Maßnahme E5.4 bei längerem 

Einstau ein optimales Fortpflanzungsgewässer für den Laubfrosch und zahlreiche 

weitere Wasserorganismen dar, die an zeitweilig austrocknende Kleingewässer 

angepasst sind. Die Blänke werden durch Oberflächenabschub hergestellt wer-

den. Die Wasserspeisung erfolgt durch Regenwasser, vor allem aber auch durch 

die Wiedervernässung der Aue im Zuge der Maßnahme E5.7. Die nur wenige 

Dezimeter tiefen Blänken sollen flach ausgezogene Böschungen erhalten und 

zumindest randlich in den weniger lange eingestauten Bereichen als Extensivg-

rünland genutzt werden. Es wird bei der Gestaltung der Wiesenblänken aber un-

bedingt darauf geachtet, dass der Oberflächenabschub auf zentralen Teilflächen 

tatsächlich so tief durchgeführt wird, dass es zu einer nachhaltigen Vernässung 

des Standortes kommen kann und Limikolen wie die Bekassine während ihrer 

gesamten Aufenthaltszeit im Maßnahmenbereich ein für die Nahrungssuche ge-

eignetes weiches („matschiges“) Substrat vorfinden. Die tieferen und deutlich 

nasseren Bereiche der Wiesenblänken sollen jährlich erst im Spätherbst gemäht 

werden, damit niedermoortypische Pflanzenarten wie das Sumpf-Blutauge (Co-

marum palustre) oder der Fieberklee (Menyanthes trifoliata) noch aussamen 

können. Im Fall einer Beweidung ist durch Abzäunung dafür zu sorgen, dass es 

in den stark vernässten Bereichen der Blänken nicht zu Trittschäden kommt. 

Die Maßnahme E5.4 (Anlage eines Kleinweihers) dient den Zielarten Laubfrosch 

u.a. Amphibien sowie dem Weißstorch als Nahrungsgast. Der auf dem Flurstück 

13/1 vorgesehene Kleinweiher umfasst ca. 0,165 ha. Bei dem Kleinweiher han-

delt es sich um kleine, ständig Wasser führende, wenn auch flache Stillgewässer. 

Wegen der natürlichen standörtlich bedingten Bodenverhältnisse, aber auch we-

gen der Vornutzung wird sich ein eutrophes Stillgewässer mit hoher pflanzlicher 

Produktion entwickeln, so dass zunächst große Mengen leicht abbaubarer orga-

nischer Substanz entstehen werden. Hieraus können sich nachhaltige negative 

Konsequenzen für die naturschutzfachliche Bedeutung des Kleinweihers erge-

ben, wenn nicht lenkend eingegriffen wird, wie Verlandungsprozesse im Bereich 

der Anfang der 1990iger Jahre zu Naturschutzzwecken angelegten Kleingewäs-

ser belegen. Diese sind bereits fast vollständig verschwunden. Bei der Anlage 

wird das Leitbild eines besonnten Wiesenweihers zu Grunde gelegt, und zwar 

muss (1.) berücksichtigt und festgeschrieben werden, dass wegen der starken 
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Vorbelastung des Standortes, der als Acker bewirtschaftet wurde, u.U. nach we-

nigen Jahren eine „Restaurierung“ bzw. „Sanierung“ des Kleinweihers notwendig 

werden kann. Hierzu gehören vor allem folgende i.d.R. nur ein- oder zweimal 

notwendigen Maßnahmen, die verhindern, dass das Gewässer zum „Dauerpfle-

gefall“ wird: 

• Die Entfernung der Faulschlammschicht mit dem Ziel der Verbesserung des 

Sauerstoffgehaltes des Wassers. Diese Maßnahme soll im Spätherbst durchge-

führt werden, wobei Ufer- und Überwinterungsstrukturen, sowie inselartige Berei-

che geschont werden sollen, damit nicht alle Individuen der im Wasser überwin-

ternden Spezies der Maßnahme zum Opfer fallen. Der entfernte Faulschlamm 

darf nicht auf die angrenzenden Grünländer aufgebracht werden. Er sollte viel-

mehr gemeinsam mit dem verrotteten Schnitt aus den Wiesenblänken (siehe 

Maßnahme E5.3) als Dünger auf angrenzenden Äckern verteilt werden. Dabei ist 

Folgendes zu beachten: Eine Entschlammung soll grundsätzlich nur dann durch-

geführt werden, wenn das Gewässer ansonsten „umkippt“ und als Lebensraum 

für die Zielarten nicht mehr geeignet ist. Es handelt sich hierbei um einen gravie-

renden Eingriff, bei dem es zur Aufwirbelung und Lösung von Nähr- und Schad-

stoffen kommen kann, so dass organische Sedimente und freigesetzte reduzie-

rende Verbindungen den Sauerstoffgehalt des Wassers stark belasten können. 

Die gesamte Maßnahme richtet zunächst einen großen Schaden unter der inzwi-

schen etablierten Tier- und Pflanzenwelt an und macht grundsätzlich nur dann 

Sinn, wenn dafür gesorgt wird, dass gleichzeitig keine neuen Nährstoffeinträge 

aus angrenzenden Flächen eingetragen werden. 

• Entkrautung des ggf. weitgehend zugewachsenen, aber ansonsten intakten 

Gewässers, um genügend offene Wasseroberflächen zu erhalten und die Faul-

schlammbildung einzudämmen. 

• Vermeidung von Nährstoffeinträgen aus der Umgebung. 

Weiterhin (2.) muss die Wasserfläche mindestens 20 m² umfassen, weshalb eine 

Größe von ca. 0,165 ha angestrebt wird. Durch die Vorbelastung mit Nährstoffen 

würden sich kleinere Gewässer sehr schnell durch Sauerstoffmangel auszeich-

nen und mit Faulschlamm zusetzen. Je größer der Kleinweiher angelegt wird, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zu einem stabilen eutrophen, 

auentypischen Stillgewässer entwickeln wird. (3.) muss neben flach ausgezoge-

nen Ufern mit Schlammzonen (siehe Maßnahme E5.5) das Gewässer einen Be-

reich mit >1,5 m Wassertiefe aufweisen, damit eine ganzjährige Wasserführung 

gewährleistet ist. Es soll sich eine Tauchblatt-, Schwimmblatt- und Röhrichtzone 

entwickeln können. (4.) die Wasserspeisung soll ausschließlich aus bei Nieder-

schlägen anfallendem Wasser und dem bei Hochwasser anfallenden Leimbach-



Planfeststellungsbeschluss - 527 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

wasser erfolgen. (5.) das Stillgewässer soll sonnenexponiert sein. Wenn sich im 

Laufe der Sukzession Ufergehölze einstellen, wird darauf geachtet, dass die Be-

schattung nicht mehr als 1/3 der Gesamtoberfläche einnimmt. Ansonsten müssen 

die Gehölze zurückgeschnitten werden. (6.) der Kleinweiher soll sich ausschließ-

lich über Sukzession entwickeln. Initialpflanzungen mit Wasser- und Röh-

richtpflanzen werden unterlassen. Allerdings werden in mehrjährigem Abstand 

Pflegemaßnahmen durchgeführt, damit 2/3 des Gewässers (im Süden, Osten 

und Westen) gehölzfrei bleiben. Alternativ kann eine kostengünstigere extensive 

Beweidung der Uferzonen durchgeführt werden, die allerdings durch Monitoring 

genau beobachtet werden muss, damit das Gewässer nicht zu stark durch Tritt-

schäden und Eutrophierung belastet wird. Auf diese Art und Weise wird es gelin-

gen, die frühen und mittleren Sukzessionsstadien auf Dauer zu erhalten. Damit 

das gelingt, ist entweder eine sehr geringe Viehdichte mit ganzjährigem Zugang 

der Tiere zum Ufer oder alternativ das Gewässer dem Vieh lediglich zeitweilig 

zugängig sein oder rotierend nur immer kleine Uferabschnitte beweidet werden. 

Eine mögliche Beweidung müsste im Detail unter Berücksichtigung der beschrie-

benen in enger Zusammenarbeit zwischen Landwirt und Hessischer Straßen- 

und Verkehrsverwaltung entwickelt werden. (7.) der Besatz mit Fischen ist 

grundsätzlich zu unterlassen. Sollten sich im Laufe der Zeit trotzdem Fische, die 

das ökologische Gleichgewicht nachhaltig stören einstellen, sind diese zu entfer-

nen um die Reproduktion des Laubfrosches u.a. seltener Wasserorganismen 

weiterhin zu gewährleisten. (8.) Der Kleinweiher soll mit seinen umgebenden 

Schlammfluren (siehe Maßnahme E5.5) in Extensivgrünland (Maßnahme E 5.1) 

eingebettet sein, wobei das Weidevieh i.d.R. keinen direkten Zugang zum ge-

samten Ufer haben soll, damit sich ein Röhricht entwickeln kann. 

Die Maßnahme E5.5 (Entwicklung von Schlammfluren) auf den Flurstücken 4/1 

und 7/1 mit 0,213 ha Gesamtfläche wird im Hinblick darauf, dass Schlammfluren 

früher ein weit verbreiteter und häufiger Biotoptyp in natürlichen Auen mit ihren 

dynamischen Prozessen waren, da sie vielen seltenen und gefährdeten hygrophi-

len Pionierarten, z.B. Laufkäfern wie Omophron limbatus, Bembidion-, Elaphrus- 

und Agonum-Arten, Uferwanzen u.v.a., sowie Limikolen geeignete Lebensbedin-

gungen bieten, in das Maßnahmenkonzept aufgenommen worden. Die zu entwi-

ckelnden Schlammfluren entstehen bei der Entwicklung von Blänken durch den 

Oberbodenabschub, indem diese Flächen nicht eingesät sondern der Sukzession 

überlassen bleiben. Für diese Flächen ist im Gegensatz zu den Uferzonen des 

Kleinweihers und nassen Blänkenbereichen eine Beweidung durchaus er-

wünscht, damit durch Trittschäden zumindest kleinflächige Schlammfluren ent-

stehen, die einigen typischen Arten zum Überdauern ausreichen. Die Uferzonen 
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des Kleinweihers müssen jedoch durch einen Weidezaun geschützt werden. 

Wenn keine Beweidung des Extensivgrünlandes erfolgt sondern dieses als Wie-

se genutzt wird, ist es nicht zwingend notwendig den Pionierstandort durch neu-

erliches Abschieben des Oberbodens aufwändig zu konservieren. Hier kann sich 

durch Selbstberasung und Mahd Grünland etablieren, wobei Fahrspuren im nas-

sen Sediment kleinflächig den Zielarten als Restlebensraum dienen können. 

Die Maßnahme E5.6 (Anlage einer Grabentasche) im Bereich der Mündung ei-

nes Wiesengrabens in den Leimbach auf dem Flurstück 4/1 mit einer Größe von 

0,033 ha. Zielarten sind u.a. Weißstorch, Bekassine und Kiebitz. Für die Anlage 

der Grabentasche soll das derzeitige Nordostufer des Wiesengrabens aufgewei-

tet werden, so dass sich hier das Grabenwasser und je nach Wasserstand auch 

Wasser aus dem Leimbach längerfristig aufstauen kann. Die Grabenufer sollen 

an dieser Stelle flach ausgezogen werden, so dass sich Schlammfluren entwi-

ckeln können. Diese können bei Beweidung durch eine kontrollierte Zugänglich-

keit für das Weidevieh erhalten werden. Hier ist jedoch durch Weidezäune si-

cherzustellen, dass kein direkter Zugang zum anderen Grabenufer und dem 

Leimbach möglich ist. Außerdem muss kontrolliert werden, dass sich die Offen-

haltung im gewünschten Rahmen hält. Ein völlig zertretenes und verkotetes Ufer 

soll, da dies als Landschaftsschaden zu bewerten ist, vermieden werden. An-

sonsten können sich diese Schlammfluren durch Selbstberasung zu Flutrasen 

entwickeln. 

Die Maßnahme E5.7 (Renaturierung des Leimbaches) wird im Wesentlichen im 

Bereich der Maßnahme E5.1 im Umfang von 1,195 ha durchgeführt. Entlang der 

Flurstücke 38, 39, 41, 42 und 14 wird auf diese Maßnahme verzichtet (auf 0,515 

ha). Die Maßnahme, deren konkreten Einzelheiten im LAP dargelegt werden, 

dient vor allem der Optimierung des Gebietswasserhaushaltes durch Wiederver-

nässung der angrenzenden Aue. Dabei wird berücksichtigt, dass die Renaturie-

rung gemäß der WRRL ein langfristiges Entwicklungsziel aller hessischen Ge-

wässer in der freien Landschaft mit der Strukturgüteklasse 3 (nach Lawa 2000) 

ist. Der Leimbach weist derzeit eine Gewässerstrukturgüteklasse von 5 und 6 

auf. Bei dem heutigen Zustand des Leimbaches wirk sich ausgesprochen negativ 

aus, dass er die ursprünglich nasse Aue durch sein tief eingeschnittenes Bach-

bett stark entwässert. Durch den linearen, unnatürlichen Lauf wird das bei Nie-

derschlägen anfallende Wasser sehr schnell abgeleitet. Zur Wiederherstellung 

der ökologischen Funktionsfähigkeit des Leimbaches sollen daher im Bachab-

schnitt soll durch die Maßnahme E5.7 entsprechend der natürlichen Ausprägung 

Entwicklungsmöglichkeiten gegeben und eine möglichst natürliche Artenvielfalt 

im und am Gewässer geschaffen werden. Dazu wird die Kompensationsmaß-
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nahme auf der Grundlage der naturraumtypischen Verhältnisse konzipiert, wobei 

Grundlage der Maßnahmenkonzeption die in der Defizitkarte zur Strukturgüte 

hessischer Fließgewässer (Quelle: Gewässerstrukturgüteinformationssystem 

(GESIS, 2000) http://www.mulf.hessen.de/umwelt/wasser/index.html) dargestell-

ten Vorbelastungen (Profiltiefe sehr tief, fehlende Uferrandstreifen, fehlende 

Ufergehölze und Sohlensubstrat bestehend aus Lehm, Schlick, Schlamm) sind. 

Folgende Einzel- und Teilmaßnahmen sind für die Renaturierungsmaßnahme am 

Leimbach grundsätzlich erforderlich und vorgesehen: 

1. Erdbauarbeiten zur Modellierung des Gewässerbettes, wobei in nassen Berei-

chen auf den Einsatz schwerer Geräte verzichtet werden muss, damit es nicht zu 

kontraproduktiven Bodenverdichtungen kommt. 

2. Unterstützende wasserbauliche Maßnahmen wie Störsteine, Substratschüt-

tungen, Totholz, Grundschwellen und Sohlgleiten zur Anhebung des Bachbettes 

und Unterstützung dynamischer Gewässerentwicklungen. 

3. Unbedingt notwendige Ufersicherungen nur durch ingenieurbiologische Bau-

weisen.  

Durch morphologische Umgestaltungsmaßnahmen sollen Strukturdefizite des 

Leimbaches in einen naturnahen Zustand umgewandelt werden. Mit Hilfe von 

Erdbaumaßnahmen soll die Linienführung sowie das Längs- und Querprofil in 

den entsprechenden Fließgewässerabschnitten naturraumtypisch modelliert wer-

den bzw. die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich der Bach seinen Weg 

selber bahnen kann. Grundlage für das Entwicklungsziel zur Gewässerbettmo-

dellierung ist der potenziell natürliche Gewässerzustand, der sich anhand von 

Typisierungsschemata und der Analyse von Referenzgewässern und häufig auch 

von historischem Kartenmaterial erkennen lässt. Mit Hilfe von Gewässerbettauf-

weitungen wird dem Gewässer auf tieferem Niveau die Möglichkeit zu einer dy-

namischen Gewässerentwicklung gegeben. In dem aufgeweiteten Querprofil re-

duziert sich die Sohlschubspannung und Geschiebematerial kann abgelagert 

werden. Durch die Bildung von Längsbänken und Strömungsumlenkungen 

kommt es zur Reduzierung des linearen Gefälles. Langfristig wird sich ein 

Gleichgewicht zwischen Sedimentation und Weitertransport mit neuer Sohlenlage 

einstellen. Die Entwicklungen der Gewässerbettaufweitung werden bis zum Ein-

treten eines Gewässergleichgewichtes kontrolliert. Unter Umständen muss mit 

Hilfe von wasserbaulichen Maßnahmen korrigierend eingegriffen werden. Strö-

mungswirksame wasserbauliche Maßnahmen im Gewässerbett und kleinräumige 

Modellierungen von Uferstrukturen können zur bedingten Verbesserung des 

Fließgewässerökosystems beitragen. Geeignete Maßnahmen sind (1.) die Mo-

dellierung kleinräumiger Uferstrukturen wie Buchten und Bermen und (2.) unter-
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stützende wasserbauliche Maßnahmen wie Sohlschikanen, Störsteine, Substrat-

schüttungen, Grundschwellen und Totholz. Sollte der Leimbach oberhalb der 

Maßnahmenflächen im Zuge einer erweiterten Renaturierung zukünftig in sein 

ursprüngliches Bett verlegt werden, ist diese Maßnahme grundsätzlich als sinn-

volle Ergänzung des vorliegenden Konzeptes zu begrüßen. Der derzeitige Fließ-

bereich zwischen den Flurstücken 4/1 und 7/1 soll dann jedoch auf keinen Fall 

mit Erdreich verfüllt werden. Vielmehr sollte sich hier ein Stillgewässer oder eine 

Wiesenblänke entwickeln können. In diesem Fall kann es notwendig werden, die 

steilen Ufer durch Modellierung flach auszuziehen. 

Der Anregung Beteiligter entsprechend wird der Vorhabenträger die Ausgestal-

tung der Kleinweiher (E5.4) vom Vorhabenträger bei der landschaftspflegeri-

schen Ausführungsplanung (LAP) mit der oberen Naturschutzbehörde abstim-

men. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird auch eine Verlegung des Ge-

wässers (E5.7) ins Taltiefste geprüft und dazu der Wasserverbands Schwalm be-

teiligt (siehe Vorbehalt unter A, Ziffer V,16 Punkt 11). Auch die Flächen für die 

Baustelleneinrichtung werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausfüh-

rungsplanung mit der oberen Naturschutzbehörde abgestimmt (siehe Zusage un-

ter A, Ziffer VI,1 Punkt 1.73). 

Zur Maßnahme E5.7 wird auf die Zusage unter A, Ziffer VI,1.82 verwiesen. 

Die Maßnahme E5.8 (Entfernung nicht standortgerechter Gehölze, Hybrid-Pap-

peln auf einem alten Damm) auf 0,324 ha, da die Pappeln das Landschaftsbild 

nachhaltig zergliedern und durch ihre hohe Respirationsrate den Gebietswasser-

haushalt negativ beeinflussen, sollen, obwohl die Pappeln Tierarten als Brutstätte 

dienen, beseitigt werden. Dies dient der Förderung der Wiesenbrüter. Der nörd-

lich des Leimbaches gelegene Damm kann zunächst der Sukzession überlassen 

werden, wobei sich hier kurz- und mittelfristig vermutlich nur Brennnessel- und 

Brombeerfluren entwickeln werden. Nach einiger Zeit werden sich standortge-

rechte Gehölze einstellen. Damit sie nicht zu hoch wachsen, sollen diese Bäume 

und Gebüsche nach Bedarf ca. alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. 

Südlich des Leimbaches hat sich unter den Pappeln bereits eine Strauchschicht 

eingestellt. Hier sollen lediglich die Pappeln entfernt werden. 

Die Maßnahme E5.9 (Sicherung des Bestandes als Quellbiotop für die Besied-

lung des zu entwickelnden Extensivgrünlandes) soll auf den der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwaltung angebotenen Flächen, die kleinflächig bereits 

heute eine standorttypische Ausprägung aufweisen, die als binsen- und seggen-

reiche Feuchtwiesen zu den nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen zählen. 

Die Bereiche sind durch drohende Nutzungsaufgabe bzw. Nutzungsintensivie-

rung im Rahmen der Produktion nachwachsender Rohstoffe grundsätzlich ge-
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fährdet. Die als ökologische Keimzellen zu betrachtenden Feuchtwiesen liegen in 

direktem Kontakt zu den Maßnahmenflächen und garantieren bei gleich bleiben-

der ökologischer Qualität die autochthone Neubesiedlung der Maßnahmenflä-

chen. Durch ihre Sicherung wird das lokale Aussterben anspruchsvoller Leit- und 

Charakterarten vermieden. Zur Wahrung des heutigen Erhaltungszustandes sind 

die mit einem Umfang von 1,377 ha der Flächen wie bisher zu mähen. Auf eine 

Stickstoffdüngung wird weiterhin verzichtet. Im Rahmen der 2. Planänderung 

wurde die ursprüngliche Fläche von 3,71 ha verringert und die Bereiche auf den 

Flurstücken 8 und 40 sind aus der Planung herausgenommen worden, da nach 

Angaben Beteiligter diese Grundstücke für den bewirtschaftenden weiteren Voll-

erwerbslandwirt aus Leimbach zum Fortbestand dessen Betriebes zwingend 

notwendig sind. 

Die Maßnahme E5.10 (Entwicklung von Extensivgrünland aus Ackerland und 

Ackerbrachen) wurde im 2. Planänderungsverfahren von 3,041 ha auf 0,613 ha 

reduziert, weil auf die Flurstücke 8, 42 und 43 verzichtet wird. Eine umfassende 

Neuanlage von arten- und blütenreichem Extensivgrünland auf den eutrophierten 

Ackerstandorten ist kurzfristig kaum zu erreichen, da durch eine geringe Schnitt-

häufigkeit und Null-Düngung für lange Zeit sehr labile Pflanzengemeinschaften 

mit geringer Bestandsdichte entstehen, die anfällig für das Einwandern von Nicht-

Grünlandpflanzen unter anderem sogar von Gehölzen sind. Besonders nachteilig 

wirkt sich das Vorkommen noch lebensfähiger Rhizome der Acker-Kratzdistel im 

Boden aus, die sich explosionsartigen vermehren, so dass der Aufwuchs als 

Viehfutter dann ungeeignet ist. Dennoch soll die Maßnahme E5.10 umgesetzt 

werden. Sie gliedert sich sinnvoll in das Gesamtkonzept der Maßnahme E5 ein, 

da diese Teilflächen bei entsprechender Vorgehensweise eine sehr hohes ökolo-

gische Entwicklungspotenzial besitzen und sich der derzeitige Nährstoffeintrag in 

Gewässer und angrenzende ökologisch hochwertige Biotope kurzfristig deutlich 

verringern wird. Die Probleme mit der Etablierung von Extensivgrünland lassen 

sich durch eine entsprechende, wenn auch aufwändige Vorgehensweise mini-

mieren. Bei einer Neuanlage von Extensivgrünland, dessen Aufwuchs verfüttert 

werden soll, ist auf einen möglichst raschen Narbenschluss hinzuwirken, da eine 

lückige Grasnarbe stets zur Verkrautung führt. Häufigeres Nutzen des Bestandes 

– zumindest in den ersten drei Jahren – erhöht die Narbendichte, wobei sich das 

Nutzungsregime in erster Linie an der Artenkombination der verwendeten An-

saatmischung orientiert. Besonders Futtergräser benötigen eine häufige Nutzung, 

um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Soll, wie in der Leimbachaue aus dem 

Ackerland sofort eine blumenreiche Wiese entstehen, sind im Gegensatz zur 

Entwicklung aus Intensivgrünland (Maßnahme E5.1) spezielle kräuterreiche Mi-
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schungen erforderlich (siehe BRIEMLE in http://www.landwirtschaft-mlr. Baden-

wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1040684_l1/index1215610192432. html). Ins-

besondere auf Standorten mit einer relativ hohen natürlichen Produktivität wie sie 

in der Leimbachaue gegeben ist, ist die (Wieder-) Herstellung von Magerwiesen 

und –weiden bzw. von Nass- und Feuchtgrünland mit einem verhältnismäßig ho-

hen Entwicklungsaufwand verbunden. Die Dauer der Aushagerungszeit kann 

über 15 Jahre dauern. In dieser Zeit sollten pro Jahr mindestens drei Schnitte 

durchgeführt werden, um die Biomassenproduktion auf eine für artenreiche 

Extensivgrünlandbestände typische Größenordnung von 40-80 dt/ha TM senken 

zu können. Eine Düngung der Flächen ist zu unterlassen und das Mähgut von 

den Flächen zu entfernen, um eine Rückverlagerung von Nährstoffen aus dem 

Mähgut in den Boden zu verhindern. Bei Terminierung der Mahd ist jedoch zwin-

gend Rücksicht auf ggf. brütende Wiesenbrüter zu nehmen. Auf von Natur aus 

wüchsigen, langjährig intensiv ackerbaulich genutzten Standorten würde die 

Verwendung von selbsterworbenem Saatgut aus angrenzenden Extensivgrün-

landflächen eine vorherige Aushagerung der Flächen unter Ackernutzung vo-

raussetzen, da die Konkurrenzkraft dieser Grünlandarten gegenüber aggressiven 

Ackerwildkräutern auf produktiven Standorten zu gering ist. Auf derartigen Stan-

dorten kann daher auch keine Selbstbegrünung durchgeführt werden. Im Falle 

der Leimbachaue sollte die Aushagerung der Maßnahmenflächen außerdem 

nach Möglichkeit bereits vor der Wiedervernässung erfolgen oder zumindest be-

ginnen, um zu gewährleisten, dass auch tatsächlich außerhalb der Brutzeit von 

Wiesenbrütern mindestens drei Schnitte pro Jahr durchgeführt werden können. 

Die Pflege bzw. Bewirtschaftung der Kompensationsflächen erfolgt durch Mahd 

oder Beweidung. Ein Mulchschnitt ist zur Entwicklung von Extensivgrünland hin-

gegen ungeeignet, kann aber später nach erfolgreicher Entwicklung von typisch 

ausgeprägten, entwicklungszielkonformen Beständen zur Erhaltung des Arten-

spektrums eingesetzt werden. Der Mulchschnitt sollte dann aber auf keinen Fall 

zu spät im Jahr erfolgen, da die anfallende Pflanzenmasse sonst innerhalb eines 

Jahres nicht abgebaut wird und zu einer dichten Streuschicht akkumulieren wür-

de. Diesem Aspekt steht das Vorkommen von Wiesenbrütern und/ oder Amphi-

bien jedoch entgegenstehen, so dass das Mulchen in der Leimbachaue grund-

sätzlich ungeeignet erscheint.  

Die Maßnahme E5.11 (Regeneration des Seggenriedes, feuchter Hochstauden-

fluren, durch Pflegemaßnahmen) erfolgt auf 0,371 ha. Im Bereich des Saurasens 

haben sich innerhalb der letzten 15 Jahre aus Seggenriedern und feuchten 

Hochstaudenfluren ökologisch minderwertige nitrophile Staudenfluren entwickelt. 

Diese Entwicklung ist zum Einen auf einen zu niedrigen Grundwasserstand und 
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zum Anderen aber auch auf mangelnde Pflege des Gebietes zurückzuführen. 

Der Grundwasserstand soll durch die Renaturierung des Leimbaches (Maßnah-

me E5.7) erhöht werden, so dass es zu einer Wiedervernässung des Saurasens 

kommen wird. Vor der Anhebung des Grundwasserstandes soll der nitrophile Be-

stand gemäht werden. Das Mähgut muss anschließend abtransportiert werden 

um eine Ausmagerung des Standortes zu erzielen. Diese Erstmaßnahme kann 

im Zuge der Anlage des für den Laubfrosch u.a. Wasserorganismen geeigneten 

Kleinweihers (Maßnahme E5.4) erfolgen, da es hier bereits durch die Baumaß-

nahme zu Störungen des Bestandes kommen wird. Um den Bereich des Saura-

sens langfristig offen zu halten, soll die Staudenflur je nach Entwicklung an-

schließend alle 5-10 Jahre gemäht werden, wobei das Mähgut wiederum nicht 

auf der Fläche verbleiben darf sondern analog der historischen Streunutzung ab-

transportiert werden muss. Zur nachhaltigen Entwicklung ist es wichtig, dass im 

Rahmen eines Monitorings die unten vorgeschlagenen Maßnahmen im Bedarfs-

fall gemäß den Ansprüchen der zu fördernden Arten und Biotoptypen optimiert 

werden müssen. 

Bezüglich der Fortbewirtschaftung der extensivierten Grünlandflächen (vor allen 

Dingen im Bereich der Domänenflächen) sollen die Blänken, Teiche und Uferbe-

reiche nach Möglichkeit so gestaltet werden, dass eine maschinengerechte Pfle-

ge bzw. Nutzung noch möglich ist und nach Möglichkeit rechteckige Schläge be-

wirtschaftet werden können, um hierdurch eine möglichst klimaunschädliche Be-

wirtschaftung zu ermöglichen. 

Für die weitere Bewirtschaftung der Flächen ist es nach Darstellung Beteiligter im 

Anhörungsverfahren von Bedeutung, dass die um die Ersatzmaßnahme herum 

liegenden in das Gebiet hinein fließenden Gräben weiterhin entsprechende Vor-

flut erhalten. Dies gelte im besonderen Maße für die Flurstücke 63, 61/1,49, 48 

und 47 sowie 42, 43, 44, 45 in der Flur 10 und die Flurstücke 86 und 87 in der 

Flur 9. Daher müssen entsprechende Vorflutgräben auch zukünftig erhalten und 

unterhalten werden. Das im Bereich der Domänenfläche Flurstück 4/1 vorhande-

ne ehemalige Melkgebäude wird entsprechend der Anregung vollständig beseitigt 

um diese Fläche auch als Wiesenfläche nutzen zu können (siehe Zusage unter 

A, Ziffer VI,2.8).  

19) Renaturierung der Schwalmaue im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

Schwalmstadt (Maßnahme E6)  

Die Maßnahme E6 in der Gemarkung Ascherode wurde vom Vorhabenträger in 

die Planung aufgenommen, da durch die im 2. Planänderungsverfahren wegfal-

lenden Grundstücke im Bereich des Maßnahmenkomplexes E5, obwohl Maß-

nahmen im Komplex E2 wieder in die Planung aufgenommen wurden, ein Aus-
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gleichsdefizit verblieb. Die Maßnahme umfasst 2,146 ha. Die Umwandlung der 

Ackerfläche in extensives Grünland erfolgt angepasst an die Gegebenheiten in 

der Schwalmaue innerhalb des Rückhaltebeckens. Um nach Ablauf des einge-

stauten Wassers im Rückhaltebecken möglichst lange die Vernässung auf der 

Fläche zu halten, werden die Dränagen möglichst frühzeitig unbrauchbar ge-

macht. Denn je länger die Vernässung anhält, um so mehr profitieren die wertge-

benden Arten des Vogelschutzgebiets wie Weißstorch und Limikolen (während 

der Zugzeit) von der Maßnahme (siehe A, Ziffer VI,1.84). Da das Grundstück re-

lativ hoch liegt (ca. 1 m höher als die Schwalm) ist damit zu rechnen, dass auch 

bei nicht funktionierender Dränage die Fläche im Spätsommer soweit abgetrock-

net ist, dass eine maschinelle Mahd möglich ist. Die Maßnahme dient den Erhal-

tungszielen des § 2 Abs. 3 der LSG-Verordnung 

Im laufenden Planfeststellungsverfahren wurden vom Vorhabenträger in Bezug 

auf die erforderlichen arten- und naturschutzrechtlichen CEF-, Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen Änderungen vorgenommen, um dem Vorbringen von Eigen-

tümern oder Nutzern im Rahmen des Möglichen Rechnung zu tragen. Dabei 

wurde der naturschutzfachliche Ansatz beibehalten, d.h. die vorgenommenen 

Planänderungen der ursprünglichen Maßnahmen entfalten keine negative Rück-

wirkung auf das Maßnahmenkonzept. Unter Berücksichtigung der Eigentumsver-

hältnisse und der naturschutzfachlichen Eignungsbeurteilung wurde das zu-

nächst erwogene Kompensationskonzept modifiziert oder ein alternatives Kon-

zept geprüft. Die landschaftspflegerische Begleitplanung zielt zwar grundsätzlich 

darauf ab, die Ausgleichs- und die Ersatzmaßnahmen im Planungsraum anzu-

siedeln, um so eine optimale Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die ar-

tenschutzrechtlich gebotenen CEF-Maßnahmen. Dabei wurde vom Vorhabenträ-

ger zutreffend berücksichtigt, dass im Wirkband der neuen Autobahn vorgesehe-

ne Maßnahmen weniger geeignet sind (d.h. es müssen bei trassennahen Flä-

chen Abschläge vorgenommen werden, weshalb sich im Ergebnis ein größerer 

Flächenbedarf ergäbe). Darüber hinaus wurden bei den Ersatzmaßnahmen im 

Rahmen des 2. Planänderungsverfahrens die Möglichkeiten des am 1. März 

2010 in Kraft getretenen BNatSchG ausgeschöpft und an Stelle von Ersatzmaß-

nahmen auf Ökopunktemaßnahmen zurückgegriffen (siehe C, Ziffer IV,7.6). Die 

Zu- und Abgänge bei den Maßnahmenflächen sind im Deckblatt zum Maßnah-

menübersichtsplan dokumentiert.  

Als Ausgleichs- und CEF- sowie Ersatzmaßnahmen sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 
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Tabelle 23: Übersicht zu den Ausgleichs- und CEF- sowie Ersatzmaß-
nahmen 

Maßnahmenart Maßnahmen-Nr. Umfang 
(Ausgangs-

planung) 

Anrechenbare 
Fläche7)  

Rekultivierung von Flächen  A1 0,681 ha 

(0,439 ha5)
) 

0,518 ha 

Herausnahme der modellierten Flächen 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
(durch Ansaat artenreicher Gras- und 
Kräutermischung und Anlage von Feldge-
hölzen8)) 

A2 2,375 ha 
 

(1,734 ha5)
) 

1,017 ha 

Entwicklung von Extensivgrünland (durch 
Umwandlung von Acker in Extensivgrün-
land oder durch Extensivierung der Grün-
landnutzung) 

A4.1, A4.2, 
A5.1, A6.1, 
A6.2, A7.1, 
E3.5, E6, 
E2.15), E2.25) 

46,79 ha 
(37,648 ha5)) 

46,396 

Entwicklung gestufter Waldränder A3  
(A9.45)) 

3,227 ha 
(5,677 ha5)) 

0,704 ha 

Entwicklung eines strukturreichen Land-
schaftselementes 

A5.2 1,035 ha 1,032 ha 

Entwicklung von Sukzessionsflächen A8 
(E2.35)) 

10,107 ha 
(6,517 ha5)) 

6,237 ha 

Renaturierung von Fließgewässern und 
Schaffung von Uferrandstreifen 

A4.3, A6.3, 
A7.2, E3.2, E3.3 

3,097 ha 3,073 ha 

Fischwanderhilfe in der Schwalm bei 
Loshausen 

E4 1 Anlage  

Naturnahe Entwicklung von Waldbestän-
den (durch Entwicklung von Naturwald-
parzellen, Umwandlung von Nadel- in 
Laubwald, Entwicklung von Buchenwäl-
der, Waldzuwachs) 

Komplex A9, 
E12) 

92,133 ha 
(77,926 ha1,5) 

72,217 ha 

Entwicklung von Hecken als Leitstrukturen 
und Lebensraum für Halboffenlandarten in 
der offenen Feldflur 

Komplex A10 11,554 ha6) 

(11.369 ha) 
10,610 ha 

Entwicklung einer Benjeshecker A10a 1,007 ha5) 1,007 ha 
Anlage einer Schneise als Leitstruktur  Komplex A11 0,037 ha 0,037 ha 
Schaffung von Leitstruktur/ Verbreitungs-
linie für Laubfrosch  

A12 0,109 ha5) 0,079 ha  

Anlage von Buntbrachen und Blühflächen 
sowie Anlage von Feldlerchenfenstern  

Komplex A13 2,6 ha6) 
(21,63 ha5)) 

2,6 ha 

Ökologisch sinnvolle Aufwertung des 
FFH-Gebietes 5120-302 

Komplex E3 
(E3.1, E3.4) 

0,415 ha4) 0,415 

Summe der Ausgleichs-, CEF- und Ersatzmaßnahmen 179,303 ha 149,847 ha 
 
Anmerkungen: 
1) Der Maßnahmenkomplex A9 umfasst 79,261 ha, davon 1,591 ha Entwicklung gestufter 

Waldränder 
2) Der Waldzuwachs (Maßnahmenkomplex E1) umfasst auch den forstrechtlichen Ausgleich 

(9,256 ha) 
3) Der Maßnahmenkomplex E2 umfasste ursprünglich 20,808 ha; nach der 2. Planänderung 

umfasst der Komplex 6,733 ha  
4) Der Maßnahmenkomplex E3 umfasst 2,342 ha, davon sind 1,927 ha vorstehend erfasst 
5) Maßnahmen wurden im Rahmen der 1. Planänderung aus der Planung genommen, teilwei-

se wurden auch die Flächen geändert oder Maßnahmen neu vorgesehen. Der dabei vorge-
sehene Maßnahmenkomplex E5 (Renaturierung in der Leimbachsaue) mit 27,037 ha wurde 
durch eine 2. Planänderung wieder aus der Planung herausgenommen. 

6) Maßnahmen A10, A13, E1.1alt/ E.1.1neu,  E5.1, E5.7, E5.9, E5.10 und E6 wurden in der 2. 
Planänderung geändert bzw. ergänzt. 

7) siehe nachfolgende Erläuterung 
8) Die Anlage von Feldgehölzen (Teilflächen der Maßnahmen A2, A8, A10, A10a) umfasst 

13,0056 ha. 

Der Gesamtumfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beträgt 179,303 ha 

(nach der 1 Planänderung 301,670 ha). Bei der Wahl der Maßnahmen wurde auf 

großflächige Aufwertungen vorrangig Wert gelegt, um insbesondere die Lebens-

raum- und Vernetzungsfunktion der Auen und Wälder zu optimieren. Hierzu wur-
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den in verschiedenen Bereichen wie z.B. im Kälbach- und Biedenbachtal sowie in 

Waldbereichen Maßnahmenkomplexe vorgesehen. Dabei entstand ein Flächen-

verhältnis von Ausgleichs- zu Ersatzmaßnahmen von 115,90 ha: 50,453 ha. Die 

Maßnahmen werden multifunktional zur Kompensation aller Schutzgüter (Ein-

griffsumfang: rd. 156,040 ha Kompensationsbedarf (Deckblatt zum Erläuterungs-

bericht, Tab. 57) bei einem reinen Flächenverbrauch von 143,902 ha (siehe Tab. 

56, Summe anlagen- und baubedingter Flächenverbrauch) herangezogen. Der 

Gesamtflächenbedarf beläuft sich auf 160,9 ha, davon sind 17,0 ha versiegelte 

und geschotterte Flächen. In der Bilanzierung gehen die Maßnahmenflächen je 

Abstand zu Autobahntrasse ein: Maßnahmen innerhalb einer 25 m breiten Wirk-

zone beiderseits der geplanten Autobahn sind als „nicht anrechenbar“ gewertet 

worden, Maßnahmen in einem Abstand von 25-100 m sind mit 50 oder 100% an-

rechenbar (evtl. Abweichungen ergeben sich aus Fachgutachten; ausgenommen 

von dieser Vorgehensweise sind CEF-Maßnahmen für empfindliche Tierarten, für 

die maximale Effektdistanzen bekannt sind), Maßnahmen außerhalb des 100 m-

Bandes werden voll angerechnet. Von den Gesamtflächenumfang der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden somit 141,625 ha als Kompensationleis-

tung angerechnet. Die Konflikte und Maßnahmen sind im Deckblatt zum Erläute-

rungsbericht, Tab. 65, S. 302 ff., gegenübergestellt. Tab. 66, S. 314 ff., umfasst 

eine Flächenbilanz. Die sind in den festgestellten Deckblättern zum Maßnah-

menübersichtsplan und Maßnahmenplan, der Ergänzung zum Maßnahmenplan 

und den Deckblättern zur Fischwanderhilfe (lfd. Nr. 18.1, 19.1 bis 19.11, 21.1 bis 

21.12 und 22.1 bis 22.4 der Unterlagen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Planänderungen im 2. Änderungs-

verfahren ergaben sich ein Kompensationsdefizit von für 2.589.765 WP Defizit 

gemäß AAV (siehe nachfolgende Nr. 7.6), das sich unter Berücksichtigung der 

angeordneten zusätzlichen Maßnahme A13a von 2,4 ha auf 2.205.804 WP redu-

ziert. 

Die Pflege der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, auch der Pflanzungen, ist in 

den Maßnahmenblättern geregelt. In der landschaftspflegerischen Ausführungs-

planung erfolgt eine Konkretisierung (siehe A, Ziffer V,1.3).  

Die Einwände zum Kompensationsverhältnis sind nicht begründet und waren da-

her zurückzuweisen. Wie die Gegenüberstellung von 156 ha Kompensationsflä-

chen zum Nettoflächenverbrauch von 142 ha für die Baumaßnahme ergeben, be-

trägt das Verhältnis etwa 1:1,1. Dabei wurden im Rahmen der Planänderung um-

fangreiche zusätzliche Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen Gründen vorge-

sehen. Dadurch hat sich das Verhältnis weiter zu Gunsten der Kompensation 

verschoben. Von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden u.a. rund 70 ha 
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Waldfläche (Maßnahme A9 umfasst noch 56 ha) und 84 ha landwirtschaftliche 

Nutzflächen (LF) in Anspruch genommen.  

7.6 Ökokontomaßnahmen 

Der Vorhabenträger hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens geprüft, ob 

die Inanspruchnahme privater Grundstücke für die Ersatzmaßnahmen erforder-

lich ist. Denn eine solche Inanspruchnahme setzt zwingend voraus, dass andere 

geeignete Kompensationsflächen nicht zur Verfügung stehen. Während dies z.B. 

bei Waldzuwachsflächen zutrifft, weil deren Anlage im Planungsraum auch im 

Hinblick auf die damit verfolgten Ziele in artenschutzrechtlicher Sicht geboten ist, 

stellt dies sich für andere Ersatzmaßnahmen anders dar. D.h. der Vorhabenträ-

ger hat Maßnahmen aus der Planung herausgenommen. Damit ergibt sich ein 

Kompensationsdefizit von 2.589.765 Wertpunkten (WP) gemäß der AAV. Dies 

wird nunmehr durch vorlaufende Ersatzmaßnahmen, die die Voraussetzungen 

des § 16 Abs. 1 BNatSchG erfüllen, kompensiert. Nach dieser Vorschrift können 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf 

zu erwartende Eingriffe durchgeführt worden sind, als Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen anerkannt werden, soweit z.B. die Voraussetzungen des § 15 Abs. 

2 BNatSchG erfüllt sind. Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen mittels Ökokonten, Flächenpools oder anderer Maßnahmen, 

insbesondere die Erfassung, Bewertung oder Buchung vorgezogener Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren Genehmigungsbedürftigkeit und 

Handelbarkeit sowie der Übergang der Verantwortung nach § 15 Abs. 4 

BNatSchG auf Dritte, die vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

durchführen, richtet sich nach Landesrecht. Mit § 10 des Hessischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) hat der Landes-

geber eine entsprechende Vorschrift getroffen. 

Nach § 16 Abs. 1 BNatSchG können Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe durchgeführt wor-

den sind, als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anerkannt werden. Die Bevor-

ratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mittels Ökokonten, 

insbesondere die Erfassung, Bewertung oder Buchung vorgezogener Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren Genehmigungsbedürftigkeit und 

Handelbarkeit richtet sich nach Landesrecht (§ 16 Abs. 2 BNatSchG). Nach § 10 

HAGBNatSchG können vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen unter 

den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 BNatSchG sowie des § 7 Abs. 1 und 2 

HAGBNatSchG in ein Ökokonto eingebucht werden. Vorlaufende Maßnahmen 

sind nur dann für die Kompensation eines Eingriffs anrechnungsfähig, wenn sie 
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zuvor abgenommen und in ein Ökokonto eingebucht wurden. Dies ist hinsichtlich 

der aus Anlass der vorgenommenen Plan,änderun,gen im 2. Änderungsverfahren 

für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme gegeben. 

Demen,tsprechend hat der Vorhabenträger die Kompensation des Kompensati-

onsdefizits durch in Ökokontos eingebuchte Maßnahmen, und zwar Ökopunkte 

aus den Maßnahmen im Bereich der „Gießener Warte“. Dort sind im Auftrag der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) - Sparte Bundesforst - durch das 

Büro PlanWerk in Nidda ein Gutachten zur „Erstellung eines Ökokontomaßnah-

menkonzeptes für die Liegenschaft Hohe Warte - Offenland“ und „Hohe Warte II“ 

im Jahr 2010 erstellt worden. Das Plangebiet „Hohe Warte - Offenland“ umfasst 

eine Gesamtfläche von ca. 52,7 ha und liegt östlich des Stadtgebiets Gießen und 

hier nördlich der Bundesstraße. Es umfasst die im Eigentum des Bundes befind-

lichen und durch die BImA bewirtschaften Waldabteilungen 1, 3 und 4 (Gemar-

kung Gießen, Flur 47, Flurstück 30/10 und Flur 48, Flurstücke 1/11 und 1/26, je-

weils Teilflächen). Die im Rahmen des Gutachtens durchgeführte Bilanzierung 

der geplanten Ökokontomaßnahmen „Hohe Warte – Offenland“ ergibt ein Ge-

samtaufwertungspotenzial von 6.706.814 Wertpunkten auf 52,7 ha. Von der unte-

ren Naturschutzbehörde der Universitätsstadt Gießen wurden mit Bescheid vom 

22.02.2011 auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz „Hohe „Warte“, Gemar-

kung Gießen, Flur 47, Flurstücke 30/10 tlw. 1.955.977 Wertpunkte auf dem Öko-

konto der BImA gutgeschrieben. Aus der Ökokontomaßnahme „Hohe Warte - Of-

fenland“ bei Gießen (bei einer durchschnittlichen Aufwertung um 13 Wertpunkten 

pro m²) sollten eine Maßnahmenfläche von ca. 21 ha herangezogen werden (sie-

he Deckblatt zum LBP, Kap. 8. S. 313). Dem Antrag wurde gemäß § 16 

BNatSchG i.V.m. § 10 HAGBNatSchG und § 3 KV zugestimmt, da jeder, der im 

eigenen Interesse oder für andere ohne rechtliche Verpflichtung Maßnahmen 

durchführt, von denen dauerhaft günstigere Wirkungen auf die Schutzgüter des 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG ausgehen, eine Anrechnung als Ersatzmaßnahme ver-

langen kann (Ökokonto), wenn (1.) die geplante Maßnahme zuvor mit der unte-

ren Naturschutzbehörde abgestimmt wurde, (2.) die betreffende Fläche im Vor-

feld durch fachlich kompetente Personen auf der Grundlage einer vor Ort erfolg-

ten Kartierung hinsichtlich ihrer aktuellen ökologischen Wertigkeit anhand der in 

der aktuell gültigen KV vorgegebenen Biotoptypenklassifizierung bewertet bzw. 

eingestuft wurde, (3.) das geplante Maßnahmenkonzept ausreichend, detailliert 

beschrieben und plausibel gemacht wurde. Dies ist nach der Begründung des 

Bescheids der Fall.  

Durch die angeordneten zusätzlichen Blühstreifen von 2,4 ha reduziert sich die 

Ökokontomaßnahme auf den bundeseigenen Flächen („Hohe Warte“, Gemar-
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kung Gießen, Flur 47) auf 2.205.804 Punkte. Zwar sind bislang erst 1.955.977 

WP eingebucht, es ist aber noch mit einer Aufwertung von insgesamt über 5 Mio. 

WP zu rechnen, so dass der für die ca. 250.000 WP ein ausreichender Ausgleich 

möglich ist, der entsprechend vom Vorhabenträger nachgewiesen werden muss 

(siehe Auflage V,2 Punkt 56). Das gesamte Kompensationsdefizit wird auf dem 

Flurstück 30/8 in der Flur 47 in der Gemarkung Gießen ausgeglichen. Eine ge-

naue Flächenangabe sollte erst nach der genauen Zuordnung der Maßnahmen-

flächen erfolgen, die in Zusammenarbeit mit der BIMA im Zuge der Umsetzung 

erfolgt. Für die vorgenannten Punkte werden etwa 17 ha Ersatzfläche benötigt. 

Durch den Ankauf von Ökopunkten aus den Maßnahmen in der Stadt Gießen im 

Bereich des ehemaligen US-Truppenübungsplatzes werden landwirtschaftliche 

Flächen durch Kompensationsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen und 

damit wird der sog. Ackerschonklausel des § 15 Abs. 3 BNatSchG Rechnung ge-

tragen. Diese Verfahrensweise und Festlegung steht mit dem öffentlichen Belang 

der Landwirtschaft im Einklang. Vorliegend sind auch von den Naturschutzbehör-

den im Verfahren selbst keine anderen, näher zum Bauvorhaben liegende Öko-

kontomaßnahmen benannt worden, so dass sich weder dem Vorhabenträger 

noch der Planfeststellungsbehörde andere Maßnahmen hätten aufdrängen müs-

sen. Der von den oberen Naturschutzbehörden bei den Regierungspräsidien 

Gießen und Kassel in der ergänzenden Stellungnahme vom 09.11.2011 gegebe-

ne Hinweis, als Ökokontomaßnahmen könne auf den Laubbacher Wald zurück-

gegriffen werden, ändert an diesem Sachverhalt nichts. Denn für die Behebung 

des Kompensationsdefizites durch den Wegfall von Maßnahmenflächen für die 

Feldlerche in Offenlandbereichen stehen bundeseigene Flächen im Bereich der 

„Hohen Warte“ zur Verfügung, die aufgrund Vorgaben des Bundes aus Gründen 

des Wirtschaftlichkeitsgebotes und aufgrund ihrer Lage im gleichen Naturraum 

sowie größeren Nähe zum Eingriffsbereich gegenüber den Ökokontoflächen im 

Laubacher Wald vorrangig zu verwenden sind.  

Nach § 7 Abs. 2 HAGBNatSchG hat der Vorhabenträger der Naturschutzbehörde 

die zur Einbuchung und Bewertung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen 

vorzulegen. Die in ein Ökokonto eingebuchte Maßnahme ist einer Abschlussbe-

wertung zu unterziehen. Als Ausgleich oder Ersatz anrechnungsfähig ist die Dif-

ferenz zwischen dem Abschlusswert und dem Bestandswert, soweit durch 

Rechtsverordnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a HAGBNatSchG nichts 

anderes bestimmt ist (§ 7 Abs. 3 HAGBNatSchG). Soll eine in ein Ökokonto 

eingebuchte Maßnahme ganz oder teilweise für den Ausgleich oder Ersatz eines 

Eingriffs eingesetzt werden, ist für alle am Verfahren beteiligten Behörden die 

Bewertung der Maßnahme durch die das Ökokonto führende Naturschutzbehör-
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de bindend (§ 7 Abs. 4 Satz 1 HAGBNatSchG). Für die Zwecke der Eingriffszu-

lassung nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG gilt das Benehmen zwischen der Zu-

lassungsbehörde und der Naturschutzbehörde bezüglich der Eignung und des 

anrechnungsfähigen Ausgleichs- oder Ersatzwertes dieser Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen als hergestellt. Dies gilt entsprechend für die Eignung einer Flä-

che für die Durchführung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen (§ 7 Abs. 4 

HAGBNatSchG). In Anspruch genommene Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

und Flächen sind aus dem Ökokonto auszubuchen. Die den Eingriff zulassende 

oder genehmigende Behörde unterrichtet die das Ökokonto führende Natur-

schutzbehörde über in Anspruch genommene Maßnahmen nach Eintritt der Be-

standskraft des Bescheides (§ 7 Abs. 5 HAGBNatSchG). Hiermit hat die Plan-

feststellungsbeschluss Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, De-

zernat Planung Nordhessen/ BAB Nord, unter A, Ziffer V,2 Punkt 57 beauftragt. 

Mit den Ökokontomaßnahmen im Bereich der bundeseigenen Liegenschaft „Ho-

he Warte“ ist ein vollständiger Ausgleich gegeben. 

7.7 Naturschutzrechtliche Abwägung 

Nach Prüfung des landschaftspflegerischen Begleitplanes durch die Planfeststel-

lungsbehörde ist festzustellen, dass der Sachverhalt zutreffend erfasst und die 

durch das Vorhaben verursachten Veränderungen in einer angemessenen Me-

thode ermittelt und bewertet worden sind. Der mit dem Eingriff verfolgte Zweck 

kann nicht mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft an ei-

nem anderen Ort erreicht werden. Die Planfeststellungsbehörde konnte sich da-

von überzeugen, dass alle Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von 

vorhabenbedingten Auswirkungen erschöpft worden sind. Mit den Vermeidungs-

maßnahmen werden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden 

bzw. minimiert. Es verbleiben jedoch unvermeidbare Beeinträchtigungen, so dass 

der Vorhabenträger Ausgleichs-, CEF- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen hat. 

Die naturschutzrechtliche Abwägung, die bei der Planfeststellung nach § 15 Abs. 

5 BNatSchG vorzunehmen ist, hat ergeben, dass der mit dem Bauvorhaben ver-

bundene Eingriff in Natur und Landschaft zugelassen werden durfte (siehe unter 

A, Ziffer III,1.1).  

Die Eingriffsregelung und das besondere Artenschutz bilden selbständige Rege-

lungsbereiche, d.h. die Abwägung über den Eingriff erfolgt getrennt von gegebe-

nenfalls artenschutzrechtlichen Entscheidungen. Im Sinne der Multifunktionalität 

der Maßnahmen sind aber CEF-Maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen multifunktional in Ansatz gebracht worden. Damit konnte unter Beach-

tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Inanspruchnahme von Flächen, 



Planfeststellungsbeschluss - 541 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

insbesondere von privaten Grundstücken, auf ein Mindestmaß begrenzt werden. 

CEF-Maßnahmen sind – wie dargelegt – im Umfeld der Trasse erforderliche und 

können nicht durch eine Ersatzzahlung oder Ökokonto-Maßnahmen im Natur-

raum ersetzt werden. 

Mit den geplanten Vermeidungs-/ Minimierungs-, Schutz- und Gestaltungsmaß-

nahmen werden die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch das 

planfestgestellte Bauvorhaben in angemessener und geeigneter Weise auf ein 

unvermeidbares Mindestmaß begrenzt. Die dennoch mit dem Vorhaben verbun-

denen nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden vom Verursacher durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen oder 

ersetzt. Mit den Ausgleichs-, CEF- und Ersatzmaßnahmen – sie weisen überwie-

gend Multifunktionen auf, da sie neben dem Verlust von Biotopstrukturen gleich-

zeitig auch gliedernde und belebende Landschaftsbildelemente, aber auch den 

Verlust und die Beeinträchtigung von Boden-, Gewässer- und anderen Funktio-

nen, insbesondere wie die CEF-Maßnahmen für Tiere, zum Gegenstand haben – 

erfolgt ein vollständige Ausgleich und Ersatz der unvermeidbaren Eingriffe. Dabei 

hat der Vorhabenträger eine Differenzierung von Ausgleich und Ersatz vorge-

nommen. Mit der Eingriffsregelung nach §§ 14, 15 und 17 BNatSchG 2010 i.V.m. 

§ 7 Abs. 1 HAGBNatSchG ist der vormalige Vorrang des Ausgleichs im Verhält-

nis zum Ersatz bei der Eingriffsfolgenbewältigung aufgegeben worden. In Anleh-

nung an § 200a Satz 1 BauGB sollen im Einklang damit Ausgleich und Ersatz als 

gleichrangig behandelt werden. Da mit den festgestellten Maßnahmen der Ein-

griff vollständig kompensiert wird, bedurfte es nicht der Festsetzung einer Ersatz-

zahlung (Ausgleichsabgabe).  

Dass sich nach den in das zweite Änderungsverfahren eingebrachten Unterlagen 

(wegen der Verringerung der Blühstreifen und des Wegfalls der Feldlerchenfens-

ter) ergebende Ausgleichsdefizit wird durch geeignete Ökokontomaßnahmen der 

BiMA im Bereich der „Hohen Warte“ bei Gießen kompensiert (siehe c, Ziffer 

IV,7.6). 

Die planfestgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen überwiegend 

einer multifunktionalen Kompensation für Eingriffe in verschiedene Schutzgüter. 

So wird ein Ausgleich der mit Bauvorhaben verbundenen unvermeidbaren Ein-

griffe in Natur und Landschaft sowie, soweit es sich um eine nicht gleichwertige 

Wiederherstellung handelt, Ersatz bewirkt. Damit wird ausgehend von den vorbe-

zeichneten Konflikten eine Kompensation der Beeinträchtigungen in Bezug auf 

die Naturgüter Biotope/ Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild/ Erholungs-

wert, aber auch die Naturgüter Boden, Wasser und Klima/Luft, erreicht. So sind 

beispielsweise zum Ausgleich des Eingriffs in den Wald Maßnahmen konzipiert, 
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mit den Ersatz geschaffen wird (Maßnahmen A9 und E1 für den Konflikt K12), 

oder die Maßnahmen A3, A11 und E1 für den Konflikt K13. Für den Konflikt 

K14a-c (Zerschneidung von faunistischen Funktionsräumen oder Biotopkomple-

xen sowie Isolierung von Funktionsräumen) sind neben den Vermeidungsmaß-

nahmen VA1 bis VA4 und den Schutzmaßnahmen S5, S5a und S5b die Aus-

gleichsmaßnahmen A4, A5, A6.1, A6.2, A7.1, A8, A9, A10, A10a, A11, A12 und 

A13 und die Ersatzmaßmaßnahmen E1, E2, E3, E4, E5 und E6 vorgesehen.  

Durch die festgesetzten Ausgleichs-, CEF- und Ersatzmaßnahmen werden die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes mit 

Blick auf die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter in ihrem Zusammenhang im be-

troffenen Naturraum gleichwertig wiederhergestellt oder ersetzt sowie hinsichtlich 

des Landschaftsbildes neu gestaltet. Die Gleichwertigkeit der Ausgleichsmaß-

nahmen ist gegeben, weil die Maßnahmen einen gleichwertigen Funktionsbezug 

im betroffenen Naturraum oder einen lockeren räumlichen Zusammenhang oder 

stärker gelockerten Funktionsbezug zur allgemeinen Stärkung des betroffenen 

Naturraums aufweisen. Soweit keine vollständige Gleichwertigkeit gegeben ist, 

erfolgt ein gleichartiger Ausgleich im Rahmen der Ersatzmaßnahmen. Allerdings 

hat die bei der 2. Planänderung vorgenommene Änderung der Maßnahmen, ins-

besondere durch die Maßnahme A13a (Blühstreifen) und den Verzicht auf die 

Maßnahme A13b (Feldlerchenfenster) zu einem Kompensationsdefizit geführt. 

Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind, soweit Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen nicht möglich sind, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-

ren (§ 13 Satz 2 BNatSchG). Vorliegend sind nach § 16 BNatSchG i.V.m. § 10 

HAGBNatSchG vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, die unter den 

Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 BNatSchG sowie des § 7 Abs. 1 und 2 

HAGBNatSchG in ein Ökokonto eingebucht werden. Vorlaufende Maßnahmen 

sind nur dann für die Kompensation eines Eingriffs anrechnungsfähig, wenn sie 

zuvor abgenommen und in ein Ökokonto eingebucht wurden. Im 2. Änderungs-

verfahren sind zur Vermeidung der Inanspruchnahme privater Flächen aus der 

Planung herausgenommene Ersatzmaßnahmen in Höhe des gegebenen Kom-

pensationsdefizits von 2.589.765 WP durch die Ökokontomaßnahme „Hohe War-

te“ bei Gießen ersetzt worden. Der Maßnahmenumfang reduzeiert sich durch er-

gänzend angeordnete Maßnahme A13a von 2,4 ha auf 2.205.804 WP. Die dort 

von der BImA in der Liegenschaft „Hohe Warte - Offenland“ mit einer Gesamtflä-

che von ca. 52,7 ha östlich des Stadtgebiets Gießen im Eigentum des Bundes 

ermöglichen einen vollständigen Ausgleich. 

Die festgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfüllen die gesetzlichen 

Anforderungen. Sie sind mit der Landschaftsplanung vereinbar. Vom Vorhaben-
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träger ist bei der Maßnahmenplanung sorgfältig geprüft worden, ob und inwieweit 

die im öffentlichen Eigentum stehenden Flächen die an sie zu stellenden natur-

schutzrechtlichen und -fachlichen Anforderungen erfüllen, d.h. ob sie geeignet 

sind, in gleichartiger oder gleichwertiger Weise die betroffenen Funktionen aus-

zugleichen oder zu ersetzen. Bei der Auswahl der Maßnahmen wurde, wenn 

möglich und geeignet, auf öffentliche Flächen zurückgegriffen. Dennoch sind 

nicht beplante, im öffentlichen Eigentum stehende Flächen nicht geeignet, einen 

vollständigen Ausgleich herbeizuführen. Deshalb müssen auch private Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen werden.  

Bei der Auswahl der Maßnahmen wurde unter Berücksichtigung des Maßnah-

menkonzeptes die Bedeutung der Flächen für die Landwirtschaft berücksichtigt, 

d.h. landwirtschaftlich besonders wertvolle Flächen werden, soweit möglich, ge-

schont. Dennoch ist dies, insbesondere wenn es um artenschutzrechtliche Maß-

nahmen handelt, die zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-

tät der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erforderlich sind, nicht immer möglich. 

Das gesetzliche Gebot, die Flächeninanspruchnahme gering zu halten, wurde 

unter Beachtung des verfassungsrechtlichen garantieren Eigentums beachtet; 

hinsichtlich der individuellen Betroffenheit wird auf die Ausführungen unter C, Zif-

fer V,2 verwiesen. Die Maßnahmen sind sachlich-funktional, räumlich und zeitlich 

als Ausgleichs-, CEF- oder Ersatzmaßnahmen geeignet, und die Maßnahmenflä-

chen sind sowohl tatsächlich als auch rechtlich aufwertungsfähig. Die Maßnah-

men sind ferner geeignet, die durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushaltes wiederherzustellen; sie stehen insoweit in einem räumlichen Zu-

sammenhang zu den durch den Eingriff verursachten Beeinträchtigungen und 

werden auch in dem jeweils gebotenen zeitlichen Zusammenhang wirksam. Dazu 

gehört, dass bestimmte Maßnahmen bereits vor der eigentlichen Baumaßnahme 

durchgeführt werden (z.B. die Maßnahmen A9.1, A9.1.1n, A9.5n, A9.6n, A9.7n 

und A13a). Hierzu ist vom Vorhabenträger im Rahmen der landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung geprüft worden, wie und an welcher Stelle der Ausgleich 

für das verbleibende Defizit verwirklicht werden kann. Dies ist nur durch die In-

tegration verschiedener Maßnahmen möglich, die sachlich-funktional, räumlich 

und zeitlich, sinnvoller- und zweckmäßigerweise in der Nähe des Eingriffsortes 

durchgeführt werden. Daher können auch verschiedene Maßnahmen (z.B. A1 bis 

A3) erst nach Abschluss der Baumaßnahme realisiert werden. 

Die einzelnen Maßnahmen sowie deren Durchführung und Pflegemaßnahmen 

sind im Planfeststellungsbeschluss und den festgestellten Maßnahmenverzeich-

nissen festgelegt worden. Soweit die Maßnahmen an Dritte, wie beim Hessen-

Forst verbleiben oder den Städten übertragen werden, wird das ASV Kassel das 
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Erfordernis einer zeit- und fachgerechten Pflege überwachen. Der landschafts-

pflegerische Ausführungsplan ist in Abstimmung mit den oberen und unteren Na-

turschutzbehörden sowie Forstbehörden zu erarbeiten (vgl. A, Ziffer V,2 Punkt 

15, 27, 28 und 42 sowie V,4.14). 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Eingriff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG 

unter A, Ziffer III,1.1 zugelassen werden konnte, weil die Belange des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an 

Natur und Landschaft anderen Belangen nicht im Range vorgehen und somit die 

Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden sind, jedoch in angemessener Frist aus-

geglichen oder ersetzt werden. Diese Entscheidung ergeht im Benehmen mit den 

zuständigen Naturschutzbehörden. Die von den oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel in dem Schreiben vom 10.09.2010 und beim 

Regierungspräsidium Gießen in den Schreiben vom 13.09.2010 benannten Ne-

benbestimmungen sind unter A, Ziffer V,2 Punkte 1 bis 14 als Auflagen festgelegt 

worden. Hinsichtlich der unter A, Ziffer V,1 Punkte 15 bis 57 getroffenen Auflagen 

ist anzumerken, dass diese sich aus den Stellungnahmen der oberen Natur-

schutzbehörde und den dazu vom ASV Kassel getroffenen Erwiderungen sowie 

dem Ergebnis des durchgeführten Anhörungsverfahrens ergeben. Dies gilt für die 

Maßnahmen für die Vogelarten Feldlerche und Wachtel. Hinsichtlich der Auflage 

unter A, Ziffer V,2 Punkt 2 wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,7.3.1 zur 

ÖBB verwiesen. Die Benehmensherstellung mit dem Hessischen Ministerium für 

Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gemäß § 7 Abs. 3 

HAGBNatSchG ist erfolgt.  

Mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Wege-

baumaßnahmen sowie der Brückenbauwerke ergeben sich auf die Naherholung 

in der Landschaft und damit für die Naherholungssuchenden keine unzumutba-

ren Beeinträchtigungen. Die Autobahn mit ihren Nebenanlagen wird in die Land-

schaft eingebunden, Wanderwege wiederhergestellt und Naturraum aufgewertet. 

Verbleibende Nachteile für Einzelne sind im Interesse der Vorteile des Vorha-

bens für das Allgemeinwohl hinnehmbar. Dies gilt insbesondere für den Bereich 

der Biedenbacher Teiche. Die diesbezüglich vorgebrachten Einwendungen wa-

ren daher zurückzuweisen. 

7.8  Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Schutzgebiete und Schutzobjekte nach nationalem Naturschutzrecht sind im 

Untersuchungsgebiet vorhanden, werden jedoch von dem planfestgestellten Vor-

haben nicht unmittelbar betroffen.  
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Die Naturschutzgebiete (NSG) „Biedenbacher Teiche“ und „Momberger Bruch-

wiesen“. Das NSG „Biedenbacher Teiche“ wird durch das Vorhaben nur indirekt 

tangiert, da die Trasse aus dem Bereich des NSG herausgelegt wird und das 

Gebiet östlich umfährt. Der Mindestabstand beträgt 30 m.  

Die Teilung des NSG „Biedenbacher Teiche“ in zwei Teilflächen erfolgte bei der 

Ausweisung des NSG nicht anhand naturschutzfachlicher Kriterien sondern um 

für die damalige Straßenplanung einen Korridor freizuhalten. Die Trasse der VKE 

30 wurde zur Minderung der negativen Auswirkungen auf das NSG im Vorfeld 

der Planung jedoch so verlegt, dass das NSG nicht in zwei isolierte Teilflächen 

zerschnitten wird und Funktionsbeziehungen und Lebensräume von Feuchtge-

bietsbewohnern nicht zerstört werden (siehe auch die Ausführungen unter C, Zif-

fer IV,3.6.8 [Variantenvergleich Biedenbacher Teiche]. Die Talbrücke über den 

Silberbach wurde den Erfordernissen der Fauna in Höhe und Länge so ange-

passt, dass Fledermäuse, Eisvogel, Laubfrosch und der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling die A 49 unter der Brücke ungehindert queren können.  

Der Vorschlag des Regierungspräsidium Kassel, obere Naturschutzbehörde, im 

NSG „Biedenbacher Teiche“ eine Gewässeroptimierung in der Art vorzunehmen, 

in dem die vorhandenen, in starker Verlandung befindlichen Himmelsteiche auf 

dem Grundstück Gemarkung Treysa, Flur 4, Flurstück 75/12, wie sie auch im lo-

kalen Verbundkonzept „Feuchtlandschaft Schwalmaue“ des landesweiten Arten-

hilfskonzept Laubfrosch vorgesehen ist, naturschutzfachlich aufzuwerten, in dem 

die Himmelsteiche entschlammt und über Zu- und Abflüsse an den, auf dem 

Flurstück vorhandenen, Graben angebunden werden, wurde vom Vorhabenträ-

ger nicht aufgegriffen, da es sich um Pflegemaßnahmen im NSG „Biedenbacher 

Teiche“ handelt. 

Gemäß § 6 der Verordnung über das NSG „Momberger Bruchwiesen und 

Lohgrund bei Mengsberg“ und das Landschaftsschutzgebiet „Hardtwasseraue“ 

vom 21. November 1996 (StAnz. S. 4226) ist der Bau der Bundesautobahn Kas-

sel-Gießen, Teilstrecke Schwalmstadt-Neustadt (Hessen) einschließlich aller Ne-

benanlagen von den Genehmigungsvorbehalten und den Verboten der Verord-

nung im mit der Verordnung über die Festlegung des Planungsgebietes zur Si-

cherung der Planung für den Neubau der Bundesautobahn Kassel-Gießen 

(A 49), Teilstrecke Schwalmstadt-Neustadt (Hessen), vom 24. Oktober 1994 

(GVBl. I S. 637), geändert durch Verordnung vom 9. September 1996 (GVBl. I S. 

391), festgelegten Korridor freigestellt. Die festgestellte Trasse liegt in diesem 

Korridor. Es bedarf daher insoweit keiner natur- und landschaftsschutzrechtlichen 

Genehmigung. 
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Dies gilt auch in Bezug auf die Ersatzmaßnahmen, die im Bereich des mit des 

vom Regierungspräsidium Kassel mit Verordnung vom 26. September 2006 als 

Landschaftsschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Schwalmniederung bei Schwalm-

stadt“ (StAnz. S. 2452) unter Schutz gestellten Gebiets und das somit seitens 

des Mitgliedstaates im Sinne der Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL zu einem besonderen 

Schutzgebiet erklärt wurde. Die vorgesehenen Handlungen beeinträchtigen die 

Lebensräume der Vögel oder die Vögel selbst nicht und laufen dem Schutzzweck 

des § 2 nicht erheblich zuwider. Zudem sind die in § 3 LSG-VO genannten Ver-

botstatbestände vorliegend nach § 3 Abs. 3 Nr.1 LSG-VO nicht beachtlich.  

Im Geltungsbereich der Verordnung ist es verboten, Handlungen vorzunehmen, 

die die Lebensräume der Vögel oder die Vögel selbst beeinträchtigen und dem 

Schutzzweck des § 2 erheblich zuwiderlaufen können (§ 3 Abs. 1 LSG-VO). 

Handlungen im Sinne von Abs. 1 sind:  

„1. den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vögeln nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
2. die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vögel an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Hand-
lungen zu stören; 
3. die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vögel mutwillig zu beunruhigen oder ihre 
Laute nachzuahmen; 
4. darüber hinaus in Zone III in der Zeit vom 1. September bis zum 31. März 
und in Zone II ganzjährig Hunde unangeleint laufen zu lassen. Bereiche für 
das freie Laufenlassen von Hunden werden durch Allgemeinverfügung der 
oberen Naturschutzbehörde festgelegt.“ (§ 3 Abs. 2 LSG-VO). 

Die Verbote gelten nicht für Vorhaben und Maßnahmen, die einer behördlichen 

Entscheidung oder einer Anzeige bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 LSG-VO). Bei der hier planfestgestellten Baumaßnahme 

handelt es sich um ein Vorhaben, das einer behördlichen Entscheidung (Plan-

feststellungsbeschluss) bedarf und das einen Eingriff in Natur und Landschaft 

i.S.d. § 15 BNatSchG beinhaltet, der vorliegend genehmigt werden konnte.  

Etwas anderes ergibt sich nicht für die Durchführung des Maßnahmenkomplexes 

E3 im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (Code 5120-302) in 

den Fluren 32 und 34 der Gemarkung Neustadt. Die Maßnahmen unterstützen 

die Erhaltungsziele und laufen diesen nicht zu wider. Auf die Ausführungen unter 

C, Ziffer III,3.1 wird Bezug genommen. Dass durch den Maßnahmenkomplex E3 

ein nach europäischem Naturschutzrecht mit der Natura 2000-Verordnung unter 

Schutz gestelltes FFH-Gebiet tangiert wird, ergibt keine weitergehenden Anforde-

rungen. Die Festlegung beispielsweise von Schadensbegrenzungsmaßnahmen 

war nicht geboten. 
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Die Herstellung der Fischwanderhilfe am Wehr bei Loshausen liegt im Vogel-

schutzgebiet DE 5121-401 „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“. Die durchge-

führte FFH-Vorprüfung hat ergeben, dass diese Maßnahme nicht zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Gebietes führt (siehe unter C, 

Ziffer III,3.4). Darüber hinaus liegt die Fischwanderhilfe im Landschaftsschutzge-

biet „Auenverbund Schwalm“. Nach § 3 Abs. 1 der LSG-VO sind Maßnahmen 

oder Handlungen nur mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde zuläs-

sig. Die Genehmigung, die von der Konzentrationswirkung der Planfeststellung 

erfasst wird, konnte unter A, Ziffer III,1.2 erteilt werden, weil die geplante Maß-

nahme weder den Charakter des Gebiets verändert noch das Landschaftsbild 

beeinträchtigt. Vielmehr unterstützt sie den Schutzzweck, insbesondere der Er-

haltung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts.  

Durch das Vorhaben werden nach § 30 Abs. 2 BNatSchG (im Zeitpunkt der 

Planaufstellung galt noch § 15d HENatG 1996) gesetzlich geschützte Biotope be-

troffen, und zwar naturnahe Bereiche fließender und stehender Gewässer, 

Sumpf-, Bruch- und Auenwälder, Röhrichte, Seggen- und binsenreiche Nasswie-

sen und Quellbereiche vor. Außerdem gehören ergänzend nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 HAGBNatSchG unter Schutz gestellte Alleen und Streuobstbestände dazu. 

Im Deckblatt zum Erläuterungsbericht sind in Kap. 4.5 die unter den gesetzlichen 

Schutz fallenden Biotope näher dargelegt (S. 40, 55 ff., 64, 66). Die vom gesetz-

lichen Biotopschutz umfassten Bereiche vor Handlungen, die zu einer Zerstörung 

oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von den betroffe-

nen gesetzlich geschützten Biotopen naturnahe Bereiche fließender und stehen-

der Gewässer, Sumpf-, Bruch- und Auenwälder, Röhrichte, Seggen- und binsen-

reiche Nasswiesen und Quellbereiche geschützt. Von diesen Verboten des § 30 

Abs. 2 BNatSchG konnte auf den entsprechenden Antrag des Vorhabenträgers 

hin unter A, Ziffer III,1.3 eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen 

werden, weil die Beeinträchtigungen der jeweiligen Biotope ausgeglichen wird. 

Dies gilt hinsichtlich der Streuobstbestände, die nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 HAGB-

NatSchG einem Verbot unterliegen, gleichfalls. 

Der darüber hinaus im Planungsraum vorkommende „Geschützte Landschafts-

bestandteil“, Hohlweg mit Mariengrotte („Leide“), wird durch das Vorhaben nicht 

betroffen. 

Mit der Herstellung eines RRB unter Käsbach-Talbrücke wird ein Auenwaldrest in 

Anspruch genommen. Diese Handlung, die zu einer Zerstörung oder sonstigen 

erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von dem betroffenen gesetzlich 

geschützten Biotop i.S.d. § 30 Abs. 2 BNatSchG führt, ist verboten. Eine Befrei-

ung gemäß § 67 i.V.m. § 30 Abs. 8 BNatSchG von den Geboten und Verboten in 
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einer Rechtsverordnung auf Grund des § 57 BNatSchG sowie nach dem Natur-

schutzrecht der Länder muss vorliegend gewährt werden. Diese kann auf Antrag 

gewährt werden, wenn  

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belas-

tung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 

Landschaftspflege vereinbar ist. 

Vorliegend kommt – wie unter C, Ziffer IV,9.3 ausgeführt – ein anderer Standort 

nicht in Betracht, daher war eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 i.V.m. § 30 Abs. 8 

BNatSchG von dem Verbot zu erteilen und am gleichen Standort Auenwald nicht 

geschaffen werden kann (siehe A, Ziffer III,1.4). 

7.9 Prüfung der durchgeführten festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men sowie der Unterhaltungsmaßnahmen 

Mit § 17 Abs. 7 BNatSchG verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, dass sicherzustell-

ten ist, dass die in den Zulassungsentscheidungen festgesetzten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen und die zur Sicherung des damit verbundenen Erfolgs ange-

ordneten Unterhaltungsmaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden bzw. 

durchgeführt worden sind. Satz 1 regelt hierzu eine entsprechende Prüfungs-

pflicht der Zulassungsbehörde, die dann gegebenenfalls in der Lage ist, die von 

ihr getroffenen Festsetzungen im Wege des Verwaltungszwanges durchzuset-

zen. Da bei großen und komplexen Maßnahmen der Überprüfungsaufwand für 

die Behörde unter Umständen sehr groß werden kann, wenn insbesondere auch 

die Fachgerechtigkeit der Durchführung beurteilt werden muss, kann die Zulas-

sungsbehörde in solchen Fällen von dem Vorhabenträger einen entsprechende 

Bericht verlangen (Satz 2). Dementsprechend war unter A, Ziffer V,7 eine Aufla-

ge aufzunehmen. Der der Zulassungsbehörde vorzulegende Bericht sollte mit der 

oberen Naturschutzbehörde abgestimmt sein. 

Außerdem ist über die durchgeführten erforderlichen Pflege- und Unterhaltungs-

maßnahmen unter Berücksichtigung der in den festgestellten Maßnahmenver-

zeichnissen vorgesehenen Maßnahmen der Zulassungsbehörde gemäß § 17 

Abs. 7 Satz 2 BNatSchG gleichfalls zu berichten. 

7.10 Sicherstellung und Unterhaltung der Kompensationsmaßnahmen 

Die vom Verursacher des Eingriffs für die vorgesehenen Maßnahmen zur Ver-

meidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft benötigten Flächen sind entweder tatsächlich (da sie im Eigentum 

des Bundes stehen) oder rechtlich (da mit dem Planfeststellungsbeschluss hier-
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für die Voraussetzung geschaffen wird) verfügbar (§ 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG). Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderli-

chen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeit-

raum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. 

Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger (§ 15 Abs. 

4 BNatSchG). Die Maßnahmen sind in einem landschaftspflegerischen Begleit-

plan in Text und Karte dargestellt (§ 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG), siehe die als 

lfd. Nr. 16 bis 22.4 festgestellten Unterlagen. Diese Unterlagen enthalten auch 

Angaben zu  vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Abs. BNatSchG. 

Darüber hinaus sind in dem Grunderwerbsplan und –verzeichnis (lfd. Nr. 31.1 bis 

31.18, 32.1 und 32.2 der festgestellten Unterlagen) die dafür benötigten Flächen 

dargestellt. Dort ist im Einzelnen aufgelistet, welche Flächen von welchen Grund-

stücken dauerhaft erworben oder dauerhaft gesichert werden. Nach den Festle-

gungen in dem Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis - Teilabschnitt Nord und 

Süd (lfd. 31.1 und 31.2 der festgestellten Unterlagen) ist der Erwerb der Gestal-

tungs- und Ausgleichsmaßnahmenflächen – soweit diese nicht bereits im Eigen-

tum des Trägers der Straßenbaulast stehen – durch den Träger der Straßenbau-

last teilweise vorgesehen („für LBP zu erwerbende Fläche, 1. Planänderung“) 

oder sie sollen dauernd beschränkt werden („dauernd zu beschränken, 1. Plan-

änderung“). 

Der Planfeststellungsbeschluss ist Rechtsgrundlage für die Durchführung der 

Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich eventuell erfor-

derlich werdender Enteignungen. Nicht abzustellen ist dabei auf die Enteig-

nungsermächtigung in § 68 Abs. 3 BNatSchG. Das ergibt sich daraus, dass Aus-

gleich und Ersatz Folge-(bewältigungs-)maßnahmen des planfestgestellten Vor-

habens darstellen, die gesetzlich zwingend mit diesem anzuordnen und durchzu-

führen sind. Der Träger der Straßenbaulast der Bundesfernstraßen hat das En-

teignungsrecht nach § 19 FStrG auch zur Durchführung der ihm in einem fern-

straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschluss auferlegten, naturschutzrechtlich 

gebotenen Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz für die Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die das Vorhaben zur Folge hat. Nach § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG 

sind die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rechtlich zu sichern. Grundsätzlich 

gilt, dass die Flächen, soweit möglich, im Eigentum der betroffenen Eigentümer 

verbleiben können. Denn es ist grundsätzlich nicht zwingend, dass die Kompen-

sationsflächen im Eigentum des Vorhabenträgers stehen müssen und von daher 

sie in das Eigentum des Vorhabenträgers zu überführen. Die Unterhaltungspfle-

ge, die dem Träger des Vorhabens obliegt, wird in diesem Fall von einem Dritten 



Planfeststellungsbeschluss - 550 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

übernommen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen werden in diesem Fall 

üblicherweise während der Pflegezeit, zusätzlich zu den Kontrollprüfungen des 

Auftragnehmers und Auftraggebers der Fertigstellungspflege, geprüft, ob die ver-

einbarten Maßnahmen zu dem angestrebten Ziel führen oder ob Änderungen er-

forderlich sind. Die öffentlich-rechtliche Absicherung, auch eine dauerhafte Be-

schränkung, der Kompensationsmaßnahmen erfolgt dann durch Eintrag ins 

Grundbuch. Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

Das Erfordernis einer Enteignung entfällt, soweit die Kompensationsmaßnahmen 

bereits auf im öffentlichen Eigentum befindlichen Flächen vorgesehen sind. Aber 

sofern dies nicht möglich ist, können Maßnahmen auf privaten Flächen notwen-

dig werden. Die Maßnahmen müssen zur Erreichung des mit ihnen verfolgten 

Zwecks geeignet und erforderlich sein und keinen Nachteil herbeiführen, der er-

kennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 23. August 1996 - BVerwG 4 A 29.95 -, NVwZ 1997, 486). Der festgestellte 

Plan trägt – wie die nachfolgenden Ausführungen belegen – diesen Anforderun-

gen Rechnung. 

Nach den Festlegungen in den Grunderwerbsverzeichnissen mit den zugehöri-

gen Deckblättern ist der Erwerb der CEF-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen-

flächen – soweit diese nicht im Eigentum der Forstverwaltung, der Kommunen 

oder der BIMA verbleiben – durch den Träger der Straßenbaulast vorgesehen. Im 

Einzelfall können allerdings die Flächen, soweit möglich, im Eigentum der betrof-

fenen Eigentümer verbleiben, wobei dann eine dauerhafte Beschränkung im 

Grundbuch eingetragen werden soll, sofern nicht eine vertragliche Regelung er-

folgt. In der Begründung zu § 15 Abs. 4 BNatSchG werden folgende Rechtsinsti-

tute aufgeführt: 

• Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB), insbesondere bei 

Unterlassungspflichten 

• Reallast (§ 1105 BGB) bei Handlungspflichten 

• Pachtverträge, insbesondere wenn der Bund selbst Vorhabenträger ist. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 HAGBNatSchG (abweichend von § 3 Abs. 3 BNatSchG) 

ist vertraglichen Vereinbarungen der Vorzug vor ordnungsrechtlichen Maßnah-

men zu geben, soweit der beabsichtigte Zweck auf diese Weise mit angemesse-

nem Aufwand erreicht werden kann oder die Art der Maßnahme dem nicht ent-

gegensteht. Im Hinblick auf die dauerhaft zu unterhaltenden festgestellten Kom-

pensationsmaßnahmen scheidet eine Nutzung wie vor Vertragsbeginn dann aus, 

wenn die Kompensationsmaßnahme vor Vertragsbeginn noch nicht durchgeführt 

sein sollte. Denn die Wiederaufnahme einer land- oder forstwirtschaftlichen Nut-
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zung würde mit den festgestellten Kompensationsmaßnahmen nicht im Einklang 

stehen. 

In Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergehende Maßnahmen 

und Entscheidungen besteht (auch) die Möglichkeit diese zivilrechtlich durch eine 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit dinglich zu sichern. Die Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen schließen Maßnahmen zur Sicherung des angestrebten Zu-

stands ein. Dies umfasst auch die rechtliche Absicherung durch zivilrechtliche Si-

cherungsinstrumente wie etwa die Eintragung einer beschränkten persönlichen 

Dienstbarkeit im Sinne des § 1090 BGB. Nach der zivilrechtlichen Recht-

sprechung kann mit einer derartigen Dienstbarkeit jeder rechtsschutzwürdige 

Zweck oder Vorteil verfolgt werden. Erforderlich ist ein dem Umfang der Dienst-

barkeit entsprechendes Bedürfnis des Berechtigten. Dafür genügt jeder rechtlich 

erlaubte und schutzwürdige Zweck. Dieser kann in der Wahrnehmung eigener 

oder fremder Belange und auch in der Förderung öffentlicher Interessen beste-

hen. Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann somit grundsätzlich auch 

zu Gunsten der öffentlichen Hand bestellt werden, um öffentlich-rechtliche Ziele 

zu sichern (vgl. BGH, Urteil vom 25. Juni 1983 - V ZR 167/82 -, juris Rn. 11 

m.w.N.). Diesen Grundsätzen entsprechend kommt die Bestellung einer be-

schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Trägers der Straßenbau-

last in Betracht, wenn die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Maßnahmen zur 

Sicherung des angestrebten Zustands rechtfertigen, und zwar wenn die natur-

schutzrechtliche Zweckbindung der Ausgleichsflächen etwa durch die Eintragung 

einer Dienstbarkeit im Grundbuch zu sichern, falls insoweit Risiken bestehen, 

dass diese Zweckbindung gegen künftige Eigentümer oder Besitzer durchsetzbar 

ist (vgl. Bay. VGH, Urteil vom 24. Februar 2010 - 2 BV 08.2599 -, juris 37 ff.). 

Die grundsätzliche Zulässigkeit derartiger privatrechtlicher Sicherungen zur Ver-

folgung eines öffentlichen Zwecks bedeutet jedoch nicht, dass eine solche privat-

rechtliche Sicherung ausnahmslos zulässig wäre. Was ohne weiteres schon auf 

der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vorschriften durchgesetzt werden kann, be-

darf grundsätzlich keiner privatrechtlichen Regelung. Die Dienstbarkeit als Mittel 

des Privatrechts kommt deshalb gerade dann zur Erreichung öffentlicher Zwecke 

in Betracht, falls sich dafür nicht oder nicht ohne weiteres die rechtliche Möglich-

keit einer hoheitlichen Anordnung bietet (vgl. BGH , Urteil vom 24. Juni 1983 – V 

ZR 167/82; STAUDINGER/ J. MAYER, BGB, Neubearbeitung 2002, Rn. 21 zu 

§ 1090). Ausreichende Möglichkeiten einer hoheitlichen Durchsetzbarkeit können 

– soweit es um den Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung geht – 

beispielsweise dann fehlen, wenn das Grundstück, auf dem ein Eingriff zu kom-

pensieren ist, im Eigentum eines Dritten steht oder wenn die behördlichen Aus-
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gleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach dem anzuwendenden Fachgesetz nicht 

auch gegen den Rechtsnachfolger wirken. In den genannten Fällen bestehen Ri-

siken, dass die naturschutzrechtliche Zweckbindung der Flächen auch gegen 

künftige Eigentümer/ Besitzer durchsetzbar ist. Dies rechtfertigt und erfordert ei-

ne (zusätzliche) dingliche Sicherung der Maßnahmen in Gestalt einer beschränk-

ten persönlichen Dienstbarkeit und ggf. einer Reallast. 

Zur Frage, ob Grundstücke im Eigentum eines Betroffenen verbleiben können, ist 

Folgendes grundsätzlich zu bemerken: 

Nach den Regelungen in den Grunderwerbsunterlagen ist der Erwerb der durch 

die Kompensationsmaßnahmen betroffenen Grundstücksflächen durch den Trä-

ger der Straßenbaulast vorgesehen. Es ist jedoch grundsätzlich nicht zwingend, 

dass die – insbesondere die trassenfernen – Kompensationsflächen im Eigentum 

des Vorhabenträgers stehen müssen und von daher in das Eigentum des Vorha-

benträgers zu überführen. Dem Vorhabenträger obliegt die dauerhafte Durchfüh-

rung der Kompensationsmaßnahmen einschließlich der Pflegemaßnahmen nach 

der Fertigstellung und der Entwicklungspflege der jeweiligen Maßnahme; die 

Pflege kann auch von einem Dritten übernommen werden und dabei das Eigen-

tum an den Flächen bei ihm verbleiben.  

Auch wenn grundsätzlich die dauerhafte Unterhaltungspflege, die zur Sicherung 

des angestrebten Zustandes erforderlich ist, dem Träger des Vorhabens obliegt, 

so ist diese Pflicht unabhängig von den Eigentumsverhältnissen, zumal Adressat 

des Planfeststellungsbeschlusses nur der Träger des Vorhabens sein kann. Ge-

mäß Art. 90 Abs. 2 GG hat der Bund diese Aufgabe an Bundesfernstraßen den 

Ländern in Auftragsverwaltung übertragen; sie wird im Bundesland Hessen von 

der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung wahrgenommen. Die für den 

Bund erworbenen Flächen sollen unter Beachtung der vom Bund gemachten 

Vorgaben der Bundesvermögensverwaltung übertragen werden, es sei denn, 

Dritte übernehmen die dauerhafte Durchführung der Pflegemaßnahmen nach 

Abschluss der Entwicklungspflege (gegen Entschädigung).  

Auch wenn die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmen-

den Grundstücksflächen gegen eine angemessene Entschädigung in Geld (wie 

für Nutzungsausfall) im Eigentum des jeweiligen Grundstückseigentümers ver-

bleiben können, so geht die Planfeststellungsbehörde vorliegend grundsätzlich 

davon aus, dass der betroffene Eigentümer die Übernahme des Eigentums we-

gen der wesentlichen Nutzungseinschränkung gegen angemessene Entschädi-

gung von der Bundesstraßenverwaltung verlangen kann, wie dies der Vorhaben-

träger in den Unterlagen – mit Ausnahme der Flächen, für die eine dauernde Be-

schränkung dargestellt ist – auch vorgesehen hat. Das bedeutet, auf Verlangen 
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des Betroffenen ist der Erwerb der Ausgleichs- und Ersatzflächen – dies gilt für 

alle die Flächen, die nicht bereits im Eigentum der Träger des Vorhabens oder 

der betroffenen Gemeinde stehen – durch den Vorhabenträger vorzunehmen. 

Dies insbesondere auch dann, soweit eine wirtschaftliche Nutzung des (Rest-) 

Grundstücks nicht mehr zumutbar ist. 

Sofern also Grundstückseigentümer bei den Grunderwerbsverhandlungen keinen 

Übernahmeanspruch geltend machen, können die für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen in Anspruch zu nehmenden Grundstücksflächen unter Berücksichti-

gung des Ziels der Maßnahme insoweit gegen eine angemessene Entschädi-

gung in Geld im Eigentum des jeweiligen Grundstückseigentümers verbleiben. In 

einem solchen Fall erfolgt kein Erwerb, sondern eine vorübergehende Inan-

spruchnahme des Grundstücks. Dem steht die Ausweisung in den Grunder-

werbsunterlagen unter der Spalte „Größe der zu erwerbenden Fläche“ nicht ent-

gegen. Denn ein Erwerb entzieht dem Eigentümer/ der Eigentümerin die Fläche 

vollständig, eine „vorübergehende Inanspruchnahme“ und „dauernde Belastung“ 

der Fläche lässt das Grundstück im Eigentum des Eigentümers/ der Eigentüme-

rin. Eine solche Regelung kann für Grundstücke in Betracht kommen, für die im 

Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beispielsweise eine extensive 

Bewirtschaftung vorgesehen ist (wie im Bereich der Nutzung von extensiven 

Grünlandflächen oder extensive Beweidung). Die öffentlich-rechtliche Absiche-

rung erfolgt in einem solchen Fall dadurch, dass die dauerhafte Beschränkung 

der Flächen, wie zuvor dargelegt, ins Grundbuch eingetragen wird, es sei denn, 

es kommt – wie dargelegt – eine Vereinbarung zustande. 

Für den Fall, dass betroffene Grundstückseigentümer/ -innen eine diesbezügliche 

Regelung wünschen, wird das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, ins-

besondere hinsichtlich der Pflegemaßnahmen, eine entsprechende Vereinbarung 

mit den jeweiligen Betroffenen abschließen.  

Außerdem kommt zwar als nicht rechtliches, aber tatsächliches Sicherungsin-

strument die Übertragung der Fläche auf eine Institution, die die Fläche zuverläs-

sig pflegt (z.B. Stiftungen, Kommunen, Naturschutzverbände oder anerkannte 

Flächenagenturen bzw. Flächenpoolbetreiber), in Betracht.  

Bei der Wahl des rechtlichen Sicherungsinstruments ist der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit zu beachten. Beispielsweise kann bei der Durchführung von 

Kompensationsmaßnahmen auf Grundstücken des Vorhabenträgers von einer 

grundbuchrechtlichen Sicherung abgesehen werden, wenn die Festsetzungen im 

Genehmigungsbescheid eine ausreichende Sicherung darstellen. Diese Festset-

zungen sind aufgrund von § 15 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG auch rechtsnachfolge-

fähig, d.h. bei Veräußerung der Fläche kann auch der neue Eigentümer in An-
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spruch genommen werden (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 

24. Februar 2010 - 2 BV 08.2599).  

Allerdings können auch die Betroffenen im Entschädigungsverfahren die Über-

nahme der Flächen durch den Träger der Straßenbaulast verlangen, insbesonde-

re dann wenn die Flächen von den Betroffenen (Eigentümer und/ oder Pächter) 

nicht mehr sinnvoll genutzt werden können. Eine diesbezügliche Entscheidung 

war im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss nur insoweit zu treffen, als von 

Beteiligten konkrete Anträge auf Übernahme gestellt worden sind. 

Zur Sicherung muss vorliegend keine Nebenbestimmung aufgenommen werden. 

Da – wie dargelegt – die Kompensationsflächen in den festgestellten Grunder-

werbsunterlagen dargestellt sind. Grundlage der Entscheidung über die rechtli-

che Sicherung der Kompensationsmaßnahme sind somit die Angaben des Ein-

griffsverursachers in den Antragsunterlagen, wie er sei gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 BNatSchG in den Antragsunterlagen hinsichtlich der tatsächlichen und 

rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen getrof-

fen hat. Auch enthalten vorliegend das Maßnahmenverzeichnis und das zugehö-

rige Deckblatt die entsprechenden Angaben. Dort sind Maßnahmen bezogene 

Angaben zur Pflege und darüber hinaus zu einer erforderlichen Nachkontrolle ge-

troffen worden, die für die Durchführung der Unterhaltung verbindlich sind (siehe 

C, Ziffer V,2 Punkt 40). Soweit die Maßnahmenflächen im Eigentum des Eigen-

tümers verbleiben oder die Pflege auf Dritte übertragen wird, ist dem Vorhaben-

träger gleichfalls unter C Ziffer V,2 Punkt 40 aufgegeben worden, mit dem Eigen-

tümer oder dem Dritten eine Pflegevereinbarung abzuschließen . 

Die Unterhaltungspflicht besteht „in dem jeweils erforderlichen Zeitraum“, wobei 

der Unterhaltungszeitraum im Zulassungsbescheid festzusetzen ist (§ 15 Abs. 4 

Satz 1 und 2 BNatSchG). Daher ist in jeder Entscheidung über einen Eingriff im 

landschaftspflegerischen Begleitplan oder in einer Nebenbestimmung eine Rege-

lung über den Unterhaltungszeitraum zu treffen. Dieser Zeitraum umfasst laut der 

Begründung zum Gesetz (vgl. BT-Drucksache16/12274 zu § 15, S. 58) die Her-

stellungs- und Entwicklungspflege, aber auch die permanente Unterhaltungspfle-

ge, soweit diese Gegenstand der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme ist. Die 

Festsetzung der Dauer ist eine Frage des Einzelfalls, dabei fließen insbesondere 

folgende Erwägungen ein (siehe Hinweise der LANA zur Eingriffsregelung, März 

2011): 

• Bei Herstellung von Biotopen, die nach einem gewissen Zeitraum sich 

selbst überlassen werden können, muss nur die Phase der Herstellungs- 

und Entwicklungspflege zeitlich fixiert werden. 
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• Ferner ist die Dauer des Eingriffs von Bedeutung. Bei einem zeitlich be-

schränkten Eingriff kann gegebenenfalls auch der Unterhaltungszeitraum 

entsprechend beschränkt werden. Jedenfalls bei einem dauerhaften Eingriff 

in Naturhaushalt und Landschaftsbild wird demgegenüber eine für die 

Kompensationsmaßnahme erforderliche Unterhaltungspflege grundsätzlich 

auch dauerhaft erfolgen müssen.  

• Bei der Kompensation durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen 

wird in § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG eine „dauerhafte Aufwertung des Na-

turhaushalts“ vorausgesetzt. Dementsprechend muss die Pflegeleistung 

grundsätzlich dauerhaft angelegt sein.  

Nach § 2 Abs. 5 KV hat jeder, der Kompensationsmaßnahmen durchführt, die ih-

rer Art nach einer Funktionssicherung bedürfen, diese für mindestens 30 Jahre 

sicherzustellen. Allerdings ist auch bei der Festsetzung des Unterhaltungszeit-

raums der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten (vgl. LOUIS, Das neue 

Bundesnaturschutzgesetz, NuR 2010, 82). Diesem Ansatz wurde bei den Anga-

ben zur Pflege in den Maßnahmenverzeichnis Rechnung getragen. 

Abschließend ist festzustellen, dass die dauerhafte Unterhaltungspflege, die zur 

Sicherung des angestrebten Zustandes erforderlich ist, auf jeden Fall dem Träger 

des Vorhabens obliegt. Diese Pflicht ist unabhängig von den Eigentumsverhält-

nissen, zumal – wie dargelegt – Adressat des Planfeststellungsbeschlusses nur 

der Vorhabenträger der A 49, die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßen-

verwaltung), sein kann. 

8. Artenschutz 

Dem Vorhaben Neubau der A 49, VKE 30, stehen keine Vorschriften des natio-

nalen bzw. des europäischen Artenschutzes entgegen. 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch die Plan-

feststellungsbehörde ist auf Grundlage der seit dem 01.03.2010 gültigen Fassung 

des BNatSchG (BNatSchG 2010) vorgenommen worden. Der Vorhabenträger 

hatte das Deckblatt zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom Februar 2010 

bereits auf dieser Grundlage erstellt. Im 2. Planänderungsverfahren hat der Vor-

habenträger ein überarbeitetes Deckblatt zur Artenschutz-Prüfung für die europa-

rechtlich geschützten und streng geschützten Arten vom Mai 2011 vorgelegt. 

Dieses Deckblatt B ist als lfd. Nr. 24 in die festgestellten Unterlagen einbezogen 

worden. Das Deckblatt B ersetzt auch den früheren Fachbeitrag Spezieller Arten-

schutz aus dem Jahr 2006, der dem Erläuterungsbericht als Anhang VI beigefügt 

worden war und im Ausgangsverfahren ausgelegt wurde. Dieser war auf der 

Grundlage des vor dem 12.12.2007 gültigen BNatSchG (BNatSchG 2002) erstellt 
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worden; er berücksichtigte somit nicht die sog. „Kleine Naturschutznovelle“. Der 

Planfeststellungsbehörde war es möglich auf der Grundlage des Deckblatts zum 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und der geltenden normativen Regelungen 

die Prüfung vorzunehmen. In dem überarbeiteten Beitrag sind die zum Aus-

gangsverfahren von Beteiligten vorgebrachten Einwendungen behandelt. Das 

Deckblatt enthält eine artenschutzrechtliche Einzelfallprüfung. Die Prüfung hat 

Folgendes ergeben: 

Durch das Neubauvorhaben werden – wie die nachfolgenden Ausführungen be-

legen – keine der nach § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG maßgeblichen artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Zugriffsverbote) be-

züglich der nach dem Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten und euro-

päische Vogelarten nach der VRL verwirklicht. Die Einzelfallprüfungen der im 

Eingriffsbereich und der Wirkzone des Vorhabens vorkommenden Brutvögel und 

der Arten nach Anhang IV der FFH-RL hat ergeben, dass im Ergebnis keine Ver-

botstatbestände vorliegen, dass aber im Einzelfall ein Fangen und Umsetzen von 

eventuell in Bäumen im Trassenbereich angetroffenen Individuen der Bechsteinf-

ledermaus in Betracht gezogen wird (i.S. einer „Worst case“-Annahme). Insoweit 

ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG zum Schutz der Tie-

re unter Ziffer III,1.5 erteilt worden. Dabei kann es sich allenfalls um Einzeltiere 

handeln, doch stellt diese Maßnahme sicher, dass die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erhalten bleibt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass es sich nur um solche Tiere handelt, die trotz der Überprü-

fung der Bäume vor den Fällarbeiten und der Schließung geeigneter Höhlen bei 

Beginn der Fällarbeiten dennoch in zu fällenden Bäumen dort ihren Winterschlaf, 

der von Oktober bis März/ April dauert und meist einzeln in Kellern, Stollen und 

Höhlen bei Temperaturen zwischen +3 und +10°C erfol gt (siehe Artensteckbrief), 

angetroffen werden. Das Fangen und Umsiedeln einzelner Exemplare der 

Bechsteinfledermaus dient gerade der Vermeidung (erheblicher) Beeinträchti-

gungen der Art. Dabei handelt es sich im Ergebnis um eine sog. vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahmen) i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG. 

Hilfsweise ist von der Planfeststellungsbehörde eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 2 BNatSchG unter Ziffer A, Ziffer III,1.5 zum Fangen und Umsiedeln 

eventuell angetroffener Bechsteinfledermäuse zum Schutz der natürlich vorkom-

menden Tierart erteilt worden. Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG gilt grundsätzlich auch für das vorgesehene Fangen der Bechsteinfle-

dermaus. Nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG können die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden im Einzelfall eine Ausnahme zum Schutz der heimischen 
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Tierwelt zulassen. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare 

Alternativen nicht gegeben sind und der Erhaltungszustand der Populationen ei-

ner Art nicht verschlechtert wird, soweit nicht Art. 16 Abs. 1 der FFH-RL weiter-

gehende Anforderungen enthält. Art. 16 Abs. 3 der FFH-RL und Art. 9 Abs. 2 VS-

RL sind zu beachten (§ 43 Abs. 8 Satz 2 und 3 BNatSchG) (siehe die Ausführun-

gen unter C, Ziffer IV,8.2 zur Bechsteinfledermaus). Damit wird bei der Bauvorbe-

reitung und Baufeldfreimachung berücksichtigt, dass Fledermausarten wie Gro-

ßer Abendsegler und Wasserfledermaus Baumhöhlen und andere Hohlräume an 

Bäumen ganzjährig als Sommer- und/oder Winterquartier Fledermäuse nutzen, 

andere wechseln, obwohl sie ortstreu sind, zwischen den ihnen bekannten Quar-

tieren immer wieder (Sommer-/ Winterquartier, Männchenquartier, Paarungs-

quartier, Wochenstuben). Auch werden Höhlen durch Verschmutzung (Nistmate-

rial, Urin, Kot) und damit verursachte Parasitenzunahme unbrauchbar, so dass 

mehrere Höhlen, in die Fledermäuse wechseln können, in einer Waldparzelle 

notwendig sind. Dies wird bei der Überprüfung im Vorfeld der Baufeldfreima-

chung berücksichtigt. 

An anderer Stelle ist dargelegt, dass mit der gewählten Planfeststellungsvariante 

geringstmögliche Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sind. Die Verbots-

tatbestände des Art. 5 VRL oder des Art. 12 FFH-RL werden durch das Vorhaben 

ebenfalls nicht verwirklicht. Einer Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 9 

VRL bzw. Art. 16 FFH-RL vorliegen, bedurfte es daher ebenfalls nicht. Dies ergibt 

sich aus Folgendem: 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-

gen oder zu zerstören. 

Die Verbote des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 BNatSchG stehen neben 

den Verbotstatbeständen des besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG). Bei 
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der Durchführung von zulässigen Eingriffen liegt jedoch in der Regel ein vernünf-

tiger Grund für damit verbundene Beeinträchtigungen von wild lebenden Tieren 

oder Pflanzen vor, so dass die Verbote des § 39 Abs. 1 BNatSchG nicht eintre-

ten. Die Verbote des § 39 Abs. 5 BNatSchG, insbesondere das Verbot des Ab-

schneidens von Bäumen, Hecken, Gebüschen und anderen Gehölzen in der Zeit 

vom 1. März bis zum 30. September, gelten nicht für zulässige Eingriffe (§ 39 

Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). Zur Beseitigung von Gehölzen können im Rah-

men der Vorhabenzulassung jeweils konkrete zeitliche Regelungen getroffen 

werden. Da die Zugriffsverboten Planungsschranken bilden können und die Ein-

griffsregelung der Folgenbewältigung (siehe C, Ziffer IV,7) dient, sind die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände vorrangig geprüft und die erforderlichen 

und angemessenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen bestimmt worden. Die-

se Maßnahmen sind im Rahmen der Eingriffsbewertung und der Festlegung der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen bereits gesetzt. Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen auf der Grundlage der Eingriffsregelung zielen auf den Ausgleich 

(populationsbezogener) Beeinträchtigungen. Sie sind daher grundsätzlich nicht 

geeignet, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auszuschließen (BVerwG, 

Urteil vom 26. Juni 2006 - BVerwG 9 A 28.05 -, Rn. 35 f.). Anders als die Ein-

griffsregelung verlangt das Artenschutzrecht eine Auseinandersetzung mit kon-

kreten Einzelfällen, wie die konkrete Tötung eines Tieres oder die konkrete Be-

schädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. 

§ 45 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG bestätigt, dass die in den artenschutzrechtlichen 

Verboten aufgeworfenen naturschutzrechtlichen und naturschutzfachlichen Fra-

gestellungen grundsätzlich auch Gegenstand der im landschaftspflegerischen 

Begleitplan abzuhandelnden Eingriffsregelung sind. Die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände stellen einerseits ein prüfungspflichtiges Aliud zur Eingriffs-

regelung dar. Indessen sind die Verbotshandlungen Teil des vorhabenbedingten 

Eingriffes in das Schutzgut „Naturhaushalt“. Ihre Verwirklichung muss nicht not-

wendigerweise für sich eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes darstellen. In der Eingriffsregelung be-

zieht sich die „erhebliche Beeinträchtigung“ auf das Gesamtvorhaben und seine 

Wirkungen. Der individuelle Bezug der Zugriffsverbote ist von der flächenorien-

tierten, auf den Naturhaushalt bezogenen Eingriffsregelung zu unterscheiden. 

Die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbote löst grundsätzlich keinen ein-

griffsrechtlichen (zusätzlichen oder sonstigen) Kompensationsbedarf aus. Viel-

mehr zeigt die Regelung des § 45 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG, dass die arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverbote als spezifische Regelungen zwar über die Ein-

griffsregelung hinausgehen und gegebenenfalls besondere auf eine Tier- oder 
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Pflanzenart konkretisierte Maßnahmen erfordern, fachlich aber Teil des Eingriffes 

sind. 

8.1 Grundsätzliche Hinweise 

Nachfolgend wird dazu ergänzend auf folgende rechtliche Einzelprobleme einge-

gangen:  

Umgang mit Tierkollisionen (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Ein Verstoß gegen das in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG normierte Tötungsverbot 

ist durch zugelassene Straßenbauvorhaben dann nicht gegeben, wenn das Kolli-

sionsrisiko für die betroffenen Tierarten durch das Vorhaben nicht in signifikanter 

Weise erhöht wird, weil der kollisionsbedingte Verluste von Einzelexemplaren un-

ter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleibt, der für die Art mit ei-

nem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist, erhöht wird (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 -, Bad Oeynhausen, Rn. 91). Dabei 

sind die (Schadensbegrenzungs-) Vermeidungsmaßnahmen (auch die CEF-

Maßnahmen), mit deren Hilfe solche Kollisionen vermieden oder das Risiko sol-

cher Kollisionen minimiert werden sollen, einbezogen worden. Dabei ist berück-

sichtigt worden, dass von der neu gebauten Bundesautobahn gegenüber dem 

bestehenden Zustand keine zusätzlichen relevanten Risiken ausgehen werden, 

obwohl die A 49 durch Offenland und Wald geführt wird.  

Direkte Verletzungen oder Tötungen von Tieren oder deren Entwicklungsformen 

können im Zusammenhang mit Planungs- und Zulassungsverfahren z.B. bei der 

Baufeldfreiräumung oder der Errichtung von Baustelleneinrichtungen auftreten, 

z.B. wenn Winterquartiere von Amphibien oder Reptilien überbaut werden.  

Solche Verletzungen oder Tötungen sind allerdings dann nicht tatbestandsmäßig 

- wenn sie mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten dieser Arten verbunden sind  

- wenn sie unvermeidbar sind  

und 

- die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG). 

Unvermeidbar sind Tötungen oder Verletzungen von Individuen nur, wenn sie 

nicht durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie z.B. zeitliche Vor-

gaben für Baumfällungen mit Nist- oder Bruthöhlen (außerhalb der Fortpflan-

zungszeiten), Umsiedlung von Mauereidechsen vor der Überbauung einer Fort-

pflanzungsstätte o.ä. ausgeschlossen werden können.  

Eine aktive Umsetzung von Individuen aus dem Eingriffsbereich ist von der ge-

setzlichen Freistellung gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG dann gedeckt, wenn 



Planfeststellungsbeschluss - 560 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die zur Sicherung der ökologischen 

Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang er-

forderlich ist. 

Das Schließen von Baumhöhlen vor der Baufeldfreimachung setzt voraus, dass 

keine Tiere sich in der Höhle befinden, so dass insoweit kein Fang, Verletzen 

oder Töten von Tieren grundsätzlich verbunden ist. Vorliegend müssen – außer 

der Bechsteinfledermaus – auch keine wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten gefangen und damit ihrem Lebensraum entnommen und andere 

Stelle verbracht werden (wie dies bei Zauneidechsen oder Feldhamstern prakti-

ziert wird). Damit muss für ein solches Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

keine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG zum Schutz der Tiere 

erteilt werden. Das Verschließen von unbewohnten Baumhöhlen selbst stellt kei-

nen Verbotstatbestand dar, da die Tiere in andere Quartierbäume in den betrof-

fenen Wäldern ausweichen können. 

Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Der zweistufig ausgestaltet Verbotstatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

ist nicht gegeben. Zunächst ist auf der ersten Stufe festgestellt worden, ob eine 

Störung geschützter Arten vorliegt. Wird dies bejaht, ist weiterhin untersuchen 

worden, ob diese Störung erheblich ist. Dabei ist im Wesentlichen Folgendes be-

achtet worden: Erheblich ist eine Störung, wenn sich der Erhaltungszustand einer 

Art verschlechtert. Der Begriff umfasst nicht nur das gezielte, absichtliche Herbei-

führen eines Handlungserfolges, sondern darüber hinaus auch die durch eine 

Handlung billigend in Kauf genommenen Effekte, sofern sie nicht unvermeidbar 

sind. Nach dem Gesetzeswortlaut bezieht sich die Störung auf Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Nach LOUIS (2008) 

sind hierdurch aber auch solche Stätten geschützt, sofern sie an bestimmte Flä-

chen gebunden sind. Störhandlungen wie die Verkleinerung von Jagdhabitaten 

oder die Unterbrechung von Flugrouten müssen einen spezifischen Bezug zu 

den durch das Störungsverbot geschützten Lebensstätten haben. Störungen 

können beispielsweise durch akustische oder optische Signale infolge Bewe-

gung, Lärm, Licht oder Schadstoffe eintreten. Für die Betrachtung der Auswir-

kungen von Lärm auf Vögel wird die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung herausgegebene Arbeitshilfe GARNIEL, A. & U. MIERWALD, 

Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum Forschungsprojekt 

FE 02.286/ 2007/LRG der Bundesanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung eines 

Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wir-

kungen auf die Avifauna“, 2010, herangezogen. Die Arbeitshilfe ermöglicht eine 
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Beurteilung der kombinierten Auswirkungen für den Betrieb von Straßen typi-

schen Wirkfaktoren (z.B. Lärm, optischen Störungen). 

Störungen können beispielsweise durch akustische oder optische Signale infolge 

von Bewegung, Lärm, Licht oder durch Schadstoffe eintreten. Denkbare Störur-

sachen können auch die Verkleinerung von Jagdhabitaten, die Unterbrechung 

von Flugrouten (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 - BVerwG 4 C 12/07 -, Rn 

40, Flughafen Münster/Osnabrück; Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 

3.06 -, Rn. 230, Hess. Lichtenau II) oder strukturbedingte Störwirkungen wie z.B. 

die Trennwirkung von Trassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 

A 14.07 -  Rn. 105, Bad Oeynhausen), die Silhouettenwirkung des Verkehrs, von 

Modellflugzeugen, Windkraftanlagen und Straßendämmen oder die Kulissenwir-

kung auf Offenlandbrüter (TRAUTNER 2008, S. 2, 12) sein. 

Bei den in der Arbeitshilfe benannten Werten und Schwellen handelt es sich nicht 

um „Erheblichkeitsschwellen“, sondern um Orientierungswerte, deren Überschrei-

tung eine negative Veränderung des Ist-Zustands auslösen kann. Ob eine solche 

negative Veränderung im konkreten Fall eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Erhaltungszustands eines Erhaltungsziels in einem Vogelschutzgebiet bzw. des 

Erhaltungszustands der lokalen Populationen der betroffenen Arten im arten-

schutzrechtlichen Kontext auslöst, ist nach geltenden fachlichen Standards im 

Einzelfall zu begründen. Die Effektdistanzen bezeichnen lediglich eine Obergren-

ze, bis zu der negative Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die räumliche 

Verteilung der Vögel einer Art nicht ausgeschlossen werden können. Sie be-

schreiben lediglich Lärmauswirkungen bei ungehinderter Schallausbreitung (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 -, Rn 77). Vogelarten, 

die im Untersuchungsgebiet außerhalb einer ihrer Art zugeordneten Effektdistanz 

nachgewiesen wurden, wie 2 Brutpaare des Kleinspechts, die außerhalb einer 

maximalen Effektdistanz von 200 m brüten, und zwar im Bereich Großer Tiefen-

bach im Abstand von ca. 540 m zur Trasse und im nördlichen Herrenwald im Ab-

stand von ca. 370 m zur Anschlussstelle Stadtallendorf, werden durch das Bau-

vorhaben nicht betroffen und werden nachfolgend nicht näher betrachtet.  

Ferner sind auch Tiere geschützt, die für die geschützten Lebensphasen keine 

festgelegten Bereiche benutzen oder die diese Phasen nicht durchlaufen.  

Als Störungen werden damit alle Beeinträchtigungen einer Art aufgefasst, die 

nicht durch die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG abge-

deckt sind. Störungen umfassen daher auch Zerschneidungs- und Barrierewir-

kungen, Verluste von Nahrungsräumen, optische und akustische Störungen etc. 

Weiterhin muss die Störung erheblich sein. Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

ist eine Störung erheblich, wenn sich unter Berücksichtigung der planfestgestell-
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ten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen durch die Störung 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

Die Beurteilung der Erheblichkeit einer Störung hängt damit im Wesentlichen von 

der Schwere des Eingriffs, der Empfindlichkeit der Art und dem Zustand der Lo-

kalpopulation ab. Hierzu ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Allerdings 

können aus Praktikabilitätsgründen Arten mit vergleichbarer Empfindlichkeit und 

vergleichbaren Habitatansprüchen zusammengefasst werden.  

Bei der Frage, ob eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu erwarten 

ist, kommt der Planfeststellungsbehörde eine fachliche Einschätzungsprärogative 

zu.  

Lediglich bei dem Tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt es im 

Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung (siehe auch lfd. Nr. 24 der Unterla-

gen) auf die Erheblichkeit an.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätte (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Die Vorschrift des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG, die es verbietet, Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, ist nicht erfüllt. Dabei 

wurde beachtet, dass der Zugriff im Zuge eines nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt, so dass gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 

BNatSchG, soweit Tierarten nach Anhang IV Buchst. a FFH-RL oder europäische 

Vogelarten betroffen sind, ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchti-

gungen auch gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht vorliegt, 

soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies zu gewährleis-

ten, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.  

Im Anwendungsbereich des § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG hat die Verbotsprü-

fung demnach zweistufig zu erfolgen: Auf der ersten Stufe stellt sich die Frage, 

ob auf eine geschützte Lebensstätte mit einer der genannten Tathandlungen ein-

gewirkt wird. Trifft dies zu, so sind auf der zweiten Stufe die Konsequenzen in 

den Blick zu nehmen, die damit für die von der betroffenen Lebensstätte für die 

sie nutzenden Tiere erfüllte Funktion verbunden sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 

18. März 2009 - BVerwG 9 A 39/07 -, Rn 65). 

Der Schutz des Beschädigungs- und Zerstörungsverbots wird nicht dem Lebens-

raum der geschützten Arten insgesamt, sondern nur selektiv den ausdrücklich 

bezeichneten Lebensstätten zuteil, die durch bestimmte Funktionen für die jewei-

lige Art geprägt sind. Dies folgt zum einen aus der scharfen systematischen 

Trennung zwischen der Teilregelung des Beschädigungs- und Zerstörungstatbe-



Planfeststellungsbeschluss - 563 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

standes in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, der die eingriffsbetroffenen Lebensstät-

ten nennt, und der ergänzenden Regelung in § 44 Abs. 5 BNatSchG, die im 

Rahmen einer funktionalen Betrachtung den räumlichen Zusammenhang einbe-

zieht. Dasselbe folgt zum anderen daraus, dass es § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

auch verbietet, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, und damit dem Wortlaut 

nach eine enge Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte na-

he legt, die jeden einer solchen Entnahme zugänglichen, als Ort der Fortpflan-

zung oder Ruhe dienenden Gegenstand – wie einzelne Nester oder Höhlenbäu-

me – einschließt.  

Die Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit kann die Balz, die Paarung, den Nestbau 

oder die Wahl des Ortes der Eiablage oder Niederkunft, die Niederkunft oder Ei-

ablage selbst bzw. die Produktion von Nachkommen im Falle der ungeschlechtli-

chen Fortpflanzung, die Eientwicklung und den Schlupfvorgang sowie die Auf-

zucht der Jungen bis zur Selbständigkeit umfassen (EU-KOMMISSION, 2007: 

„Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem In-

teresse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92-43-EWG“ [deutsche Übersetzung des 

EU „Guidance document on the strict protection of animal species of Community 

interest under the Habitats Directive 92/43/EEC“], S. 43) (bei Fledermäusen z.B. 

bis zur Auflösung der Wochenstuben). Die Mauser bezeichnet Abwerfen und 

Neuwachstum von Federn bei Vogelarten; bei einigen Arten ist sie mit Flugunfä-

higkeit verbunden (TRAUTNER, 2008, Artenschutz im novellierten BNatSchG - 

Übersicht für die Planung, Begriffe und fachliche Annäherung - Naturschutz in 

Recht und Praxis, online). Überwinterungszeit bezeichnet einen Zeitraum (in der 

Regel während der kalten Jahreszeit), in der die Tiere inaktiv sind und in einem 

Schlaf-, Starre- oder Ruhezustand verweilen. Dieser Zustand geht in der Regel 

mit einer Herabsetzung der Körpertemperatur und einer Verlangsamung von 

Herzschlag und Atmung einher. So verbrauchen die Tiere (z.B. einige Fleder-

mausarten, Nagetiere, Amphibien und Reptilien) während der Überwinterungszeit 

weniger Energie als in ihrer aktiven Phase, wodurch sie auch bei strengen Tem-

peraturen überleben können. Unter Wanderung versteht man die periodische, in 

der Regel durch jahreszeitliche Veränderungen oder Änderungen des Futteran-

gebots bedingte Migration von Tieren von einem Gebiet zum anderen als natürli-

cher Teil ihres Lebenszyklus (EU-KOMMISSION, 2007, a.a.O., S. 43). 

Zum Schutzobjekt gehört auch nicht das gesamte Jagd- oder Nahrungsrevier ei-

ner Art. Ebenso wenig fallen potenzielle (d.h. nicht genutzte sondern lediglich zur 

Nutzung geeignete) Lebensstätten unter den Verbotstatbestand, weil es insoweit 

an dem in der Bestimmung erforderlichen Individuenbezug fehlt. Insofern ist der 
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Begriff der Lebensstätte eng auszulegen. Geschützt ist danach der als Ort der 

Fortpflanzung oder Ruhe dienende Gegenstand, z.B. einzelne Nester oder Höh-

lenbäume, und zwar allein wegen dieser ihm zukommenden Funktion (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 -, Rn. 68). 

In zeitlicher Hinsicht betrifft die Verbotsnorm primär die Phase aktueller Nutzung 

der Lebensstätte. Unter Berücksichtigung des verfolgten Zwecks der Regelung, 

die Funktion der Lebensstätte für die geschützte Art zu sichern, ist dieser Schutz 

aber auszudehnen auf Abwesenheitszeiten der sie nutzenden Tiere einer Art, so-

fern nach den Lebensgewohnheiten der Art eine regelmäßig wiederkehrende 

Nutzung zu erwarten ist. D.h. Fortpflanzungsstätten, die im Laufe des Jahres 

oder jedes Jahr regelmäßig genutzt werden, müssen auch dann geschützt wer-

den, wenn sie nicht besetzt sind. Wenn andererseits eine Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte nur gelegentlich genutzt wird, so erfüllt sie kaum die Voraussetzun-

gen einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte.  

Wie bereits erwähnt, liegt der Ergänzung des Verbotstatbestandes (auf der zwei-

ten Prüfungsstufe) in § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG eine funktionsbezoge-

ne Zielrichtung zu Grunde; die Regelung richtet sich darauf, die von Fortpflan-

zungs- bzw. Ruhestätten erfüllte ökologische Funktion aufrechtzuerhalten. Hin-

gegen trifft es jedenfalls für die Eingrenzung des Beschädigungs- und Zerstö-

rungsverbots nicht zu, dass sie den Individuenbezug des Verbotstatbestandes 

durch einen bloßen Populationsbezug ersetzt. Der in § 42 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG vorausgesetzte volle Funktionserhalt ist nämlich nicht schon dann ge-

geben, wenn der Eingriff keine messbaren Auswirkungen auf die Reproduktions-

bedingungen bzw. Rückzugsmöglichkeiten der lokalen Population als ganzer hat 

sondern erst dann, wenn für die mit ihren konkreten Lebensstätten betroffenen 

Exemplare einer Art die von der Lebensstätte wahrgenommene Funktion voll-

ständig erhalten bleibt, also z.B. dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar 

weitere geeignete Nistplätze in seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch 

Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt werden. Auch die 

Rodung einzelner Quartierbäume von Fledermäusen ist nur dann eine Beschädi-

gung (im Sinne einer Funktionsbeeinträchtigung) der fraglichen Ruhestätte, wenn 

die Funktion der gerodeten Bäume von den verbleibenden bzw. durch vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen ergänzten Teilen dieser Ruhestätte nicht uneinge-

schränkt mit erfüllt werden könnte. Ein solche Sachverhalt ist vorliegend auch bei 

den angesprochenen Fledermausarten wie Braunes Langohr und Großer Abend-

segler nicht gegeben. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht an der Darstellung Beteiligter, dass die öko-

logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
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chen Zusammenhang artspezifisch zu betrachten sei und nur bei Arten mit klei-

nem Aktionsradius anzuwenden, jedoch nicht auf Arten mit individuumsbezoge-

nen Arten mit weitem Aktionsradius wie Fledermäusen. Bei der erfolgten Prüfung 

der Arten ist – wie die nachfolgenden Darlegungen zeigen –, soweit erforderlich, 

bei der Betrachtung der Arten auch auf das Individuum abgestellt worden. Die 

von Beteiligten vorgenommene Interpretation, dass die Regelung des § 44 Abs. 4 

Satz 2 BNatSchG die Verbote des Art. 12 Abs. 1 FFH-RL und des Art. 5 VRL 

umgehe, weil „die Möglichkeit zur Schaffung von Ersatzlebensräumen, welche 

die ökologischen Funktionen von beschädigten oder vernichteten Lebensstätten 

übernehmen, nichts an der Tatsache ändere, dass Lebensstätten beschädigt 

oder vernichtet oder Arten getötet werden und somit EG-Verbotstatbestände er-

füllt würden“, ändert nichts der im Planfeststellungsbeschluss erfolgten Bewer-

tung. Wie bereits erwähnt, liegt der Ergänzung des Verbotstatbestandes in § 44 

Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG eine funktionsbezogene Zielrichtung zugrunde. 

Die Regelung richtet sich darauf, die von Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten erfüll-

te ökologische Funktion aufrechtzuerhalten. Hingegen trifft es jedenfalls für die 

Eingrenzung des Beschädigungs- und Zerstörungsverbots nicht zu, dass sie den 

Individuenbezug des Verbotstatbestandes durch einen bloßen Populationsbezug 

ersetzt. Der in Abs. 5 Satz 2 vorausgesetzte volle Funktionserhalt ist nämlich 

nicht schon dann gegeben, wenn der Eingriff keine messbaren Auswirkungen auf 

die Reproduktionsbedingungen bzw. Rückzugsmöglichkeiten der lokalen Popula-

tion als ganzer hat sondern erst dann, wenn für die mit ihren konkreten Lebens-

stätten betroffenen Exemplare einer Art die von der Lebensstätte wahrgenom-

mene Funktion vollständig erhalten bleibt, also z.B. dem in einem Brutrevier an-

sässigen Vogelpaar weitere geeignete Nistplätze in seinem Revier zur Verfügung 

stehen oder durch Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt 

werden. Die Neufassung des Beschädigungs- und Zerstörungsverbots steht je-

denfalls in wesentlichen Anwendungsbereichen mit Gemeinschaftsrecht in Ein-

klang (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 -, Rn. 68, zu 

§ 42 Abs. 5 BNatSchG 2007, die insoweit inhaltlich mit § 44 Abs. 5 BNatSchG 

übereinstimmt). Was zunächst die Anwendung der Regelung auf Arten des An-

hangs IVa FFH-RL anbelangt ist zu beachten, dass der Gesetzgeber sich mit der 

funktionsbezogenen Regelung des § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG an Über-

legungen der Europäischen Kommission in ihrem Leitfaden zum Artenschutz 

(endgültige Fassung, Februar 2007, S. 43 ff. unter II. 3.4b und d) angelehnt hat. 

Nach dem Leitfaden der Kommission, deren Verständnis des Art. 12 Abs. 1 

Buchst. d FFH-RL wegen ihrer Stellung als Hüterin des Gemeinschaftsrechts 

(Art. 211 EG) besonderes Gewicht für dessen Auslegung zukommt, besteht das 
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eigentliche Ziel dieser Bestimmung darin, die ökologische Funktionalität von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern (II. Rn. 53). Dementsprechend be-

fürwortet die Kommission eine eher weite Auslegung des Begriffs der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte, wobei artspezifischen Ansprüchen und Verhaltensweisen 

Rechnung zu tragen ist. Danach ist die Gesamtheit mehrerer im Dienst der be-

treffenden Funktion stehender Plätze, sofern diese im räumlichen Zusammen-

hang einen Verbund bilden, als geschützte Lebensstätte zu begreifen (vgl. II. Rn. 

62 f.). Das hat zur Folge, dass Flexibilität bei der Beurteilung von Eingriffen ge-

wonnen wird und funktionserhaltende Maßnahmen berücksichtigt werden können 

(vgl. II. Rn. 62). Dieses Normverständnis kann nach Auffassung des Senats bei 

einer den Sinn und Zweck der Richtlinie beachtenden Auslegung keinen Zweifeln 

unterliegen. Da die Habitatrichtlinie nicht eigenständig umschreibt, was als Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätte anzusehen ist, handelt es sich in Anbetracht der 

nach dem Richtlinienzweck gebotenen funktionsbezogenen Betrachtungsweise 

um eine in erster Linie naturschutzfachliche Frage, die je nach den Verhaltens-

weisen der verschiedenen Arten unterschiedlich beantwortet werden kann. Die-

ser Verweisung des Gemeinschaftsrechts auf naturschutzfachliche Begriffe trägt 

die deutsche Regelung der Sache nach uneingeschränkt Rechnung, wenn es bei 

einer Tierart um den Schutz eines von ihr als „Ruhestätte im weiteren Sinne“ ge-

nutzten funktionalen Verbundkomplexes von „Ruhestätten im engeren Sinne“ - 

hier z.B. im ständigen Wechsel genutzter Tagesquartiere von Fledermäusen - 

geht. Ein formaler Unterschied besteht nach der Rechtsprechung zwar darin, 

dass funktionale Erwägungen bei der Anwendung der gemeinschaftsrechtlichen 

Regelung schon bei der Subsumtion unter den Begriff der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte zum Tragen kommen, während sie nach deutschem Artenschutzrecht 

erst auf der zweiten, durch § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG gesteuerten Prü-

fungsstufe Bedeutung gewinnen. Für das Schutzziel des Funktionserhalts spielt 

das aber keine Rolle. Dem nationalen Gesetzgeber stand mit Rücksicht auf den 

Spielraum, den gemeinschaftsrechtliche Richtlinien ihm bei der Wahl von Form 

und Mitteln zur Zielerreichung belassen und belassen müssen, frei, den gemein-

schaftsrechtlich geforderten Schutzstandard auf dem gewählten Weg zu errei-

chen. Auch die Berücksichtigung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist in die-

sem Zusammenhang gemeinschaftsrechtskonform, weil solche Maßnahmen – 

nicht weniger als Vermeidungsmaßnahmen – die ununterbrochene Funktionser-

füllung gewährleisten müssen und sich damit in der Terminologie der Kommissi-

on gleichfalls als funktionserhaltende Maßnahmen darstellen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 -, Rn. 70). Art. 12 Abs. 1 FFH-RL und 

Art. 5 Buchst. b VRL stehen der Eingrenzung des Beschädigungs- und Zerstö-
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rungsverbots nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG nicht ent-

gegen.  

Die Vorschrift verbietet die absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von Nes-

tern und Eiern sowie die Entfernung von Nestern. Ihr Anwendungsbereich ist 

deutlich enger gefasst als der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2006 - BVerwG 9 A 28.05 -, 

BVerwGE 126, 166 <Rn. 43> zu § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 2002). Dem Wort-

laut nach, der auf den Begriff des Nestes abstellt und diesen in einen engen Zu-

sammenhang zum weiteren Schutzobjekt der Eier rückt, umfasst der Schutz das 

selbstgebaute, aktuell belegte Nest. Der Regelungszweck, den für den Brutvor-

gang benötigten Ablageplatz der Eier zu schützen, mag dafür sprechen, den 

Schutz der Regelung für Vogelarten, die von ihnen gebaute Nester regelmäßig 

wiederverwenden oder ohne eigenen Nestbau geeignete Baumhöhlen, Felsvor-

sprünge oder ähnliche spezifische Strukturen regelmäßig wiederkehrend als 

Brutplatz nutzen, in funktionaler Betrachtung über den Normtext hinaus auf die 

aktuell nicht genutzten Nester bzw. sogar die das Nest ersetzenden Strukturen 

auszudehnen. Gründe des Funktionsschutzes können dies aber allenfalls dann 

rechtfertigen, wenn die konkret betroffenen Vögel artbedingt auf die Wiederver-

wendung des Nestes bzw. der Baumhöhle oder der sonstigen nestersetzenden 

Struktur angewiesen sind. An einem Angewiesensein in diesem Sinne fehlt es 

unzweifelhaft, falls sie auf – natürlich vorhandenen oder künstlich geschaffenen – 

Ersatz ausweichen können. Aufgrund dessen steht es im Einklang mit Art. 5 

Buchst. b VRL, § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG auf aktuell nicht besetzte 

Fortpflanzungsstätten von Exemplaren europäischer Vogelarten anzuwenden. 

Bezogen auf Ruhestätten i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann sich ein Wi-

derspruch zu Art. 5 Buchst. b VRL schon deshalb nicht ergeben, weil der Begriff 

der Ruhestätte in der Verbotsregelung der Vogelschutzrichtlinie keine Entspre-

chung findet. 

Bezogen auf Fledermäuse sind bei der durchgeführten Bestandsaufnahme Wo-

chenstuben, Balzquartiere und örtlich tradierte Winterquartiere nicht aufgefunden 

worden. Der von Beteiligten gegebene Hinweis, im Trassenbereich seien Le-

bensstätten bekannt, ist unsubstantiiert geblieben. Da der Umfang der Bestands-

aufnahme nicht zu beanstanden ist, brauchte eine Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten insoweit nicht in Betracht gezogen zu 

werden. Hingegen fallen dem Vorhaben Höhlenbäume zum Opfer, für die der 

Vorhabenträger in Rechnung stellte und dem schloss sich die Planfeststellungs-

behörde an, dass sie Exemplaren einiger Fledermausarten im Wechsel mit ande-

ren Höhlenbäumen als Tagesquartiere dienen. Werden sie gefällt, so liegt hierin 
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unabhängig davon, ob sie unmittelbar vorher aktuell belegt gewesen sind, in An-

betracht ihrer in ständigem Wechsel wiederkehrenden Nutzung die Zerstörung 

von Ruhestätten i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG kommt das Zerstörungsverbot gleichwohl nicht zum Tragen. Den 

Feststellungen des vom Beklagten beauftragten Büros  zufolge sind im räumli-

chen Zusammenhang der Rodungsflächen genügend weitere Quartierbäume 

vorhanden. Der Eingriff fällt funktional nicht ins Gewicht. Darüber hinaus ist in 

Bezug auf die Bechsteinfledermaus eine Prüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

vorsorglich erfolgt. 

Begriff „Beschädigung“ 

Im Allgemeinen kann „Beschädigung als die materielle Verschlechterung eines 

Habitats oder einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte“ definiert werden. Im Gegen-

satz zur Vernichtung kann eine solche Beschädigung schleichend erfolgen und 

zur graduellen Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte füh-

ren. Die Beschädigung muss somit nicht unmittelbar zum Verlust der Funktionali-

tät einer Stätte führen sondern sie wird qualitativ oder quantitativ beeinträchtigt 

und führt auf diese Weise nach einiger Zeit (so zu sagend „schleichend“) zu ih-

rem vollständigen Verlust. Als schädigende Eingriffe können mittelbare Einwir-

kungen der künftigen Straße durch Lärm oder andere Störfaktoren in Betracht 

kommen. Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-RL gelangt zur Anwendung, wenn sich 

der ursächliche Zusammenhang zwischen einer oder mehreren menschlichen 

Aktivitäten und der Beschädigung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte klar 

herstellen lässt. 

Begriff „Erhaltungszustand der lokalen Population“ 

Relevant sind dabei jedoch nur erhebliche Störungen, d.h. Störungen, durch die 

sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Die 

„lokale Population“ umfasst eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl 

von Individuen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie derselben Art oder 

Unterart angehören und innerhalb ihres Verbreitungsgebiets in generativen oder 

vegetativen Vermehrungsbeziehungen stehen (siehe die allgemein Definition in 

§ 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG). Eine lokale Population umfasst diejenigen (Teil-) 

Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die in einem für die Le-

bens(-raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammen-

hang stehen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist insbesondere 

dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Repro-

duktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen 

Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss.  
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Nicht jeder Verlust eines lokalen Vorkommens einer Art ist mit einer Verschlech-

terung des Erhaltungszustands der Population der betroffenen Art gleichzuset-

zen. Bei der Beurteilung, ob die Population als solche in ihrem natürlichen Ver-

breitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausgeht, als lebensfähiges Element 

erhalten bleibt, ist der Planfeststellungsbehörde ein Beurteilungsspielraum einge-

räumt, da insoweit ornithologische Kriterien maßgeblich sind (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 9. Juni 2006 – BVerwG 9 A 28.05). Dies gilt auch für die Entscheidung, an 

welchem Standort Maßnahmen zum Ausgleich des vorhabenbedingten Verlustes 

ergriffen werden sollten. Bei der im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Aus-

nahmeentscheidung vorzunehmenden Prüfung, ob sich der Erhaltungszustand 

der Populationen einer Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG), 

steht der Planfeststellungsbehörde auch für die Entscheidung, an welchem 

Standort Maßnahmen zum Ausgleich eines vorhabenbedingten Verlustes ergrif-

fen werden, ein Beurteilungsspielrau zu. Dies auch da der individuenbezogene 

Ansatz nach deutschem Recht erst auf der zweiten Prüfungsstufe im Rahmen 

der Ausnahmeentscheidung Bedeutung gewinnt. Das Ziel, den Verlust von Indi-

viduen und Lebensstätten auszugleichen und den Erhaltungszustand der betrof-

fenen Art zu stabilisieren, erfordert es nicht, dass die Ausgleichsmaßnahmen am 

Ort des Eingriffs ergriffen werden müssten. Die anzustellende gebietsbezogene 

Betrachtung erlaubt es dem Vorhabenträger und der Planfeststellungsbehörde 

vielmehr, das natürliche Verbreitungsgebiet der betroffenen Art großräumiger in 

den Blick zu nehmen und auch solche Orte für Ausgleichsmaßnahmen zu wäh-

len, die keine unmittelbaren Rückwirkungen auf den von dem Vorhaben betroffe-

nen Siedlungsraum erwarten lassen. Mit Blick auf den Zweck der Maßnahme ist 

daher jeder Standort innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes der Art, an 

dem die Planfeststellungsbehörde durch entsprechende Festsetzungen im Plan-

feststellungsbeschluss den Kompensationserfolg herbeiführen kann, als geeignet 

anzusehen. 

Bei der Beurteilung, ob die zu erwartenden projektbedingten Störwirkungen den 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art voraussichtlich verschlech-

tern, wird als Bezugsgrößen auf den aktuellen Erhaltungszustand der lokalen 

Population vor der Durchführung des Vorhabens, der selbstverständlich durch die 

Vorbelastungen geprägt ist, und andererseits die Störwirkungen des realisierten 

Vorhabens, wobei – wiederum selbstverständlich – Wirkungen, die durch Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen gar nicht erst entstehen, nicht zu be-

rücksichtigen sind, abgestellt. Wenn plausibel gemacht werden kann, dass die 

projektbedingten zusätzlichen Störwirkungen ein so geringes Ausmaß haben, 

dass bei einer Abgrenzung der lokalen Population – und sei sie noch so eng – 
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eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art 

zu erwarten ist, kann auf eine konkrete hektar- oder individuengenaue Abgren-

zung der lokalen Population bei der Beurteilung des Verbotstatbestandes ver-

zichtet werden. Im Falle eines ungünstigen Erhaltungszustands der Populationen 

der betroffenen Art sind Ausnahmen nach Art 16 Abs. 1 FFH-RL zulässig, wenn 

sachgemäß nachgewiesen ist, dass sie weder den ungünstigen Erhaltungszu-

stands dieser Populationen weiter verschlechtern noch die Wiederherstellung ei-

nes günstigen Erhaltungszustands behindern (vgl. BVerwG, Beschluss vom 17. 

April 2010 - BVerwG 9 B 5.10). 

Nestbegriff des Art. 5 lit. b VRL 

Art. 5 lit. b VRL verbietet die absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von 

Nestern und Eiern und die Entfernung von Nestern. Damit ist sein Anwendungs-

bereich eng gefasst. Nester, die nicht mehr genutzt werden und auch nicht der 

wiederkehrenden Nutzung dienen, fallen aus dem Anwendungsbereich der Rege-

lung heraus. Das Verbot des Art. 5 lit. b VRL ist dabei individuen- und nicht etwa 

nur populationsbezogen wie insbesondere der Vergleich mit Art. 5 lit. d VRL 

zeigt.  

Der Verbotstatbestand des Art. 5 lit. b ist dann nicht als erfüllt anzusehen, wenn 

die Trassenräumung nur außerhalb der Brutsaison der Vögel (z.B. der Zugvögel) 

vorgenommen wird. Europarechtlich führen demnach die winterliche Abwesen-

heit der Zugvögel und der Umstand, dass die im Vorhabenbereich beheimateten 

Arten jeweils zu Beginn jeder Brutzeit ihre Nester neu bauen, dazu, dass der 

Verbotstatbestand ausscheidet.  

Im Planfeststellungsbeschluss werden daher zeitliche Vorgaben für die Rodung 

von Gehölzen und Einzelbäumen sowie das Freimachen des Baufeldes getrof-

fen, die den Zugriff auf aktuell belegte Nistplätze ausschließen. Dies gilt umso 

mehr, wenn Arten ihre Nester in jeder Brutsaison neu bauen. Der Zerstörungstat-

bestand kann durch das Vorhaben nur verwirklicht werden, wenn für sie jeweils in 

mindestens einem regelmäßig belegten Brutrevier alle als Standort von Nestern 

geeigneten Brutplätze verlorengingen. Dafür haben sich weder bei den Erhebun-

gen des Vorhabenträgers Anhaltspunkte ergeben noch ist dem Vortrag Beteiligter 

dafür etwas zu entnehmen. 

Störung im Sinne des Art. 5 lit. d VRL 

Anders als die Verbotstatbestände des Art. 5 lit. a und lit. b VRL weist Art. 5 lit. d 

VRL einen Populationsbezug auf. Störungen werden nur erfasst, wenn sie sich 

auf die Zielsetzungen der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/104/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhal-
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tung der wildlebenden Vogelarten, kodifizierte Fassung, Abl. L 20/7) erheblich 

auswirken. Ein Verstoß gegen Art. 5 lit. d VRL liegt demnach mit Blick auf das 

Schutzziel der Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (vgl. Präambel und Art. 1 

VRL) sowie auf das in Art. 13 VRL festgelegte Verschlechterungsverbot nicht vor, 

soweit der aktuelle Erhaltungszustand der betroffenen Vogelarten sichergestellt 

ist. Dies setzt allerdings nicht den Schutz jeder lokalen Population voraus, son-

dern bedarf einer gebietsbezogenen Gesamtbetrachtung, für die der Planfeststel-

lungsbehörde, da insoweit ornithologische Kriterien maßgeblich sind, ein natur-

schutzfachlicher Beurteilungsspielraum eingeräumt ist.  

Störeffekte durch Lärm und andere Reize sind zwar weder in der Bau- noch in 

der Betriebsphase auszuschließen. Baubedingte Störungen betreffen aber nur 

einen sehr begrenzten Zeitraum, so dass mit ihnen verbundene Verdrängungs-

wirkungen nur temporärer Art sind und sich deshalb nicht nachhaltig auf die Habi-

tatbedingungen der betroffenen Arten auswirken. Verkehrslärm und sonstige 

Störeffekte des Straßenbetriebs werden – wie schon zum Beschädigungs- und 

Zerstörungsverbot ausgeführt – insbesondere durch die Führung der Autobahn 

im Einschnitt bzw. über seitlich mit Schutzwänden abgeschirmte Brücken deutlich 

abgemildert. 

Methodik 

Die Methodik und Umfang des Artenschutzbeitrags (siehe auch Seite 10 ff. des 

Deckblatts zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) genügt den aus den rechtli-

chen Anforderungen, zumal die normativen Vorschriften keine Vorgaben hierfür 

machen. Dabei wurde bei der Erstellung des Artenschutzbeitrags, 2009, auf den 

„Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“, September 2009, 

herausgegeben vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, als Handlungsanweisung, der selbst keine rechtliche 

Bedeutung zukommt, zurückgegriffen. Dieser Leitfaden wurde inzwischen durch 

die Fassung Mai 2011 ersetzt; er berücksichtigt die neue Rechtslage und enthält 

eine Überarbeitung der Verbotstatbestände und wird bei der Planfeststellung be-

rücksichtigt. Der Vorhabenträger hat Artenstammblätter und kartografische Pläne 

mit Konflikten und Maßnahmen erstellt. Sie sind im Deckblatt zum Erläuterungs-

bericht dargestellt und unter C, Ziffer IV,7 bewertet worden. Auf sie wird in der ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung Bezug genommen. Darüber hinaus hat er der Plan-

feststellungsbehörde bestätigt, dass sich aufgrund des inzwischen neu gefassten 

Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“, Fassung Mai 2011, 

keine relevanten Änderungen in Bezug auf die im Artenschutzbeitrag 2009 dar-

gestellten Sachverhalte ergibt, wonach keine Verbotstatbestände eintreten, Än-

derungen in der Bewertung. In dem überarbeiteten Deckblatt B vom Mai 2011 
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sind die Änderungen aufgrund der inzwischen eingetretenen Erkenntnisse in Blau 

kenntlich gemacht. Der Vorhabenträger hat zusammenfassend Folgendes darge-

legt: 

„1. Bei der Beurteilung des Tötungsverbots wurde bei allen Arten bereits auf 
Bauzeitenregelung und Vermeidungsmaßnahmen und auf das ggf. verblei-
bende allgemeine Lebensrisiko verwiesen (s. Artenbögen). 
2. Das Störungsverbot wurde gemäß dem Leitfaden auf die Bezugsgröße der 
lokalen Population angewendet, eine erhebliche Störung konnte deshalb für 
alle Arten ausgeschlossen werden. 
3. Für alle Arten mit Ausnahme der Feldlerche wurde die Zerstörung und Be-
schädigung der Brut- und Aufenthaltsstätten gemäß den Vorgaben des Leitfa-
dens (Mai 2011) geprüft, wobei bei Vögeln die Berechnung nach GARNIEL & 
MIERWALD (2010) erfolgte und eine differenzierte Betrachtung für brutplatz- und 
reviertreue Arten bzw. Arten ohne Bindung an diese Orte, die dem Vorhaben 
problemlos ausweichen können, durchgeführt wurde. 
4. Die Ermittlung der Betroffenheit und die Ableitung des Kompensationsbe-
darfs für die Feldlerche (Alauda arvensis) erfolgte Ende Februar 2011 auf der 
Grundlage der Vorgaben des Landes Hessens unter Auswertung der Gutach-
ten der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland (VSW), Frankfurt, und der Planungsgruppe für Natur und Landschaft 
(PNL) aus Hungen. Für die Feldlerche wurden bei der Kompensationsberech-
nung hiernach die direkt zerstörten Brutplätze auf der Trasse mit Arbeitsstrei-
fen sowie die gestörten Brutplätze in einem 100 m-Streifen rechts und links 
der Trasse zugrunde gelegt. Lediglich die störungsbedingte Aufgabe von wei-
teren Revieren in einem Abstand zur Trasse von mehr als 100 m wurde mit 
Bezug auf die zwei betroffenen lokalen Populationen als nicht erheblich ein-
gestuft, da sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtern wird.“ 

Die relevanten Tierarten wurden unter Berücksichtigung der gewonnenen Er-

kenntnisse über die Verbreitung der Anhang IV-Arten und aller europäischen 

Brutvögel und solcher Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG aufgeführt sind, auf ihre Besonderheit überprüft worden. In der Tab. 

2, S. 14 ff. sind die ausgewählten relevanten Säugetierarten gelistet und die Ar-

ten, für die eine Einzelfallprüfung durchzuführen ist, entsprechend markiert 

(SPEC = Species of European Conservation Concem). Das Gleiche gilt für die 

Fledermausarten (Tab. 3, S. 17 f.), die Vogelarten (Tab. 4, S. 19 ff.), die Amphi-

bienarten (Tab. 5, S. 55 ff.), die Reptilienarten (Tab. 6, S. 58), die Fischarten 

(Tab. 7, S. 59), die Käferarten (Tab. 8, S. 60), die Tagfalter und Widderchen 

(Tab. 9, S. 61 ff.), Nachtfalter (Tab. 10, S. 64) und Libellen (Tab. 11, S. 65 f.). In 

Tab. 12, S. 68 ff., sind die Arten, die in der Vorprüfung nicht ausgeschlossen 

werden konnten, zusammengefasst. Im Untersuchungsraum kommen keine eu-

roparechtlich und streng geschützten Pflanzenarten vor, so dass solche nicht ei-

ner Einzelfallprüfung unterzogen werden mussten. 

Soweit Beteiligte Einwände in Bezug auf den Abschnitt der VKE 20 vorbringen 

sind diese Einwände gegenstandslos. Mit dem bestandskräftigen Planfeststel-
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lungsbeschluss vom 20.09.2007 sind die dort relevanten Einwände behandelt 

und es wurde darüber abschließend entschieden. 

Die Erstellung einer Populationsgefährdungsanalyse – wie von Beteiligten gefor-

dert – musste nicht erstellt werden. Für eine ökologische Modellierung, die Popu-

lationsgefährdungsanalyse (PVA), gibt es sicherlich einige für diesen Bereich ty-

pische methodische Herausforderungen sowie einen entsprechenden Lösungs-

ansatz. Dies geht aber über die Projektplanung hinaus. Denn dabei spielen Habi-

tatverlust, Fragmentierung, Klimawandel oder verändertes Landnutzungsregime 

sich als „Treiber eines massiven Artenverlustes“ eine Rolle. Ein wichtiger Be-

standteil der Biodiversitätsforschung ist daher die Entwicklung von Strategien für 

einen effektiven Arten- und Lebensraumschutz sowie eine vorsorgende nachhal-

tige Landnutzung. Die Bewältigung dieser Aufgabe setzt ein umfassendes Ver-

ständnis sowie Methoden und Werkzeuge zur Analyse von Eingriffseffekten auf 

die Dynamik und Überlebensfähigkeit, insbesondere von Populationen, voraus.  

Dies ist das Aufgabengebiet der Populationsgefährdungsanalyse. Dies stößt je-

doch auf ein prinzipielles methodisches Problem. Populationsdynamiken sind 

durch Wechselwirkungen von Prozessen auf unterschiedlichen organismischen 

Ebenen (z.B. Einzelindividuen, Individuengruppen, Population) und räumlichen 

Skalen (z.B. lokal, regional) gekennzeichnet, was zu Komplexität führt. Gleichzei-

tig sollen übergreifende Aussagen für handhabbare Modelle geliefert werden. 

Bislang bestehen zur Meisterung dieser Herausforderung noch keine hierarchi-

schen Ansätze der Modellbildung und –analyse. Es ist nicht Aufgabe des Vorha-

benträgers oder der Planfeststellungsbehörde hierfür die erforderlichen wissen-

schaftlichen Grundlagen zu liefern. 

Wirkfaktoren: 

Von dem Vorhaben ist von folgenden allgemeinen umweltrelevanten Wirkfakto-

ren ausgegangen worden (Tab. 13, S. 71): 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

-  Bodenverlust/ Beeinträchtigungen von Wasser und Klima/ Luft durch Ver-

siegelung, 

- Biotopverlust durch Versiegelung und Überbauung/ Strukturveränderung,  

- Biotop- und Bodenentwicklung unter Brücken, 

- Verlust faunistischer Funktionsräume durch Versiegelung/ Überbauung, 

-  Bodenverlust/ Beeinträchtigungen von Wasser und Klima/ Luft durch Über-

bauung und Strukturveränderung des Wasserhaushalts, 

- Zerschneidung von Biotopen und Entwertung faunistischer Funktionsräume 

und Funktionsbeziehungen,  

Baubedingte Wirkfaktoren 
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-  Temporäre Biotop- und Bodenverlust/ temporäre Beeinträchtigungen von 

Wasser und Klima/ Luft durch Baueinrichtungs-, Lagerflächen, Baustraßen, 

Baustreifen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- Biotop- und Bodenbeeinträchtigung/ Beeinträchtigungen von Wasser und 

Klima/ Luft durch Schadstoffeintrag, 

- Fließgewässerbeeinträchtigung durch Einleitung von Straßenabwasser, 

- Beeinträchtigung von für das Landschaftserleben bedeutsamen Räumen 

durch Verlärmung, 

- Entwertung faunistischer Funktionsräume durch Verlärmung, visuelle Stö-

rung/ Schadstoffeintrag, Licht, Standortbeeinflussung, Unfalltodrisiko 

Ausgehend von den ermittelten relevanten Tierarten ist zu den artenschutzrecht-

lichen Belangen Folgendes festzustellen: 

Bei der Begrenzung des Wirkraums bei den Vogelarten ist auf die Effektdistanz 

nach KiFL, 2007, die in die Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Ausgabe 

2010, eingeflossen ist. 

8.2 Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Arten  

Für das Vorhaben sind entsprechend dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

von den nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten folgende Arten 

von Relevanz, welche einer näheren artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen 

wurden: 

Klein- und Mittelsäuger 

Für die nachfolgend betrachteten Säugetiere Wildkatze, Luchs und Haselmaus 

liegen keine Erkenntnisse aus der Bestandserfassung vor Ort vor. Es werden, 

wie im Artenschutzbeitrag, auf die Auswertung anderweitig vorhandene Erkennt-

nisse und Fachliteratur, die die Bestandserfassung insoweit ergänzen können, 

herangezogen. Zudem können diese Arten im Rahmen von Vor-Ort-Erhebungen 

nur schwerlich erfasst werden. Dabei wird der Vorsorgegrundsatz (Art. 174 Abs. 

2 Satz 2 EG) beachtet  

Wildkatze (Felis silvestris) 

Nach den aus dem „Biotopverbundkonzept für die Wildkatze in Hessen“, 2011. 

gewonnenen Erkenntnissen sind Wildkatzenkorridore im Planungsraum zu erwar-

ten, obwohl über einen Totfund nördlich Neustadt hinaus noch keine näheren 

Angaben bekannt sind. 

Nicht auszuschließen jedoch sind Verluste von Ruhestätten, die in dem großen 

Streifgebiet der Wildkatze genutzt werden. Es handelt sich um fakultativ genutzte 

Ruhestätten wie Schlafplätze, die sich im Planungsraum befinden. Fortpflan-
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zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungszeiten werden auf jeden Fall nicht 

erheblich gestört. Auch die ökologische Funktion potenzieller Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bleibt durch die Schutzmaßnahmen in vollem Umfang erhalten. So-

weit Waldflächen durch das Vorhaben in Anspruch genommen werden, werden 

entweder Aufwertungen in bestehenden Waldflächen vorgenommen oder Er-

satzwald neu angelegt. Damit können Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Nr. 3 

BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  

Entlang der Autobahn werden Schutzmaßnahmen, insbesondere durch die Anla-

ge von beidseitigen wildkatzen- und luchssicheren Schutzzäunen (Maßnahme 

S5) ergriffen und es weite und hohe Talbrücken im Kälbachtal und Silberbachtal 

sowie ein wildkatzengerechter Wilddurchlass (Bauwerk Nr. 123A) zwischen den 

Wäldern Trugelrode, Krücke und Kälbacher Holz vorgesehen, damit können be-

triebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen ausgeschlossen werden (es 

tritt kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehender Tatbestand ein). 

Auch baubedingte Verletzungen oder Verlust von Einzelindividuen können – ent-

gegen den Befürchtungen Beteiligter – aufgrund der Schutzmaßnahmen ausge-

schlossen werden. Damit können Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Nr.1 

BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 

Eine erhebliche Störung, die nur dann vorliegt, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert wird, tritt durch 

die im Bereich der Wanderkorridore vorgesehenen Querungshilfen, die den An-

sprüchen der Art angepasst sind, nicht ein. Weder eine Aufzuchtstätte ist nach-

gewiesen noch wird ein konkretes Revier betroffen. Im Übrigen nutzt die Wildkat-

ze regelmäßig neue Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Damit können Verbotstat-

bestände des § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 

Der Artenschutzbeitrag kommt somit für die Art im Ergebnis das Eintreten von 

Verbotstatbeständen verneint. Selbst bei Annahme von – teilweise möglichen 

nicht auszuschließenden – Störungen bleibt die Störung jedenfalls aufgrund der 

vorgesehenen Schadensvermeidungs- und -minderungsmaßnahmen unterhalb 

der Schwelle der Populationswirksamkeit, mithin sind keine nachteiligen Auswir-

kungen auf den Erhaltungszustand der Art gegeben. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen des Art. 12 FFH-RL sind ebenfalls 

nicht zu erwarten. Aufzuchtstätten der Art mit nachgewiesener Nutzung sind im 

Bereich der VKE 30 nicht nachgewiesen.  

Eurasischer Luchs (Lynx lynx) 

Bezüglich des Luchses sind Beobachtungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

vor. Nähere Angaben sind aber nicht bekannt. Der entlang der A 49 vorgesehene 

Schutzzaun wird auch luchssicher, d.h. mit einer Höhe von 2,50 m, ausgeführt. 
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Mit dieser Schutzmaßnahme und den der Wildkatze zur Verfügung stehenden 

Querungsmöglichkeiten sind vorliegend keine erheblichen Störungen durch Zer-

schneidung gegeben. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht 

zu erwarten. Der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf 

es nicht. Gleiches gilt für die Verbotstatbestände des Art. 12 FFH-RL. 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Da durchschnittenen Waldbereiche und Waldränder Großer Tiefenbach, Hardt, 

Kälbacher Holz und das Waldgebiet zwischen Hopfenberg und B 454 bei Stadtal-

lendorf als Lebensraum nicht geeignet sind, da es sowohl an Unterwuchs als 

auch an ausreichender Nahrung (Beeren, Haselnüsse etc.) mangelt, ist dort auch  

eine baubedingte Tötung von Haselmäusen nicht zu erwarten.  

Für die Haselmaus liegen lediglich im Bereich des nördlichen Waldrandes Trugel-

rode geeignete Habitatstrukturen mit ausreichendem Nahrungsangebot vor, so 

dass dort das Vorkommen der Haselmaus nicht ausgeschlossen werden kann. 

Allerdings erfolgte keine Kartierung im Rahmen des Projekts, weil diese nachtak-

tiv und scheu ist, so dass die Kartierung erheblichen Aufwand bedeutet. Soweit 

im Bereich Trugelrode Habitatstrukturen (Sträucherreichtum, Buchenreichtum, 

Pfeifengrasbulte etc.) vorhanden ist, besteht insoweit ein ausreichendes Futter-

angebot und es wird vom Vorkommen der Art ausgegangen. Hier sind baube-

dingte Tötungen jedoch ausgeschlossen, da der Bereich nicht beansprucht wird. 

Betriebsbedingt sind Tötungen ebenfalls ausgeschlossen, da die Tiere offene Be-

reich > 6 m nicht überqueren. In den durchschnittenen Waldbereichen und den 

Waldrändern von Großer Tiefenbach, Hardt, Kälbacher Holz und dem Waldgebiet 

zwischen Hopfenberg und B 454 bei Stadtallendorf sind als Lebensraum nicht 

geeignet. Auch verhindert die Baumaßnahme nicht die von Beteiligten angespro-

chene Abwanderung von Jungtieren und führt nicht zur Zerschneidung von Popu-

lationen mit der Folge der Erhöhung des stochastischen Aussterbens in Teilpopu-

lationen durch Verhinderung von Wanderung einzelner Individuen. Die Trasse 

verläuft auf der Nordseite des Waldes „Trugelrode“ durch die Feldflur, so dass in 

den Wald selbst letztlich nicht eingegriffen wird und die Tiere weiterhin in diesem 

Bereich ggf. auch wandern können. Auch wenn die Haselmaus einen vergleichs-

weise geringen Aktionsradius mit bis zu 2.000 m² großen Revieren hat. Innerhalb 

ihres Lebensraumes legen die Weibchen meist nur geringe Entfernungen von 

weniger als 50 m zurück. Die Männchen können größere Ortswechsel bis über 

300 m in einer Nacht vornehmen.  

Auch sind Aufzuchtstätten der Art mit nachgewiesener Nutzung ebenfalls nicht 

betroffen. Die ökologische Funktion der potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhe-
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stätten im vorgenannten Bereich bleibt in vollem Umfang erhalten. Damit beste-

hen Ausweichmöglichkeiten der Art. Eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der lokalen Population ist ausgeschlossen. Damit können Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 

Mit einer Zerstörung der Ruhestätten ist durch das Bauvorhaben nicht zu rech-

nen. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Fangen, Töten, 

Verletzen) nicht ein. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht 

zu erwarten. Der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf 

es nicht. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen des Art. 12 FFH-RL ist ebenfalls 

nicht zu erwarten. Aufzuchtstätten im Sinne des Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL der 

Art mit nachgewiesener Nutzung sind im Bereich der VKE 30 nicht betroffen.  

Fledermäuse  

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Für die Bechsteinfledermaus liegen Nachweise in den Waldgebieten Großer Tie-

fenbach und Herrenwald und einzelner Tiere in den Waldgebieten Hardt und Käl-

bacher Holz vor. Sie hält sich im Untersuchungsgebiet von April bis Oktober auf, 

wobei das Gebiet als Jagdgebiet genutzt und das am nächsten vorhandene Wo-

chenstubenwohngebiet sich in 145 m Entfernung befindet. Da die Art empfindlich 

gegenüber dem anlagebedingten Verlust von Quartieren und Jagdhabitaten ist 

werden konfliktvermeidende Maßnahmen ergriffen, d.h. das Baufeld wird vor dem 

Besetzen der Gebiete geräumt und potenzielle Aufzucht- und Ruhestätten vor 

dem Eingriff kontrolliert; ggf. werden entsprechende Schutzvorkehrungen, damit 

zu fällende geeignete Höhlenbäume nicht besetzt werden können. Darüber hin-

aus werden die Quartierbäume motormanuell am Ende des Rodungszeitraumes 

unter Schonung des Quartiers entnommen und ggf. noch im Quartier befindliche 

Individuen in angrenzende Waldbestände in frostsichere Kästen umgesetzt (sie-

he A, Ziffer V,2 Punkt 18). Die Querungshilfe (Bauwerke Nr. 115, 116, 117, 118, 

119 und 123A), die den funktionalen Anforderungen an Lage und Dimension ge-

nügen, sind den bestehenden Leitlinien angepasst. Die Irritationsschutzwände 

(ca. 1.450 m lang, vgl. lfd. Nr. 8.5.1, 8.5.1a, 8.5.2 bis 8.5.7 des Bauwerksver-

zeichnisses) leiten die Tiere zu den Querungsbauwerken, so dass Tiere nicht in 

den Gefährdungsbereich des Verkehrs fliegen. Mit der Anlage von lichtdurchläs-

sigen Schutzzäunen mit Leit- und Sperrfunktion für die Fledermäuse (ca. 2.510 m 

lang) wird diese Maßnahme unterstützt. Die eine Überprüfung der Wirksamkeit 

der Querungshilfen durch ein Monitoring ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde vorliegend grundsätzlich nicht erforderlich. Die Maßnahmen sind 
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vom Vorhabenträger entsprechend den geltenden Richtlinien, Leitfäden und 

Merkblättern, also nach dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik, ge-

plant worden. Die Funktionalität der Maßnahmen ist mittlerweile nachgewiesen. 

Da die Maßnahmen entsprechend dem Standard des „Merkblatts zur Anlage von 

Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen“ 

(M AQ) hergestellt und überdies die im Rahmen der planfestgestellten VKE 20 

vorgesehenen Funktionskontrollen gewonnen Erkenntnisse berücksichtigt wer-

den, ist ein Monitoring und Risikomanagement in der VKE 30 im Ergebnis ent-

behrlich. Daher ist die Beobachtung aller Bauwerken im Vergleich zur „freien 

Strecke“ (durch Stichproben) mittels hochauflösender Infrarotkameras, Telemet-

rie und Ultraschallaufzeichnungen während der Bauphase und nach Inbetrieb-

nahme im Zeitabstand von 3 Jahren grundsätzlich nicht erforderlich (siehe hierzu 

die nachfolgenden Ausführungen zum Monitoring bei Fledermäusen). Mit den 

festgestellten Maßnahmen, die dem Stand der Wissenschaft und Technik ent-

sprechen, ist der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht 

gegeben.  

Ob das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auch für das im Rahmen 

des nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffs in Natur und Landschaft (siehe 

A, Ziffer III,1.1 und C, Ziffer IV,7) für das vorgesehene Fangen und Umsiedeln 

von Bechsteinfledermaus-Individuen gilt, kann zwar im Ergebnis dahinstehen, 

weil dabei lediglich sehr wenige, einzelne Tiere vor dem Töten bewahrt und damit 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

erhalten bleibt. Für die Art Bechsteinfledermaus können lediglich die Vorausset-

zungen des entsprechenden Zugriffstatbestandes (Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-

RL) vorliegen, nicht hingegen diejenigen des entsprechenden Störungstatbe-

standes (Art. 12 Abs. 1 Buchst. b FFH-RL). Für diesen Fall ist allerdings eine 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG i.S. einer „Worst case“-

Betrachtung erteilt worden. Es werden, auch wenn ein Quartierbaum betroffen 

ist, dadurch die Fortpflanzungs- und Ruhestätte auch dieser Art i.S.d. Art. 12 

Abs. 1 Buchst. d FFH-RL nicht vernichtet und es tritt keine Störung i.S.d. Art. 12 

Abs. 1 Buchst. b FFH-RL auf, weil diese Vorschrift nicht die Störung einzelner 

Exemplare der geschützten Art genügen lässt, sondern eine Störung der Art er-

fordert. Es wird nicht zu Störeffekten für einzelne im Planungsbereich betroffene 

Exemplare der Art kommen, weil angemessene Kompensationsmaßnahmen ge-

plant sind. Insbesondere sollen in zu rodenden Bäumen überwinternde Tiere ge-

sammelt (und damit ihrer Ruhestätte entnommen) und an andere Stelle ihres Le-

bensraums verbracht werden. Von dem Verbot des Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-
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RL darf nach Art. 16 Abs. 1 Buchst. c FFH-RL abgewichen werden. Das Vorha-

ben kann zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für sich 

in Anspruch nehmen. Die Beeinträchtigungen für die betroffene Anhang IV-Art 

wiegt nicht so schwer, dass ihnen gegenüber dem verkehrlichen Bedarf an dem 

Neubau der A 49, VKE 30, größere Durchsetzungskraft zukäme als den Belan-

gen des Artenschutzes. 

Im Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring vorgesehen, dass eine Optimierung 

der Maßnahmen ggf. erforderlich macht, so dass im Rahmen des Risikomana-

gements (in Bezug auf die Querungshilfen und die Lebensraumstätten) ggf. wei-

tere Maßnahmen ergriffen werden müssten. Dies gilt unter Berücksichtigung der 

festgestellten Maßnahmen auch für den Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG. Denn die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten wird unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Schutzmaßnah-

men in vollem Umfange erreicht, zumal die Quartierbäume außerhalb des Ein-

griffsbereichs liegen und essenzielle Nahrungshabitate nicht verloren gehen. 

Selbst der Verlust einzelner Ruhestätten wäre unerheblich, da die Art regelmäßig 

diese wechselt. Im Übrigen ist das Quartierangebot weiterhin ausreichend.  

Gegenüber baubedingten Störungen durch Licht und Lärm nur gering empfind-

lich. Allerdings wird die Art (mindestens im Bereich einer Wochenstube) durch 

Zerschneidungswirkungen, die betriebsbedingt durch Licht und anlagebedingt 

auftreten, erheblich gestört. Ein Ausweichen in nicht besetzte Habitate ist nicht 

möglich. Die eintretenden Wirkungen werden mit den Vermeidungsmaßnahmen 

(funktonale Querungshilfen) vermieden. Ein Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG ist somit nicht gegeben. Eine erhebliche Verschlechterung der 

lokalen Population ist somit auszuschließen. 

Auf die Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 18 wird verwiesen. 

Wie die Prüfung angesichts des Vorbringens Beteiligter weiterhin ergeben hat, 

können für die Art Bechsteinfledermaus lediglich die Voraussetzungen des ent-

sprechenden Zugriffstatbestandes (Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-RL) vorliegen, 

nicht hingegen diejenigen des entsprechenden Störungstatbestandes (Art. 12 

Abs. 1 Buchst. b FFH-RL). Es werden die Fortpflanzungs- und Ruhestätte auch 

dieser Art i.S.d. Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-RL nicht vernichtet und es tritt keine 

Störung i.S.d. Art. 12 Abs. 1 Buchst. b FFH-RL auf, weil diese Vorschrift nicht die 

Störung einzelner Exemplare der geschützten Art genügen lässt, sondern eine 

Störung der Art erfordert. Es wird nicht zu Störeffekten für einzelne im Planungs-

bereich betroffene Exemplare der Art kommen, weil angemessene Kompensati-

onsmaßnahmen geplant sind. Insbesondere sollen nach den Darlegungen des 

Vorhabenträgers unter Berücksichtigung der Hinweise des von ihm beauftragten 
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Gutachters eventuell im Eingriffsbereich und der Randzone vorkommenden Tiere 

gesammelt und an andere Stelle ihres Lebensraums verbracht (umgesiedelt) 

werden. Von dem Verbot des Art. 12 Abs. 1 Buchst. d FFH-RL darf nach Art. 16 

Abs. 1 Buchst. c FFH-RL abgewichen werden, weil das Vorhaben zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für sich in Anspruch nehmen 

kann. Die Beeinträchtigungen für die betroffene Anhang IV-Art wiegt nicht so 

schwer, dass ihnen gegenüber dem verkehrlichen Bedarf an einem Neubau der 

A 49 auch in alten, strukturreichen Laub- und Mischwäldern größere Durchset-

zungskraft zukäme als den Belangen des Artenschutzes. Dies ergibt aus Folgen-

dem: 

Zur Erreichung der Planungsziele gibt es vorliegend keine anderweitige zufrie-

denstellende Lösung i.S.d. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL oder zumutbare Alternative 

i.S.v. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. Das Bauvorhaben muss, wie unter C, Ziffer 

III,6 und IV,3 dargelegt, an der geplanten Stelle in dem vorgesehenen Umfang 

ausgeführt werden. Denn nur durch den Neubau der VKE 30 in der vorgesehe-

nen Art und Weise kann ein den verkehrlichen und straßenbautechnischen An-

forderungen genügende Lösung geschaffen und den anderen öffentlichen und 

den privaten Belangen angemessenes Resultat erreicht werden. Der Vorhaben-

träger kann vorliegend auch nicht auf eine andere Alternativlösung verwiesen 

werden, zumal eine solche vorliegendm wie unter C, Ziffer III,6 und IV,3 darge-

legt, nicht zur Verfügung steht, oder sich die damit verbundenen Auswirkungen 

auf Anhang II- und IV-Arten und damit artenschutzrechtliche Schutzvorschriften 

als ebenso wirksame Zulassungssperre erweisen würden. Vorliegend wäre eine 

Alternativlösung aus naturschutzexternen Gründen ein unverhältnismäßiges Mit-

tel (vgl. BVerwG, Urteile vom 16. März 2006 - BVerwG 4 A 1075.04 -, BVerwGE 

125, 116 <Rn. 567>; und vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 -, BVerwGE 

130, 299, Rn. 237 ff.). 

Ferner ergibt sich durch das Fangen und Umsiedeln von einzelnen Tieren keine 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population der Art, wenn die aus 

artenschutzrechtlichen Gründen angesprochenen Maßnahmen für die Bechstein-

fledermaus durchgeführt und das Umsiedeln der Tiere mit der oberen Natur-

schutzbehörde abgestimmt wird.  

Aus diesen Gründen konnte hilfsweise die Ausnahme für Fangen und Umsiedeln 

von einzelnen Tieren der Art Bechsteinfledermaus nach § 45 Abs. 7 Nr. 2 

BNatSchG erteilt werden.  

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Für das Braune Langohr liegen ebenfalls Nachweise in den vorgenannten Wald-

gebieten vor. Es hält sich im Untersuchungsgebiet von April bis September auf 
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(als Jagdgebiet). Die Art ist aufgrund seiner kleinen Aktionsräume gegenüber 

dem anlagebedingten Wirkungen auf Jagdhabitate und Quartierverlusten hoch-

empfindlich. Es ist gegenüber baubedingten Wirkfaktoren wie Licht und Lärm nur 

gering empfindlich, da diese nicht zu Nutzungseinschränkung führen und in den 

für den Flugweg bedeutsamen Abschnitten auf den Nachtbau verzichtet wird 

oder ggf. Lichtquellen abgeschirmt werden. Außerdem erfolgt ein abschnittsweise 

Bau, so dass Ausweichmöglichkeiten für die Tiere gegeben sind. Gegenüber be-

triebsbedingten Wirkungen ist die Art sehr hoch empfindlich, insbesondere im 

Hinblick auf die Zerschneidung wegen der stark strukturgebundenen Flugwege. 

Der Lärmpegel führt zu einer Einschränkung der Nahrungshabitate bis 50 m des 

Trassenbereichs. Unter Berücksichtigung der Baufeldzeit sowie der Querungshil-

fen und der Irritationsschutz- und sonstigen Wände ist der Schädigungstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben.  

Im Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funkti-

onskontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum 

Monitoring bei Fledermäusen). Im Rodungsbereich von Kälbacher Holz und Her-

renwald bestehen potenzielle Tagesquartiere; insoweit fehlt es am erforderlichen 

Individuenbezug. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten wird unter Berücksichtigung der vorgenannten Vermeidungs- und 

Schutzmaßnahmen in vollem Umfange erreicht. Fortpflanzungsstätten befinden 

sich nicht im Eingriffsbereich. Das Quartierangebot ist weiterhin ausreichend. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Eingriffsbereiche im Hinblick auf Be-

standsalter und Baumartenzusammensetzung geringere Habitatqualität aufweist 

als die angrenzenden Flächen. Geeignete Waldbestände sind in ausreichendem 

Maße vorhanden. Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

ist nicht gegeben. Der Verlust potenziller Ruhestätten des Männchens der Art er-

füllt auch nicht den Tatbestand, zumal die Art ihre Ruhestätten regelmäßig wech-

selt. Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist gleichfalls nicht 

gegeben, auch nicht durch die vorgenannten Wirkfaktoren im Nahbereich der 

Trasse, da die Bauweise Ausweichmöglichkeiten zulässt. Die Zerschneidungs-

wirkung wird durch die Schadensbegrenzungsmaßnahmen vermieden. Ein. Auch 

eine erhebliche Verschlechterung der lokalen Population ist auszuschließen. 

Eine von Beteiligten geäußerte gegenteilige Auffassung, dass es sich auch dann 

um einen Verbotstatbestand handelt, wenn die Art einen nicht besetzte Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte, weil dann eine Umsetzung erforderlich werde, ist nicht 

substantiiert. Denn nicht anwesende Tiere können auch nicht umgesetzt werden. 

Sie müssen auch tatsächlich angetroffen werden. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist im gesamten Untersuchungsraum jagend nachge-

wiesen. Sie hält sich im Gebiet von April bis Oktober auf. Sie ist spezialisiert auf 

lineare Jagdhabitate und Rinderweiden und gegenüber solchen Verlusten hoch 

empfindlich. Baubedingte Wirkfaktoren wie Licht und Lärm sind zu vernachlässi-

gen, da sie diesbezüglich nur gering empfindlich ist. Gegenüber betriebsbeding-

ten Wirkungen mittel empfindlich, wenn Leitstrukturen und Jagdhabitate zer-

schnitten werden. Sie überfliegt Autobahnen eher hoch.  

Unter Berücksichtigung der Querungshilfen und der Irritationsschutz- und 

Schutzwände der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht 

gegeben. Eine artenschutzrechtliche Funktionskontrolle im Rahmen eines Moni-

torings erfolgt im Rahmen des Monitorings (siehe hierzu die nachfolgenden Aus-

führungen zum Monitoring bei Fledermäusen). Der Schädigungstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist angesichts des Vorkommens und der vorhabenbedingten Wirkfak-

toren nicht gegeben. 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Die Fransenfledermaus ist in den Waldgebieten Großer Tiefenbach und Hardt 

sowie ferner im gesamten Untersuchungsraum jagend nachgewiesen. Sie hält 

sich im Gebiet von April bis Oktober auf. Gegenüber den anlagebedingten Wirk-

faktoren ist sie aufgrund der Größe des Aktionsraums von über > 4 km mittel 

empfindlich. Baubedingte Wirkfaktoren wie Licht und Lärm sind zu vernachlässi-

gen, da sie diesbezüglich nur gering empfindlich ist. Gegenüber betriebsbeding-

ten Wirkungen Zerschneidung und Kollision besteht wegen der geringen Flug-

höhe und starken Strukturgebundenheit eine hohe Empfindlichkeit. Quartiere der 

Fransenfledermaus werden durch das Vorhaben nicht zerstört.  

Unter Berücksichtigung der Querungshilfen und der Irritationsschutz- und Schutz-

wände ist der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ge-

geben. Eine artenschutzrechtliche Funktionskontrolle erfolgt im Rahmen des Mo-

nitorings (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monitoring bei Fle-

dermäusen). Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt 

nicht ein. Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist gleichfalls 

nicht gegeben, obwohl ein Ausweichen innerhalb des Aktionsraumes als nur be-

grenzt gewertet wird, weil die vorgenannten Schadensbegrenzungsmaßnahmen 

(Querungshilfen, Irritations- und Schutzwände) dem entgegen wirken.  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Biedenbacher Teiche, Großer Tiefengraben, Hardt, Kälbacher Holz und Herren-

wald liegen im Aktionsradius des Großen Abendseglers von mehr als 10 km. Es 
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handelt sich um ein ganzjähriges Jagdgebiet und Tagesquartieren. Anlagebe-

dingte Wirkfaktoren sind Verlust von Nahrungsräumen und Waldflächen mit 

Quartierfunktion. Solche Wirkungen treten nicht ein, daher ist diese Wirkung mit 

mittel empfindlich eingestuft. Gegenüber baubedingten Wirkfaktoren ist die Art 

gering empfindlich, da sie regelmäßig in stärker verlärmten und gut ausgeleuch-

teten Bereichen jagt. Gegenüber betriebsbedingten Wirkungen ist die Art hoch 

empfindlich, weil er häufig zu Kollisionsopfern gehört.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober, der Überprüfung 

potenzieller Aufzucht- und Ruhestätten vor dem Eingriff und der schonenden 

Entnahme der Quartierbäume bei Aufenthalt von Tieren im Teilgebiet sowie der 

Errichtung von Querungshilfen und der Irritationsschutz- und Schutzwände ist der 

Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im 

Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funktions-

kontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monito-

ring bei Fledermäusen). Es ist zwar nicht gänzlich auszuschließen, dass ältere 

Waldbäume mit Baumhöhlen potenzielle Ruhestätten sind, insoweit fehlt es, wie 

dargelegt, am erforderlichen Individuenbezug, jedoch mit den vorgenannten 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen tritt der Schädigungstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein. Dies gilt auch für den Störungstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Auf die Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 18 betr. die 

Umsetzung von Tieren vor Entnahmen von Quartierbäumen wird verwiesen, sie-

he auch vorstehenden diesbezüglichen Ausführungen zur Bechsteinfledermaus. 

Großer Mausohr (Myotis myotis) 

In den Bereichen Biedenbacher Teiche, Großer Tiefengraben, Hardt Nordost, 

Hardt/ Kälbachaue/ Lotterberg, Kälbacher Holz, Herrenwald und Schwalmaue 

kommt das Große Mausohr, dass Jagdgebiete im Umkreis von 30-35 km anfliegt 

und um die Wochenstuben einen Aktionsradius von 15 km aufweist. Die Art 

pflanzt sich ganzjährig fort, sucht die Wochenstuben (in Gebäuden) ab April auf, 

Geburten ab Mai, Paarungszeit bis in den Winter und teilweise bis April. Paa-

rungsquartiere in Baumhöhlen, Fledermauskästen u.ä. Zunächst wurden poten-

zielle Paarungsbäume in den Waldgebieten Großer Tiefenbach und Hardt ange-

nommen. Die ergänzend durchgeführten Paarungsquartieruntersuchungen, Juli 

2007 und Febr. 2008, haben ergeben, dass zwar geeignete Höhlenbäume in den 

Waldgebieten vorhanden sind, dass sich aber keiner im Trassenbereich befindet. 

Die am nächsten befindlichen Bäume sind ca. 245 m im Großen Tiefenbach und 

170 m im Hardt entfernt. Im Trassenbereich befinden sich keine Paarungsquar-

tiere. Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme sind Schutzzäune, Irritati-
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onsschutz und Querungshilfen vorgesehen. Die Art ist gegenüber anlagebeding-

tem Verlust von Nahrungsräumen und Waldflächen mit Quartierfunktion aufgrund 

des großen Aktionsradius nur mittel empfindlich. Gegenüber baubedingten Wirk-

faktoren ist die Art gleichfalls mittel empfindlich, da es sich um temporäre Wir-

kungen handelt und in den für die Flugrouten bedeutsamen Abschnitten auf den 

Nachtbau verzichtet wird. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise. Durch 

passiv ortende Art ist sei gegenüber Straßenverkehrslärm im Jagderfolg beein-

trächtigt. Die Kollisionsgefahr wird als hoch eingeschätzt.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober sowie der Errich-

tung von Querungshilfen und Irritationsschutz- sowie Schutzwände ist der Schä-

digungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben.  

Hinsichtlich der im Baubereich überwinternden Individuen gelten die diesbezügli-

chen Ausführungen zur Bechsteinfledermaus. 

Ergänzend ist ein Risikomanagement vorgesehen. Es ist auszuschließen, dass 

ältere Waldbäume mit Paarungshöhlen betroffen sind Bei der Untersuchungen 

zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen wurden keine derartigen Bäume 

ermittelt. Dies wird vor Baubeginn überprüft und ggf. entsprechende Vorkehrun-

gen angetroffener Höhlen vorgenommen. Mit den vorgenannten Schadensbeg-

renzungsmaßnahmen ist der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG nicht gegeben. Dies gilt auch für den Störungstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Eine erhebliche Verschlechterung der lokalen Population 

ist somit auszuschließen. 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Die Kleine Bartfledermaus kommt in den Waldgebieten Hardt und Herrenwald 

vor, außerdem in 2.200 m von der Trasse entfernt in Mengsberg. Im Jagdgebiet 

mit der Bartfledermaus nachgewiesen. Sie hält sich im Gebiet von April bis Okto-

ber auf. Gegenüber den anlagebedingten Wirkfaktoren ist die Art aufgrund der 

Größe des Aktionsraums von rund 500 ha (für Wochenstuben) bzw. 20 ha (für 

Individuen) mittel empfindlich. Baubedingte Wirkfaktoren sind zu vernachlässi-

gen, da sie diesbezüglich nur gering empfindlich ist. Gegenüber betriebsbeding-

ten Wirkungen, wie Zerschneidung und Kollision, besteht eine hohe Empfindlich-

keit, da sie niedrig entlang von Leitstrukturen fliegt.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober sowie der Errich-

tung von Querungshilfen und Irritationsschutz- und Schutzwände ist der Schädi-

gungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im Maßnah-

menverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funktionskontrolle 
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vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monitoring bei 

Fledermäusen). Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt 

unter Berücksichtigung der vorgenannten Vermeidungsmaßnahmen sowie des 

ergänzend vorgesehenen Monitorings nicht ein. Der Störungstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist gleichfalls unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Vermeidungsmaßnahmen (Querungshilfen, Irritations- und Schutzwände9 nicht 

gegeben. Eine erhebliche Verschlechterung der lokalen Population ist auszu-

schließen. 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Der Kleine Abendsegler ist in den Bereichen Großer Tiefengraben und Hardt/ 

Kälbachaue/ Lotterberg nachgewiesen. Die Trasse liegt im Aktionsradius von 5-

9 km um Quartier (einzelne Tiere von 1,5-18,4 km). Es handelt sich um ein Jagd-

gebiet und Tagesquartiere von April bis Oktober. Gegenüber anlagebedingten 

Wirkfaktoren nur gering empfindlich. Baubedingte Wirkfaktoren durch Licht im 

Nahbereich der Trasse von 50 m; da die Art hierauf nicht empfindlich kein Beein-

trächtigung. Betriebsbedingt kommt es zu Lichtemission und Verlärmung. Eine 

Beeinträchtigung ist aber nicht zu erwarten. Gegenüber Kollisionsgefahr ist eine 

hohe Empfindlichkeit gegeben, da die Art bei Jagdflügen auch niedrig in der Ver-

kehrsraum einfliegt.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober (dann halten sich 

keine Exemplare mehr in den Waldabschnitten auf), der Überprüfung potenzieller 

Aufzucht- und Ruhestätte sowie der Errichtung von Querungshilfen und der Irrita-

tionsschutz- und Schutzwände ist der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur 

artenschutzrechtlichen Funktionskontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfol-

genden Ausführungen zum Monitoring bei Fledermäusen). Da in den Altholzbe-

ständen keine Quartiere gefunden wurden, ist der Schädigungstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. Auch der Störungstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht gegeben. 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Art kommt nur während der Zugzeit, die sich auf Entfernungen von 1.600 km 

zwischen Sommer- und Winterquartieren, im Untersuchungsgebiet vor. Die Be-

reiche Biedenbacher Teiche, Großer Tiefengraben und Hardt/ Kälbachaue/ Lot-

terberg liegen im Aktionsraum. Ein Durchzug erfolgt von März bis Mai und von 

August bis Oktober. Die Art ist gegenüber anlagebedingten Wirkfaktoren mittel 

empfindlich. Da die Art nicht empfindlich gegen Licht und Lärm reagiert, kommt 

es baubedingt nicht zu einer Beeinträchtigung, zumal in den Eingriffsbereichen 
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keine Quartiere der Art gefunden wurden. Auch die betriebsbedingten Wirkungen 

Licht und Verlärmung sind gering, während die Empfindlichkeit gegenüber Kolli-

sionen als hoch eingestuft wird.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober (wegen der 

Durchzügler ab März, wird dies entsprechend berücksichtigt) sowie der Errich-

tung von Querungshilfen und der Irritationsschutz- und Schutzwände ist der 

Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im 

Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funktions-

kontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monito-

ring bei Fledermäusen). Da in den Altholzbeständen keine Quartiere gefunden 

wurden, ist der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszu-

schließen. Auch der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

nicht gegeben. Ein ausreichender Baumhöhlenangebot ist in den an Eingriffsbe-

reich angrenzenden Flächen mit deutlich höherer Habitatqualität gegeben. 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Art ist in den Bereichen Biedenbacher Teiche, Hardt/ Kälbachaue/ Lotterberg 

und Herrenwald nachgewiesen. Dieser Bereiche liegen im 7-8 km großen Akti-

onsraum. Die Art ist gegenüber anlagebedingten Wirkfaktoren Verlust von 

Baumhöhlen mittel empfindlich, da sie eine Vielzahl von Baumhöhlen benötigt, 

aber auch größere Räume besiedelt. Hinweise im Eingriffsbereich liegen nicht 

vor. Die Wasserfledermaus ist gegenüber Licht empfindlich, da sie Licht meidet. 

Als strukturgebundene und niedrig fliegende Art ist sie gegenüber betriebsbe-

dingten Wirkungen wie Licht, Zerschneidung und Kollision hoch empfindlich.  

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober sowie der Errich-

tung von Querungshilfen und der Irritationsschutz- und Schutzwände ist der 

Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im 

Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funktions-

kontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monito-

ring bei Fledermäusen). Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG nicht erfüllt, da allenfalls potenzielle Quartiere betroffen werden. Auch 

der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG in Bezug auf die Zer-

schneidung von Flugrouten und Beeinträchtigung von Jagdhabitaten durch opti-

sche und akustische Störungen ist unter Berücksichtigung der Vermeidungs-

maßnahmen Querungshilfen und Irritationsschutzwände nicht gegeben. Eine er-

hebliche Verschlechterung der lokalen Population ist auszuschließen. 
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Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus) 

Die Art, für die bislang in Hessen noch keine Wochenstube nachgewiesen wurde, 

wurde im Bereich Biedenbacher Teiche (Detektorennachweis) nachgewiesen. 

Die Jagdhabitate der Männchen sind etwa 87 km² und die der Weibchen ca. 16 

km² groß. Die mittlere Entfernung zu den Jagdgebieten vom Quartier ist bei 

Männchen 5,7 km, bei Weibchen 2,4 km. Die Art durchzieht das Gebiet auf ihren 

Frühjahres- und Herbstwanderungen. Sie gegenüber anlage- und baubedingten 

Wirkfaktoren gering empfindlich, zumal sie in Mitteleuropa eng an Städte gebun-

den ist. Betriebsbedingt Wirkungen sind vorliegend als gering zu werten, da die 

Zugkorridore außerhalb des Untersuchungsgebiets liegen. 

Die Zerschneidungswirkung und eine Erhöhung des Kollisionsrisikos gehen nicht 

über das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Es sind keine Vermeidungsmaßnah-

men erforderlich. Die Tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind auszuschlie-

ßen. 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Wochenstuben dieser Art sind in Wiera (700 m von der Trasse entfernt), Mom-

berg (900 m) und Speckswinkel (1.700 m) vorhanden. Der gesamte Untersu-

chungsraum ist flächendeckend Jagdgebiet mit Verbreitungsschwerpunkten in 

den Wäldern und Talauen. Die Art weist gegenüber dem anlagebedingten Verlust  

von Jagdgebieten aufgrund des breiten genutzten Habitatspektrums nur eine ge-

ringe Empfindlichkeit auf. Dies auch gegenüber baubedingten Wirkfaktoren, da 

es sich um Siedlungsart handelt. Betriebsbedingt besteht eine hohe Empfindlich-

keit, da die Art häufig zu Verkehrsopfern gehört, insbesondere bei der Durch-

schneidung von Flugrouten. 

Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidende Maßnahmen während der Räu-

mung des Baufelds außerhalb des Zeitraums April bis Oktober sowie der Errich-

tung von Querungshilfen und der Irritationsschutz- und Schutzwände ist der 

Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Im 

Maßnahmenverzeichnis ist ein Monitoring zur artenschutzrechtlichen Funktions-

kontrolle vorgesehen (siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Monito-

ring bei Fledermäusen). Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass einzelne Tages-

quartiere (Ruhestätten) im Wald beschädigt oder zerstört werden können. Dies 

ist aber nicht erheblich, da im Umfeld ausreichende Ruhestätten vorahnden sind. 

Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist somit nicht ge-

geben. Auch der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt nicht 

ein.  

Ausgehend von der im Zuge der ersten Planänderung erneut erfolgten Ausei-

nandersetzung mit der Fledermausproblematik kann festgestellt werden, dass 
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unter Berücksichtigung der festgestellten umfassenden Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen bei allen streng geschützten Fledermausarten, die im 

Wirkraum der Trasse nachgewiesen wurden, die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL nicht erfüllt sind. Damit ist eine Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich und aus artenschutzrechtlichen 

Gründen musste keine „Alternativensuche“ erfolgen. Dies gilt auch für die ande-

ren Tierarten. Hinsichtlich der Planungsvarianten wird auf die Ausführungen unter 

C, Ziffer IV,3. Eine weitergehende Alternativenprüfung bedurfte es im vorliegen-

den Planfeststellungsbeschluss nicht. 

Zum Monitoring in Bezug auf die Fledermäuse ist Folgendes anzumerken: 

Die eine Überprüfung der Wirksamkeit der Querungshilfen durch ein Monitoring 

ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde zwar vorliegend grundsätzlich 

nicht erforderlich, weil die festgestellten Maßnahmen den geltenden Richtlinien, 

Leitfäden und Merkblättern und somit dem neusten Stand von Wissenschaft und 

Technik entsprechen (siehe die vorstehenden Darlegungen zur Bechsteinfleder-

maus). Allerdings ist in der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung herausgegebenen „Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr“, 

Entwurf Oktober 2011, im Rahmen des Risikomanagements im Zusammenhang 

mit der Vorhabenplanung die systematische Erfassung und Bewertung von Prog-

nose- und Entwicklungsrisiken insbesondere von Maßnahmen sowie die Steue-

rung bzw. Reaktion auf Fehlentwicklungen mit Vorsorge- und Korrekturmaßnah-

men vorzusehen. Danach beschreibt der Begriff Monitoring die systematische 

Beobachtung und Überwachung als Bestandteil des Risikomanagements. Auslö-

ser für ein Risikomanagement und Monitoring bei Straßenbauvorhaben sind:  

- Ex ante nicht ausräumbare Wissensdefizite und Prognoseungenauigkeiten bei 

der Beurteilung der Projektwirkungen. 

- Ex ante nicht ausräumbare erfolgsrelevante Prognoseunsicherheiten bezüglich 

der Entwicklung der Maßnahmen.  

Je nachdem, welche kritischen Pfade aufgrund der Prognose identifiziert wurden, 

beispielsweise die Erreichbarkeit geeigneter Nahrungshabitate oder das Kollisi-

onsrisiko respektive die Maßnahmenwirksamkeit zur Verminderung des Kollisi-

onsrisikos, muss das Risikomanagement auf diese Aspekte hin speziell ausge-

legt werden und hat dementsprechend nach der Arbeitshilfe Folgendes zu um-

fassen: 

- Nicht- oder Schlechtdurchführung von Maßnahmen (Baustellenkontrolle/ Um-

weltbaubegleitung, Durchführungs-, Funktionskontrolle) 

- Wirksamkeit der Maßnahmen (Funktions- bzw. Wirkungskontrolle) 

- Nicht-Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Kolonie(n): 
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die Population, gemessen an der Größe der Wochenstubenkolonie (oder deren 

Wachstumsrate), darf sich nicht negativer entwickeln als in nicht von Straßen-

bauwirkungen betroffenen Referenzkolonien. 

Die Fragestellungen, Methoden und Reaktionsnormen des Risikomanagements 

sind entsprechend der prognostizierten Wirkungspfade und Risiken im Rahmen 

der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen zu entwickeln. Das Risikomana-

gement inklusive Monitoring umfasst i.d.R. die Arbeitsschritte 

- vorgreifendes Monitoring, 

- Maßnahmenkontrollen im Zuge der Baudurchführung vor Betriebsfreigabe, 

- Funktionskontrollen/ Wirkungskontrollen nach Verkehrsfreigabe und  

- Nachbesserungen 

Vorliegend sind daher unter A, Ziffer V,2 Punkt 42 bis 45 dem Vorhabenträger 

Maßnahmen auferlegt worden, die in Bezug der auf Beeinträchtigungen der Fle-

dermäuse aufgrund von Kollisionsrisiken und auf die Wirksamkeit von Que-

rungshilfen zielen. Das betriebsbegleitende Monitoring soll nicht wie in der Ar-

beitshilfe z.B. vorgeschlagen im 1., 3., 5. und 8. Jahr stattfinden sondern richtet 

sich nach dem Deckblatt zur Artenschutz-Prüfung S. 118 f., 127 etc.  

Das vorgreifende Monitoring wurde unter A, Ziffer V,2 Punkt 42 festgelegt, zumal 

die Daten, welche in den Bestandskartierungen zur Vorbereitung der Planfest-

stellung ermittelt wurden, den Anforderungen genügen. Dabei ist berücksichtigt 

worden, dass das Kolonie bezogene Monitoring nur in bestimmten Fällen und un-

ter bestimmten Rahmenbedingungen zum Einsatz kommt. Voraussetzung ist, 

dass die Kolonie(n) überhaupt zugänglich sind, beispielsweise weil sie an be-

kannten Stellen im Siedlungsraum ihr Quartier haben (z.B. Mausohr) oder weil 

die Kolonie(n) ihre Quartiere in Fledermauskästen im Wald haben. 

Das Monitoring betr. Funktionskontrollen/ Wirkungskontrollen unter A, Ziffer V,2 

Punkt 44 nach Verkehrsfreigabe dient zur Kontrolle/ Optimierung der umgesetz-

ten Minderungsmaßnahmen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nach bestem Wissen prog-

nostiziert, projektiert und umgesetzt werden. Trotzdem sind Nachbesserungsop-

tionen integraler Bestandteil des Risikomanagements (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 

45). 

Amphibien  

Laubfrosch (Hyla arborea) 

Die Art kommt in den Bereichen Biedenbacher Teiche vor (in 100 m zur Trasse, 

der Erhaltungszustand ist aufgrund der unregelmäßig besiedelten patches mit „C“ 

eingestuft), Kläranlage Momberg und NSG „Momberger Bruchwiesen“ (350 m), 

Holzlagerplatz Wiera an der B 454 nördlich Großer Tiefenbach (890 m), Wie-
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raaue südlich Littermühle (710 m), Kläranlage Neustadt (360 m), in Neustadt 

(1.750 m), feuchte Bahnniederung zwischen B 454 und Trugelrode (950 m), NSG 

„Windshäuser Teiche westlich von Neustadt (1.500-1.600 m), Hienerwiesen 

westlich von Neustadt (2.180 m) und nördlich Erksdorf (2.190 m). Die kleinen Me-

tapopulationen im Umfeld von Neustadt haben zusammen mit den durch die 

FENA-Daten nachgewiesenen Wanderkorridoren zwischen dem FFH-Gebiet 

„Herrenwald östlich Stadtallendorf“ im Süden, dem NSG „Biedenbacher Teiche“ 

in der Mitte und den Vorkommen in der Schwalmaue (z.B. NSG „Leistwiesen“ ei-

ne hohe Bedeutung für das Natura 2000-Netz.  

Während der Bauzeit kann es nachts und in Dämmerung im Bereich Biedenba-

cher Teiche zu Tötungen durch Baufahrzeuge im Zuge der Trasse im Bereich ei-

nes Wanderkorridors kommen. Daher sind konfliktvermeidende Maßnahmen 

derart vorgesehen, dass die Bautätigkeiten im Zeitraum zwischen Mitte März und 

Ende April sowie Ende Juli bis Anfang November nur tagsüber und nicht nachts 

und während der Dämmerung erfolgen. Der Ausbau des am östlichen Waldrand 

von Großen Tiefenbach vorgesehenen Wirtschaftswegs erfolgt außerhalb der 

Wanderzeiten des Laubfroschs zwischen Anfang November und Mitte März. 

Während der Bauzeit werden im Bereich Biedenbacher Teiche Baustelleneinrich-

tungen und Baustraßen angepasste temporäre laubfroschsichere Amphibien-

schutzzäune errichtet und täglich kontrolliert (Maßnahme S5b). Festgestellte Tie-

re werden manuell auf die von ihnen angestrebte Seite der Baustraße umgesetzt. 

Zur Hauptwanderungszeit erfolgen auch nächtliche Kontrollen der Einlaufkästen. 

Durch das Talbauwerk über das Silberbachtal (Bauwerk Nr. 115) werden be-

triebsbedingte Tötungen weitestgehend vermieden. Das verbleibende Risiko geht 

über das allgemeine Lebensrisiko nicht hinaus. Das Bauwerk wird im Taktschie-

beverfahren gebaut und so baubedingte Tötungen vermieden. Dies gilt auch für 

das Talbauwerk über das Kälbachtal (Bauwerk Nr. 119). Durch die großen Brü-

ckenbauwerke werden auch Zerschneidungen von Wanderwegen der Amphibien 

vermieden. Hinsichtlich des Monitorings siehe A, Ziffer V,2 Punkt 21. 

Der Wildkatzen-Amphibienzaun (Maßnahme A5a) vermeidet ebenfalls betriebs-

bedingte Tötungen. Der Zaun wird dem Stand der Wissenschaft entsprechend 

unter Heranziehung der maßgeblichen Richtlinien, Merkblätter und Leidfäden er-

richtet (siehe insb. MA Q, Kap 6). Die entsprechende Herstellung wird im Rah-

men der ökologischen Baubegleitung überwacht. Der Schädigungstatbestand 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt somit nicht ein. Die Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen gewährleisten die ökologische Funktionalität. Dazu gehört neben 

dem Talbauwerk Nr. 115 auch die Trassierung im Bereich des NSG „Biedenba-

cher Teiche“; danach beträgt der Abstand zum Laichgewässer mindestens 
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100 m, so dass direkte bau- und anlagenbedingte Zerstörungen vermieden wer-

den. Allerdings hat der Gutachter nicht ausgeschlossen, ob die Trennwirkung 

zwischen Laichgewässer und Winterquartier die ökologische Funktionalität der 

Brutstätte betreffen kann. Diese Wirkung wird gleichfalls mit den genannten Ver-

meidungs- und CEF-Maßnahmen vermieden. Mit der CEF-Maßnahme A12 

(Schaffung einer Leitstruktur zwischen Laichgewässer und Talbrücke) wird ge-

währleistet, dass die Tiere unter der Talbrücke nach Süden wandern. Sollte sich 

nachweislich der Erhaltungszustand durch das Bauvorhaben verschlechtern, sind 

weiterführende Sicherungsmaßnahmen in Form der Anlage von Laichgewässern 

außerhalb des NSG durchzuführen. Dies wird 10 Jahre lang im Rahmen des Ri-

sikomanagements kontrolliert. Im Übrigen hat sich der Erhaltungszustand der Art 

durch zunehmende Verlandung und dadurch bedingte Austrocknung während 

der Laichzeit und starke Eutrophierung der Uferzonen in den letzten Jahren ver-

schlechtert. Die Vernetzung der in der Wirkzone gelegenen Laichgewässer bleibt 

durch die Maßnahme und das Risikomanagement erhalten. Der Schädigungstat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist somit nicht gegeben. Der Störungs-

tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt nicht ein. Eine erhebliche Ver-

schlechterung der lokalen Population ist auszuschließen. 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

Die Art kommt im Bereich der Biedenbacher Teiche vor (in 100 m zur Trasse). 

Während der Bautätigkeiten im Zeitraum zwischen Ende Februar und Juli werden 

temporäre Amphibienschutzzäune errichtet und täglich kontrolliert (Maßnahme 

S5b). Dabei werden festgestellte Tiere umgesetzt, während der Hauptwande-

rungszeit erfolgen auch nächtliche Kontrollen der Einlaufkästen. Durch das Tal-

bauwerk Bauwerk Nr. 115 werden betriebsbedingte Tötungen weitestgehend 

vermieden. Das Bauwerk wird im Taktschiebeverfahren gebaut und so baube-

dingte Tötungen vermieden. Durch den Wildkatzen-Amphibienzaun (Maßnahme 

A5a) zwischen Biedenbacher Teiche und Waldgebiet Großer Tiefenbach werden 

betriebsbedingte Tötungen vermieden. Die artenschutzrechtlichen Funktionskon-

trollen im Rahmen eines Monitorings werden durch die ökologische Bauüberwa-

chung kontrolliert. Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

tritt somit nicht ein. Die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen in Form des Tal-

bauwerks Nr. 115 und der Trassierung im Bereich des NSG „Biedenbacher Tei-

che“ gewährleisten die ökologische Funktionalität. Durch das Brückenbauwerk 

wird die Durchgängigkeit des Lebensraumes in Richtung Süden und Südwesten 

gewährleistet. Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist 

somit nicht gegeben. Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

tritt vorliegend nicht ein. Darüber hinaus ist eine erhebliche Verschlechterung der 
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lokalen Population auszuschließen. Hinsichtlich des Monitorings siehe A, Ziffer 

V,2 Punkt 21. 

Reptilien 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Die Schlingnatter kommt an der Main-Weser-Bahn in den Bereichen Nähe Dern-

mühle in der Wieraaue (Abstand zur Trasse >1.000 m) und der Momberger 

Bruchwiesen (ca. 90 m) und am Simmes-Berg (ca. 230 m) potenziell vor. Es 

kommt nicht zu betriebs-, anlage- und baubedingten Wirkfaktoren, da durch die 

Baumaßnahme geeigneten Lebensräume und/ oder Verbreitungslinien nicht tan-

giert werden. Die sich auf diese Art generell auswirkenden baubedingten Er-

schütterungen und Kollision mit dem Straßenverkehr treten durch das Bauvorha-

ben nicht ein. Somit werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

nicht eintreten; es bedarf keiner weiteren Vermeidungsmaßnahmen. 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Diese Art kommt am Bahnhof Wiera (Abstand zur Trasse 570 m) und östlich von 

Neustadt (1.400 m) sowie potenziell an der Main-Weser-Bahn im Bereich der 

Momberger Bruchwiesen (ca. 90 m) und am Simmes-Berg (ca. 230 m) vor. Durch 

die Baumaßnahme werden geeignete Lebensräume nicht betroffen. Die Verbots-

tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht eintreten; es bedarf auch 

keiner weiteren Vermeidungsmaßnahmen. 

Schmetterlinge, Tagfalter 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea [Glaucopsyche] nausithous) 

Diese Art kommt am Silberbachtal (Biotop-Nr. 177, Abstand zur Trasse 700 m), 

im „NSG Biedenbacher Teiche (Biotop-Nr. 170, 380 m), im Talzug im Nordwes-

ten des Großen Tiefenbachs (Biotop-Nr. 171, 500 m), an der Kläranlage Mom-

berg (Biotop-Nr. 186, 520 m), am Rand des „Momberger Bruchwiesen“ (Biotop-

Nr. 168, 0 m), südlich der Kläranlage Momberg (Biotop-Nr. 167, 300 m), Ried-

Mühle (Biotop-Nr. 38, 400 m), Wieraaue (Biotop-Nr. 170, 380 m), südlich Mom-

berg (Biotop-Nr. 42, 350 m), an der K 17 (Biotop-Nr. 166, 430 m), an der K 17 

(Biotop-Nr. 174, 400 m, und Biotop-Nr. 40, 150 m), Simmes-Berg (Biotop-Nr. 

164, 660 m), östlich der Hainmühle (820 m), östlich Kälbacher Holz (Biotop-Nr. 

43, 340 m, und Biotop-Nr. 49, 410 m), Nähe Wüstung Etzgerode (1.340 m), süd-

lich Kälbacher Holz (Biotop-Nr. 151, 100 m, und Biotop-Nr. 44, 60 m). Gegenüber 

anlagebedingten Habitatverlusten und Veränderungen des Grundwasserhaushal-

tes reagiert Maculinea nausithous im Umfeld von 0-50 m zur Trasse empfindlich. 

Gegenüber Schadstoffeinträgen und damit verbundenen Standortveränderungen 

ist die Art beim prognostizierten Verkehrsaufkommen von rd. 35.000 Kfz/24h nur 

im näheren Umfeld von ca. 25-50 m mäßig empfindlich. Bei der Art die eine Me-
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tapopulationsstruktur aufweist, ist die Empfindlichkeit gegenüber betriebsbeding-

ten Zerschneidungen/ Barrierefunktionen hoch einzustufen. Hinweise auf bau- 

und betriebsbedingte Störungen durch Lärm und visuelle Reize sind nicht gege-

ben. 

Unter Berücksichtigung der Talbauwerke Bauwerk Nr. 115 und 119 wird ein Que-

ren der Autobahn ohne betriebsbedingte Risiken ermöglicht sowie des gewählten 

Taktschiebeverfahrens bei der Errichtung und der weitestgehenden Realisierung 

der Trasse in Einschnittslage im Bereich nördlich des Herrengrund bei Neustadt 

wird ein Überfliegen der Autobahn ermöglicht und somit werden bau. Und be-

triebsbedingte Tötungen vermieden. Das verbleibende Restrisiko geht nicht über 

das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG tritt somit nicht ein. Die wird nicht zur direkten Zerstörung einer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte kommen, da der sporadisch besetzte patch im 

Bereich der Momberger Bruchwiesen für die Art inzwischen keine geeignete Ha-

bitatstruktur mehr aufweist. Ggf. tritt eine betriebsbedingte Schädigung durch 

Schadstoffeinträge ein. Nördlich der A 49 kommen nur noch vergleichsweise we-

nige Maculinea-Vorkommen auf. Ein Erlöschen eines kleinen patches durch be-

triebsbedingte Zerschneidungswirkungen kann nicht ausgeschlossen werden, da 

vermutet wird, dass diese patches immer wieder von Süden aus neu besiedelt 

wird. Durch die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen zur Minimierung der Zer-

schneidung des Biotopverbundes im Bereich Heergrund und die beiden Talbau-

werke Nr. 115 und 119 und die CEF-Maßnahmen A4.1 (im Bereich des NSG 

„Biedenbacher Teiche“, Umwandlung von Acker in Extensivgrünland), A4.2 

(ebenfalls NSG-Bereich, Extensivierung von Grünland), A5.1 (westlich des Käl-

bachtals, Extensivierung von Grünland), A6.1 (Tälchen am Simmesberg, Um-

wandlung von Acker in Extensivgrünland), A6.2 (Tälchen am Simmesberg, Ex-

tensivierung von Grünland) und A7.1 (Tälchen am Kälbacher Holz, Umwandlung 

von Acker in Extensivgrünland) wird der Erhaltungszustand der Art gefördert und 

verbessert. Im Bereich der beiden Talbrücken werden stabile und möglichst gro-

ße Teilpopulationen neu ermöglicht, so dass unter Berücksichtigung der Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen genügend Individuen die Trasse passieren 

können. Die Zerschneidung von Funktionsbeziehungen zwischen der Metapopu-

lation des FFH-Gebiets „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ und der nördliche 

hiervon gelegenen Metapopulation wird vermieden. Mit den vorgenannten CEF-

Maßnahmen auf insgesamt 22,554 ha wird die ökologische Funktion als Tritt-

steinbiotope im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Die Maßnahme wird 3 Jah-

re vor Inbetriebnahme der A 49, VKE 30, fertiggestellt. Die artenschutzrechtliche 

Funktionskontrollen im Rahmen eines Monitorings umfassen in einem Zeitraum 
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von 10 Jahren alle 2 Jahre eine Überprüfung, insbesondere ob sich die Wirts-

ameise Myrmica rubra angesiedelt hat. Wenn sich die Ameise in ausreichender 

Dichte angesiedelt hat, entfällt die Untersuchung in den Folgejahren. Die zeitglei-

che Nachsuche von Imagines erfolgt ab Anfang Juli bis Mitte August zur Flugzeit 

alle 3-5 Tage bei optimalem Wetter flächendeckend. Es erfolgt eine entspre-

chende Dokumentation. Sollten keine kopulierenden Imagines beobachtet wer-

den, erfolgt eine gezielte Suche nach Einer und Larven in den Blütenköpfchen 

des Großen Wiesenknopfes. Sollten wider Erwarten keine Wirtsameisen nach-

gewiesen werden, erfolgt eine künstliche Ansiedlung in enger Abstimmung mit 

den zuständigen Naturschutzbehörden (siehe auch die Auflage unter A, Ziffer V,2 

Punkt 27). Durch diese Maßnahmen wird gewährleistet, dass der Schädigungs-

tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eintritt. Der Störungstatbestand 

des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorliegend nicht ein. Darüber hinaus ist eine 

erhebliche Verschlechterung der lokalen Population auszuschließen. 

Pflanzen 

Im gesamten Untersuchungsgebiet kommen keine artenschutzrechtlich relevan-

ten Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-RL vor. 

8.3 Europäische Vogelarten  

Ausgehend von der Vorprüfung sind relevante Vogelarten ausgewählt und insge-

samt 46 Arten einer Einzelfallprüfung unterzogen worden. Außerdem sind alle re-

levanten Arten mit Ausnahme der weit verbreiteten und häufigen Vogelarten in 

den Übersichtskarten zur Brutvogelkartierung und der Datenerhebung zur FFH-

VS dargestellt worden. Bei der Betrachtung ist die Arbeitshilfe GARNIEL, A. & U. 

MIERWALD „Vögel und Straßenverkehr“, die sich aus den Teilen Wirkungsprogno-

se, Vermeidung und Kompensation zusammensetzt, herangezogen. Nachfolgend 

wird bei der Einteilung in die verschiedenen Gruppen berücksichtigt, wie die ein-

zelnen Vogelarten unterschiedlich empfindlich auf verkehrsbedingte Störungen 

reagieren. 

Gruppe 1: Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit 

Die Wachtel  kommt Untersuchungsgebiet vor. Er wurde an 7 Rufplätzen nach-

gewiesen, davon einmal in der Trasse (südlich des Waldrandes Kälbacher Forst) 

selbst, weiterhin 70 m (Feldflur zwischen Herrenwald und Erksdorf) von der Tras-

se entfernt. Die anderen alle weiter. Der kritische Schallpegel am Brutplatz be-

trägt 52 dB(A) tags bzw. während der Phase der Jungenführung auf brutplatzfer-

nen Flächen mit einer Lärmbelastung über 55 dB(A) tags an Straßen mit mehr 

als 20.000 Kfz/24h und die Fluchtdistanz 50 m. Es kommt zur Beeinträchtigung 

von vier Brutpaaren der Wachtel (potenzieller Verlust), während alle nachgewie-

senen Rufplätze innerhalb der 52 dB(A)-Isophone liegen.  



Planfeststellungsbeschluss - 595 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Zur konfliktvermeidenden Bauzeitregelung wird das Baufeld vor dem Besetzen 

und Verlassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (außerhalb des Zeitraums von 

Ende Februar bis September) geräumt. Der Gefahr der verkehrsbedingten Kolli-

sion wird durch die Anlage von Wildschutzzäunen (Maßnahme S5) begegnet, so 

dass das verbleibende Restrisiko im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos 

verbleibt. Damit treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 

ein.  

Anlagebedingt kann es zur Überbauung eines festgestellten Rufplatzes im Käl-

bacher Forst kommen. Bau- und betriebsbedingte Zerstörungen von Brutstätten 

durch gravierende Störungen können für sechs weitere Rufplätze nicht ausge-

schlossen werden. Unter Berücksichtigung der sinkenden Habitatqualität ist der 

Verlust von 5 Brutplätzen ermittelt worden. Dabei ist berücksichtigt worden, dass 

es sich bei der Wachtel um eine nicht brutplatz- oder reviertreue Art handelt, 

weshalb auch eine konkrete Flächenabgrenzung nicht zielführend ist. Die im 

Rahmen der Kartierungen nachgewiesenen home ranges stellen somit keine 

dauerhaft besiedelten Fortpflanzungs- und Ruhestätten dar, zumal die Art ein In-

vasionsvogel ist, der in manchen Jahren auftaucht und in anderen nicht. Außer-

halb der Brutzeit sind diese Habitate damit nicht geschützt. Wegen der Ortsun-

gebundenheit der Art wird unter Berücksichtigung der Maßnahmen A51 und 

A.6.1 (Umwandlung von Acker in Extensivgrünland), A6.3 (Schaffung eines Ufer-

randstreifens und Verbreiterung eines Grabens) und A13a (Anlage von Blühflä-

chen) gewährleistet, dass den betroffenen Brutpaaren ausreichend Ausweichre-

viere zur Verfügung gestellt werden. Hierbei ist vor allem auch zu berücksichti-

gen, dass durch die Anlage von 26 mindestens 200 m voneinander entfernten 

Blühstreifen (Umfang von 2,6 ha) die Umgebung der Maßnahmenflächen in ei-

nem derzeit nicht quantifizierbaren Umfang für die Art deutlich aufgewertet wird. 

Mit den als CEF-Maßnahmen zu wertenden Maßnahmen wird die ökologische 

Funktionalität der Art gewährleistet. Es werden auf ca. 6,3 ha im räumlich-funktio-

nalen Zusammenhang ausreichende Ausweichreviere geschaffen. Dadurch er-

folgt eine Verbesserung der Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum. 

Mit den Maßnahmen werden – auch aus Vorsorgegesichtspunkten – neue auf-

gewertete Lebensräume in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt. Fer-

ner erfolgt die räumliche Zuordnung der Blühflächen (Maßnahme A13a) in den 

nächstgelegenen Suchräumen (siehe A, Ziffer VI.1.90). Durch das Monitoring 

werden die Entwicklung des Extensivgrünlandes und die Nutzungsumstellung im 

Grünland 10 Jahre lang überwacht um zu prüfen, ob die Wachtelpopulation im 

Untersuchungsgebiet stabil bleibt. Durch ein ergänzendes Risikomanagement 

wird sichergestellt, wenn sich die angestrebte Entwicklung nicht einstellt, dass 
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das Nutzungskonzept angepasst wird. Sollte der Zustand unter Berücksichtigung 

des witterungsbedingten Invasionstrends in diesem Zeitraum verschlechtern, 

werden weiterführende Maßnahmen im Abstand von >400 m getroffen (siehe A, 

Ziffer V,2 Punkt 24). Dadurch wird gewährleistet, dass der Verbotstand des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eintritt.  

Unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahmen und des Monitorings tritt der Ver-

botstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ebenfalls nicht ein, weil die Tiere 

innerhalb der angrenzenden Agrarflur und damit im räumlichen Verbund auswei-

chen. Zudem wird sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht ver-

schlechtern. Die für die benötigten Flächen werden – wie unter C, Ziffer VI,7.10 

dargelegt – entweder tatsächlich (da sie im Eigentum des Bundes stehen) oder 

rechtlich (da mit dem Planfeststellungsbeschluss hierfür die Voraussetzung ge-

schaffen wird) verfügbar (§ 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG).  

Gruppe 2: Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit 

Der Grauspecht  ist an 4 Standorten Untersuchungsgebiet in den Bereichen 

Großer Tiefenbach (400 m zur Trasse), Kälbacher Holz (800 m), Hopfenberg 

(480 m) und nördlich des Herrenwalds (600 m) erfasst worden (4 Brutpaare). Un-

ter Berücksichtigung der Effektdistanz von 400 m (des kritischen Schallpegels 

von 58 dB(A) tags) und eines am Rand nachgewiesenen Brutpaares kommt es 

baubedingt nicht zu einer Aufgabe von Brutplätzen. Auch eine Tötung, auch von 

Jungen, ist ausgeschlossen. Da Grauspechte ihre Nahrung innerhalb der Wald-

gebiete überwiegend am Boden im Bereich lichter Stellen suchen, die Wälder 

Großen Tiefenbach und Kälbacher Holz nur randlich in Anspruch genommen 

werden, werden Reviere nur insoweit angeschnitten. Ein Wechsel zwischen den 

Waldgebieten erfolgt in der Regel in größeren Höhen, so dass eine Kollision mit 

Fahrzeugen unwahrscheinlich ist. Das verbleibende Risiko geht über das allge-

meine Lebensrisiko nicht hinaus. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG treten nicht ein, so dass keine Vermeidungsmaßnahmen ergriffen 

werden müssen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Po-

pulationen ist auszuschließen. 

Die Hohltaube  ist an 8 Standorten Untersuchungsgebiet im Waldgebiet Hardt 

(380-700 m zur Trasse), Kälbacher Holz (540-650 m zur Trasse, ein Brutpaar 

410 m zur Anschlussstelle), Hopfenberg (370 m), südlich Hopfenberg (910 m) 

und Herrenwald, südlich B 454 (190-660 m zur Trasse, 550 m zur Anschlussstel-

le) erfasst worden. Unter Berücksichtigung der Aufenthaltsdauer von Februar bis 

November und der Effektdistanz von 500 m (des kritischen Schallpegels von 58 

dB(A) tags) sinkt für drei Brutpaare die Habitateignung um 40%; dies wird rech-

nerisch als Aufgabe eines Brutreviers gewertet. Dies wirkt sich aber nicht als er-
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hebliche Störung aus, weil die Tiere im räumlichen Zusammenhang ausweichen 

können, zumal anhand des gleichzeitig vorkommenden Schwarzspechtes in allen 

drei Wäldern ein ausreichendes Höhenangebot vorhanden ist. Die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein, so dass keine Vermeidungs-

maßnahmen ergriffen werden müssen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der lokalen Population ist auszuschließen. 

Der Mittelspecht  kommt mit 4 Brutpaaren im Waldgebiet Großer Tiefenbach (50-

200 bzw. 600-700 m zur Trasse), Hardt (850 m) und im nördlichen Herrenwald 

südlich der B 454 (450 m zur VKE 30 bzw. 200 m zur VKE 40). Ein Brutplatz liegt 

somit innerhalb einer maximalen Effektdistanz von 400 m, einer am Rande. Aus-

gehend von dieser maximalen Effektdistanz sind eine Bauzeitregelung (außer-

halb des Zeitraums von Ende Februar bis September) und eine Prüfung der po-

tenziellen Aufzucht- und Ruhestätten vor Baubeginn auf Besatz im Rahmen des 

Baumanagements vorgesehen. Alle störungsrelevanten Bautätigkeiten werden 

im unmittelbaren Anschluss an die Baufeldräumung durchgeführt. Durch die An-

lage der Wildschutzzäune und der Irritationsschutzwände wird ein tiefes Überflie-

gen der Trasse unmöglich und es verbleibt lediglich kein über das allgemeine 

Lebensrisiko hinausgehendes Risiko. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 

1 BNatSchG tritt somit nicht ein.  

Die Aufgabe des trassennahen Brutplatzes ist nicht ausgeschlossen. Falls die 

Abnahme der Habitateignung zu einer Brutplatzaufgabe führen sollte, können die 

betroffenen Brutpaare innerhalb ihrer großen Reviere kleinräumig und im räumli-

chen Zusammenhang zum jetzigen Brutplatz in den Bereich des angrenzenden 

Waldgebietes ausweichen, zumal festgestellt wurde, dass noch nicht alle poten-

ziellen Reviere von der Art besetzt waren. Das betroffene Brutpaar kann entwe-

der in alte Bruthöhlen ausweichen oder neue zimmern. Zudem sind im Herren-

wald noch nicht alle geeigneten Reviere besetzt, so dass Ausweichmöglichkeiten 

bestehen. Der innerhalb der Effektdistanz im nördlichen Herrenwald befindliche 

Brutplatz wird von der VKE 30 noch nicht betroffen. Der Verbotstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht eintreten.  

Die eintretende Störung von Brutplätzen führt zu deren Verlagerung. Daher wirkt 

sich der Störungstatbestand i.S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erheblich 

aus, da sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht nachhaltig ver-

schlechtert. 

Die Schleiereule  ist kein Brutvogel im Untersuchungsgebiet. Sie brütet in den 

Ortslagen von Wiera, Florshain und Momberg und nutzt das umliegende Offen-

land regelmäßig zur Nahrungssuche. Die Effektdistanz beträgt 300 m.  



Planfeststellungsbeschluss - 598 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Da ein betriebsbedingtes erhöhtes Kollisionsrisiko besteht, weil die Art gerne ent-

lang linearer Strukturen mit niedriger Vegetation jagt, wird mit der Maßnahme S5 

(Wildschutzzäune) ein Ableiten in größere Höhe und ein tiefes Einfliegen in den 

Fahrbahnbereich verhindert. Durch die Trassenführung mit Querungshilfen in 

Form von Tal- und Grünbrücken sowie die Anordnung von Leitstrukturen (Maß-

nahme A10) sowie die Irritationsschutzwände wird gleichfalls ein Einfliegen in 

den Trassenbereich verhindert. Die Straßenränder und der Mittelstreifen werden 

so gestaltet, dass die Schleiereule im Gefahrenbereich wenig Nahrung in Form 

von Kleinsäugern und Großinsekten findet. Durch ein Monitoring wird die Funkti-

on dieser Maßnahmen überprüft und, sollte es wider Erwarten zu signifikanten 

Todesfällen kommen, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, wird im 

Rahmen des Risikomanagement ermittelt, an welcher Stelle die Funktionalität 

nicht gegeben ist, damit ggf. weitere Maßnahmen, wie Erhöhung des Schutz-

zauns, Verlängerung/ Neuanlage von Irritationsschutzwänden oder Anpflanzung 

hoher, straßenbegleitender, als Querriegel fungierender Hecken, ergriffen wer-

den können (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 25). Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG ist somit nicht gegeben.  

Da alle Brutplätze sich in Ortschaften befinden, erfolgt keine Beschädigung oder 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Die vorgenannten Vermei-

dungs- und artenspezifische CEF-Maßnahmen sowie die Maßnahme A10 (Ent-

wicklung von Leitstrukturen und Hecken) sowie die Maßnahmenkomplexe A5, A6 

und A7 sowie A13 (die Grünlandextensivierung und –umwandlung dienen der 

Verbesserung der Jagdhabitate und Optimierung des Nahrungsreviers) gewähr-

leisten die ökologische Funktionalität. Außerdem ist im Rahmen des Monitorings 

eine Funktionskontrolle (in den ersten 3 Jahren nach Inbetriebnahme oder alter-

nativ alle zwei Jahre 10 Jahre lang) der Maßnahme A10 und der Komplexe A5 

und A6 vorgesehen. Sollten die Flächen ihre Funktion nicht (vollständig) erfüllen, 

werden im Rahmen des Risikomanagements ggf. geeignete Gegenmaßnahmen 

ergriffen, ggf. auch zur Schaffung des Angebots zusätzlicher Brutplätze in Dör-

fern und/ oder Scheunen. Damit tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG nicht ein.  

Der Störungstatbestand i.S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt nicht ein, zumal 

die Tiere kleinräumig innerhalb der Jagdreviere ausweichen können. Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population wird nicht nachhaltig verschlechtert. 

Der Schwarzspecht  kommt 7 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vor, wobei 

das Brutpaar im Kälbacher Holz mit 300 m den geringsten Abstand aufweist. Die 

maximale Effektdistanz beträgt 300 m und der kritische Schallpegel 58 dB(A) 
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tags. Der Raumbedarf beträgt mindestens 250-400 ha, oft bis 1.500 ha. Die 

Schwarzspechte suchen ihre Nahrung ausschließlich innerhalb der Waldgebiete.  

Dass die Gebiete Hardt und Trugelrode (hier kommt jeweils ein Brutpaar vor) so-

wie Großer Tiefengraben randlich angeschnitten werden, führt zu keinem be-

triebsbedingten Tötungsrisiko im Nahrungsrevier. Das gilt auch für das Paar im 

nördlichen Herrenwald. Der Wechsel zwischen den Wäldern findet in Flughöhen 

statt, in denen Kollisionen unwahrscheinlich sind. Im Interesse einer konfliktver-

meidenden Bauzeitenregelung erfolgen die Bautätigkeiten vor dem Besetzen und 

Verlassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (innerhalb des Zeitraums von 

Januar bis Ende Februar). Da die nächste Bruthöhle >300 m von der Trasse ent-

fernt liegt, ist bau- und betriebsbedingt nicht mit der Aufgabe einer bereits be-

gonnenen Brut und damit der Tötung von Eiern und Jungvögeln zu rechnen. Zu-

dem wird durch bauzeitliche Regelungen der Schutz der Individuen gewährleis-

tet. Dadurch können die Tiere aus den im Störungsband liegenden Revierteilen in 

andere Bereiche ausweichen und kommt nicht zur Beeinträchtigung der Brut. 

Das Tötungsrisiko von Tieren, die sich während der Fällarbeiten noch in einer 

vorhandenen Baumhöhle befinden, liegt im Rahmen des allgemeinen Lebensrisi-

kos. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist somit nicht ge-

geben.  

Obwohl die Art revier- und teilweise brutplatztreu ist, werden 50% neue Höhlen 

gezimmert. Innerhalb der Effektdistanz werden maximal 2 Brutplätze angenom-

men; diese können sich innerhalb der weiträumigen Reviere und der angrenzen-

den Wälder problemlos verlagern, da noch geeignete Reviere nicht besetzt sind. 

Deshalb tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein.  

Auch der Störungstatbestand i.S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt nicht ein, 

da die Funktionalität der Nist- und Aufenthaltsstätten wegen der Raumausstat-

tung und der artspezifischen Verhaltensweisen im räumlich-funktionalen Zusam-

menhang gegeben ist. Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlech-

tert sich nicht. 

Die Turteltaube  kommt mit 9 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vor. Unter Be-

rücksichtigung der Effektdistanz von 500 m sind 7 Brutpaare betroffen, davon ein 

Paar im Waldgebiet Großer Tiefenbach (ca. 420 m von der Trasse), eins am 

Nordostrand Waldgebiet Hardt (ca. 25 m) und eins am Nordrand (270 m), eins in 

der Feldflur zwischen Momberg und Neustadt (120 m), eins am Ostrand Kälba-

cher Holz (380 m), eins am südlichen Waldrand Trugelrode (120 m) und eins am 

nördlichen Herrenwald (100 m). Ausgehend davon sind mit einer sinkenden Habi-

tateignung abstandsbezogen und damit mit einem Verlust von 4 Brutplätzen zu 

rechnen.  
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Als konfliktvermeidende Bauzeitenregelung werden die Bautätigkeiten vor dem 

Besetzen und Verlassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (innerhalb des 

Zeitraums von Januar bis Ende Februar) erfolgen, da die Turteltaube nicht brut-

platz- und reviertreu ist. Weitergehende Wirkungen sind nicht zu erwarten, daher 

tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ein.  

Da sie flexibel in der Wahl ihres Nistplatzes ist, wird sie im räumlichen Verbund 

innerhalb der angrenzenden Wälder ausweichen, da dort geeignete, noch nicht 

besetzte Habitate vorhanden sind. Deshalb tritt der Verbotstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ebenfalls nicht ein. 

Obwohl aufgrund der teilweise starken Störwirkungen Reviere von Brutpaaren 

verlassen werden, so ist der Störungstatbestand i.S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG nicht gegeben, da die Brutpaare wegen ihres artspezifischen Verhal-

tens im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen. Der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population verschlechtert sich nicht. 

Der Waldkauz  ist Untersuchungsgebiet mit 3 Brutpaaren, davon in den Waldge-

biet Großer Teich (210 m von der Trasse), südliches Kälbacher Holz (240 m zur 

Trasse und 160 m zur Anschlussstelle) und nördlich der B 454 (900 m), erfasst 

worden. Die Effektdistanz beträgt 500 m bei einem kritischen Schallpegel von 58 

dB(A) tags.  

Zum Schutz der beiden innerhalb der Effektdistanz vorkommenden Paare wirken 

die Führung der Trasse in den Bereichen Hardt, Großer Tiefenbach und Wald 

nördlich der B 454 in Einschnittslage sowie zu errichtenden Wildschutzzäune und 

Irritationsschutzwände, dadurch wird ein tiefes Überfliegen der Trasse vermie-

den. Durch ein Monitoring wird bis 10 Jahre nach Inbetriebnahme der A 49 zur 

Hauptaktivitätszeit des Waldkauzes in 2-jährigem Turnus geprüft, ob die Maß-

nahme VA4 von der Art genutzt wird. Ggf. werden weitere Nisthilfen aufgehängt 

(siehe A, Ziffer V,2 Punkt 20). Damit ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben.  

Da durch die Effektdistanz die Habitateignung sinkt und insofern mit der Aufgabe 

von 2 Brutplätzen zu rechnen ist, wird die CEF-Maßnahme VA4 (Aufhängen von 

6 Waldkauznistkästen) durchgeführt. Damit können die Brutpaare in räumlichen 

Verbund in angrenzende geeignete Wälder, in denen Reviere nicht besetzt sind, 

ausweichen. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht gege-

ben.  

Unter Berücksichtigung der Maßnahme VA4 treten die Störungen i.S.d. § 44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG nicht ein und der Erhaltungszustand der lokalen Population 

verschlechtert sich nicht. 
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Die Waldohreule  kommt mit 12 Brutpaaren vor, davon in den Waldgebieten 

Hardt (in der Trasse und 66-235 m entfernt), Kälbacher Holz (40 m) und Trugel-

rode (95 m). Die anderen Paare sind weiter entfernt (750-1.750 m). Die Effektdis-

tanz beträgt 500 m bei einem kritischen Schallpegel von 58 dB(A) tags.  

Als konfliktvermeidende Maßnahme wird das Baufeld vor dem Besetzen und Ver-

lassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (innerhalb des Zeitraums von Januar 

bis Ende Februar) geräumt. Weiterhin werden potenzielle Aufzucht- und Ruhe-

stätten der Art vor dem Eingriff auf Besatz geprüft. Durch ein geeignetes Bauma-

nagement wird gewährleistet, dass insbesondere im Zeitraum der Brutplatzsuche 

keine größeren Unterbrechungen der Bautätigkeiten eintreten. Ansonsten werden 

Vergrämungsvorkehrungen (wie Flatterbänder, Entnahme alter Krähennester) 

ergriffen, die eine Brutplatzwahl im Trassennahbereich verhindern. Als konflikt-

vermeidende und –mindernde Maßnahmen werden 15 künstliche Horstplätze zur 

Umsiedlung im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den bestehenden 

Brutplätzen geschaffen, so dass es nicht zur Aufgabe von Brutplätzen kommt. 

Ferner wird durch die Anlage von Wildschutzzäunen und Irritationsschutzwänden 

sowie den optimierten Trassenverlauf in Einschnittslage in den Bereichen Hardt 

und Großer Tiefenbach ein tiefes Überfliegen der Trasse vermieden. Durch die 

Gestaltung der Mittelstreifen und der trassennahen Bankette wird verhindert, 

dass sich Beutetiere ansiedeln können und damit eine Lockwirkung verhindert. 

Im Rahmen eines Monitoring wie beim Waldkauz wird die Wirksamkeit der Maß-

nahmen überprüft. Im Rahmen des Risikomanagement nach Abfrage bei der Vo-

gelschutzwarte geprüft, ob das Fehlen der Art etwa auf natürliche Ursachen wie 

Nahrungsmangel zurückzuführen ist, dann wird das Monitoring über 10 Jahre 

hinaus verlängert. Sollten die Brutpaare nicht auf natürliche Standorte ausgewi-

chen sein, werden weitere Nistkörbe im vernetzten Umfeld angebracht, deren 

Wirksamkeit wiederum überprüft wird (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 20). Damit wird 

gewährleistet, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht 

gegeben ist.  

Da vom Verlust von 5 Brutplätzen trotz des ökologisch optimierten Trassenver-

laufs zur Minimierung der Waldinanspruchnahme ausgegangen wird, werden die 

CEF-Maßnahmen VA1 (Anlage von 15 Kunsthorten zur Umsiedlung der Brutpaa-

re) und die Maßnahmen A5.1 und A6.1 und A7.1 (Grünlandextensivierung zur 

Förderung des Nahrungsangebots) und A10 (Entwicklung von Hecken in der of-

fenen Kulturlandschaft zur Förderung und Wahrung des Erhaltungszustandes der 

Art) durchgeführt. Die Maßnahmen werden, wie zuvor dargelegt, im Rahmen des 

Monitorings überwacht und des Risikomanagements ggf. ergänzt. Da ausrei-
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chend funktionierende Ersatzhorste angeboten werden, tritt der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ein. 

Die Tiere werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und CEF-Maßnah-

men im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen, so dass der Stö-

rungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht eintritt. Der Erhaltungszu-

stand der Art verschlechtert sich nicht. 

Gruppe 3: Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation 

Die Bekassine  wurde im Untersuchungsgebiet (NSG „Momberger Bruchwiesen, 

ca. 370 m von Trasse) nachgewiesen. Der Brutplatz ist durch einen bewaldeten, 

steil abfallenden Hang abgeschirmt. Eine Zerstörung oder Beschädigung des 

Brutplatzes ist ausgeschlossen. Wegen der großen Distanz in Kombination mit 

den topographischen Verhältnissen ist trotz der – bei frei Schallausbreitung – an-

gegebenen Effektdistanz von 500 m eine Aufgabe der Brut nicht zu rechnen, 

wenn die Bauzeit nicht während der Brutzeit (von Ankunft im Brutrevier Mitte 

März bis Ende der Brutzeit Juni/ Juli, selten August). Das Prädationsrisiko wird 

sich nicht erhöhen, da der Brutplatz außerhalb der 55 dB(A)-tags-Isophone liegt 

und visuelle Störungen ausgeschlossen werden können. Somit werden die Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht eintreten; es bedarf keiner wei-

teren Vermeidungsmaßnahmen. 

Unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Brutpaardichte des Buntspechts  

von 117 Paaren und einer maximalen Effektdistanz von 300 m ist im Wirkbereich 

mit der Zerstörung von 5 Brutplätzen und der Störung von 41 Brutplätzen zu 

rechnen.  

Eine Tötung über das allgemeine Lebensrisiko hinaus ist nicht zu erwarten. Unter 

Berücksichtigung einer Reviergröße von 2 ha/ Brutpaar ist ein Kompensations-

bedarf von 10 ha ermittelt worden, der durch die CEF-Maßnahmen A9.1 und 

A9.1.1 mit insgesamt 13,534 ha ausgeglichen wird. Darüber hinaus erfolgt die 

Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit zwischen September und Februar 

durchgeführt. Da die Schlafhöhlen zu allen Jahreszeiten genutzt werden, werden 

alle erkennbar geeigneten Höhlen vor der Baumfällung im Rahmen der UBB auf 

Besatz kontrolliert und ggf. Vertreibungsmaßnahmen durchgeführt. Auch wird si-

chergestellt, dass sich keine Brutvögel innerhalb der Effektdistanz nicht ansie-

deln, so dass keine Störungen der Brutstätten auftreten. Die Verbotstatbestände 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. Der Erhaltungszustand der lokalen 

Art verschlechtert sich nicht.  

Sonderfall Rebhuhn 

Im Untersuchungsgebiet wurden 8 Reviere des Rebhuhns  ermittelt, davon am 

Westrand des NSG Biedenbacher Teiche (640 m von der Trasse), nördlich des 
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Hardt-Ausläufers (640 m), westlich des Kälbacher Holzes (940 m), nördlich des 

Hopfenbergs (190 m) sowie südwestlich des Waldgebiets „Krücke“ (600-800 m). 

Das Rebhuhn hält sich in der Deckung hoher Vegetation auf und ist gegen opti-

sche Störungen wenig anfällig.  

Das Rebhuhn wechselt innerhalb der dauerhaft besiedelten großen home ranges 

die Brut- und Aufenthaltsstätten ständig, so dass es baubedingt gefährdet ist. 

Grundsätzlich ist es durch betriebsbedingte Kollision gefährdet. Die Effektdistanz 

beträgt 300 m. Damit es baubedingt nicht zu Tötungen und Nestverlusten durch 

Verlassen kommt, wird das Baufeld (außerhalb des Zeitraums von Ende Februar 

bis September) geräumt. Durch das Baumanagement wird gewährleistet, dass 

bei der Brutplatzsuche, insbesondere bei Arbeitsunterbrechungen, kein Brutplatz 

im Trassennahbereich gewählt wird. Durch die Optimierung der Trasse, sie ver-

läuft im Bereich des Neustädter Sattels im Schwerpunktvorkommen des Reb-

huhns und wird so geführt, dass durch ihre Verlagerung nach Süden (zur Mini-

mierung der Fragmentierung der home ranges), und in Einschnittslage sowie der 

Anlage eines Erdwalls gegenüber der Ackerflur wird zusammen mit der Anlage 

von Wildschutzzäunen und Irritationsschutzwänden (Maßnahme S5) verhindert, 

dass Tiere die Fahrbahn queren. Durch die Maßnahme G3 (Anpflanzung von 

Gehölzen) wird der Effekt der Zäune weiter unterstützt, da das Rebhuhn Hecken 

nicht überfliegt. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt somit 

nicht ein.  

Anlagebedingt kommt es nicht zur Zerstörung von Brutplätzen, zumal die Art 

nicht brutplatztreu ist und die Ruheplätze der Ketten und Individuen außerhalb 

der Brutzeit täglich wechseln. Damit es nicht durch Flächenbeanspruchung zur 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt und im Hinblick auf 1 

Brutrevier innerhalb der Effektdistanz von 100-300 m, so dass sich rechnerisch 

ein Verlust von 0,4 Revieren ergibt, sind CEF-Maßnahmen, wie Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland, vorgesehen. Die Maßnahme A5.1 (im Kälbachtal) und 

A6.3 ermöglichen neue Niststandorte, die Maßnahme A10 ermöglicht Brut- und 

Ruheplätze mit Schutz vor Beutegreifern wie Habicht und die Maßnahme A13 

ermöglicht im Ackerland die Entwicklung standorttypischer Ackerlora als Lebens-

raum für Insekten und Nahrung der Jungvögel. Durch diese Maßnahmen (insge-

samt 56,476 ha) wird der Verbotstand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein-

treten.  

Wie im Artenschutzbeitrag dargelegt, kann es zur Beeinträchtigung eines Brut-

paares des Rebhuhns kommen, was einen maximalen Kompensationsbedarf von 

10 ha bedeuten würde (siehe Deckblatt B zur Artenschutzprüfung, S. 298). Dazu 

werden Maßnahmenflächen von insgesamt 11,033 ha der Maßnahmen A5.1, 
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A6.1, A6.3, A7.1, A7.2, A10 und A13 aufgeführt. Dabei ist zusätzlich zu berück-

sichtigen ist, dass durch die Anlage von insgesamt 5,0 ha Blühstreifen das Um-

feld der Maßnahmenflächen für die Art deutlich aufgewertet wird. Die räumliche 

Zuordnung der Blühflächen erfolgt in den nächstgelegenen Suchräumen von 

Erksdorf und Speckswinkel umso die betroffen Rebhuhnreviere in räumlicher Nä-

he auszugleichen (siehe A, Ziffer VI.1.89). 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die in der 1. Planänderung ge-

nannte Flächengröße von 56,478 ha im Rahmen der 2. Planänderung aufgrund 

der gebotenen Reduzierung der Flächen des Maßnahmenkomplexes A13 verrin-

gert wurde. Dem Erfordernis, ausgehend von einer Störung von 1 Brutrevier 10 

ha Fläche ausgleichend zu schaffen, wird Genüge getan. Mit dem Maßnahmen-

konzept werden neue home ranges von ca. 10 ha geschaffen. Die Aufwertung 

der Landschaft umfasst nicht nur die konkreten Maßnahmenflächen sondern 

auch die angrenzenden intensiven Ackerschläge, da diese bei Vorhandensein 

geeigneter Strukturen vom Rebhuhn mit genutzt werden können. 

Durch das Monitoring werden die Entwicklung des Extensivgrünlandes und die 

Nutzungsumstellung im Grünland 10 Jahre überwacht. Dazu gehört auch die 

Einhaltung der Nutzungsvorgaben (wie Mahdzeitpunkt). Durch ein Risikomana-

gement wird sichergestellt, dass sich die angestrebte Entwicklung nicht einstellt, 

dass das Nutzungskonzept angepasst wird. Die Stabilität der Rebhuhnpopulation 

wird 10 Jahre lang überprüft, ggf. werden außerhalb der Effektdistanz zusätzliche 

Maßnahmenflächen angelegt (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 24). Unter Berücksichti-

gung der CEF-Maßnahmen und des Monitorings tritt der Verbotstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein.  

Die ökologische Funktion der Brut- und Aufenthaltsstätten der Art wird in räum-

lich-funktionalem Zusammenhang erhalten. Der Störungstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wirkt sich somit nicht erheblich aus, zumal sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population nicht nachhaltig verschlechtert. 

Gruppe 4: Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit (außer Feldlerche) 

Der Eisvogel  kommt im NSG „Biedenbacher Teiche“ (Abstand zur Trasse 

200 m) und am Kälbach in der Nähe der Bahnstrecke (140 m) vor. Die beiden 

Brutplätze befinden sich im bzw. am Rand der maximalen Effektdistanz von 

200m. Es wird zu keiner vorhabenbedingten direkten Zerstörung von Brutplätzen 

(an Prall- und Steilufer) kommen. Gegenüber bau- und betriebsbedingten Lärm 

ist er wenig empfindlich. Durch die Trassenführung und die beiden Talbrücken 

(es handelt sich insoweit um Vermeidungsmaßnahmen) sind jeweils keine be-

triebsbedingten Störungen durch Lärm zu erwarten.  
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Durch das hohe Brückenbauwerk ist eine Kollision wegen des artspezifischen 

Verhaltens (niedriger Flug dicht über der Wasseroberfläche) ausgeschlossen. Da 

er sich an den Gewässern mit guten Sichtverhältnissen mit Sitzwarten > 2 m 

Höhe aufhält, kommt es auch nicht zu Kollision mit Straßenverkehr. Auch kann 

der Vogel wegen des Aktionsradius von einigen Kilometern, auch während der 

Bauzeit, bei der Jagd problemlos ausweichen. Unter Berücksichtigung der Ver-

meidungsmaßnahmen treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

nicht ein. 

Der Neuntöter  kommt mit 10 Brutpaaren am Waldrand Ecke Trugelrode/ Hop-

fenberg (Abstand zur Trasse 100 m), Waldrand Trugelrode (40, 50 bzw. 120 m), 

südlich des Kälbacher Holzes (30 m), im Herrengrund (110 bzw. 145 m), östlich 

Hardt (145 m) und an einer Baustraße nördlich Wiera vor, ferner weiter entfernt 

(insgesamt 23, durchschnittlich 15-25 Paare). Die Effektdistanz beträgt 200 m.  

Sollten die 6 trassennahen Brutplätze nicht aufgegeben werden, könnte es zu be-

triebsbedingten Tötungen von Individuen kommen, die aber nicht über dem nor-

malen Lebensrisiko liegen. Damit es baubedingt nicht zu Tötungen und Nestver-

lusten kommt, wird das Baufeld (außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis 

September) geräumt. Ferner wird wegen der innerhalb der Effektdistanz liegen-

den Bruthecken und des Brutplatzes an der Baustraße ein Flatterband zur Ver-

grämung der Tiere (vor dem Eintreffen der Tiere) angeordnet, damit die Tiere in 

die CEF-Maßnahme A10a (Benjeshecke), die dauerhaft frühzeitig geschaffen 

wird, ausweichen. Damit wird ein möglicher Brutplatzverlust inklusive angerenz-

ender Nahrungsreviere kompensiert. Die Maßnahmen dienen zusätzlich der 

Vermeidung zu erwartender Störungen betroffener Brutpaare. Im Rahmen des 

Monitoring wird von der ökologischen Bauüberwachung darauf geachtet, dass es 

zu keiner Ansiedlung im Wirkbereich des Vorhabens kommt. Im Bedarfsfall ist im 

Rahmen des Risikomanagements eine direkte Vertreibung während der An-

kunftszeit möglich, da die Tiere für wenige Tage vor der Paarbildung gegenüber 

jeglichen Störungen sehr empfindlich sind. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG tritt somit nicht ein.  

Die Aufgabe von etwa 7 Brutrevieren erfordert die Durchführung der CEF-Maß-

nahmen A10a (Anlage von Benjeshecken, der Standort ist geeignet, weil Neuntö-

ter gegenüber Windkraftanlagen unempfindlich sind) und die Maßnahme E1.3 

(Waldneuanlage). Dadurch werden die möglichen Brutplatzverluste inklusive die 

angrenzenden Nahrungsreviere kompensiert. Die Maßnahmen werden daher 

auch 2-3 Jahre vor Baubeginn realisiert. Die Entwicklung und der Erhalt der He-

cken sowie des gestuften Waldrandes werden im Rahmen des Monitorings ein-

mal pro Jahr über 10 Jahre hin überwacht (während der Brutzeit, ggf. auch im 
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Winter durch Nestersuche). Damit wird die ökologische Funktionalität der CEF-

Maßnahme dauerhaft gewährleistet. Durch die frühzeitige Umsetzung der CEF-

Maßnahme tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein.  

Bau- und betriebsbedingte Störungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, wobei 

nicht jede Störung zur Aufgabe des Brutplatzes führt. Durch die CEF-Maßnah-

men wird die ökologische Funktion der Brut- und Aufenthaltsstätten in räumlich-

funktionalem Zusammenhang erhalten. Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG wirkt sich nicht erheblich aus, da sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population nicht nachhaltig verschlechtert. 

Die (Wiesen-) Schafstelze  kommt mit 4 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vor. 

Davon in den Feldfluren westlich des Hopfenberges (70-80 m von der Trasse 

entfernt) und nördlich Wiera (100 m). Die Effektdistanz beträgt 100 m.  

Als konfliktvermeidende Maßnahme wird das Baufeld vor dem Besetzen und Ver-

lassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (innerhalb des Zeitraums von Januar 

bis Ende Februar) geräumt. Damit wird baubedingt eine Tötung von Einer und 

Küken des nicht brutplatz- und reviertreuen Bodenbrüters vermieden. Da die Art 

nicht besonders empfindlich ist, bedarf es im Hinblick auf den Straßenbetrieb 

keiner zusätzlichen Maßnahmen. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG ist nicht gegeben. 

Als CEF-Maßnahmen zur kontinuierlichen Gewährleistung der ökologischen 

Funktionalität wirken die Maßnahmen A5.1, A6.1 und A6.2 sowie A13. Diese 

Maßnahmen werden im Rahmen des Monitorings überwacht und des Risikoma-

nagements ggf. ergänzt, bis sich das Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ein-

stellt. Die beiden innerhalb der Effektdistanz liegenden, nicht dauerhaft genutzten 

Brut- und Aufenthaltsstätten werden innerhalb des Lebensraumes auf dem Neu-

städter Sattel im räumlich-funktionalen Zusammenhang ersetzt. Damit tritt der 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ein. 

Die Tiere werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und CEF-Maßnah-

men im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen, so dass der Stö-

rungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht eintritt. Der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population im Naturraum D46 und den beiden betroffenen 

Landkreisen verschlechtert sich nicht. 

Für den Gartenbaumläufer ergibt sich unter Zugrundlegung einer maximalen Ef-

fektdistanz von 100 m das 5 Brutpaare von insgesamt 39 Brutpaaren betroffen 

sind, davon durch Zerstörung 2 Brutplätze und Störung von 3 Brutplätze. Eine 

Tötung über das allgemeine Lebensrisiko hinaus ist nicht zu erwarten. Unter Be-

rücksichtigung der Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit zwischen September 

und Februar und einer Durchführung aller störungsrelevanten Bautätigkeiten im 
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unmittelbaren Anschluss an die Baufeldräumung sind Störungen der Brutstätten 

nicht gegeben. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht 

ein. Der Erhaltungszustand der lokalen Art verschlechtert sich nicht.  

Der Grauschnäpper wird unter Zugrundlegung einer maximalen Effektdistanz 

von 100 m bei insgesamt 68 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet mit 3 Brutplät-

zen durch Zerstörung und 6 Brutplätzen durch Störung betroffen.  

Ein Kompensationsbedarf besteht nicht, da der Verlust innerhalb des Untersu-

chungsgebiets nicht über natürliche Ereignisse hinausgeht und eine Tötung über 

das allgemeine Lebensrisiko hinaus nicht zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung 

der Vermeidungsmaßnahme, Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit zwischen 

September und Februar, treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht ein. Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlech-

tert sich nicht.  

Für den Kleiber ergeben sich unter Zugrundlegung einer maximalen Effektdis-

tanz von 200 m bei insgesamt 129 Brutpaaren eine Zerstörung von 5 Brutplätzen 

und eine Störung von 3 Brutplätzen (30% von 9 Brutpaaren im Bereich der Ef-

fektdistanz).  

Ein Kompensationsbedarf besteht nicht, da der Verlust innerhalb des Untersu-

chungsgebiets nicht über natürliche Ereignisse hinausgeht und eine Tötung über 

das allgemeine Lebensrisiko hinaus nicht zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung 

der Vermeidungsmaßnahme, Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit zwischen 

September und Februar und Durchführung der störungsrelevanten Bautätigkeiten 

im unmittelbaren Anschluss an die Baufeldräumung, so dass Störungen der Brut-

stätten nicht eintreten, sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

nicht gegeben, da die Wirkungen nicht erheblich sind. Der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert sich nicht.  

Für die Nachtigall ergeben sich unter Zugrundlegung einer maximalen Effektdis-

tanz von 200 m bei insgesamt 12 Brutpaaren eine Zerstörung von 1 Brutplatz und 

eine Störung von 1 Brutplatz.  

Ein Kompensationsbedarf besteht nicht, da der Verlust eines Brutplatzes inner-

halb des Untersuchungsgebiets nicht über natürliche Ereignisse hinausgeht und 

eine Tötung über das allgemeine Lebensrisiko hinaus nicht zu erwarten ist. Unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme, Baufeldräumung außerhalb der 

Brutzeit zwischen September und Februar, sind die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht gegeben, da die Wirkungen nicht erheblich sind. Der Er-

haltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich nicht.  

Für die Sumpfmeise ergeben sich unter Zugrundlegung einer maximalen Effekt-

distanz von 100 m bei insgesamt 52 Brutpaaren eine Zerstörung von 1 Brutplatz 
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und eine Störung von 6 Brutplätzen. Ein Kompensationsbedarf besteht nicht, da 

der Verlust innerhalb des Untersuchungsgebiets nicht über natürliche Ereignisse 

hinausgeht und eine Tötung über das allgemeine Lebensrisiko hinaus nicht zu 

erwarten ist. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme, Baufeldräu-

mung außerhalb der Brutzeit zwischen September und Februar und Durchfüh-

rung der störungsrelevanten Bautätigkeiten im unmittelbaren Anschluss an die 

Baufeldräumung, so dass Störungen der Brutstätten nicht eintreten, sind die Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht gegeben, da die Wirkungen 

nicht erheblich sind. Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert 

sich nicht.  

Für die Weidenmeise ergeben sich unter Zugrundlegung einer maximalen Ef-

fektdistanz von 100 m bei insgesamt 3-4 Brutpaaren eine Zerstörung von 1 Brut-

platz und eine Störung von 2-3 Brutplätzen. Ein Kompensationsbedarf besteht 

nicht, da der Verlust innerhalb des Untersuchungsgebiets nicht über natürliche 

Ereignisse hinausgeht und eine Tötung über das allgemeine Lebensrisiko hinaus 

nicht zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme, Bau-

feldräumung außerhalb der Brutzeit zwischen September und Februar und 

Durchführung der störungsrelevanten Bautätigkeiten im unmittelbaren Anschluss 

an die Baufeldräumung, so dass Störungen der Brutstätten nicht eintreten, sind 

die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht gegeben, da die Wir-

kungen nicht erheblich sind. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-

schlechtert sich nicht.  

Gruppe 4: Sonderfall Feldlerche 

Im Untersuchungsraum, der sich auf einen 2.000 m Korridor erstreckte, wurden 

389 Brutpaare der Feldlerche  erfasst. Sie gehören vorliegend – wie dem Gut-

achten F. BERNDSHAUSEN et al., „Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Populati-

onen Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen“, 2010, entnommen werden kann – 

zu den lokalen Populationen „Schwalmniederung“ (4) und „Amöneburger Becken 

und Umgebung“ (7) (siehe Deckblatt zum landschaftspflegerischer Begleitplan, 

21.02.2011 und Darlegung unter C, Ziffer IV,7.5 zur Ausgleichsmaßnahme A13). 

Da es im vorliegenden Planungsfall jedoch nicht sinnvoll ist die betroffenen Brut-

paare zwischen diesen lokalen Populationen aufzuteilen, weil die auf der Höhe 

von Florshain-Wiera verlaufende Grenze als „offen“ dargestellt und in dieser 

Landschaft nur eine geringe Barrierewirkung vorhanden ist, so dass hier ein re-

gelmäßiger Austausch benachbarter Brutpaare beider lokaler Populationen statt-

findet, werden die betroffenen Brutpaare so behandelt als würden sie zu einer 

gemeinsamen lokalen Population zählen, wobei hier auf die lokale Population 7 

„Amöneburger Becken und Umgebung“ abgestellt wird.  
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Die Feldlerche kommt im Brutrevier ab Februar an und wandert bis Mitte Oktober 

ab. Die Feldlerche nimmt ihre Umwelt in erster Linie optisch wahr und hält zu 

verschiedenen Landschaftselementen einen für Singvögel unüblich großen Ab-

stand. Wegen ihrer besonders hohen Empfindlichkeit gegen optische Störungen, 

die auf den ausgedehnten Singflügen intensiv wahrgenommen werden, sind Stö-

rungen daher nicht auszuschließen.  

Ausgehend von der Wirkungsprognose nach Tab. 14 in GARNIEL et. al und einer 

aus der Analyse des artspezifischen Raumnutzungsmusters an Straßen erge-

benden Verhaltens sind neben dem Trassenbereich drei Zonen unterschiedlicher 

Effektintensität (bis 100 m 80%, 101-300 m 50% und 301-500 m 10%) abgeleitet 

worden. Unter Berücksichtigung dieser Effektdistanzen wird ein dauerhafter Ver-

lust im Trassenbereich von 26 Brutpaaren und eine Störung von 79 Brutpaaren 

(im 100 m-Wirkband von 24, das sind 80% von 30, im 100 -300 m-Wirkband von 

47, das sind 50% von 94, und im 300-500 m-Wirkband von 8, das sind 10% von 

78) angenommen. Damit werden, wie auch unter C, Ziffer IV,7.5 dargelegt, 50 

Brutreviere der Feldlerche betroffen, wovon 26 Brutplätze direkt überbaut, also 

zerstört (einschließlich eines 10 m Streifens links und rechts der Trasse), und 24 

im Trassen nahen Bereich gestört. Es wird somit zur anlagebedingten materiellen 

Zerstörung von 26 Brutplätzen (Deckblatt B zum Artenschutzbeitrag, S. 235) zu 

einer Beeinträchtigung von 24 Brutplätzen in der 100 m-Wirkzone kommen. 

Als Vermeidungsmaßnahme wird das Baufeld vor dem Besetzen der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten und nach deren Verlassen geräumt (außerhalb des Zeit-

raums von Ende Februar bis September) und des wird im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung dafür gesorgt, dass sich keine Brutpaare im Trassenbereich 

ansiedeln könne. Durch diese CEF-Maßnahmen wird ein Ausweichen aus dem 

Baufeld ermöglicht. Mit dieser Maßnahme ist der Schädigungstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben.  

Allerdings kann – entgegen dem Ansatz im Artenschutzbeitrag, 2009 – nicht von 

einer bau- und betriebsbedingten Zerstörung von insgesamt 105 Brutpaaren 

ausgegangen werden. Die im zweiten Änderungsverfahren eingebrachten geän-

derten Planunterlagen gehen, wie dargelegt, zutreffend von einem Verlust von 26 

Brutpaaren (im Trassenbereich) aus. Unter Heranziehung des Gutachtens 2010 

wird unter Vorsorgegesichtspunkten auf den Maßnahmenflächen von einer 

durchschnittlichen Siedlungsdichte von 2-4 Revieren pro 10 ha ausgegangen. 

Für je ein Revier sollen ein Blühstreifen geschaffen werden. Für die Schaffung 

von 26 Revieren ist somit die Anlage von 26 Blühstreifen mit mindestens 100 m 

Länge und 10 m (einschließlich 2 m Schwarzbrache) Breite notwendig. Dies be-

deutet einen Flächenbedarf von 2,6 ha für die konfliktvermeidende CEF-Maßnah-
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me, die zur Aufrechterhaltung der Funktion der Feldlerche dient (Maßnahme 

A13a). Die CEF-Maßnahme steht in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 

den zerstörten Brutplätzen, wobei auf die im Artenschutzbeitrag 2010 bereits ab-

gegrenzten Bereiche Suchräume abgestellt wurde. In diesen Suchräumen wur-

den zur Brutzeit der Feldlerche Flurstücke ermittelt, auf denen im Untersuchungs-

jahr wegen der angebauten Feldfrucht (Mais oder Raps) keine Feldlerchen nach-

gewiesen werden konnten. Bei der Anlage der Blühstreifen sind folgende Vo-

raussetzungen zu erfüllen: 

1. Die jeweils 100 m langen Blühstreifen sollen eine Breite 8-10 m (maximal 

20 m) besitzen. 

2. An die Blühstreifen muss jeweils eine 2 m breite Schwarzbrache angrenzen. 

3. Die Anlage der Blühstreifen soll vorzugsweise entlang von Grünlandwegen 

oder innerhalb des Ackers erfolgen. 

4. Die Anlage der Blühstreifen soll nicht in Maisäckern erfolgen, da hier kein aus-

reichender Erfolg gewährleistet werden kann. 

5. Die Blühstreifen müssen zueinander einen Mindestabstand von 200 m aufwei-

sen. 

Ein 10-jähriges Monitoring zur Überwachung der Stabilität der Feldlerchenpopu-

lationen im Untersuchungsgebiet, wie ursprünglich vorgesehen, ist grundsätzlich 

nicht geboten, da bereits unter Berücksichtigung der im Rahmen von Agrarum-

weltprogrammen gewonnenen Erkenntnisse ausreichend Erfahrungen über die 

Effektivität bestehen. Entsprechend der von den oberen Naturschutzbehörden 

benannten Nebenbestimmung ist eine jährliche Herstellungskontrolle für die Ar-

ten Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn vorgesehen. Nach Ablauf von 10 Jahren 

wird das weitere Vorgehen mit der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbe-

hörde abgestimmt (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 51). Blühstreifen werden mit ent-

sprechenden Saatgutmischungen angesät sowie Dünge- und Pflanzenschutzmit-

tel sollen auf diesen Flächen nicht angewendet werden. Eine Anlage als Dauer-

struktur ist nicht zwingend notwendig; die Flächen sollen alternierend angelegt 

werden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen ist der Schädi-

gungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht gegeben.  

Durch die Maßnahmen A13a, auch unter Berücksichtigung der unter A, Ziffer V,1, 

Punkt 41 getroffenen Auflage in Bezug auf die Anlage von weiteren2,4 ha Blüh-

flächen, wird die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

gewährleistet, so dass ein Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

gleichfalls nicht gegeben. Außerdem ist eine erhebliche Verschlechterung der lo-

kalen Populationen auszuschließen. Ausgehend von der Störung von insgesamt 

79 Brutpaaren (zusätzlich zur Zerstörung von 26 Fortpflanzungs- und Aufent-
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haltsstätten i.S.d. § 41 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und dem im Gutachten 2010 dar-

gestellten Lebensraum der lokalen Population 7 mit einer Fläche von 846,1 km², 

wovon 456,7 km² Offenland sind, der Siedlungsdichte von 2,0-3,0 Reviere pro 10 

ha, so dass hochgerechnet auf den gesamten Raum im Gutachten für die lokale 

Population 7 ca. 9.000-14.000 Brutreviere ermittelt wurden, was einem ungünsti-

gen/ unzureichenden Erhaltungszustand (gelb) entspricht, entsprechen die 79 im 

Umfeld der VKE 30 ermittelten gestörten Brutpaare demzufolge rund 0,6-0,9% 

der Gesamtpopulation. Werden die direkt zerstörten Brutplätze hinzu gerechnet, 

ergibt sich eine Gesamt-Betroffenheit von 0,8-1,2%. Im Hinblick darauf, dass die 

Feldlerche natürlichen Populationsschwankungen von 10-20% unterliegt und als 

reviertreue Art durchaus in der Lage ist, ihr Revier in räumlich-funktionalem Zu-

sammenhang innerhalb des für die lokale Population 7 abgegrenzten Bezugs-

raumes zu verlagern, kommt es – wie dargelegt – durch die für die direkte Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Aufenthaltsstätten durchzuführende CEF-Maßnah-

me von 26 Blühstreifen zur Verbesserung des lokalen Habitats, so dass die tat-

sächliche Beeinträchtigung der lokalen Population auf jeden Fall <1% betragen 

wird. Eine durch die A 49, VKE 30 hervorgerufene störungsbedingte Verschlech-

terung des ungünstigen (gelben) Erhaltungszustandes der lokalen Feldlerchen-

population ist somit unter Berücksichtigung dieser Bagatellgrenze nicht zu erwar-

ten. Durch die Inanspruchnahme von Feldlerchenraum durch den Autobahnbau 

tritt kein signifikanter Verlust ein, da die verbleibende Gesamtfläche ausreichend 

ist, um die lokale Population als Besiedlungsfläche zu dienen. Der Verbreitungs-

raum ist ausreichend um das Überleben der lokalen Population dauerhaft zu si-

chern. Daher wird der Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG 

nicht eintreten.  

Daher konnte auch der ursprünglich vorgesehene umfangreiche Maßnahmen-

komplex A13, der vor Erstellung des Gutachtens 2010 zunächst zur Förderung 

der lokalen Feldlerchen-Population mit insgesamt 21,0 ha Blühflächen und 0,63 

ha Feldlerchenfenster (in den Suchräumen auf 105 ha) sowohl unter Beachtung 

der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG als auch der Ackerschonklausel des § 15 

Abs. 3 BNatSchG nicht in die Planfeststellung einbezogen werden. Nach dem 

Deckblatt A zum Artenschutzbeitrag war vorgesehen worden, für die lokale Feld-

lerchenpopulation außerhalb der maximalen Effektdistanz von 500 m, aber im 

räumlichen Verbund zu den bisherigen Brutplätzen im Ackerland Blühflächen in 

Kombination mit der Anlage von sog. Feldlerchenfenstern (als Brutplatz) zu 

schaffen, die der Förderung der standorttypischen Ackerflora als Lebensraum für 

Insekten und Nahrung der Jungvögel dienen sollten. Die Maßnahmen A13a und 

A13b sollten für die lokale Population der „Schwalmaue“ in der Ackerflur südlich 
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von Wasenberg und für die lokale Population der „Umgebung von Stadtallendorf“ 

im Umfeld von Momberg, Neustadt und Erksdorf vorgesehen werden (siehe auch 

C, Ziffer IV, 7.5).  

Angesichts der laufenden zweiten Planänderungsverfahren von den oberen Na-

turschutzbehörde bei den Regierungspräsidien Kassel und Gießen hierzu geäu-

ßerten Bedenken hat sich die Planfeststellungsbehörde um eine grundsätzliche 

Klärung in Bezug auf die Feldlerche mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, oberste Naturschutzbehörde, 

gemäß § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG herzustellen. In dem Schreiben vom 

26.10.2011 wird zu den Verbotstatbeständen ausgeführt: 

„Nummer 1 (Tötung, Verletzung oder Entnahme): 
Wird durch den Bauzeitpunkt berücksichtigt (siehe Biol. Planungsgemein-
schaft Möller 02/2011 (kein erkennbarer Dissens zwischen HSVV und 
ONB). 

Nummer 2 (erhebliche Störung): 
liegt nicht vor, da der Erhaltungszustand der lokalen Population sich nicht 
verschlechtert (siehe u.a. Stellungnahme der Vogelschutzwarte sowie 
HSVV-Vermerk und Bericht ONB Ks) (kein Dissens zwischen HSSV und 
ONB). 

„Nummer 3 (Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Aufent-
haltsstätten): 

Der Vermerk des HSSV macht hierzu keine Aussage, das im Auftrag der 
HSVV erstellte Gutachten geht von 100%igen Zerstörung der Habitateig-
nung für 26 Brutplätze im direkten Trassenbereich aus, die mittels CEF-
Maßnahmen kompensiert werden sollen. 
ONB verweist darauf, dass in einem Wirkungsbereich bis zu 500 m Ab-
stand von der Trasse ebenfalls eine Minderung stattfindet und bezieht sich 
damit ebenfalls auf das im Auftrag der HSSV erstellte Gutachten , dort ist 
Berechnung der betroffenen Brutplätze zu § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG 
zugeordnet.“ 

Das HMUELV kommt zu folgendem Fazit: 

„1. Störung der Population: 
Die ermittel Störung (mittelbare Auswirkung auf Reviere innerhalb der Effekt-
distanz) quantifiziert die Gutachterin mit 79 Revieren, die rechnerisch verloren 
gehen. Diesen vorsorglich angenommenen Verlust bewertet sie als unerheb-
lich, da sich der Erhaltungszustand der lokalen Population vorhabenbedingt 
nicht verschlechtert. Diese 79 Reviere bilden weniger als 1% von den 9.000 
bis 15.000 Revieren, die nach Angaben der Staatlichen Vogelschutzwarte die 
maßgebliche lokale Population ausmachen. Bei der von der Gutachterin an-
genommenen natürlichen Schwankungsbreite der Feldlerchenpopulation von 
10 bis 20% sind nicht signifikant. Die Schwankung wird durch die unterschied-
lichen Kartierergebnisse 2005 und 2009 bestätigt. 
Der Störungstatbestand liegt damit nicht vor. 
2. Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
Die Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr stellt für Feldlerche eine verkehrs-
abhängige reduzierte Besiedlung von mehreren 100 m fest, für die zwar keine 
eindeutige Erklärung geliefert werden konnte. Eine besonders hohe Empfind-
lichkeit der Feldlerche durch optische Störungen sei nicht auszuschließen. 
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Rechtlich ist die Frage, was eine solche über den Totalverlust hinausgehende, 
mittelbare Funktionsbeeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
zu bewerten ist, nicht geklärt. 
Der artenschutzrechtliche Leitfaden empfiehlt „vorsorglich“, zumindest die Fäl-
le des vollständigen Funktionsverlustes unter den Beschädigung- bzw. Zerstö-
rungstatbestand (Nr. 3) zu fassen. Dies HSVV berücksichtigt die Empfehlung 
des Leitfadens, indem jedenfalls der Totalverlust ausgeglichen wird. 
Die fachgutachterlich dargestellten Bewertungen zur Feldlerch in der arten-
schutzrechtlichen Prüfung und im landschaftspflegerischen Begleitplan sind 
vor dem Hintergrund des artenschutzrechtliche Leitfadens nachvollziehbar. 
3. Hinweis 
Es wird angeregt, im Rahmen der Eingriffsregelung Kompensationsmaßnah-
men vermehrt so auszugestalten, dass sie in einem größeren Umfang der 
Feldlerche zu Gute kommen. Die Art prägt das Untersuchungsgebiet aufgrund 
ihres häufigen Vorkommens in den großflächigen Ackerfluren im Umfeld der 
geplanten A 49 und weist trotz ihrer flächigen Verbreitung einen ungünstigen 
Erhaltungszustand auf. Damit bietet die Art Aufwertungspotenzial, das bei der 
eingriffsrechtlichen Kompensation nutzbar gemacht werden kann und soweit 
wie möglich – wegen der besonderen Verantwortung Hessens für die Art – 
nutzbar gemacht werden sollte.“ 

Auch wenn die oberen Naturschutzbehörden in der Stellungnahme vom 

08.09.2011 ausgeführt, dass ohne neue rechtliche oder fachliche Erkenntnisse 

eine andere Einschätzung aus Naturschutzsicht nicht möglich sei, führt das nicht 

zu einer anderen Bewertung der Verbotstatbestände. Dies gilt auch für die Darle-

gungen zur Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Populationen der Feldlerche 

in Hessen oder die Aussagen zu den Allgemeinen Lebensraumansprüche und 

Verhaltensweisen, dem Erhaltungszustand der lokalen Population vor dem Ein-

griff, zum Schädigungstatbestand, zur Streichung der artenschutzrechtlichen 

Funktionskontrolle, zum Störungstatbestand und verbindlich Absicherung der 

Blühflächen. Die Bedenken haben die ONB mit Schreiben vom 09.11.2011 

nochmals bekräftigt, dabei ist zu berücksichtigen, dass sie die in dem Schreiben 

vom 26.10.2011 getroffenen Aussagen der obersten Naturschutzbehörde nicht 

berücksichtigt haben. 

Zu den Bedenken ist Folgendes festzustellen: 

Das angesprochene Messtischblatt (MTB) 5021 wird von der VKE 30 nur tan-

giert, während die MTB 5020 und MTB 5120 betroffen sind und dort eine nur ma-

ximale Siedlungsdichte von 1,8 bis 3,2 Reviere je 10 ha dokumentiert ist. dies 

steht nicht in Widerspruch zu der vom Vorhabenträger angegebenen Siedlungs-

dichte von 2,0 bis 3,0 Rev./10 ha gesehen. Es muss nicht – wie im MTB 5021 

Ziegenhain dokumentiert – von 7,2 Rev./10 ha ausgegangen werden. 

Das Gutachterin die Feldlerche die Brutortstreue von der VSW (2010) mit 2hoch 

bis sehr hoch2 eingestuft hat, obwohl im Gutachten der VSW, Kap. 4.3.4, die 

Brutortstreue der Adulten ausgeprägt (>90%) beschrieben wird, steht gleichfalls 
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nicht im Widerspruch zu der gutachterlichen Aussage, weil die Einstufung aus 

dem Gutachten abgeleitet wurde. Überdies wird die Einstufung der Feldlerche als 

brutortstreue Art mit „hoch bis sehr hoch“ von der ONB unter Bezug auf Be-

obachtungen auf der Baustelle des Flughafens Kassel-Calden bestätigt. 

Dass die Gutachterin die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-

lation vor dem Eingriff mit der Stufe „ungünstig - unzureichend (gelb)“ bewertet, 

wird nicht substantiiert in Zweifel gezogen. 

Da das Baufeld vor dem Besetzen der Fortpflanzungsstätte und nach dem Ver-

lassen geräumt wird (außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis Septem-

ber), wird vom Vorhabenträger durch naturschutzfachliche Maßnahmen sicher-

gestellt, dass die Art nicht während des Baubetriebs versucht auf dem Baufeld zu 

brüten. Dies erfolgt durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch wöchentliches 

Grubbern (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 47). 

Die Anzahl der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten umfasst den Verlust 

von 26 Brutpaaren und die Störung von 24 Brutpaaren im Bereich der 100 m-

Wirkzone. Hierfür sind insgesamt 50 Blühstreifen als CEF-Maßnahme (26) und 

als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (24) vorgesehen. Somit insge-

samt 5,0 ha. Die Herleitung der Maßnahmen ist in den Unterlagen dokumentiert 

und entgegen der Darstellung der ONB nachvollziehbar. Die Störung von insge-

samt 79 Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Abstand von 500 m kann zwar – wie 

von den ONB dargelegt – zu einem vollständigen Verlust führen, jedoch stellt 

diese Störung, wie dargelegt, keinen Verbotstatbestand dar. Denn durch die 

Baumaßnahme gehen diese Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht direkt verlo-

ren. Allerdings wurde daraus nicht abgeleitet, dass der Verbotstatbestand „Be-

schädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte“ unberücksichtigt bleibt son-

dern es werden ausreichend Blühstreifen planfestgestellt (auch unter Berücksich-

tigung der zum Begriff „Beschädigung“ getroffenen Aussagen). An dieser Ein-

schätzung ändert auch der Hinweis der oberen Naturschutzbehörden nichts, 

dass einem Lebensraumverlust von ca. 92,5 ha Ackerfläche (vgl. LBP 2010, S. 

139, Konflikt 3) in den Unterlagen der ersten Planänderung CEF-Maßnahmen für 

Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel in der Größenordnung von 21,63 ha gegen-

überstanden, nunmehr aber nur insgesamt 5,0 ha Blühstreifen. Hieraus ergibt 

sich keine Bedarf für eine Ausnahmeprüfung, wie von den oberen Naturschutz-

behörden dargelegt. Etwas anderes kann nicht aus den Darlegungen aus einem 

anderen Verfahren abgeleitet werden, bei dem nach Angabe der oberen Natur-

schutzbehörden die Staatliche Vogelschutzwarte im Jahr 2010 noch das doppelte 

an benötigter Fläche, d.h. 0,2 ha als Orientierungswert empfohlen hatte. Wie 
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dargelegt, ist das Steigerungspotenzial umso größer je effektiver die Blühflächen 

sind. Dies ist bei 0,1 ha Blühstreifengröße am Höchsten. 

Die Planfeststellungsbehörde hält sich wie der Vorhabenträger an die neuesten 

Erkenntnisse gemäß dem Gutachten, VSW, Nov. 1010. Dabei konnte auf die Er-

mittlung der Betroffenheit und die Ableitung des Kompensationsbedarfs für die 

Feldlerche zurückgegriffen werden. Das angesprochene MTB 5021 wird, wie 

dargelegt, von der VKE 30 nur tangiert. Für die von der VKE 30 betroffenen MTB 

5020 und MTB 5120 sind maximale Siedlungsdichten von 1,8 bis 3,2 Reviere je 

10 ha dokumentiert. Deshalb ergibt sich kein Widerspruch zu der vom Vorhaben-

träger verwendeten Siedlungsdichte von 2,0 bis 3,0 Rev./10 ha. Als betroffen 

wurden alle Reviere auf der Trasse (Verlust) und die Reviere bis zu 100 m Ab-

stand von der Trasse (Störung) gewertet. Die störungsbedingte Aufgabe von wei-

teren Revieren konnte im Bezug auf die zwei betroffenen lokalen Populationen 

als nicht erheblich eingestuft werden, da sich der Erhaltungszustand nicht ver-

schlechtern wird. 

Die artenschutzrechtliche Funktionskontrolle (Monitoring, Risikomanagement) bei 

der Feldlerche (Deckblatt Unterl. 12.7B zur Artenschutz-Prüfung, S. 231) wurden 

vom Vorhabenträger gestrichen, weil die bereits vorgesehenen Funktionskontrol-

len bei anderen Maßnahmen (z.B. der VKE 20 der A 49, Flughafen Kassel-

Calden) auf die Maßnahmen im Zuge der VKE 30 übertragen werden können. 

Unter Berücksichtigung zunehmenden Wissens aus anderen Projekten, auch au-

ßerhalb Hessens, könne nach Darstellung des Vorhabenträgers davon ausge-

gangen werden, dass nicht grundsätzlich jede CEF-Maßnahme einer Funktions-

kontrolle unterzogen werden müsse. Da aber – wie die ONB zutreffend darlegen 

– bei der VKE 20 keine Blühflächen für die Arten Feldlerche, Rebhuhn und 

Wachtel vorgesehen wurde sondern nach § 62 BNatSchG eine Befreiung von 

den Verboten des damals geltenden § 62 BNatSchG beantragt wurde, geht die-

ser Hinweis auch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde fehl. Etwas an-

deres ergibt sich auch nicht aus dem allgemeinen Erfordernis einer Herstellungs- 

sowie einer Funktionskontrolle der CEF-Maßnahme um nachweisen zu können, 

dass die betroffene Lebensstätten mindestens die gleiche Ausdehnung und/ oder 

eine gleiche oder bessere Qualität haben und die betroffene Art diese Lebens-

stätte während und nach dem Eingriff nicht aufgibt (HMUELV 2011, Artenschutz-

Leitfaden 2. Fassung, S. 40, 43). Danach sind, sofern die erforderlichen Funkti-

onskontrollen zu dem Ergebnis führen sollten, dass die bisher ergriffenen Maß-

nahmen nicht die erforderliche Anzahl von Brutrevieren ermöglichen, zunächst 

die Ursachen dafür zu klären. Darauf aufbauend soll der Umfang der Maßnah-

men so erweitert werden, dass die alte Siedlungsdichte an Brutrevieren (wie vor 
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dem Eingriff) wieder erreicht wird. Diese neue Maßnahmenkulisse wäre entspre-

chend rechtlich zu sichern.  

Unter A, Ziffer V,2 Punkt 51 ist die von den ONB für die CEF-Maßnahme A13a 

genannte Nebenbestimmung, eine jährliche Herstellungskontrolle für die Arten 

Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn vorzusehen und ein schriftlicher Bericht, der 

jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde sowie der Planfeststellungsbe-

hörde unaufgefordert bis 6 Wochen nach dem Aussaattermin vorzulegen ist, 

festgesetzt worden Mit diesem Bericht wird die frist- und sachgerechte Durchfüh-

rung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der erforderlichen 

Unterhaltungsmaßnahmen i.S.d. § 17 Abs. 7 BNatSchG bestätigt (siehe auch A, 

Ziffer V,8). Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass es sich bei einem 

Monitoring hinsichtlich der Populationsentwicklung betroffener Tierarten grund-

sätzlich das Problem der Interpretation der Ergebnisse stellt. Alle Tierarten im 

Planungsraum unterliegen einer Vielzahl von Einflüssen (Witterung, landwirt-

schaftliche Nutzungsformen u.a.). Daher stellt sich die Frage, wie bei der Über-

prüfung eine Abnahme der Feldlerche konkret dem Vorhaben zugeordnet werden 

kann. Dies wäre nur in einer den Untersuchungsraum umfassenden Betrachtung 

insbesondere unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Nutzung aber auch 

anderer Faktoren wie der Witterung möglich. Dem soll dadurch begegnet werden, 

dass im Bereich der Maßnahmenflächen sowie in geeigneten Referenzflächen, 

die mit der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde abgestimmt werden, 

Revierkartierungen gemäß den Methodenstandards nach SÜDBECK et al. (2005) in 

den Jahren 1, 2, 4, 6 und 10 nach der ersten Fertigstellung der Maßnahme für 

die Feldlerche durchgeführt werden. Die erste Kartierung ist vor Baubeginn 

durchzuführen. Die Funktionskontrollen sind von einem erfahrenen Ornithologen 

durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren. Dabei sollen zunächst die Ursa-

chen für das evtl. Nichterreichen der erforderlichen Brutrevierdichte geklärt wer-

den. Die Dokumentation soll der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde 

unaufgefordert bis Ende September des laufenden Berichtsjahres vorgelegt wer-

den. Ergeben die Funktionskontrollen, dass die angestrebte Anzahl von Feldler-

chenrevieren nicht etabliert werden konnte, kann der Umfang der Blühstreifen in 

Absprache mit der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde erhöht wer-

den. Dabei werden der jeweilige Stand des Wissens aus anderen Feldlerchen-

projekten, der Entwicklungstrend der Feldlerchenpopulationen in Hessen sowie 

der Witterungsverlauf während der Untersuchungsperiode in die Planung mit ein-

bezogen. Ergibt sich mit den Jahren eine neue Maßnahmenkulisse ist diese ent-

sprechend rechtlich zu sichern. Nach Ablauf von 10 Jahren wird das weitere Vor-

gehen bezüglich der Funktionskontrolle und des Risikomanagements mit der je-
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weils zuständigen oberen Naturschutzbehörde abgestimmt (siehe auch A, Ziffer 

VI,2 Punkt 51).  

Die Darlegung der ONB zum Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), 

dass bei einer sehr großräumigen Abgrenzung von „lokalen“ Populationen, wie 

sie im Gutachten der VSW, 2010, vorgenommen wird, der Störungstatbestand 

selbst bei großen Bauvorhaben und einer Betroffenheit von mehr als 100 Brut-

paaren, ausgelöst wird, begründet keine andere Beurteilung. Eine Störung der 

Feldlerche kann zwar innerhalb der Effektdistanz im Bereich von 500 m beidseitig 

der Trasse eintreten. Relevant ist die Störung aber nur, wenn sich dadurch der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Nach dem 

Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung wurde zum Begriff „lokal“ abgelei-

tet, dass es sich um die Population handelt, die für den Beurteilungsort maßgeb-

lich ist, so dass nach Darlegung der Naturschutzbehörden die Wirkungen der 

VKE 30 teilweise gemeinsam mit denen der VKE40 zu beurteilen wären, da es 

sich hier um ein Autobahnprojekt handelt, bei dem die lokale Population 7 (Amö-

neburger Becken incl. Lahntal) von beiden Verkehrskosteneinheiten betroffen sei. 

Selbst wenn diese Einschätzung zutreffend ist, muss diese Frage im Planfeststel-

lungsbeschluss für die VKE 40 abschließend beurteilt werden. In Bezug auf die 

VKE 30 werden alle relevanten Wirkungen ermittelt und betrachtet. Im Übrigen 

sind die Beeinträchtigungen bezogen auf die lokale Population Nr. 7 im Bereich 

der VKE 30 und 40 durch den Herrenwald und den Dannenröder Forst und die 

Stadt Stadtallendorf voneinander getrennt. Aber selbst wenn eine kumulative Be-

trachtung der beiden VKE 30 und 40 mit insgesamt 124 im Bereich bis 100 m 

Abstand von der Trasse erfolgt, ergibt sich in Bezug auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population vorliegend keine andere Einschätzung. 

Soweit die Darstellung von Suchräumen und die Erklärung dazu, in diesen Räu-

men Verträge mit der Landwirtschaft abschließen zu wollen, aus naturschutz-

rechtlicher Sicht als nicht ausreichend gewertet wird (vgl. Urteil des Bay VGH 

vom 30. März 2010 – 8 N 09.1861-1868, 8 N 09.1870-1875), ist festzustellen, 

dass die von dem landwirtschaftlichen Berufsstand gegebene Zusage zur freiwil-

ligen Umsetzung der Maßnahmen unter Bezugnahme auf das Förderprogramm 

HIAP nicht ausreichend ist, weil der Vorhabenträger zur dauerhaften Sicherung 

verpflichtet ist. Dem Vorhabenträger ist daher aufgegeben worden, eine konkrete 

Maßnahmenplanung zu erstellen, dabei geht es insbesondere um die Lage der 

Flächen. Diese Planung ist der Planfeststellungsbehörde zur Entscheidung vor-

zulegen (unter A, Ziffer V,2 Punkt 46). Dabei wird berücksichtigt, dass die Blüh-

streifen grundsätzlich keine dauerhaften Einrichtungen sein sollen sondern alter-

nierend auf den hierfür in Betracht kommenden Grundstücken angelegt werden, 
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umso – wie die ONB dargelegt hat – hinsichtlich der Art Feldlerche und der ande-

ren Arten Rebhuhn und Wachtel den arten- und naturschutzfachlichen Anforde-

rungen zu genügen. Grundsätzlich sollen die Blühstreifen für mindestens zwei 

Jahre auf derselben Fläche beibehalten werden. Zu den Pflegeschnitten siehe 

Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 58. Danach sind sie nur außerhalb der Brutzeit, 

von Anfang September bis Ende Februar, und auf maximal 70% der Fläche je 

Blühstreifen durchzuführen. Umbruch und Neueinsaat sollten in der Regel alle 3 

bis 4 Jahre erfolgen. Je nach Entwicklung der Fläche soll über den Umbruch 

nach Abstimmung mit der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde ent-

schieden werden. Außerdem sollen pro Jahr nicht mehr als 20-30% der Maß-

nahmenfläche umgebrochen werden. 

Dabei können die Blühstreifen auch durch vertragliche Regelung (im Rahmen 

des Vertragsnaturschutzes gemäß § 3 Abs. 1 HAGBNatSchG) umgesetzt wer-

den. Die in den in der 2. Planänderung ausgelegten Unterlagen in Aussicht ge-

nommene Vertragsregelung zwischen dem Vorhabenträger mit dem Landkreis 

Marburg-Biedenkopf (Amt für den ländlichen Raum), in der die zur Umsetzung 

notwendigen Punkte geregelt und vereinbart werden sollen, indem das Amt für 

ländlichen Raum mit Landwirten Einzelverträge abschließt, stellt eine mögliche 

Option dar. Da die artenschutzrechtlich bedingten Maßnahmen im Regelfall vor 

dem Eintritt der jeweiligen Beeinträchtigung durch das Vorhaben wirksam werden 

müssen (vgl. Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 2. Fas-

sung 2011, S. 44), wird durch die Auflage zur Erstellung einer konkreten Maß-

nahmenplanung sichergestellt, dass verbindliche Regelungen so frühzeitig getrof-

fen werden, dass eine entsprechend hohe Anzahl von Blühstreifen vor Baube-

ginn (CEF-Maßnahmen) vorhanden ist. die zusätzlichen Flächen müssen vor In-

betriebnahme umgesetzt sein. Dies soll entsprechend der Auflage durch eine 

konkrete Maßnahmenplanung erfolgen. Dem stehen später abgeschlossene ver-

bindliche vertragliche Regelungen nicht entgegen. Auf jeden Fall wird dabei be-

achtet, dass gemäß § 3 Abs. 1 KV Maßnahmen nicht zur Kompensation eines 

Eingriffs angerechnet werden dürfen, soweit sie aus öffentlichen Mitteln gefördert 

werden. Dies würde auch für CEF-Maßnahmen gelten, wenn sie zugleich aus 

dem HIAP-Programm gefördert werden sollten und in die Eingriffsbilanzierung mit 

eingerechnet würden (vgl. § 7 Abs. 1 HAGBNatSchG). Der Vorhabenträger hat 

hierzu dargelegt, dass das HIAP-Programm lediglich der finanziellen Größenord-

nung für die Umsetzung der Maßnahmen herangezogen werden könnte (vgl. 

auch A, Ziffer VI,1.44).  

Der Hinweis, dass die Maßnahmen artspezifisch ausgestaltet sein müssen und 

der ununterbrochenen und dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion von 
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betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen (LANA-Beschluss vom 

15.09.2009, S.12), wird vom Vorhabenträger Rechnung getragen. Die festgesetz-

te CEF-Maßnahme A13a, ergänzt um die Ausgleichsmaßnahme, wird dazu bei-

tragen, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Reduzierung oder einem Verlust 

der ökologischen Funktionalität dieser Stätten kommt, und zwar durch die Schaf-

fung neuer Habitate in direkter funktioneller Verbindung, wodurch der potenzielle 

Verlust von Funktionen einer Stätte ausgeglichen wird (EU-Leitfaden zum stren-

gen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen 

der FFH-Richtlinie 92/43/EWG – Stand 02/2007, Kap. II.3.4.d, S. 53 Nr. 74). Da 

die neuen Habitate im räumlichen Zusammenhang geschaffen werden, kann 

ausgeschlossen werden, dass es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der lokalen Population der betroffenen Art kommt. Die im Gutachten der 

SVW, 2010, genannten Maßgaben (S. 15 f.) werden bei der Anlage der Blühflä-

chen beachtet (siehe auch die vorstehenden diesbezüglichen Ausführungen). 

Insbesondere wird die Saatgutmischung für die Blühflächen (Maßnahme A13a) 

sowohl hinsichtlich der Artenauswahl als auch der Aussaatdichte mit der jeweili-

gen oberen Naturschutzbehörde abgestimmt (vgl. A, Ziffer VI,1.86). Denn die 

Feldlerche benötigt eine geringe Vegetationsdichte und Pflanzen mit einer Ideal-

höhe von 25 cm. Deshalb wurden die Hinweise im Deckblatt zum Erläuterungs-

bericht, S. 187 und 253, auf das Förderprogramm HIAP bzw. die Hinweise zur 

Anlage von Blühstreifen als Agrarumweltmaßnahme der Landesanstalt für Land-

wirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt (2010) ergänzt. Die innerhalb 

der Blühstreifen anzulegenden Schwarzbrachen werden so breit angelegt, dass 

ein Düngereintrag durch Abdriftung weitestgehend vermieden werden kann (vgl. 

A, Ziffer VI,1.87). Damit soll verhindert werden, dass die Blühstreifen nicht doch 

aufgedüngt und einwandernde Spontanvegetation die niedrigwüchsigen Arten 

verdrängen kann. Alternativ wäre die Bewirtschaftung der Nachbarflächen so zu 

organisieren, dass Dünger- und Spritzmittelgaben nur bei windschwachen Wet-

terlagen erfolgen. Dies könnte durch eine vertragliche Regelung mit den angren-

zenden Bewirtschaftern ermöglicht werden.  

Soweit eine räumliche Zuordnung der Blühflächen realisierbar ist, wird diese vom 

Vorhabenträger auch umgesetzt und der Umfang der Blühstreifen im jeweils 

nächstgelegenen Suchraum zu den betroffenen Brutpaaren umgesetzt (vgl. A, 

Ziffer VI,1.88). 

Die benannten naturschutzrechtlichen bzw. –fachlichen Nebenbestimmungen 

sind unter A, Ziffer V,2 Punkte 47 bis 54 in den Planfeststellungsbeschluss auf-

genommen worden. Insbesondere zu Punkt 48 ist anzumerken, dass in den fest-

gestellten Unterlagen eine Breite von 8-10 m für die Blühstreifen vorgesehen ist. 
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Zu Punkt 50 ist anzumerken, dass die naturschutzfachlich erforderlichen 24 

Blühstreifen vor Inbetriebnahme der VKE 30 und somit zum Zeitpunkt des Ein-

tritts der Störung zu realisieren sind. 

Gruppe 5: Arten ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und Arten, für 

die der Verkehrslärm keine Relevanz besitzt 

Ein Brutpaar des Baumfalken  ist im Untersuchungsgebiet (am westlichen Hardt 

bei Momberg, 1.450 m von der Trasse, minimaler Abstand 680 m) nachgewiesen 

worden. Die A 49 liegt im bis 30 km² großen Jagdrevier. Sie jagen ihre Beute 

überwiegend im Flug, so dass sie in Höhen fliegen, teilweise auch sehr tief über 

den Boden.  

Das Tötungsrisiko geht über das allgemeine Lebensrisiko nicht hinaus. Der Horst 

liegt außerhalb der Fluchtdistanz von 200 m. Er ist gegenüber Lärm gering emp-

findlich, so dass der Brutplatz nicht gestört wird. Somit werden die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht eintreten; es bedarf keiner weiteren 

Vermeidungsmaßnahmen. 

Der Feldsperling  im Untersuchungsraum mit 19 Brutpaaren in Feldgehölzen des 

Biedenbacher Teiches (in Abständen von 180-280 m zur Trasse), am Waldrand 

des Großen Tiefenbachs (180-260 m), in der Feldflur südlich des Waldgebiets 

Hardt (320-430 m), am Ortsrand von Wiera (350-730 m), am Simmesberg 

(370 m), nördlich von Neustadt (125-220 m), im Heergrund (220 m), am Wald-

rand des Kälbacher Holzes (240 m), in der Feldflur nordwestlich des Hopfen-

Berges (400 m) und im Bereich des geplanten Gewerbegebiets Stadtallendorf 

(380 m) vor.  

Aufgrund dieser Gegebenheiten und der Nichtrelevanz der Lärmbelastung im 

Brutgebiet für die Paarbildung oder für die übrigen Lebensfunktionen treten die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ein. 

Der Kolkrabe  kommt im Waldgebiet Hardt (ca. 1.080 m entfernt zur Trasse) und 

im nördlichen Herrenwald (ca. 40 m) vor. Die Fortpflanzung erfolgt frühestens 

Ende Januar, die Brutperiode endet spätestens im September.  

Da ein Brutpaar innerhalb der Fluchtdistanz von 500 m vorkommt, werden als 

konfliktvermeidende Maßnahmen vorgesehen, das Baufeld vor dem Besetzen 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und nach deren Verlassen geräumt (außer-

halb des Zeitraums von Ende Februar bis September) zu räumen und die poten-

ziellen Aufzucht- und Ruhestätten vor dem Eingriff auf Besatz zu überprüfen. Da 

die Bauvorbereitung außerhalb der Brutzeit erfolgt und eine geeignetes Bauma-

nagement vorgesehen ist sowie mit der Schutzmaßnahme S5 (Errichtung von 

Wildschutzzäunen), so dass eine Kollision von Groß- und Mittelsäugern und so-
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mit Aas als potenzielle Nahrung ausgeschlossen wird, tritt der Schädigungstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ein.  

Da die Art revier-, aber nicht unbedingt nistplatztreu ist und es meist mehrere 

Nester pro Paar gibt, die jährlich oder in unregelmäßigen Abständen genutzt 

werden, kann davon ausgegangen werden, dass das betroffene Brutpaar im 

räumlichen Zusammenhang ausweichen kann, zumal die angrenzenden Wälder 

geeignete Habitatstrukturen aufweisen und noch nicht alle Reviere besetzt sind. 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG somit ebenfalls nicht ein. 

Aber auch die Störwirkung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erheblich, 

da sie sich nicht auf den derzeitigen Erhaltungszustand der lokalen Population 

auswirken wird. Das Brutpaar kann im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

zum jetzigen Brutplatz innerhalb des nördlichen Herrenwaldes ausweichen. Eine 

erhebliche Verschlechterung der lokalen Populationen ist auszuschließen. 

Der Mäusebussard  kommt mit 21 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vor. Un-

ter Berücksichtigung einer Fluchtdistanz von 200 m sind die Standorte Nordwest-

spitze Großer Tiefenbach (mit 150 m Abstand zur Trasse), Waldrand Hardt 

(35 m), Kälbacher Holz (120 m) und nördlicher Waldrand Trugelrode (180 m) zu 

nennen.  

Da es baubedingt zur Aufgabe zumindest eines Brutplatzes kommen kann, sind 

eine Bauzeitregelung (außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis Septem-

ber) und eine Prüfung der potenziellen Aufzucht- und Ruhestätten vor Baubeginn 

auf Besatz im Rahmen des Baumanagements vorgesehen. Darüber hinaus wird 

mit der Anlage von Wildschutzzäunen mit Mittelsäugerschutzfunktion und der Irri-

tationsschutzwände das Auftreten von Aas im Fahrbahnbereich vermieden. Es 

verbleibt beim allgemeinen Lebensrisiko. Die Fahrbahnnebenflächen werden so 

gestaltet, dass der Mäusebussard im Gefahrenbereich möglichst wenig Nahrung 

findet und somit das Tötungsrisiko fast vollständig minimiert wird. Der Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt nicht ein.  

Der trassennahe Neststandort wird bau- und betriebsbedingt aufgegeben wer-

den. Im vernetzten Umfeld sind für alle im Fluchtdistanzbereich vorhandenen 

Horste ausreichend geeignete Ausweichstandorte und unbesetzte Reviere vor-

handen, so dass die ökologische Funktion der Brutstätten im räumlich-

funktionalen Zusammenhang bestehen bleibt. Der Verbotstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt ebenfalls nicht ein.  

Obwohl 4 Brutplätze gestört werden, besitzt der Mäusebussard in Hessen gesi-

cherte Bestände, dies trifft auch für die lokale Population im Naturraum D46 so-

wie in den Landkreisen Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf zu. Überdies 

sind Ausweichstandorte und Reviere vorhanden. Der Verbotstatbestand des § 44 
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Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht gegeben. Eine erhebliche Verschlechterung der 

lokalen Populationen ist auszuschließen. 

Der Rotmilan  wurde in den Waldgebieten Hardt (110 m zur Trasse), nördlicher 

Herrenwald (0 m) und Trugelrode (700 m) angetroffen. Für diese Art sind opti-

sche Signale entscheidend.  

Aus der ermittelten Effektdistanz, die einer Fluchtdistanz von 200-300 m ent-

spricht, kann es baubedingt zum Verlassen der Brut kommen, daher wird das 

Baufeld außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis September geräumt und 

potenzielle Aufzucht- und Ruhestätten vor Baubeginn auf Besatz im Rahmen des 

Baumanagements überprüft. Die Tiere werden zu Beginn der Brutzeit, insbeson-

dere wenn zwischen Baufeldräumung und Bauarbeiten Unterbrechungen eintre-

ten, durch Kontrollen, ggf. geeignete Vergrämungsmaßnahmen, davon abgehal-

ten, sich innerhalb der Effektdistanz von 200 m in Horsten anzusiedeln. Da diese 

Art, wie alle Eulen-Arten, Habicht, Turmfalke, Mäusebussard, Schwarzmilan und 

Ziegenmelker besonders kollisionsgefährdet ist, da sie aus großen Entfernungen 

Straßen anfliegen können, wird durch Wildschutzzäunen mit Mittelsäugerschutz-

funktion und Irritationsschutzwände das Auftreten von Aas im Fahrbahnbereich 

vermieden, so dass es lediglich beim allgemeinen Lebensrisiko verbleibt. Darü-

ber hinaus werden mit der Maßnahme VA3 6 künstliche Horstplätze (-körbe) zur 

Umsiedlung im räumlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Brutplatz im 

nördlichen Herrenwald geschaffen. Die Straßenränder werden so gestaltet, dass 

der Rotmilan im Gefahrenbereich möglichst wenig Nahrung von Klein- und Mittel-

säugern findet, die nicht vom Wildschutzzaun abgehalten werden. Daher tritt der 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ein.  

Soweit nicht ausgeschlossen werden kann, dass er Horst im Bereich Hardt nicht 

verlassen wird, werden im Rahmen der CEF-Maßnahmen 6 Horste für eine Um-

siedlung angelegt. Die Horstkörbe werden im Rahmen des Monitorings in zwei-

jährigem Turnus 10 Jahre lang durch mehrfache Überprüfung von März bis Juni 

überprüft. Durch diese CEF-Maßnahme, die der Umsiedlung in räumlich-funktio-

nalem Zusammenhang mit den bestehenden zwei Brutplätzen dient, werden in 

ausreichender Entfernung zur Trasse Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Sollten 

die künstlichen Nisthilfen wider Erwarten nicht angenommen werden, sollen im 

Rahmen des Risikomanagement zusätzliche Kunsthorte an anderen Standorten 

im vernetzten Umfeld angeordnet werden. Unter Berücksichtigung der Maßnah-

men und vor dem Hintergrund, dass der Rotmilan die Horstreviere und dabei alte 

Horste über mehrere Jahre nutzen, wobei sie von Jahr zu Jahr die Horste wech-

seln, ist mit einem Ausweichen in räumlichen Verbund zu rechnen (siehe A, Ziffer 
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V,2 Punkt 20). Daher tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

ebenfalls nicht ein.  

Der wegfallende Horst im Trassenbereich führt zu einer Umsiedlung des Rotmi-

lans, so dass insoweit keine weiteren Störungen des Brutpaars zu erwarten sind. 

Soweit der Horst im Hardt wegen individueller Störungen aufgegeben wird, kann 

das Brutpaar im räumlichen Verbund ausweichen. Der Verbotstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht gegeben. Eine erhebliche Verschlechterung 

der lokalen Populationen ist gleichfalls auszuschließen. 

Der Schwarzmilan  kommt fast regelmäßig im Simmesberg (230 m zur Trasse) 

und südwestlich des Hopfenberges (0 m) vor.  

Das Baufeld wird außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis September ge-

räumt und potenzielle Aufzucht- und Ruhestätten vor Baubeginn auf Besatz im 

Rahmen des Baumanagements überprüft. Durch Wildschutzzäune mit Mittelsäu-

gerschutzfunktion und Irritationsschutzwände wird das Auftreten von Aas im 

Fahrbahnbereich vermieden, so dass es lediglich beim allgemeinen Lebensrisiko 

verbleibt. Die Straßenränder werden so gestaltet, dass der Schwarzmilan im Ge-

fahrenbereich möglichst wenig Nahrung von Klein- und Mittelsäugern findet. Da-

her tritt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ein.  

Der eine Horststandort liegt im Trassenbereich, so dass zur Vermeidung einer 

dauerhaften Zerstörung die CEF-Maßnahme VA2 (Anlage von 3 künstlichen 

Horstplätzen) eine Umsiedlung in räumlichen Zusammenhang mit dem beste-

henden Brutplatz möglich ist, obwohl die Art reviertreu ist und alte Horste bevor-

zugt, ist sie in der Lage in andere Horste auszuweichen. Die CEF-Maßnahme 

dient der Umsiedlung in räumlich-funktionalem Zusammenhang in ausreichender 

Entfernung zur Trasse geschaffene Ausweichmöglichkeiten. Monitoring und Risi-

komanagement wie beim Rotmilan (siehe A, Ziffer V,2 Punkt 20). Damit tritt der 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein.  

Da der wegfallende Horst zu einer Umsiedlung des Brutpaares führt, sind keine 

weiteren Störungen dieses Brutpaars zu erwarten. Daher ist der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht gegeben. Eine erhebliche Ver-

schlechterung der lokalen Populationen ist gleichfalls auszuschließen. 

Der Sperber  kommt in den Waldgebieten Hardt (ca. 300 m von der Trasse) und 

Trugelrode (800 m) vor. Die Fluchtdistanz beträgt 150 m. Das Jagdrevier ist bis 

14 km² groß. Er fliegt teilweise tief über dem Boden. 

Die Trasse verläuft in beiden Revieren, so dass es betriebsbedingt zu Tötungen 

kommen kann. Zur Vermeidung werden die Maßnahme S5 (Wildschutzzaun und 

Irritationsschutzwände), dadurch werden die Tiere zum Überfliegen aus dem Ge-

fahrenbereich in die Höhe abgeleitet, durchgeführt und die Querungshilfen (Tal-
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bauwerke Nr. 115 und 119, Grünbrücke Nr. 118) sowie die Einschnittslage vor 

dem westlichen Widerlager der Kälbachtalbrücke hergestellt. Die Mittelstreifen 

werden nicht mit Gehölzen bepflanzt, so dass sich hier dort keine Beutetiere (vor 

allem Singvögel) ansiedeln können. Eine Lockwirkung wird dadurch vermieden. 

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG nicht eintritt.  

Da beide Brutplätze außerhalb der Effektdistanz von 200 m liegen, treten keine 

bau- und anlagebedingte Zerstörungen und Beschädigungen von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nicht ein. Damit ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG nicht gegeben.  

Auch der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht erfüllt. 

Die Stockente  kommt mit 2 Brutpaaren im NSG „Biedenbacher Teiche“ (Abstand 

zur Trasse ca. 200 m) sowie an der Wiera (250 m) und in den Momberger 

Bruchwiesen (400 m) vor. Diese Art eine Effektdistanz von 100 m auf.  

Es kommt zu keiner Brutplatzzerstörung. Durch die Talbauwerke Nr. 115 und 119 

kommt es zu keiner betriebsbedingten Zerschneidung von Funktionsbeziehun-

gen. Tötungen werden weitestgehend vermieden, sie gehen nicht über das all-

gemeine Lebensrisiko hinaus. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG tritt somit nicht ein.  

Auch der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und der Stö-

rungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG treten nicht ein, da die Brutstät-

ten außerhalb der Effektdistanz liegen.  

Der Turmfalke  kommt mit 8 Brutpaaren vor, wobei das Brutpaar in der Feldflur 

zwischen Momberg und Wiera einen Abstand von 150 m zur Trasse und 0 m zur 

Baustraße, aufweist. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m.  

Das Baufeld wird außerhalb des Zeitraums von Ende Februar bis September ge-

räumt. Vor Baubeginn wird im Rahmen des Baumanagement gewährleistet, dass 

während der Brutplatzsuche keine größeren Unterbrechungen der Arbeitsphasen 

erfolgen, welche ggf. zu einer Brutplatzwahl im Trassennahbereich führt. Damit 

kommt der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht zum Tragen. 

Obwohl sich kein Brutplatz innerhalb der Effektdistanz befindet, wird vor Baube-

ginn überprüft, ob Nistplätze im Umfeld einer Baustraße zu finden sind. Damit tritt 

der Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ein.  

Da sich alle Nistplätze außerhalb der Effektdistanz zu finden sind, kommt es nicht 

zum Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, allenfalls zu einer 

temporären Verlagerung des Brutplatzes an der Baustraße innerhalb des Re-

viers.  



Planfeststellungsbeschluss - 625 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Gruppe 6: Rastvögel und Überwinterungsgäste 

Für den rastplatztreuen Kiebitz ergibt sich, da er auf dem Zug gegenüber Kollisi-

onen unempfindlich ist und Lärm und visuelle Reize nur mäßig auswirken, keine 

nachteiligen Wirkungen, zumal das Rastgebiet außerhalb der maximalen Effekt-

distanz von 200 m liegt. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG tref-

fen nicht zu. 

8.4 Zusammenfassung  

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden insgesamt 263 Tierarten 

in einem Korridor von jeweils 1.000 m untersucht. In der Vorprüfung wurden die 

nicht europarechtlich relevanten Arten unabhängig von ihrem Gefährdungsgrad 

und alle Arten, die entweder außerhalb der Wirkzone des Vorhabens nachgewie-

sen sind, oder die gegenüber den Wirkfaktoren unempfindlich sind, von einer ver-

tieften Untersuchung ausgeschieden. Auch sind die national streng geschützten 

Arten im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt worden. Nach § 44 Abs. 5 

BNatSchG wurde für den nach § 14 BNatSchG zulässigen Eingriff in Natur und 

Landschaft das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG einzelfallbezogen abgeprüft. Für 20 Arten des Anhang IV der FFH-RL 

und 37 europäische Brutvögel und einen Rastvogel konnte das Eintreten eines 

oder mehrerer Verbotstatbestände nicht sicher ausgeschlossen werden, so dass 

sie einer Einzelfallprüfung unterzogen wurden (siehe Nr. 8.2 und 8.3). 

Im Übrigen kommen im Untersuchungsgebiet keine artenschutzrechtlich relevan-

ten Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-RL oder sonstige streng geschützte 

Pflanzenarten vor. 

Unter Berücksichtigung der für jede einzelne Art dargelegten Vermeidungs-, 

Minimierungs- und CEF-Maßnahmen kann es als gesichert angesehen werden, 

dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für jede Art vermieden werden. 

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG war im Planfeststellungsbeschluss 

für das evtl. Fangen und Umsiedeln von Tieren der Bechsteinfledermaus zu ertei-

len. Solche Maßnahmen hat der Vorhabenträger im Sinne eine Worst case-

Betrachtung vorgesehen. Grundsätzlich sind genügend geeignete Schutzvorkeh-

rungen – wie die Baufeldräumung außerhalb des Besatzes möglicher Quartier-

bäume – gegeben. Dennoch hat der Vorhabenträger für den Eventual-Fall eine 

solche Maßnahme vorgesehen und es wurde unter A, Ziffer III, 1.5 eine arten-

schutzrechtliche Ausnahme erteilt. Hierzu ist Folgendes festzustellen: 

Nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG können die nach Landesrecht zustän-

digen Behörden im Einzelfall eine Ausnahme zum Schutz der heimischen Tier- 

und Pflanzenwelt zulassen. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 
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zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und der Erhaltungszustand der Popu-

lationen einer Art nicht verschlechtert wird, soweit nicht Art. 16 Abs. 1 der FFH-

RL weitergehende Anforderungen enthält. Art. 16 Abs. 3 der FFH-RL und Art. 9 

Abs. 2 VRL sind zu beachten (§ 45 Abs. 7 Satz 2 und 3 BNatSchG).  

Vorliegend ist eine zumutbare Alternative nicht gegeben. Die vorgesehene Tras-

senführung im Bereich von Wald ist geboten (siehe die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV,3). Durch das Umsiedeln (Fangen und Verbringen von einzelnen Tieren) 

tritt keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art ein. 

Dabei wird – wie in der Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 19 geregelt – die aus ar-

tenschutzrechtlichen Gründen angesprochene Entnahme und Umsetzen für die 

Bechsteinfledermaus zur Sicherung der ökologischen Funktion der vom Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

geben. Der Vorhabenträger wird über die durchgeführte Schadensbegrenzungs-

maßnahme der Planfeststellungsbehörde berichten. Mit der vorgesehenen „Eva-

kuierung“ sollen die betroffenen Exemplare geschützt und der Erhaltungszustand 

der Population gesichert werden. Einzelne potenziell mögliche Individuenverluste 

lösen auch nicht den Verbotstatbestand aus, da davon nur dann auszugehen wä-

re, wenn die Art über das allgemeine Lebensrisiko hinaus beeinträchtigt wird. Aus 

diesem Grund wurde (vorsorglich) die Ausnahme für das Fangen der Fledermaus 

nach § 45 Abs. 7 Nr. 2 BNatSchG erteilt, obwohl die Planfeststellungsbehörde 

keinen Zweifel daran hat, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt sind. Die Maßnahme dient dem Schutz der natür-

lich vorkommenden Tierwelt.  

Die Ausnahme durfte zugelassen werden, weil zumutbare Alternativen nicht ge-

geben sind (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,3). Auch wird dadurch der 

Erhaltungszustand der Populationen der Art nicht verschlechtert (siehe die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV,8.2). Darüber hinaus ergeben sich aus Art. 16 Abs. 1 

der Richtlinie 92/43/EWG keine weiter gehenden Anforderungen. Auch wird mit 

der Maßnahme Art. 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG beachtet. 

Über diese Ausnahme ergibt sich aus den Antragsunterlagen, wie auch die vor-

stehende Prüfung belegt, kein Bedarf für weitere Ausnahmen. Auch wurde plau-

sibel nachgewiesen, dass durch das beantragte Bauvorhaben keine weiteren 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

sowie europäische Vogelarten zu erwarten sind (siehe auch Stellungnahme des 

Regierungspräsidiums Kassel,  

Dez. V 53.1 [Eingriffsregelung, Planungsbeiträge] vom 02.09.2009). 

Die Ausführungen zu den relevanten Anhang IV-Arten und den Vogelarten bele-

gen, dass bei keiner der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen artenschutz-
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rechtlich geschützten Art unter Berücksichtigung der Vermeidungs- sowie den 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die Ver-

botstatbestände erfüllt sind. Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL sind im Wir-

kungsraum des Vorhabens nicht bekannt. 

Von den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Tierarten des Anhangs IV 

FFH-RL ist keine Art durch Beeinträchtigungen des Vorhabens betroffen, so dass 

Verbotstatbestände des Art. 12 FFH-RL gleichfalls nicht erfüllt sind. 

Die Verbotstatbestände des Art. 5 VRL sind ebenfalls nicht erfüllt. Denn die mit 

dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen sind nicht relevant. Die Siche-

rung eines dauerhaften Niveaus der Bestände der Vogelarten ist nicht gefährdet.  

Soweit von Beteiligten wegen des mit dem Bau der A 49 verbundenen Eingriff in 

den Lebensraum von artengeschützten Tieren, u.a. Amphibien und Fledermäu-

sen, nicht nur im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sondern 

auch artenschutzrechtlichen Gründen Minimierungsmaßnahmen fordern, und 

zwar im Sinne einer Umfahrung der Lebensbereiche und ferner die Errichtung 

großzügig dimensionierter Grünbrücken in allen zerschnittenen Waldbeständen, 

die Errichtung von Brückenbauwerken in den Tälern statt einer Dammlage, die 

Anordnung von lrritationsschutzwänden (Wandhöhe 4 m mit zusätzlich 1,5 m ge-

neigtem Aufsatz) als Leit- und Sperreinrichtung an den Querungshilfen, die Er-

richtung von Wänden auf dem Mittelstreifen zur Motivation der Fledermäuse, ihre 

Flughöhe während der Trassenquerung beizubehalten, die Pflanzung von Gehöl-

zen auf den der Fahrbahn abgewandten Seiten der Autobahn in einer Höhe, die 

die Wände überragen, die Errichtung von Schutzzäunen auf der Einschnittsober-

kante mit paralleler Gehölzpflanzung im Bereich tiefer Einschnittslagen zwischen 

den Querungsbauwerken im Wald, und eine ökologische Funktionskontrolle nach 

Betriebsbeginn, ist unter Berücksichtigung der vorstehenden Darlegungen fest-

zustellen, dass weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Arten nicht erforder-

lich sind. Im Rahmen der Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Prü-

fung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung und den darin betrachteten umweltfachlichen Aspekten, die 

erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchti-

gungen ergriffen sowie mit den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG bei allen Arten das Eintreten der artenschutzrechtlichen 

Schädigungs- und Störungsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verhin-

dert werden. Die Funktionsweise und die Funktionsfähigkeit der Querungshilfen 

im Zuge des Gesamtkonzepts sind unter Heranziehung des „Merkblattes zur An-

lage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an 

Straßen“ (MAQ 2008) mit ausreichender Sicherheit abgeklärt. 
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Die von Beteiligten vorgebrachten Einwände aus artenschutzrechtlicher Sicht wa-

ren zurückzuweisen, da die für einzelne Arten vorgebrachten populations- und 

individuenbezogenen erheblichen Betroffenheiten unter Berücksichtigung der 

festgestellten Maßnahmen nicht zu erwarten sind. Im Rahmen der ersten Plan-

änderung wurde die landschaftspflegerische Begleitplanung (inklusive Arten-

schutz-Prüfung) umfassend überarbeitet und die angeführten umweltfachlichen 

Aspekte erneut behandelt. Dabei sind alle Aussagen und Bewertungen zwischen 

den Gutachtern abgestimmt worden und die einzelnen Fachbeiträge sind Grund-

lage für die landschaftspflegerische Begleitplanung. Dies gilt auch für den aktua-

lisierten Artenschutzbeitrag. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Maß-

nahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 

FFH-RL für die von Beteiligten genannten Arten nicht erfüllt. Damit ist eine Aus-

nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL, nicht erforder-

lich. 

9. Wasserschutz und Wasserwirtschaft 

Die Straßenplanung ist vom Vorhabenträger, vertreten durch das ASV Kassel, 

mit den zuständigen Wasserbehörden abgestimmt worden. Die festgestellte Pla-

nung trägt den Anforderungen des Grund-, insbesondere des Trinkwasser-, des 

Gewässer- und Hochwasserschutzes, auch beim Betrieb und der Unterhaltung 

der Abwasseranlagen, Rechnung. 

9.1 Grundwasser 

Der Planungsraum liegt in der hydrogeologischen Einheit 1.1 „Trias westlich der 

hessischen Senke“ und gehört damit der hydrogeologischen Großeinheit 1 

„Nordhessisches Buntsandstein-Gebiet“ an. Als grundwasserleitend Gesteine tre-

ten mächtige, überwiegend mittel- bis großkörnige oder kieselig gebundene 

Sandsteine auf, die zumeist in die Formation des mittleren Buntsandsteins gehö-

ren. Bei den Grundwasserleitern handelt es sich um Kluftgrundwasserleiter. Auf-

grund des Kluftreichtums und der großen Mächtigkeit der Sandsteinfolgen kön-

nen in diesen Gesteinsfolgen große Grundwasserergiebigkeiten erreicht werden. 

Die mittlere Grundwasserergiebigkeit liegt nur bei 5-15 l/s pro Bohrung im 

Hauptwasserstockwerk. Dies ist mäßiger bis mittlerer Wert. In den wenigen und 

kleinflächigen Bachauen finden sich Porengrundwasserleiter mit sehr geringen 

Mächtigkeiten. Wegen der geringen Grundwasserflurabstände besitzen die ober-

flächennahen Grundwasservorkommen der Talräume als Grundlage wasserge-

prägter Biotope eine schutzgutübergreifende Bedeutung. Das Planungsgebiet 

liegt in weiten Teilen der Niederungen Mittelhessens mit geringen Niederschlä-

gen und hohem Direktabfluss, so dass die Grundwasserneubildungsrate mit 50-



Planfeststellungsbeschluss - 629 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

100 bzw. 100-150 mm/a gering bis mäßig ist. Die Rate der Talräume von 

Hardtwasser, Kälbach und Wiera ist mit weniger als 50 mm/a noch geringer.  

Das Grundwasser steht in Tiefen von 0,80-9,50 m unter Gelände an. Zusam-

menhängende wasserführende Schichten treten überwiegend in den Gelände-

tiefpunkten von Biedenbach und Kälbach auf. 

Zwischen Florshain und Momberg befinden sich geringmächtige Deckschichten 

und durchlässige Grundwasserleiter mit einer mittleren Verschmutzungsempfind-

lichkeit des Grundwassers. Daran schließt sich bis Stadtallendorf ein Gebiet 

mächtiger und schlecht durchlässiger Grundwasserleiter mit einer sehr geringen 

Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers an. 

In der Planung, angefangen bei der UVS, wurde u.a. auch das Schutzgut „Was-

ser“ betrachtet und berücksichtigt. Das Wasserschutzgebiet Schwalmstadt/ Trey-

sa liegt nordwestlich des Siedlungsplatzes am Silberwäldchen mit der Schutzzo-

ne III; es wird nicht betroffen. Im Hinblick auf Ausgleichsmaßnahmen in der Ge-

markung Wiera ist das Trinkwasserschutzgebiet des Tiefbrunnens Wiera der 

Stadt Schwalmstadt, festgesetzt am 05.12.1983 (StAnz. S. 2414) vom ASV Kas-

sel in die Übersichtspläne nachgetragen worden. 

Der gesamte westliche Bereich des Planungsraums (von Bau-km 50+000 bis 

56+440) liegt innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes für die 

Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverbandes Mittelhessische 

Wasserwerke (festgesetzt mit Verordnung vom 2. November 1987, StAnz S. 

2373) sowie der Trinkwassergewinnungsanlage Momberg (festgesetzt mit Ver-

ordnung vom 14. Juli 1974, StAnz S. 1177). Die Planung ist vom Vorhabenträger, 

vertreten durch das ASV Kassel, mit den zuständigen Wasserbehörden und den 

Wasserversorgungsunternehmen abgestimmt worden.  

Die Ersatzmaßnahme E2 befindet sich komplett und die Ersatzmaßnahme E6 

teilweise innerhalb der Schutzzone IIIB des amtlich festgesetzten Wasserschutz-

gebietes für die Trinkwassergewinnungsanlage Tiefbrunnen „Schützenwald“, Ge-

markung Ziegenhain der Stadt Schwalmstadt Gemäß der Schutzgebietsverord-

nung vom 12. August 1975 (StAnz. S. 1820) ergeben sich jedoch keine Verbots- 

bzw. genehmigungspflichtigen Tatbestände die diesen Maßnahmen entgegen-

stehen. 

Die gewählte Linienführung kann – wie die Planung ergab – nicht außerhalb der 

Trinkwasserschutzgebiete verlaufen. Die aus hydrogeologischer und wasserwirt-

schaftlicher Sicht ergebenden Anforderungen sind bei der Planung berücksichtigt 

worden. Die erforderlichen bautechnischen Maßnahmen zum Schutz der Was-

sergewinnungsanlagen in der Schutzzone III sind vom ASV Kassel gemäß den 

„Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsge-
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bieten“ (RiStWag) geplant worden. Auf die Auflagen unter A, Ziffer V,3.4 wird 

verwiesen. 

Dazu gehört – vergleichbar einem Trennsystem – das auf der Fahrbahn bei Nie-

derschlägen anfallende Wasser gesammelt und getrennt vom Oberflächenwas-

ser aus den natürlichen Einzugsgebieten abgeleitet und Regenrückhaltebecken 

zugeführt. Diese Maßnahme dient dem Grundwasser- und Gewässerschutz. Sie 

ermöglicht auch im Havariefall eine wirksame Bekämpfung weitergehender Ver-

schmutzungen von Gewässern. Die Forderung Beteiligter, die Trasse mindestens 

in einem Abstand von 500 m von festgesetzten Wasserschutzzonen zu führen, 

kann nicht erfüllt werden. Eine solche Anforderung ergibt sich weder aus der 

Trinkwasserschutzgebietsverordnung noch aus den allgemein relevanten Vor-

schriften und Richtlinien.  

Sollte durch die Ersatzwasserbeschaffung für die Rückershäuser Quelle im hier 

festgestellten Abschnitt noch RiStWag-Maßnahmen erforderlich werden, werden 

diese bautechnischen Maßnahmen vom Vorhabenträger berücksichtigt (siehe A, 

Ziffer VI,1.36).  

Erhebliche Beeinträchtigungen für das Wasser ergeben sich durch die Versiege-

lung von Bodenflächen, weil sich der Bodenwasserhaushalt verändert und die 

Grundwasserneubildung und die Retentionsfläche abnehmen. Besonders zu er-

wähnen ist, dass von Bau-km 51+430 bis 51+300 nach dem Baugrundgutachten 

Wasseraustrittsstellen im Bereich der Einschnittsböschung (Auftreten von 

Grundwasser aus Klüften) zu erwarten sind. Daher wird in diesem Bereich ein 

Böschungsfilter notwendig, unter der Entwässerungsmulde werden Vollsickerroh-

re angeordnet. Weitere solche Einschnittsbereiche liegen von Bau-km 44+200 

bis 44+300, 47+100 bis 47+400, 48+100 bis 48+300 und 48+600 bis 48+700. 

Der von der Stadt Schwalmstadt vorgebrachte Einwand, das Recht der Trink-

wassergewinnung aus der Rückershäuser Quelle bis zum Baubeginn im betref-

fenden Abschnitt (Tunnel im Bereich der VKE 20) aufrechtzuerhalten, ist gegen-

standslos, da über diese Frage im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss für 

den Abschnitt der VKE 30 nicht entschieden wird; die entsprechende Regelung 

erfolgte im Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 für die VKE 20.  

Hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers wird auf der Grundlage der Stel-

lungnahme des Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.1 [Grundwasserschutz/ 

Wasserversorgung], auf die Auflagen unter A, Ziffer V,3.4 wird verwiesen. Der 

Straßenaufbau erfolgt nach den aktuellen „Richtlinien für die Standardisierung 

des Oberbaues für Verkehrsflächen“ (RStO). Für den Einbau von Erdmassen gilt 

die ZTVE-StB (Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Erdarbeiten im Straßenbau). 
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Hinsichtlich der im Bereich des Silberwäldchens befindlichen Brunnen ist grund-

sätzlich davon auszugehen, dass deren Nutzung durch das Bauvorhaben nicht 

verschlechtert wird. Das ASV Kassel sieht aber für den Fall, dass dennoch eine 

vorhabenbedingte Beeinträchtigung eintritt die Möglichkeit, eine etwa 150 m lan-

ge Leitung bis zur bestehenden Wasserleitung im Rahmen der Baumaßnahme 

zu verlegen. Dies gilt im Ergebnis auch für die Bebauung im Bereich der Bieden-

bacher Teiche; dort wäre eine etwa 500-600 m lange Leitung erforderlich. Die 

abschließende Entscheidung steht unter Vorbehalt (siehe A, Ziffer V,16 Punkt 

10). 

9.2 Oberflächengewässer 

Das Planungsgebiet liegt überwiegend im Einzugsbereich der Wiera, die in die 

Schwalm mündet, die über die Eder, Fulda und Weser in die Nordsee fließt. Die 

Bäche Biedenbach/ Silbergraben, Hardtwasser, Kälbach und Klausbach fließen 

in die Wiera. Diese Bäche entwässern die dem Kellerwaldhorst vorgelagerten 

Buntsandsteingebiete der Oberhessischen Schwelle. Die größeren Bäche liegen 

in tief eingemuldeten Tälern. Sie sind mit Ausnahme des Klausbachs Übergänge 

als Mittelgebirgs-Auenbäche anzusprechen. Die Gewässer Kälbach, Hardtwasser 

und Wiera sind „feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche“. 

Ab der Hauptwasserscheide auf der Oberhessischen Schwelle bei Stadtallendorf 

entwässern die Vorfluter in die Ohm, die in die Lahn mündet, die in den Rhein 

fließt. Die westlich der Wasserscheide vorhandenen früheren Oberläufe von Bä-

renbach und Luchgraben stellen kleine grabenartige Gerinne dar und führen nur 

zeitweise Wasser. 

Die Einzugsgebiete der Gewässer liegen in einer vorwiegend ackerbaulich ge-

nutzten Kulturlandschaft mit fruchtbaren Lössböden. Als Folge der Talraumnut-

zung, meist als Grünland, sind die Fließgewässer begradigt und weisen Defizite 

bei Gewässerlauf und Ufergehölz auf. In den vernässten Talbereichen von Wiera, 

Hardtwasser und Kälbach hat sich die Landwirtschaft teilweise zurückgezogen 

und die Flächen der Sukzession überlassen, so dass naturnahe Laufstrukturen 

entstehen werden. Die Auenbereiche sind wegen der Grundwasserflurabstände 

(von <2 m) großflächig grundwassergeprägt. Hier befinden sich hochstaudenrei-

che Nassbrachen, Großseggenbestände und Gehölze nasser Standorte. Der im 

NSG „Momberger Bruchwiesen“ gelegen Klausbach ist ein am Rand der Aue ge-

führter Mühlgraben der denkmalgeschützten Lichsmühle am Ortsrand bei Wiera. 

Dieser Bach ist ein (letztes) Zeugnis einer landschaftsprägenden, historischen 

Nutzungsform. 
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Die naturnahen Teichgebiete im NSG „Biedenbacher Teiche“ und NSG „Mom-

berger Bruchwiesen“ weisen schutzgutübergreifende Bedeutung auf, auch für 

schützenswerte Tiere. 

Quellstandorte und grundwasserbeeinflusste Gebiete befinden sich in den Bach-

tälern Biedenbach/ Silbergraben, Hardtwasser, Kälbach und Wiera. Die großflä-

chigen Nassstellen besitzen für wassergebundene Lebensgemeinschaften wie 

Laubfrosch, Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Sumpfschrecke schutz-

gutübergreifende Bedeutung. Eine der Sickerquellen unterhalb des Simmesber-

ges hat trotz geringer Flächenausdehnung Bedeutung für Sumpfschrecke und 

Wassergreiskraut. 

Die Versiegelung von Bodenflächen führt zu einer Erhöhung des Wasserabflus-

ses. Mögliche Beeinträchtigungen der Fließgewässer Biedenbach/ Silbergraben 

und Kälbach mit ihren Auen wird durch die Errichtung von jeweils einem Talbau-

werk (Bauwerke Nr. 115 und 119) vermieden. Insoweit wird auch der Retentions-

raum nicht beeinflusst. Eine Ausnahme bildet der Bärenbach, der in Bau-km 

56+420 mittels eines Dükers die A 49 quert. 

Die Genehmigung gemäß § 68 Abs. 3 WHG für die Herstellung, die Beseitigung 

oder die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer (Gewäs-

serausbau) i.S.v. § 67 Abs. 2 WHG i.V.m. §§ 17, 17c FStrG und § 75 Abs. 1 

HVwVfG konnte für die Herstellung von Gräben (G1.3 vom Regenrückhaltebe-

cken zum Silberbach, G1.7 zum Vorflutgraben in den „Tiefenbachswiesen“, G1.5 

und G1.6 bei Bau-km 45+700 bis 45+930, G1.7.1 bei Bau-km 45+850, G3.3 vom 

Regenrückhaltebecken 3.3 bis zum östlich der L 3071 vorhandenen Vorflutgra-

ben), für die Verlegung des Bärenbachs bei Bau-km 56+410 auf ca. 30 m Länge 

und dessen Nachprofilierung auf ca. 150 m Länge sowie die Anlage von Fisch-

wanderhilfen am Wehr (Aufteilungswehr) bei Loshausen in der Flur 12 der Ge-

markung Loshausen (Ersatzmaßnahme E4) sowie für die Schaffung von tempo-

rären Stillgewässern im Rahmen des Maßnahmenkomplexes A9.7n die naturna-

he Gewässergestaltung im Rahmen des Maßnahmenkomplexes A9.7n unter A, 

Ziffer, III,2.1 erteilt werden. Dazu waren unter A, Ziffer V,3.1 zum Gewässeraus-

bau Auflagen festzusetzen. Außerdem wird auf die vom ASV Kassel gegebenen 

Zusagen verwiesen (siehe A, Ziffer VI,1.32 bis 1.34). 

Außerdem konnte die Genehmigung gemäß § 22 HWG vom Verbot der Errich-

tung oder Erweiterung baulicher Anlagen in Gewässern sowie § 23 Abs. 4 Satz 1 

WHG für die Errichtung und Erweiterung einer baulichen Anlage einschließlich 

das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen i.V.m. 

§§ 17, 17c FStrG und § 75 Abs. 1 HVwVfG für die Herstellung von Durchlässen 

und Durchlassbauwerken sowie Flutdurchlässen und Maßnahmen in Gewässern, 
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wie Einbringen eines Natursteinsatzes zur Befestigung des Klausbachs im Be-

reich von Zuläufen, unter A, Ziffer III,2.2 erteilt werden. Die Genehmigung konnte 

gemäß § 23 Abs. 4 Satz 2 HWG erteilt werden, da nachteilige Wirkungen auf das 

Hochwasser nicht eintreten. Dazu waren unter A, Ziffer V,3.2 für die Herstellung 

von Anlagen in Gewässern Auflagen festzuschreiben. Die sehr hochwertigen 

Fließgewässer Biedenbach und Kälbach werden erhalten und weiter entwickelt.  

Durch die Ausweisungen von Uferrandstreifen (Gewässerrandstreifen) wird dem 

Ziel, Gewässern und damit auch den Lebensgemeinschaften wieder mehr Raum 

für eine natürliche Entwicklung zur Verfügung zu stellen, zumal die Unterhal-

tungsmaßnahmen auf das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu beschränken 

sind, auch den Belangen des Naturhaushaltes Rechnung tragen (§ 39 WHG 

i.V.m. § 24 HWG).  

Mit der Erstellung eines Fischaufstieges am Aufteilungswehr in Loshausen 

(Maßnahme E4) wird die Durchgängigkeit der Schwalm wiederhergestellt. Die 

vom Regierungspräsidium Kassel, Dez. 31.2, gegebenen Hinweise in Bezug auf 

die Dimensionierung der Becken – nach dem DVWK-Merkblatt 232 ist eine deut-

liche Verringerung der Bauwerkslänge möglich – und den Verzicht auf Bau eines 

Fischaufstieges in der Hochwasserumflut wird das ASV Kassel mit der oberen 

Wasserbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abstimmen (siehe A, Ziffer 

VI,1.31). 

Die Anregung, an dem oberhalb in der Schwalm gelegene Wanderhindernis, dem 

Wehr der Dorfmühle in Loshausen, einen Fischaufstieg zu ermöglichen, hat der 

Vorhabenträger nicht aufgegriffen. Hinsichtlich der vom Regierungspräsidium 

Kassel, Dez. 31.2, benannten Auflagen wird auf die Festsetzungen unter A, Ziffer 

V,3.3 verwiesen. Hinsichtlich der fischereirechtlichen Maßnahmen wird auf die 

Auflagen unter A, Ziffer VI,12 verwiesen. Mit diesen Auflagen wird der Stellung-

nahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez.25 (obere Fischereibehörde) 

Rechnung getragen. Das Gewässer „Hatzbach“ in der Gemarkung Erksdorf wird 

der Vorhabenträger in die wassertechnischen Ausführungspläne aufnehmen 

(siehe A, Ziffer VI,1.66).  

9.3 Entwässerung  

Das ASV Kassel hat eine wassertechnische Untersuchung durchgeführt und ei-

nen entwässerungstechnischen Unterwurf aufgestellt (siehe lfd. Nr. 26 bis nt. 

Grundlage dieser Untersuchung war der Grundsatz, dass das auf der Fahrbahn 

der A 49 anfallende Wasser gesammelt und über Mulden und Leitungen Regen-

rückhaltebecken zuführt wird. Das auf Böschungs- und sonstigen Nebenflächen 
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bei Niederschlägen anfallende Wasser soll über diese Flächen abgleitet und in 

den Untergrund weitestgehend versickern. 

Die Bemessung der RRB erfolgte auf der Grundlage des ATV-DVWK-Arbeits-

blattes 117 (2001), die der Straßenabläufe auf der Grundlage der RAS-Ew, der 

Kanäle nach Prandl-Colebrook. Das Zeitbeiwertverfahren nach ATV A 118 fand 

Anwendung. Die Bewertung erfolgt nach ATV-DVWK-M 153, insbesondere der 

zulässigen Regenabflussspenden von undurchlässigen Flächen. 

Die Entwässerung der Straßenoberflächen umfasst vier Entwässerungsabschnit-

te. Der Abschnitt 1 erstreckt sich vom Trassenhochpunkt westlich der K 101 bei 

Bau-km 43+100 bis 46+200, der Abschnitt 2 von Bau-km 46+200 bis 48+593, der 

Abschnitt 3 von Bau-km 48+593 bis 52+933 und der Abschnitt von Bau-km 

52+933 bis 56+440. 

Der Abschnitt 1 wird unterteilt in einzelne Entwässerungsbereiche. Der ein Be-

reich umfasst Bau-km 43+100 bis 43+858 (Talbauwerk Nr. 115) und Bau-km 

43+858 bis 44+053. Das anfallende Wasser wird dem nordwestlich der Talbrücke 

angelegten Regenrückhaltebecken (RRB) 1.1 unterhalb der K101 mit einem Vo-

lumen 579,06 m³ (erforderlich 503 m³) und Fläche oben von 912,57 m² mit Ab-

setzbecken zugeführt. Der Ablauf aus dem Drosselabfluss beträgt 44 l/s bei einer 

Zuflussmenge von 380,45 l/s.  

Mit dem RRB 1.1 wird das gesamte auf der Fahrbahn, den Banketten, Mulden bis 

einschließlich zur Böschungsoberkante der Geländemodellierung anfallende 

Niederschlagswasser in den straßenbegleitenden Mulden gesammelt und über 

Rohrleitungen dem RRB 1.1 zugeführt. Nur das auf der östlichen Böschung der 

Geländemodellierung anfallende Wasser einschließlich der Außengebiete zwi-

schen BAB und Graben wird zum „Kühlen Grund“ wie bisher abgeleitet. Das bis-

herige Einzugsgebiet wird durch die Autobahn reduziert, so dassgegenüber dem 

vorhandenen Gegebenheiten künftig weniger Oberflächenwasser dem „Kühlen 

Grund“ zugeführt wird. Weitergehende Maßnahmen sind aus Anlass des Bauvor-

habens nicht erforderlich, obwohl – wie Beteiligte darlegen – heute nach Tauwet-

ter oder starken Niederschlägen erhebliche Überschwemmungen auftreten und 

für eine vernünftige Wasserführung gesorgt werden müsste. Da es sich hierbei 

um eine in den Zuständigkeitsbereich der Gewässerunterhaltungspflichtigen fal-

lende Aufgabe handelt, kann dem Träger der Straßenbaulast im Planfeststel-

lungsbeschluss nicht auferlegt werden, weitergehende Maßnahmen durchzufüh-

ren. 

Im Übrigen wird die ordnungsgemäße Wasserführung der VKE 20 im Bereich des 

„Kühlen Grundes“ durch das unterhalb der K 101 geplante Rückhaltebecken si-

chergestellt. 
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Die Lage des RRB’s 1.1 ergibt sich somit aus technischen Zwangspunkten, bei 

der Gestaltung wurde den Belangen des Naturschutzes so weit möglich Rech-

nung. Die Lage des Schutzzaunes wird unter Berücksichtigung des angrenzen-

den Gehölzbestandes angeordnet (siehe A, Ziffer VI,1.55). Damit entfällt die bau-

zeitliche Einzäunung zum Schutz der Gehölze. Stattdessen wird vor  Beginn der 

Baumaßnahme eine Zäunung im Festverbau angelegt, so dass nach Abschluss 

der Bautätigkeiten zur Herstellung des RRB 1 keine weiteren Eingriffe im Bereich 

des Eichenbestandes durchgeführt werden müssen und somit eine größtmögli-

che Schonung erreicht ist (siehe die Darstellung des optimierten, dauerhaften 

Schutzzaunes in den Deckblättern zum Detailplan der Regenrückhaltebecken, 

Lageplan und Maßnahmenplan [lfd. Nr. 29.1, 7.1 und 19.1 der Unterlagen]).  

Der zweite Bereich umfasst Bau-km 44+053 bis 46+200 (Trassenhochpunkt öst-

lich der L 3342). Das anfallende Wasser wird dem südwestlich der Talbrücke an-

gelegten RRB 1.2 mit einem Volumen 956,28 m³ (erforderlich 780 m³) und Fläche 

oben von 1.581,33 m² mit Absetzbecken zugeführt. Der Ablauf des Drosselab-

flusses beträgt 240 l/s.  

Das RRB 1.2 muss entsprechend der wassertechnischen Berechnung und unter 

Berücksichtigung der Höhenlage am Ein- und Auslauf unter Beachtung der tech-

nischen Regelwerke nicht kleiner gestaltet und auch nicht in der Lage verscho-

ben werden. Entscheidend sind die Höhen am Talbauwerk Nr. 115, von wo das 

anfallende Niederschlagswasser bis zum Einleitpunkt geführt werden muss. An-

dernfalls wären technischen Vorkehrungen, wie Pumpen zum Fördern und He-

ben des Wassers, sein. Solche Vorkehrungen im Zuge der Straßenentwässerung 

vorzusehen und zu unterhalten ist zwar technisch möglich, würde aber zusätzli-

chen Aufwand (im Rahmen der Unterhaltung) und an anderer Stelle (ein) weite-

res Becken erfordern. Dies ist unverhältnismäßig. 

Der Abschnitt 2 wird auch in einzelne Entwässerungsbereiche unterteilt. Der eine 

Bereich umfasst Bau-km 46+200 bis 47+557 (Trassentiefpunkt auf der Talbrücke 

Bauwerk Nr. 119 bei Bau-km 47+694). Da Wasser der Talbrücke (von Bau-km 

47+557 bis 47+867) wird am Fuße des Brückenpfeilers in den Übergabeschacht 

geführt. Das anfallende Wasser wird dem östlich der Talbrücke Kälbach angeleg-

ten RRB2.1 mit einem Volumen 1.071,49 m³ (erforderlich 1.000 m³) und Fläche 

oben von 1.225 m² mit Absetzbecken zugeführt. Der Ablauf aus dem Drosselab-

fluss beträgt 176 l/s bei einer Zuflussmenge von 723 l/s.  

Der anschließende Bereich von Bau-km 47+867 bis 48+593 (Trassenhochpunkt 

östlich der K 17) wird dem RRB2.2 mit einem Volumen von 579,84 m³ (erforder-

lich 500 m³) und einer oberen Fläche von 928 m² zugeleitet. Der Drosselabfluss 
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beträgt 60 l/s bei einer Zuflussmenge von 579,84 l/s. Das Wasser der L 3342 

wird in der vorhandenen Straßenentwässerung weiter geleitet. 

Die Lage dieser beiden RRB ergibt sich durch technische Anforderungen. Sie 

wurde in der Planung optimiert und aus den ökologisch wertvollsten Bereichen 

des NSG „Momberger Bruchwiesen“ herausgelegt. Die RRB können aus techni-

schen Gründen jedoch nicht weiter verlegt werden. Zu einer völligen Zerschnei-

dung der Funktionsräume beidseits der A 49 wird es wegen des großen Brü-

ckenbauwerkes, unter dem im Bereich des RRB 2.2 u.a. auch ein landwirtschaft-

licher Weg geführt wird, nicht kommen. Wanderungen von Tieren, auch von Reh 

und Wildschwein, in Ost-West-Richtung werden weiterhin möglich sein. Ggf. ver-

bleibende Beeinträchtigungen werden kompensiert. Die notwendige Umzäunung 

der geplanten Rückhaltebecken soll direkt an den Umfahrungsweg gelegt wer-

den. Dass das Becken teilweise einen von Weiden geprägten Auenwaldrest be-

ansprucht, lässt sich nicht vermeiden. Diesbezüglich war daher eine Befreiung 

von dem Verbot zu erteilen (siehe A, Ziffer III,1.4), da dieses nach § 30 Abs. 2 

BNatSchG besonders geschützte Biotop durch den Bau des RRB beeinträchtigt 

wird, weil die Biotopvernetzung zwischen dem Auenbereich und der angrenzen-

den Feldflur – durch dieses im schmalen Korridor zwischen Bahndamm und Au-

tobahntrasse geplante Bauwerk – erheblich beeinträchtigt wird. 

Der Abschnitt 3 ist gleichfalls in einzelne Entwässerungsbereiche unterteilt. Der 

eine Bereich umfasst Bau-km 48+593 bis 48+885 und von Bau-km 52+120 (bei 

Bau-km 51+850 Muldenhochpunkt) bis 48+920 sowie der Anschlussstelle Neu-

stadt und das Brückenbauwerk Nr. 120 von Bau-km 48+885 bis 48+920. Das an-

fallende Wasser wird dem westlich der K 17 und südlich der A 49 angelegten 

RRB3.1 mit einem Volumen 1.968 m³ (erforderlich 1.940 m³) und Fläche oben 

von 2.135 m² mit Absetzbecken zugeführt. Der Ablauf aus dem Drosselabfluss 

beträgt 176 l/s bei einer Zuflussmenge von 723 l/s.  

Die Entwässerung einer geplanten Rastanlage ist im vorliegenden Entwurf nicht 

berücksichtigt, da für diese Anlage ein gesondertes Zulassungsverfahren vorge-

sehen ist. 

Die Entwässerung von Bau-km 52+933 (Trassenhochpunkt westlich der L 3071) 

bis 52+225 und von Bau-km 51+850 bis 52+225 erfolgt in das RRB3.2 bei Bau-

km 52+225 mit einem Volumen 516,63 m³ (erforderlich 515 m³) und Fläche oben 

von 531,97 m² mit Absetzbecken. Insgesamt werden 220 l/s gedrosselt der Vor-

flut zugeführt. Die Anschlussstelle Neustadt entwässert in bestehende Entwässe-

rungseinrichtungen der L 3071 oder in den angrenzenden Bestand. 

Der in der Gemarkung Speckswinkel, Flur 21, vorgesehene Graben Nr. 26 muss 

vom RRB3.2 innerhalb der vorhandenen Geländesenke geführt werden, da nur 
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so eine entsprechende Vorflut vom RRB 3.2 zum weiterführenden Graben west-

lich der L 3071 sichergestellt werden kann. Daher ist es aus topographischen 

Gründen unvermeidlich, den Graben quer durch landwirtschaftliche Grundstücke 

zu führen. Darüber hinaus ist aus Artenschutzgründen die Maßnahme A10 (Leit-

strukturen und Hecken) parallel zum Graben erforderlich. Die von Beteiligten an-

gesprochene andere Bewertung der landwirtschaftlichen Belange ist somit nicht 

möglich; diese Belange müssen deshalb zurückgestellt werden.  

Der Abschnitt 4 wird von Bau-km 52+933 bis 53+750 und Bau-km 53+750 bis 

54+786 (Trassentiefpunkt) wird dem RRB4.1 (bei Bau-km 53+750) mit einem Vo-

lumen von 399,54 m³ (erforderlich 375 m³) und einer oberen Fläche von 799 m²  

zugeleitet. Der Drosselabfluss beträgt 71 l/s bei einer Zuflussmenge von 204,22 

l/s.  

Der Bereich von Bau-km 54+786 bis 55+192 (Trassenhochpunkt westlich des 

Bauwerks Nr. 124) wird dem RRB4.2 (bei Bau-km 54+786) mit einem Volumen 

von 905,87 m³ (erforderlich 905 m³) und einer oberen Fläche von 979,74 m² zu-

geleitet. Der Drosselabfluss beträgt 524 l/s bei einer Zuflussmenge von 921 l/s.  

Der Bereich von Bau-km 55+192 (Trassenhochpunkt östlich der Anschlussstelle 

an der B 454) bis 56+395 wird dem RRB4.3 mit einem Volumen von 1.223,17 m³ 

(erforderlich 1.225 m³) und einer oberen Fläche von 2012,55 m² zugeleitet. Der 

Drosselabfluss beträgt 435 l/s bei einer Zuflussmenge von 881 l/s.  

Das RRB 4.3 ist zur Sammlung, Drosselung und Weiterleitung von anfallenden 

Niederschlagswaser mit Einleitung in den Bärenbach aus Anlass des Vorhabens 

der VKE 30 notwendig. Im Hinblick darauf, dass im Anschlussabschnitt der VKE 

40 die Kreisstraße 12 von der Autobahn überbaut wird und in Form einer neuen 

Gemeindestraße entlang der A 49 (im Abschnitt der VKE 30) geführt wird, kommt 

die vorgesehene Wegeführung des WW 37 zum Anschluss des Waldes „Loh“, 

die auch als Zufahrt des RRB 4.3, nicht zur Ausführung. Anstelle des WW wird 

hier die Gemeindestraße gebaut, an den der Waldweg und die Zufahrt ange-

schlossen werden (siehe Auflage unter A, Ziffer V,14). Der Überlappungsbereich 

ist in Violett im Deckblatt zum Lageplan (lfd. Nr. 7.9 der festgestellten Unterlagen) 

dargestellt. Eine Verlagerung des Beckens aus dem Laubmischwald an einen 

anderen Standort ist unter Berücksichtigung der sich aus den wasserwirtschaftli-

chen Anforderungen und den topographischen Gegebenheiten nicht möglich. 

Mit den vorgesehenen Entwässerungseinrichtungen, Entwässerungsmulden, Mit-

telstreifenentwässerung, Stahlbetonleitungen, Raubettmulden, Kaskaden und 

Durchlässe wird das bei Niederschlägen auf der Fahrbahn anfallende Wasser 

gesammelt und abgeleitet. Die Abwasseranlagen werden unter Beachtung der 

Regeln der Technik ausgeführt (siehe A, Ziffer VI,1.32 bis 1.34). Die Regenrück-
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haltebecken sollen abgedichtet werden. Der Bewuchs wird die Abdichtung nicht 

gefährden. Im Übrigen sind die entwässerungstechnischen Maßnahmen unter lfd. 

Nr. 4.1 bis 4.98 des Bauwerksverzeichnisses [lfd. Nr. 5 der festgestellten Unter-

lagen] geregelt. 

9.4 Einleitung von Niederschlagswasser 

Das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder künstlich befestig-

ten (Straßen-) Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlags-

wasser im Sinne von § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG) wird über die Entwässe-

rungseinrichtungen nach Maßgabe der Planunterlagen gesammelt und entweder 

Gewässern oder über Versickerungsmulden in das Grundwasser eingeleitet. Da 

es sich hierbei um eine Gewässerbenutzung nach gemäß §§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 4, 13 

und § 57 Abs. 1 WHG handelt, war dem Träger der Straßenbaulast, der Bundes-

republik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), hierfür die erforderliche Er-

laubnis gemäß § 19 WHG im Planfeststellungsbeschluss unter A, Ziffer II zu er-

teilen. Die zuständigen Wasserbehörden haben ihr Einverständnis zu dieser Be-

nutzung im Anhörungsverfahren (dort noch § 14 Abs. 3 WHG a.F.) erklärt; die 

Entscheidung ergeht somit im Einvernehmen mit diesen Behörden (§ 19 Abs. 3 

WHG). Die Einleitung durfte erteilt werden, da die Menge und Schädlichkeit des 

Abwassers gering gehalten wird und die Einleitung mit den Anforderungen an die 

Gewässereigenschaften vereinbar ist (§ 57 Abs. 1 WHG).  

Der Nachweis der Becken erfolgte in Abstimmung mit den oberen Wasserbehör-

den unter Zugrundelegung nachstehender Werte nach ATV-Arbeitsblatt A117 mit 

r15(1) = 120 l/s*ha, ys = 0,10 (für Außengebiete), n = 0,20 (außer RRB 4.3, dort n = 

0,10). Der Drosselabfluss wurde ermittelt, indem die ursprünglich unbefestigte 

Einzugsgebietsfläche des jeweiligen RRB mit dem Spitzenabflussbeiwert 0,10 zu 

Grunde gelegt wurde, dies entspricht einer Abflussspende von 120 l/s*ha. Mit 

dem ermittelten Drosselabfluss wurde die Beckenbemessung gemäß A 117 vor-

genommen. Der Nachweis gemäß ATV-Merkblatt M 153 wurde für alle Einleitun-

gen in Vorfluter geführt. Der Drosselabfluss der Regenrückhaltebecken entspricht 

dem derzeitigen Abfluss des jeweiligen Einzugsgebietes. Eine hydraulische Über-

lastung der kleinen Gewässer erfolgt nur im Rahmen der zulässigen Überschrei-

tungen entsprechend der gültigen Richtlinien. 

Das Wasser aus dem RRB1.1 und RRB1.2 wird in den Silberbach eingeleitet 

(insgesamt 284 l/s). Aus den Entwässerungseinrichtungen werden bei Bau-km 

45+938,5 von der Straße 13 l/s über einen Seitengraben des Verbindungsweges 

10 und den Graben 1.6 in den vorhandenen Vorfluter Graben 1.7 im Geländetief-

punkt in den Tiefenbachwiesen. Aus dem RRB2.1 werden 176 l/s dem Klausbach 
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und aus dem RRB 2.2 werden 60 l/s gedrosselt zusammen mit 30,22 l/s 

ungedrosselt dem Kälbach zugeleitet. Aus dem RRB3.1 werden 560 l/s gedros-

selt dem Vorfluter an der K 17 zugeführt. Aus dem RRB3.1 die Drosselabfluss-

menge von 560 l/s über einen Entwässerungs- (G3.1) und den westlichen Stra-

ßenseitengraben der K 17 in einen Vorflutgraben zugeführt. Aus dem RRBR3.2 

wird die Drosselabflussmenge von 274 l/s über die Gräben G3.2 und G3.3 dem 

östlich der L 3071 vorhandenen Vorflutgraben zugeleitet. Das Wasser aus dem 

RRB4.1 (Drosselabflussmenge sowie einen Vorflutgraben in die Gleen eingelei-

tet. Das RRB4.2 führt eine Drosselabflussmenge von 524 l/s über den Graben 

G4.5 über vorhandene Wegeseiten- und Vorflutgräben (Graben G4.7) in die 

Gleen. Das Wasser aus dem RRB4.3 (Drosselabflussmenge von 435 l/s) wird 

über einen Graben G4.8 dem Bärenbach zugeführt. Das westlich der A 49 anfal-

lende Wasser von 69 l/s wird in das Becken der Stadt Stadtallendorf geleitet. Das 

Wasser der B 454 (ab Anschlussstelle) wird über die Bankette und Böschungen 

breitflächig ins Gelände abgeleitet. 

Die Einleitung von Niederschlagswasser steht den Bewirtschaftungszielen des 

§ 27 WHG nicht entgegen. Eine Verschlechterung des ökologischen und ihres 

chemischen Zustands des Grundwasserkörpers wird vermieden (nach der 

Grundwasserverordnung - GrwV - vom 9. November 2010). Dem Verbot der di-

rekten Einleitung von Schadstoffen nach Maßgabe des Art 11 Abs. 3 Buchst. j 

WRRL wird unter Beachtung des Verbots mit Befreiungsvorbehalt nach § 8WHG. 

wonach für jede Einleitung von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG eine Erlaubnis erforderlich ist, Rechnung getragen. Eine direkte Einleitung 

in das Grundwasser ist nicht vorgesehen. Daher kann das Wohl der Allgemein-

heit, insbesondere die öffentliche Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtigt und 

die Bewirtschaftungsanforderungen können eingehalten werden (siehe auch 

§§ 46 ff. WHG i.V.m. GrwV, § 28 ff. HWG). Eine schädliche Verunreinigung des 

Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften 

ist nicht zu besorgen. Im Übrigen ist die schadlose Versickerung von Nieder-

schlagswasser erlaubnisfrei, soweit dies in der GrwV, einer Rechtverordnung 

nach § 23 Abs. 1 WHG, bestimmt ist (§ 18 HWG). Dies gilt beispielsweise auch 

für den Eintrag von Mineralölen und Kohlenwasserstoffen nach Anlage 8 zu § 13 

Abs. 2 GrwV.  

Art. 11 Abs. 3 Buchs. g WRRL, die bei Einleitungen über Punktquellen, die Ver-

schmutzungen verursachen können, das Erfordernis einer vorherigen Regelung, 

wie ein Verbot der Einleitung von Schadstoffen in das Wasser, oder eine vorheri-

ge Genehmigung oder eine Registrierung nach allgemein verbindlichen Regeln, 

die Emissionsbegrenzungen für die betreffenden Schadstoffe, einschließlich Be-
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grenzungen nach den Art. 10 und 16, vorsehen, wird beachtet. Dies gilt auch für 

Art. 11 Abs. 3 Buchs. i WRRL, wonach bei allen anderen nach Art. 5 und Anhang 

II ermittelten signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserzustand 

insbesondere Maßnahmen, die sicherstellen, dass die hydromorphologischen 

Bedingungen der Wasserkörper so beschaffen sind, dass der erforderliche öko-

logische Zustand oder das gute ökologische Potenzial bei Wasserkörpern, die als 

künstlich oder erheblich verändert eingestuft sind, erreicht werden kann.  

Der WRRL trägt die Planung Rechnung. 

9.5 Hochwasserschutz 

Mit der Herstellung der Straßenanlage sind Überbauungen in Überschwem-

mungsgebieten nicht vorgesehen, so dass ein Retentionsraumverlust nicht ein-

treten wird und es müssen keine Maßnahmen zur Erhaltung von Überschwem-

mungsgebieten in ihrer Funktion als Rückhaltefläche (§ 77 Satz 1 WHG) ergriffen 

werden.  

10. Bodenschutz 

Die Belastung des Bodens durch die Überbauung von bislang nicht versiegelten 

Flächen und die Beeinträchtigung durch den Eintrag von Stoffen aus dem Ver-

kehr und die Belastung durch die Bauarbeiten und die Herstellung und Unterhal-

tung der Anlagen konnte zugelassen werden, da das Bauvorhaben im öffentli-

chen Interesse erforderlich und zweckmäßig ist. 

Der Untersuchungsraum liegt im westhessischen Buntsandsteingebiet mit Sand-

steinfolgen des mittleren Buntsandsteins im Untergrund. Auf den wenig geneig-

ten Bergrücken der oberhessischen Schwelle und der Wasenberger Terrassen 

sind die Sandsteine großflächig durch stellenweise mächtige Auflagerungen von 

Lösslehm überdeckt. Die durch den Wind abgelagerten Staubelemente sind 

oberflächennah entkalkt und verlehmt. Innerhalb des Gebiets, am südlichen Orts-

rand von Momberg vom Planungsraum tangiert, erstreckt sich der Momberger 

Graben, ein schmaler bogenförmiger Grabenzug mit Vorkommen von Karbonat-

gesteinen. Ablagerungen der Fluss- und Bachtäler (Auenlehme, Kiese und San-

de) kommen im Planungsraum nur mit kleinen Arealen auf den schmalen Sohlen 

der tief gemuldeten Bachtäler vor. Der Raum liegt in der Bodenregion der Berg- 

und Hügelländer mit hohem Anteil an nicht metamorphosen Sand-, Schluff-, Ton- 

und Mergelgesteinen. Er gehört der Bodengroßlandschaft des Hügellandes mit 

Sand- und Schluffsteinen auf Bergrücken im Wechsel mit Löss und Lösslehm auf 

Verebnungen und schwach geneigten Hängen an. In den schwachgeneigten 

Hanglagen und Terrassen – der im Planungsraum vorherrschende Typ – kom-

men Parabraunerden mit mittlerem Basengehalt, örtlich auch Pseudogley-Para-
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braunerden vor. Diese Standorte zeichnen sich durch eine hohe Fähigkeit zur 

Schadstoffaufnahme aus. Im Bereich der flächigen Bergrücken des Neustädter 

Sattels und der Wasserscheide zwischen Stadtallendorf und Neustadt handelt es 

sich um Pseudogley-Braunerden und –Parabraunerden. Die steilen Hanglagen 

der Sandsteinrücken oberhalb der Täler Hardtwasser und Kälbach weist Braun-

erden mit geringem Basengehalt, örtlich Podsol-Braunerden auf. Die sandigen 

Braunerden besitzen ein geringes bis mittleres Filter-, Puffer- und Transformati-

onsvermögen. Die nahezu ebenen Sohlen der Bachtäler von Biedenbach, Hardt-

wasser, Kälbach und Wiera sind Auenböden, Gleye, örtlich Anmoorgleye. Die 

Auen- und Nassgleye sind in Bezug auf die Speicher- und Reglerfunktion gering 

bis sehr gering einzustufen, weil der über dem Grundwasserhorizont gelegene 

Filterkörper eine geringe Mächtigkeit aufweist. 

Die Standorte der tiefgründigen Parabraunerden auf Lösslehm sind aufgrund des 

Nährstoffreichtums, der guten bodenphysikalischen Eigenschaften und der Frei-

heit von Steinen Vorzugsstandorte für die landwirtschaftliche Nutzung und bieten 

beste Voraussetzungen für den Ackerbau. Die flächenmäßig dominieren Areale 

dieser Vorkommen unterliegen einer intensiven ackerbaulichen Nutzung. Durch 

diese Nutzung sind die Böden vorbelastet (Eintrag von Agrarchemikalien und 

Düngern). Die flach- bis mittelgründigen Braunerden im Verbreitungsgebiet der 

Sandsteine des mittleren Buntsandstein weisen ungünstige Eigenschaften für ei-

ne landwirtschaftliche Nutzung auf, weil sie nährstoff- und basenarm, wenig bün-

dig sind wegen der Wasserdurchlässigkeit zur Trockenheit neigen. Sie daher 

zumeist bewaldet. Die Waldflächen auf den Steilhängen von Lotterberg bei Wiera 

sind in der Flächenschutzkarte von Hessen als „Wald mit Bodenschutzfunktion“ 

dargestellt. Die grundwasserbeeinflussten Auenböden im Kälbach- und Wieratal 

sind fruchtbar und nährstoffreich, aufgrund der Vernässung aber nur für die Grün-

landnutzung geeignet. Auf stark vernässten Flächen in den Tälern ist inzwischen 

diese Nutzung zum Erliegen gekommen. Im NSG „Biedenbacher Teiche“ befindet 

sich verbreitet Nassgley. Dieser seltene Boden ist allerdings durch die Anlage 

von Teichen und Erdaushubablagerung teilweise vorgeschädigt. Die Auenböden 

weisen durch das längere Zeit hoch anstehende Grundwasser im Wurzelbereich 

einen starken Grundwassereinfluss auf. 

Der festgestellte Plan trägt den Anforderungen des Bodenschutzes Rechnung. 

Dabei sind die Vorgaben des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenver-

änderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – 

BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 4. März 2010 (BGBl. I S. 72), wonach nachhaltig die Funktionen des Bodens 

zu sichern oder wiederherzustellen sind, berücksichtigt worden. Schädliche Bo-
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denveränderungen und nachteilige Einwirkungen auf den Boden werden soweit 

möglich vermieden. Soweit Einwirkungen auf den Boden nicht zu vermeiden sind 

und Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte darstellen, die geeignet sind, Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die 

Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3 BBodSchG) werden die erforderlichen 

Maßnahmen ergriffen. So werden die an das Material aus Böden i.S.d. § 2 Abs. 1 

BBodSchG und dessen Ausgangssubstrate einschließlich des Mutterbodens, das 

im Zusammenhang mit Baumaßnahmen sowie bei anderen Veränderungen der 

Erdoberfläche ausgehoben, abgeschoben oder ohne nachteilige Veränderungen 

seiner Eigenschaften behandelt wird, gestellten besonderen Anforderungen (vgl. 

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a BBodSchG i.V.m. § 2 Nr. 1 der Bundes-Boden-

schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 [BGBl. I S. 

1554]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), be-

rücksichtigt. Die in der BBodSchV enthaltenen Werte (Prüf- und Maßnahmenwer-

te) und die diesbezüglich vorgesehenen Anforderungen werden im Zusammen-

hang mit der Baumaßnahme nicht überschritten. Dies gilt auch für die Wirkungs-

pfade Boden - Mensch, Boden - Nutzpflanze sowie Boden - Grundwasser, wie 

die bisher diesbezüglich gewonnenen Erkenntnisse belegen. Im Übrigen unter-

liegt Bodenmaterial, welches bei Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen des Bun-

des gelagert oder dort eingebaut wird, nicht den Regelungen des § 12 

BBodSchV. Auch dem Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAlt-

BodSchG) vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 652) trägt der festgestellte Plan 

Rechnung. Bei der Planung für die A 49, VKE 30, wurde in Bezug auf die Inan-

spruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten 

Flächen auch schon geprüft, ob eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, 

baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist (§ 3 Abs. 2 HAltBod-

SchG). Die Überbauung bislang nicht versiegelter Flächen wurde auf das erfor-

derliche Mindestmaß begrenzt. 

Den im BNatSchG ausgeprägten Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, wonach Böden so zu erhalten sind, dass sie ihre Funktion im Na-

turhaushalt erfüllen können, nicht mehr genutzte versiegelte Flächen zu renatu-

rieren oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich ist, der natürlichen Entwick-

lung zu überlassen sind (§ 1  Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG), trägt der festgestellte Plan 

gleichfalls Rechnung.  

Die Naturgüter Boden und Wasser sind in hohem Maße durch die Wechselwir-

kungen miteinander verknüpft und werden daher in der Konfliktanalyse zusam-
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mengefasst. Eingriffe in das Naturgüter Boden und Wasser stellen sich insbe-

sondere wie folgt dar: 

• Bodenverlust durch Versiegelung und Überbauung/ Strukturveränderung 

(auch durch Dämme) von mindestens Böden mit mittlerer Bedeutung und 

Empfindlichkeit und der Infiltrationsfläche für die Grundwasserneubildung 

• Bodenentwertung unter Brücken durch Standortveränderung und Verände-

rung des Bodenwasserhaushalts 

• Beeinträchtigungen des Bodens durch Schadstoffeinträge 

• Dauerhafte Absenkung des Grundwassers 

• Temporäre Veränderung der Bodenstruktur durch Baustelleneinrichtungen, 

Lagerflächen, Baustraßen etc., auch durch die zu verlegenden Entwässe-

rungsleitungen zu und von den Regenrückhaltecken 

Die zu erwartenden Eingriffe werden durch folgende Maßnahmen vermieden und 

verringert: 

-  Zufahrtswege während der Bauphase werden über vorhandene Straßen 

und Wege geführt 

-  Freihalten grundwassernaher Standorte von Befahren und Lagern 

-  Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Baustraßen und 

Nebenanlagen 

-  Sachgerechte und ordnungsgemäße Zwischenlagerung von Boden und 

Oberboden 

-  Schichtgerechter Wiedereinbau von Bodenmaterial 

-  Reduzierung versiegelten Böden auf das erforderliche Mindestmaß. 

Als Schutzmaßnahmen ist vorgesehen, die Inanspruchnahme auf das bautech-

nisch mögliche Minimum zu reduzieren. Dazu gehört der Oberbodenabtrag und 

die ordnungsgemäß Zwischenlagerung sowie Wiederverwendung (siehe die 

Maßnahmen S3 und S4 unter C, Ziffer IV,7.3.2). Die Anlage von Baustraßen er-

folgt überwiegend unter Einbeziehung bestehender Wirtschaftswege sowie Bau-

streifen. Zum Schutz der Bodenverdichtung werden auf den Bauflächen im Be-

reich der Talbauwerke geeignete Maßnahmen durchgeführt (Anlage von Bohlen- 

oder Plattenwegen, Geotextil). 

Die unvermeidbaren Eingriffe in die Böden und den Wasserhaushalt ist bei dem 

Konflikt KVa (Versiegelung durch die Trasse und Nebenanlagen) (siehe C, Ziffer 

IV,7.4 [Unvermeidbare Eingriffe]) mit insgesamt 99,904 ha neuversiegelte Flä-

chen (durch Trasse und Brückenbauwerke) sowie Nebenanlagen (Anschlussstel-

len, Zubringer, Wirtschaftswege, Regenrückhaltebecken, verlegte Straßen etc.). 

Außerdem ergeben sich durch den Konflikt KVb (Überformung von Talbereichen 
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durch Brückenbauwerke sowie Über- und Unterführungen) Beeinträchtigungen 

(von insgesamt 1,93 ha). Durch den Baubetrieb mit Arbeitsstreifen, Baustellen-

einrichtungen und Bodenlagerflächen ergeben sich auf 39,808 ha vorübergehen-

de Veränderungen des Bodengefüges und des Bodenwasserhaushalts (Konflikt 

K1a). Die Bodenversiegelungen durch Baustraßen, auch auf den Wirtschaftswe-

gen, führen zu temporären Funktionsverlust von Böden (Konflikt K1b mit einer 

zusätzlichen Nettoversiegelung von 2,262 ha). Dauerhaft werden 64,63 ha Acker-

flächen sowie Grasäcker überformt und baubedingt 27,84 ha (Konflikt K3). Wei-

terhin werden 11,22 ha Wirtschaftswiesen und –weiden in Anspruch genommen 

(Konflikt K4). 2,960 ha Ackerbrachen werden dauerhaft und 2,088 ha baubedingt 

in Anspruch genommen (Konflikt K5) und 0,741 ha Ruderal- und Nassstaudenflu-

ren (Konflikt K6). Weiterhin werden Wald- und Feldwege einschließlich der Stau-

denfluren mit insgesamt 8,135 ha dauerhaft und 4,181 ha temporär überformt 

(Konflikt K7). Nadelforsten und naturferne Forste werden mit 4,756 ha anlagebe-

dingt und 0,693 ha vorübergehend in Anspruch genommen (Konflikt K11). Laub- 

und Laubmischwald sowie Feldgehölze sind mit 11,509 ha anlagebedingt und 

2,104 ha vorübergehend betroffen (Konflikt K12) und Schlagfluren mit 1,119 ha 

bzw. 0,351 ha (Konflikt K13). Durch Schadstoffeinträge werden in einem Streifen 

von 25 m beidseits der Autobahn über die Böschungen und Arbeitsstreifen hin-

aus 8,22 ha landwirtschaftliche Fläche (Konflikt K15a) und 116,508 ha Wald- und 

andere Bereiche (Konflikt K15b) betroffen  

Die Auswirkungen auf Boden und Wasser sind bei der Flächenbilanzierung be-

rücksichtigt und sie werden zusammen mit den multifunktional wirkenden Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeglichen (siehe C, Ziffer IV,7.5). Zur Ver-

meidung von Wiederholungen wird auf diese Maßnahmen und die dazu erfolgte 

Bewertung verwiesen. Es werden insbesondere 21,003 ha Waldzuwachsflächen 

und 2,1954 ha Gewässerrandstreifen angelegt, Waldränder auf 3,227 ha natur-

nah gestaltet, 12,8306 ha Feldgehölze angelegt, 5,2984 ha Böschungsflächen 

bepflanzt, 4,292 ha Gewässer renaturiert und 46,79 ha Extensivgrünland entwi-

ckelt und geschaffen, außerdem liegen 39,1915 ha in der 25 m-Wirkzone. 9,2784 

ha Mulden und Gräben werden angelegt. Durch das Vorhaben sind insgesamt 

227,1383 ha betroffen. 

Die festgestellten Vermeidungs-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen tragen 

auch den Anforderungen des Bodenschutzes, insbesondere wenn sie zum Aus-

gleich der eintretenden Konflikte in Bezug auf das Schutzgut „Boden“ dienen, 

Rechnung. In diesem Zusammenhang wird Folgendes grundsätzlich angemerkt: 
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Die Inanspruchnahme von Boden wird auf das bautechnisch Unerlässliche redu-

ziert. 

Der Oberboden wird im Bereich aller anlagebedingt (dauerhaft) zu beanspru-

chenden Flächen getrennt abgetragen und fachgerecht in Mieten zwischengela-

gert (vgl. auch DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbei-

ten“ in Verbindung mit dem „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau“, ZTV La-StB 05). Die Zwi-

schenlagerung des abzutragenden Oberbodens erfolgt auf geeigneten, ökolo-

gisch unempfindlichen Flächen außerhalb des Eingriffsraums, möglichst in der 

Nähe der geplanten Auftragsflächen.  

Zum Schutz der unversiegelten und natürlich gewachsenen Böden werden die für 

Baustelleneinrichtungen so klein wie möglich gehalten. Da im Bereich der Bau-

stelleneinrichtungsflächen auf bisher unversiegelten Böden baubedingte Verdich-

tungen und Schadstoffeinträge in den Boden möglich sind, werden Vorkehrungen 

entsprechend den Regelwerken getroffen, die während der Bauphase eine Ge-

fährdung durch Bodenverunreinigung verhindern. Die Baustellenzufahrt erfolgt 

über vorhandene Straßen und Wege (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV, 17 

[Bauausführung]). 

Auf den Böschungsflächen mit geplanter Einsaat von Landschaftsrasen soll „ma-

gerer“ Oberboden aufgebracht werden, d.h. die Schichtdicke des Oberbodens 

wird reduziert, so dass sich ein „magerer“ Rasen entwickelt. Die mit Gehölzen zu 

bepflanzenden Flächen werden mit einer Oberbodenschicht belegt. 

Bei der Bewertung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind prinzipiell mehre-

re Naturgüter insbesondere Biotope und Boden sowie Wasser im Hinblick auf 

das hohe Maß der Wechselwirkungen zusammengefasst worden. Dabei ist be-

rücksichtigt worden, dass ein funktionaler Ausgleich für den verlorengehenden 

Boden und die damit verbundene Grundwasserneubildung nicht möglich ist. 

Deshalb wird bei den Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen darauf abgezielt, 

langfristig eine Kompensation zu schaffen. 

Bei Verwertung von Ausbauasphalt werden die „Richtlinien für die umweltverträg-

liche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen sowie 

für die Verwertung von Ausbaustoffen im Straßenbau“ (RUVA-StB 01), Ausgabe 

2001, Fassung 2005, und die „Technischen Lieferbedingungen für Asphaltgranu-

lat“ (TL AG-StB 09) angewendet. 

Vor dem Einbau von Bodenmaterial, das ist Material aus Böden i.S.v. § 2 Abs. 1 

BBodSchG und dessen Ausgangssubstraten, jedoch ohne Mutterboden, sollen 

die Regeluntersuchungen nach Anhang 1.2 der noch in Kraft zusetzenden Er-

satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) durchgeführt werden. Die Güteüber-
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wachung der mineralischen Ersatzbaustoffe erfolgt nach dem Verfahren der 

„Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstel-

lung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung“ 

Ausgabe 2004, Fassung 2007 (TL G SoB-StB 04),. Bei der Güteüberwachung 

anderer Materialien sind alle für den Einbau hergestellten Gesteinskörnungen 

nach den „Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßen-

bau im Straßenbau“, Ausgabe 2004, Fassung 2007 (TL Gestein-StB 04). 

Nach der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.5 (Altlasten, 

Bodenschutz), liegen keine Erkenntnisse über die Altflächen vor, die durch das 

geplante Vorhaben und dessen nähere Umgebung (ca. 100 m) berührt werden, 

vor. Auch bestehen aus Sicht des Dez. (Abfallwirtschaft) gegen das Vorhaben 

keine Bedenken. Auch aus Sicht des Dez. 34 (Bergaufsicht) zu vertretende öf-

fentlich-rechtlichen Belange des Bergbaus stehen solche dem Vorhaben nicht 

entgegen. 

11. Land- und forstwirtschaftliche Belange 

Das Bauvorhaben ist auch unter Berücksichtigung der Belange der Land- und 

Forstwirtschaft im öffentlichen Interesse erforderlich. Die von der Landwirtschaft 

wegen großen Flächenverbrauchs vorgebrachten Einwendungen mussten zu-

rückgewiesen werden. 

In die Abwägung sind die öffentlichen Belange der Land- und Forstwirtschaft vor-

rangig einzustellen, wenn durch das Vorhaben eine Existenzbedrohung landwirt-

schaftlicher Betriebe in größerem Umfang verbunden ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 

31. Oktober 1990 - BVerwG 4 C 25.90). Im Anhörungsverfahren ist von einzelnen 

Landwirten eine Existenzgefährdung ihres Betriebes behauptet worden. Dies 

wurde von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung untersucht (siehe 

die Ausführungen unter C, Ziffer V, 1.3 [Fragen zur Existenzgefährdung landwirt-

schaftlicher Betriebe]). 

11.1 Allgemeines 

Mit dem Bau der A 49 in dem hier festgestellten Planungsabschnitt sind die in 

den Planunterlagen dargestellten Grundstücksinanspruchnahmen verbunden 

(siehe die Deckblätter zu den Grunderwerbsplänen und die Grunderwerbsver-

zeichnisse [lfd. Nr. 31.1 bis 31.18 und 32.1 sowie 32.2 der festgestellten Unterla-

gen]). Im Einzelnen werden für die Trasse einschließlich des Straßenkörpers und 

der Nebenanlagen 19,2 ha Wald, 45,0 ha Grünland sowie 138,5 ha Ackerland, 

also insgesamt 203 ha benötigt. Darüber hinaus werden für die Durchführung der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen ca. 196 ha Flächen beansprucht, von de-

nen ca. 119 ha in landwirtschaftlicher Nutzung sind. 75 ha der Ausgleichs- und 
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Ersatzflächen liegen im Wald. Also werden insgesamt 342,4 ha Flächen in An-

spruch genommen. Von den benötigten Flächen für die Trasse mit Nebenanla-

gen von 160,9 ha werden für die Anlage 26,5 ha öffentliche und 79,3 ha private 

Flächen, insgesamt 105,8 ha. sowie für den Bau 55,1 ha benötigt. Für Aus-

gleichmaßnahmen werden 131,4 ha, davon 69,3 ha öffentliche und 62,1 ha priva-

te Flächen benötigt. Für Ersatzmaßnahmen 50,1 ha, davon 40,4 ha öffentliche 

und 9,7 ha private Flächen benötigt. Da der Vorhabenträger schon 100 ha erwor-

ben hat, liegt der Anteil für die Trasse bei 60% öffentliche Flächen, bei den Aus-

gleichsmaßnahmen ca. 50% und bei den Ersatzmaßnahmen bei 80%. Des Wei-

teren liegen 217 ha in den Gebieten der Flurbereinigungsverfahren (davon rund 

15 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und ca. 60 ha sonstige, insbesondere Wald-

flächen für die Baumaßnahmen und für die Realisierung von landschaftspflegeri-

schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Gemarkung Wiera sowie 142 

ha in den Gemarkungen Neustadt, Momberg, Speckswinkel, Stadtallendorf und 

Erksdorf für den Trassenneubau einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen). Hinsichtlich der in den „Vorranggebieten Landwirtschaft“ vorgesehenen 

Kompensationsflächen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,1.5.2 behan-

delt. Der Zugriff auf landwirtschaftlich genutzte Flächen erfolgt fast ausschließlich 

im Rahmen artenschutzrechtlicher Anforderungen, die sich aus § 44 BNatSchG 

ergeben. Im Rahmen der Maßnahmenplanung wurde durch die multifunktionale 

Maßnahmenumsetzung garantiert, dass Beeinträchtigungen mehrerer Arten und 

Schutzgüter durch identische Maßnahme kompensiert werden, so dass der Flä-

chenverbrauch auf das geringstmögliche Maß reduziert wird. Darüber hinaus 

fanden im Vorfeld der Planung umfangreiche Abstimmungsprozesse zwischen 

dem ASV Kassel und den betroffenen Landwirten statt, um Härtefälle zu vermei-

den. 

Durch die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutztem Grund und Boden, 

auch für Festlegung von Ersatzwald für verlorengehenden Wald, in nicht uner-

heblichem Maß ergeben sich für eine Reihe landwirtschaftlicher Betriebe nachtei-

lige Wirkungen. Die Planfeststellungsbehörde ist sich auch bewusst, dass durch 

das Vorhaben eine weitere Landverknappung im Planungsraum ausgelöst wird. 

Den sich aus Planung einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

ergebenden Auswirkungen wurden mit den Kreisbauernverbänden Schwalm- 

Eder e.V. und Marburg-Biedenkopf vorgebrachten Einwendungen wegen des 

großen Flächenverbrauchs von landwirtschaftlicher Nutzfläche, die die Existenz-

grundlage der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Haupt- und Nebenerwerbs-

betriebe darstellt, kann nicht durch eine Umplanung reduziert werden. Denn auf-

grund der arten- und naturschutzrechtlichen Erfordernisse muss der Vorhaben-
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träger die Auswirkungen auf die Umwelt in entsprechendem Umfang kompensie-

ren. Bei der Planung haben die Interessen der landwirtschaftlichen Betriebe da-

durch Berücksichtigung gefunden, dass der Vorhabenträger Kompensations-

maßnahmen auf den ihm angebotenen und angekauften Flächen vorgesehen 

hat, wenn diese arten- und naturschutzrechtlich geeignet sind. 

Ferner werden einige Waldbereiche durch Ausgleichsmaßnahmen betroffen, die 

dazu dienen eine Aufwertung der Waldflächen im Interesse des Artenschutzes zu 

bewirken. 

Der Grund und Boden der dafür in Anspruch zu nehmenden Grundstücke ist ne-

ben der öffentlichen Hand von Privateigentümern aufzubringen. Die im Einzelnen 

erforderlichen Inanspruchnahmen ergeben sich aus dem Grunderwerbsverzeich-

nissen. Teilweise werden Grundstücke nur in geringem Umfang (randlich ange-

schnitten) betroffen, es kommt aber auch zu größeren Inanspruchnahmen, teil-

weise von gesamten Grundstücken. Die Grundstücksinanspruchnahmen sind für 

die Planfeststellung von besonderem Gewicht und sollten nach Möglichkeit ver-

mieden werden (siehe die nachfolgenden Ausführungen unter C, Ziffer V,1.3 

[Fragen zur Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe]). 

Der Vorhabenträger hat bereits bei der Planung des Vorhabens grundsätzlich da-

rauf geachtet, dass, sofern Grundstücksinanspruchnahmen nicht vermieden wer-

den können, diese auf das unverzichtbare Maß beschränkt bleiben. Diesem Ge-

bot trägt das Vorhaben jedenfalls im Ergebnis dadurch Rechnung, dass schon 

weit im Vorfeld angesichts des Weiterbaus der A 49 eine gewisse Flächenbevor-

ratung seitens des Vorhabenträgers betrieben wurde und während des Verfah-

rens mögliche Flächenreduzierungen vorgenommen wurden. So wurde zur Scho-

nung privaten Eigentums und sonstiger Rechte, die mit einer Inanspruchnahme 

von Flächen beeinträchtigt werden, sowohl bei der Wahl der Trasse als auch bei 

der Planung der notwendigen landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen nach Möglichkeit bereits auf Flächen der öffentlichen Hand zurück-

gegriffen. Dennoch war es nicht immer möglich, auf die Inanspruchnahme von 

Grundstücken in privatem Eigentum zu verzichten (siehe hierzu die Ausführun-

gen unter C, Ziffer IV,7.5 verwiesen).  

Diese Inanspruchnahmen sind allerdings nur unter Beachtung des Art. 14 GG zu-

lässig. Danach kann eine Beanspruchung dann erfolgen, wenn diese zum Wohl 

der Allgemeinheit und auf Grund eines Gesetzes erfolgt (Art. 14 Abs. 3 GG). Das 

Eigentum als solches ist danach nicht grundsätzlich vor Eingriffen anlässlich ei-

ner Straßenbaumaßnahme geschützt, sondern muss im Rahmen der Abwä-

gungsentscheidung zu Gunsten des Straßenbaus zurückstehen, wenn die Plan-

rechtfertigung ausreichend belegt ist, die einschlägigen Planungsleitsätze beach-
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tet sind und nach Abwägung aller vom Plan betroffenen Belange unter Zurück-

stellung individueller Betroffenheiten, namentlich der Inanspruchnahmen Von 

Grundstücken, an der Planung festgehalten werden muss. Damit kommt die sog. 

„enteignungsrechtliche Vorwirkung“ des beantragten Planfeststellungsbeschlus-

ses zum Ausdruck: bereits im Planfeststellungsbeschluss ist zu entscheiden, in 

welchem Umfang eine Inanspruchnahme privater Flachen erforderlich ist. 

Hierzu ist festzustellen, dass die Planrechtfertigung für den Neubau der A 49 be-

reits in den Antragsunterlagen dargestellt und im vorliegenden Planfeststellungs-

beschluss, wie die vorstehenden Darlegungen belegen, gegeben ist. Zusammen-

fassend ist darauf hinzuweisen, dass der Neubau der A 49 zielkonform zu den 

Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes und damit auch geeignet ist, 

entgegenstehende Belange aus dem Eigentum zu überwinden und dem Träger 

der Straßenbaulast das ihm nach § 19 Abs. 1 FStrG zustehende Enteignungs-

recht einzuräumen. Dies gilt insbesondere für die Flächen, die für die Herstellung 

der Trasse benötigt werden. Die Trassenführung ist bestimmt durch die mit dem 

Straßenbauvorhaben vorgegebene Zielsetzung. Diese Anforderungen erfüllt die 

A 49 in dem planfestgestellten Abschnitt der VKE 30 in besonderer Weise. Sie 

entspricht vor allem den Vorgaben des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen; 

der Verkehrsbedarf für das Projekt ist nachgewiesen worden. Die auf diese Wei-

se verfolgten Zielsetzungen entsprechen den in § 1 FStrG formulierten Zielen des 

Fernstraßenrechts. Die genannten Argumente sind damit geeignet, im Einzelfall 

als Rechtfertigung für eine gegebenenfalls notwendig werdende Enteignung zu 

dienen. Die gewählte Linienführung ist – wie den vorstehenden Ausführungen zu 

entnehmen ist – zweckmäßig und geeignet. Dies gilt unter Beachtung der natur-

schutzfachlichen und naturschutz- und artenschutzrechtlichen Anforderungen 

auch für die landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, deren 

Durchführung die Inanspruchnahme von Privateigentum erfordert (siehe hierzu 

auch die Ausführungen unter C, Ziffer V, 1.1 [Eigentumsgarantie] und die Abwä-

gung aufgrund einzelner Einwendungen unter C, Ziffer V,2).  

Der Träger des Vorhabens hat – wie unter C, Ziffer V,7.5 dargelegt – die gesetz-

lichen Vorgaben bei der Auswahl und Festlegung der Kompensationsmaßnah-

men eingehalten. Die Kompensation aller unvermeidbaren Eingriffe in Natur und 

Landschaft wurde nach einem einheitlichen Konzept erstellt, das zum einen die 

durch den Bau der Straße hervorgerufenen Eingriffe funktional vollständig aus-

gleicht und zum anderen die mit der Durchführung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen verbundenen Grundstücksinanspruchnahmen – unter Berücksichti-

gung der vorgenommenen Planänderungen – sowohl hinsichtlich ihrer Schwere 

als auch ihres Umfangs auf ein Mindestmaß reduziert. 
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Alle festgestellten Maßnahmen sind erforderlich, um die mit den landschaftspfle-

gerischen Ausgleichs- und Ersatzkonzept beabsichtigten Kompensationen zu 

bewirken. Die dazu in Anspruch genommenen Grundstücke sind auf Grund ihrer 

Lage, ihrer Beschaffenheit und ihres Zustandes in jedem Einzelfall geeignet, die 

Wirksamkeit der auf ihnen vorgesehenen Maßnahmen in der dafür vorgesehenen 

Zeit zu gewährleisten. Dieses Konzept, das auch mit den entsprechenden Fach-

behörden bereits bei der Aufstellung der Planunterlagen ständig abgestimmt und 

aktualisiert wurde, berücksichtigt in seiner jetzigen Ausprägung – also unter Be-

rücksichtigung der vorgenommenen Planänderungen – in besonderer Weise den 

in der Abwägung vorzunehmenden Interessenausgleich zwischen den Anforde-

rungen, die sich anlässlich des Straßenbauvorhabens an den Umfang der durch-

zuführenden Kompensationsmaßnahmen ergeben, und den entgegenstehenden 

Interessen der Grundstückseigentümer, die durch diese Maßnahmen ihr unein-

geschränktes Eigentumsrecht verlieren. Dies führte auch dazu, dass im Laufe 

des Planfeststellungsverfahrens eine Planänderung mit Datum vom 30.03.2010 

erfolgte, bei der die Vorschrift des § 15 Abs. 3 BNatSchG, bei der Inanspruch-

nahme von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbe-

sondere für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneten Böden nur im 

notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen, beachtet worden.  

Auch hinsichtlich der vorgesehenen landschaftspflegerischen Kompensations-

maßnahmen berücksichtigt die Planung so weit wie möglich die Interessen der 

betroffenen Grundstückseigentümer. So wurden die Flächen möglichst zusam-

menhängend beplant, damit auf dem dann entstehenden Bereich ein in der Wer-

tigkeit möglichst hoher Ersatz für die nicht ausgleichbaren Eingriffe erfolgen 

kann. Wäre dies nicht möglich, würden die erforderlichen Kompensationsmaß-

nahmen einen erheblich höheren Flächenverbrauch erforderlich machen. 

Die Betriebe der Einsprecher wurden auf Veranlassung des Vorhabenträgers 

durch unabhängige Sachverständige auf die Auswirkungen des Straßenbauvor-

habens konkret untersucht und hinsichtlich der Frage der Existenzgefährdungen 

begutachtet. Für die noch verbleibenden landwirtschaftlichen Betriebe stehen 

dem Vorhabenträger umfangreiche Tauschflächen zur Verfügung, um deren 

Entwicklungsmöglichkeit grundsätzlich zu sichern. 

Die Flächenverluste für die Landwirte durch das Vorhaben sind nicht vollständig 

ausgleichbar. Die nachteiligen Auswirkungen auf die Agrarstruktur und die Be-

triebsflächen der landwirtschaftlichen Betriebe sollen möglichst gering gehalten 

werden, deshalb werden aus Anlass der geplanten Straßenbaumaßnahme Flur-

bereinigungsverfahren  nach den Bestimmungen des Flurbereinigungsgesetzes 
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durchgeführt. Mit diesen Verfahren werden die durch das Vorhaben hervorgeru-

fenen Grundstücksinanspruchnahmen auf einen größeren Kreis von Eigentümern 

verteilt und somit für jeden einzelnen Betroffenen erträglicher gestaltet. Das Amt 

für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hat bei der Enteignungsbehörde, dem 

Regierungspräsidium Kassel, beantragt, Flurbereinigungsverfahren von der obe-

ren Flurbereinigungsbehörde, dem Hessischen Landesamt für Bodenmanage-

ment und Geoinformation, anordnen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist 

anzumerken, dass aus Anlass der Neubaus der A 49 (VKE 30) die Durchführung 

des Flurbereinigungsverfahrens für Teile der Gemarkungen Neustadt, Momberg, 

Speckswinkel, Stadtallendorf und Erksdorf schon eingeleitet ist (Flurbereini-

gungsbeschluss vom 10. Dezember 2009 für das Flurbereinigungsverfahren UF 

1872 Neustadt – A 49 (StAnz. 2010 S. 130). Ferner wurde ein Flurbereinigungs-

verfahren für die Teile der Gemarkungen Wiera und Wasenberg angeordnet 

(Flurbereinigungsbeschluss vom 10. Dezember 2009 für das Flurbereinigungs-

verfahren UF 1873 Schwalmstadt-Wiera A 49 (StAnz. 2010 S. 132). Im Übrigen 

war für die Gemarkungen Florshain, Frankenhain und Treysa aufgrund des Plan-

feststellungsbeschlusses vom 20. September 2007 der Flurbereinigungsbe-

schluss am 12. August 2008 für das Flurbereinigungsverfahren UF 1769 

Schwalmstadt – A 49 – SÜD erlassen worden (StAnz. 2008 S. 2377). 

Hierzu ist anzumerken, dass mit der Durchführung von Flurbereinigungsverfah-

ren letztlich gewährleistet werden kann, dass den von der Planung betroffenen 

Landwirten – gegebenenfalls auch über die im Planfeststellungsverfahren vom 

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel gemachten Angebote hinaus – Er-

satzflächen zur Verfügung gestellt werden. Im Übrigen sind vom Vorhabenträger 

bereits landwirtschaftliche Flächen (Stand Dez. 2010: rd. 100,6 ha) erworben 

worden, die entsprechend in die Flurbereinigungsverfahren eingebracht und den 

landwirtschaftlichen Betrieben als Eigentumsflächen übereignet werden können.  

Aber selbst wenn die Auswirkungen des Vorhabens durch die Zuweisung von 

entsprechendem Ersatzland nicht vollständig ausgeglichen werden können, so 

kann dennoch keine andere Entscheidung getroffen werden. Die Belange der 

Landwirtschaft müssen demzufolge zurückgestellt werden. Im Übrigen geht die 

Planfeststellungsbehörde vorliegend davon aus, dass in den Flurbereinigungs-

verfahren die Auswirkungen für die Beteiligten in erheblichem Umfang gemildert 

werden können (vgl. auch BayVGH München, Urteil vom 19. Oktober 1993 - 8 A 

93.40002, 40001), wie dies auch die in Flurbereinigungsverfahren gewonnenen 

Erfahrungen belegen. Die Planfeststellungsbehörde ist daher nicht gehalten, den 

genauen Umfang der Landverknappung nach Quantität und Qualität näher dar-

zustellen, denn insoweit handelt es sich bei dem Planvorhaben der hier zu beur-
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teilenden Art mehr oder minder um eine der üblichen Folgewirkungen einer Stra-

ßenplanung. Grund und Boden geht verloren und kann – trotz Ersatzlandbe-

schaffung – als solcher insgesamt nicht ausgeglichen werden (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 19. Mai 1998 - BVerwG 4 C 11.96 -, Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 

138). 

Da durch die Baumaßnahme einschließlich der Kompensationsmaßnahmen un-

streitig vor allem landwirtschaftliche Flächen (die umgewandelten Waldflächen 

werden durch Ersatzaufforstungen kompensiert und dafür werden auch landwirt-

schaftliche Flächen benötigt) größeren Umfangs in Anspruch genommen werden, 

kommt es bei der Beurteilung dieses Eingriffs nach der Rechtsprechung auch da-

rauf an, dass der jeweilige Belang erkannt und zutreffend gewichtet wird. Im vor-

liegenden Fall ist – dies auch unter Berücksichtigung der Vorträge von Beteiligten 

und betroffener Landwirte im Anhörungsverfahren bezüglich der wahren Bedeu-

tung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft sowie der landwirtschaftli-

chen Nutzung der Flächen – eine sachgerechte Gewichtung erfolgt. Dabei ist be-

rücksichtigt worden, dass mit dem festgestellten Fachplan und mit Hilfe des land-

schaftspflegerischen Begleitplanes die Eingriffe in Natur und Landschaft jeden-

falls soweit gemindert worden sind, dass das mit der Planfeststellung zum Aus-

druck gebrachte Abwägungsergebnis nicht als Fehlgewichtung einzelner Belange 

und insgesamt nicht als Fehleinschätzung angesehen werden kann (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12. Juli 1985 - BVerwG 4 C 40.83 -, BVerwGE 72, 15). Für 

die hier angesprochenen öffentlichen Belange der Land- und Forstwirtschaft gilt 

nichts anderes. 

Die öffentlichen Belange der Land- und Forstwirtschaft sind neben dem Eingriff in 

das private Grundeigentum und in die landwirtschaftlichen Betriebe zu sehen 

(siehe die Ausführungen unter C, Ziffer V). Trotz der Schwere der Eingriffe in pri-

vate Belange müssen die privaten Belange zurückgestellt werden. Für Pachtflä-

chen ergibt sich nichts anderes (siehe hierzu die diesbezüglichen Erläuterungen).  

Im Hinblick auf die Interessen der betroffenen Landwirtschaft sind die zunächst 

vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen in der Schwalmaue – mit diesen soll 

die landwirtschaftliche intensiv genutzte Aue naturschutzfachlich aufgewertet 

werden – überarbeitet worden, da damit domänenfiskalische Grundvermögen 

des Landes Hessen (Hessische Staatsdomäne Schafhof in Ziegenhain), das an 

einen Landwirt langfristig verpachtet ist, betroffen wird. Die Schwerpunkte des 

Betriebes liegen im Zuckerrübenanbau, im Getreide- und Rapsanbau mit Saat-

gutvermehrung. Die Domäne hat schon in der Vergangenheit für Naturschutz-

maßnahmen Flächen bereitgestellt und wird zudem für städtebauliche Maßnah-

men Flächen bereitstellen müssen. Im Planfeststellungsbeschluss vom 
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20.09.2007 für die A 49, VKE 20, ist der Maßnahmenkomplex E5 [nicht wie in der 

Stellungnahme angegeben, Maßnahme E6] als Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

me festgestellt worden. Dabei sind vom Vorhabenträger die zum Maßnahmen-

komplex E5 unterbreiteten Vorschläge aufgegriffen worden und es wurden Ände-

rungen dieses Komplexes vorgenommen; die Maßnahmen wurden hinsichtlich ih-

rer Lage und Größe (7,00 ha) als erstem Schritt konkretisiert und in den nördli-

chen Bereich des Schwalmbeckens unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Bewirtschaftungsgrenzen verschoben. In einem zweiten Schritt werden vom Vor-

habenträger die Details hinsichtlich der Bauausführung sowie die Einzelheiten 

zur Folgenutzung und Pflege mit der HLG und dem Pächter geklärt. Dabei sollen 

die Interessen des Pachtbetriebes, soweit möglich, berücksichtigt werden.  

Der für die VKE 30 geplante Maßnahmenkomplex E2 steht in einem engen fach-

lichen und räumlichen Zusammenhang mit dem vorgenannten Komplex E5. 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hat zugesagt, entsprechend 

dem Vorschlag des Einwänders den Flächenzuschnitt im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung zu modifizieren, so dass die nachteiligen Wirkungen auf den land-

wirtschaftlichen Betrieb minimiert werden. 

Im ersten Änderungsverfahren war der Vorschlag, einen Teil der für die VKE 30 

vorgesehenen Ersatzmaßnahme E2 aus dem Rückhaltebecken auf Flurstücke in 

der Leimbachaue zu verschieben, vom Vorhabenträger nachgekommen worden. 

Danach sollte eine Renaturierung der Leimbachaue zwischen Wasenberg und 

Leimbach als Bestandteil des Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt“ (Code 5121-401) in der Flur 4 der Gemarkung Leimbach vorge-

nommen werden. Im weiteren Verfahren ergab sich das Teilflächen aus der 

Maßnahmenkonzept E5 herausgenommen und hierfür sind das Maßnahmenkon-

zept E2 wieder teilweise (mit den Maßnahmen E2.1 und E2.2) sowie zusätzlich 

die Maßnahme E6 (beide in der Schwalmniederung) Regenrückhaltebecken in 

die Planung aufgenommen worden (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,7.5 

[Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen]). Die damit verbundene Inanspruchnahme 

von Ackerland wurde vom ASV Kassel mit den Beteiligten abgestimmt. 

Wie unter C, Ziffer IV,7.5 [Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen] dargelegt, sind 

die geplanten Maßnahmen erforderlich und notwendig. Dies gilt auch vor dem 

Hindergrund der von den KBV Schwalm-Eder geäußerten Bedenken wegen der 

naturschutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 70er und 80er Bö-

den oder vor allem die Heckenanlegung, auch hinsichtlich der Maßnahmen A10 

und A10a oder der Pflege. Die Pflege der Hecken ist in aller Regel durch den 

Vorhabenträger zu gewährleisten. Für eventuelle Ertragsschäden kann – wie das 
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Amt für Bodenmanagement Homberg im Verfahren dargelegte – eine Ermittlung 

und Ausgleich im Flurbereinigungsverfahren erfolgen. 

Die im Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ vorgesehenen 

Maßnahmen sind geeignet. Sie unterstützen in geeigneter Weise die Erhaltungs- 

und Entwicklungsziele des Vogelschutzgebietes. Dabei steht die Entwicklung ei-

nes günstigen Erhaltungszustands der Brutvorkommen und Lebensräume der re-

levanten Wiesen- und Wasservogelarten innerhalb der Schwalmaue im Vorder-

grund, weil – wie die aktuellen Erfassungen belegen – solche Maßnahmen im In-

teresses des Vogelschutzes notwendig sind, um die unter dem Erhaltungsziel er-

fassten Maßnahmen für bestimmte Vogelarten (§ 2 LSG-VO) sicherzustellen. 

Ein Verzicht auf die geplanten Kompensationsmaßnahmen ist – entgegen der 

Auffassung Beteiligter – nicht möglich. Auch stehen andere geeignete Flächen 

für die erforderlichen Maßnahmen nicht zur Verfügung, auch wenn unzweifelhaft 

agrarstrukturelle Belange erheblich betroffen sind. Soweit im Anhörungsverfahren 

geeignete andere Flächen benannt worden sind, sind diese vom Vorhabenträger 

im abgeschlossenen Anhörungsverfahren und von der Planfeststellungsbehörde 

in die Prüfung einbezogen worden. Im Anhörungsverfahren darauf hin Planände-

rungen vorgenommen, die in die festgestellte Planung einbezogen wurden. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zur Bewältigung der mit 

dem Vorhaben verbundenen Folgen unter C, Ziffer V,1.1 [Eigentumsgarantie] 

verwiesen.  

Die Straßenbaumaßnahme A 49 ist ohne Eingriffe in die öffentlichen Belange der 

Land- und Forstwirtschaft nicht durchführbar, obwohl der Vorhabenträger bei der 

Planung und im laufenden Planfeststellungsverfahren die erforderlichen, unver-

meidlichen Eingriffe auf ein Mindestmaß reduziert hat. Die verbleibenden Eingrif-

fe in Land- und Forstwirtschaft sind jedoch nicht vermeidbar. Daher müssen die 

Interessen der Eigentümer an einem möglichst ungestörten Erhalt ihres Eigen-

tums und die Interessen der Land- und Forstwirtschaft an einer möglichst unver-

änderten Weiterführung der Betriebe zurückgesellt werden (siehe die Ausführun-

gen unter C, Ziffer V). Der Bau der A 49, VKE 30, war zuzulassen, da, wie darge-

legt, den mit diesem Vorhaben verfolgten Ziele Vorrang einzuräumen und das 

damit verbundene übergeordnete öffentliche Interesses an der Verwirklichung 

des Vorhabens den Beteiligten zumutbar ist.  

Wie dargelegt, kommt den öffentlichen Belangen der Land- und Forstwirtschaft 

ein umso größeres Gewicht zu, je mehr landwirtschaftliche Betriebe durch das 

Vorhaben in ihrer Existenz bedroht sind. 

Vorliegend sind angesichts der von 12 Betriebsinhabern im Anhörungsverfahren 

geltend gemachten Existenzgefährdungen vom Amt für Straßen- und Verkehrs-
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wesen Kassel nähere Ermittlungen zur Frage, inwieweit der sich ergebende Ein-

griff zur Gefährdung der Existenz von Betrieben führt, vorgenommen worden. 

Auch sind die von der landwirtschaftlichen Berufsvertretung vorgetragenen Ein-

wendungen in Bezug auf die Weg- und Grundstücksgestaltung in die weiteren 

Überlegungen einbezogen worden und haben zu einer Reihe von Planänderun-

gen geführt. 

Der mit dem Bauvorhaben verbundene Flächenverlust, insbesondere für die be-

troffenen Land- und Forstwirte, kann nicht zu einer anderen Entscheidung führen. 

Dies gilt auch für den aus Anlass des Vorhabens notwendigen erheblichen Flä-

chenbedarf für erforderliche naturschutzrechtliche und -fachliche Kompensati-

onsmaßnahmen.  

Hinsichtlich der Anregung des ASV Kassel, seitens der Landwirtschaft zu prüfen, 

ob sich nicht für einen oder zwei Betriebe im Gebiet der Aufbau eines (zusätzli-

chen) Betriebszweiges lohne, mit dem die extensiv weiter zu nutzenden Kom-

pensationsflächen bewirtschaftet werden können, zumal damit die Dauerhaftig-

keit der Maßnahmen ohne größeren Aufwand gewährleistet werden könne, weil 

eine Nutzung von Flächen einer „reinen“ Pflegemaßnahme immer vorzuziehen 

sei, kann in die Flurbereinigungsverfahren einbezogen werden. Eine Entschei-

dung hierüber in der Planfeststellung kann wegen diesbezüglich nicht gegebener 

Vorschriften nicht getroffen werden. 

Das Regierungspräsidium Kassel, Dez. 25, hat im zweiten Änderungsverfahren 

seine Bedenken gegen die Inanspruchnahme von Ackerland für die Maßnahmen 

E2.2 und E6 zurückgestellt, da diese Maßnahmen bereits im Vorfeld zwischen 

den Beteiligten abgestimmt wurden und auch seitens der Vertreter der Landwirt-

schaft Zustimmung fanden. Die Ausgleichsmaßnahmen A13 wird generell befür-

wortet, da sie in der Landwirtschaft und auch aus Sicht des Naturschutzes eine 

hohe Akzeptanz finden. 

11.2 Forstfachliche Belange 

Die forstrechtlichen und forstfachliche Belange werden durch das Vorhaben da-

durch betroffen, das in Wald unmittelbar eingegriffen wird und Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen im Wald durchgeführt werden. Die Beteiligung der Forstbe-

hörden erfolgte auf der Grundlage des § 5 Satz 2, § 9 HForstG.  

Für den eintretenden Waldverlust im Bereich der Waldgebiete „Hardt“, an der 

K 105, „Kälbacher Holz“ und Fichtenforste (Konflikt K11 mit 4,756 [ursprünglich 

5,52] ha anlage- und 0,693 [ursprünglich 1,02] ha baubedingt) sowie Laub- und 

Laubmischwaldbestände unter anderem im Bereich „Kälbacher Holz“ (Konflikt 

K12 mit 11,509 [ursprünglich 11,34] ha anlage- und 2,104 [ursprünglich 2,11] ha 
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baubedingt) und Schlagfluren u.a. im „Kälbacher Holz“ (Konflikt K13 mit 1,119 

[ursprünglich 0,51] ha anlage- und 0,351 [ursprünglich 0,02] ha baubedingt) er-

folgt eine flächengleiche Aufforstung. Die Waldzuwachsflächen (Maßnahmen-

komplex E1) von 20,046 ha befinden sich nordwestlich des Biedenbacher Tei-

ches (Maßnahme E1.1neu) mit 2,893 ha, nordwestlich des Großen Tiefenbach II 

(Maßnahme E1.2) mit 3,984 ha, östlich des Kälbacher Holzes (Maßnahme E1.3) 

mit 2.072 ha, östlich des Großen Tiefenbach (Maßnahme E1.4) mit 1,482 ha und 

„Am Hopfenberg“ (Maßnahme E1.5) mit 10,572 ha. 

Außerdem sind Maßnahmen im Wald, die die Herausnahme aus der forstwirt-

schaftlichen Nutzung (Maßnahme A8) sowie eine naturnahe Entwicklung von 

Waldbeständen (Maßnahmenkomplex A9), die zum großen Teil als CEF-Maß-

nahmen darstellen und zur Funktionserhaltung von Vögeln oder Fledermausarten 

dienen, vorgesehen. Außerdem werden Naturwaldparzellen entwickelt (in den 

Gemarkungen Wiera, Treysa und Momberg, Maßnahme A9.1), die Nutzung von 

alten Eichen- und Buchenbeständen beschränkt (in der Gemarkung Stadtallen-

dorf, Maßnahme A9.1.1n) und von Altbaumgruppen (Eiche und Buche) verzichtet 

(in der Gemarkung Stadtallendorf, Maßnahme A9.5n). Ferner wird der Totholzan-

teil durch Belassen von Altkronen erhöht und auf die dauerhafte Nutzung von 

Bäumen mit Industrieholzqualität (Eiche und Buche) verzichtet (in der Gemar-

kung Stadtallendorf, Maßnahme A9.6n) und Gewässersysteme entfichtet (in der 

Gemarkung Momberg, Maßnahme A9.7n). Im Wald „Hardt“ wird eine Schneise 

als Leitstruktur für Fledermäuse angelegt (Maßnahme A11). Im Rahmen des 

Maßnahmenkomplexes E3 im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neu-

stadt“ wird ein Nadelforstes in Grünland umgewandelt (Maßnahme E3.4). 

Die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen zur Umwandlung von Nadelwald in 

standortgerechte Laubwälder in der Gemarkung Neustadt (Maßnahme A9.2), zur 

Entwicklung standortgerechter Buchenwälder und Waldneuanlagen in Gemar-

kung Neustadt (Maßnahme A9.3), zur Entwicklung von gestuften Waldrändern in 

den Gemarkungen Neustadt und Speckswinkel (Maßnahme A9.4) entfallen. Sie 

sind vom Vorhabenträger aufgrund von Einwendungen im Planänderungsverfah-

ren aus der Planung herausgenommen worden. 

Bei der Planung hat der Vorhabenträger die Ergebnisse des Projektes „Gebiets-

heimische Gehölze" herangezogen und berücksichtigt. 

Bei der Baudurchführung sind entsprechend der DIN 18920 die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen für Bäume auf Baustellen zu ergreifen (siehe Ziffer V,2 Punkt 

4). Diese Maßnahmen umfassen unter anderem Wurzelschutzzäune, Wurzelvor-

hänge und Stammschutzzäune, aber auch die Einrichtung von befahrbaren Flä-

chen für Baustellentätigkeit über dem Wurzelbereich von Bäumen. 
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Die notwendigen forstrechtlichen Genehmigungen für die Rodungs- und Wald-

umwandlung, die vorübergehende Umwandlung von Wald und die Waldneuanla-

ge sind im Planfeststellungsbeschluss unter A, Ziffer III,3 erteilt worden. Hinsicht-

lich der Abholzung von Nadel- und Laubholzbeständen, auch im Rahmen der 

Ausgleichsmaßnahmen, war eine Ausnahme nach § 11 Abs. 2 HForstG vom 

Verbot zu , Nadelholzbestände unter fünfzig Jahren und Laubholzbestände unter 

achtzig Jahren abzuholzen oder deren Holzvorrat auf weniger als vierzig vom 

Hundert des Vorrats der üblicherweise verwendeten Ertragstafeln herabzusetzen. 

Die von den Forstbehörden benannten Nebenbestimmungen wurden unter A, Zif-

fer V,4 [Forstwirtschaft] als Auflagen aufgenommen.  

Entsprechend der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, obere 

Forstbehörde, orientiert sich eine objektbezogene Nutzungseinstellung zur För-

derung von Waldlebensgemeinschaften an den forstlichen Grundpflichten nach 

§ 6 HForstG, wobei die Nutzfunktion des Waldes i.S. der Holzproduktion ebenso 

wenig wie die übrigen Waldfunktionen in Frage gestellt werden sollen. Da der 

nach Kap. 4.3.1. der „Hinweise für naturschutzrechtliche Kompensationsmaß-

nahmen im Wald“ genannte Erhalt bzw. die Entwicklung von Totholz bei den be-

nannten Beständen der Maßnahmen A9.1 erst sehr langfristig zu erwarten ist, da 

insbesondere die Eichen dieses erst im weiteren Lebenszyklus und der darauf 

folgenden Absterbe- und Zerfallsphase entwickeln. In den ursprünglichen Flä-

chen sind absterbende oder im absterben befindliche Alt-Bäume auf den Flächen 

so gut wie nicht zu verzeichnen und mittelfristig nicht in anerkennungswürdiger 

Zahl zu erwarten, hat der Vorhabenträger eine entsprechende Umplanung im 

Rahmen der ersten Planänderung vorgenommen und vorgesehene Flächen aus 

der Maßnahme A9.1 herausgenommen (siehe C, Ziffer IV,7.5 [Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen]). Die Rechtsgrundlage für die Entwicklung der Naturwaldpar-

zellen ist die Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG). Dies steht mit den „Hinweisen 

für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im Wald“ vom 21.07.2009 

(HMUELV) im Einklang. 

„Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im Wald, die einen Nut-
zungsverzicht zum Inhalt haben, sind im Rahmen der forstlichen Grundpflich-
ten gemäß § 6 HForstG zulässig, wenn höherrangige Ziele des Arten und Bio-
topschutzes nachgewiesen werden, die mit einer Holznutzung nicht vereinbar 
sind.“ 

Die obere Forstbehörde hat entgegen den vom Forstamt Jesberg geäußerten 

Zweifeln, ob die Entwicklung von Naturwaldparzellen in ca. 80-jährigen Eichen- 

Bestanden den gewünschten Erfolg (Ersatz von Nahrungshabitaten für Fleder-

mäuse) bringen würde, der Maßnahme zugestimmt. 



Planfeststellungsbeschluss - 658 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Da die Maßnahme A9.2 entfällt, wird den diesbezüglich vom Regierungspräsidi-

um Kassel, obere Forstbehörde, als Maßstab für die Kompensationsmaßnahme 

Rechnung getragen, zumal der Wald entsprechend den Kriterien einer ökologi-

schen Waldnutzung genutzt wird. 

Die nach Anhang IX zur Unterlage 12.0A gehörende Waldflächenbilanz weist im 

Teilabschnitt im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Kassel folgen-

de Rodungsflächen (3,26 ha dauerhalte anlagebeding und 0,40 ha dauerhaft 

baubedingt) und Wiederaufforstungsflächen (0,44 ha baubedingt) aus.  

Die Waldzuwachsflächen (A3, E1.1, E1.2 und E1.4) umfassen 8,284 ha. 

Soweit dargelegt wird, dass aus der VKE 20 noch eine auszugleichende Ro-

dungsfläche von 0,60 ha besteht, wird diese in der abschließenden Gesamtbilanz 

der VKE 30 in Abzug gebracht. 

Bei der Wiederaufforstung von 0,44 ha wird ein standortsgerechter Wald wieder 

begründet. Im Landschaftspflegerischer Ausführungsplan wird auf der Grundlage 

der Hessischen Waldbaufibel, herausgegeben von Hessen-Forst, unter Einbe-

ziehung der unteren Forstbehörde beim Forstamt Jesberg eine entsprechende 

Planung (Holzart, Wildschutz etc.) erstellt. Damit wird der Hinweis auf dem Maß-

nahmenblatt S4 i.S. der Planung konkretisiert. Dies gilt auch für die Maßnahmen 

A3 (Entwicklung gestufter Waldränder) und E1.1, E1.2 und E1.4 (Waldzuwachs-

flächen). Damit sich auch Holzarten, wie z.B. Wildkirsche bzw. Wildobst die Mög-

lichkeit erhalten, sich zu behaupten, wird ein Zaun notwendig. Bezüglich der Her-

kunft des Pflanzenmaterials wird auf die allgemeinen Nebenbestimmungen unter 

A, Ziffer V,4 verwiesen. Hinsichtlich der gegebenen Zusagen durch den Vorha-

benträger wird auf die Ausführungen unter A, Ziffer VI, 1.24 bis 1.28 verwiesen. 

Den geplanten Maßnahmen, die mit den künstlichen Nisthilfen und Kunsthorte 

(VA1, VA3 und VA4) versehenen Bäume für einen Zeitraum von 20 Jahren aus 

der forstlichen Nutzung zu entnehmen und dauerhaft zu markieren, hat die obere 

Forstbehörde zugestimmt.  

11.3 Gestaltung der Feld- und Forstwege und der Erschließung 

Durch die neu zu bauende A 49, VKE 30, werden Wirtschaftswege überdeckt 

oder durchschnitten. Außerdem werden von der Trasse Grundstücke an- und 

durchschnitten. Zum Ausgleich dieser Nachteile und der Bewirtschaftungser-

schwernisse sind zum einen Querungsmöglichkeiten im Bereich der geplanten 

Brückenbauwerke und zum anderen ausreichende Ersatzwege vorgesehen. Bei 

der Festlegung dieser Ersatzwege ist – unter Berücksichtigung der im ersten 

Planänderungsverfahren vorgenommenen Änderungen – darauf abgestellt wor-

den, dass verbleibende wirtschaftlich nutzbare Restgrundstücke weiterhin er-
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schlossen sind. Dies führt allerdings dazu, dass landeskulturelle Nachteile noch 

verbleiben (z.B. durch entstehende Restflächen, kurze Schlaglängen). Diese sol-

len nach den Überlegungen des Vorhabenträgers in Abstimmung mit der Flurbe-

reinigungsbehörde im Rahmen der angeordneten (Unternehmens-) Flurbereini-

gungsverfahren (noch) ausgeglichen werden, da es grundsätzlich nicht Aufgabe 

der straßenrechtlichen Planfeststellung ist, solche Nachteile einer Lösung zuzu-

führen (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV, 11.4 [Verhältnis der Planfeststel-

lung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]), wobei auch die insbe-

sondere von der Berufsvertretung der Landwirte und der Flurbereinigungsbehör-

de diesbezüglichen Vorschläge aufgegriffen und umgesetzt werden können. 

Soweit Feld- und Forstwege neu anzulegen oder vorhandene Wege zu verlegen 

oder wiederherzustellen sind, werden diese nach dem festgestellten Plan grund-

sätzlich entsprechend der Befestigung der bestehenden Wege oder, sofern sie 

im Wegenetz einer größere Bedeutung erlangen und mehr benutzt werden müs-

sen, den Anforderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs genügend gestaltet. 

Dadurch wird ein ausreichender Ausgleich und Ersatz geschaffen und die Er-

schließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen in der Zukunft gesichert. 

Bei Holzabfuhrwegen werden die Eckausrundungen unter Berücksichtigung der 

Schleppkurven für Holzabfuhrfahrzeuge ausgeführt.  

Bei der Planung der zu ändernden oder neu anzulegenden Wege hat das Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel die „Grundsätze für die Gestaltung ländli-

cher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen“, Ausgabe 2001, heran-

gezogen. Danach hat der Baulastträger oder Eigentümer der Wege nur Anspruch 

darauf, dass der ursprüngliche oder ein gleichwertiger Zustand der Wege hin-

sichtlich Abmessung und Beschaffenheit wiederhergestellt wird. Dabei wird der 

bisherige Zustand berücksichtigt. Die Kosten für darüber hinausgehende Maß-

nahmen hätte der Träger der Baulast des Weges, bei einem Privatweg der Ei-

gentümer, zu tragen.  

Die vorgenannten Grundsätze stützen sich unter anderem auf die „Richtlinien für 

den ländlichen Wegebau“ - RLW 1999 -, herausgegeben vom Deutschen Ver-

band für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (DVWK). Darüber hinaus finden im 

ländlichen Wegebau die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege“, Ausgabe 1999 (ZTV-LW 99), 

herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV), Berücksichtigung. Bei der Anwendung der vorgenannten Grundsätze 

sowie der einschlägigen technischen Richtlinien und Merkblätter ist kein starrer 

Maßstab anzulegen und es darf auf eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall nicht 

verzichtet werden. Dies gilt in Bezug auf die Notwendigkeit von Wegebreiten und 
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-befestigungen als auch die Wahl der Bauweise hinsichtlich der örtlichen Gege-

benheiten, ökologischen Erfordernisse, technischen und wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkte sowie regionalen Erfahrungen. Maßgebend für die Bemessung oder 

Wahl der Standardbauweisen ist die Häufigkeit der Überrollungen mit hohen 

Achslasten. 

Für die Befestigung der Wirtschaftswege gilt der Regelquerschnitt der Wirt-

schaftswege (lfd. Nr. 6.7 der festgestellten Unterlagen). Wirtschaftswege werden 

bituminös befestigt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Wege mit einer Längsneigung >6%, d.h. bei schwierigen örtlichen Gege-

benheiten, da die Steilstrecken der Wassererosion ausgesetzt sind, so 

dass ohne Bindemittel die Erhaltung der Wege nicht gesichert ist oder ei-

nen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde, 

- Anschlüsse von Wegen an eine klassifizierte Straße auf 10 m Länge, damit 

an den Rädern haftender Schmutz möglichst vor Erreichen der Straßen ab-

fallen kann, 

- Wege in Kurven mit Radien <20 m (wegen der bei der Kurvenfahrt auftre-

tenden fahrdynamischen Kräfte), 

- Wege unter Unterführungsbauwerken, 

- Rampen an Überführungsbauwerken auf 100 m Länge, 

- wenn der vorhandene, zu ersetzende ländliche Weg bereits mit Bindemit-

teln ausgebaut ist, 

- Wege in Gebieten mit Hackfruchtanbau, da diese Wege durch Abfuhr bei 

ungünstiger Witterung durch verschmutzte Fahrzeuge übermäßig bean-

sprucht werden und damit der Gefahr kurzfristiger Zerstörung ausgesetzt 

sind. 

Ohne zwingenden Grund sollen ländliche Wege nicht befestigt werden, da dies 

nicht mit dem naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot aus bodenschutzrechtli-

chen Anforderungen im Einklang steht. Befestigte Wege erhöhen den Zerschnei-

dungseffekt, deshalb ist eine solche Befestigung in nicht begründeten Fällen zu 

unterlassen. Veränderungen der Erdoberfläche oder nachteilige Veränderungen 

seiner Eigenschaften sollen vermieden werden. Durch die Wiederherstellung des 

Wegenetzes, insbesondere die Anlage von Ersatzwegen und die Befestigung 

vorhandener Wege, wird ein ausreichender Ausgleich und Ersatz geschaffen und 

die Erschließung der landwirtschaftlichen (Rest-) Flächen in der Zukunft gesi-

chert.  

Die in einer Besprechung zwischen Vorhabenträger und landwirtschaftlicher Be-

rufsvertretung erzielten Kompromisse hinsichtlich des Wirtschaftswegenetzes 

sind Gegenstand der ersten Planänderung; hierzu wurden keine weiteren Beden-
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ken erhoben. Dabei wurden Änderungen in Bezug auf die Lage und Befestigung 

von Wegen sowie die Eckausrundungen von Wegen, teilweise unter Berücksich-

tigung der Langholztransporte, vorgenommen. 

Sofern vorhandene Wirtschaftswege als Baustraßen genutzt werden, werden 

diese vorher vom Vorhabenträger ausgebaut und befestigt, wenn die vorhande-

nen Wegebefestigungen der Belastung, insbesondere durch schwere Baufahr-

zeuge, nicht genügen. Dabei richten sich die Wegebreiten nach dem einschlägi-

gen Regelwerke. Eine nutzbare Wegbreite von 6 m muss danach nicht vorgese-

hen werden.  

Aufgrund der Forderungen der Landwirtschaft (Agrarverwaltung, Berufsvertre-

tung, Landwirte) im Ausgangsverfahren hatte der Vorhabenträger die Wirt-

schaftswege geändert. Nach der ersten Planänderung beträgt die Gesamtlänge 

aller Wirtschaftswege 22.770 m gegenüber ursprünglich 16.350 m. Mit den vom 

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel bei der Erörterung im Jahr 2009 be-

züglich der Wegeführungen gegebenen Erklärungen war bereits grundsätzlich 

Konsens mit den Vertretern der Landwirtschaft erzielt worden. Die Ergänzungs-

vorschläge der Landwirtschaft wurden vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Kassel in die Deckblätter in etwas modifizierter Form übernommen; dies fand im 

Rahmen des ersten Änderungsverfahrens auch die grundsätzliche Zustimmung 

der landwirtschaftlichen Berufsvertretung. 

Allerdings konnte die Forderung, insbesondere sämtliche bituminös befestigte 

Wegeabschnitte mit einer Breite von 3,50 m herzustellen, nicht ausgeräumt wer-

den. Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hatte diese Forderung un-

ter Verweis auf die (noch) gültige RLW 1999 im Zuge der Erwiderung zurückge-

wiesen, zumal der Ausnahmefall zum Regelfall deklariert werde. In der Erörte-

rung wurde seitens der Agrarverwaltung gleichfalls auf die anstehende Fort-

schreibung der RLW 1999 hingewiesen und die Problematik der Befahrbarkeit 

von Wegen mit einer Regelbreite von 3,00 m dargelegt. Das ASV Kassel wies auf 

die RLW 1999 hin, wonach die Feldwege, die zur Bewirtschaftung der von ihnen 

erschlossenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen regelmäßig von Fahrzeu-

gen mit Überbreite benutzt werden, ausnahmsweise eine Fahrbahnbreite von 

maximal 3,50 m, befahrbare Seitenstreifen von zusammen 2,00 m und Kronen-

breiten von 5,50 m erhalten. Die regelmäßige Nutzung ist gegeben, wenn sie jah-

reszeitlich beschränkt, jedoch sehr häufig erfolgt. Auf Ausweichstellen kann dann 

verzichtet werden. Die befahrbaren Seitenstreifen können je nach den örtlichen 

Gegebenheiten unterschiedlich breit hergestellt werden. Bei gelegentlichen Fahr-

ten mit überbreiten Fahrzeugen und Geräten (Regelfall) reicht eine Befestigung 

der Fahrbahn in 3,00 m Breite aus; die Seitenstreifen müssen dann hinsichtlich 
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ihrer Tragfähigkeit den Erfordernissen der RLW 1999 entsprechen. In den Plan-

feststellungsunterlagen ist der Regelfall dargestellt (Erläuterungsbericht, S. 38 ff, 

Straßenquerschnitt, lfd. Nr. 6.7 der festgestellten Unterlagen). Danach ist neben 

einer Kronenbreite von 4,50 m auch ausnahmsweise eine Kronenbreite von 

5,50 m bei Verbindungswegen vorgesehen. Im Deckblatt zum Lageplan sind zu-

dem die Wirtschaftswegebreiten entsprechend ihrer vorhandenen oder neuen 

Bedeutung dargestellt. Ferner sind Ausweichbuchten oder Aufweitungen einge-

tragen. Das ASV Kassel legte im Anhörungsverfahren dar, dass in begründeten 

Fällen bei einer gleichbleibenden Kronenbreite von 5,50 m die Fahrbahnbreite 

von 3,00 m auf 3,50 m verbreitert werden kann, wobei sich die Bankettbreite je-

weils von 1,25 m auf 1,00 m reduziert. Diesbezügliche Änderungen der Fahr-

bahnbreiten könnten noch im Flurbereinigungsverfahren vorgenommen werden. 

Die Forderung konnte somit im Anhörungsverfahren nicht geklärt werden. 

Die Prüfung dieser Forderung durch die Planfeststellungsbehörde hat ergeben, 

dass im Rahmen der zzt. in Überarbeitung befindlichen RLW 1999 vorgesehen 

ist zu regeln, dass die landwirtschaftlichen Wege entsprechend dem technischen 

Fortschritt in Bezug auf Lasten und Abmessungen der landwirtschaftlichen Ar-

beitsgeräte anzulegen sind. Dabei zeichnet sich ab, dass für Hauptwirtschafts-

wege im einspurigen Ausbau eine Befestigung von mindestens 3,50 m Breite an-

gehalten werden soll. Für Querungsbauwerke sind lichte Weiten vorgesehen, die 

berücksichtigen, dass die heutigen Spurbreiten der Erntegeräte bei Neuanschaf-

fungen in der Regel 3,50 m betragen, unabhängig von den Anbauten wie Mäh-

werk oder Rodewerkzeug. Weiterhin sollen höhere Achslasten im landwirtschaft-

lichen Verkehr berücksichtigt werden. 

Dabei geht es vor allem um die Teilabschnitte nahezu sämtlicher Wirtschaftswe-

ge, Hauptwirtschaftswege und Verbindungswege, die insbesondere in den Stei-

gungsstrecken eine bituminöse Befestigung erhalten. Es handelt sich um die 

Wege WW1, WW3 bis WW6, WW9, WW10a, WW13, WW14, WW16, WW18, 

WW20, WW23, WW24 und WW27 mit einer Gesamtlänge von 5.750 m (siehe 

Bauwerksverzeichnis, Anmerkung zu lfd. Nr. 3.2). Von den bituminös befestigten 

Wegeabschnitten sind 3323 m Verbindungs- und Hauptwirtschaftswege. Werden 

statt 3,00 m nunmehr 3,50 m befestigt (d.h. die befestigte Mehrbreite von 0,50 m 

geht zu Lasten der Bankette, weshalb kein zusätzlicher Grunderwerb erforderlich 

wird) bedeutet dies eine zusätzliche Versiegelung von 2.875 m2. Die damit ver-

bundene Mehrversiegelung ist vernachlässigbar, da hier nur die Wertpunkt-

Differenz zum unbefestigten Bankett anzusetzen ist, so dass mit einem Bedarf 

von ca. 12.000 Punkten zu rechnen ist. Dieser „Zusatzbedarf“ ist mit den vorge-

sehenen Kompensationsmaßnahmen hinreichend abgedeckt, so dass sich kein 
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zusätzlicher ergibt. Die Forderung, die Wege im Hinblick auf die sie zu stellenden 

Anforderungen unter Berücksichtigung der Lasten und Abmessungen der land-

wirtschaftlichen Arbeitsgeräte in den Steigungsstrecken in einer Breite von 

3,50 m zu befestigen, ist somit begründet. Dem Vorhabenträger war daher dem-

entsprechend eine solche Befestigung unter A, Ziffer V,5 Punkt 2 [Breite der zu 

befestigenden Wege] aufzuerlegen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass zwar 

die Erkenntnisse aus der RLW-Arbeitsgruppe noch nicht abschließend sind, es 

aber angesichts der Entwicklung bei den landwirtschaftlichen Geräten und Ma-

schinen erwartet wird, dass bis spätestens Ende 2011 entsprechende konkretere 

Ergebnisse vorliegen. Mit der Auflage wird den Anliegen der Landwirte in Bezug 

auf den Einsatz größerer Geräte und Maschinen Rechnung getragen. Die bauli-

chen Maßnahmen und Veränderungen am Wirtschaftswegenetz sind unter lfd. 

3.1 bis 3.138 sowie 3.140 bis 3.150 des Bauwerksverzeichnisses [lfd. Nr. 5 der 

festgestellten Unterlagen] geregelt. 

Der Vorhabenträger hat die Wirtschaftswegebrücken entsprechend den aner-

kannten Regeln der Technik geplant und dabei das DWA-Regelwerk A 904 

„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ sowie die „Grundsätze für die Gestal-

tung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen“ berücksichtigt. 

Danach erhalten in der Regel Wirtschaftswegebrücken im Zuge von einstreifigen 

Wirtschaftswegen eine Fahrbahnbreite von 3,50 m mit beidseitigen 0,50 m brei-

ten Sicherheitsstreifen. Vorliegend kommt der neuen Feldwegebrücke (BW Nr. 

116) eine besondere Bedeutung als Querungsmöglichkeit zu, so dass eine Breite 

von 4,50 m zwischen den Geländern den geänderten Anforderungen der land-

wirtschaftlichen Geräte und Maschinen nicht genügt. Die geplanten Überführung 

stellt wie die anderen Wirtschaftswegüberführungen aufgrund ihrer Breiten keine 

Grünbrücken dar; vielmehr handelt es sich um eine aufgeweitete Überführung, 

die mit Irritationsschutzwänden und Bepflanzungen versehen wird und damit die 

Querung insbesondere von Fledermäusen gewährleistet. Der Abstand zu den 

nächsten Bauwerken (Talbrücke und unterführter Verbindungsweg) betragen et-

wa 800 m bzw. 1,5 km. Daher hat der Vorhabenträger eine Breite von 6,00 m 

zwischen den Geländern herzustellen (siehe Auflage unter A, Ziffer V,5 Punkt 2). 

Damit wird sichergestellt, dass diese Brücke ohne Abbau des Schneidwerkes mit 

modernen Mähdreschern sowie anderen landwirtschaftlichen Großmaschinen 

überfahren werden kann.  

Die als Baustraßen genutzten Wirtschaftswege werden nach Abschluss der Bau-

tätigkeit in ordnungsgemäßem Zustand an den Unterhaltungspflichtigen zurück 

übergeben. Im Vorfeld der Baumaßnahme wird eine Beweissicherung durchge-

führt (siehe A, Ziffer VI,1.5). 



Planfeststellungsbeschluss - 664 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Ferner ist für die Überführungsbauwerke bereits eine Breite von 5,50 m zwischen 

den Geländern, soweit nicht ohnehin eine zusätzlich begleitende Grünstruktur 

ausgebildet wird, vorgesehen. Diese Breite ist nach den Darlegungen seitens der 

Agrarverwaltung in den Erörterungsterminen in der Regel ausreichend.  

Allerdings sind die Überführungsbauwerke des Wirtschaftsweges 18 (Bauwerk 

Nr. 121) und des Wirtschaftsweges 27 (Bauwerk Nr. 124) mit einer Fahrbahnbrei-

te von 4,00 m herzustellen, weil von der zuständigen landwirtschaftlichen Berufs-

vertretung zutreffend darauf hingewiesen wurde, dass die Breite der eingesetzten 

Maschinen und Geräte eine Breite von 3,40 m zwischen den Reifen aufweisen, 

so dass eine Fahrbahnbreite von 3,50 m nicht ausreichend ist, obwohl auch nach 

den DWA-Regelwerken bislang eine Fahrbahnbreite von 3,50 m für einstreifige 

Wirtschaftswege vorgesehen ist. Dies gilt auch für die Bordhöhe. Diese sollen 

0,20 m hoch sein, damit Schutzplanken dienen entfallen. Auch unter Berücksich-

tigung der landwirtschaftlichen Belange, dass das Schneidewerk während der 

Fahrt über das landwirtschaftliche Wegenetz die für öffentliche Straßen maximal 

zulässige Transportbreite von 3,0 bis 3,5 m meist übersteigt, wird das Schneid-

werk bei größeren Arbeitsbreiten für den Transport abzubauen oder hydraulisch 

zusammenklappbar sein. In diesen Fällen ist es dem Landwirt beim Queren der 

Autobahn zumutbar, für den Transport abgebaute Schneidwerke entweder auf 

spezielle Schneidwerkswagen zu verladen, der entweder an den Mähdrescher 

selbst, oder, falls dies aufgrund des starken Ausschwenkens der Mähdreschers 

bei Kurvenfahrt aufgrund der Wegegegebenheiten untunlich ist, an ein anderes 

Zugfahrzeug angehängt wird. Für ein schmales Schneidewerk, das die Breite des 

Abstandes zwischen den Geländern nicht erreicht, kann, wenn das Schneide-

werk während der Fahrt ansonsten durch die Bordhöhe behindert würde, eine 

niedrigere Bordhöhe (bis 15 cm, wie bei Hochbordsteinen) vom Vorhabenträger 

bei Bauausführung in Betracht gezogen werden. Die betreffenden Landwirte 

müssen diesbezüglich dies aber dem ASV Kassel nachweisen, denn Abstriche 

an der Bordhöhe vorzusehen ohne entsprechenden Beleg ist nicht gerechtfertigt.  

Der Abstand der Pflanzungen richtet sich nach dem mit den Maßnahmen verfolg-

ten Zweck.  

Durch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorgenommene Änderungen 

des Feld- und Waldwegenetzes sowie der Auflagen unter A, Ziffer V,5 ist den An-

liegen der Landwirtschaft und der Waldbewirtschafter (auch der Waldinteressen-

ten) im vertretbaren Maß Rechnung getragen worden.  

Die Verkehrssicherungspflicht auf den Wirtschafts- und Waldwegen verbleibt – 

wie bisher – bei dem Eigentümer, in der Regel der Städte Schwalmstadt, Neu-
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stadt (Hessen) und Stadtallendorf, im Einzelfall auch bei Privaten, wie dem 

Waldeigentümer. 

Hinsichtlich der Forstwege wird auf die vom Vorhabenträger gegebenen Zusagen 

verwiesen (siehe die Ausführungen unter A, Ziffer, Nr. 1.16 bis 1.20) 

Soweit im Anhörungsverfahren in Bezug auf einzelne Wegeführungen noch Fra-

gen offen geblieben sind, ist hierzu Folgendes festzustellen: 

Der Weg von Bau-km 43+100 bis 43+280 soll als Wiesenweg ausgebildet wer-

den, da die Flurstücke über das anschließende Wirtschaftswegenetz erschlossen 

werden. Ein östlich verlaufender Parallelweg von Bau-km 43+500 bis 43+750 

wurde aufgrund der Zerschneidungswirkung durch die Trasse vorgesehen. Diese 

modifizierten Wirtschaftswege werden an das bestehende Netz wieder angebun-

den. 

Von Bau-km 44+180 bis 44+820 wird südöstlich der Autobahn ein Weg WW5b 

mit wassergebundener Decke zur Minderung betrieblicher Erschwernisse ange-

legt (lfd. Nr. 3.14.2 des Deckblattes zum Bauwerksverzeichnis). Eine bituminöse 

Befestigung dieses Weges aus Anlass des Vorhabens ist nicht notwendig, zumal 

der neue Weg den Weg von Bau-km 44+180 bis 44+425 ersetzt, des selbst ein-

gezogen wird (lfd. Nr. 3.11.1 des Deckblattes zum Bauwerksverzeichnis). 

Die Forderung, das Brückenbauwerk Nr. 117 in nordöstlicher Richtung zu ver-

schieben und bei Bau-km 45+750 die Autobahn zu unterführen, kann nicht ent-

sprochen werden. Das Bauwerk ist in dem Geländetiefpunkt (siehe hierzu ach 

das Deckblatt zum Höhenplan), so dass hierdurch eine Minimierung der Flächen-

inanspruchnahme gegeben ist. Um die notwendige lichte Höhe von 4,50 m zu er-

reichen, müssten an anderer Stelle entweder die Dammlage erhöht oder der Weg 

abgesenkt werden, womit eine größere Flächeninanspruchnahme verbunden ist. 

Eine solche Planung wäre somit im Ergebnis unverhältnismäßig. Zudem kommen 

in östlicher Richtung der Weg und die angrenzende Fläche in eine Gelände-

gleichlage zu liegen, wodurch das Bauwerk mit Tageslicht ausgeleuchtet ist. Dies 

ist besonders bedeutsam, da das Bauwerk nicht nur der Unterführung eines Ver-

bindungsweges (WW10) dient sondern auch die Funktion als Wilddurchlass 

übernimmt. Würde das Bauwerk nach Bau-km 45+750 verschoben, käme der 

unterführte Weg mit angrenzender Fläche beidseitig des Bauwerkes in einen 

Einschnitt zu liegen. Dabei wären eine gute Ausleuchtung und der freie Blick ins 

Gelände nicht gegeben. Daher kommt eine Verschiebung nicht in Betracht.  

Im Übrigen wird, obwohl der Verbindungsweg (lfd. Nr. 3.24 des Deckblattes zum 

Bauwerksverzeichnis) auf einem vorhandenen Wirtschaftsweg mit gleichmäßi-

gem Längsgefälle verläuft, vom Vorhabenträger aufgrund vorgebrachter Forde-

rungen entsprochen, den Weg alternativ über WW 10a zu führen und bituminös 
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zu befestigen (lfd. Nr. 3.25). Zur Sicherung der Entwässerung im Tiefpunkt des 

bituminös befestigten Weges wird ein zum Graben 1.7 hinführender Graben er-

forderlich. 

Dem unterbreiteten Alternativvorschlag, den Florshainer Weg im bisherigen Ver-

lauf bei Bau-km 45+400 unter der Autobahn hindurch zu belassen, würde die 

Anordnung eines weiteren Brückenbauwerkes zwischen dem BW 116 und dem 

BW 117, weil das BW 117 auch die Funktion als Wilddurchlass übernimmt und 

was am Rand des Waldes „Hardt“ besser erreichbar ist und deren Funktion auf-

grund der topographischen Gegebenheiten, wie dargelegt, an anderer Stelle 

nicht sinnvoll erreicht werden könnte. Überdies ist die sich im Zuge des verlegten 

Florshainer Weges ergebende Umfahrungslänge (430 m gegenüber 270 m) für 

die Wegenutzer zumutbar ist. 

Der Forderung, bei Bau-km 46+500 den östlich parallel der Autobahn verlaufen-

den Feldweg (lfd. Nr. 3.25.2 des Deckblattes zum Bauwerksverzeichnis) an die 

L 3342 anzubinden, kann aus Sicherheitsgründen (unzureichende Sichtverhält-

nisse im Bereich der Überführung der auf einem Damm liegenden L 3342) nicht 

entsprochen werden. Eine indirekte Anbindung an die L 3342 ist weiter östlich 

über das bestehende WW-Netz sichergestellt. Außerdem wird ergänzend west-

lich der BAB der vorhandene Wirtschaftsweg WW 9a (3.21.1, Flurstück 34) mit 

ungebundener Tragschicht ertüchtigt. 

Ein Ausbau der Landesstraße 3171 ist selbst unter Beachtung der Prognosebe-

lastungen der Straße (als Zubringer zur Autobahnanschlussstelle) nicht erforder-

lich. Auch eine verstärkte Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge rechtfer-

tigt einen solchen Ausbau nicht. 

Die Befürchtungen Beteiligter, dass die Einmündung des Wirtschaftsweges, der 

entlang des Neustädter Forstes führt und südlich der Autobahnauffahrt auf die 

L 3071 trifft, verlegt werden muss, wird vom Vorhabenträger nicht geteilt. Im Be-

reich der gewählten Querung der L 3071 werden die Sichtverhältnisse trassie-

rungstechnisch gegenüber heute (durch Anheben der Landesstraßengradiente) 

etwas verbessern und die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf-

grund der Abfolge der Knotenpunkte erwartet wird. Der Abstand zwischen den 

Einmündungen des Weges WW 21 und der Rampe ist ausreichend groß um 

Verwechslungen für Abbieger zu vermeiden und außerdem gering genug, um 

diese zusätzliche Querungsmöglichkeit in einen Bereich mit Geschwindigkeitsbe-

grenzung fassen zu können. 

Soweit im Anhörungsverfahren Vorschläge für Wirtschaftswege unterbreitet wur-

den, der Vorhabenträger aber keinen kausalen Zusammenhang mit der BAB-

Maßnahme sah, wie  
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- den Weg bei Bau-km 43+300 aus östlicher Richtung,  

- den Weg entlang des „Kühlen Grund“, 

- den Weg von Bau-km 44+000 bis 44+700 östlich der A 49, 

mit einer bituminösen Tragschicht zu versehen, müssen vom Vorhabenträger 

nicht in jedem Fall umgesetzt werden. Der Vorhabenträger ist – wie dargelegt – 

verpflichtet, überbaute Wirtschaftswege zu ersetzen, Wege, die aus Anlass des 

Vorhabens eine höhere Belastung aufnehmen, entsprechend zu befestigen und 

neu herzustellende Wirtschaftswege an das nachgeordnete Netz anzuschließen 

(vgl. A, Ziffer VI,1.5). 

Daher ist die im ersten Planänderungsverfahren gegebene Anregung, die neu 

geplanten WW5a von Bau-km 44+300 bis 44+700 und WW 5b von Bau-km 

44+200 bis 44+800 mit einer bituminösen Tragdeckschicht zu versehen, begrün-

det. Diese Wege überwinden größere Höhenunterschiede und es kommt bei ei-

ner ungebundenen Deckschicht immer wieder zu entsprechenden Auswaschun-

gen der Deckschicht, zumal diese Wege ein sehr hohes Verkehrsaufkommen von 

landwirtschaftlichem Verkehr aufweisen. Daher kann die Empfehlung des ASV 

Kassel, von der Forderung einer ergänzenden bituminösen Befestigung unmittel-

bar neben der BAB während der Baudurchführung zunächst noch zu verzichten 

und über eine solche im Flurbereinigungsverfahren erst zu entscheiden, falls in 

den genannten Teilabschnitten Steigungen >8% vorliegen, von der Planfeststel-

lungsbehörde nicht aufgegriffen werden. Obwohl nach Auffassung des ASV Kas-

sel eine einvernehmliche Regelung noch möglich erscheint, würde das aufge-

zeigte, sich aus der vorliegenden Planung ergebende Problem in der Planfest-

stellung nicht gelöst. Die Prüfung hat daher unter Beachtung der vorgenannten 

Grundsätze ergeben, dass in Steigungsstrecken >6% eine Befestigung der Wege 

5a und 5b unter Berücksichtigung der von den Beteiligen benannten Gesichts-

punkte mit einer bituminösen Tragdeckschicht zu befestigen sind (siehe Auflage 

unter A, Ziffer V,5 Punkt 3). 

Weitere verbleibende landeskulturelle Nachteile können außerhalb des Plan-

feststellungsverfahrens durch die Ausweisung und Herstellung neuer Wege im 

Rahmen der (Unternehmens-) Flurbereinigung einer (ergänzenden) Lösung zu-

geführt werden, vor allem unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bewirtschaftungs-

technologien (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Plan-

feststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). In diesem Zu-

sammenhang wird – auch unter Bezug auf die in der Stellungnahme des Amtes 

für Bodenmanagement Homberg (Efze) getroffene grundsätzliche Aussage – 

Folgendes angemerkt (siehe auch A, Ziffer VI, Nr. 1.15): 
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Der WW 3.6 kann nach Darlegung des ASV Kassel erst im Zuge des Flurbereini-

gungsverfahrens zurückgebaut werden, da nur über diesen Weg die Flurstücke 

32/6 und 32/5 erreichbar sind und zunächst eine neuer Flächenzuschnitt im Flur-

bereinigungsverfahren zu regeln ist. Dies gilt auch für die Einziehung der Wege 

bei Bau-km 44+300 (Flurstücke 54 [lfd. Nr. 3.12] und 52) sowie bei Bau-km 

44+450 aus westlicher Richtung (Flurstück 51), ferner der Weg bei Bau-km 

45+100 aus nördlicher Richtung (Flurstück 11/2), da entlang des Waldes kein 

Weg benötigt wird, und des nördlich parallel der A 49, in ca. 120 m Entfernung 

verlaufenden Weges von Bau-km 45+100 bis 45+400 (Flurstück 48). Außerdem 

trifft dies für den Weg bei Bau-km 46+350 südöstlich der Autobahn zu, der bei 

Bau-km 46+300 auf den entlang der Autobahn stoßende Feldweg bis zum nächs-

ten Feldweg (alte Heeresstraße) verläuft. Weiterhin für den Weg 3.22 (Flurstück 

42) südöstlich der A 49 von Bau-km 45+450 bis 45+65 und die WW 3.29 (Flur-

stücke 3 und 4) bei Bau-km 46+220 bis 46+360. Ferner wird über die ergänzende 

Ertüchtigung weiterer Wirtschaftswege in der Gemarkung Neustadt, die über die 

WW 20 und 21 sowie 21a hinausgehen, im Rahmen des Flurbereinigungsverfah-

rens zu befinden sein. Dies gilt auch für den WW 13, der die Verbindungsfunktion 

eines geplanten Radwegs unter Berücksichtigung eines zusammenhängenden 

Radwegenetzes übernehmen soll und mit einer Führung im Talraum eine Verbin-

dung mit geringer Längsneigung darstellt und dabei von der Kälbachtal-Brücke 

kommend durch die Ausgleichsmaßnahme A5 hindurchgeführt wird, und statt-

dessen einen Weg um die Ausgleichsmaßnahme herum in Richtung Momberg 

auszubauen. Auch ist im Flurbereinigungsverfahren zu klären, ob über die wege-

baulichen Maßnahmen zwischen den Bauwerken Nr. 121 und 122 weitergehende 

Erschließungsoptimierungen vorzusehen sind. Dies gilt auch über trassenfern ge-

forderte Wirtschaftswege, die nicht im kausalen Zusammenhang mit der Zer-

schneidung durch die BAB oder mit der Zubringerfunktion der L 3071 stehen. Da-

rüber hinaus kann der Einzug von Wirtschaftswegen außerhalb des Planfeststel-

lungsgebietes im Flurbereinigungsverfahren geregelt werden. 

Auch die Umsetzung des Vorschlags, die Maßnahme E1.3 an den Kälbacher 

Forst zu verschieben, soll im Flurbereinigungsverfahren geklärt werden. 

Der Vorhabenträger geht unter Berücksichtigung der vorgenommenen Planände-

rungen, die sowohl Feld- als auch Waldwege betreffen, davon aus, dass mit den 

planfestgestellten Wegebaumaßnahmen eine angemessene Lösung für die 

Land- und Forstwirtschaft geschaffen wird. Zusammenfassend ist somit durch die 

Planfeststellungsbehörde festzustellen, dass vom Vorhabenträger ein funktions-

fähiges Wegenetz unter Beachtung der Auflagen unter A, Ziffer V,5 wiederherge-

stellt wird. Dass Land- und Forstwirte geringfügige Umwege in Kauf nehmen 
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müssen, ist nicht zu beanstanden. Dies ist für die Betroffen zumutbar. Zufahrten 

von den Grundstücken zu Wegen bleiben auch während der Bauzeit erhalten. 

Dabei können geringfügige Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden. Die-

sem Sachverhalt steht nicht entgegen, dass in den durchzuführenden Flurberei-

nigungsverfahren noch ergänzende Wegebaumaßnahmen vorgesehen werden. 

Bezüglich der Wegebenutzung in der Bauphase hat das Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Kassel im Anhörungsverfahren zur Erläuterung dargelegt, dass 

eine einvernehmliche Vorabklärung mit den Bewirtschaftern, welche Wirtschaft-

wege für welchen Zeitraum von Baufahrzeugen in Anspruch genommen werden, 

nicht erfolgen kann. Dies hätte eine massive Störung des Bauablaufes zur Folge 

und die planende Behörde wird als Auftraggeber in den Bauablauf durch die Auf-

tragnehmer über die generell zu treffenden Regelung hinaus nicht eingreifen. Die 

Benutzung der Wege wird aber, wie die Behörde zugesagt hat (vgl. A, Ziffer 

VI,1.5), auf das unabdingbare Mindestmaß beschränkt werden. Im Übrigen gibt 

es ein Baustraßenkonzept, das von der Behörde mit dem Ziel erarbeitet wurde, 

die Benutzung von nicht geeigneten Straßen und Wegen zu vermeiden. Alle von 

Baumaschinen und Baufahrzeugen genutzten Wege des untergeordneten land-

wirtschaftlichen Wegenetzes werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wie-

der hergestellt (in ihren ursprünglichen Zustand versetzt) (vgl. A, Ziffer VI,1.6). 

Der Weg WW5 muss für die Bauphase verbreitert werden; nach Beendigung der 

Bauarbeiten wird die Mehrbreite rückgebaut und die ungebundene Deckschicht 

ertüchtigt (lfd. Nr. 3.14; vgl. Ziffer VI,17). 

11.4 Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG 

Nach der Rechtsprechung darf die Planfeststellungsbehörde auf ein Unterneh-

mensflurbereinigungsverfahren gemäß § 87 des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), im Rahmen der Abwägung dann abstellen, 

wenn die Flurbereinigung zum Zeitpunkt der Planfeststellung bereits hinreichend 

verfestigt ist. Dies ist der Fall, wenn im Wesentlichen nur noch die Bekanntma-

chung des Flurbereinigungsplanes aussteht. Ist bereits gesichert, dass die Flur-

bereinigung über hinreichend gleichwertiges Ersatzland verfügt, kann auch dies 

im Einzelfall zu berücksichtigen sein, insbesondere wenn dadurch gewährleistet 

ist, dass die Flurbereinigung – wie durch § 88 Nr. 4 Satz 2 FlurbG vorgesehen – 

die Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe ausschließt (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 18. Dezember 1987 - BVerwG 4 C 32/84 -, NVwZ 1989, 145). 
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Die Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens kann nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss erfolgen. Das Verfahren ist von der oberen Flurbereinigungsbe-

hörde gemäß § 87 Abs. 4 FlurbG i.V.m. § 1 des Hessischen Ausführungsgeset-

zes zum Flurbereinigungsgesetz (HAGFlurbG) vom 29. November 2010 (GVBl. I 

S. 426) anzuordnen.  

Da im vorliegenden Fall von der Flurbereinigungsbehörde bereits Flurbereini-

gungsverfahren nach § 87 FlurbG angeordnet sind, kann dies insoweit bei der 

Planfeststellung berücksichtigt werden. Bei der Abwägung kann also darauf ab-

gestellt werden, ob und inwieweit im Einzelfall eine Lösung zur Minderung der mit 

dem Straßenbauvorhaben aufgeworfenen Probleme außerhalb des Planfeststel-

lungsverfahrens im Rahmen einer Flurbereinigung möglich wird. Sinn und Zweck 

der angeordneten Flurbereinigung ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Flurbereinigungsgebiete (das Verfahren UF 1872 umfasst eine Flächengröße von 

1816 ha, davon 377 ha Wald, während das Verfahren UF 1873 eine Flächengrö-

ße von 808 ha, davon 325 ha Wald, umfasst). 

Die (Unternehmens-) Flurbereinigungsverfahren sind von der Flurbereinigungs-

behörde eingeleitet worden, um ein Enteignungsverfahren zu vermeiden. Dem 

Verfassungsgebot des geringstmöglichen Eingriffes bei Enteignungen wird gera-

de die Unternehmensflurbereinigung gerecht, das sie für die Betroffenen das mil-

dere, verhältnismäßigere Mittel darstellt. 

Die durch die Baumaßnahme einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men entstehenden Landverluste sollen auf einen größeren Kreis von Grund-

stückseigentümern verteilt; damit werden die Nachteile für die Betroffenen verrin-

gert. Vom Träger des Unternehmens bereits angekaufte Flächen können in das 

Verfahren eingebracht und als Ersatzland verwendet werden. Durch die Trasse 

werden landwirtschaftliche Grundstücke angeschnitten und zum Teil unwirt-

schaftlich zerschnitten. Das landwirtschaftliche Wegenetz wird, trotz der planfest-

gestellten Ersatzmaßnahmen, an vielen Stellen unterbrochen. Ebenso wird teil-

weise das bestehende Be- und Entwässerungssystem für die Acker- und Grün-

landgrundstücke in seiner Funktion beeinträchtigt. Diese deutlichen Nachteile für 

die allgemeine Landeskultur sollen durch die Anlage eines funktionsgerechten 

landwirtschaftlichen Wege- und Gewässernetzes sowie die Durchführung land-

schaftgestaltender Maßnahmen möglichst vermindert bzw. ausgeglichen werden 

(§ 87 Abs. 1 FlurbG). Durch Maßnahmen der Bodenordnung werden neue 

Grundstücke gebildet und Zerschneidungsschäden beseitigt. Eine zweckmäßige 

Neuordnung des Grundeigentums und der Bewirtschaftungsverhältnisse dienen 

einer zeitgemäßen Landbewirtschaftung zur Schaffung optimaler landwirtschaftli-

cher Produktionsbedingungen durch Beseitigung der An- und Durchschnei-
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dungsschäden, Vergrößerung der Schlaglängen und Änderungen des Wegenet-

zes. Neben den unternehmensbedingten Zielen sollen auch im erforderlichen 

Umfang Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, zur Förderung der all-

gemeinen Landeskultur und der Landesentwicklung durchgeführt werden. In den 

Flurbereinigungsverfahren werden alle Grundstücke nach den gleichen Regeln 

bewertet. Es wird gleichwertiger Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene haben An-

spruch auf Ersatzland, wobei jedoch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zutei-

lung von Flächen bevorzugt behandelt werden. Ansprüche die nicht durch Ersatz-

land ausgeglichen werden können, werden finanziell abgegolten. Weitergehende 

Ansprüche konnte der Vorhabenträger im Anhörungsverfahren nicht anerkennen.  

Die mit der Straßenbaumaßnahme verbundenen Durchschneidungen des Wirt-

schaftswegenetzes sind mit dem festgestellten Plan, soweit möglich, schon einer 

angemessenen Lösung zugeführt worden. Es sind keine grundsätzlichen, unzu-

friedenstellenden Lösungen, auch nicht für Teilprobleme, wie den landwirtschaft-

lichen Verkehr, zu erkennen, dass über die in dem festgestellten Plan enthalte-

nen Regelungen hinaus zusätzliche Unter- oder Überführungsbauwerke erforder-

lich werden könnten, die in den Flurbereinigungsverfahren ergänzend getroffen 

werden müssten. Von daher müssen nicht noch (ergänzende) Lösungen gefun-

den werden, die im Interesse der Landwirtschaft und der Landeskultur noch not-

wendig scheinen. Diesbezüglich musste eine abschließende Entscheidung ge-

mäß § 74 Abs. 3 HVwVfG mittels eines ergänzenden Planfeststellungsverfahrens 

auch für den Fall, dass die Flurbereinigungsverfahren nicht (rechtzeitig) zum Ab-

schluss gebracht werden, nicht vorbehalten bleiben. 

Durch ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren nach § 87 FlurbG wird für die 

Eigentümer der Eingriff in die benötigten Flächen weniger belastend, da der ent-

stehende Landverlust dann auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt 

werden kann. Trotz dieser Minderung des Eingriffs bleibt die Flächenbereitstel-

lung auch in einem solchen Verfahren eine Enteignung, so dassder im Enteig-

nungsrecht allgemein geltende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der damit 

verbundene Grundsatz, wonach der für die Verwirklichung des Vorhabens benö-

tigte Grund und Boden zu angemessenen Bedingungen vor der Durchführung 

der Maßnahme zu erwerben ist, gilt. Anstelle des freihändigen Grunderwerbs 

durch die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung tritt in der Regel die 

Geldabfindung nach § 52 FlurbG durch die Flurbereinigungsbehörde. Während 

ansonsten jedem nach den Grunderwerbsplänen des Unternehmens betroffenen 

Grundeigentümer ein Angebot nachweislich unterbreitet werden muss, ist dies in 

den von den Flurbereinigungsverfahren betroffenen Gebieten nicht der Fall. In 

diesen Fällen ist vor allem davon auszugehen, dass die betroffenen landwirt-
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schaftlichen Betriebe, insbesondere ansonsten in der Existenz bedrohte Haupt-

erwerbsbetriebe, einen angemessen Ausgleich in Grund und Boden erhalten. 

Dies ist vom Beginn der Grunderwerbsbemühung an zu beachten (siehe „Merk-

blatt über Straßenbau und Flurbereinigung. Die Zusammenarbeit in der Unter-

nehmensflurbereinigung“). Zustimmungen zur Geldabfindung nach § 52 FlurbG 

sollen vorrangig eingeholt werden, um den Landabzug nach § 88 Nr. 4 FlurbG zu 

senken. 

Nach der Rechtsprechung muss auch bei einem Flurbereinigungsverfahren nach 

§ 87 FlurbG der Versuch des freihändigen Grunderwerbs unternommen werden; 

die freihändigen Grunderwerbsverhandlungen müssen jedoch nicht vor der An-

ordnung dieses Verfahrens durchgeführt sein. Ein Verfahren nach § 87 Abs. 2 

Satz 1 FlurbG kann angeordnet werden, wenn das Planfeststellungsverfahren 

bereits eingeleitet ist, ein Planfeststellungsbeschluss muss hierfür noch nicht vor-

liegen, wie dies vorliegend der Fall war. Da vor Erlass des Planfeststellungsbe-

schlusses die Enteignung gegenüber den betroffenen Grundstückseigentümern 

noch nicht zulässig ist, braucht das Bemühen um freihändigen Grunderwerb noch 

nicht stattgefunden zu haben, denn es steht in diesem Zeitpunkt überhaupt noch 

nicht fest, welche Flächen konkret benötigt werden. Das BVerwG fordert deshalb, 

dass die Grunderwerbsverhandlungen in der Zeit bis zur Bekanntgabe des Flur-

bereinigungsplanes nach § 58 FlurbG vor dem Ergehen einer vorläufigen Besitz-

einweisung stattzufinden haben (vgl. BVerwG, Urteile vom 6. Juli 1989 - BVerwG 

5 C 51.87 und 5 C 52.87 -, NVwZ 1990, 471; und vom 5. Mai 1983 - BVerwG 5 C 

2/81; Nr. 4 der Empfehlungen zum Flurbereinigungsverfahren nach § 87 FlurbG). 

Werden die Verhandlungen entsprechend diesen Empfehlungen von der Flurbe-

reinigungsbehörde unter Beteiligung des Unternehmensträgers geführt, ist auch 

das nach Enteignungsgesichtspunkten zu beachtende Erfordernis des vorherigen 

freihändigen Grunderwerbs zu angemessenen Bedingungen erfüllt. Die Hessi-

sche Straßen- und Verkehrsverwaltung muss nicht unabhängig oder vor einem 

Tätigwerden der Flurbereinigungsbehörde mit jedem Grundstückseigentümer 

über eine Entschädigung in Geld verhandelt haben.  

Die Planfeststellungsbehörde geht nach erfolgter Prüfung der Antragsunterlagen 

davon aus, dass der jeweilige Eingriff in die Haupterwerbsbetriebe unterhalb der 

Grenze einer Existenzgefährdung bleiben wird, zumal, soweit, die erstellten Gut-

achten eine Existenzgefährdung einzelner Betriebe bestätigt haben, andererseits 

erfolgt ein Ausgleich, zumal und vom Vorhabenträger den betroffenen Landwirten 

nach Abschluss des Anhörungsverfahrens angemessenes Ersatzland angeboten 

wurde. 

Bezüglich der Unternehmensflurbereinigung wird Folgendes angemerkt: 
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Der Träger des Unternehmens hat an die Teilnehmergemeinschaft den Anteil an 

den Ausführungskosten (§ 105 FlurbG) zu zahlen, der durch Bereitstellung der 

zugeteilten Flächen und Ausführung der durch das Unternehmen nötig geworde-

nen gemeinschaftlichen Anlagen verursacht wird (§ 88 Nr. 8 FlurbG). Er hat den 

von ihm verursachten Anteil an den Verfahrenskosten zu zahlen (§ 88 Nr. 9 

FlurbG). Für die von einem Teilnehmer aufgebrachte Fläche hat ihm der Unter-

nehmer Geldentschädigung zu leisten (§ 88 Nr. 4 Satz 4 FlurbG). Die jeweiligen 

Festsetzungen trifft die obere Flurbereinigungsbehörde. Die Kosten hat der Un-

ternehmensträger, die (Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), 

der Teilnehmergemeinschaft zu ersetzen. Für Maßnahmen, die nicht dem Unter-

nehmensträger angelastet werden können, muss die Teilnehmergemeinschaft 

die Kosten selbst tragen. Daher liegt auch die Entscheidung, ob derartige Maß-

nahmen ausgeführt werden, letztendlich bei der Teilnehmergemeinschaft.  

Darüber hinaus ist eine enge Abstimmung bei der Anlage der Blühflächen und 

Blühstreifen, wie dies auch von Beteiligten im ersten Änderungsverfahren be-

grüßt wurde – vorgesehen. Der Hinweis, dass die für die Feldlerche geplanten 

CEF-Maßnahmen im Rahmen der Flurneuordnungsverfahren, sofern hiervon die 

Suchräume betroffen sind, so angeordnet werden, dass optimale Flächenzu-

schnitte auch für die Blühflächen geschaffen werden (vgl. A, Ziffer VI,1.46). 

11.5 Mehrwege 

Hinsichtlich der durch das Bauvorhaben sich ergebenden Mehrwege gilt Folgen-

des: 

Wenn sich die Wege für betroffene Landwirte durch den Neubau der Autobahn 

erheblich verlängern – weil Grundstücke sowie das Wegenetz durchschnitten und 

als Ersatz keine unmittelbaren Querungsmöglichkeiten und äquivalenten Wege-

verbindungen geschaffen werden – und damit Rechte der Betroffenen nachteilig 

berührt werden, haben diese einen Ersatzentschädigungsanspruch nach § 74 

Abs. 2 Satz 3 HVwVfG. Dies ist der Fall, wenn zusätzliche Wegstrecken für den 

landwirtschaftlichen Betriebsablauf erheblich sind und dieser Nachteil dem Be-

troffenen billigerweise nicht zugemutet werden kann (vgl. KÜHLING, Fachplanungs-

recht, 1988, Rn 257). 

Durch das planfestgestellte Vorhaben der A 49, VKE 30, ergeben sich, wie dar-

gelegt, für die Landeskultur Zerschneidungsschäden. Durch die geplanten Ände-

rungen im System der land- und forstwirtschaftlichen Wege wird die Erschließung 

der land- und forstwirtschaftlichen Flächen gesichert und damit werden insbe-

sondere die einzelnen Feldlagen ausreichend erschlossen. Die Notwendigkeit 

der Errichtung von zusätzlichen Über- oder Unterführungen ist auch nach den im 
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Anhörungsverfahren vorgetragenen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt. Dies 

gilt grundsätzlich auch für zusätzliche Feldwege; dies schließt nicht aus, dass 

insbesondere nach erfolgter Bodenordnung in der Unternehmensflurbereinigung 

für eine bessere Erreichbarkeit entsprechende Wege für den landwirtschaftlichen 

Verkehr notwendig werden. Dies gilt auch für die von Beteiligten benannten We-

ge (siehe unter C, Ziffer IV,11.3).Sofern der festgestellte Plan für (bislang ohne 

Flurbereinigung) verbleibende Restflächen eine Zufahrt nicht in allen Fällen vor-

sieht, können die durch die Baumaßnahme für den landwirtschaftlichen Verkehr 

sich dadurch ergebenden Probleme durch einen geänderten Grundstückszu-

schnitt gelöst oder es muss zum Ausgleich eine entsprechende Erschließung im 

Flurbereinigungsverfahren geschaffen werden.  

Für den Fall, dass nachhaltige Wirkungen, die sich durch Zerschneidungen von 

Grundstücken ergeben können, die weder im Rahmen des Entschädigungsver-

fahrens noch des Flurbereinigungsverfahrens ausgeräumt werden können mit 

der Folge, dass die Bewirtschaftung erschwert oder lediglich unter Inkaufnahme 

von erheblichen, unzumutbaren Mehrwegen möglich ist, steht den Betroffenen 

eine Entschädigung – die in dem Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach 

festzusetzen war (siehe die Auflage unter A, Ziffer V,9 [Verbleibende erhebliche, 

unzumutbare Mehrwege]) – zu.  

Für betroffene Landwirte sind Gesichtspunkte für erhebliche, unzumutbare 

Mehrwege aus Anlass einer Durchschneidung oder Abtrennung von arrondierten 

Betriebsflächen dann gegeben, wenn diese Mehrwege etwa 1,5 bis 2,0 km be-

tragen und überdies die Mehrwege wiederholt täglich befahren werden müssen, 

z.B. aufgrund der Anbauart, wie Anbau von Gemüse im Rahmen von Direktver-

marktung. Ein „Mehrweg“ kann einem Beteiligten billigerweise nicht mehr zuge-

mutet werden, wenn die tatsächlich zu fahrende erhebliche Mehrlänge pro Fahrt 

dem Betroffenen ohne Ausgleich, also ohne Entschädigung, nicht zugemutet 

werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht um (einfache) Nachteile 

(wie beim früheren § 17 Abs. 4 FStrG 1974), sondern um Rechte im Sinne von 

§ 74 Abs. 2 HVwVfG handeln muss. 

In der Regel geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass damit verbunde-

ne Nachteile und Erschwernisse entweder ohne Entschädigung hinzunehmen 

sind oder (spätestens) im Rahmen der Unternehmensflurbereinigung einer zu-

mutbaren Regelung zugeführt werden können.  

Für den Fall, dass die spätere Prüfung ergibt, dass für einen landwirtschaftlichen 

Betrieb auch nach Bereitstellung von Ersatzland noch erhebliche Umwege ver-

bleiben, steht dem jeweiligen Beteiligten eine entsprechende Entschädigung, die 

nach Anlage 3 der LandR 78 zu ermitteln ist, zu. Wenn die Berechnung der 
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Mehrwegkosten nach LandR 78 nicht fallspezifisch zutreffend ist, muss eine indi-

viduelle Ermittlung durchgeführt werden. Durch diese kann auch der bessere 

Ausbau von Ersatzwegen und die dadurch bewirkte höhere Fahrgeschwindigkeit 

nach dem Eingriff erfasst werden, während zum Beispiel nach Anlage 3 der 

LandR 78 nur eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit (10 km/h) zugrunde ge-

legt wird. Im Gegensatz zur Enteignungsentschädigung sind Nachteile im so ge-

nannten Vorfeld der Enteignung bis zu einer Billigkeitsschwelle ohne Ausgleich 

hinzunehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Mai 1976, BVerwGE 51,15). Eine für 

alle Fälle einheitliche undifferenzierte Festlegung der von einem Betrieb hinzu-

nehmenden Mehrwege ist wie auch sonst im Planfeststellungsrecht nicht mög-

lich; die vorgenannte Länge ist vor dem Hintergrund der dem Grunde nach zutref-

fenden Entscheidung i.S. einer Ordnungsgröße zu verstehen. Vielmehr sind die 

Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalles bei der Bestimmung der Zumutbar-

keitsgrenze zu beachten. Wirtschaftlich nicht spürbare Mehrwege lösen – wie 

dargelegt – keine Schutzmaßnahmen aus. Durch eine überschlägige Abschät-

zung können Bagatellfälle so ohne größeren Ermittlungsaufwand abgelehnt wer-

den. Mehrwege vom Hof zum einzelnen Grundstück bis zu 300/400 m haben auf 

die Bewirtschaftungskosten keinen erheblichen Einfluss (siehe Flurbereinigungs-

gericht Lüneburg RzF 44 IV 49, Flurbereinigungsgericht Koblenz RzF 44 IV 51, 

BVerwG, Urteil vom 27. April 1990 - BVerwG 4 C 18.88). 

Im Übrigen wertet der Bundesgerichtshof (BGH) die Entschädigung für Umwege, 

An- und Durchschneidungsschäden als Teil der Entschädigung des Rechtsver-

lustes und rechnet sie der Substanzentschädigung zu (BGHZ 67, 150 = NJW 77, 

189), so dass eine Entschädigung für Wirtschaftserschwernisse unterbleiben 

müsste. Da es sich aber im Falle der vorläufigen Anordnung nach § 88 Nr. 3 

FlurbG (siehe die Darlegungen zu C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Ent-

schädigungsverfahren]) um vorübergehende Nachteile handelt, die nicht mit end-

gültiger Flächenneuzuteilung zum Ende des Flurbereinigungsverfahrens ausgli-

chen werden und dem Bewirtschafter verbleiben, sind zumindest wesentliche 

Nachteile infolge von An- und Durchschneidungen bei der Entschädigung nach 

§ 88 Nr. 3 FlurbG (in Form jährlicher Zahlungen) berücksichtigungsfähig. Es ist 

jedoch zu beachten, dass hierbei ausschließlich unternehmensbedingte Nachtei-

le entschädigt werden können. Nachteile, die zum Beispiel durch Wegebaumaß-

nahmen der Teilnehmergemeinschaft, die der agrarstrukturellen Verbesserung 

dienen, hervorgerufen werden, und die auch im Regelflurbereinigungsverfahren 

hingenommen werden müssen, bleiben unberücksichtigt.  

Als Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Betriebs kommen auch aus einer 

enteignungsbedingten Mehrentfernung ergebende Nachteile in Betracht, die sich 
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durch zusätzliche Wegekosten (Arbeitszeitverluste, Schlepper- und Gespannko-

sten) auf den Ertrag des Betriebs auswirken. Die Ursache dieser Nachteile liegt 

bei den Umwegeschäden (Mehrwegen) in der durch den Grundstücksverlust be-

dingten Lösung der Grundstückszusammenhänge. Dieser Nachteil, der sich aus 

dem Wegfall des entzogenen Grundstücks als Betriebsbestandteil ergibt, ist Aus-

druck einer enteignungsbedingten objektiven Betriebsverschlechterung und somit 

letztlich Ausdruck einer Substanzminderung des landwirtschaftlichen Betriebs als 

des Zugriffsobjekts. Er entspricht in der Höhe den betriebswirtschaftlichen Vortei-

len, die das entzogene Grundstück als Bewirtschaftungs- und Wirtschaftsobjekt 

über den allgemeinen Verkehrswert im landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr 

hinaus für den konkreten landwirtschaftlichen Betrieb hatte. Der besondere be-

triebliche Wert (Nutzen) des Grundstücks für den landwirtschaftlichen Betrieb 

wird durch den Aufwand an Arbeit und Kapital bestimmt, der nötig ist, um die 

dargestellten Betriebsnachteile beim Verlust des Grundstücks auszugleichen. 

Diese Nachteile am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb werden 

durch die Substanzentschädigung wegen des entzogenen Grundstücks nicht 

ausgeglichen (siehe BGH, Urteil vom 21. Oktober 2010 - III ZR 237/09). 

Durch die bauzeitlich bedingten Mehrwege steht den Betroffenen nur nach dem 

in § 8a Abs. 5 FStrG festgelegten Rahmen eine Erschwernisentschädigung zu. 

Denn der Träger der Straßenbaulast der Bundesautobahn schafft durch die Än-

derung des nachgeordneten Straßennetzes einen angemessenen Ersatz (§ 8a 

Abs. 4 Satz 1 FStrG), so dass von daher keine Entschädigung in Geld zu leisten 

ist. Nach § 8a Abs. 5 FStrG kann für den Fall, dass Zufahrten oder Zugänge 

durch Straßenbauarbeiten für längere Zeit unterbrochen werden oder ihre Benut-

zung erheblich erschwert wird, ohne dass von Behelfsmaßnahmen eine wesentli-

che Entlastung ausgeht, und wenn dadurch die wirtschaftliche Existenz eines an-

liegenden Betriebes gefährdet wird, der Betriebsinhaber eine Entschädigung in 

Höhe des Betrages beanspruchen, der erforderlich ist, um das Fortbestehen des 

Betriebes bei Anspannung der eigenen Kräfte unter Berücksichtigung der gege-

benen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. 

Mit den in der ersten Planänderung auf Vorschlag der Kreisbauernverbände 

Schwalm-Eder e.V. und Marburg-Biedenkopf e.V. vom Vorhabenträger vorge-

nommenen Änderungen und Ergänzungen des Wegenetzes wird den Interessen 

der örtlichen Land- und Forstwirte und somit einer Reihe Beteiligter in angemes-

sener Weise Rechnung getragen. Soweit Beteiligte mit ihren Einwendungen die 

diesbezüglichen Vorschläge unterstützt haben, ist damit ihren Einwendungen im 

vertretbaren Umfang gefolgt worden. Die Einwendungen konnten daher insoweit 

für erledigt erklärt werden. 
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Soweit den Vorschlägen im Planfeststellungsbeschluss nicht Rechnung getragen 

werden konnte, waren die diesbezüglichen Einwendungen der Beteiligten aus 

den dort genannten Gründen zurückzuweisen (siehe C, Ziffer V,2).  

11.6 Auswirkungen auf die Nutzung angrenzender landwirtschaftlicher Grund-

stücke 

Durch die geplante A 49, VKE 30, ergeben sich für die betroffenen angrenzenden 

land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke keine unzumutbaren Auswirkungen. 

Durch die dabei geplanten Geländeeinschnitte wird die Gefahr einer Grundwas-

serabsenkung mit nachhaltigen negativen Auswirkungen auf den Wuchs der 

landwirtschaftlichen Nutzpflanzen nicht eintreten. In den Dammbereichen wer-

den, soweit auf Grund der topographischen Verhältnisse erforderlich, Mulden am 

Dammfuß zur Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers angelegt, so 

dassdort mit Staunässe nicht zu rechnen ist. Dies gilt auch für die Einschnittsbe-

reiche. Außerdem wird der Oberboden zügig angedeckt und die Böschung im 

Anspritzverfahren begrünt oder alternativ durch ingenieurbiologischen Verbau 

gesichert. 

Damit sind – entgegen der Befürchtung Beteiligter – Durchnässungen trassenna-

her Grundstücke durch Versiegelung nicht zu erwarten. Denn das bei Nieder-

schlägen anfallende Wasser wird gesammelt und über Mulden abgeleitet und 

Regenrückhaltebecken zugeleitet. Auch durch die Kompensationsmaßnahmen 

werden – ebenfalls entgegen der Befürchtung Beteiligter – Vernässungen der 

angrenzenden Grundstücke nicht eintreten. Die Einholung eines hydrogeologi-

schen Gutachtens in Bezug auf die Verhinderung von Vernässungen ist von da-

her nicht begründet und war von daher von der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

veranlassen. Der Träger der Straßenbaulast sorgt somit für eine schadlose Ablei-

tung des bei Niederschlägen anfallenden Wassers. 

Weiterhin stellt er sicher, dass nach Durchführung der Baumaßnahme die ver-

bleibenden Grundstücksrestflächen nicht nachteilig verändert werden. Sofern 

nach Durchführung der Baumaßnahme dennoch Schäden festgestellt werden 

sollten, die auf das Vorhaben zurückzuführen sind, sind sie vom Vorhabenträger 

zu beseitigen oder zu entschädigen. In einem solchen Fall hätte der Vorhaben-

träger eine Überprüfung der Entwässerungssituation in Abstimmung mit dem be-

troffenen Betrieb vorzunehmen. 

Das Kleinklima wird auch im Bereich der Straßendämme und Geländemodellie-

rungen sowie der Bepflanzungen, die auch als Immissionsschutzpflanzungen 

wirken, nicht so verändert, dass mit nachhaltigen Wachstumsschäden zu rech-

nen ist. Soweit über die bestehenden Hindernisse hinaus geringfügig stärkere 
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Kaltluftrückstaus auftreten, führen diese zu höchstens schwer abschätzbaren 

Wachstumsverzögerungen, jedoch zu keinen Spätfrostschäden an landwirt-

schaftlichen Kulturen. Im Übrigen müsste diese Frage im Entschädigungsverfah-

ren geklärt werden, gegebenenfalls müsste diesbezüglich ein Gutachten einge-

holt werden, um die tatsächlichen nachteiligen Wirkungen genau erfassen zu 

können. Die Einholung von entsprechenden hydrologischen und pflanzensoziolo-

gischen Gutachten im Rahmen der Planfeststellung war jedenfalls für die an-

grenzenden, unmittelbar betroffenen Grundstücke nicht veranlasst. 

Aber auch in Bezug auf die an die Kompensationsmaßnahmen angrenzenden 

landwirtschaftlich genutzten Grundstücke war die Einholung solcher Gutachten 

nicht veranlasst. Werden im Rahmen dieser Maßnahmen in Grundstücken Drä-

nagen entfernt oder verfüllt, um so eine (Wieder-) Vernässung zu bewirken, wird 

durch entsprechende Vorkehrungen (gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG) sicher-

gestellt, dass die angrenzenden Flächen nicht vernässen sondern weiterhin wie 

bisher genutzt werden können. 

Im Übrigen werden die neu entstehenden Böschungen soweit möglich und fach-

lich sinnvoll bepflanzt. Wenn entsprechend kleinräumig positive Effekte bei der 

Betrachtung der Straßenbegleitpflanzung vernachlässigt werden, dann bedeutet 

dies, dass die reale Belastung eher unter als über der beschrieben Situation lie-

gen kann. 

Bezüglich etwaiger Auswirkungen von Schadstoffen auf die Acker- und Wiesen- 

sowie Weideflächen, aber auch Obst- und Gemüseflächen gilt grundsätzlich Fol-

gendes: 

Aus Gründen der Vorsorge ist es grundsätzlich geboten, die Anhäufung von 

Schadstoffen in der Nahrungskette über Immissionen im straßennahen Bereich 

weitestgehend zu vermeiden. Dies ist dadurch möglich, dass ein ausreichender 

Abstand zwischen landwirtschaftlicher, aber auch gärtnerischer Produktion von 

zum Verzehr oder für Tierfutter bestimmter Pflanzen und der Straße eingehalten 

wird. Da die Aufnahme und Ablagerung der Art und Menge von Schadstoffen im 

Blatt-, Stiel- und Wurzelbereich der einzelnen Nutzpflanzen sowie die spätere 

Zweckbestimmung der Pflanzenteile sehr unterschiedlich sind, wird später im 

konkreten Einzelfall, wenn Flächen für landwirtschaftlichen Produkte speziell ge-

nutzt werden, zu prüfen sein, welcher Abstand zum Fahrbahnrand für die einzel-

ne Nutzpflanze erforderlich ist. Die entlang der neuen A 49 geplante Straßenbe-

gleitpflanzung behindert die Ausbreitung der Luftschadstoffe in das angrenzende 

Gelände. Die Bepflanzung führt zu einer Ausfilterung von Schadstoffen, und 

überdies ist der Abstand vom Fahrbahnrand zur Grenze der landwirtschaftlich 

genutzten Grundstücke so groß, dass unzumutbare Beeinträchtigungen durch 
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Schadstoffeinträge nicht erfolgen. Pflanzen tragen aktiv zur Minderung des Ge-

haltes an Stäuben in der Luft bei, da sie sowohl eine große Oberfläche für die 

Aufnahme von Kleinstpartikeln bieten als auch über einen hohen Blattflächenin-

dex (LAI = Leaf Area Index beschreibt das Verhältnis der gesamten Blattoberflä-

che eines Bestandes zur gesamten Bestandsgrundfläche) verfügen. Pflanzen 

leisten einen Beitrag zur Abtrennung von Feinstaub aus der Umgebungsluft, 

wenn sie von der Luft an- und umströmt werden. 

Soweit die Straßentrasse für die A 49 durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

verläuft, wird bei der jeweiligen späteren landwirtschaftlichen Nutzung des Bo-

dens nach vorgenannten Kriterien auf ausreichende Abstände vom Fahrbahn-

rand zu achten sein. Grundsätzlich sieht der festgestellte Plan, wie schon darge-

legt, ausreichende Schutzpflanzungen und Zwischenräume zu den angrenzen-

den Nutzflächen vor. Sofern der sich im Einzelfall zwischen Straße und Nutzflä-

che ergebende Abstand nach Inbetriebnahme der Trasse der neuen Bundesau-

tobahn trotzdem als unzureichend erweisen sollte, wären ergänzenden Vorkeh-

rungen zur Verminderung der durch den Straßenbetrieb eintretenden verkehrs-

bedingten Emissionsraten und damit eine Reduzierung der Kontaminationswerte 

zu treffen. Dies wäre insbesondere dann erforderlich, wenn sich eine Beeinflus-

sung der Gesundheit durch die auf verschiedenen Wegen in die Nahrungskette 

des Menschen gelangenden Pflanzen ergäbe. Weitere wirksame Ausgleichs-

maßnahmen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht notwendig. Im Übrigen 

sind im Verfahren  diesbezüglich keine konkreten Gesichtspunkte von Beteiligten 

vorgebracht worden, so dass auch kein Anlass besteht eine angemessene Ent-

schädigung im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG dem Grunde nach im Plan-

feststellungsbeschluss festzusetzen. Über dies ist eine erhebliche oder nachhal-

tige Beeinträchtigung für die angrenzenden Grundstücke und für die auf diesen 

angetroffenen Pflanzen- und wild lebenden Tierarten nach den bisherigen Kennt-

nissen kaum feststellbar. Bisher durchgeführte Untersuchungen haben bei unter-

schiedlichen Nutzpflanzenarten erheblich voneinander abweichende Bodenge-

halte ergeben. Dies erklärt sich vor allem aus dem unterschiedlichen Akkumulati-

onsverhalten der Pflanzen (dies ist beispielsweise bei Porree und Sellerie hoch, 

bei Erbsen, Bohnen, Kohlgemüse gering). Die ermittelten Konzentrationen lassen 

darauf schließen, dass die immissionsbedingte Belastung von Kulturpflanzen – 

für die keine verkehrsemissionsbezogenen Höchstmengen vorgeschrieben sind – 

in einem tolerierbaren Rahmen liegen wird. Bei extrem hohen NOx-Konzentra-

tionen (vor allem NO2) können allerdings Schädigungen an Pflanzen (Verfärbun-

gen, Wachstumseinbußen) auftreten. Das NOx-Schädigungspotenzial verstärkt 

sich noch dadurch, dass NOx zur Ozonbildung in der bodennahen Luftschicht 



Planfeststellungsbeschluss - 680 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

(sog. Fotosmog) beiträgt. Dabei können Konzentrationen auftreten, die weit 

oberhalb der zulässigen Grenzwerte liegen und zu erheblichen Schäden in na-

turnahen Ökosystemen sowie in der Land- und Forstwirtschaft führen. 

Im Übrigen können von vornherein nicht alle Fremdstoffe als nachteilig für den 

Organismus oder komplexere Biosysteme angesehen werden. Wenn die Beein-

trächtigungen für trassennahe Bereiche schon gering sind, so trifft dies durch die 

entfernungsabhängige Schadstoffreduzierung für die weiter von der Fahrbahn 

entfernt liegenden Grundstücke in jedem Fall in noch stärkerem Maße zu. 

Soweit von Beteiligten einen Ausgleich von Ertragsschäden aufgrund von Grenz-

wertüberschreitungen durch Schadstoffemissionen von Schwermetallen und an-

deren von der Autobahn auf die Flächen imitierenden Stoffen beiderseits der Au-

tobahn oder durch eine mögliche zukünftige Beschränkung der Bewirtschaftung 

aufgrund möglicher Schadstoffimmissionen auf diesen Flächen fordern, ist zu-

nächst anzumerken, dass bislang keine normativen Regelungen für Nutzungsbe-

schränkungen oder Auflagen von Dritten wegen Schadstoffimmissionen auf den 

landwirtschaftlich genutzten Flächen neben stark befahrenen Straßen wie der 

A 49 bestehen. Die für die ökologische/ biologische Produktion für ein Gesamt-

system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebensmittelproduktion 

geltende EG-Öko-Basis-Verordnung 834/2007 (Verordnung (EG) Nr. 834/2007 

des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und 

die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91) sowie die Durchführungsbestimmun-

gen (Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die 

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/ 

biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, 

Kennzeichnung und Kontrolle, ABl. Nr. L 250 vom 18.09.2008, S. 1, mit Ände-

rungen) enthalten grundsätzliche Vorschriften beispielsweise für die Bodenbe-

wirtschaftung und Düngung jedoch keine Grenzwerte. Die Richtlinien für ökolo-

gisch/ biologisch wirtschaftenden Bioland-Erzeuger weisen zwar darauf hin, dass 

bei der Standortwahl die Belastung durch Schadstoffen aus der Umwelt und aus 

der vorherigen Nutzung zu berücksichtigen sind. Wenn die Gefahr einer Belas-

tung besteht, müssen Nahrungsmittel und Boden untersucht werden. Flächen, 

die durch Belastungen betroffen sind, können für den organisch-biologischen 

Landbau nur dann genutzt werden, wenn sich die betreffenden Belastungen 

durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Schutzpflanzungen) reduzieren lassen. 

Die Nutzung bestimmter Markenbezeichnungen für Produkte können untersagt 

werden, wenn auf von Belastungen betroffenen Flächen, Teilflächen oder Rand-
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flächen erzeugt werden. Beispielsweise darf bezogen auf den N-Gehalt die Ge-

samtmenge organischer Dünger ein Äquivalent von 1,4 DE/ha*a nicht überschrit-

ten [1 DE = 80 kg N und 70 kg P205] werden, davon darf maximal ein Äquivalent 

von 0,5 DE/ha*a betriebsfremder Dünger sein (siehe Bioland-Richtlinien, 2010, 

Kap. 3.4.3 und Anhang 10.3). Damit ist eine Nutzung von Flächen an Autobah-

nen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings müssen vom Erzeuger, nutzt 

er autobahnnahe Flächen, entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schadstoffe unter Berücksichtigung der Stra-

ßenbegleitpflanzungen, die als Schutzpflanzungen wirken, sich trassennah kon-

zentrieren, so dass eine weiträumige Belastung der landwirtschaftlichen Nutzung 

nicht zu befürchten ist. Aus besonderen Wirtschaftsformen, die über die allge-

meinen Anforderungen hinausgehen, kann weder ein Anspruch auf die Anord-

nung weitgehender Schutzmaßnahmen noch ein Abwehranspruch gegen Stra-

ßenbauvorhaben abgeleitet werden (vgl. auch OVG Koblenz, Urteil vom 22. No-

vember 2001 – 1 C 10395/01-OVG – UPR 2002, 80, Hochmoselbrücke). 

Ob mit Nutzungsbeschränkungen oder Auflagen von Dritten wegen Schadstoff-

immissionen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen neben der A 49 ge-

rechnet werden muss, kann dahinstehen. Überdies schließen selbst die strengen 

Richtlinien der organisch-biologisch wirtschaftenden Bioland-Erzeuger die Nut-

zung von Flächen an Autobahnen nicht grundsätzlich aus. Dort heißt es: 

„Bei der Standortwahl ist die Belastung durch Schadstoffe aus der Umwelt und 
aus der vorherigen Nutzung zu berücksichtigen. Besteht die Gefahr einer Be-
lastung, müssen Nahrungsmittel und Boden untersucht werden. Flächen, die 
durch Belastungen betroffen sind, können für den organisch-biologischen 
Landbau nur dann genutzt werden, wenn sich die betreffenden Belastungen 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schutzpflanzungen) reduzieren lassen.“ 

Im Rahmen der Ausführungsplanung wird die Straßenbegleitpflanzung durch-

blasbar und siebwirksam angelegt (siehe A, Ziffer VI,1.4). Bereits eine 8-10 m 

breite Bepflanzung hat eine gute Reinigungswirkung. Zwar hätte eine 30-50 m 

breite, vielstufig gestaffelte aus Nadel- und Laubbäumen bestehende Bepflan-

zung eine sehr gute Reinigungswirkung, jedoch wäre damit ein wesentlich größe-

rer Flächenverbrauch verbunden (auf ein 1 km Autobahn mit beidseitiger An-

pflanzung etwa 6 ha). Da mit der vorgesehenen Straßenbegleitpflanzung eine 

angemessene Schutzwirkung erreicht wird, ist die Anordnung zusätzlicher 

Schutzmaßnahmen nicht gerechtfertigt. Damit treten durch die geplanten 

Pflanzmaßnahmen entlang der Autobahn auf den Böschungen keine unzumutba-

ren Beeinträchtigungen angrenzender Grundstücke ein. Ob darüber hinaus ein 

Ausgleich von unmittelbar betroffenen landwirtschaftlichen Grundstücken im 
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Rahmen der Entschädigung geboten ist, wird im Entschädigungsverfahren zu 

klären sein. 

In Bezug auf dies Auswirkungen der Planung auf benachbarten landwirtschaftli-

chen Flächen hat der Vorhabenträger im Anhörungsverfahren darauf hingewie-

sen, dass eine sachangemessene Gewichtung der landwirtschaftlichen Belange 

bereits während der Vorentwurfsplanungsphase durch eine Prüfung und an-

schließende Verlagerung der Trasse der A 49 auf ca. 3 km Länge an den westli-

chen Rand der Feldflur insbesondere zwischen den Bauwerken Nr. 117 und 119 

erfolgte. Dabei wurde vom ASV Kassel eine Abstimmung mit den Ortslandwirten 

in 2002 vorgenommen. Einer weitergehenden Verlagerung der Trasse in den 

Wald hinein konnte aus umweltfachlichen Gründen nicht entsprochen werden. 

Darüber hinaus ist aus topographischen Gründen die Herstellung eines Tunnels 

nicht geboten. 

Einwendungen Privater, die durch von der Autobahn ausgehenden Schadstoff-

immissionen mit Nachteilen für die Nutzung ihrer nicht unmittelbar betroffenen 

Grundstücke befürchten, waren aus den vorstehenden Gründen zurückzuweisen.  

Der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen wird nicht erschwert. Auch die Zu-

fahrten zu den Grundstücken bleiben erhalten. Die für die landespflegerische Be-

gleitplanung benötigten Flächen werden, wenn es der Eigentümer wünscht, vom 

Vorhabenträger gekauft (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV,7.10 [Sicherstel-

lung und Unterhaltung der Kompensationsmaßnahmen]). 

Hinsichtlich nachteiliger Wirkungen der Bepflanzung durch Schatten ist zunächst 

festzuhalten, dass von der vorgesehenen Bepflanzung des überwiegend in Nord-

ost-Südwest-Richtung verlaufenden Verkehrsweges A 49 kaum nachteilige 

Schattenwirkungen auf angrenzende landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgehen 

werden, weil grundsätzlich ein ausreichender Abstand zwischen der Bepflanzung 

und den Nachbargrundstücken – beispielsweise durch Böschungen, Gelände-

modellierungen und parallel laufende Wege – besteht. Beeinträchtigungen infolge 

Schattenwirkung führen für Feldfrüchte, wie Untersuchungen ergeben haben, le-

diglich in Südrandlage bei 20 m Gehölzhöhe zu einem 20 bis 30 m und bei 7 m 

Gehölzhöhe zu einem etwa 10 m breiten Beeinträchtigungsstreifen und Minderer-

trägen bis zu 20 bis 30% je nach Fruchtart. Die im Rahmen der geplanten Gestal-

tungs-, CEF-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehene Bepflanzung, 

auch entlang von Feld- und Forstwegen und auf trassenfernen Grundstücken, 

wird vom Vorhabenträger grundsätzlich auf der Grundlage dieser Gesichtspunk-

te, nach Möglichkeit sogar auf der Südseite der Wege vorgenommen, da sich 

dann ein ausreichender Abstand zu den auf der Nordseite angrenzenden Nutz-

flächen ergibt. Soweit durch Pflanzungen, insbesondere auf der Ost- oder West-
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seite der Grundstücke, wegen eines nicht genügend großen Abstandes allerdings 

Schattenwirkungen eintreten, dürften sich dennoch durch diese keine nachteili-

gen Wirkungen ergeben. Soweit sich für die unter den neuen Talbrücken befindli-

che Nutzflächen nachteilige Wirkungen ergeben, ist anzumerken, dass diese Flä-

chen einschließlich eines beidseitigen Schutzstreifens von je 5,00 m vom Vorha-

benträger erworben werden.  

Bei Pflanzmaßnahmen, die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind, halten sich 

die Schattenwirkungen in engen Grenzen. Auch bei den übrigen Maßnahmen 

wird dem Gesichtspunkt des Schattenwurfs soweit wie möglich Rechnung getra-

gen. Die Pflanzungen werden vornehmlich auf der Südseite des jeweiligen Ge-

wässers oder Weges vorzunehmen. Bei größerer Breite sind sie pyramidal zu 

gliedern, so dass für hochwüchsige Bäume nur die Kernzonen zur Verfügung 

stehen. Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass es im Lichtschatten und im 

Wurzelbereich der Gehölze zu gewissen Ertragseinbußen und Bewirtschaftungs-

erschwernissen kommt. Die wirtschaftliche Existenz der Betroffenen wird durch 

die Pflanzmaßnahmen in keiner Weise bedroht. Auch sonstige Nachteile gewich-

tiger Art sind nicht ersichtlich. Die betroffenen Grundstücke werden nicht für jede 

sinnvolle wirtschaftliche Nutzung unbrauchbar. Dass die Betroffenen über die 

Flächeninanspruchnahme hinaus gewisse Beeinträchtigungen hinnehmen müs-

sen, hält sich im Rahmen zulässiger Sozialbindung unterhalb der Schwelle, bei 

deren Erreichung die Zweck-Mittel-Relation im Sinne des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist. Negative Folgen dieser Art sind in land-

wirtschaftlich geprägten Räumen mit jeder naturschutzrechtlichen Kompensati-

onsmaßnahme nahezu unvermeidlich verbunden. Sie sind als solche noch nicht 

geeignet, ein Abwehrrecht zu begründen (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Mai 1996 - 

BVerwG 4 A 39.95 - Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 39). Dies umso weniger, als 

sie nicht gänzlich entschädigungslos hinzunehmen sind. Im Rahmen des Ange-

messenen ist im Falle einer Teilenteignung nicht nur eine Entschädigung für den 

Entzug des Enteignungsobjekts, sondern auch für sonstige Vermögenseinbußen 

zu gewähren, die als erzwungene und unmittelbare Folge der Enteignung eintre-

ten (sog. Folgeschäden). Dieser Hinweis im Planfeststellungsbeschluss reicht 

aus, um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden (vgl. BVerwG, Urteile 

vom 14. Mai 1992 – BVerwG 4 C 9.89 -, Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 88; und 

vom 1. September 1997 - BVerwG 4 A 36.96 -, BVerwGE 105, 178, Rn. 53). 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze haben die Betroffenen ei-

nen Entschädigungsanspruch wegen der Verschattung ihrer Grundstücke. Einen 

darüber hinausgehenden Anspruch auf Zuerkennung einer Entschädigung im 
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Planfeststellungsbeschluss haben sie nicht. Auf die Ausführungen unter C, Ziffer 

V, 1.8 [Schutzauflagen] wird verwiesen.  

Der Eigentümer oder Pächter eines landwirtschaftlichen Grundstücks hat einen 

Ertragsverlust, der auf die Schattenwirkung einer Straßenbepflanzung zurückzu-

führen ist, entschädigungslos hinzunehmen, wenn der Vermögensnachteil nur 

geringfügig ist. Die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Fragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsver-

fahren zu behandeln. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass für die 

Straßenrandbepflanzung gemäß § 40 Abs. 2 des Hessischen Nachbarrechtsge-

setzes vom 24. September 1962 (GVBl. I S. 417), geändert durch Gesetz vom 6. 

September 2007 (GVBl. I S. 548), die in §§ 38 f. festgelegten Grenzabstände für 

Bäume und Sträucher sowie Hecken nicht gelten. Die Anpflanzungen an den 

Grenzen zu öffentlichen Straßen und Gewässern sowie auf öffentlichen Straßen 

sind zu dulden, denn § 40 Abs. 2 HEG stellt insoweit eine Konkretisierung der 

grundgesetzlich verankerten Sozialbindung des Eigentums dar, da der Bepflan-

zung die Funktion einer im öffentlichen Interesse liegenden Schutzanlage zu-

kommt. Das ASV Kassel hat dennoch zugesichert, die Grenzabstände, die sich 

aus dem Nachbarrecht mit 2-4 Metern ergeben, einzuhalten (siehe am, Ziffer 

V,1.3). 

Darüber hinaus finden bei den geplanten Pflanzmaßnahmen Gehölzarten Ver-

wendung, die nicht zu Schädlingsübertragungen auf landwirtschaftliche Kulturen 

und ertragsgenutzte Obstbäume führen können. 

Soweit Beteiligte befürchten, dass durch die Baumaßnahme erhöhte Wildschä-

den auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Wald und Autobahn 

auftreten, ist anzumerken, dass dasjenige Wild, das bislang relativ weite Wege 

zu den landwirtschaftlichen Flächen zur Äsung zurückgelegte, dies auch zukünf-

tig kann. Entsprechende Leiteinrichtungen (Wildschutzzäune) und Querungsmög-

lichkeiten (insbesondere Tal- und Grünbrücken), die dem Wild beim Wechseln 

dienen, sind vorgesehen. Wild, das bislang unmittelbar vor dem Waldrand auf 

landwirtschaftlichen Flächen äste, kann dies auch zukünftig. Von daher besteht 

kein begründeter Anlass für die Befürchtung, dass das Wild sich zur Äsung auf 

den Flächen zwischen Waldrand und neuer Autobahn konzentriert. 

Soweit Beteiligte Samenflug von Wildkräutern (Unkräutern) von Randstreifen be-

fürchten, ist anzumerken, dass von den anzulegenden Säumen und Rasenflä-

chen ausgehender Samenflug nicht vermeidbar ist. Dies dürfte für die angren-

zenden bewirtschafteten Ackerflächen kein nachhaltiges Problem darstellen. Da-

bei kann dahingestellt bleiben, ob – wie vom Amt für Straßen- und Verkehrswe-

sen Kassel dargelegt – es bei der Bewirtschaftung zu einem Einsatz von Herbizi-
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den kommt. Herbizide oder Unkrautbekämpfungsmittel sind Substanzen, mit de-

ren Einsatz wirtschaftlich uninteressante oder störende Begleitkräuter abgetötet 

werden sollen, ohne die Nutzpflanzen dabei zu schädigen. Es wird unterschieden 

zwischen selektiven Herbiziden, die gegen bestimmte Pflanzen wirken und Total-

herbiziden, die gegen alle Pflanzen wirken. Herbizid ist die Bezeichnung für die 

Gruppe der Unkrautbekämpfungsmittel. Sie bildet die größte Gruppe der Pflan-

zenschutzmittel. Sie gehören zu den Pestiziden. Dies ist die allgemeine Bezeich-

nung für Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Rückstände in Le-

bensmitteln und mögliche Verunreinigungen im Trinkwasser stellen nach derzei-

tigem Wissensstand, soweit die geltenden Höchstmengen und Grenzwerte ein-

gehalten werden, kein nennenswertes Gefährdungspotenzial dar. Dies erfolgt 

zwar mehr der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung grundsätzlich, 

jedoch nicht bei ökologischen Anbauformen. Beim ökologischen Landbau wird 

die Bodenfruchtbarkeit durch betriebseigenen Dünger, ausgewogene Fruchtfol-

gen und Leguminosenanbau gefördert. Nachhaltige Beeinflussungen durch Sa-

menflug sind zwar nicht bekannt. Im Anhörungsverfahren wurden nicht vorge-

bracht, dass es zu unzumutbaren Nachteilen kommen kann, weshalb auf die ge-

plante Anlage von Saum- und Rasenflächen verzichtet werden sollte. Damit sind 

auch keine Gründe erkennbar, in einem solchen Fall den Betroffenen gegen den 

Träger der Straßenbaulast gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG ein Anspruch auf 

Entschädigung zuzuerkennen. Auf Grünflächen, die keine Schäden in der Gras-

narbe aufweisen, können eingewehte Pflanzen bzw. ihre Samen sich nicht etab-

lieren, weil sie durch die Konkurrenz der vorhandenen Gräser und Kräuter ver-

drängt werden. 

Im Rahmen der Baumaßnahme in Mitleidenschaft gezogene Grenzpunkte wer-

den auf Veranlassung des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Kassel nach 

Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt. 

Sollten bei der Baudurchführung Dränagen angetroffen werden, wird ihre Funkti-

onsfähigkeit wiederhergestellt. Während der Bauphase kann es allerdings zu 

kurzzeitigen Unterbrechungen der Funktionsfähigkeit von Dränagen kommen. 

Vom Vorhabenträger ist, wie die planende Behörde im Verfahren dargelegt hat, 

nicht beabsichtigt, Lage und Funktion der Dränagen durch ein Gutachten ermit-

teln zu lassen. Allerdings ist die Behörde auf die Mitwirkung der Betroffenen an-

gewiesen. Im Übrigen wird vom Vorhabenträger eine fünfjährige Gewährleistung 

für eine ununterbrochene Funktionsfähigkeit nicht übernommen. 

Ferner bleibt die Erschließung und Erreichbarkeit der Forstflächen gewährleistet. 

Enorme Umwege wird es für die Waldbewirtschaftung nicht geben. Soweit aller-

dings eine direkte Wegeverbindung unterbrochen wird, werden – wie ausgeführt 
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– entsprechende Ersatzwegeverbindungen geschaffen. Die Umwege über die 

neuen Wegeverbindungen sind im Ergebnis zumutbar. Die von Beteiligten be-

fürchteten erheblichen Nachteile für die Waldflächen, auch durch Schadstoffein-

trag und Lärm, werden nicht eintreten, da Störwirkungen auf den unmittelbaren 

Nahbereich der A 49 begrenzt sind. 

11.7 Schutzzäune im Bereich von Weiden 

Schutzzäune entlang der neuen Straße im Bereich von Weiden zu Lasten des 

Trägers der Straßenbaulast kommen als Schutzanlagen i.S.v. von § 74 Abs. 2 

Satz 2 HVwVfG in Betracht, wenn im Einzelfall die Notwendigkeit einer Einzäu-

nung von Weiden entlang von Bundesfernstraßen je nach den Umständen eines 

durch das Vorhaben bedingten Nachteil sein kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. 

März 1985 - BVerwG 4 C 15.83 -, BVerwGE 71, 66). 

Dabei scheiden allerdings all die Fälle aus, in denen von einer bereits eingezäun-

ten Weide eine Teilfläche abgeschnitten und dem betroffenen Landwirt ein vor-

handener Zaun im Wege der Enteignung weggenommen wird, wofür er nach den 

enteignungsrechtlichen Entschädigungsregelungen abzufinden ist. Dies gilt auch 

für die Bereiche, in denen entlang eines Gewässers Sukzessionsstreifen zur zu-

sätzlichen Puffer- und Schutzwirkung für das Fließgewässer angelegt werden 

und dadurch die regelmäßige Beweidung dieses Streifens aufgegeben werden 

muss. 

Außerdem ist dem Landwirt die Schaffung neuer Zäune in den Fällen zumutbar, 

in denen ihm durch das Straßenbauvorhaben ein Zaun aufgenötigt wird, den er 

normalerweise selbst hätte errichten müssen, so zum Beispiel, wenn er bisher 

wegen der natürlichen Umstände – etwa weil die Weide an einen Fluss grenzte – 

seine Weide nicht einzuzäunen brauchte. Auf den Fortbestand solcher für ihn 

günstiger Umstände hat ein Grundstückseigentümer grundsätzlich keinen An-

spruch. Muss er, weil die neue Straße seine Weide vom Flussufer abschneidet, 

dort einen Zaun errichten, so ist dieser Nachteil nicht „erheblich“ i.S.v. § 74 Abs. 

2 HVwVfG. Des Weiteren ist für einen Landwirt auch die Einzäunung solcher Flä-

chen zumutbar, die nicht als Dauerweide genutzt werden. 

Erhebliche Nachteile i.S.v. § 74 Abs. 2 HVwVfG entstehen für einen Landwirt nur, 

soweit als Folge der Grundstücksinanspruchnahme für das Straßenbauvorhaben 

die bisherigen Grenzen verändert werden oder wenn die neue Trasse Weideland 

so durchschneidet, dass beidseitig neue Zäune zu errichten sind. Dies trifft beim 

vorgesehenen Vorhaben an einigen Stellen zu. Insoweit ist der Träger der Stra-

ßenbaulast zur Durchführung entsprechender Schutzmaßnahmen verpflichtet. 

Auf die Ausführungen unter A, Ziffer V, 10 [Weidezäune] wird verwiesen. 
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Die Prüfung, ob dem Träger der Straßenbaulast die Errichtung und Unterhaltung 

der Zäune aufzuerlegen oder ob stattdessen eine Entschädigung nach § 74 Abs. 

2 Satz 3 HVwVfG zuzuerkennen ist, hängt davon ab, ob der Aufwand für den 

Träger der Straßenbaulast außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 

steht. Weil der Bau und die Unterhaltung der Zäune auf den den Straßen be-

nachbarten Weiden einerseits von den Trägern der Straßenbaulast Vorkehrun-

gen erfordern, die regelmäßig über ihre gewöhnliche Tätigkeit in erheblichem 

Umfang hinausgehen, und andererseits die Schutzanlagen nicht auf Straßen-

grund, sondern auf den Grundstücken betroffener Dritter angebracht und ihnen 

zu Eigentum sowie zur Nutzung überlassen werden sollen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 24. September 1982 - BVerwG 4 C 36/79 -, NJW 1983, 1747), war den Be-

troffenen ein Entschädigungsanspruch nach § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG zuzuer-

kennen. Da im Planfeststellungsbeschluss die Verpflichtung der Straßenbaulast-

träger dem Grunde und der Höhe nach auszusprechen ist, ist hinsichtlich der 

Höhe anzumerken, dass die Festlegung sich auf die für die Berechnung maßgeb-

lichen Faktoren beschränkt. Dafür kommen insbesondere in Betracht: Art und 

Länge des Zaunes sowie Anhaltspunkte für eine einmalige Abgeltung der Unter-

haltungspflicht. Danach gilt im vorliegenden Fall Folgendes: 

Als Weidezäune sind grundsätzlich ortsübliche Stacheldrahtzäune zu entschädi-

gen, deren Länge sich nach den Verhältnissen der jeweils an- oder durchschnit-

tenen Weiden richtet. Zur Abgeltung der Unterhaltung sind dem betroffenen 

Landwirt pauschal 50 v.H. der Herstellungskosten zu zahlen, so dassder Landwirt 

in die Lage versetzt wird, die zusätzlichen Zäune auf Jahre ordnungsgemäß un-

terhalten zu können. Für die Unterhaltung war eine Abgeltung auch deshalb fest-

zusetzen, weil Adressat der Anlagenvorschrift des § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG 

nur der Träger der Straßenbaulast sein kann. Eine zusätzliche Freistellung des 

Trägers der Straßenbaulast von der Unterhaltung begründet keineswegs eine 

rechtliche Handhabe für eine öffentlich-rechtliche Regelung der Unterhaltung zu 

Lasten des durch die Anlagen begünstigten Planbetroffenen. Dessen Unterhal-

tungslast und die mit ihr verbundene Verkehrssicherungspflicht richten sich unter 

solchen Umständen vielmehr nach privatrechtlichen Grundsätzen. Die Einzelhei-

ten des Ersatzentschädigungsanspruches müssen zwischen den Trägern der 

Straßenbaulast und den betroffenen Landwirten im Entschädigungsverfahren be-

handelt werden (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungs-

verfahren]). 

Mit der vorgenannten Verpflichtung zur Leistung einer Kostenerstattung für die 

durch den Bau der Straßen sich ergebenden erheblichen Nachteile für die Eigen-
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tümer von Viehweiden wird den Anliegen betroffener Landwirte Rechnung getra-

gen. 

12. Altlasten 

Nach § 10 Hessisches Altlastengesetz sind die Städte und Gemeinden verpflich-

tet, die erforderlichen Daten zu Altflächen (Altablagerungen und Altstandorte) zu 

erheben. Diesbezüglich hatte das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel 

Informationen bei den Kommunen eingeholt. Zur Prüfung von Altlasten über Be-

triebsstilllegungen aus dem Gewerberegister werden weitere Auskünfte bei den 

Städten eingeholt (siehe A, Ziffer VI,1.67). 

Im Hinblick auf mögliche Verunreinigungen des Untergrundes (Bodens, Seine) 

sind entsprechende abfallwirtschaftliche Untersuchungen vorzunehmen (siehe 

Auflage unter A, Ziffer V,15). Die Überprüfung erfolgt nach der „Richtlinie für das 

Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im 

Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen“ (LAG PN 98, 

StAnz. 2008, S. 3422). Die Richtlinie dient der Vereinheitlichung der Probenahme 

von festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Materialien im Rahmen 

der Prüfung zur stofflichen oder energetischen Verwertung bzw. zur Beseitigung. 

13. Denkmalpflege 

Im Bereich des Bauvorhabens sind verschiedene Bodendenkmäler bekannt. Da-

bei handelt es sich um  

1) die mittelalterliche Wüstung Sandhof in der Gemarkung Wiera der Stadt 

Schwalmstadt (Mittelpunkt-Koordinaten 35 08950/56 38050, Ausdehnung im Ra-

dius von rund 200 m), 

2) die mittelalterliche Wüstung Trugelrode in den Gemarkungen Neustadt und 

Speckswinkel der Stadt Neustadt (Hessen) (Mittelpunkt-Koord. 35 04500156 

35380, Ausdehnung im Radius rund 400 m) und  

3) eine Fundstelle neolithischer Artefakte in der Flur Bezeichnung „Becherfeld-

chen“, vermutlich neolithische Siedlung, in der Gemarkung Neustadt (Mittelpunkt-

Koord. 35 05640/56 35760, Ausdehnung im Radius rund 100 m). 

Im Bereich der in der ersten Planänderung vorgesehenen Maßnahme E5 (Rena-

turierung der Leimbachaue) wären zwei Bodendenkmäler betroffen worden, und 

zwar  

eine Siedlung der Jungsteinzeit und des Mittelalters in der Gemarkung Wasen-

berg der Gemeinde Willingshausen (Mittelpunkt-Koord. (GK) 35 14400/56 37500, 

Ausdehnung unbekannt) und  
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eine Siedlung der Jungsteinzeit und der Eisenzeit in der Gemarkung Wasenberg 

der Gemeinde Willingshausen (Mittelpunkt-Koord. (GK) 35 14750/56 37250, 

Ausdehnung im Radius mind. 200 m). 

Das HDSchG legt fest, dass der Eigentümer eines Kulturdenkmals zu dessen Er-

halt verpflichtet ist (§ 11 Abs. 1 HDSchG). Bodendenkmäler (§ 19 HDSchG) sind 

nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 HDSchG Kulturdenkmäler. Möchte ein Eigentümer dem Er-

halt des Denkmals entgegenstehende Interessen verwirklichen, so sind diese 

gegen das öffentliche Interesse am Erhalt des Denkmals abzuwägen und die Be-

seitigung oder Veränderung des Denkmals kann gegebenenfalls gemäß § 16 

HDSchG genehmigt werden. Die dadurch entstehende Beeinträchtigung eines 

Bodendenkmals kann minimiert werden, indem es zuvor archäologisch dokumen-

tiert, also in der Regel ausgegraben wird. Damit wird zwar die Substanz des 

Denkmals aufgegeben, aber eine Dokumentation erstellt, die bis zu einem gewis-

sen Grad den Wert des Denkmals für die Wissenschaft und seinen Zeugnischa-

rakter erhält. Dokumentationsarbeiten, in der Regel eine archäologische Ausgra-

bung, ermöglichen einen begrenzten ,,Erhalt" des Denkmals im Sinne des § 11 

Abs. 1 HDSchG in der Form von Funden und archivierbaren Daten der Befunde. 

Deshalb wird eine Genehmigung zur Beschädigung oder Zerstörung eines Bo-

dendenkmals in der Regel nach § 7 Abs. 2 HDSchG mit der Auflage versehen, 

seinen unversehrten Zustand zu dokumentieren, bevor die Schädigung eintritt. 

Diese Forderung war als Auflage in dem Planfeststellungsbeschluss auszuspre-

chen. Sie ist notwendige Voraussetzung, um mit der Baumaßnahme beginnen zu 

können und damit auch notwendiger Bestandteil der Baukosten.  

Die Genehmigung nach § 16 HDSchG für die Ausgrabung und Dokumentation 

der durch das Bauvorhaben betroffenen Bodendenkmäler (mittelalterliche Wüs-

tung Sandhof, mittelalterliche Wüstung Trugelrode, Fundstelle neolithischer Arte-

fakte in der Flur Bezeichnung „Becherfeldchen“) wurde unter A, Ziffer III,4 erteilt. 

Auf die vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen benannten Auflagen wird auf 

A, Ziffer V,11 verwiesen. 

Über die vorgenannten Bodendenkmäler sind weitere archäologische Denkmäler 

nicht bekannt. Daher sollen die Bauflächen vor Bodeneingriffen vorher untersucht 

werden. Werden solche Denkmäler erst noch entdeckt, können die Kosten für ei-

ne Ausgrabung und Dokumentation dem Träger der Straßenbaulast nicht aufer-

legt werden.  

Im Übrigen hat der Träger der Straßenbaulast bei Erdarbeiten entdeckte Boden-

denkmäler und Fundgegenstände der unteren Denkmalschutzbehörde oder 

Denkmalfachbehörde gemäß § 20 HDSchG anzuzeigen. 
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14. Kommunale Belange  

Der festgestellte Plan ist unter Berücksichtigung der Planänderungen im Hinblick 

auf die gemeindlichen und städtebaulichen Belange sachgerecht.  

Die Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf, deren Gebiete 

durch den Straßenplan berührt wird, ist in dem Planfeststellungsverfahren betei-

ligt worden. Das Recht auf Mitwirkung an überörtlichen, sich auf den Gemeinde-

bereich erstreckende Planungen, das letztlich seine Grundlage in dem verfas-

sungsrechtlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden hat (Art. 

28 Abs. 2 GG), wurde beachtet. Ferner hatte die Hessische Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung die Planung für die A 49 auch mit den Städten in den Planungs-

stufen abgestimmt; insbesondere wurde die Straßenplanung auf die örtliche Bau-

leitplanung abgeklärt. Diese Abstimmung bedeutet aber nicht, dass die bundes- 

und landesverkehrspoltisch gebotene Maßnahme hinter gemeindliche Belange 

zurückgestellt werden kann. Diese Belange haben grundsätzlich Vorrang vor 

gemeindlichen Interessen, was allerdings nicht bedeutet, diese seien bedeu-

tungslos. Die vorliegende Planung nimmt auf die planerischen Interessen der 

Kommunen Rücksicht. Die Rücksichtnahme auf gemeindliche Belange gilt selbst 

dann, wenn jene Interessen noch nicht in Bauleitplänen verdichtet sind. 

Hinsichtlich der angesprochenen Belange wird unter Berücksichtigung der 

Schutzwürdigkeit der gemeindlichen Planungshoheit Folgendes festgestellt: 

Einer Gemeinde kann, selbst wenn deren Entwicklungsmöglichkeiten bereits 

durch andere Flächeninanspruchnahmen erheblich eingeschränkt wäre, zugemu-

tet werden, sich bei ihrer weiteren Planung auf eine wichtigen öffentlichen Belan-

gen dienende Bundesfernstraße einzustellen. Im Übrigen hat eine Gemeinde 

kein „wehrfähiges“ Recht wegen Drohung von Schaden für Allgemeinheit.  

Aber auch aus der kommunalen Planungshoheit, die der Gemeinde im Prinzip als 

wehrfähige Rechtsposition zur Seite steht, ergibt sich im vorliegenden Fall kein 

Abwehranspruch. Zwar hat jeder überörtliche Planungsträger bei seiner Planung 

die Belange des Städtebaus, wie sie etwa im Flächennutzungsplan konkretisiert 

sind oder sich aus anderen Gründen ergeben und von der zu beteiligenden Ge-

meinde geltend gemacht werden, zu berücksichtigen. Derartige Belange sind, 

soweit bekannt, mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einge-

stellt worden. Mit dem Vorhaben wird keine hinreichend bestimmte gemeindliche 

Planung nachhaltig gestört oder wesentliche Teile des Gemeindegebietes einer 

durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzogen oder gemeindliche Einrichtun-

gen erheblich beeinträchtigt.  

Wenn eine Maßnahme der Fachplanung nennenswerte Auswirkungen auf die 

Wirtschaftsstruktur einer Gemeinde hat, hat dies nicht selten rechtserhebliche 
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Auswirkungen auf die dem Selbstverwaltungsrecht zugeordnete Planungshoheit 

der Gemeinde. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Gemeinde bei einer Fach-

planung auf ihrem Gebiet ein Abwehrrecht, wenn eine eigene hinreichend be-

stimmte Planung nachhaltig gestört wird oder wenn das Vorhaben wesentliche 

Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren Planung der Gemeinde ent-

zieht (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Dezember 1988 - BVerwG 4 C 40.96 -, 

BVerwGE 81, 95). Ob dies oder ggf. unter welchen Umständen bei der Durch-

schneidung eines Gemeindegebiets durch eine Autobahn zutrifft, kann dahinste-

hen. Die Städte haben jedenfalls insoweit keine substantiierten Einwendungen 

erhoben. Das allgemeine Interesse, das Gemeindegebiet von einem Vorhaben 

der Fachplanung zu verschonen, reicht jedenfalls für die Geltendmachung einer 

Verletzung der Planungshoheit nicht aus. 

Bezüglich des von der Stadt Stadtallendorf angesprochenen Konflikts der A 49 

mit der Sonderbaufläche „Vorrangfläche Windenergienutzung“ im Stadtteil 

Erksdorf (siehe 56. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Stadtallen-

dorf, dessen Wirksamwerden am 19.05.2005 bekanntgemacht wurde) ist Folgen-

des festzustellen: 

Im Zeitpunkt der Änderung des Flächennutzungsplans war die A 49 in den gel-

tenden Regionalplänen RPN 2000 und RPM 2001 als raumbedeutsame Planun-

gen und Maßnahme als Ziel enthalten. Diese Ziele sind von öffentlichen Stellen, 

auch Kommunen, bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 

beachten (§ 4 Abs. 1 ROG; § 4 Abs. 1 HLPG). 

Bereits mit Abschluss des vorher durchgeführten Raumordnungsverfahrens zur 

A 49 ist die Trasse der A 49 als landesplanerisch abgestimmt mit der Maßgabe, 

dass sich konkurrierende Belange ausschließen. Im Beschluss der Regionalver-

sammlung vom 30.03.2000 wird aufgeführt:  

"Das Vorhaben Bau der BAB A9 im Bereich zwischen der Regionsgrenze bei 
Neustadt und dem Netzschluss mit der A5 in der Gemarkung Homberg-
Maulbach in der Variante "Herrenwald" stimmt mit den Erfordernissen der 
Raumordnung überein."  

Die Stadt Stadtallendorf war in der vorlaufenden Anhörung beteiligt und nahm am 

12.10.1999 hierzu Stellung. Eine Vorrangfläche für Windenergie im Raum 

Erksdorf war zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht thematisiert. Allerdings wurde 

im RPM 2001 bereits eine – gegenüber dem RMP 2010 kleinere – Vorrangfläche 

für Windenergie ausgewiesen. Darüber hinaus wurde mit Verordnung über die 

Festlegung des Planungsgebietes zur Sicherung der Planung für den Neubau der 

Bundesautobahn 49 (Kassel-Gießen) die Planung für den Abschnitt Neustadt-A5 

vom 29. November 2001 (GVBl. 2002 I S. 6), gesichert. Mit Verordnung vom 25. 
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November 2003 (GVBl. I S 320) wurde diese Verordnung geändert. Diese Ver-

ordnung ist durch Fristablauf am 14.01.2006 außer Kraft getreten. 

Die Stadt Stadtallendorf hat zur Konkretisierung der Bauleitplanung am 

15.07.2007 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 87 „Auf dem 

Haarhemmer" gefasst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans entspricht dem 

räumlichen Geltungsbereich der 56. Änderung des Flächennutzungsplans. Für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 87 war am 25. Juli 2005 eine Ver-

änderungssperre gemäß §§ 14, 16 BauGB beschlossen worden. Der Be-

bauungsplan wurde am 03.11.2010 rechtskräftig.  

Die Prüfung hat ergeben, dass ein Großteil der geplanten Standorte der Wind-

kraftanlagen im Bereich des Stadtteils Erksdorf erst nach der Auslegung der 

Planfeststellungsunterlagen der VKE 30 am 11.09.2006 konkretisiert oder zur 

Stellungnahme beim Vorhabenträger im Genehmigungsverfahren eingereicht 

wurden. Der Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde haben in ihren 

Stellungnahmen in erster Linie auf die anbaubaurechtlichen Aspekte abgestellt. 

Allerdings bestanden in Bezug auf den Abstand von Windkraftanlagen (WKA) 

noch keine eindeutigen Festlegungen. Vor dem Hintergrund der Belange der 

Verkehrssicherheit auf einen Abstand d=1,5*(D+H) für in Betrieb befindliche und 

d=v*((D/2+H)/15) einzuhalten eingefordert. Die Planfeststellungsbehörde hat in 

einem Schreiben vom 16.10.2009 in einem Genehmigungsverfahren nach 

BImSchG zur Genehmigung von WKA in der Gemarkung Erksdorf dazu ausge-

führt: 

„Dies steht auch mit der Rechtsprechung im Einklang. Ich zitiere: „Zur Be-
rechnung des Sicherheitsabstandes zwischen Windkraftanlagen und Grund-
stücken, die von Eisstücken getroffen werden könnten, die von den Rotoren 
der Windkraftanlagen weggeschleudert werden können, ist es sachgerecht, 
sich an der im Rahmen des WECO-Projektes [„Wind Energy Production in 
COld Climates“] ermittelten Formel (1,5 * [Nabenhöhe + Rotordurchmesser]) 
zu orientieren.“ (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Oktober 2008 - 1 A 
113330/07, Rn. 52 ff., im Anschluss an OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
9. Februar 2006 - 2 M 71/05).  
Die Fallweite des Eiswurfes liegt bei einer Windgeschwindigkeit von 80 km/h 
zwischen 225 und 280 m (je nach Nabenhöhe). Bei einer größeren Windge-
schwindigkeit von 100 km/h (Sturmböen) erhöhen sich die Fallweiten des Eis-
wurfes auf 317 bis 354 m. Bei in Betrieb befindlichen WKA kommt es z.B. bei 
Versagen der Detektions- bzw. Steuerungseinrichtungen zu theoretisch noch 
größeren Eiswurfweiten. 
Weiterhin ist auf den Stand der Technik abzustellen. Ich verweise auf die von 
der Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie, Hochschule Bremer-
haven, vorgenommenen Untersuchungen. Die dort für WECO-Projekte erfolg-
te „Risikoabschätzung des Eisabwurfs von Windenergieanalgen“ hat ergeben, 
dass 
- von laufenden Windenergieanlagen kleinere Eisstücke weiter geschleudert 
werden als größere, 
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- von stillstehenden Windenergieanlagen größere Eisstücke vom Wind weiter-
getragen werden als kleinere, 
- die „Risikofläche“ bei laufender Anlage größer ist als bei stillstehender WEA, 
- der Einfluss der Windrichtung sehr bestimmend für die Risikobetrachtung ist. 
Als generelle Empfehlung wird genannt: „Bei der Planung von Windparkpro-
jekten an vereisungsgefährdeten Standorten muss das Risiko des Eisabwurfs 
besonders sorgfältig untersucht werden.“ 
Es bedarf daher grundsätzlich einer Risikoabschätzung  durch den Betreiber 
unter Berücksichtigung der klimatischen Randbedingungen, um so die richtige 
Strategie bei Auftreten von Vereisung der Rotorblätter festlegen zu können. 
Dabei kann – wie in dem Randschreiben vom 31.098.2009 ausgeführt – auch 
auf die Klimadaten, wie sie in der Schriftenreihe des BMVBS, Heft 1002, die 
vom Deutschen Wetterdienst erstellt wurden, zurückgegriffen werden. Ohne 
eine solche Risikoabschätzung kann keine Aussage über eine mögliche Ver-
eisung getroffen und auch die Strategie gegen Vereisung nicht festgelegt wer-
den. 
Nach Angaben der Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie, Hoch-
schule Bremerhaven, zum „Eisansatz an Rotorblättern“ reicht das Spektrum 
von keiner Vereisung – es ist keine Strategie notwendig – bis häufige Verei-
sung – dann sind passive oder aktive „de-icing oder anti-ising“ während des 
Betriebs zu empfehlen. Passive Systeme sind z.B. spezielle Beschichtungen, 
aktive Systeme können Heizen der Profilvorderkante, aufblasbare Gumminase 
oder Heizen des Blattinnenraums sein. „De-icing“ bedeutet Entfernen des Eis-
ansatzes und „anti-ising“ Verhindern des Eisansatzes.  
Ergibt die Risikoabschätzung durch den Betreiber die Notwendigkeit von 
Maßnahmen, hat er die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. Das heißt, 
welche Schutzmaßnahmen ein Betreiber bei Erfordernis wählt, liegt zunächst 
in seiner Verantwortung und sie sind von der Genehmigungsbehörde auf ihre 
Wirksamkeit zu prüfen. Dabei sollte grundsätzlich auf eine verfügbare zuver-
lässige, energiesparende und kostengünstige Rotorblattheizung zurückgegrif-
fen werden.  
Im Übrigen ist die Eisbildung auf Rotorblättern auch negativ, da es durch die 
Eisbildung zu einer Wirkungsgradminderung kommen kann. Die Form der 
Blätter kann sich verändern und somit sind diese nicht mehr aerodynamisch 
und es kann zu einer Unwucht des Rotors kommen. Auch um dies zu verhin-
dern, schalten die Anlagen bei Eisansatz in der Regel automatisch ab. Rotor-
blätter werden daher mit einer Rotorblattheizung ausgerüstet, die den Eisan-
satz verhindern und das Abtauen des Eises beschleunigen soll. Dadurch wird 
es nicht zum Abfall von Eis und zu einer Gefährdung der nähere Umgebung 
der Windkraftanlage kommen.“ 

Inzwischen sind die „Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und Hessischen Ministerium für Um-

welt, Energie, Landwirtshaft und Verbraucherschutz für die Planung und Geneh-

migung von Standorten für Windkraftanlagen“ vom 26.03.2010 (StAnz. S. 1506) 

eingeführt. Darin ist zu den Abständen zu Verkehrswegen Folgendes ausgeführt: 

„Zu bestehenden oder geplanten Straßenverkehrswegen wird empfohlen, ei-
nen Abstand von mindestens 150 Metern zu Bundesautobahnen und zwei-
bahnigen Kraftfahrstraßen … vorzusehen. … 
Auch hier sind maßgebliche Erwägungen des planerischen Grundsatzes der 
Vorsorge unter den Gesichtspunkten des vorbeugenden Immissionsschutzes 
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und der Vermeidung der Bedrängungswirkung sowie ggf. auch von Lichtreflex- 
und Schattenwirkung anzuführen. Die negativen Auswirkungen können sich in 
Abhängigkeit der Verkehrsfunktion und –dichte durchaus unterschiedlich dar-
stellen; daher soll ein differenzierte Sichtweise der Abstandsempfehlungen zur 
Ausgewogenheit der Abwägungsentscheidung beitragen. Dies forder bei der 
Ermittlung der Standortgebiete von Windkraftanlagen auch spezifische Kennt-
nisse der topographischen und meteorologischen Gegebenheiten der Pla-
nungsregion.“ 

Obwohl der Bebauungsplan „Auf dem Haarhemmer“ noch nicht einmal ein Ab-

standvon 100 m vom Fahrbahnrand der BAB berücksichtigt wurde, sondern die 

Grenze am Fahrbahnrand der A 49 verläuft, war bei den konkreterer Anfragen 

Gesamthöhen (= Nabenhöhe + Rotorradius) größer als 100 m eingefordert und 

eingehalten worden. Darüber hinaus ergibt sich auch aus dem Bebauungsplan 

nicht, dass bis unmittelbar an die neue Autobahn die Windkraftanlagen errichtet 

werden könnten.   

Im RPM 2010 ist unter Kap. 7.2.2 Windenergienutzung ausgeführt (StAnz. 2011 

S. 418): 

„Raumbedeutsame Windenergieanlagen sind in den festgelegten Vorrangge-
bieten für Windenergienutzung zu bündeln. In diesen Vorranggebieten hat die 
Nutzung der Windenergie Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungen, Pla-
nungen und Maßnahmen. Sie sind auch für das Repowering zu nutzen. Diese 
Gebiete sind nicht parzellescharf. 
Außerhalb der Vorranggebiete sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
ausgeschlossen (§ 6 Abs. 3 Satz 2 HLPG).“ 
„Die gemeindliche Bauleitplanung soll durch entsprechende Darstellungen und 
Festsetzungen dafür Sorge trage, dass mit der Ausweisung der Vorranggebie-
ten für Windenergienutzung verfolgten regionalplanerischen Ziele in Anpas-
sung an die örtlichen Gegebenheiten bestmöglich umgesetzt werden.“ 

Auch die in der Karte ausgewiesene Vorrangfläche bei Speckswinkel und 

Erksdorf reicht teilweise bis an die A 49 heran.  

Im jeweiligen Genehmigungsverfahren sind von den Antragstellern die Anforde-

rungen des Straßenverkehrs zu beachten, ansonsten kann keine Bau- bzw. im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden. Weder aus dem Fläche-

nnutzungsplan noch aus dem Bebauungsplan der Stadt Stadtallendorf lässt sich 

ableiten, dass Standorte von WKA unmittelbar an der Autobahn zulässig wären. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Stadtallendorf aus dem Bebauungs-

plan kein Abwehranspruch zusteht. Einer Gemeinde kann, selbst wenn deren 

Entwicklungsmöglichkeiten bereits durch andere Flächeninanspruchnahmen er-

heblich eingeschränkt wäre, zugemutet werden, sich bei ihrer weiteren Planung 

auf eine wichtigen öffentlichen Belangen dienende Bundesstraße einzustellen. Im 

Übrigen hat eine Gemeinde kein „wehrfähiges“ Recht wegen Drohung von Scha-

den für Allgemeinheit. Aber auch aus der kommunalen Planungshoheit, die der 
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Gemeinde im Prinzip als wehrfähige Rechtsposition zur Seite steht, ergibt sich im 

vorliegenden Fall kein Abwehranspruch. Zwar hat jeder überörtliche Planungs-

träger bei seiner Planung die Belange des Städtebaus, wie sie etwa im Fläche-

nnutzungsplan konkretisiert sind oder sich aus anderen Gründen ergeben und 

von der zu beteiligenden Gemeinde geltend gemacht werden, zu berücksichti-

gen. Derartige Belange sind, soweit bekannt, mit dem ihnen zukommenden Ge-

wicht in die Abwägung eingestellt worden. Mit dem Vorhaben wird keine hinrei-

chend bestimmte gemeindliche Planung nachhaltig gestört oder wesentliche Tei-

le des Gemeindegebietes einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzogen 

oder gemeindliche Einrichtungen erheblich beeinträchtigt. Im Übrigen wurde von 

den Kommunen nicht auf in verbindlichen Plänen ausgewiesene kommunale 

Planungen hingewiesen, die hätten berücksichtigt werden müssen. Ferner hat die 

Stadt auch nicht auf planerische, schon hinreichend bestimmte Vorstellungen 

hingewiesen. Ein allgemeiner Hinweis auf eine abstrakte Möglichkeit einer Beein-

trächtigung der Planungshoheit genügt der insoweit erforderlichen Darlegungs-

pflicht nicht.  

Der von der Stadt Stadtallendorf im zweiten Planänderungsverfahren erhobene 

Einwand ist präkludiert und war von daher zurückzuweisen. 

Ungeachtet dessen ist auf der Waldparzelle, Gemarkung Erksdorf, Flur 11, Flur-

stück 3/2, die sich im Eigentum der Stadt Stadtallendorf befindet, als vorlaufende 

Artenschutzmaßnahme die Anlage von drei Kunsthorsten für den Schwarzmilan 

vorgesehen. Die Stadt weist zwar darauf hin, dass dadurch sowohl städtische In-

teressen als auch das übergeordnete gesellschaftliche Ziel, die Energieversor-

gung so weit als möglich auf erneuerbare Energien umzustellen, erheblich beein-

trächtigt werden. Die Stadt führte weite aus, dass sie bestrebt sei, die im Bereich 

des Stadtgebietes Stadtallendorf die im Regionalplan Mittelhessen 2010 ver-

zeichneten Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie zu erweitern. Dafür 

sei die Fläche aufgrund seiner Lage besonders gut geeignet. Ein entsprechendes 

Abweichungsverfahren zur Erweiterung der Windkraftflächen werde von der 

Stadt derzeit projektiert. 

Für die Planfeststellungsbehörde besteht jedoch unter Berücksichtigung dieser 

Gründe keine Veranlassung, für die Kunsthorte Ersatzstandorte zu suchen und 

festzulegen. Die Planung steht mit dem geltenden RPM im Einklang. Mit der Aus-

legung des Plans im (ersten) Änderungsverfahren, in dem die Maßnahme VA2 in 

die Planung aufgenommen wurde, besteht eine verfestigte Planung. Dies wird 

auch bei der angestrebten Erweiterung der Windkraftflächen zu beachten sein. 
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Im Übrigen weist der gewählte Standort der Kunsthorte einen Mindestabstand 

von 1.000 m zwischen Brutplätzen und Windenergieanlagen, wie von der Länder-

Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfohlen wird, auf. 

Im Übrigen sind vom Vorhabenträger alle ihm zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Unterlagen bekannten bestehenden und geplanten Windkraftanlagen dargestellt. 

Bei der Genehmigung neuer Anlagen ist durch die zuständigen Behörden (Im-

missionsschutzbehörde oder Bauaufsichtsbehörde) die Planung der A 49 (Trasse 

mit Nebenanlagen und Kompensationsmaßnahmen) zu beachten. Soweit die 

Stadt Stadtallendorf darauf hinweist, dass die in den Plänen verzeichneten, ge-

planten Windenergieanlagen im Bereich der Gemarkung Erksdorf unvollständig 

dargestellt seien, hat sie aber keine näheren Angaben gemacht. Der Hinweis ist 

somit nicht substantiiert.  

Weiterhin ist bezüglich des Lärmschutzes anzumerken, dass die gesetzlichen 

Anforderungen des Immissionsschutzes sowie des Schutzes von Natur und Um-

welt nicht speziell dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden zugeordnet sind, 

sondern insbesondere dem allgemeinen öffentlichen Interesse dienen. Der von 

einem Bauvorhaben betroffenen Gemeinde kommt nicht deshalb „wehrfähige“ 

Rechte zu, weil der Allgemeinheit oder einzelnen Privatpersonen – die ihre Rech-

te selbst geltend zu machen haben – ein Schaden droht. Aus allgemeinen Grün-

den können Gemeinden keine Abwehransprüche gegen das hier festgestellte 

Vorhaben herleiten. Auch ist eine mit dem Vorhaben verbundene negative, un-

zumutbare Beeinträchtigungen von der A 49 ausgehende Immissionen vorlie-

gend nicht gegeben. Dazu ist festzustellen, dass der Immissionsschutz vom Trä-

ger des Vorhabens im Rahmen der Planung und des abgeschlossenen Anhö-

rungsverfahrens sowie von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Plan-

feststellung überprüft worden ist. Dies hat neben der Festlegung einer Lärm-

schutzmaßnahme in Form einer Wand nicht zu einer Festlegung weitergehender 

Schutzmaßnahmen im Planfeststellungsbeschluss geführt, weil die diesbezügli-

chen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind (vgl. die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV, Nr. 6 [Immissionsschutz]).  

Im Übrigen ist ein Baugebiet durch ein Straßenbauvorhaben vorbelastet, wenn 

die straßenrechtliche Planung beim Inkrafttreten des Bebauungsplanes bereits 

verfestigt war. Eine solche Verfestigung tritt in der Regel mit der Auslegung im 

Anhörungsverfahren ein. Grundsätzlich hat diejenige Planung Rücksicht auf die 

konkurrierende Planung zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung beansprucht. 

Bezüglich eines Fachplanungsvorhabens markiert in der Regel die Auslegung 

der Planunterlagen den Zeitpunkt der hinreichenden Verfestigung. Eine sich so 

ergebende plangegebene Vorbelastung haftet dem Grundstück kraft seiner Situa-
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tionsgebundenheit an und muss vom jeweiligen Eigentümer – unabhängig von 

dem Zeitpunkt seines Erwerbs und von seiner Kenntnis der Vorbelastung – hin-

genommen werden. 

Mit der Realisierung der A 49, VKE 30, kommt der Träger der Straßenbaulast, die 

Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), ihrer gesetzlichen Ver-

pflichtung gemäß § 3 Abs. 1 FStrG nach. Eine Verpflichtung für einen Ausbau der 

bisherigen Ortsdurchfahrten der B 454, die als Folge der eintretenden Änderung 

der Verkehrsfunktion zur Gemeindestraße abgestuft werden, besteht nicht. Aller-

dings ist die Fahrbahn in einem ordnungsgemäßen Zustand den Städten zu 

überlassen. Dies wird durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel si-

chergestellt. Es wird die Fahrbahnen der abzustufenden Ortsdurchfahrten im Zu-

ge der B 454 und der anderen überörtlichen Straßen in einem ordnungsgemäßen 

Zustand den Städten übergeben. Dazu gehört jedoch nicht die Herstellung eines 

frostfreien Unterbaus. 

Die Überbürdung der Straßenbaulast für eine frühere Bundesfern- oder Landes-

straße stellt keinen Eingriff in den Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung 

dar. Der mit einer solchen Maßnahme verbundenen Belastung haftet nicht das 

Merkmal der Willkür an. In ihr spiegelt sich lediglich die Tatsache wider, dass die 

fragliche Straße jegliche Bedeutung für den Fern- und Landesstraßenverkehr 

verloren hat und nur noch für den innergemeindlichen Verkehr von Nutzen ist. 

Nach § 6 Abs. 1 FStrG geht die Zuständigkeit für die Ausübung der Befugnisse 

aus der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft, die auch die Straßenbaulast um-

fasst, auf den für die neue Straßenklasse gesetzlich zuständigen Träger über. Mit 

der Straßenbaulast gehen auch das Eigentum an der Straße und an den zugehö-

rigen Anlagen sowie alle Rechte und Pflichten, die mit der Straße im Zusammen-

hang stehen, ohne Entschädigung auf den neuen Straßenbaulastträger über. § 6 

Abs. 1 FStrG enthält eine erschöpfende Aufzählung der mit dem Wechsel der 

Baulast verbundenen Folgen. Mit der Bestimmung, dass das Eigentum an der 

Straße und an den zugehörigen Anlagen sowie alle Rechte und Pflichten, die mit 

der Straße im Zusammenhang stehen, auf den neuen Träger der Straßenbaulast 

übergehen, bringt er zum Ausdruck, dass aus dem Wechsel für den bisherigen 

Träger vorbehaltlich der in § 6 Abs. 1a FStrG normierten Gewährpflicht andere 

Lasten nicht entstehen. Nach § 6 Abs. 1a FStrG hat der bisherige Straßenbau-

lastträger dem neuen Träger dafür einzustehen, dass er die Straße in dem durch 

die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den 

notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. Mit dieser Regelung soll verhindert 

werden, dass der bisherige Träger im Hinblick auf einen bevorstehenden Wech-

sel der Straßenbaulast die laufende Unterhaltung zu Lasten des neuen Trägers 
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vernachlässigt. Auf diese Weise wird der neue Träger davor bewahrt, mit Auf-

wendungen belastet zu werden, die der frühere unter Verstoß gegen gesetzliche 

Vorschriften erspart hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1992 - BVerwG 4 B 

105/92).  

Die Straßenplanung trägt den städtebaulichen Belangen und fiskalischen Inte-

ressen der Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf in ange-

messener Weise Rechnung. Die Stadt Neustadt (Hessen) hat dem Vorhaben un-

eingeschränkt zugestimmt. Im Übrigen wird auf die vom Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Kassel gegebenen Zusagen, die mit vorliegendem Planfeststel-

lungsbeschluss bestätigt werden, verwiesen (siehe A, Ziffer VI, Nr. 1.2 bis 1.6 

und 1.78). 

Auch aus Art. 28 Abs. 2 GG lässt sich nicht der Anspruch herleiten, dass der bis-

herige Träger der Straßenbaulast das von einer Abstufung betroffene Teilstück 

einer Bundesstraße rückbaut.  

Die Erhaltungspflicht, die die Kommunen fortan wahrzunehmen hat, beschränkt 

sich darauf, nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit für einen Erhaltungszustand 

zu sorgen, der ausreicht, um dem im Vergleich zu einer Bundesfern- oder Lan-

desstraße deutlich verminderten Verkehrsbedürfnis und den geringeren Erforder-

nissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gerecht zu werden. Um die Ge-

brauchstauglichkeit zu gewährleisten, bedarf es nunmehr des Instandhaltungs- 

und Instandsetzungsaufwandes, den die Gemeinde den übrigen Gemeindestra-

ßen in ihrem Gebiet angedeihen lässt. Das Gleiche gilt für die Kreise für die zu 

Kreisstraßen abzustufenden Straßenteilstücke. 

Der Schwalm- Eder-Kreis hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass 

er mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel zu ggf. Zeit entspre-

chende Verhandlungen wegen eines ordnungsgemäßen Zustandes der zur 

Kreisstraßen abzustufenden Straßenabschnitte aufnehmen wird. 

Soweit von den Städten Schwalmstadt und Stadtallendorf Bedenken gegen ge-

plante Abstufungen der Kreisstraßen zu Gemeindestraßen vorgebracht haben, 

wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,16 verwiesen. 

15. Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikatio nslinien 

Aus Anlass des Baus der A 49, VKE 30, müssen verschiedene Ver- und Entsor-

gungsleitungen sowie Telekommunikationslinien gesichert oder umgelegt werden 

(vgl. lfd. Nr. 9.1 bis 9.29 des Bauwerksverzeichnisses). Damit wird den Belangen 

der Ver- und Entsorgungsträger sowie den Telekommunikationsunternehmen 

Rechnung getragen.  



Planfeststellungsbeschluss - 699 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Im Zusammenhang mit den von der DB Services Immobilien GmbH, Niederlas-

sung Frankfurt, in ihren Stellungnahmen benannten Auflagen sind vom Vorha-

benträger im Anhörungsverfahren Zusagen gegeben worden, die mit dem Plan-

feststellungsbeschluss bestätigt wurden (siehe A, Ziffer VI, Nr. 1.9 bis 1.13). Da-

bei wird, da es technisch nicht möglich ist, eine weitere Gradientenabsenkung 

vorzunehmen, die Bahnstromleitung wie geplant insoweit angehoben, wie das 

Lichtraumprofil aufgrund der einschlägigen Regelwerke dies erfordert. 

Den von der E.ON Netz GmbH im Ausgangsverfahren bzw. nach erfolgter Um-

strukturierung durch die transpower stromübertragungs gmbh, Betriebszentrum 

Bamberg, im ersten Änderungsverfahren [im zweiten Änderungsverfahren hat 

sich die TenneT TSO GmbH, Bamberg, sowie die E.ON Mitte AG, Marburg, be-

teiligt] zu den vorgesehenen Kreuzungen mit der 380-kV-Freileitung Borken - 

Gießen (21-3002) gegebenen Anregungen trägt der Vorhabenträger Rechnung 

(siehe A, Ziffer VI, Nr. 1.49 bis 1.54). Im Übrigen hat der Vorhabenträger den 

Hinweis zur Kenntnis genommen, wonach für den Fall, dass die Endwuchshöhe 

von Gehölzen überschritten werden sollte und vom Eigentümer der Rückschnitt 

oder die Abholzung nicht veranlasst wurde, das Unternehmen die erforderlichen 

Maßnahmen treffen und die anfallenden Kosten dem Grundstückseigentümer 

bzw. dem Pächter verrechnen wird. Hiervon wird der Vorhabenträger nicht tan-

giert. Im Bereich des Mastes Nr. 80 wird der geplante Gestaltungswall steiler 

ausgebildet (Steilwall von Bau-km 53+997 bis 54+014), so dass der Mast erhal-

ten bleibt. 

Im Bereich des Schutzstreifens der 110 kV-Bahnstromleitung werden verschie-

dene bauliche Anlagen hergestellt oder auch bestehende Wege verändert. Dabei  

werden die geltenden Sicherheitsbestimmungen für Arbeiten an Freileitungen 

eingehalten oder, soweit erforderlich, Schutzmaßnahmen, wie z.B. in Höhe der 

vorhandenen Maste Nr. 6339 und 6345 bis 6347 vorgenommen. 

Der Anschluss eines Teilbereichs im Bauabschnitt von km 55+192 bis 56+440 an 

einen bestehenden Stadtentwässerungskanal der Stadt Stadtallendorf ist mit der 

Stadt Stadtallendorf abgestimmt. 

Grundsätzlich gilt für die Kostentragung von Ver- und Entsorgungsleitungen, 

dass im Bauwerksverzeichnis aufgenommene diesbezügliche Kostenregelungen 

lediglich deklaratorische Bedeutung haben. Über die Kostentragung wird in der 

Planfeststellung nicht entschieden. Sie richtet sich nach der privatrechtlich gere-

gelten Folgekostenpflicht, sofern keine Verträge des Unternehmens mit der Hes-

sische Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurden (siehe A, Ziffer 

VI, Nr. 1.9).  
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Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutsch-

land GmbH. Eine Neu- bzw. Umverlegung von Telekommunikationslinien ist nach 

Darstellung des Unternehmens zurzeit nicht geplant. Die gegebenen Hinweise 

werden vom Vorhabenträger beachtet (siehe unter A, Ziffer VI, Nr. 1.72). 

In diesem Zusammenhang wird Folgendes angemerkt: 

Die Kosten der von Nutzungsberechtigten vorzunehmenden Änderungen der be-

troffenen Telekommunikationsanlagen hat gemäß § 72 des Telekommunikati-

onsgesetzes (TKG) vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 506), haben die Nutzungsberechtigten zu 

tragen. Nach § 72 TKG ist, wenn sich nach Errichtung einer Telekommunikati-

onslinie ergibt, wenn sie (dritte Alternative) die Ausführung einer von dem Unter-

haltungspflichtigen beabsichtigten Änderung des Verkehrsweges entgegensteht, 

die Telekommunikationslinie, soweit erforderlich, abzuändern oder zu beseitigen 

(Abs. 1). In allen Fällen hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Maßnahmen 

an der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken. Ein anderer als 

der Nutzungsberechtigte darf die entsprechenden Arbeiten ausführen. Die Be-

stimmung schließt aus, dass die Behörde, die hinsichtlich des Verkehrsweges 

unterhaltungspflichtig ist, die gebotenen Arbeiten an der Telekommunikationslinie 

in entsprechender Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) selbst vornimmt (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 28. März 2003 - BVerwG 6 B 22/03). Nimmt der Unterhaltungs-

pflichtige entsprechende Arbeiten dennoch vor, so steht ihm ein Kostenerstat-

tungsanspruch gegenüber dem Nutzungsberechtigten nicht zu. Beim Hinzukom-

men der Straße zur Telekommunikationslinie ist in jedem Einzelfall – auch in den 

Fällen des § 76 TKG – die geschützte Rechtsposition des Wegenutzungsberech-

tigten zu prüfen. Wird die Unterhaltung des Verkehrsweges erschwert, so der 

Nutzungsberechtige dem Unterhaltungspflichten die aus der Erschwerung ent-

stehenden Kosten zu ersetzen. 

Die „Änderung des Verkehrsweges“ im vorgenannten Sinne, die eine Folgepflicht 

zu Lasten einer in der Straße verlegten Telekommunikationslinie auslöst, liegt 

immer dann vor, wenn in den Bestand des Verkehrsweges baulich eingegriffen 

wird. Darauf , ob der Verkehrsweg auf Dauer verlegt oder sonst einen anderen 

Zustand erhält, kommt es nicht an. Die Änderung des Verkehrsweges ist von 

dem Wegeunterhaltungspflichtigen auch dann „beabsichtigt“ im vorgenannten 

Sinne, wenn sie – wie hier für eine andere Bundesfernstraße – aufgrund einer 

Planfeststellung für den anderen Verkehrsweg als notwendige Folgemaßnahme 

gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG festgestellt und von dem Vorhabenträger 

dieses Verkehrsweges durchgeführt werden muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 1. 
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Juli 1999 -  BVerwG 4 A 27.98 -, NVwZ 2000, 316, zu § 55, 53, 55 und 56 TKG 

a.F.). Die Formulierung im neu gefassten TKG ist insoweit mit den Vorschriften 

des alten TKG identisch.  

Durch das Vorhaben werden Versorgungsanlagen der E.ON Avacon AG, der 

WINGAS GmbH & Co. KG sowie des Netzbetreibers WINGAS TRANSPORT 

GmbH & Co. KG, der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, die die Interessen 

der Gas-Union GmbH wahrnehmen, nicht betroffen. Auch Telekommunikations-

anlagen der iesy Hessen GmbH & Co. KG werden nicht betroffen. 

16. Widmung und Umstufung von Straßenteilstrecken 

Nach § 2 Abs. 6 Satz 1 FStrG entscheidet über Widmung, Umstufung und Ein-

ziehung die oberste Landesstraßenbaubehörde. Diese Zuständigkeit ist mit der 

Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem 

Hessischen Straßengesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 826) auf die obe-

re Straßenbaubehörde, Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, 

übertragen worden. Die Entscheidung kann gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 FStrG auch 

in dem Planfeststellungsbeschluss nach § 17 FStrG mit der Maßgabe erfolgen, 

dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe, die Umstufung mit der Inge-

brauchnahme für den neuen Verkehrszweck und die Einziehung mit der Sper-

rung wirksam werden. Ferner ist die Bekanntmachung in dem vom Land zu be-

stimmenden Amtsblatt nach Satz 4 entbehrlich, wenn die Widmung, Umstufung 

und Einziehung der vorgesehenen Straßen bereits in den im Planfeststellungs-

verfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich und die Entscheidung mit dem 

Planfeststellungsbeschluss bekanntgemacht worden ist (§ 2 Abs. 6 Satz 5 

FStrG). Ferner kann nach § 6a HStrG über die Widmung, die Umstufung und die 

Einziehung im Planfeststellungsbeschluss mit der Maßgabe entschieden werden, 

dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe, die Umstufung mit der Inge-

brauchnahme für den neuen Verkehrszweck und die Einziehung mit der Sper-

rung wirksam werden. Vorliegend ist das Widmungs- und Umstufungskonzept in 

dem Planfeststellungsverfahren beigefügt und mit der Auslegung des Plan-

feststellungsbeschlusses bekanntgemacht worden, so dass zusätzlich zur aus-

gesprochenen Widmung, Abstufung und Einziehung eine Bekanntmachung im 

Staatsanzeiger nicht zu veranlassen ist.  

In den Planfeststellungsbeschluss wurde aufgenommen, dass mit der Verkehrs-

übergabe die Neubaustrecke der A 49 als gewidmet gilt (siehe A, Ziffer V,1).  

Außerdem werden die bisherigen Teilstrecken der Bundesstraße 454, die mit 

Verkehrsübergabe der A 49 ihre Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße verlie-

ren zu Landes- und Kreisstraßen abgestuft. Weiterhin werden Teilstrecken der 
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Landesstraße 3342, die ebenfalls mit der Verkehrsübergabe der Autobahn ihre 

Verkehrsbedeutung verlieren zu Kreisstraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG und 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 160, 118 und 

161 in das Straßenverzeichnis eingetragen. Ferner werden bisherige Teilstrecken 

von Kreisstraßen 17, 101, 15 und 105 zu Gemeindestraßen abgestuft (zur Abstu-

fung siehe A, Ziffer V, 2.1 bis V,2.13). 

Soweit von der Stadt Schwalmstadt die geplanten Abstufungen der Kreisstraßen, 

z.B. K 101 (Florshain - Mengsberg) und K 15 bzw. K 105 (Wiera - Momberg) ab-

gelehnt werden, u.a. weil diese Straßen nicht als Gemeindeverbindungswege 

einzustufen seien und der Einzugsbereich vom Mittelzentrum hierdurch stärker 

isoliert werde, ist Folgendes festzustellen: 

Wie im Erläuterungsbericht zum Widmungs- und Umstufungsplan unter Kap. 6 

„Begründung zur Neuordnung des Straßennetzes“ zutreffend dargelegt wird, ver-

ändert sich durch den Neubau der A 49, VKE 30, die Verkehre auf den aufgeführ-

ten Straßenabschnitten der Bundesstraße B 454 und den übrigen damit ver-

knüpften Straßen und damit deren Verkehrsbedeutung wesentlich. Deshalb sind 

im Rahmen der Planfeststellung für die A 49, VKE 30, neben der Widmung des 

neu gebauten A 49-Abschnitts auch Umstufungen im nachgeordneten Straßen-

netz vorgesehen. Nach der Verkehrsfreigabe der A 49 ergeben sich für die be-

nannten Straßenabschnitte der K 101 und K 105 Änderungen der Verkehrsbe-

deutung dahingehend, dass ab diesem Zeitpunkt auf den fraglichen Straßenab-

schnitten die gemeindlichen Verkehre gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG überwiegen 

werden. Es werden künftig insbesondere die Verkehre zwischen den beiden be-

nachbarten Städten Schwalmstadt und Neustadt (Hessen) dominieren, da die 

weiterfahrenden Verkehre zukünftig die A 49 über die Anschlussstellen Stadtal-

lendorf, Neustadt (Hessen) und Schwalmstadt (über den neuen Autobahnzubrin-

ger der B 454 bei Treysa) nutzen werden. „Vorwiegend“ bedeutet, dass der Anteil 

des nachbarschaftlichen Verkehrs zwischen Gemeinden überwiegt und somit der 

Anteil an Gemeindestraßenverkehr höher ist als die Anteile der Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßenverkehre zusammen. Das beide Städte in unterschiedlichen 

Kreisen liegen, ist hierfür ohne Belang (sieh NEUMEYER, Kommentar zum HStrG, 

4. Auflage, § 3, S. 9, 3. Zu Abs. 1 Nr. 2; Anlage 1). 

Der Anteil der überörtlichen Verkehre am Gesamtverkehr auf beiden vorgenann-

ten Straßen kann sich noch dadurch weiter verringern, dass die K 15 in ihrem 

Verlauf von Stadtallendorf - Erksdorf (in VKE 40 ab Kirchhain - Langenstein) bis 

Momberg sowie die K 17 zwischen Momberg und Mengsberg gleichfalls zu Ge-

meindestraßen abgestuft werden. Die Kommunen haben überdies später die 

Möglichkeit, mittels verkehrsrechtlicher Regelungen die auf dem genannten Stra-
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ßenzug verbliebenen weiträumigen Verkehre auf die parallel verlaufende A 49 zu 

verdrängen. 

Die Begründung, dass durch die Abstufung der Kreisstraßen zu Gemeindestra-

ßen der Einzugsbereich vom Mittelzentrum stärker isoliert werde, kann zu keiner 

anderen Bewertung führen. Denn infolge des Baues der A 49, VKE 30, werden 

im nachgeordneten Netz keine Verkehrsbeziehungen z.B. durch Einziehung ei-

nes Straßenabschnitts aufgegeben. Die zwischengemeindlichen Verkehrsverbin-

dungen bleiben weiterhin bestehen. Die geplante Neuordnung des nachgeordne-

ten Straßennetzes im vom Bau der der A 49, VKE 30, tangierten Straßennetzes 

entsprechend der zukünftig zu erwartenden Verkehrsbedeutung der einzelnen 

Straßenabschnitte, ist somit nicht zu beanstanden. 

Die Kreisstraßen 101 und 105 sind daher zum Zeitpunkt der Verkehrsübergabe 

der Autobahn, da sie ab diesem Datum ihre Verkehrsbedeutung als Kreisstraßen 

verlieren, in die Gruppe der Gemeindestraßen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG ab-

zustufen. Gleichzeitig geht die Straßenbaulast auf die Stadt Schwalmstadt über 

(§ 43 HStrG). 

Der in diesem Zusammenhang gegebene Hinweis, dass damit mit einer erhebli-

chen zusätzlichen Unterhaltungslast für die Kommune zu rechnen sei, zumal sich 

die Streckenabschnitte durch den starken Umleitungsverkehr in schlechtem 

Straßenzustand befinde, kann zu keiner anderen Beurteilung führen. Denn 

grundsätzlich hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger der 

Straßenbaulast dafür einzustehen, dass er die Straße in dem durch die Ver-

kehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den not-

wendigen Grunderwerb durchgeführt hat (§ 11 Abs. 5 HStrG). Zum vorgenannten 

Termin der Umstufung und der damit einhergehenden Baulastübertragung muss 

demnach der ordnungsgemäße Zustand der zuvor genannten Straßenabschnitte 

gegeben sein. 

Die abzustufenden Kreisstraßenabschnitte werden bis zur Fertigstellung der A 49 

sowohl vonseiten des öffentlichen Verkehrs als auch für die Baudurchführung 

benötigt. Sofern durch Bauverkehre, wie Massentransporte etc., sich teilweise 

der Zustand der Kreisstraßen gegenüber der aktuellen Situation verschlechtern 

sollte, z.B. Randverdrückungen, ist es sinnvoll, die gegebenenfalls erforderlichen 

Baumaßnahmen zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands dieser Stre-

cken erst nach Verkehrsfreigabe der A 49 durchzuführen (siehe Auflage unter A, 

Ziffer V,6 Punkt 3). Durch die auch nach diesem Zeitpunkt vorzunehmende Her-

stellung des ordnungsgemäßen Zustands der fraglichen Straßenabschnitte durch 

den Verursacher bzw. den bisherigen Träger der Straßenbaulast ändert sich an 

der Umstufung selbst nichts, obwohl noch sich aus bisherigen Betriebs- und 
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Unterhaltungslast ergebende Verpflichtungen vom bisherigen Baulastträge um-

zusetzen sind. Für den neuen Träger der Straßenbaulast entsteht somit – entge-

gen der geäußerten Befürchtung – keine „erhebliche zusätzliche Unterhaltungs-

last“. 

Bezüglich des Bahnübergangs an der künftigen Gemeindestraße Wiera - Mom-

berg (jetzige K 105) ist festzustellen, dass sich die aus der Baulast an Kreuzun-

gen von Eisenbahnen und Straßen ergebenden Frage im Eisenbahnkreuzungs-

gesetz (EKrG) in der Fassung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I. S. I 2407), abschließend 

geregelt. Gemäß § 14 Abs. 2 EKrG gehört an Bahnübergängen (BÜ) das sowohl 

dem Eisenbahnverkehr als auch dem Straßenverkehr dienende Kreuzungsstück 

zu den Eisenbahnanlagen. Es befindet sich somit nach § 14 Abs. 1 EKrG in der 

Baulast des Eisenbahnunternehmens. 

Hinsichtlich der von der Stadt Stadtallendorf gegen die Abstufung der K 15 geäu-

ßerten Bedenken ist festzustellen, dass sich mit der Inbetriebnahme der VKE 30 

die Verkehrsbedeutung dieser Straßenverbindung ändern wird, so dass ab die-

sem Zeitpunkt eine Abstufung zur Gemeindestraße zu erfolgen hat. Bis zur Fer-

tigstellung der A 49 wird diese Straße für den überörtlichen Verkehr sowie Bau-

stellenverkehr während der Baudurchführung benötigt. Im Rahmen von Bauver-

kehren kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich infolge von Massentrans-

porten etc. teilweise der Zustand der (bisherigen) Kreisstraße gegenüber der ak-

tuellen Situation verschlechtern wird. Daher werden gegebenenfalls erforderliche 

Baumaßnahmen zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands, ggf. erst nach 

Verkehrsfreigabe der A 49, durchgeführt. Im Anschluss daran wird der Strecken-

abschnitt in ordnungsgemäßem Zustands in dem fraglichen Straßenabschnitt an 

die Stadt Stadtallendorf übergeben (siehe auch die Zusage unter A, Ziffer 

VI,1.47). 

Hinsichtlich des Knotenpunktes im Bereich der Anschlussstelle Stadtallendorf mit 

der Erschließungsstraßen des geplanten Gewerbegebiets Nord-Ost der Stadt 

Stadtallendorf wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,5.2 verwiesen. 

17. Bauausführung 

Die Praxis, die Bauausführung aus der fernstraßenrechtlichen Planfeststellung 

auszuklammern, ist ausreichend, soweit der Stand der Technik für die zu bewäl-

tigenden Probleme geeignete Lösungen zur Verfügung stellt und die Beachtung 

der entsprechenden technischen Vorgaben gewährleistet ist, zumal der dafür 

einzustehen hat, dass seine Bauten allen Anforderungen der Sicherheit und Ord-

nung genügen und es keiner behördlicher Genehmigungen bedarf (§ 4 FStrG). 
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, in das Planfeststellungsverfahren be-

reits eine vollständig ausgearbeitete Detailplanung zur Bauausführung einzubrin-

gen und die Bauausführung aus der Planfeststellung auszuklammern, soweit der 

Stand der Technik für die zu bewältigenden Probleme geeignete Lösungen zur 

Verfügung stellt. Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde hat ergeben, dass die 

Planung die entsprechenden technischen Regelwerke, in denen der Stand der 

Technik Ausdruck gefunden hat, beachtet. Ob die Ausführungsplanung des Vor-

habenträgers tatsächlich den Anforderungen dieser technischen Regelwerke ge-

nügt, braucht nicht im Planfeststellungsverfahren geprüft und entschieden zu 

werden. Zu diesem Zweck genügt es vielmehr, dem Vorhabenträger aufzugeben, 

die geprüfte Ausführungsplanung vor Baubeginn der Planfeststellungsbehörde 

zur Freigabe/ Genehmigung vorzulegen, damit diese überprüfen kann, ob die die 

fachliche Detailuntersuchungen und die darauf aufbauenden Schutzvorkehrun-

gen den Vorgaben der Planfeststellung genügen. Dies ist mit der Auflage unter 

A, Ziffer V,8 Punkt 1 erfolgt (siehe BVerwG, Urteile vom 18. März 2009 - BVerwG 

9 A 39.07 -, BVerwG 133, 239 Rn. 97, vom 5. März 1997 -  BVerwG 11 A 5.96 – 

Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 44 S. 25 f., und vom 3. März 2011 – BVerwG 9 

A.10 -, Rn 21). Rechte Betroffener werden dadurch nicht nachteilig berührt.  

Demgemäß können fachliche Detailuntersuchungen, die der Problemlösung die-

nen, und darauf aufbauende Schutzvorkehrungen der Ausführungsplanung über-

lassen werden, da gewährleistet ist, dass die anstehenden Probleme sich lösen. 

Von daher ist die geprüfte Ausführungsplanung vor Baubeginn der Planfeststel-

lungsbehörde zur Freigabe vorzulegen, damit diese überprüfen kann, ob die 

fachlichen Detailuntersuchungen und die darauf aufbauenden Schutzvorkehrun-

gen den Vorgaben der Planfeststellung genügen. Dabei geht es im Wesentlichen 

darum, der Planfeststellungsbehörde vor der Bauausführung eine abschließende 

Entscheidung und Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob die Ausführungs-

planung technisch geeignet ist und sich im Rahmen der Planfeststellung hält 

oder ob sie geändert werden muss, um sie an die Vorgaben der Planfeststellung 

anzupassen. 

Allenfalls dann, wenn ernsthaft zu besorgen ist, dass auf diesem Wege eine Eini-

gung über Details der Bauausführung nicht erzielt werden kann, besteht für die 

Planungsbehörde insoweit ein Handlungsbedarf, dem im Planfeststellungsbe-

schluss Rechnung zu tragen ist. Dies bedeutet, soweit sich erst nach Vorlage der 

Ausführungsplanung zur Genehmigung herausstellen sollte, dass die Bauausfüh-

rung Probleme aufwirft, die im Rahmen planerischer Abwägung bewältigt werden 

müssen, waren die insoweit notwendigen Entscheidungen bei Vorliegen der Vo-

raussetzungen des § 74 Abs. 3 HVwVfG einer künftigen Entscheidung vorzube-
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halten (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. April 2002 - BVerwG 4 A 22.01 -, Buchholz 

407.4 § 17 FStrG Nr. 169 S. 124). Dementsprechend bezieht sich der Vorbehalt 

unter A, Ziffer V,8 Punkt 1 darauf, dass aufgrund der Detailplanung eine Planän-

derung notwendig. Für den Fall einer Planänderung hat der Vorhabenträger der 

Planfeststellungsbehörde die erforderlichen Unterlagen für eine Beurteilung und 

Entscheidung vorzulegen. 

Des Weiteren ist festzustellen, dass die Bauausführung der Abschnitte VKE 20, 

VKE 30 und VKE 40, für die jeweils gesonderte Planfeststellungsbeschlüsse er-

lassen wurden bzw. werden, nach den grundsätzlichen Erwägungen des Vorha-

benträgers zeitlich koordiniert bzw. gekoppelt werden sollen. 

Aufgrund der Bauzeit, die bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes erfor-

derlich ist, werden die Planfeststellungsbeschlüsse für die beiden Folgeabschnit-

te der VKE 20 für die VKE 30 und VKE 40 innerhalb dieses Zeitraums erlassen, 

so dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Wei-

terbau der A 49 ermöglicht werden. Der Baubeginn für den nördlichen ca. 11,8 

km langen Abschnitt von der Anschlussstelle Neuental bis zur Anschlussstelle 

Schwalmstadt (VKE 20) ist am 15.03.2011 erfolgt. Der zwischen Bund und dem 

Land Hessen abgestimmte Terminplan sieht den Bau von zwei Brückenbauwer-

ken in den Jahren 2011 und 2012 und den sich daran anschließenden Baube-

ginn des Tunnels Frankenhain Ende 2012 vor. Um eine möglichst verträgliche 

Bauphase der Gesamtstrecke mit möglichst kurzzeitigen zusätzlichen Verkehrs-

belastungen in den Gemeinden, in denen die einzelnen Bauabschnitte enden, zu 

ermöglichen, wird von Seiten des Vorhabenträgers eine kontinuierliche Bau-

durchführung für die Gesamtstrecke angestrebt, wenn das Baurecht vorliegt und 

eine Finanzierungslinie auf dem erforderlichen Niveau dargestellt werden kann. 

Dies entspricht dem üblichen Vorgehen bei großen Straßenbauvorhaben. 

Eine Aufteilung der A 49 in drei Abschnitte ist aus planerischer und verfahrens-

rechtlicher Sicht geboten (siehe C, Ziffer IV,4). Mit der Anbindung an die vorhan-

denen Bundesstraßen haben die drei Abschnitte jeweils einen eigenen Ver-

kehrswert. Ein abschnittsweiser Bau ist im Hinblick auf die Größenordnung der 

Lückenschluss-Maßnahme erforderlich. Aufgrund der Bauzeit, die bis zur Fertig-

stellung des ersten Bauabschnittes erforderlich ist, wird das Baurecht für die Fol-

geabschnitte innerhalb dieses Zeitraums erlangt, so dass die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Weiterbau ermöglicht werden. Um 

eine möglichst verträgliche Bauphase der Gesamtstrecke mit möglichst kurzzeiti-

gen zusätzlichen Verkehrsbelastungen in den Gemeinden, in denen die einzel-

nen Bauabschnitte enden, zu ermöglichen, wird vom Vorhabenträger eine konti-

nuierliche Baudurchführung für die Gesamtstrecke angestrebt, wenn das Bau-
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recht vorliegt und eine Finanzierungslinie auf dem erforderlichen Niveau darge-

stellt werden kann. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen bei großen Straßen-

bauvorhaben.  

Der Straßenverkehr auf der B 454 wird während der Bauzeit der B 454 nördlich 

der Straße auf der Baustellenumfahrung (siehe Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 

3.139) über einen rückzubauenden Parkplatz bzw. halbseitige Sperrung auf-

rechterhalten. Auch auf der L 3072 und der L 3342 wird der Straßenverkehr 

durch eine Umfahrung oder halbseitige Sperrung, bei der L 3342 auch unter Nut-

zung der vorhandenen L 3342 neben dem Baufeld der verlegten Straße, auf-

rechterhalten (siehe auch Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.6 bis 1.8). Die K 105 

und K 17 müssen zur Herstellung des Bauwerks Nr. 119 bzw. 120 und der Zu-

fahrt der RRB 2.1 bis 3.1 halbseitig gesperrt werden. Der Straßenverkehr wird 

während der Bauzeit aufrechterhalten, bei der K 17 durch eine östliche Umfah-

rung. 

Die Baustelle, insbesondere für die Brückenbauwerke, wird über das vorhandene 

Straßen- und Wegenetz erschlossen. Soweit vorhandene Wege oder kommunale 

Straßen benutzt werden müssen, erfolgt eine Abstimmung mit den Eigentümern.  

Für an Straßen und Wegen eventuell auftretende Schäden sowie für über das 

übliche Maß hinausgehende Verunreinigungen hat der Vorhabenträger die Kos-

ten zu tragen (siehe auch die Auflage unter A, Ziffer V,6 Punkt 3). Der Vorhaben-

träger wird gemeinsam mit dem Baulastträger (der Straßen) oder dem Eigentü-

mer (der Wege) den Zustand der beanspruchten Straßen und Wege vor Beginn 

und nach Fertigstellung der Baumaßnahmen aufnehmen und bewerten. Soweit 

Wege Baustellenverkehr aufnehmen sollen und einer stärkeren Befestigung be-

dürfen, handelt es sich um zum eigentlichen Bau notwendige Maßnahmen.  

Zufahrten von den Grundstücken zu Wegen bleiben auch während der Bauzeit 

erhalten. Dabei können geringfügige Einschränkungen nicht ausgeschlossen 

werden. Nach § 8a Abs. 5 FStrG kann für den Fall, dass Zufahrten oder Zugänge 

durch Straßenbauarbeiten für längere Zeit unterbrochen werden oder ihre Benut-

zung erheblich erschwert wird, ohne dass von Behelfsmaßnahmen eine wesentli-

che Entlastung ausgeht, und wenn dadurch die wirtschaftliche Existenz eines an-

liegenden Betriebes gefährdet wird, der Betriebsinhaber eine Entschädigung in 

Höhe des Betrages beanspruchen, der erforderlich ist, um das Fortbestehen des 

Betriebes bei Anspannung der eigenen Kräfte unter Berücksichtigung der gege-

benen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. 

Durch bauzeitlich bedingte Mehrwege steht den Betroffenen nur nach dem in 

§ 8a Abs. 5 FStrG festgelegten Rahmen eine Erschwernisentschädigung zu. 

Denn nach der Inbetriebnahme der A 49 ergeben sich Änderungen des nachge-
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ordneten Straßennetzes (siehe auch A, Ziffer IV und C, Ziffer IV,16), damit be-

stehen nach Abstufung der bisherigen Bundes-; Landes- und Kreisstraßen öffent-

liche Straßen. Der Vorhabenträger war daher nicht zur Schaffung weiterer Maß-

nahmen im Interesse eines angemessenen Ersatzes (§ 8a Abs. 4 Satz 1 FStrG) 

zu verpflichten; daher muss er auch keine Entschädigung in Geld leisten.  

Für die Arbeitsstreifen und die Baustelleneinrichtung sind in den festgestellten 

Unterlagen die erforderlichen Flächen ausgewiesen. Es werden, soweit möglich, 

befestigte Flächen herangezogen. Überdies werden ökologisch wertvolle Flächen 

geschont. Da es sich dabei um Tabuflächen handelt werden diese Bereiche 

durch Schutzmaßnahmen (Bauzaun o.ä.) vor einer Inanspruchnahme, auch einer 

vorübergehenden während der Baudurchführung, geschützt.  

Hinsichtlich der bei der Bauausführung zu beachtenden Auflagen wird auf A, Zif-

fer V,6 verwiesen. In Bezug auf die Forstwege wird auf die Ausführungen unter 

A, Ziffer V, Nr. 1.16 bis 1.18 sowie hinsichtlich der in Anspruch zunehmenden 

Waldflächen auf die Ausführungen unter A, Ziffer V, Nr. 1.19 bis 1.21 verwiesen. 

Wie dargelegt, strebt der Vorhabenträger eine Koordinierung des Bauablaufs der 

drei Abschnitte an. Sollte es aus heute nicht erkennbaren Gesichtspunkten her-

aus wider Erwarten zu einer vorzeitigen Inbetriebnahme des Abschnitts der 

VKE 30 vor der VKE 40 kommen, werden für diesen Fall Vorkehrungen ergriffen, 

damit es nicht zu unzumutbaren Auswirkungen für die Anwohner im Zuge nach-

geordneter Straßen kommt (siehe Auflage unter A, Ziffer V,7 und die Ausführun-

gen unter C, Ziffer IV,4 [Abschnittsbildung]). Ziel dieser Vorkehrungen ist die 

Vermeidung unzumutbarer Straßen- und Verkehrsverhältnisse und sich daraus 

ergebender nachteiliger Wirkungen für die Anwohner. Dem Vorhabenträger, ver-

treten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, wurde für den 

Fall, dass der Abschnitt der VKE 30 wider Erwarten nicht gemeinsam mit dem 

Anschlussabschnitt der VKE 40 in Betrieb genommen wird und sich dadurch eine 

längere, d.h. über 5 Jahre anhaltende, aus Anlass einer damit verbundenen Ver-

kehrszunahme auf dem nachgeordneten Straßennetz der B 454 (zwischen der 

Anschlussstelle Stadtallendorf und der B 62 bei Kirchhain), der B 62 (Ortsumge-

hung Kirchhain Ost, zwischen den Einmündungen der B 454 und der L 3048) und 

der L 3048 (im Ebsdorfergrund, zwischen den Einmündungen in die B 62 bei 

Kirchhain und die B 3 bei Staufenberg) unzumutbare Beeinträchtigungen insbe-

sondere durch Verkehrsimmissionen für die Straßenanwohner ergeben, eine 

Überprüfung der Verkehrsimmissionen vorzunehmen haben. Die Prüfung ist un-

ter Heranziehung der für Mischgebiete geltenden Immissionsgrenzwerte nach 

§ 41 BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV (ggf. auch einer Rechtsnachfolgerin) als 

Orientierungswerte vorzunehmen. Sofern die ermittelten Beurteilungspegel die 
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Grenzwerte übersteigen, wird den Eigentümern der betroffenen baulichen Anla-

gen ein Anspruch Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach 

anerkannt (siehe Auflage unter A, Ziffer V,7). Der Anspruch, ob aktive und passi-

ve Lärmschutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen sind, ist unter Beachtung des 

§ 41 Abs. 2 BImSchG zu prüfen. Für den Fall, dass aktive Lärmschutzmaßnah-

men vorzusehen sind, ist hierfür rechtzeitig vorher ein Planfeststellungsverfahren 

nach den geltenden Vorschriften für diese Maßnahmen durchzuführen. Kommen 

lediglich passive Lärmschutzmaßnahmen in Betracht, weil die Kosten für aktive 

Maßnahmen außer Verhältnis stehen, steht den Betroffenen ein Anspruch auf 

Aufwendungsersatz für erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen gegen 

den Vorhabenträger zu. Der Anspruch, ob aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen in Betracht zu ziehen sind, ist unter Beachtung des § 41 Abs. 2 

BImSchG zu prüfen. Für den Fall, dass aktive Lärmschutzmaßnahmen vorzuse-

hen sind, ist hierfür rechtzeitig vorher ein Planfeststellungsverfahren nach den 

geltenden Vorschriften für diese Maßnahmen durchzuführen (vgl. Vorbehalt unter 

A, Ziffer V,16 Punkt 9). Kommen lediglich passive Lärmschutzmaßnahmen in Be-

tracht, weil die Kosten für aktive Maßnahmen außer Verhältnis stehen, steht den 

Betroffenen ein Anspruch auf Aufwendungsersatz für erforderliche passive 

Schallschutzmaßnahmen gegen den Vorhabenträger zu. 

Weiterhin ist zu prüfen, ob die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte nach der 39. 

BImSchV überschritten sind. Für diesen Fall, hätte der Vorhabenträger durch die 

zuständigen Straßenverkehrsbehörden gemäß § 45 Abs. 1 der Straßenverkehrs-

Ordnung (StVO) vom 16. November 1970 (BGBl. 1970, 1565; 1971, 38), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1737), flankie-

rende Maßnahmen beispielsweise in Form einer Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf den vorgenannten Straßenzügen oder ein Durchfahrtsverbots für den 

Schwerverkehr mit >12t zGG anordnen zu lassen, um im Raum Stadtallendorf 

oder Ebsdorfergrund eine Überlastung des regionalen Straßennetzes mit Ver-

kehr, insbesondere Schwerverkehr, zu vermeiden. Beispielsweise kann auch 

durch die gewählte Knotenpunktform mit Lichtsignalanlage an der Anschlussstel-

le Stadtallendorf Nord eine Drosselung der auf das nachgeordnete Netz abflie-

ßenden Verkehre bewirkt werden. Damit könnte der Netzwiderstand aus der 

Ortslage Stadtallendorf heraus verlagert werden. Es ist somit möglich, eine Über-

lastung innerhalb der Ortsdurchfahrt der B 454 in Stadtallendorf signifikant zu 

vermeiden. Mit Übergangslösungen können unzumutbare Verhältnisse für die 

Einwohner entlang der sich westlich anschließenden Ortsdurchfahrten ausge-

schlossen werden. 
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Sollte sich ein sog. „Schleichverkehr" über die Anschlussstelle Neustadt einstel-

len, können hier zum Schutz der Anlieger Neustadts durch verkehrsbehördliche 

Anordnungen Regelungen getroffen werden (z.B. ein Lkw-Abfahrverbot im Be-

reich der Anschlussstelle Neustadt). 

Für Kirchhain westlich von Stadtallendorf wirkt der zuvor beschriebene limitieren-

de Drosseleffekt während einer denkbaren Übergangsphase östlich Stadtallen-

dorfs gleichermaßen. 

In der Gegenrichtung ist jene beschrieben Interimssituation auch ohne weitere 

Maßnahmen entlang der VKE 30 im Ergebnis unkritisch zu werten, weil dem von 

Stadtallendorf über die B 454 östlich abfließenden Verkehr – i.S. der angestreb-

ten durchgängigen A 49 – eine Umfahrungsmöglichkeit der Ortsdurchfahrten 

Neustadt und Wiera geboten wird und dies bereits zu einer wirksamen Entlastung 

dieser Ortsdurchfahrten führt. 

Im Bereich der Baustelle ist beabsichtigt den Lkw-Transport weitestgehend über 

die Trasse der A 49 zu führen. Insofern wird eine zum Massenaushub korres-

pondierende Verkehrsbelastung unproblematisch über die leistungsfähige BAB-

Trasse abgewickelt. Die notwendigen Massentransporte erfolgen nicht punktuell 

in einem Zeitfenster sondern über einen deutlich längeren Zeitraum. Diese Belas-

tungen sind dadurch vergleichsweise gering. In der Eingriffsbilanz wurden diese 

Wirkungen insgesamt als baubedingte Beeinträchtigung als Immissionsbelastung 

entlang der Baustraßen berücksichtigt. Im Rahmen der Baustraßenentwicklung 

wird eine ordnungsgemäße Verknüpfung mit den potenziellen Ablagerungsflä-

chen mit den Abtragsbereichen sichergestellt.  

Der Vorhabenträger wird zur Vermeidung von großen Transportentfernungen die 

Überschussmassen im näheren Umkreis der Baumaßnahme einbauen. Er hat 

zugesagt, die von Beteiligten benannten Einbauflächen, wie zu rekultivierende 

und relativ nahe Abgrabungsflächen im Landkreis Marburg-Biedenkopf (z.B. in 

Cölbe und Kirchhain), prüfen und wenn möglich nutzen (siehe A, Ziffer VI,1.43). 

Dort liegen abgestimmte und naturschutzfachlich sinnvolle Rekultivierungskon-

zepte vor, deren Umsetzung jedoch an zu geringen angebotenen Erdmassen 

scheitern könnte. In die Prüfung wird die Empfehlung des Fachteams Natur-

schutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf einbezogen, dass ein trassenbeglei-

tender Einbau von Erdmassen in der Landschaft nur dann vorgesehen werden 

sollte, wenn sich damit eingriffsmindernde Effekte erzielen lassen. Dazu hat der 

Vorhabenträger auf Bitte der Planfeststellungsbehörde ergänzend dargelegt, 

dass für die gesamten anfallenden überschüssigen Bodenmassen ein ausrei-

chendes Grundkonzept mit Variationsmöglichkeiten vorliegt. Dazu führte er aus, 

dass eine detailliertere Festlegung unter Beachtung einzelner konkreter Baulose 
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– unter Berücksichtigung der aktuellen Erfahrungen und vergleichbaren Fragen in 

der VKE 20 – derzeit nicht verbindlich ausgearbeitet werden könne. Überdies 

würde eine detaillierte Vorfestlegung jeglichen Wettbewerb unterbinden, so dass 

dies aus vertragsrechtlicher Sicht vermieden werden soll. Für eine privatrechtli-

che Vereinbarung im Vorfeld der Planfeststellung müssten konkrete und verbind-

liche Zeithorizonte vorliegen, dies sei derzeit nicht der Fall. Daher hat der Vorha-

benträger grundsätzliche Aussagen in Bezug auf eine Deponierung getroffen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 2 Nr. 1 BBodSchV Bodenmaterial 

definiert ist als Material aus Böden und deren Ausgangssubstraten (z.B. Lehm, 

Sand, Kies, Steine) einschließlich Mutterboden, das im Zusammenhang mit 

Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, 

abgeschoben oder behandelt wird. Bis zu einem gewissen Belastungsgrad kann 

Bodenmaterial unter bestimmten Einbaubedingungen außerhalb von Deponien 

verwertet werden. Bei höheren Belastungen kommt dagegen nur noch eine Ver-

wertung auf einer Deponie (z.B. im Wegebau) in Frage. Bei Bodenmaterial, das 

nicht als gefährlich gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung eingestuft ist, ist die Ab-

fallbehörde – auch wenn Schadstoffe in geringerem Umfang nachgewiesen wer-

den – in der Regel nicht beteiligt. Als Abfallerzeuger hat der Bauherr, der Sanie-

rungspflichtige oder der Bauunternehmer jedoch in eigener Verantwortung dafür 

Sorge zu tragen, dass das Bodenmaterial ordnungsgemäß und schadlos in einer 

zugelassenen Anlage bzw. Einbaumaßnahme verwertet wird. 

Deponien sind Anlagen, in denen Abfälle zeitlich unbegrenzt abgelagert werden. 

Deponien dienen primär der Beseitigung von Abfällen. Abhängig von den zuläs-

sigen Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, werden fünf 

Deponieklassen (DK 0 bis IV) unterschieden. Die Deponieklassen 0 bis III sind 

oberirdisch. Die Deponien der Klasse IV sind untertägig, d.h. unterirdisch im 

Salzgestein in einem bereits ausgebeuteten Bereich eines Bergwerks oder einer 

Kaverne angelegt. Nach der Errichtung einer Deponie durchläuft diese verschie-

dene Phasen (Ablagerungs-, Stilllegungs- und Nachsorgephase), die zusammen 

mehrere Jahrzehnte dauern können. 

Erst der Planfeststellungsbeschluss und die Finanzierungszusage bilden die 

Grundlage dafür, eine Bindung an eine Deponie einzugehen. Der Vorhabenträger 

hat die aktuellen Möglichkeiten für die umweltverträgliche und genehmigte Depo-

nierung der Überschussmassen auf den aktuellen Stand der Deponien dargelegt. 

Danach ist ursprünglich vom ASV Kassel angestrebte Massendeponierungskon-

zept mit der aufgeführten Massenbilanz zwischenzeitlich überholt, da u.a. die 

Verfüllung des Braunkohletagebaus in Neuental/ Zimmersrode abgeschlossen 

ist. Diese Möglichkeit ist in den Planunterlagen noch dargestellt, aber nicht mehr 
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aktuell gegeben. Bei der Überschussermittlung sind die geplanten Geländemo-

dellierungen (Gestaltungswälle) entlang der VKE 30 bereits in der Bilanz berück-

sichtigt worden. Zudem werden bei Bau-km 45+900 und 51+400 zur Gewährleis-

tung der Entwässerung Geländesenken aufgefüllt (lfd. Nr. 7.9 und 7.10 des Bau-

werksverzeichnisses). 

Folgende Möglichkeiten bestehen aus aktueller Sicht für die Deponie der Über-

schussmassen: 

- im Bereich der Landsburg (Reserven): Durch zwischenzeitlich eingetretene Mo-

difikationen in dem Deponierungskonzept der VKE 20 haben sich die nicht mehr 

beanspruchten Reserven im Bereich der Landsburg erhöht. In diese könnten bei-

spielsweise die ursprünglich für Zimmersrode vorgesehenen 250.000 m³ (nach 

Fertigstellung der südlichen Abschnitte der VKE 20 bis zum Corell-Hof bei 

Schlierbach) verbracht werden. Die entsprechende Abstimmung bezüglich der 

Erreichbarkeit über einen Wirtschaftsweg fand bereits im Zuge der Planfeststel-

lung für die VKE 20 statt. 

- Tagebau Gombeth bei Borken: Bei durchgängiger Befahrbarkeit der VKE 20-

Trasse kann überschüssiger Oberboden von 135.650 m³ bis zum Tagebau 

Gombeth bei Borken (zur Rekultivierung) abgefahren werden, soweit er nicht 

trassennah durch Dritte Verwendung findet. Gombeth liegt an der fertiggestellten 

VKE 10; die Erreichbarkeit wäre über die Trasse der A 49 (fertiggestellte VKE 10 

und noch zu bauende VKE 20) gegeben. 

- Steinbruch Röllshausen: Diese Deponie war bei den bisherigen Überlegungen 

noch nicht enthalten, da mit den beiden Deponien Neuental/ Zimmersrode und 

Landsburg nach damaligem Stand der Planung ausreichende Kapazitäten zur 

Verfügung standen. Der Steinbruch Röllshausen verfügt derzeit noch über Re-

serven in der Größe von bis zu 1 Mio. m³. Der verbleibende Massenüberschuss 

in der Größe von 422.000 m³ könnte komplett in den Steinbruch Röllshausen 

verbracht werden. Die Erreichbarkeit über das überörtliche  Straßennetz ist über 

zwei alternative Routen möglich. Südliche Route: von Neustadt über K 18/ K 106/ 

Ortslage Willingshausen/ K 112. Nördliche Route: von Neustadt über L 3263/ 

Ortslage Wasenberg/ K 111/ B 254. Um die Belastung zu verteilen und den Be-

gegnungsfall auf den schmalen Straßen zu minimieren, wäre auch ein Ringver-

kehr denkbar. 

- Alternativen im Bereich des Regierungspräsidiums Gießen: Zur Minimierung der 

Transportwege könnten Überschussmassen des westlichen Teilabschnitts (west-

lich L 3071) auch in den Bereich des Regierungspräsidiums Gießen verbracht 

werden. Hier wurden seitens der zuständigen Bergaufsicht des Regierungspräsi-
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diums Gießen, entsprechend aktuelle Deponierungsmöglichkeiten u.a. auch im 

Landkreis Marburg-Biedenkopf benannt. 

Ein Tagebau bei Cölbe/ Bürgeln ist über das überörtliche Straßennetz relativ 

günstig erreichbar. Diese Variante wäre bei einem Baubeginn im Westen der 

Maßnahme eine geeignete Deponierungsmöglichkeit. Hierbei könnte es aller-

dings zu einer Überschneidung im Hinblick auf die Verbringung von Über-

schussmassen der VKE 40 kommen. Dies wird der Vorhabenträger rechtzeitig 

vor Baubeginn und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen prüfen. Eine Belas-

tung der B°454 im Raum Stadtallendorf durch Baufahr zeuge erscheint hierbei 

unvermeidbar, so dass zum Zeitpunkt eines Baubeginns VKE 30 der 2. Bauab-

schnitt „Tieferlegung der B454 mit begleitendem Lärmschutz“ abgeschlossen 

sein sollte. Dies wird im Bauzeitenplan entsprechend berücksichtigt. 

Für die Unterbringung der Überschussmassen sind auch die beiden noch zu pla-

nenden Rastanlagen im Bereich der VKE 30 denkbar. 

Für die VKE 30 wurde ein Baustellenkonzept, vergleichbar zur VKE 20, entwi-

ckelt. Die für den Baubetrieb notwendigen Flächen und Zuwegungen sind im Be-

stands- und Konfliktplan dargestellt sowie im Erläuterungsbericht, Kap. 5.4, näher 

beschrieben und als baubedingte Eingriffe in der Bilanzierung berücksichtigt. In 

der VKE 30 steht ein umfangreiches landwirtschaftliches Netz auf dem Neustäd-

ter Sattel zur Nutzung für den Baustellenverkehr zur Verfügung. Daher werden 

für das Baustraßennetz überwiegend die vorhandenen Wirtschaftswege genutzt. 

Zusätzliche Baustellenwege wurden notwendig im Bereich der beiden erforderli-

chen Talbrücken Biedenbacher Teiche und Kälbach. 

Der Vorhabenträger hat in Bezug auf die Verwendung der anfallenden Über-

schussmassen auf die vorhandenen Deponien verwiesen und dazu dargelegt, in-

sofern liegen hier rechtliche Rahmenbedingen vor, die keiner planungsrechtli-

chen Ergänzung bedürfen. Eine detaillierte Massenverbringung wird sich erst im 

Zuge des privatrechtlichen Wettbewerbs konkretisieren.  

18. Geltendmachung öffentlicher Belange durch Priva te  

Sofern es Beteiligten weniger um die Wahrung ihrer privaten Rechtspositionen, 

als vielmehr um den Schutz der Natur und des Landschaftsraums, indem sie bei-

spielsweise die Zerschneidung wertvoller Naturlandschaften ablehnen, oder den 

Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung vor Eingriffen im Allgemeinen 

und in diesem Zusammenhang um eine andere Priorität der öffentlichen Belange 

mit der Maßgabe geht, dass beispielsweise anderen verkehrspolitischen Zielen 

mit dem Vorrang des öffentlichen Verkehrs vor dem Bau einer Autobahn, den Be-

langen des Natur- und Landschaftsschutzes und des Immissionsschutzes Vor-
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rang vor den Interessen der Allgemeinheit am Bau der Bundesautobahn und den 

verkehrlichen Interessen und den mit dem Plan verfolgten Zielen einzuräumen 

sei oder dass die Belange der Landwirtschaft Vorrang vor den Belangen des Na-

tur- und Habitatschutzes haben müssten, so ist dies nicht gesondert als ein priva-

ter Belang dieser Beteiligten in die Abwägung einzustellen. Dies gilt auch in Be-

zug auf die landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit, die nach Auffassung 

Beteiligter die Lebensqualität der Region ausmacht. Oder auch für ein angespro-

chenes umweltbewusstes, verantwortungsvolles Handeln für eine natürliche 

Form der Heimatliebe und Verbundenheit.  

Soweit Grundstücke in ihrem gegenwärtigen – nach Auffassung von Beteiligten 

zu erhaltenden – Zustand Bestandteil der sie umgebenden Umwelt sind, ist das 

Schutzinteresse als öffentlicher Belang in die Abwägung mit einzubeziehen. In 

diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Planfeststellungsver-

fahren auch die in ihrem Grundeigentum Betroffenen sich auf eine gerechte Ab-

wägung berufen können (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. Oktober 1990 - 

BVerwG 4 C 25.90 (4 ER 302.90), Urteile vom 18. März 1983 - BVerwG 4 C 

80.79 -, BVerwGE 67, 74; und vom 12. Juli 1985 - BVerwG 4 C 40.83 -, BVerw-

GE 72, 15). 

Allerdings können Beteiligte, die selbst nicht unmittelbar in ihren Rechten betrof-

fen werden, nicht geltend machen, Rechte (anderer) Dritter seien durch die Bau-

maßnahme, beispielsweise durch den sich ergebenden Zuschnitt der Restflä-

chen, beeinträchtigt. Denn hierbei handelt es sich nicht um eigene Rechtspositio-

nen. 

Wie dargelegt, kommt der Träger der Straßenbaulast, die Bundesrepublik 

Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), mit dem hier planfestgestellte Neubau 

der A 49, VKE 30, den gesetzlichen Bestimmungen nach. Durch die Baumaß-

nahme einschließlich der Folge- und Ausgleichsmaßnahmen werden, soweit 

möglich, öffentliche Flächen, aber auch, Flächen Privater in größerem Umfang in 

Anspruch genommen. Bei der Beurteilung der Inanspruchnahme privater Grund-

stücke wurden – wie diesbezüglichen Ausführungen belegen – die abwägungs-

erheblichen Belange erkannt und zutreffend gewichtet. Dabei sind die Vorträge 

der Beteiligten im Anhörungsverfahren bezüglich der Bedeutung der Beeinträch-

tigung von Natur und Landschaft im Bereich der Baumaßnahme einerseits und 

des Erhalts der Nutzung der Flächen andererseits genauso wie der Immissions-

schutz sachgerecht gewichtet und berücksichtigt worden. Mit Hilfe der land-

schaftspflegerischen Begleitpläne werden die Eingriffe in Natur und Landschaft 

jedenfalls so weit gemindert, dass das mit der Planfeststellung zum Ausdruck 

gebrachte Abwägungsergebnis nicht als Fehlgewichtung einzelner Belange und 
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insgesamt nicht als Fehleinschätzung angesehen werden könnte. Dies gilt auch 

für die Belange der Landwirtschaft, des Immissionsschutzes, des Gebiets- und 

Artenschutzes sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sofern der 

Ausblick durch das Bauvorhaben beeinflusst wird, wird ebenfalls nicht in eigene 

Rechte eingriffen. Dem öffentlichen Belang der Landschaftspflege trägt der fest-

gestellte Plan Rechnung.  

Die diesbezüglichen allgemeinen Einwendungen Privater waren zurückzuweisen. 

V. Gründe für die Entscheidungen über die Einwendun gen Privater  

Soweit Einwendungen Privater, die durch das Bauvorhaben unmittelbar grund-

stücksmäßig betroffen sind, im Planfeststellungsbeschluss über die rechtlichen 

Anforderungen, denen der Beschluss Rechnung trägt, hinaus keine Berücksichti-

gung finden konnten, waren sie insoweit zurückzuweisen. 

Die Einwendungen der Privaten, die weder unmittelbar noch mittelbar durch das 

Projekt betroffen sind und auch generelle Einwendungen geltend gemacht ha-

ben, sind unter C, Ziffer IV behandelt worden. 

1. Grundsätzliches 

Bevor das Vorbringen der Privaten näher betrachtet wird, wird grundsätzlich Fol-

gendes vorangestellt: 

1.1 Eigentumsgarantie  

Die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG sichert dem Träger des Grund-

rechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich und ermöglicht ihm 

damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens. Sie schützt den konkre-

ten Bestand an vermögenswerten Gütern vor ungerechtfertigten Eingriffen durch 

die öffentliche Gewalt. Eine allgemeine Wertgarantie vermögenswerter Rechts-

positionen folgt aus Art. 14 Abs. 1 GG nicht. Die Eigentumsgarantie erfasst nur 

Rechtspositionen, die einem Rechtssubjekt bereits zustehen, nicht aber in der 

Zukunft liegende Chancen und Verdienstmöglichkeiten (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 26. Februar 2002 - 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91 -, BVerwGE 105, 252 

<277>; Beschluss vom 23. Februar 2010 - 1 BvR 2736/08 -, UPR 2010, 227). 

Durch das geplante Vorhaben werden neben öffentlichen Flächen (dazu zählen 

neben den im Eigentum von Bund, Land und Kommunen stehende Grundstücke 

auch die inzwischen vom Vorhabenträger ca. 100 ha erworbenen Grundstücke) 

Grundstücksflächen Privater in größerem Umfang (ca. 475-100 ha ??) dauernd in 

Anspruch genommen. Wie unter C, Ziffer IV,11.1 dargelegt, werden für die Tras-

se einschließlich des Straßenkörpers und der Nebenanlagen 19,2 ha Wald, 45,0 

ha Grünland sowie 138,5 ha Ackerland, also insgesamt 203 ha benötigt. Darüber 

hinaus werden für die Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
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ca. 196 ha Flächen beansprucht, von denen ca. 119 ha in landwirtschaftlicher 

Nutzung sind. 75 ha der Ausgleichs- und Ersatzflächen liegen im Wald. Also 

werden insgesamt 475 ha Flächen in Anspruch genommen. 

Die Planfeststellung hat insofern enteignungsrechtliche Vorwirkung und entfaltet 

somit Vorwirkungen für nachfolgende Enteignungsverfahren. Erklärt die Plan-

feststellungsbehörde die Ausführung des Planvorhabens – wie vorliegend – für 

zulässig, so bedarf es keiner hierauf gerichteten weiteren Feststellung mehr. 

Denn der festgestellte Plan ist gemäß § 19 Abs. 2 FStrG dem Enteignungsver-

fahren zu Grunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. Somit kön-

nen sich die vom Vorhaben Betroffenen auf den verfassungsrechtlichen Eigen-

tumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 GG berufen. Die Eigentumsga-

rantie schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohl der Allgemeinheit 

erforderlich ist (Art. 14 Abs. 3 GG). Für das Enteignungsverfahren gelten die vom 

Land Hessen eingeführten landesrechtlichen Regelungen, das Hessische En-

teignungsgesetz (HEG) vom 4. April 1973 (GVBl. I S. 107), geändert durch Ge-

setz vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548) (§ 19 Abs. 5 FStrG). 

Soweit sich vorliegend grundstücksmäßig Betroffene an dem Planfeststellungs-

verfahren beteiligt haben, ist Folgendes festzustellen:  

Das unter den Schutz des Art. 14 GG fallende Eigentum gehört daher zu den 

abwägungserheblichen Belangen. Dem Eigentümer gleichzustellen ist nur, wer in 

eigentumsähnlicher Weise an einem Grundstück dinglich berechtigt ist, wie etwa 

der Inhaber eines Erbbaurechts oder der Nießbraucher, ferner der Käufer eines 

Grundstücks, auf den der Besitz sowie Nutzungen und Lasten übergegangen 

sind und zu dessen Gunsten eine Auflassungsvormerkung in das Grundbuch 

eingetragen ist. Des Weiteren sind auch wirtschaftliche Interessen des Verpäch-

ters benachbarter, an einen landwirtschaftlichen Betrieb verpachteter Betriebs-

gebäude an der Beibehaltung der die Erwerbschancen dieses Betriebes fördern-

den Gegebenheiten als privater Belang zu berücksichtigen. Auch schuldrechtli-

che Ansprüche aus Miete und Pacht gehören zu vermögenswerten Rechten; den 

von Mietern und Pächtern gegenüber dem Enteignungsbegünstigten selbständig 

zur Geltung gebrachten Forderungen ist schon im Planfeststellungsverfahren 

Rechnung zu tragen.  

Dabei bedeutet die in der Abwägung gebotene Berücksichtigung des Eigentums 

nicht etwa, dass das Eigentum vor Eingriffen überhaupt geschützt ist. Für das Ei-

gentum gilt nichts anderes als für andere abwägungserhebliche Belange auch, 

d.h. die Belange der Eigentümer können bei Vorhaben, die zum Wohle der All-

gemeinheit erforderlich sind, bei der Abwägung zugunsten anderer Belange zu-

rückgestellt werden. Die Wahrung von Interessen eines Grundeigentümers an 
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der Erhaltung der Substanz seines Eigentums nötigt die planende Behörde nicht 

zur Wahl einer (Alternativ-) Trasse, die sich nach Lage der Dinge nicht als besse-

re Alternativlösung aufdrängt.  

Die Interessen der Pächter sind in der Abwägung ebenfalls zu berücksichtigen. 

Abwägungserheblich ist nämlich jedes mehr als geringfügige private Interesse, 

soweit es schutzwürdig ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 9. November 1979 - 4 N 

1.78 und 2-4.79 -, BVerwGE 59, 87 <101 ff.>). Die Tatsache, dass eine bestimm-

te Grundstücksnutzung nur auf Grund eines Miet- oder Pachtvertrages geschieht, 

führt nicht aus sich dazu, dass die damit zusammenhängenden Interessen bei 

der planerischen Abwägung unberücksichtigt zu bleiben hätten. Potenziell abwä-

gungserheblich ist insbesondere das Interesse an der weiteren Ausnutzung einer 

vorhandenen Nutzungsmöglichkeit. Dabei kommt vor allem auch dem Umstand 

Bedeutung zu, ob durch die Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses der 

Pächter mit einer Vertragsverlängerung oder Kündigung rechnen kann (vgl. auch 

BVerwG, Urteil vom 5. November 1999 - BVerwG 4 CN 3/99 -, BVerwGE 110, 

36, zu Bebauungsplan). Schon die Abwägungserheblichkeit des Interesses der 

Pächter in der Abwägung begründet ein Sonderinteresse im Sinne der obigen 

Grundsätze (vgl. OVG MV, Urteil vom 22. Juni 2005 - 3 K 10/02 -, ÖffBauR 2005, 

128). 

Für die Abwägung der einzustellenden privaten Belange kommt es stets darauf 

an, rechtsmindernde Eingriffe in Privateigentum nach Möglichkeit zu vermeiden, 

ohne das Planungsziel zu gefährden und gegenläufige Belange zu beeinträchti-

gen. Daher sind auch alternative Lösungsmöglichkeiten auf ihre jeweilige Ein-

griffsintensität bei gleicher Zielsetzung zu prüfen. Dazu zählt die Prüfung der 

Frage, ob bei der zu verfolgenden Planung gegen den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit der zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange ver-

stoßen wird.  

Dies ist – wie die Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde ergeben hat – nicht 

der Fall. Die hier festgestellte Straßenplanung ist – wie den vorstehenden Aus-

führungen entnommen werden kann – gerechtfertigt. Der Straßenbaumaßnahme 

kommt angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalls im Hinblick auf die mit 

dem Vorhaben verfolgten Ziele, insbesondere dem Herstellen eines wichtigen 

Bindeglieds im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V), der Schließung einer 

Lücke im Autobahnnetz und der Ergänzung der Fernverkehrsverbindungen, der 

Umsetzung eins in der Stufe des „vordringlichen Bedarfs mit besonderem natur-

schutzfachlichen Planungsauftrag für VB“ eingestuften Projektes, dem Abbau von 

Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 und A 5, der 

Entlastung, vornehmlich von Schwerlastverkehr, des nachgeordneten Straßen-
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netzes, der Verbesserung der Erschließung und Anbindung des nord- und mittel-

hessischen Raums an das Bundesautobahnnetz zur Stabilisierung der wirtschaft-

lichen Standorte und Schaffung einer verbesserten, verkehrssicheren und leis-

tungsfähigen Verbindung im Zuge einer Bundesautobahn als überregional be-

deutende Verbindungsachse in Weiterführung der bestehenden A 49 in Richtung 

Süden bis zur A 5 (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV, 1.6 [Ziele der Pla-

nung]), auch unter Berücksichtigung der privaten Belange eine höhere Bedeu-

tung zu. Bei der Planung wurden in Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-

mäßigkeit nach Möglichkeit rechtsmindernde Eingriffe in Rechte Dritter vermie-

den. Andere geeignete Planungsalternativen stehen vorliegend bei gleicher pla-

nerischer Zielerfüllung zwar in gewissen Rahmen zur Verfügung, sie mussten 

aber verworfen werden, weil damit größere Nachteile für andere öffentliche und 

private Belange verbunden wären (siehe unter C, Ziffer IV, Nr. 3 [Planungsvarian-

ten], insbesondere 3.6 [UVS Stufe 2/ Entwicklung und Auswahl von Trassenva-

rianten]). Die gewählte Lösung stellt die zweckmäßigste und sinnvollste Straßen-

führung für die A 49, VKE 30, dar. Die im Anhörungsverfahren von Beteiligten 

angesprochen Gesichtspunkte mussten die Planfeststellungsbehörde nicht ver-

anlassen, die gewählte Lösung (Vorzugsvariante) zu Gunsten einer anderen Pla-

nungsalternative nicht zuzulassen.  

Ein Verstoß gegen das Abwägungsgebot liegt nicht vor. Mit Rücksicht auf die aus 

den vorstehenden Gründen im Interesse der Allgemeinheit notwendige Straßen-

baumaßnahme überwiegen die Vorteile der Maßnahme die sich dabei für die Be-

troffenen ergebenden Nachteile. Die für das Vorhaben sprechenden besonderen 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, insbesondere verkehrlicher 

und wirtschaftlicher Art, ist ein höheres Gewicht beizumessen als den dem Vor-

haben entgegenstehende privaten Belange. Daher sind die für das Planvorhaben 

sprechenden Gesichtspunkte letztlich ausschlaggebend für die Bevorzugung die-

ser öffentlichen Interessen. 

Der Zugriff auf die einzelnen Grundstücke und Grundstücksteile ist verhältnismä-

ßig; er trägt dem Übermaßverbot Rechnung. Die Anhörungs- und Planunterlagen 

geben dafür nichts her, dass dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt sein 

könnte. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die mit der Planung angestreb-

ten Ziele insgesamt gesehen nicht unter geringeren Opfern bei Erreichung der 

gleichen Zielpunkte verwirklicht werden können. Daher konnte die Planfeststel-

lungsbehörde die beantragte Straßenplanung in der festgestellten Form zulas-

sen. Demzufolge ist der festgestellte Zugriff auf privates Grundeigentum zur Er-

füllung der Baumaßnahme erforderlich. Die vorhabenbedingte Inanspruchnahme 

von durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten privaten Rechten ist zur Umsetzung der 
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mit dem Vorhaben verfolgten Ziele erforderlich und führt nicht zu einer unange-

messenen Belastungen Einzelner (siehe die nachfolgenden Ausführungen zu 

den speziellen Einwendungen unter C, Ziffer V, 2); auch öffentliche Belange 

mussten zurückgestellt werden. Dies gilt auch für die geplanten CEF- und Kom-

pensationsmaßnahmen. Hierbei ist Folgendes zu berücksichtigen: 

Für CEF-Maßnahmen , die zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen, sind im Hinblick auf 

ihren Zweck, die Auswirkungen an Ort und Stelle zu bekämpfen, relativ nahe zum 

Eingriffsort (bei Vögeln z.B. unter Beachtung der Effektdistanz) vorzusehen. Die-

se Maßnahmen müssen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen in funktional-

räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung im 

räumlichen Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehen, um mit ihnen eine 

ökologisch-funktionale Kontinuität ohne zeitliche Lücke gewährleisten zu können, 

denn nur so kann mit diesen Maßnahmen die Wahrung der Funktion der Lebens-

stätten erreicht werden. Die Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen für 

den kontinuierlichen Erhalt der ökologischen Funktionen (CEF [continuous ego-

logical functionality]-Maßnahmen) und zur Schaffung von Ersatzlebensräumen 

für streng und besonders geschützte Arten ist unter Berücksichtigung des Bün-

dels an (vorgezogenen) naturschutzbezogenen Ausgleichsmaßnahmen geboten, 

um den Erhaltungszustand der lokalen Populationen perspektivisch im Ergebnis 

nicht (weiter) zu verschlechtern sondern mutmaßlich einen Ausgleich für den 

planbedingten Lebensraumverlust schaffen und Ersatzlebensräume zur Verfü-

gung zu stellen, die es gewährleisten, dass der lokale Erhaltungszustand der 

planbetroffenen Arten sich in der Summe nach der Umsetzung der Planung zu-

mindest in etwa auf demselben Niveau bewegt wie zuvor. Der in § 44 Abs. 5 Satz 

2 BNatSchG geforderte räumliche Zusammenhang für die Funktionserfüllung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann sicherlich nicht für alle Fälle pauschal 

z.B. mit einer bestimmten Entfernung belegt werden, sondern muss sich funktio-

nal an der betroffenen Art (Artengruppe) ausrichten. So kann der räumliche Zu-

sammenhang für eine bestimmte Vogelart u.U. noch über Entfernungen von 

mehreren Kilometern gesehen werden, für andere, wenig mobile Arten kann da-

gegen eine unmittelbare Anknüpfung oder eine Maximaldistanz z.B. unter 100 m 

notwendig sein. Auch wenn der notwendige Ausgleich nicht genau an der Stelle 

des Eingriffs erfolgt, so müssen sie doch unter Wahrung des funktionellen Zu-

sammenhangs zwischen Eingriff und Ausgleich erfolgen. Funktioneller Zusam-

menhang bedeutet dabei, dass die Ausgleichsmaßnahme maßgeblich auf den 

Ort des Eingriffs zurückwirkt und die durch den Eingriff gestörte ökologische 
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Funktion des Naturhaushalts wiederherstellt. Ausgehend von dieser Vorgabe 

sind CEF-Maßnahmen ausgewählt und festgelegt worden. 

Für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  dürfen nur solche Flächen in An-

spruch genommen werden, die sich für diesen Zweck objektiv eignen. Damit 

kommen nur solche Flächen in Betracht, die aufwertungsbedürftig und -fähig 

sind. Diese Voraussetzung erfüllen sie, wenn sie in einen Zustand versetzt wer-

den können, der sich im Vergleich mit dem früheren als ökologisch höherwertig 

einstufen lässt (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. August 1996 - BVerwG 4 A 29.95 -, 

juris Rn. 33). Landwirtschaftlich genutzte Grün- und Ackerflächen sind generell 

von begrenztem ökologischen Wert und deshalb aufwertungsfähig (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 15. Januar 2004 - BVerwG 4 A 11.02 -, BVerwGE 120, 1 ff. <16>). Ne-

ben diesen naturschutzfachlichen Voraussetzungen muss eine planfestgestellte 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme wegen der enteignungsrechtlichen Vorwir-

kung auch im Übrigen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Wird für 

eine Ausgleichs- und/ oder Ersatzmaßnahme auf privates Grundeigentum zuge-

griffen, muss dies das mildeste Mittel zur Erfüllung der naturschutzrechtlichen 

Ausgleichsverpflichtung darstellen. Daran fehlt es, sofern Kompensationsmaß-

nahmen – insbesondere bei Ersatzmaßnahmen – im Rahmen der naturschutz-

fachlichen Gesamtkonzeption an anderer Stelle ebenfalls (vergleichbaren) Erfolg 

versprechen, bei einer Gesamtschau aber den Vorteil bieten, dass den dort Be-

troffenen geringere Opfer abverlangt werden (Urteil vom 18. März 2009 a.a.O. 

Rn. 27). Der Schutz des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG) gebietet es, Ausgleichs- 

und Ersatzflächen vorrangig auf einvernehmlich zur Verfügung gestellten Grund-

stücksflächen oder auf Grundstücken, die im Eigentum der öffentlichen Hand 

stehen, zu verwirklichen, wenn diese naturschutzfachlich geeignet sind (stRspr 

des BVerwG, vgl. Urteil vom 1. September 1997 - BVerwG 4 A 36.96 -, BVerwGE 

105, 178 ff.; Beschlüsse vom 9. Oktober 2003 - BVerwG 9 VR 10.03 -, juris Rn. 

13 und vom 11. November 2008 - BVerwG 9 A 52.07 -, juris Rn. 6). Schließlich 

dürfen die mit Ausgleichsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg stehen. Die Schwere der Beeinträch-

tigungen muss vor dem Hintergrund des Gewichts der sie rechtfertigenden Grün-

de zumutbar sein. Diese Grenze kann überschritten sein, wenn durch Kompensa-

tionsmaßnahmen die wirtschaftliche Existenz Betroffener gefährdet oder gar ver-

nichtet wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 1. September 1997 - BVerwG 4 A 36/96 -, 

NVwZ 1998, 504). Dabei ist bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Flächen-

inanspruchnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht das Interesse an 

der Verwirklichung des Vorhabens, sondern nur das Interesse an einem Aus-

gleich der zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ins 
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Verhältnis zu den Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme für den Betroffe-

nen zu setzen (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 40.07 -, ju-

ris Rn. 34). Die Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Natur-

schutzrecht entsprechen inhaltlich dem enteignungsrechtlichen Übermaßverbot, 

an das § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG in einfachgesetzlicher Ausprägung anknüpft 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 23. August 1996 - BVerwG 4 A 29.95 -, DVBl. 1997, 

68).  

Ferner hat der Vorhabenträger ausdrücklich bestätigt, dass bei der Maßnahmen-

konzeption gemäß § 17 Abs. 3 BNatSchG grundsätzlich auf die agrarstrukturellen 

Belange Rücksicht genommen wurde (siehe auch C, Ziffer IV,7.5). 

Alle Kompensationsmaßnahmen werden für die Zeitdauer der Beeinträchtigung 

sichergestellt und gemäß den naturschutzfachlichen Zielsetzungen bewirtschaftet 

und gepflegt (siehe Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 37). Eine dingliche Siche-

rung im Grundbuch erfolgt nicht, wenn die im Flächen des Bundes oder der an-

derer öffentlicher Körperschaften stehen.  

Die Planfeststellungsbehörde hat daher im jeweiligen Einzelfall geprüft, ob die 

Inanspruchnahme der Flächen der Einwänder für die Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen erforderlich ist. Auf die diesbezüglichen nachfolgenden Ausführun-

gen wird verwiesen.  

Mit der planfestgestellten Baumaßnahme ist ein Verstoß gegen die Eigentumsga-

rantie nicht verbunden, wenn die Eingriffe in die Rechte der Betroffenen – auch 

unter Berücksichtigung des außerhalb der Planfeststellung durchzuführenden 

Entschädigungs- und Enteignungsverfahrens – nicht unverhältnismäßig sind, 

auch soweit Privatflächen für Folgemaßnahmen benötigt werden (siehe auch die 

nachfolgenden Ausführungen unter C, Ziffer V,2.1 ff.). Der Planfeststellungsbe-

hörde ist dabei bewusst, dass den jeweiligen Grundstückseigentümern, denen 

das Grundeigentum zum Zwecke der Realisierung des Vorhabens – notfalls im 

Wege der Enteignung – entzogen werden soll (siehe auch die Ausführungen zu 

C, Ziffer IV, 11 [Land- und Forstwirtschaft]), eine besonders starke Rechtspositi-

on haben.  

Probleme, die als Folge eines Vorhabens einer Bewältigung bedürfen, werden 

nicht durch die Planfeststellung, sondern durch die Enteignung aufgeworfen. Da-

rum erfolgt der Ausgleich der Nachteile, den die Betroffenen dadurch erleiden, 

dass sie Enteignungsmaßnahmen ausgesetzt werden, im Enteignungsverfahren 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Mai 1992 - BVerwG 4 C 9.89 -, NVwZ 1993, 477). 

Im Rahmen des Angemessenen ist nicht nur eine Entschädigung für den Entzug 

des Enteignungsobjektes, sondern auch für sonstige Vermögenseinbußen zu 
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gewähren, die als erzwungene und unmittelbare Folge der Enteignung eintreten 

(sog. Folgeschäden). Im Übrigen kann sich die Planfeststellungsbehörde darauf 

beschränken, den Betroffenen auf das Enteignungsverfahren zu verweisen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 5. Dezember 1980 - BVerwG 4 C 28.77 -, DVBl 1981, 403). 

Die Vorschriften des § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG finden hier keine Anwendung, 

weil jene nur dem Ausgleich solcher Einwirkungen der straßenrechtlichen Pla-

nung auf rechtlich geschützte Belange Dritter dienen, die nicht – wie etwa der 

Zugriff auf das Grundeigentum – einen unmittelbaren Eingriff bedeuten, sondern 

– wie etwa der Verkehrslärm – nur als Folge der zugelassenen Planung und der 

mit ihr verbundenen Situationsveränderung in der Umgebung des Planvorhabens 

auftreten.  

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung (z.B. durch unmittel-

bare Inanspruchnahme) oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann 

der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen 

(§ 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Beseitigung gegenwärtiger Beeinträchtigung ist 

zu unterscheiden von dem Ersatz des Schadens. Störer ist erst, wenn die Beein-

trächtigung wenigstens unmittelbar auf seinen Willen zurückzuführen ist (BGH, 

Urteil vom 12. Februar 1985 - VI ZR 193/83 - JZ 1985, 588 = NJ 1985, 1773). 

Grundsätzlich realisiert sich in derartigen Schädigungen vielmehr nur das allge-

meine Lebensrisiko des Betroffenen, für das er Schadensersatz nicht verlangen 

kann.  

Zusammenfassend ist hier festzustellen, dass die Baumaßnahme – wie unter C, 

Ziffer IV,1 (Planrechtfertigung) ausgeführt – erforderlich und in der geplanten 

Form, das heißt sowohl hinsichtlich der Trassenführung im Grund- und Aufriss 

als auch aus Gründen des Immissionsschutzes sowie des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, aber auch unter Berücksichtigung der Belange der Landwirt-

schaft, des Denkmal- und Wasserschutzes und der Privaten zweckmäßig ist. 

Dies gilt auch bezüglich der vorgesehenen Folgemaßnahmen (wie der Verknüp-

fung mit dem nachgeordneten Netz, der Anlage von Ersatzwegen oder der Er-

richtung von Bauwerken) sowie der Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen. Auf die festgestellte Baumaßnahme kann somit weder verzichtet noch 

können die vorgesehenen Inanspruchnahmen von privaten Grundstücken redu-

ziert werden (hierzu siehe im Einzelnen die Ausführungen unter C, Ziffer V,2). 

Ein Planfeststellungsbeschluss selbst kann keine Entschädigungsregelungen 

umfassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2006 - BVerwG 9 A 28/05 -, BVerw-

GE 126, 166, Rn. 78). Die Entschädigungsregelungen der für die Betroffenen ein-

tretenden Nachteile sind somit nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, 

sondern Gegenstand des anschließenden Grunderwerbs- und Entschädigungs-
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verfahrens. Siehe hierzu die Ausführungen nachfolgend unter A, Ziffer V,1.9 

(Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren).  

Die rechtliche Regelung des Planfeststellungsbeschlusses erschöpft sich viel-

mehr darin, den Rechtsentzug zuzulassen. Bei unmittelbaren Eingriffen in die Ei-

gentumssubstanz begründet der Planfeststellungsbeschluss lediglich deren ge-

nerelle Zulässigkeit.  

Die Einwendungen Privater konnten im Planfeststellungsbeschluss über die 

rechtlichen Anforderungen, denen der Beschluss Rechnung trägt, hinaus keine 

Berücksichtigung finden. Sie waren insoweit zurückzuweisen.  

1.2 Belange landwirtschaftlicher Betriebe 

Zu den abwägungserheblichen privaten Belangen nach § 17 FStrG gehören ne-

ben dem Grundeigentum auch die sich aus dem ausgeübten landwirtschaftlichen 

Betrieb ergebenden Rechte. Auch das Pachtverhältnis ist ein Belang, der in die 

Abwägung einzustellen ist, auch wenn es sich jedenfalls nicht um einen rechtlich 

geschützten Belang handelt, der ein subjektives öffentliches Recht auf gerechte 

Abwägung verleiht (vgl. BVerwG, Urteil vom 1. September 1997 - BVerwG 4 A 

36.96 -, BVerwGE 105, 178 ff.). Es ist unschädlich, dass die Belange der Land-

wirtschaft im Allgemeinen sowie die betrieblichen Belange der Betroffenen im 

Besonderen im Planfeststellungsbeschluss nicht ausschließlich an einer Stelle 

abgehandelt werden. Bei der Beurteilung, ob die Planungsbehörde öffentliche 

und/ oder private Belange bei der Abwägung berücksichtigt und mit dem ihnen 

zukommenden Gewicht in den Abwägungsprozess eingestellt hat, ist insbeson-

dere auch auf den Gesamtzusammenhang der Erwägungen eines Planfeststel-

lungsbeschlusses abzustellen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. Oktober 1990 - 

BVerwG 4 C 25.90 -, Juris; Hess. VGH, Urteile vom 22. März 2005 - 2 A 3400/03 

und 3401/03). Während der öffentliche Belang Landwirtschaft unter A, Ziffer 

IV,11 betrachtet wurde, werden die privaten Belange landwirtschaftlicher Betriebe 

hier besonders gewürdigt. Die speziellen privaten Interessen werden nachfolgend 

unter A, Ziffer V,2 betrachtet. 

Dass die Auswirkungen des Zugriffs auf das Eigentum eines Landwirts an land-

wirtschaftlichen Nutzflächen für die Fortführung eines Betriebs und seine weitere 

wirtschaftliche Existenz als selbständiger Unternehmer bei der Gewichtung des 

durch den Planfeststellungsbeschluss ermöglichten enteignenden Eingriffs mit zu 

bedenken sind, ändert nichts daran, dass Eigentumsentzug einerseits und Ge-

fährdung der landwirtschaftlichen Existenz andererseits in der Folgebewertung 

auseinander zu halten sind. Im ersteren Fall wird unmittelbar und abschließend in 

das Eigentum eingegriffen, wobei zu beachten ist, dass Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
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den konkreten Bestand an Eigentum in der Hand des einzelnen Eigentümers si-

chert, so dass selbst eine gleichwertige Landabfindung hier ohne Belang ist (vgl. 

BVerfGE 74, 264 <283>). Für die Fortführung eines landwirtschaftlichen Haupt-

erwerbsbetriebs (Art. 12 GG) ist der Landverlust ein – unter Umständen ent-

scheidender – Faktor, der seine Bedeutung aber erst mit weiteren internen und 

externen Umständen des Betriebs gewinnt (Kapitalbasis, Marktchancen, Ände-

rung der Bewirtschaftung, Gestaltung der staatlichen Förderung). Hier ist von ei-

nem Landwirt – wie auch sonst von selbständig Tätigen – zu verlangen, dass er 

ihm zumutbare Chancen nutzt, um die Rentabilität des Betriebs zu erhalten oder 

zu verbessern (vgl. BVerfGE 31, 8130). Die durch das Ersatzlandangebot ermög-

lichte geminderte Betroffenheit des Beteiligten kann deshalb zutreffend in der 

Abwägung berücksichtigt werden (vgl. BayVGH München, Urteil vom 19. Oktober 

1993 - 8 A 93.40002, 40001 -, Rn 84) und die Existenzgefährdung landwirtschaft-

licher Betriebe durch Landverluste für ein geplantes Straßenbauvorhaben kann 

ausgeglichen und als entgegenstehender Belang in der Planfeststellung abwä-

gend dadurch überwunden werden, dass den Betroffenen ein bindendes Angebot 

zur Bereitstellung geeigneten Ersatzlandes gemacht wird (vgl. und BVerwG, Ur-

teil vom 18. Mai 1995 - BVerwG 4 C 4.94 -, BVerwGE 98, 339). An dieser grund-

sätzlichen Einschätzung ändert sich auch dadurch nichts, auch wenn festgestellt 

würde, dass ein einzelner Betrieb durch die geplante Baumaßnahme einschließ-

lich der Folge- und Kompensationsmaßnahmen in seiner Existenz gefährdet sein 

sollte. Würde ein Betrieb allerdings durch Kompensationsmaßnahmen in der 

Existenz bedroht, ist von der Planfeststellungsbehörde zu prüfen, ob es ein mil-

deres Mittel gibt (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer V,1.3 [Fragen zur Exis-

tenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe]). 

Die Prüfungen der Planfeststellungsbehörde ergaben, dass auf die Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Grundstücke durch die Trasse nicht verzichtet werden 

kann und die Interessen der Betroffenen an einer unveränderten Beibehaltung 

des bestehenden Zustands zurückgestellt werden müssen. Auch können über die 

vorgenommenen Planänderungen hinaus weitere Grundstücke oder Grund-

stücksteile nicht aus den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen herausgenommen 

werden, weil dann die mit diesen Maßnahmen verfolgten Zielsetzungen nicht er-

reicht werden könnten. Letztlich hätte das zur Folge, dass nicht nur andere 

Grundstücke Privater in Anspruch genommen werden müssten, weil es keine ge-

eigneten Flächen in der öffentlichen Hand gibt und es ergäbe sich bei einer ge-

ringeren Aufwertungsmöglichkeit der Flächen ein noch größerer Bedarf an land-

wirtschaftlich genutzten (Acker-) Flächen. Von daher konnte die Planfeststel-
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lungsbehörde einer weiteren Reduzierung des Flächenbedarfs, insbesondere im 

Bereich der Maßnahme E2 und E3, nicht näher treten. 

Hinsichtlich der privaten Rechte der Beteiligten an ihrem Grundeigentum – diese 

Bewertung ist unabhängig von den betrieblichen Belangen der Betroffenen zu 

sehen – ist festzustellen, dass, wie unter C, Ziffer V,1.1 [Eigentumsgarantie] aus-

geführt, kommt es für die Abwägung der einzustellenden privaten Belange stets 

auch darauf an, rechtsmindernde Eingriffe in Privateigentum nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Belange der landwirtschaftli-

chen Betriebe.  

Hinsichtlich der Pachtverhältnisse  ist Folgendes anzumerken: 

Bei bestehenden landwirtschaftlichen Pachtverhältnissen ist übrigens zu unter-

scheiden, ob es sich um eine längerfristige Restpachtzeit (in der Regel mindes-

tens 9 Jahre) handelt, bei der sich Einschränkungen der Dispositionsfreiheit und 

der Verkehrsgängigkeit ergeben, die sich verkehrswertmindernd auswirken kön-

nen, oder ob dem Pachtrecht ein eigener Wert beizumessen ist, so dass dieser 

verkehrswertmindernd zu berücksichtigen ist. Der Wert des Pachtrechts wird 

durch den Geldbetrag bestimmt, der zum Erwerb eines gleichartigen und gleich-

wertigen Pachtrechts aufzuwenden ist. Hierbei finden die Entschädigungsrichtli-

nien Landwirtschaft (LandR 78) Anwendung. Die Entschädigung für Wertminde-

rung des Restbesitzes wegen An- und Durchschneidungen sowie Umwegen 

steht in der Regel dem Eigentümer zu. Bei längerfristiger Restpachtzeit kann sie 

zwischen dem Eigentümer und Pächter aufgeteilt werden. Dem Pächter wird 

dann der Anteil zugerechnet, der auf die Restpachtzeit entfällt. Infolge des Ent-

zugs einer Teilfläche eines Betriebes verliert der Pächter den auf die entzogene 

Pachtfläche entfallenden Deckungsbeitrag abzüglich des marktüblichen Pacht-

zinses (einschließlich sonstiger Nebenleistungen des Pächters). Der Deckungs-

beitragsverlust kann nur begrenzt entschädigt werden. Dabei wird ein umso hö-

herer Anteil des Deckungsbeitragsverlustes entschädigt, je kürzer die Restpacht-

zeit ist. Der anzuwendende Zinssatz ist abhängig von der voraussichtlichen 

Schadensdauer. Eine kürzere Schadensdauer als die Restpachtzeit ist anzu-

nehmen, wenn der Deckungsbeitragsverlust durch Zupacht von Ersatzland oder 

durch andere Umstände vor Ablauf der Restpachtzeit gemindert werden kann. 

Beim eventuell erforderlich werdenden Entzug von Pachtbetrieben ist der Er-

werbsverlust auf der Grundlage des nachhaltig erzielbaren Roheinkommens (De-

ckungsbeitrag der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Betriebes abzüglich 

marktüblicher Pachtzins einschließlich sonstiger Nebenleistungen des Pächters 

und abzüglich der Festkosten) zu ermitteln (siehe hierzu die LandR 78).  
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Wie zuvor dargelegt, gehört das Pachtverhältnis ebenfalls zu den Belangen, die 

in die Abwägung einzustellen sind. In der Abwägung können allerdings auch die 

Belange eines Pächters – ebenso wie des Grundstückeigentümers – zugunsten 

anderer Belange zurückgestellt werden, wenn das Vorhaben zum Wohle der All-

gemeinheit erforderlich ist. Dies ist vorliegend bei einigen Beteiligten der Fall. 

Dennoch kommt es im Rahmen der Abwägung bei den einzustellenden privaten 

Belangen – wie dargelegt – stets auch darauf an, rechtsmindernde Eingriffe in 

Privateigentum und damit auch in von Pächtern gepachtete Grundstücke nach 

Möglichkeit zu vermeiden.  

Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde hat ergeben, dass sich die Inan-

spruchnahme der Grundstücke und damit auch der betroffenen landwirtschaftli-

chen Betriebe weder vermeiden noch durch eine weitere Umplanung (in Bezug 

auf die Kompensationsmaßnahmen) reduzieren lässt. Denn die geplante Auto-

bahn 49, VKE 30, einschließlich der Folge- und Kompensationsmaßnahmen ist 

notwendig. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass über die sich hierdurch 

ergebenden Folgen für die landwirtschaftlichen Betriebe und die betroffenen Ei-

gentümer im Planfeststellungsbeschluss aus folgenden Gründen nicht entschie-

den werden kann: 

§ 74 Abs. 2 HVwVfG bietet der Planfeststellungsbehörde keine Handhabe, den 

Träger der Vorhaben die Beschaffung von Ersatzland aufzuerlegen, wenn für das 

geplante Straßenbauvorhaben Grundeigentum – auch in größerem Umfang – 

Dritter in Anspruch genommen werden soll. Der Ausgleich für die zu Gunsten ei-

ner Planung bezweckten unmittelbaren Eingriffe in Rechte Dritter und für die mit 

solchen Eingriffen verbundenen Folgeschäden findet, sofern keine Vereinbarung 

zwischen dem Betroffenen und dem Träger der Straßenbaulast erreicht werden 

kann, ausschließlich in dem von der Planfeststellung gesondert durchzuführen-

den Enteignungsverfahren statt. Allein in seinem Rahmen ist nach Maßgabe der 

durch § 19 Abs. 5 FStrG in Bezug genommenen Enteignungsgesetze der Länder 

(vorliegend dem Hessischen Enteignungsgesetz) auch zu prüfen, ob und inwie-

weit für den Rechtsentzug eine Entschädigung in Geld oder eine solche durch 

Ersatzlandbeschaffung in Betracht kommt. Für eine Anwendung des § 74 Abs. 2 

HVwVfG ist danach bei einer Inanspruchnahme von Grundflächen durch eine 

Planung kein Raum. Denn die Frage, ob ein Planbetroffener wegen eines mit der 

Planfeststellung bezweckten Zugriffs auf sein Grundeigentum durch Geld oder 

durch Ersatzland zu entschädigen ist, ist im fernstraßenrechtlichen Planfeststel-

lungsrecht jedenfalls als eine Frage der Enteignungsentschädigung besonders 

und damit mit einer das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht insoweit ver-
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drängenden Wirkung abschließend geregelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. März 

1980 - BVerwG 4 C 34.79 -, VkBl 1981, 272 = DVBl 1980, 999 = NJW 1981, 

241). Etwas anderes ergibt sich auch nicht in Bezug auf die betroffenen landwirt-

schaftlichen Betriebe. 

Das ASV Kassel hat die im Anhörungsverfahren vorgetragenen Einwendungen 

von Betriebsinhabern in Bezug auf eine Existenzgefährdung zunächst daraufhin 

untersucht, ob mit dem Bauvorhaben eine Schwere des Eingriffes gegeben ist, 

wie sie von Beteiligten aus ihrer Sicht vorgetragen wurde. Dabei sind die Ein-

wendungen unberücksichtigt geblieben, in denen eine Existenzgefährdung zwar 

pauschal behauptet, jedoch nicht durch weitergehende Sachverhaltsangaben 

glaubhaft oder nachvollziehbar gemacht wurden. Dazu hatte das ASV Kassel 

sich an die Beteiligten gewandt und um Angabe der erforderlichen betriebswirt-

schaftlichen Daten gebeten. Insoweit obliegt den Betroffenen eine besondere 

Mitwirkungspflicht; werden nur pauschale Angaben gemacht, ist dem Vorhaben-

träger und später der Planfeststellungsbehörde auch nur eine pauschale Beurtei-

lung möglich mit der Folge, dass die Einwendungen auch nur entsprechend pau-

schal bearbeitet werden können. 

Die im Auftrag des ASV gutachterlichen Prüfungen landwirtschaftlichen Existenz-

gefährdungen von 12 Betrieben ergaben, dass die Mehrzahl der Betriebe durch 

das hier festgestellte Bauvorhaben nicht in ihrer Existenz gefährdet sind. Dabei 

wurden die unter C, Ziffer V,1.3 [Fragen zur Existenzgefährdung landwirtschaftli-

cher Betriebe] herangezogen. Außerdem wurde, soweit gegeben, berücksichtigt, 

dass diese bereits durch den bestandskräftig planfestgestellten Anschlussab-

schnitt der VKE 20 betroffen sind. Betriebe, die mit einem Prozentsatz von we-

sentlich unter 5% betroffen werden oder die keine oder unzureichende Betriebs-

angaben lieferten oder die schon vor dem Eingriff nicht existenzfähig sind, wur-

den nicht vertieft einer gutachterlichen Bewertung unterzogen.  

Der generelle Hinweis Beteiligter, es müsse für landwirtschaftlichen Haupt- und 

Nebenerwerbslandwirte immer ein Sachverständigengutachten eingeholt werden, 

ist aus den vorstehenden Gründen nicht begründet. 

Die beiden Betriebe der Beteiligten, die von diesen im Anhörungsverfahren sub-

stantiiert als existenzgefährdet bezeichnet wurden und die in ihrem Einwen-

dungsschreiben mit konkreten Angaben oder auf entsprechende Aufforderung 

des Amts für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hin plausibel belegt haben, 

sind auf Veranlassung des Vorhabenträgers durch einen unabhängigen Sachver-

ständige auf die Auswirkungen des Straßenbauvorhabens konkret untersucht 

und hinsichtlich der Frage der Existenzgefährdungen begutachtet worden.  
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Die Gutachten wurden von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Betriebsinhabern erstellt. Dazu 

fanden auch Orts- und Betriebsbesichtigungen statt. Die Gutachten sind auf der 

Grundlage der einschlägigen Standard-Betriebsdaten der derzeitigen Ertragssi-

tuation des Betriebes erarbeitet worden und stellen auf die aus den Planunterla-

gen zu entnehmenden voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen ab. 

Den Anliegen der Landwirtschaft in Bezug auf Wegebaumaßnahmen und Kom-

pensationsmaßnahmen ist durch die mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-

Biedenkopf abgestimmten Planänderungen in Wesentlichen Punkten Rechnung 

getragen worden. Allerdings konnte auf die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

nicht vollständig von den landwirtschaftlichen Flächen verlegt werden, zumal ver-

schiedene Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen Gründen an bestimmten 

Standorten durchgeführt werden müssen, weil ansonsten die Ziele der Maßnah-

men nicht erreicht werden könnten, insbesondere würden artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände greifen. Mit den gewählten Maßnahmen, bei denen es sich 

teilweise um vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen handelt, können diese Tatbe-

stände vermieden werden (siehe C, Ziffer IV,7 und 8) 

Die insoweit berücksichtigten Einwendungen konnten für erledigt werden. Die da-

rüber hinaus gehenden Einwendungen waren zurückzuweisen.  

1.3 Fragen zur Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe 

Von beteiligten Landwirten sind mittels entsprechender Erhebungsbögen mögli-

che Existenzgefährdungen ihrer landwirtschaftlichen Betriebe geltend gemacht 

worden. Diese Einwände gehören zu den Belangen, mit denen sich die Plan-

feststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung der vom Vorhaben berührten öf-

fentlichen und privaten Belange grundsätzlich auseinandersetzen muss (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 13/08, Rn. 26). Der betroffene 

Landwirt hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass bereits im Planfeststel-

lungsbeschluss die Notwendigkeit der Entschädigung in Ersatzland festgestellt 

wird. Das Bereitstellen von Ersatzland ist eine vom Gesetz vorgesehene beson-

dere Art der enteignungsrechtlichen Entschädigung. Wird ein Betrieb durch den 

festgestellten Plan beeinträchtigt, kann die Frage der Ersatzlandbereitstellung al-

lerdings im Rahmen planerischer Abwägung dann rechtliche Bedeutung erlan-

gen, wenn der Betrieb durch die Planung in seiner Existenz ernsthaft gefährdet 

ist oder vernichtet werden wird und Ersatzland zur Verfügung steht, um die Ge-

fährdung oder Vernichtung zu vermeiden. Wird die betriebliche Existenz weder 

vernichtet noch gefährdet, kann sich die Planfeststellungsbehörde damit begnü-

gen, den Betriebsinhaber wie den Eigentümer auf das nachfolgende Enteig-
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nungsverfahren zu verweisen. Zeichnet sich hingegen ohne eine Landabfindung 

letztlich eine Existenzvernichtung als eine reale Möglichkeit ab, so muss die Be-

hörde dies als zu beachtenden privaten Belang mit dem ihm zukommenden Ge-

wicht in ihre Abwägung einstellen. Sie darf nicht die Augen vor der Tragweite ih-

rer Entscheidung verschließen, wenn sie zur Verwirklichung der Planungsziele 

die Zerstörung einer wirtschaftlichen Existenz in Kauf nimmt. Ist in einem derarti-

gen Falle die Frage der Existenzgefährdung oder Existenzvernichtung für das 

Abwägungsergebnis der konkreten Planung ausschlaggebend, muss sich die 

Planfeststellungsbehörde Klarheit darüber verschaffen, ob geeignetes Ersatzland 

zur Verfügung steht, um die Gefährdung oder Vernichtung des Betriebs zu ver-

meiden. Denn dies kann – anders als bei einer Geldentschädigung – für das Ge-

wicht, welches sie dem privaten Belang im Rahmen ihrer Abwägung beimisst, 

von Bedeutung sein. Einer derartigen Klärung bedarf es allerdings dann nicht, 

wenn die Planfeststellungsbehörde keinen Zweifel daran lässt, dass das planeri-

sche Ziel selbst um den Preis der Existenzvernichtung verwirklicht werden soll. 

Ist also die Frage der Existenzvernichtung eines Betriebs für das Abwägungser-

gebnis der konkreten Planung ausschlaggebend, muss die Planfeststellungsbe-

hörde klären, ob eine Existenzvernichtung eintritt oder sich durch die Bereitstel-

lung von Ersatzland vermeiden lässt (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Januar 1999 - 

BVerwG 4 A 18.99 -, UPR 1999, 268). Soweit im Planfeststellungsverfahren von 

Beteiligten Existenzgefährdungen als Folge der Baumaßnahme angesprochen 

wurden, hat sie sich die vom Vorhabenträger, vertreten durch ASV Kassel, in 

Auftrag gegebene Gutachten vorlegen lassen, in denen die individuellen Betrof-

fenheiten analysiert werden. Dabei nimmt sie als grundsätzliche Definition der 

Grenze zwischen der Zumutbarkeit und der Unzumutbarkeit (Bagatellgrenze) ei-

nes Flächenentzuges – wie vorliegend in den vom Vorhabenträger eingeholten 

gutachterlichen Stellungnahmen gleichfalls geschehen – an, dass eine Über-

schreitung der Bagatellgrenze vorliegt, wenn bis 5% eines gesunden landwirt-

schaftlichen Betriebes, wobei nur die Eigentums- und langfristigen Pachtflächen 

(hierzu siehe auch die weiter unten stehenden Ausführungen) angerechnet wer-

den, betroffen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 13/08, 

Rn. 27; Bay. VGH, Urteile vom 19. Oktober 1993 - 8 A 93.40002 – und vom 24. 

Mai 2005 – ( N 04.3217 – VGHE 58, 155 <165> oder auch AUST et al.; Die En-

teignungsentschädigung, 5. Auflage, RdNr. 305). Eine sachverständige Begut-

achtung ist grundsätzlich nach objektiven betriebswirtschaftlichen Maßstäben 

durchzuführen. Zu prüfen ist, ob der Betrieb längerfristig existenzfähig ist. Einem 

landwirtschaftlichen Betrieb, der seinerseits keine Aussicht auf längerfristige 

Existenz hat, fehlt regelmäßig das erforderliche Gewicht, um das für das Plan-
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vorhaben sprechende öffentliche Interesse zu überwinden. Bei Betrieben, die oh-

nehin nicht lebensfähig sind (den Eingriff durch das Vorhaben hinweg gedacht), 

ist eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung zu verneinen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 13/08, Rn. 28; OVG Lüneburg, Urteil vom 16. 

September 2004 - 7 LB 371/01 -, NuR 2005, 119). Eine auf nur momentanen be-

triebsspezifischen Besonderheiten beruhende Existenzgefährdung muss die 

Planfeststellungsbehörde in der Abwägung nicht gesondert berücksichtigen (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 30. September 1998 - BVerwG 4 VR 9.98). Dasselbe 

gilt bei einer zukünftigen Betriebsentwicklung, die noch nicht konkretisiert ist und 

sich im Wege der Prognose nicht hinreichend sicher abschätzten lässt (vgl. 

BVerwG, Urteile vom 28. Januar 1990 - BVerwG 4 A 18.98 - und vom 18. März 

2009 - BVerwG 9 A 34.07, Rn. 25). Andererseits darf die Planfeststellungsbehör-

de nicht die Augen vor einer besonderen Art der Betriebsführung oder Bewirt-

schaftung verschließen, wenn diese dem Inhaber für einen beachtlichen Zeitraum 

eine gesicherte Existenzgrundlage bietet, die seinen (möglicherweise bescheide-

nen) Lebensansprüchen genügt, weil er so – ungeachtet betriebswirtschaftlicher 

Kategorien wie Eigenkapitalbildung und Faktorenrechnung – schlicht „von seiner 

Hände Arbeit“ leben kann. Auch eine solche – immerhin – eingeschränkte Exis-

tenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes ist ein in der Abwägung zu 

berücksichtigender Belang (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 

13/08, Rn. 28). 

Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung im Hinblick auf eine Existenzgefähr-

dung eines Betriebes ist von Bedeutung, ob 

-  hinreichendes Einkommen erzielt wird und daher eine ausreichende Kapi-

talbildung zur Sicherung der weiteren Betriebsentwicklung möglich ist, 

-  die Bewirtschaftung nach dem Eingriff unrentabel ist, wobei der Maßstab 

die angemessene Entlohnung der Produktionsfaktoren ist, 

-  die längerfristige Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes unterbunden ist. 

Eine Existenzgefährdung ist schon gegeben, wenn eines der Kriterien erfüllt ist 

(vgl. M. KÖHNE, Landwirtschaftliche Taxationslehre, 1993). 

Bei einer solchen Prüfung stellt neben dem Eigentum auch ein langfristiges  

Pachtverhältnis  einen abwägungserheblichen Belang dar (siehe C, Ziffer V,1.2 

[Belange landwirtschaftlicher Betriebe]). Dies trifft nicht für mündliche oder kurz-

fristige schriftliche Pachtverträge zu. Solche sind anders – wie langfristige Pacht-

verträge – nicht geeignet die Existenz eines Betriebes langfristig zu sichern. Auch 

kann in der Planfeststellung nur die gesicherte Restlaufzeit eines Pachtvertrages 

im Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses in die Abwägung eingestellt wer-

den. Wirtschaftliche Interessen müssen rechtlich geschützt sein bzw. auf ihren 
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Fortbestand muss ein schutzwürdiges Vertrauen bestehen (vgl. auch BVerwG, 

Urteil vom 24. September 1998 - BVerwG 4 CN 2/98 -, UPR 1999, 27). Daran 

fehlt es beispielsweise auch, wenn der Träger der Straßenbaulast oder ein ande-

rer öffentlicher Eigentümer nach Erwerb des Eigentums durch den Vorhabenträ-

ger die zulässige Ausübung der vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten die Posi-

tion des Pächters völlig in Wegfall bringen kann, z.B. wenn der Vorhabenträger 

bundeseigene Flächen verpachtet hat. Dies kann die Planfeststellungsbehörde 

entsprechend berücksichtigen.  

Wird also in einem Gutachten die Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen 

Betriebes durch Landverluste für ein geplantes Straßenbauvorhaben ermittelt, 

kann dieser dadurch ausgeglichen und als entgegenstehender Belang in der 

Planfeststellung abwägend dadurch überwunden werden, dass den Betroffenen 

ein bindendes Angebot zur Bereitstellung geeigneten Ersatzlandes gemacht wird 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Juni 1996 - BVerwG 4 C 4.94 -, BVerwG 98, 339). 

Weiterhin stehen der Planfeststellungsbehörde bei der Prüfung, ob eine die Exis-

tenz eines landwirtschaftlichen Betriebs gefährdende Flächeninanspruchnahme 

für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen mit dem rechtsstaatlichen Über-

maßverbot vereinbar ist, aufgrund der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Einschätzungs- und Entscheidungsspielräume zu. Die Ausgestaltung des natur-

schutzrechtlichen Kompensationsmodells hinsichtlich der Auswahl zwischen 

grundsätzlich gleich geeigneten Kompensationsmaßnahmen, der naturschutz-

fachlichen Abstimmung der Kompensationsmaßnahmen untereinander sowie der 

Berücksichtigung etwaiger multifunktionaler Kompensationswirkungen weist in 

erheblichem Umfang Elemente einer planerisch abwägenden Entscheidung auf 

(vgl. BVerwG, Urteile vom 9. Juni 2004 - BVerwG 9 A 11.03 -, BVerwGE 121, 72 

<84 f.>; und vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 40.07 -, NuR 2010, 41). Das be-

deutet aber auch, dass bei der Anwendung des gestuften Reaktionsmodells der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auf die jeweils nachrangige Reaktions-

stufe nicht nur dann auszuweichen ist, wenn die Befolgung der vorrangigen 

Reaktionspflicht tatsächlich unmöglich ist, sondern auch dann, wenn die Befol-

gung mit unverhältnismäßigen Belastungen für die Belange Betroffener verbun-

den wäre. Demzufolge ist bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Flächenin-

anspruchnahme für Ausgleichsmaßnahmen nicht das Interesse an der Verwirkli-

chung des Vorhabens, sondern nur das Interesse an einem Ausgleich der zu 

kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ins Verhältnis 

zu den Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme für den Betroffenen zu set-

zen (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 39/07 -, BVerwGE 

133, 239). Der Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde hat bei der Flä-
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chenauswahl das eigentumsrechtlich geschützte Interesse der Betroffenen am 

Erhalt ihrer betrieblichen Existenz zu berücksichtigen und so zu gewährleisten, 

dass das Ausgleichskonzept dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbot ent-

spricht.  

Auch wenn gegen die Eignung der für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in An-

spruch genommenen Flächen Beteiligter Bedenken vorgetragen haben, so ist 

doch unter Berücksichtigung der im Erläuterungsbericht des landschaftspflegeri-

schen Begleitplans benannten Grundsätze, nach denen die Flächenauswahl vor-

genommen worden ist, eine funktionsgerechte Auswahlentscheidung getroffen 

worden Für die gewählten Flächen – wovon sich die Planfeststellungsbehörde 

überzeugen konnte – sprechen die naturschutz- und artenschutz- und forstrecht-

lichen Anforderungen. Die Flächeninanspruchnahme genügt den Anforderungen 

des Übermaßverbots. Dies umso mehr, wenn der Betrieb durch die mit dem fest-

gestellten Plan verbundene Flächeninanspruchnahme nicht in seiner Existenz 

gefährdet wird. Denn insoweit betroffenen Betrieben wurden angemessene, ge-

eignete Ersatzflächen vom Vorhabenträger angeboten.  

Würde das Übermaßverbot betroffen, könnte sich die Planfeststellungsbehörde 

bei der Auswahlentscheidung hinsichtlich der Flächen der Betroffenen nicht allein 

auf naturschutzfachliche Erwägungen stützen, insbesondere wenn die auf Eigen-

tumsflächen des Betriebes vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

die entscheidende Ursache für die prognostizierte Existenzgefährdung bilden. 

Daher musste auch nach fachlicher Einschätzung das geplante Ausgleichskon-

zept nicht dahingehend geprüft werden, ob das Konzept sich anders bewerkstel-

ligen ließe, ohne den dann Betroffenen Opfer gleichen Gewichts abzuverlangen. 

Im Übrigen wäre zu berücksichtigen, etwaige Lagenachteile alternativ in Betracht 

zu ziehender Ausgleichsflächen möglicherweise durch einen größeren Flächen-

umfang oder durch besondere Vorkehrungen bei der Ausgestaltung der Maß-

nahmen aufzufangen. 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde die Zumutbarkeit der Flächen-

inanspruchnahme für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

zu prüfen, vor allem ob die mit dem Ausgleichskonzept verfolgten Ziele so ge-

wichtig sind, dass sie eine Existenzgefährdung rechtfertigen. Vorliegend musste 

dieser Sachverhalt nicht vertieft geprüft werden, weil den beiden relevanten Be-

triebsinhabern vom Vorhabenträger angemessene Ersatzflächen für eine langfris-

tige Weiterführung ihrer Betriebe angeboten wurden (siehe C, Ziffer V,2.6 und 

2.43). Darüber hinaus erfolgte für einen Landwirt aus Anlass des Abschnitts VKE 

20 bereits eine Ersatzlandangebot (siehe C, Ziffer V,2.53). 
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Wie sich den Ausführungen zur Notwendigkeit und der Zweckmäßigkeit des Vor-

habens entnehmen lässt, besteht nicht die konkrete Möglichkeit, dass die betrof-

fenen Landwirte bei Berücksichtigung der Eingriffsfolge einer Existenzgefährdung 

eine andere Entscheidung zur Trasse und zum vor allem wegen des artenschutz-

rechtlichen Ausgleichs getroffen hätte. Das Vorhaben liegt im erheblichen öffent-

lichen Interesse an der Schaffung eines verkehrssicheren und leistungsfähigen 

Straßenzuges und überwiegt das private Interesse der Einwänder, von Eingriffen 

in ihr Eigentum verschont zu bleiben, selbst dann, wenn sich die Veränderungen 

bis hin zu einer Existenzgefährdung verdichten würden. Dies gilt auch für die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Prüfung hat ergeben, dass die festge-

stellten Maßnahmen erforderlich und geeignet sind (siehe C, Ziffer IV,7).  

Die vorgenannten Grundsätze sind bei den Beurteilungen der Existenzgefähr-

dungen unter C, Ziffer V, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.13, 2.16, 2.18, 2.43, 2.47, 2.55, 2.60 

und 2.61 berücksichtigt worden. 

1.4 Belange forstwirtschaftlicher Betriebe     

Hinsichtlich der Belange forstwirtschaftlicher Betriebe wird zunächst auf die Aus-

führungen zu Nr. 1.2 [Belange landwirtschaftlicher Betriebe] Bezug genommen. 

Diesen Belangen wird durch die vorgesehenen waldbaulichen Maßnahmen im 

Bereich des an- und durchschnittenen Waldes einerseits und durch die Ersatz-

aufforstung im Rahmen der Maßnahme E1 andererseits Rechnung getragen. 

Ferner werden auch für die Forstwege entsprechenden Ersatzmaßnahmen 

durchgeführt (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer 11.3 [Gestaltung der Feld- 

und Forstwege und Erschließung]). Es stellt vorliegend keine Fehlgewichtung der 

für das Autobahnprojekt sprechenden Ziele dar, wenn die Belange der betroffe-

nen Waldbesitzer, auch von Beteiligten, die im Wesentlichen die Beeinträchti-

gung ihrer Waldflächen beanstanden, zurückgestellt werden. Das Bauvorhaben 

ist geboten (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,1 [Planrechtfertigung]). Die 

Trassenführung ist – wie die Ausführungen unter C, Ziffer IV,3 [Planungsvarian-

ten] und unter C, Ziffer IV,2 [Verkehrliche Belange] belegen – sinnvoll und 

zweckmäßig, so dassein Eingriff vor allem in die so genannten Waldnasen durch 

das Neubauvorhaben unvermeidlich ist.  

Die Planung steht – wie die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ergeben hat – 

unter Berücksichtigung der verschiedenen Belange, auch der forstfachlichen Inte-

ressen, nicht außer Verhältnis. 

Die sich durch die Inanspruchnahme von Waldflächen entstehenden Nachteile 

sind somit unvermeidbar. Folgeschäden des Trassenaufhiebs werden vom Vor-

habenträger im Entschädigungsverfahren berücksichtigt; dies gilt insbesondere 
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für Randschäden, die trotz Herstellung funktionsgemäßer Waldränder mit ent-

sprechendem Unterbau auftreten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV,11.2 [Forstfachliche Belange] verwiesen. 

1.5 Interessen der Gewerbetreibenden 

Ein Nachteil für Betroffene, der dadurch eintritt, dass eine bisherige Straßen- 

oder Wegeverbindung verschlechtert wird, ist unabhängig von einem Eingriff in 

Eigentumsrechte in der Regel eine „nachteilige Wirkung auf Rechte anderer“ 

i.S.v. § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG zu werten. Die in der Abwägung beachtlichen 

privaten Interessen beschränken sich nicht auf subjektive öffentliche Rechte, ins-

besondere nicht auf das, was nach Art. 14 Abs. 1 oder Art. 2 Abs. 2 GG verfas-

sungsrechtlich geschützt ist; in die Abwägung sind alle mehr als nur geringfügi-

gen schutzwürdigen Interessen einzustellen, die von der Planung betroffen wer-

den. Dazu kann durchaus das nicht vom rechtlich geschützten Anliegergebrauch 

umfasste wirtschaftliche Interesse an der Aufrechterhaltung einer Verkehrsanlage 

gehören (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. November 1983 - 4 C 82.80 -, Buchholz 

407.4 § 17 FStrG Nr. 55). Es ist deshalb im Planfeststellungsverfahren auch auf 

dieser Ebene insoweit zu prüfen, ob durch eine Änderung des Planes den Inte-

ressen der Beteiligten Rechnung getragen werden kann oder ob durch die Stra-

ßenbaumaßnahme Nachteile für die Beteiligten entstehen, die für sie unzumutbar 

sind. Unzumutbarkeit liegt dann vor, wenn erhebliche nachteilige Wirkungen auf 

Rechte anderer i.S.v. § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG entstehen (siehe C, Ziffer V,1.8 

[Schutzauflagen]).  

So hat der Träger der Straßenbaulast nach § 8a Abs. 4 Satz 1 FStrG dann einen 

angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar ist, eine an-

gemessene Entschädigung in Geld zu leisten, wenn auf Dauer Zufahrten oder 

Zugänge durch die Änderung oder die Einziehung von Bundesstraßen unterbro-

chen werden oder ihre Benutzung erheblich erschwert wird. Diese Verpflichtung 

entsteht nicht, wenn die Grundstücke eine anderweitige ausreichende Verbin-

dung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzen (§ 8a Abs. 4 Satz 3 FStrG). Daraus 

folgt, dass kein Anspruch auf unveränderten Zugang zu einem Grundstück be-

steht, sondern lediglich auf eine Verbindung zum Wegenetz, die eine angemes-

sene Nutzung des Grundeigentums ermöglicht. § 8a FStrG garantiert nicht eine 

optimale, sondern nur eine den jeweiligen Umständen zumutbare Erreichbarkeit. 

Aus ihm lässt sich auch kein Anspruch auf den Fortbestand einer Verkehrsanbin-

dung herleiten, die für eine bestimmte Grundstücksnutzung von besonderem Vor-

teil ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Mai 1999 - BVerwG 4 VR 7.99 -, NVwZ 

1999, 1341; Urteil vom 9. Juli 2003 - BVerwG 9 A 54.02 -, NVwZ 2004, 231). 
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Durch den Neubau der VKE 30 ergibt sich für die Grundstücke der Straßenanlie-

ger im nachgeordneten Straßennetz, auch der dort angesiedelten Gewerbebe-

treibe, keine derartige Veränderung, dass der Schutzbereich des § 8a FStrG be-

rührt ist, auch nicht durch mögliche Behinderung der Verkehre, insbesondere 

während der Bauzeit. Auch die Abstufung der bisherigen Bundesstraße 454 zu 

Landes- und Kreisstraßen oder von Landesstraßen zu Kreisstraßen oder von 

Kreisstraßen zu Gemeindestraßen führt tatsächlich für die Verkehrsteilnehmer zu 

keiner grundsätzlichen unzumutbaren Verschlechterung. 

Bei eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieben sind als Eigentum grund-

sätzlich jedoch nicht nur deren materieller Bestand, sondern auch ihre „Ausstrah-

lungen und Erscheinungsformen“ geschützt. Dies gilt auch wenn der Betrieb In-

haber eines Erbbaurechtes ist, da dieses Recht auch den Schutz des Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG genießt. Jedoch wird eine günstige innerbetriebliche Verbin-

dung, die über das öffentliche Wegenetz hergestellt wird, nach herrschender 

Meinung nicht als Eigentum dem Gewerbebetrieb zugerechnet und stellt somit 

keine geschützte Substanz dar. Der Eigentumsschutz greift nur soweit, wie dem 

Inhaber die Ausstrahlungen eines bestimmten Gewerbebetriebes als von ihm ge-

schaffene Sach- und Rechtsgesamtheit unter Einsatz persönlicher und sachlicher 

Mittel zugerechnet werden können. Demzufolge können bloße Chancen, die sich 

einem Gewerbetreibenden bieten, Lagevorteile und sonstige rechtliche oder tat-

sächliche Umstände, die sich günstig für den Gewerbebetrieb auswirken und ge-

schäftlich genutzt werden können, nicht zu der eigentumsrechtlich geschützten 

Substanz des Betriebes gerechnet werden. 

Mit der festgestellten Planung wird insgesamt gesehen eine günstige Erschlie-

ßung der Planungsraums an die A 49 geschaffen. Es werden neben der (bereits 

planfestgestellten) Anschlussstelle Schwalmstadt die Anschlussstellen Neustadt 

(an der L 3071) und Stadtallendorf (an der B 454) angelegt. Die vorhandenen 

Verbindungen im Zuge der bestehenden Bundesstraße 454, der Landesstraße 

3362 und der Kreisstraßen 14, 17, 101 und 105, die nach Inbetriebnahme der 

A 49 abgestuft werden (siehe A, Ziffer IV,2 sowie C, Ziffer IV,16 [Widmung und 

Umstufung von Straßenteilstrecken]) bleiben erhalten und können weiterhin be-

fahren werden. Dabei werden zwar teilweise überörtliche Verbindungen in örtli-

che Straßen abgestuft, aber es werden weder die Verbindungen der vorhande-

nen Betriebe zu diesen abzustufenden Straßen unterbrochen noch die Erschlie-

ßung von Betrieben beeinträchtigt. Von daher müssen auch keine weiteren Stra-

ßenanschlüsse an das örtliche Straßennetz als sachgemäßer Ersatz geschaffen 

werden. Auch entfallen somit noch nicht einmal Lagevorteile, die allein auf den 

vorhandenen Straßenführungen beruhen, bei denen es sich nicht um Leistungen 
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der Betriebe handelt. Nach dem festgestellten Plan bleibt bleiben ausreichende 

Verbindungen der Betriebe an das überörtliche Straßennetz bestehen. Dies gilt 

auch für eine erforderlich werdende zeitlich begrenzte Unterbrechung während 

der Bauphase. Die Erschließung der im Planungsraum befindlichen Betriebe 

bleibt somit nicht nur in ausreichendem Umfang während der Baudurchführung 

und auch nach Inbetriebnahme der Ortsumgehung gesichert, sondern wird durch 

die neue Autobahn und die Anschlussstellen überregional verbessert.  

1.6 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücksflächen 

Bei der Durchführung des Straßenbauvorhabens wird für bauausführende Unter-

nehmen Gelände als Arbeitsraum benötigt. Die Baustelleneinrichtung selbst wird 

auf vorhandenen befestigten Flächen vorgenommen, so dass hierfür keine weite-

ren Flächen benötigt werden.  

Ohne die Regelung der öffentlich-rechtlichen Beziehungen im Planfeststellungs-

beschluss und in den dazugehörigen Unterlagen können Grundstücksflächen 

nicht – auch nicht vorübergehend – in Anspruch genommen werden. Jeglicher 

Zugriff auf das Grundeigentum muss in der Planfeststellung ausgewiesen wer-

den, weil – wie unter C, Ziffer V,1 [Eigentumsgarantie] dargestellt – die festge-

stellten Pläne gemäß § 19 Abs. 2 FStrG dem Enteignungsverfahren zugrunde zu 

legen und für die Enteignungsbehörde bindend sind. 

Die Flächen – sie sind in den festgestellten Planunterlagen als „vorübergehend 

benötigte Fläche, 1. Planänderung“ im Deckblatt zum Grunderwerbsplan (lfd. Nr. 

31.1 bis 31.9 der Unterlagen) und im Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis 

(lfd. Nr. 32.1. und 32.2 der Unterlagen), Spalte 10 „Vorübergehend in Anspruch 

zu nehmende Flächen“, ausgewiesen – werden für den Zeitraum, in dem sie als 

Arbeitsstreifen in Anspruch genommen werden, belastet. Diese vorübergehende 

Belastung ist für die Betroffenen zumutbar; diese Zumutbarkeit wird nicht von der 

Duldungspflicht nach Art. 14 Abs. 2 GG erfasst. Hierfür steht den Grundstücksei-

gentümern, gegebenenfalls den Pächtern, eine angemessene Entschädigung in 

Geld zu. Im Übrigen müssen die Flächen in einem ordnungsgemäßen Zustand 

an die Betroffenen zurückgegeben werden. 

1.7 Grundsätzliches für die Entschädigung für die Beeinträchtigungen von 

gemeinschaftlichen und Eigenjagdbezirken 

Bei dem Neubau von Autobahnen und Kraftfahrstraßen (vgl. § 18 Abs. 9 der 

Straßenverkehrs-Ordnung [StVO]) besteht ein gesetzliches Betretungsverbot. Die 

allgemeinen Betretungs- und Überquerungsverbote dieser Verkehrsflächen las-

sen zwar deren Zugehörigkeit zu den gemeinschaftlichen Jagdbezirken unbe-

rührt, schließen darauf allerdings jegliche Jagdhandlungen dauerhaft aus und 
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führen zu einem absoluten Jagdverbot. Auch wird der Eigentümer der Straßen-

fläche nicht Mitglied der Jagdgenossenschaft (vgl. § 9 Abs. 1 des Bundesjagdge-

setzes). Das bedeutet, wenn – wie vorliegend – eine neue Bundesautobahn ge-

baut und diese Straße unter Inanspruchnahme von Grundeigentum angelegt und 

dabei ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk (§ 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) 

durchschnitten wird, kann dies zu erheblichen Beeinträchtigungen der Jagd füh-

ren, so dassdie Jagdgenossenschaft als Trägerin des Jagdausübungsrechts von 

einem entschädigungspflichtigen Eingriff im enteignungsrechtlichen Sinne betrof-

fen wird. Dies gilt selbst dann, wenn die Abtretung der benötigten Grundstücks-

flächen seitens der Jagdgenossen freihändig zur Vermeidung einer Enteignung 

erfolgt (vgl. BGH, Urteile vom 14. Juni 1982 - III ZR 175/80 -, BGHZ 84, 261 = 

DVBl 1982, 1090; und vom 20. Januar 2000 - III ZR 100/99 -, NJW 2000, 1720). 

Zwar unterbrechen öffentliche Straßen nicht den Zusammenhang eines Jagdbe-

zirks, auch wenn durch sie die Jagd merklich behindert sein kann. Jedoch tritt bei 

einer Bundesautobahn – im Gegensatz zu sonstigen Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen – eine fühlbare Beeinträchtigung der Jagdausübung ein. Denn das 

Betreten von Bundesautobahnen ist, wie dargelegt, nach § 18 Abs. 9 StVO gene-

rell verboten. Erhält ein langgestrecktes Verkehrsband eine Sperrfunktion gegen-

über den übrigen Flächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, so wird diese 

Fläche nicht nur aus der Jagd ausgeschlossen, sondern es treten auch Störun-

gen auf dem unmittelbar angrenzenden bejagbaren Flächen eines Jagdbezirks 

ein. Dabei kann als unmittelbar gestörtem Bereich von etwa 200 bis 300 m seit-

lich der neuen Straße ausgegangen werden. Die erhebliche Beeinträchtigung der 

Jagd ergibt sich etwa durch die Beschränkung der Schussrichtung, Einschrän-

kung von Treib- und Drückjagden, von Ansitz, Pirsch und Suchjagd, durch Ände-

rungen des Wildbestandes, Einschränkung des Wildwechsels, Beeinträchtigung 

des Jagdschutzes usw. Vorliegend ergibt sich durch die neue A 49 eine Sperr-

funktion, zumal beidseits der Autobahn – auch aus Verkehrs- und Wildschutz-

gründen und im Interesse des Artenschutzes – ein Wildschutzzaun (Schutzmaß-

nahme S5) errichtet wird und damit den diesbezüglichen Interessen der Jagdge-

nossenschaften Rechnung getragen. Diese Sperrfunktion wird zwar durch die 

vorgesehenen Unter- und Überführungen, insbesondere die Tal- und Grünbrü-

cken, soweit möglich minimiert, aber nicht aufgehoben.  

Das Jagdausübungsrecht, das ein vermögenswertes privates Recht darstellt und 

zu den sonstigen Rechten im Sinne des § 823 BGB gehört und als konkrete sub-

jektive Rechtsposition der Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlicher Körper-

schaft selbst zusteht, genießt den Schutz des Art. 14 GG (vgl. BGHZ 84, 261; 

BGHZ 132, 63). Da durch den Neubau der A 49 gemeinschaftliche Jagdbezirke 
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unter Inanspruchnahme von Grundeigentum durchschnitten werden, können die 

betroffenen Jagdgenossenschaften eine Enteignungsentschädigung auch für den 

Verlust des Jagdausübungsrechts auf den für die Neubaustrecke in Anspruch 

genommenen Flächen verlangen (vgl. BGH, Urteil vom 4. August 2000 - ZR 

328/99 -, NJW 2000, 3638, in Fortführung von BGHZ 132, 63 = NJW 1996, 1897; 

Urteil vom 20. Januar 2000 - ZR 110/99 -, NJW 2000, 1720, Neubau einer 

Schnellbahnstrecke). Weiterhin kommt eine Entschädigung für eine Beeinträchti-

gung des verbleibenden Jagdbezirkes in Betracht. Bei der Ermittlung der Höhe 

der Entschädigung ist auf den durch Marktbeobachtung zu ermittelnden Markt-

preis für Jagdpachten abzustellen. Schließlich kommt auch eine Entschädigung 

für die Beeinträchtigung der Jagd während der Bauzeit in Betracht (vgl. BGH, Ur-

teil vom 4. August 2000 - III ZR 328/98 -, NJW 2000, 3638). Die Entschädigung 

ist grundsätzlich nach den vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebe-

nen Hinweisen zur Ermittlung von Entschädigungen für die Beeinträchtigungen 

von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (JagdH 01) vom 7. Juni 2001, die bei dem 

Neubau von Verkehrswegen des Bundes zu beachten sind, zu ermitteln (vgl. All-

gemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/2001 vom 12.12.2001 des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, VkBl. 2002 S. 52).  

Den Jagdpächtern steht nur insoweit eine Entschädigung zu, als ihm gehörende 

Einrichtungen durch die Baumaßnahme betroffen sind, also wenn diese beseitigt 

oder umgesetzt werden müssen. Dem Pächter steht keine Entschädigung bei 

Durchschneidungen eines Jagdbezirks zu, denn die Jagdpacht vermittelt wegen 

ihrer Nachrangigkeit gegenüber den Rechten der Jagdgenossenschaft dem 

Jagdpächter keine Rechtsposition, wie sie der Jagdgenossenschaft zusteht (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 4. März 1983 - BVerwG 4 C 74.80 -, DVBl 1983, 898 = 

NVwZ 1983, 672). Dabei ist aufgrund von Forderungen unter A, Ziffer V,10 eine 

Auflage festgelegt worden, wonach im Umkreis von 300 m der Querungshilfen 

beiderseits der Autobahntrasse eine Jagdverbotszone festzulegen ist. Diesbe-

züglich ist der mit Gesetz vom 10. Juni 2011 (GVBl. I S. 293) neu gefasste § 23 

Abs. 10 HJagdG zu beachten. Danach ist die Jagdausübung im Umkreis von 300 

Metern der Brückenköpfe von Grünbrücken verboten. Davon ausgenommen ist 

die Ausübung der Nachsuche. Im Übrigen werden Wildruhezonen gemäß § 24 

HJagdG nicht ausgewiesen. Darüber hinaus werden die dem Wild dienenden 

Querungshilfe einer 5-jährigen Funktionskontrolle unterworfen, um erforderlichen-

falls mit den oberen Naturschutzbehörden Nachbesserungen in Bezug auf die ih-

nen zugedachten Funktionen vorzunehmen (Auflage unter A, Ziffer V,9). 

Die vorgesehene jagdliche Maßnahme (Ausweisung von bejagungsfreien Zone 

um das jeweilige Bauwerk) dient der Schaffung einer ausreichenden Funktions-
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fähigkeit der Querungshilfen für das Wild, umso zumindest das unmittelbare Um-

feld der Wilddurchlässe als Ruhezone für das Wild zu schützen. Damit entfällt die 

Betroffenheit landwirtschaftlicher Nutzflächen weitestgehend, so dassdie Nicht-

Wildschadenregulierung gemäß § 33 HJagdG nicht schwerwiegend ist. Der Ver-

lust an Jagdflächen beträgt je Bauwerk etwa 27 ha (ca. 13,5 ha auf jeder Seite 

des Bauwerks). Wie dargelegt, tritt seitlich einer Autobahn grundsätzlich ein un-

mittelbar gestörter Bereich von 200 bis 300 m ein. Insoweit ergibt sich eine Be-

einträchtigung der Jagd.  

Ein Jagdverbot in diesem Bereich verletzt nicht die Anforderungen an das Abwä-

gungsgebot. Im Rahmen eines artenreichen Wildbestandes (§ 1 Abs. 2 BJG) hat 

das jagdbare Wild im Naturhaushalt seine Bedeutung, wobei das Naturschutz-

recht hier den Jagdschutz verdrängt. Diese Beschränkung dient dazu, dass das 

Wild die Autobahn ungefährdet queren kann. 

Die sich durch das Vorhaben ergebenden von Jagdgenossenschaften und Eigen-

jagdbesitzer sowie Kreisverbänden geltend gemachten Entschädigungsforderun-

gen waren daher in das Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer 

V,2.11, 2.12 und 2.36). Dazu wird der Vorhabenträger entsprechende Gutachten 

außerhalb des Planfeststellungsverfahrens einholen. 

Für Eigenjagdbezirke gilt Entsprechendes. Über den Antrag, als Entschädigung 

für einen Eigenjagdbezirk Flächen aus dem angrenzenden Staatswald anzuglie-

dern, kann, weil es sich hierbei um eine Entschädigungsfrage handelt, im Plan-

feststellungsbeschluss nicht entschieden werden.  

Soweit Jagdgenossenschaften auf den gut ausgebauten Zustand der Wirt-

schaftswege, der mit Jagdgeld finanziert worden sei, hinweisen, wird auf die 

diesbezüglichen Ausführungen unter C, Ziffer IV,11.3 [Gestaltung der Feld- und 

Forstwege und der Erschließung] verwiesen. Danach wird der Vorhabenträger 

ausreichenden Ersatz für in Anspruch genommene Wege leisten. 

Soweit Beteiligte ferner fordern, Wildschäden, die nicht nach Jagdrecht entschä-

digt werden können, zu prognostizieren und diese dem Grunde nach anzuerken-

nen, ist Folgendes festzustellen: 

Nach § 29 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) in der Fassung vom 29. Septem-

ber 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 

2010 (BGBl. I S. 1934), hat, wenn ein Grundstück, das zu einem gemeinschaftli-

chen Jagdbezirk gehört oder einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk angegliedert 

ist (§ 5 Abs. 1), durch Schalenwild, Wildkaninchen oder Fasanen beschädigt, die 

Jagdgenossenschaft dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen. Der aus 

der Genossenschaftskasse geleistete Ersatz ist von den einzelnen Jagdgenos-

sen nach dem Verhältnis des Flächeninhalts ihrer beteiligten Grundstücke zu tra-
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gen. Hat der Jagdpächter den Ersatz des Wildschadens ganz oder teilweise 

übernommen, so trifft die Ersatzpflicht den Jagdpächter. Die Ersatzpflicht der 

Jagdgenossenschaft bleibt bestehen, soweit der Geschädigte Ersatz von dem 

Pächter nicht erlangen kann (§ 29 Abs. 1). Wildschaden an Grundstücken, die 

einem Eigenjagdbezirk angegliedert sind (§ 5 Abs. 1), hat der Eigentümer oder 

der Nutznießer des Eigenjagdbezirks zu ersetzen. Im Falle der Verpachtung haf-

tet der Jagdpächter, wenn er sich im Pachtvertrag zum Ersatz des Wildschadens 

verpflichtet hat. In diesem Falle haftet der Eigentümer oder der Nutznießer nur, 

soweit der Geschädigte Ersatz von dem Pächter nicht erlangen kann (§ 29 Abs. 

2). Die Länder können bestimmen, dass die Wildschadensersatzpflicht auch auf 

anderes Wild ausgedehnt wird und dass der Wildschadensbetrag für bestimmtes 

Wild durch Schaffung eines Wildschadensausgleichs auf eine Mehrheit von Be-

teiligten zu verteilen ist (Wildschadensausgleichskasse) (§ 29 Abs. 4 BJagdG). 

Nach dem Hessischen Jagdgesetz (HJagdG) in der Fassung vom 5. Juni 2001 

(GVBl. I S. 217), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2007 (GVBl. 

I S. 638), sind die jagdlichen Erfordernisse in Einklang zu halten mit den Belan-

gen des allgemeinen Wohls (§ 1 Abs. 1 Satz 2 HJagdG). Der Anspruch auf Er-

satz von Wild- oder Jagdschaden ist bei dem für das beschädigte Grundstück 

zuständigen Gemeindevorstand schriftlich anzumelden (§ 34 Abs. 1 HJagdG). 

Das Verfahren ist ebenfalls in §§ 36 ff. HJagdG geregelt. Ein Sonderfall stellen 

die Grundstücke dar, auf denen die Jagd ruht oder nicht ausgeübt werden darf. 

Wildschaden an diesen Grundstücken wird nicht erstattet (§ 33 Satz 1 HJagdG). 

Aus den vorstehenden Unterlagen ergibt sich, dass – über die allgemeinen Betre-

tungs- und Überquerungsverbote der Autobahnverkehrsflächen und die sich 

durch die neuen Grünbrücken ergebende Verbot der Jagdausübung im Umkreis 

von 300 m hinaus – keine Festlegungen zu Grundstücken getroffen werden, auf 

denen die Jagd ruht oder nicht ausgeübt werden darf. Auch werden keine Festle-

gungen getroffen, wonach der Jagdausübungsberechtigte oder Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigte eines Grundstückes über § 26 Satz 1 BJagdG hinaus be-

rechtigt ist, zur Verhütung von Wildschäden das Wild von den Grundstücken ab-

zuhalten oder zu verscheuchen. Auch ist die Planfeststellungsbehörde nicht zu-

ständige Behörde im Sinne des § 27 BJagdG, die anordnen kann, dass übermä-

ßiger Wildschaden verhindert wird.  

Auch wenn die Überwälzung der Ersatzpflicht auf den Jagdausübungsberechtig-

ten die nach § 29 Abs. 1 BJagdG zum Schadensersatz verpflichteten Jagdge-

nossenschaften kaum noch durchsetzen ist (so M. KÖHNE, Zur Novellierung der 

Wildschadensregulierung, AUR 2006, 418 in Bezug Flächen mit wildschadenge-

fährdeten agrarischen [Sonder-] Kulturen, die sich immer mehr ausdehnen und 
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dies sich zunehmend das Problem der Regulierung von Wildschäden darstellen), 

hat die Planfeststellungsbehörde von den für den Wildschadensersatz maßgebli-

chen Regelungen auszugehen. Auch können im Planfeststellungsbeschluss dem 

Vorhabenträger keine Maßnahmen der Schadensverhütung – anstelle des ge-

setzlichen geregelten Schadensersatzes – auferlegt werden. Dabei ist anzumer-

ken, dass, wenn der Jagdpächter im Jagdpachtvertrag den Wildschadensersatz 

auf landwirtschaftlichen Flächen und den Ersatz von Wildschäden im Wald über-

nommen hat, er für solche Schäden haftet. Ansonsten bleibt es bei der primären 

Einstandspflicht der Jagdgenossenschaft (vgl. auch LG Koblenz, Urteil vom 13. 

Juli 2006 - 14 S 48/05). Der Umfang der Ersatzpflicht richtet sich nach § 31 

BJagdG. 

Im Umkreis von 300 m der Querungshilfen werden Jagdruhezonen festgelegt, 

(siehe A, Ziffer V,2 Punkt 10). Diese Maßnahme deckt sich mit dem aus § 23 

Abs. 10 HJagdG ergebenden Verbot der Jagdausübung im Umkreis von 300 m 

der Brückenköpfe von Grünbrücken und nach § 24 Abs. 2 HJagdG die Fläche im 

Umkreis von 300 m der Brückenköpfe von Grünbrücken Wildruhezonen vorsieht. 

Das Betretungsrecht von Nutzungsberechtigten bleibt davon unberührt. Die neu 

am 23. Juni 2011 in Kraft getretene gesetzliche Vorschrift tritt an die Stelle der im 

Anhörungsverfahren zur Umsetzung von Jagdruhezonen in Aussicht genomme-

nen Vereinbarungen mit den betroffenen Jagdgenossenschaft und Jagdausü-

bungsberechtigten. Den naturschutz- und artenschutzrechtlichen Anforderungen 

wird damit Rechnung getragen. 

Von daher konnte der Träger der Straßenbaulast nicht über die vorstehenden 

Verpflichtungen hinaus zu weiteren Entschädigungen – auch nicht dem Grunde 

nach – verpflichtet werden. 

1.8 Schutzauflagen      

Im Planfeststellungsbeschluss waren dem Träger der Straßenbaulast über die 

getroffenen Festsetzungen hinaus keine Schutzauflagen aufzuerlegen. Die Ein-

wendungen wegen einer Zuerkennung eines Entschädigungsanspruchs wegen 

Immissionen waren im Planfeststellungsbeschluss zurückzuweisen. Dies gilt 

auch in Bezug auf die Verschattung von Grundstücken.  

Als Rechtsgrundlage für einen solchen Anspruch kommt allein § 74 Abs. 2 Satz 3 

HVwVfG in Betracht. Nach dieser Vorschrift hat der von der Planung Betroffene 

einen Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld, wenn (weitere) 

Schutzvorkehrungen nicht vorgenommen werden können, sei es, weil sich tech-

nisch-reale Maßnahmen als unzureichend oder angesichts der Höhe ihrer Kosten 

als unverhältnismäßig erweisen, sei es, weil sich die Beeinträchtigungen – wie im 
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Fall einer Verschattung – durch geeignete Maßnahmen überhaupt nicht verhin-

dern lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Mai 1996 - BVerwG 4 A 39.95 -, Buch-

holz 316 § 74 VwVfG Nr. 39 <S. 17 f.>).  

Demnach können im Planfeststellungsbeschluss nur solche Schutzauflagen dem 

Träger der Straßenbaulast auferlegt werden, die sich aus dem System des § 74 

Abs. 2 Satz 2 und 3 HVwVfG ergeben. Danach ist ein Anspruch auf Schutzaufla-

gen normiert, die im System der Inhalt- und Schrankenbestimmungen im Sinne 

des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG von der Eigentumsbestandsgarantie miterfasst 

sind. Dieser Anspruch stellt sich als eine spezifische Ausprägung des fachpla-

nungsrechtlichen Abwägungsgebots dar. Hinter ihm steht das gesetzgeberische 

Anliegen, auch solchen Einwirkungen, die nicht die Merkmale eines unmittelba-

ren Eingriffs mit dem Ziel der Enteignung aufweisen, äußerste Grenzen zu set-

zen, die mit einer gerechten Abwägung nicht mehr überwindbar sind. Macht die 

Planfeststellung zur Verwirklichung der mit einem Plan für den Bau oder die we-

sentliche Änderung einer Straße verfolgten Ziele Festsetzungen erforderlich, die 

sich infolge der durch das Straßenbauvorhaben verursachten Situationsänderung 

auf Nachbargrundstücken als nachteilige Einwirkungen auf Rechte anderer dar-

stellen, so darf der dadurch hervorgerufene Interessenkonflikt nicht im Wege ei-

ner die privaten Belange ohne weitere Folgen zurückstellende Abwägung gelöst 

und damit unbewältigt bleiben. Die Planfeststellungsbehörde hatte daher zu prü-

fen, ob den Betroffenen solche mittelbaren Einwirkungen ohne Ausgleich zumut-

bar sind. Dabei macht das Nebeneinander von Gefahren und Nachteilen als je 

eigenständige Tatbestandsmerkmale deutlich, dass Schutzvorkehrungen nicht 

bloß zur Abwehr etwaiger Gesundheitsgefährdungen oder der Beeinträchtigung 

sonstiger verfassungsrechtlich geschützter Rechtsgüter geboten sind. Hand-

lungsbedarf sieht der Gesetzgeber bereits auf einer der Gefahrenabwehr vorge-

lagerten Stufe vor. Der Begriff der Nachteile weist auf eine zusätzliche Zumutbar-

keitsschwelle hin. Die Beeinträchtigungen müssen, unabhängig davon, ob der 

Gewährleistungsgehalt des Art. 2 Abs. 2 GG oder des Art. 14 GG berührt ist, die 

Grenze des Zumutbaren überschreiten. Insoweit deckt sich das Anforderungspro-

fil mit dem immissionsschutzrechtlichen Schädlichkeitsbegriff, den der Gesetzge-

ber in § 3 Abs. 1 BImSchG mit den Begriffen Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen definiert. Zwar gilt das BImSchG, wie aus dessen § 2 

Abs. 1 Nr. 4 für den Bau öffentlicher Straßen nur nach Maßgabe der §§ 41 bis 

43. Das BImSchG überlässt die Konkretisierung der Begriffe untergesetzlicher 

Regelung. Sie sind für den Bereich des Immissionsschutzrechts in Ausführung 

des Regelungsauftrags des § 43 BImSchG durch die Verkehrslärmschutzverord-

nung (16. BImSchV) mit ihren Grenzwertbestimmungen geschaffen worden. Für 
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die Begriffe in § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG des „Nachteils“ und der „Erheblichkeit“ 

bedürfen im Einzelfall der Auslegung. Untergesetzliche Regelungen gibt es hier-

zu nicht. Der Anspruch auf angemessene Entschädigung ist ein Surrogat für nicht 

realisierbare Schutzmaßnahmen, weil technisch-reale Schutzmaßnahmen nicht 

realisierbar sind, weil sie untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. 

Greift § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG, der den Anspruch auf Schutzvorkehrungen 

regelt, tatbestandlich nicht ein, so ist auch für die Anwendung von § 74 Abs. 2 

Satz 3 HVwVfG kein Raum.  

Die Prüfung hat ergeben, dass Schutzauflagen auf der Grundlage des § 74 Abs. 

2 Satz 2 HVwVfG zum Schutz vor Verkehrslärm über die in den Planunterlagen 

vorgesehenen Maßnahmen hinaus entlang der A 49 nicht erforderlich sind; zumal 

neben dem durch §§ 41 ff. BImSchG normierten Lärmschutzsystem ein Rückgriff 

auf die allgemeine Regelung des § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG inhaltlich (materiell) 

nur nach Maßgabe des § 42 Abs. 2 Satz 2 BImSchG in Betracht kommt. Vorlie-

gend müssen vom Vorhabenträger nur für zwei im Außenbereich stehende bauli-

che Anlagen Lärmschutzmaßnahmen ergriffe werden. Es sind passive Maßnah-

men vorgesehen (siehe Auflage unter A, Ziffer V,1 [Passiver Lärmschutz]). Da 

nur der maßgebliche Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) in der Nacht für Misch-

gebiete überschritten ist, treten keine Beeinträchtigungen von Außenwohnberei-

chen von bebauten Grundstücken im Bereich des Einflussbereichs der neuen 

Bundesautobahn ein.  

Darüber hinaus wird mit den geplanten straßenbegleitenden Pflanzungen, die vor 

allem als Immissionsschutzpflanzungen ausgebildet werden, die Ausbreitung der 

Schadstoffe, auch durch Spritzwasser, beeinflusst und damit ein Schutz vor Ab-

lagerung von solchen Stoffen auf den angrenzenden Grundstücken bewirkt. Die 

Pflanzungen an der A 49 stellen insoweit eine Schutzmaßnahme dar. Ergänzen-

de Schutzanordnungen, gegebenenfalls durch eine Verbreiterung der Pflanzstrei-

fen, sind aufgrund der vorliegenden Sachverhalte nicht erforderlich. Andererseits 

wurde von Beteiligten im Anhörungsverfahren nicht die Einhaltung besonderer 

Richtwerte – wie dies beispielsweise die Betriebsart des ökologischen Anbaus er-

fordert– verlangt, so dass diesbezüglich keine Aussagen geboten sind. 

Des Weiteren können die grundstücksmäßig Betroffenen auch nicht beanspru-

chen, dass im Planfeststellungsbeschluss zu ihren Gunsten „dem Grunde nach“ 

eine Entschädigungsregelung getroffen wird. Die Voraussetzungen hierfür liegen 

nicht vor, so dass über einen Entschädigungsanspruch gemäß § 74 Abs. 2 Satz 

3 HVwVfG dem Grunde nach in der straßenrechtlichen Planfeststellung nicht zu 

befinden ist. Auch in den Fällen, in denen keine Planbetroffenheit gegeben ist 

und technisch-realen Schutzmaßnahmen sich weder als unzureichend oder an-
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gesichts der Höhe ihrer Kosten als unverhältnismäßig erwiesen haben. Dies gilt 

auch in Bezug auf die Einwendungen Privater, die beispielsweise durch von der 

Autobahn ausgehenden Schadstoffimmissionen mit Nachteilen für die Nutzung 

ihrer nicht unmittelbar betroffenen Grundstücke befürchten (siehe C, Ziffer 

IV,11,6). Diese Einwendungen waren aus den vorstehenden Gründen zurückzu-

weisen.  

Treten wider Erwarten im Bereich des Silberwäldchens oder der Biedenbacher 

Teiche vorhabenbedingt Beeinträchtigungen der dort genutzten Quellen als 

Trinkwasser ein, sind ggf. Ersatzleitungen erforderlich (siehe die Aussagen unter 

C, Ziffer IV,9.1 sowie den Vorbehalt unter A, Ziffer V,16 Punkt 10). 

Soweit eine unmittelbare, grundstücksmäßige Betroffenheit gegeben ist, gilt die 

Regelung des § 19 Abs. 1 Abs. 2 FStrG; die sich aus der Grundstücksbetroffen-

heit ergebenden Fragen sind im Entschädigungsverfahren zu behandeln. 

1.9 Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren 

Wie unter C, Ziffer V, Nr. 1.1 [Eigentumsgarantie] ausgeführt, hat die Planfest-

stellung enteignungsrechtliche Vorwirkung. Probleme, die als Folge eines Vorha-

bens einer Bewältigung bedürfen, werden nicht durch die Planfeststellung, son-

dern durch die Enteignung aufgeworfen. Darum erfolgt der Ausgleich der Nach-

teile, den die Beteiligten dadurch erleiden, dass sie Enteignungsmaßnahmen 

ausgesetzt werden, im Enteignungsverfahren. Im Rahmen des Angemessenen 

ist nicht nur eine Entschädigung für den Entzug des Enteignungsobjektes, son-

dern auch für sonstige Vermögenseinbußen zu gewähren, die als erzwungene 

und unmittelbare Folge der Enteignung eintreten (sog. Folgeschäden). Im Übri-

gen kann sich die Planfeststellungsbehörde darauf beschränken, den Betroffenen 

auf das Enteignungsverfahren zu verweisen. 

Die sich durch die unmittelbare Inanspruchnahme der Grundstücke der Betroffe-

nen ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich in dem gesondert von 

der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Dies 

ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Satz 2 HVwVfG. Danach werden in dem Planfeststel-

lungsbeschluss nur die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger 

der Straßenbaulast und den vom Plan Betroffenen – mit Ausnahme der Enteig-

nung – rechtsgestaltend geregelt. Der Ausgleich für die zugunsten der geplanten 

Baumaßnahme einschließlich der notwendigen Folge- und Ausgleichsmaßnah-

men bezweckten unmittelbaren Eingriffe in die Rechte der Betroffenen und für 

das damit verbundene Folgegeschehen findet ausschließlich in dem von der 

Planfeststellung gesondert durchzuführenden Entschädigungsverfahren statt.  
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Zur Regelung der Entschädigungsfragen wird sich der Träger des Vorhabens, die 

Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), vertreten durch Hes-

sen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Dezernat Planung Nordhessen/ 

BAB Nord, oder den von ihm Beauftragten, rechtzeitig vor Baubeginn mit den Be-

troffenen in Verbindung setzen. Dies gilt auch in Bezug auf die im Bauwerksver-

zeichnis (lfd. Nr. 5 der festgestellten Unterlagen) zu den durch die Baumaßnah-

me betroffenen Zäunen (lfd. Nr. 5.1 bis 5.7, 5.9 bis 5.12) sowie Gebäude (lfd. Nr. 

5.8). 

Von der oberen Flurbereinigungsbehörde sind Flurbereinigungsverfahren für das 

vom Vorhaben A 49, VKE 30, betroffene Gebiet angeordnet worden (siehe C, Zif-

fer IV,11 [Land- und Forstwirtschaft], ist für die Regelung der Entschädigungsfra-

gen neben dem Träger des Vorhabens, die Bundesrepublik Deutschland (Bun-

desstraßenverwaltung), die freiwilligen Landkauf tätigt, für die in dem Flurbereini-

gungsgebiet liegenden Grundstücke auch die Flurbereinigungsbehörde zustän-

dig. Hierzu wird auf Folgendes hingewiesen: 

Alle Teilnehmer des (Unternehmens-) Flurbereinigungsverfahrens – dies sind die 

Eigentümer und die Eigentümer gleichgestellten Erbbauberechtigten, deren 

Grundstücke in dem Flurbereinigungsgebiet liegen – haben die erforderlichen 

Landabzüge für das Unternehmen nach dem Verhältnis des Wertes ihrer alten 

Grundstücke zu dem Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes auf-

zubringen. Für die von einem Teilnehmer aufgebrachte Fläche hat ihm der Trä-

ger des Unternehmens eine Geldentschädigung zu leisten (§ 88 Nr. 4 FlurbG). 

Insbesondere jene Flächen, für die nach Absprache mit dem Unternehmensträ-

ger eine wertgleiche Abfindung in Land nicht möglich oder zweckmäßig ist, sollen 

frühzeitig erworben werden. Die Geldentschädigungen sind nach Festsetzung 

durch die zuständige Flurbereinigungsbehörde vom Träger des Unternehmens zu 

Händen der Teilnehmergemeinschaft zu zahlen (§ 88 Nr. 6 FlurbG). Soweit ein 

Teilnehmer nach dem für das Unternehmen geltenden Gesetz keinen Anspruch 

auf Entschädigung in Land hat, kann die Enteignungsbehörde entscheiden, dass 

er im Flurbereinigungsverfahren in Geld zu entschädigen ist (§ 89 Abs. 1 FlurbG). 

Über die Höhe der Geldentschädigung entscheidet die Flurbereinigungsbehörde 

(§ 89 Abs. 2 FlurbG). 

Hinsichtlich der Übernahme der Flächen der Kompensationsmaßnahmen, ggf. 

auch entsprechendes Verlangen der Betroffenen, bzw. der Belassen im Eigen-

tum der Betroffenen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,7.10 verwiesen. 

Bleiben Grundstücke im Eigentum eines Dritten ist die naturschutzrechtliche 

Zweckbindung der Flächen durch vertragliche oder eine (zusätzliche) dingliche 

Sicherung der Maßnahmen zu sichern. 
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Wird durch einen Planfeststellungsbeschluss der unmittelbare Zugriff auf ein 

Teilgrundstück ermöglicht, so ist über eine Entschädigung für die Folgewirkungen 

dieses Zugriffs auf das Restgrundstück – anders als über den Ausgleich für mit-

telbare planungsbedingte Grundstücksbeeinträchtigungen – nicht im Planfeststel-

lungs-, sondern im nachfolgenden Enteignungsverfahren zu entscheiden. Das gilt 

namentlich auch für die Frage, ob dem Enteignungsbetroffenen wegen derartiger 

Folgewirkungen ein Anspruch auf Übernahme des Restgrundstücks zusteht (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 7. Juli 2004 - BVerwG 9 A 21.03 -, NVwZ 2004, 1358).  

Der Anspruch gegen den Träger der Straßenbaulast, ein Grundstück, das von 

den Auswirkungen eines Straßenbauvorhabens unzumutbar betroffen ist, gegen 

Zahlung einer Entschädigung zu übernehmen, kann seine Rechtsgrundlage in 

§ 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG finden (vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juni 2002 - 

BVerwG 4 A 44.00 -, DVBl. 2002, 1494). Der Übernahmeanspruch ist daran ge-

knüpft, dass das Grundeigentum „schwer und unerträglich“ betroffen und damit 

die sog. „enteignungsrechtliche“ Zumutbarkeitsschwelle überschritten ist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 29. Januar 1991 - BVerwG 4 C 51.89 -, BVerwGE 87, 332 = 

DVBl. 1991, 885 - LS). Mittelbare Beeinträchtigungen, also solche, durch die das 

Eigentum nicht vollständig oder teilweise entzogen wird, beschränken jedoch un-

abhängig von ihrer Intensität Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne von 

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG und stellen keine Enteignung dar (vgl. BVerfG, Be-

schlüsse vom 15. Juli 1981 - 1 BvL 77/78 -, BVerfGE 58, 300 = DVBl. 1982, 340, 

und vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 -, BVerfGE 100, 226 = DVBl. 1999, 1498). 

Der Übernahmeanspruch ist eine besondere Art des Entschädigungsanspruchs 

und die Hingabe des Eigentums eine seiner Voraussetzungen, so dasses sich 

bei einen Übernahmebegehren nicht um eine Enteignungsantrag handelt, son-

dern um einen Antrag auf Entschädigung, in dessen Rahmen über die Eigen-

tumsübertragung zu erkennen ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. Dezember 1992 - III 

ZR 112/91 -, DVBl. 1993, 430) (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Juni 2002 - BVerwG 4 

A 44.00 -, a.a.O.). 

Soweit Beteiligte eine Gesamt-Übernahme ihrer durch das Vorhaben teilweise in 

Anspruch genommenen Grundstücke begehren, hatte das ASV Kassel zugesagt, 

im eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren zu überprüfen, ob eine Übernahme 

des gesamten Flurstücks zu Lasten des Vorhabenträgers möglich ist (siehe 

VI,2.1, z.B. Gemarkung Neustadt, Flur 10, Flurstück 83). 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass dem Träger der Straßenbaulast, 

der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), die Übernahme 

dann im Planfeststellungsbeschluss aufzugeben ist, wenn die Beteiligten einen 

Antrag auf Übernahme im Anhörungsverfahren gestellt haben und die Prüfung 
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ergeben hat, dass unwirtschaftliche Restflächen verbleiben (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 23. Januar 1981 - BVerwG 4 C 4.78 -, BVerwGE 61, 295). Das Übernahme-

verlangen steht in einem solchen Fall mit der verfassungsrechtlich verankerten 

Eigentumsgarantie im Einklang. Über einen Antrag auf Übernahme eines Grund-

stücks muss die Planfeststellungsbehörde also nur bei einem entsprechenden 

Antrag auf Übernahme entscheiden (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Januar 1981 - 

BVerwG 4 C 4.78 -, a.a.O.; Beschluss vom 8. September 2004 – BVerwG 4 B 

42.04 -, BVerwG 4 B 42.04 - juris).  

Auch ein auf § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG gestützter Übernahmeanspruch setzt 

also einen Antrag des vom Straßenbauvorhaben Betroffenen auf Entschädigung 

voraus, in dessen Rahmen sodann über die Eigentumsübertragung zu entschei-

den ist (BVerwG, Urteil vom 6. Juni 2002 - BVerwG 4 A 44.00 -, NVwZ 2003, 209 

<210> m.w.N.). Die Planfeststellungsbehörde geht in Übereinstimmung mit die-

ser Rechtsprechung davon aus, dass sie nur auf einen Übernahmeantrag des 

Anliegers hin überhaupt Veranlassung hat, darüber zu entscheiden, ob der mit 

der Herstellung des Straßenbauvorhabens verbundene Eingriff in die Anlieger-

grundstücke durch ihre Übernahme gegen Entschädigung wirksam ausgeglichen 

werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Januar 1981 – BVerwG 4 C 4.78 -, 

a.a.O. <306>; vgl. auch S. GATZ, Voraussetzungen eines Entschädigungsan-

spruchs wegen Verkehrslärms, juris PR-BVerwG 3/2004 Anm. 6). 

Den von Beteiligten gestellten Anträgen auf Übernahme land- und forstwirtschaft-

licher Restflächen wird stattgegeben, soweit es sich dabei um von den Betroffe-

nen nur noch unwirtschaftlich zu bearbeitende Flächen handelt (hinsichtlich der 

laufenden Flurbereinigungsverfahren wird auf die nachfolgenden Ausführungen 

verwiesen). 

Sind in Anspruch zunehmende Flächen verpachtet, so kann bei kurzer Rest-

pachtdauer im Einzelfall in Betracht kommen, die Pachtverhältnisse gegen Zah-

lung einer Pachtaufhebungsentschädigung einvernehmlich aufzuheben und als 

zumutbares Ersatzland für betroffene Pachtflächen mit langer Restpachtdauer 

anzubieten. Dies wird die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung im Rah-

men des Entschädigungs- und Enteignungsverfahrens zu prüfen haben. Nach 

Ablauf von Pachtverträgen auf öffentlichen Flächen können dem großflächig be-

wirtschafteten Pächter diese Flächen als vorläufiges Ersatzland bereitgestellt 

werden, auch wenn er diese Flächen schon vor Ablauf des Pachtvertrages selbst 

bewirtschaftet hat. Erhält der Pächter eine Nutzungsentschädigung, so muss 

grundsätzlich sichergestellt werden, dass der Pächter weiterhin den bisherigen 

Pachtzins an den Verpächter entrichtet. Für den Pächter kommt anstelle der jähr-
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lichen Nutzungsentschädigung eine Pachtaufhebungsentschädigung nach Ziff. 5 

der LandR 78 in Betracht. 

Muss mit dem Bauvorhaben vor der endgültigen Neuzuteilung der Flurstücke be-

gonnen werden, wird es erforderlich, vor der Ausführung des Flurbereinigungs-

plans den Besitz oder die Nutzung von Grundstücken vorab zu regeln. Die Flur-

bereinigungsbehörde kann auf der Antrag der zuständigen Straßenbaubehörde 

eine vorläufige Anordnung gemäß § 36 FlurbG erlassen (§ 88 Nr. 3 Satz 1 

FlurbG). Für die den Betroffenen infolge der vorläufigen Anordnung (das heißt, 

des Besitzentzugs) entstandenen Nachteile hat der Unternehmensträger Geld-

entschädigung zu leisten (§ 88 Nr. 3 Satz 3 FlurbG). Die Geldentschädigung, die 

sich gemäß § 88 Nr. 6 FlurbG nach dem Enteignungsrecht richtet (§ 19 Abs. 5 

FStrG), ist in der von der Flurbereinigungsbehörde festgesetzten Höhe vom Trä-

ger des Unternehmens zu Händen der Teilnehmergemeinschaft zu zahlen.  

Diese Entschädigung umfasst auch den konkreten Nutzungsentzug. Der Verlust 

der konkreten Nutzung kann nach dem Deckungsbeitrag oder nach der ortsübli-

chen Pacht bemessen werden. Hierbei sind alle wirtschaftlich vernünftigen und 

rechtlich zulässigen Nutzungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Die Entschädi-

gung in Geld wird jedoch nur geleistet, soweit nicht die entstandenen Nachteile 

durch die vorläufige Bereitstellung von Ersatzland ausgeglichen werden (§ 88 Nr. 

3 Satz 3 FlurbG). Als Ersatzflächen kommt insbesondere zugunsten des Unter-

nehmensträgers durch Landverzichterklärung erworbenes Einlageland in Be-

tracht. Bewirtschaftet der Eigentümer seine Grundstücke nicht selbst, sondern 

hat er die Fläche verpachtet, steht auch dem Pächter als Beteiligtem im Sinne 

des § 10 Nr. 2d nach § 88 Abs. 3 Satz 3 FlurbG ein Anspruch auf Entschädigung 

des konkreten Nutzungsentzugs zu. An den Pächter ist hierbei eine jährliche 

Nutzungsentschädigung in Höhe des Deckungsbeitrages zu entrichten (vgl. aber 

§ 88 Nr. 4 Satz 4 FlurbG, der Entschädigungsansprüche nur dem Teilnehmer 

gewährt). Auch für die Entschädigung des Pächters gilt, dass die Entschädigung 

entfällt, wenn zumutbare Ersatzflächen, auch vorläufig, bereitgestellt werden 

können. In diesem Fall wird der Nutzungsverlust der entzogenen Pachtfläche 

durch die Nutzungsmöglichkeit des Ersatzgrundstücks ausgeglichen. Hierzu kann 

auf vom Unternehmensträger erworbene bzw. nach § 52 FlurbG beschaffte 

pachtfreie Flächen zurückgegriffen werden. Wirtschaftliche Nachteile infolge we-

sentlicher Qualitätsunterschiede können durch Zuweisung entsprechender Mehr-

fläche kompensiert werden. Sind zur Verfügung stehende Flächen verpachtet, so 

kann bei kurzer Restpachtdauer im Einzelfall in Betracht kommen, die Pachtver-

hältnisse gegen Zahlung einer Pachtaufhebungsentschädigung einvernehmlich 

aufzuheben und als zumutbares Ersatzland für betroffene Pachtflächen mit lan-
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ger Restpachtdauer anzubieten. Dies bedarf jedoch intensiver Abstimmung mit 

dem Unternehmensträger. Nach Ablauf von Pachtverträgen auf Einlageland kön-

nen dem großflächig bewirtschafteten Pächter diese Flächen als vorläufiges Er-

satzland bereitgestellt werden, auch wenn er diese Flächen schon vor Ablauf des 

Pachtvertrages selbst bewirtschaftet hat. Erhält der Pächter eine Nutzungsent-

schädigung, so muss, wie dargelegt, durch die Flurbereinigungsbehörde sicher-

gestellt werden, dass der Pächter weiterhin den bisherigen Pachtzins an den 

Verpächter entrichtet. Kann ein Pachtverhältnis aufgrund der vorläufigen Anord-

nung nicht fortgesetzt werden, so kommt für den Pächter anstelle der jährlichen 

Nutzungsentschädigung eine Pachtaufhebungsentschädigung nach Ziff. 5 der 

LandR 78 in Betracht. 

Die Mittel für einmalige Entschädigungen, insbesondere für  

- bauliche Anlagen,  

- Obstbäume, Beerensträucher, Holzbestände u.ä. sowie  

- landwirtschaftlichen Aufwuchs 

werden unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen bei dem Unternehmen, 

hier dem Vorhabenträger, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswe-

sen Kassel, von der Flurbereinigungsbehörde angefordert. 

Die Abrechnung der wiederkehrenden Entschädigungen und Pachteinnahmen er-

folgt nach örtlicher Überprüfung der Flächeninanspruchnahme, so dassdie Aus-

zahlung termingerecht möglich ist. Diese Abrechnung enthält 

- die bereitgestellten Flächen mit fälligen Entschädigungsbeträgen nach je-

weils geltenden Sätzen,  

- die bereitgestellten Flächen, für die Ersatzland zugewiesen werden konnte,  

- sämtliche aus Unternehmensmitteln in Geld abgefundenen Flächen und die 

daraus erzielten Pachteinnahmen.  

Entschädigungen und Pachteinnahmen sind zu verrechnen. 

Die Beschaffung, Entschädigung, Rekultivierung und Rückgabe der Flächen für 

Baustelleneinrichtungen und Baustellenzufahrten der bauausführenden Firmen 

soll von dem Träger des Vorhabens in den Bereichen der Flurbereinigungsgebie-

te unter Mitwirkung der Flurbereinigungsbehörde und Beteiligung des Vorstandes 

der Teilnehmergemeinschaft erfolgen (siehe „Merkblatt über Straßenbau und 

Flurneuordnung. Die Zusammenarbeit in der Unternehmensflurbereinigung“).  

Der Holzeinschlag im Bereich der Waldflächen wird vom Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Kassel mit den Eigentümern abgestimmt. Die Bestandswerte, 

Hiebsunreife und sonstige Vermögensnachteile werden vom Vorhabenträger auf 

der Grundlage von Gutachten, die von einem forstwirtschaftlichen Sachverstän-

digen erstellt werden, entschädigt. Zur Waldbewertung werden, soweit erforder-
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lich, Gutachten von der FIV (Forsteinrichtung, Inventur und Versuchswesen) her-

angezogen. Bezüglich der Kompensationsmaßnahmen im Wald ist darauf hinzu-

weisen, dass die Fragen der Entschädigung vom Vorhabenträger zu regeln sind. 

In diesem Zusammenhang sei der Hinweis gegeben, dass die alte Ausgleichsab-

gabenverordnung und die neue Kompensationsverordnung u.a. im Falle einer 

Abgabe nur die Berechnung des monetären Wertes von Kompensationsmaß-

nahmen lediglich unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten vorsieht. Sie ist 

kein Instrument zur Berechnung von Entschädigungsansprüchen. Im Plan-

feststellungsverfahren zur A 49 wurde auf verbal-argumentativer Grundlage ein 

Maßnahmenkonzept entwickelt. Das Biotopwertverfahren kam dabei, wie übri-

gens bisher bei allen Straßenbaumaßnahmen, nicht zur Anwendung, weil der 

Vorhabenträger dies im vorliegenden Fall nicht für zweckdienlich hielt. Es be-

stand daher für die obere Naturschutzbehörde kein Anlass, aus naturschutzfach-

licher Sicht Anderes zu fordern. Soweit der Landesbetrieb Hessen-Forst das Bio-

topwertverfahren als Grundlage für Entschädigungsforderungen nutzen möchte, 

ist anzumerken, dass für Waldstilllegungen eine durchschnittliche Aufwertung 

von 1,5 Biotopwertpunkten in Ansatz gebracht werden kann. 

Die vorgesehenen, auch von der oberen Naturschutzbehörde fachlich geforder-

ten Waldstilllegungen dienen im Übrigen nicht dem Kohärenzausgleich im Sinne 

des Gebietsschutzes nach Art. 6 FFH-RL. Vielmehr sind sie notwendig, um bei-

spielsweise i.S.v. Art. 12 in Verbindung mit Anhang IV der FFH-RL eine Störung 

von Lebensräumen der besonders geschützten Fledermausarten zu vermeiden 

und so den Genehmigungsgrundsätzen des § 17 Abs. 3 BNatSchG zu genügen, 

indem die Maßnahmen den günstigen Erhaltungszustand der örtlichen Populati-

on der einzelnen Arten und deren Lebensraumansprüche sichern. Eine kurzfristig 

wirkende Lebensraumsicherung für Waldfledermäuse kann nach Expertenmei-

nung nur durch die Stilllegung alter Laubwaldbestände erreicht werden. Gerade 

die Bechsteinfledermaus ist darauf angewiesen kontinuierlich ein großes Angebot 

von Baumhöhlen im Gebiet einer Population vorzufinden, da sie ständig die 

Quartierbäume wechselt. Ein Stehenlassen von einigen Bäumen mit Baumhöhlen 

ist daher für den Erhalt diese Art grundsätzlich nicht ausreichend, stellt aber für 

die Übergangszeit eine sinnvolle Möglichkeit dar, von der hier entsprechend Ge-

brauch gemacht werden soll. Die funktionserhaltenden Maßnahmen für die Tiere 

durch Waldstilllegung erfolgt in Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbe-

hörden vorrangig Flächen der öffentlichen Hand. Die durch Hessen-Forst bewirt-

schafteten Flächen des Landes Hessen gehören zweifelsfrei dazu.  

Daher waren die Beteiligten bezüglich der durch das Vorhaben sich ergebenden 

und im Anhörungsverfahren geltend gemachten Entschädigungsfragen entspre-
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chend auf das Entschädigungsverfahren, in dem die Entschädigungsangelegen-

heiten geregelt werden, zu verweisen. 

Im Übrigen haben sich Einwendungen auch dadurch erledigt, dass der Vorha-

benträger die angebotenen Grundstücke bereits erworben hat (z.B. Flurstück 

175/136 in der Flur 12 der Gemarkung Neustadt). 

Sich eventuell ergebende Ertragsschäden durch die Hecken werden – wie das 

Amt für Bodenmanagement Homberg im Erörterungstermin am 17.11.2010 er-

klärte – im Flurbereinigungsverfahren ermittelt und ausgeglichen. 

1.10 Wertminderung 

Die von Beteiligten erhobenen Einwendungen nach Zuerkennung einer Wertmin-

derung von Grundstücken durch das festgestellte Vorhaben waren zurückzuwei-

sen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Art. 14 Abs. 1 GG da Grundeigentum der 

durch die Straßenbaumaßnahme Betroffenen nicht vor jedem Wertverlust durch 

Planungen schützt. Eine Minderung der Wirtschaftlichkeit ist grundsätzlich eben-

so hinzunehmen wie eine Verschlechterung der Verwertungsaussichten. Der Ei-

gentumsgarantie kommt bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken besonde-

res Gewicht zukommt, soweit das Eigentum die persönliche Freiheit des Einzel-

nen im vermögensrechtlichen Bereich sichert. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

ein Grundstück den wesentlichen Teil des Vermögens des Pflichtigen bildet und 

die Grundlage seiner privaten Lebensführung einschließlich seiner Familie dar-

stellt. In solchen Fällen tritt die Aufgabe der Eigentumsgarantie, dem Träger des 

Grundrechts einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und 

ihm damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu ermöglichen, in 

den Vordergrund. Demgegenüber müssen die ebenfalls von Art. 14 Abs. 1 GG 

geschützten Interessen des Vorhabenträger, die durch die auf § 74 Abs. 2 Satz 3 

HVwVfG gestützte Entschädigungsauflage beschränkt werden, zurücktreten, 

wenn die Betroffenen aufgrund der zu zahlenden Entschädigung nicht mehr in 

der Lage sind, sich ein adäquates Wohngrundstück für sich und ihre Familie leis-

ten zu können. Eine Verkehrswertminderung von 50-60% würde die wegen der 

Sozialbindung der Eigentumsgarantie hinzunehmende Verkehrswertminderung 

übersteigen. Zum Einen treten aus Anlass des Vorhabens solche Wertminderun-

gen nicht ein und zum Anderen ist vorliegend ein Übernahmeanspruch von 

Wohneigentum nicht gegeben. 

Bei Abwägung stellt der Verkehrswert eines Grundstücks im Allgemeinen als sol-

cher keinen eigenständigen Posten dar. Der (Verkehrs-) Wert einer Liegenschaft 

hängt von vielen Faktoren ab, die im Rahmen der Abwägung nicht sämtlich be-
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rücksichtigt werden können und müssen. Für die Abwägung kommt es demge-

mäß nicht auf potenzielle Änderungen des Verkehrswertes betroffener Grundstü-

cke, auch Immobilien an, die in die Abwägung einzustellen sind. Wesentlichen 

Einfluss auf den Wert hat die Nutzung der umliegenden Grundstücke. Vor nach-

teiligen Nutzungsänderungen in seiner Nachbarschaft ist ein Grundstückseigen-

tümer aber nur geschützt, soweit das Recht ihm Abwehransprüche zubilligt. Ge-

genüber hoheitlichen Maßnahmen, wie dem Bau einer öffentlichen Straße, kön-

nen sich solche Abwehrrechte in erster Linie aus den Vorschriften ergeben, die 

von den Behörden bei der Prüfung der Zulässigkeit des Vorhabens zu beachten 

sind. Soweit derartige Vorschriften vorliegen, werden sie im vorliegenden Fall 

durch den festgestellten Plan beachtet. 

Die bei der Planung gebotene Berücksichtigung der Belange der Wohnbevölke-

rung löst keinen Anspruch aus, wonach das Wohnumfeld und die bisherigen 

Aussichtsmöglichkeiten unverändert bleiben müssen. Vielmehr muss allgemein 

damit gerechnet werden, dass Straßenbauprojekte zu Veränderungen der Um-

gebung und des Landschaftsbildes führen können. Derartige Veränderungen sind 

in aller Regel entschädigungslos hinzunehmen. Dasselbe gilt für Beeinträchti-

gungen der Erholungsfunktion der Landschaft oder der Zugänglichkeit der Land-

schaft.  

Eine Entschädigungszahlung kommt auch nicht deshalb in Betracht, weil die Ver-

mietbarkeit einer Immobilie erheblich erschwert sein könnte. Auch Mietwertein-

bußen gehören als solche nicht zum Abwägungsmaterial. Das Abwägungsgebot 

schützt wegen der Grundstücksbezogenheit des Fachplanungsrechts grundsätz-

lich nur die Belange der in ihrem Grundeigentum oder einer ähnlichen dinglichen 

Berechtigung am Grundstück Betroffenen; bloß obligatorisch Berechtigte sind da-

rauf beschränkt, ihre Rechtsposition gegenüber dem Eigentümer geltend zu ma-

chen.  

Auch § 42 BImSchG und § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG eröffnen keinen gesetzli-

chen Anspruch auf einen Ausgleich aller Vermögensnachteile, welche eine Stra-

ßenplanung auslöst. Nicht jede Wertminderung eines Grundstücks, die auf ein 

staatliches Handeln zurückzuführen ist, begründet im Sinne des Art. 14 Abs. 1 

Satz 1 GG eine Pflicht zu einem finanziellen Ausgleich. 

Voraussetzung für eine Wertminderung wäre, dass eine von Art. 14 GG ge-

schützte Rechtsposition beeinträchtigt wird, beispielsweise der Restbesitz in Fol-

ge einer Teilinanspruchnahme. Sie ist außerdem nur dann zu leisten, wenn die 

Entschädigung für Wertminderung des Restbesitzes nicht bereits bei der Ent-

schädigung für den Rechtsverlust berücksichtigt wird. Die Planfeststellungsbe-

hörde geht vorliegend davon aus, dass der Vorhabenträger, wie üblich, entspre-
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chend den geltenden Regelungen im Entschädigungsverfahren Wertminderun-

gen des Restbesitzes ausgleicht. Der finanzielle Ausgleich, der im Enteignungs-

verfahren vorzunehmen ist, unterscheidet sich von seiner Zielsetzung von einer 

Entschädigung, die aufgrund des § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG zu leisten ist, we-

sentlich. Die Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG ist nicht an Art. 14 

Abs. 3 Satz 3 GG zu messen. Sie stellt kein Äquivalent für den Entzug von Ei-

gentum dar, das in der Regel auf einen Wertersatz nach Maßgabe des Ver-

kehrswertes hinausläuft (vgl. § 95 Abs. 1 BauGB; § 38 HEG). Anders als die Ent-

eignung, die auf den vollständigen oder teilweisen Entzug konkreter durch Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG geschützter subjektiver Rechtspositionen gerichtet ist, lässt 

§ 74 Abs. 2 HVwVfG die Eigentumssubstanz unberührt. Mit der im festgestellten 

Plan vorgesehenen Lärmschutzmaßnahme werden die Immissionsgrenzwerte 

eingehalten. Damit treten durch das Vorhaben nachteilige Wirkungen auf Rechte 

anderer nicht ein und es mussten keine weitergehenden Vorkehrungen angeord-

net noch entsprechende Entschädigungsansprüche gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 

HVwVfG im Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach festgesetzt werden 

(vgl. die Ausführungen unter C, Ziffer V,1.8 [Schutzauflagen]). Dies würde bei-

spielsweise für eine Entschädigung des Außenwohnbereichs wegen Verkehrs-

lärms gelten; dies ist vorliegend nicht gegeben (siehe die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV,6.2 [Lärmschutz]). 

Bei unmittelbaren Beeinträchtigungen, das heißt, wenn ein Grundstück durch das 

Vorhaben in Anspruch genommen wird, sind die Entscheidungen dem Entschä-

digungsverfahren vorbehalten; das heißt, im Planfeststellungsbeschluss sind kei-

ne Entschädigungsfestsetzungen und namentlich keine Auflagen an den Unter-

nehmensträger zu treffen. Für den Entzug von Grundstücksflächen ist eine En-

teignungsentschädigung zu gewähren. 

Soweit Beteiligte Wertverluste ihrer Grundstücke wegen der zu erwartenden 

Lärmimmissionen oder dem Ausblick in die Landschaft geltend gemacht hatten, 

ergibt sich keine andere Bewertung. Die wegen Lärmimmissionen ins Feld ge-

führte eingeschränkte Nutzbarkeit der Außenwohnbereiche wird vorliegend nicht 

eintreten, so dass die Planfeststellungsbehörde auch Betroffenen dem Grunde 

nach einen Entschädigungsanspruch gegen den Träger der Straßenbaulast, der 

nach den Richtlinien für Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen abgegolten 

werden müsste, nicht zuzuerkennen war. Im Übrigen müssen die Betroffenen, da 

die Planung den Vorgaben des strikten Rechts und den Anforderungen des Ab-

wägungsgebots entspricht, darüber hinausgehende möglicherweise eintretende 

Wertminderungen ihrer Grundstücke als Ausfluss der Sozialbindung ihres Eigen-

tums hinnehmen.  
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Mit dem Vorhaben sind keine Beeinträchtigungen verbunden, die so schwer zu 

Buche schlagen, dass eine weitere Nutzung eines Grundstücks als unzumutbar 

angesehen werden müsste. Unzumutbare Lärmbelastungen treten nicht auf. Dies 

wäre der Fall, wenn ein Wohngrundstück so massiv verlärmt wird, dass es seine 

Wohnqualität einbüßt und unbewohnbar wird. Das Gleiche gilt, wenn der Lärm 

von so hoher Einwirkungsintensität ist, dass er den Grad einer Gesundheitsge-

fährdung erreicht. Dies tritt vorliegend nicht ein, wobei die Planfeststellungsbe-

hörde grundsätzlich davon ausgeht, dass als Grenzmarken 70 dB(A) bis 75 

dB(A) tags und 60 dB(A) bis 65 d(A) nachts (je nach Gebietsart nach Baunut-

zungsverordnung) die verfassungsrechtlichen Schutzanforderungen greifen. Im 

Bereich der baulichen Anlagen in den Siedlungsbereichen und in den Außenge-

bieten des Planungsraums treten solche Lärmverhältnisse nicht ein, so dass 

auch insoweit mit diesem Vorhaben weder eine Gesundheitsgefährdung ange-

nommen noch eine Wertminderung verbunden ist.  

Ergäbe eine Gesamtschau aller Beeinträchtigungen, dass eine weitere Nutzung 

des Grundstücks als unzumutbar erscheint, könnten die Betroffenen auf der 

Grundlage von § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG die Übernahme des Grundstücks ver-

langen. Dass die Verwirklichung des Vorhabens die Situation der angrenzenden 

Grundstücke, aber auch der weiter entfernt liegenden Wohngrundstück derart 

nachhaltig beeinträchtigt, dass den Betroffenen entweder die bestehende Nut-

zung zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken oder zu Wohnzwecken nicht 

mehr zugemutet werden kann, ergibt sich weder aus dem Vorbringen der Betei-

ligten noch drängt sich dies nach Lage der Dinge der Planfeststellungsbehörde 

auf. 

Des Weiteren haben Grundeigentümer, deren bebaute Grundstücke an einer öf-

fentlichen Straße liegen, Beeinträchtigungen, die eine Straße durch ihre bestim-

mungsgemäße Nutzung auslöst, hinzunehmen, wenn für die Herstellung der 

Straße und die bestimmungsgemäße Nutzung eine ausreichende Rechtsgrund-

lage gegeben ist. Vorliegend werden die bestehenden Straßen wie die L 3071 in 

der Ortsdurchfahrt Speckswinkel, auch wenn auf ihnen der Verkehr vergleichs-

weise gering zunimmt, im Rahmen ihrer Widmung genutzt. Für die Grundeigen-

tümer tritt durch das Bauvorhaben keine direkte Betroffenheit ein, welche ein 

Beweissicherungsverfahren begründen könnten. Von daher muss der Vorhaben-

träger auch keine solchen Verfahren durchführen.  

Im Übrigen müssen die vorhabenbedingt eintretenden Wertminderungen der vom 

Vorhaben (unmittelbar) betroffenen Grundstücke eingegangen im Planfeststel-

lungsbeschluss nicht beziffert werden. Dies gilt auch für die nicht entschädi-
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gungspflichtigen Wertminderungen zu beziffern (vgl. BVerwG, Beschluss vom 6. 

April 2011 - BVerwG 9 VR 1/11).  

Daher waren auf Wertminderungen abzielende Einwendungen zurückzuweisen. 

2. Spezielles Vorbringen der Privaten 

Zu dem speziellen Vorbringen der Privaten wird Folgendes festgestellt: 

2.1  Beteiligter          

Die Einwendung des Beteiligten vom 14.10.2006 wird zurückgewiesen; sich er-

gebenden Entschädigungsfragen in das Entschädigungsverfahren verwiesen.  

Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Der Einwänder legte erhebliche Bedenken gegen die Planungen ein. Dazu wies 

er auf die erhebliche Betroffenheit durch das Vorhaben hin. Hinsichtlich der Tras-

senführung bzw. der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie 

bezüglich der geplanten Feldwege, Wirtschaftswege bat er um Berücksichtigung 

der Vorschläge, die in der Stellungnahme des Kreisbauernverbandes Schwalm-

Eder dargestellt wurden und er zum Bestandteil seines Einspruches machte. Er 

wandte sich gegen die sehr großzügige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, für die Zwischen- und Endlage-

rungen von Bodenaushub sowie für die großzügige Trassenführung im Bereich 

der Auffahrten. Er möchte, dass die Flächenverluste durch den Entzug vom Ei-

gentums- und Pachtflächen wieder durch entsprechende Austauschflächen aus-

geglichen (in Größe, Lage und Form mindestens gleichwertig und mit einer höhe-

re Bodenpunktezahl ca. 65 in der Gemarkung Wiera) werden, zumal die Grund-

stücke durch die Trassenführung zerschnitten werden. Er befürchtete eine Exis-

tenzgefährdung seines landeswirtschaftlichen Betriebes. Ansonsten sei er nicht 

bereit, seine Flächen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin forderte er einen ange-

messenen Ausgleich für entstehende Erschwernisse. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, und des Ergeb-

nisses des Erörterungstermins am 17.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 24a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.025* 

2.030 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

16 

29 

12.165 

35.862 

4.096 

9.256 

604 

- 

- 

- 

Summe: 13.352 604 - 
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Anmerkung: 
Spalte6-8: A = für Baulastträger der Baumaßnahme Straße, B = für Nebenanlagen und Nebenbe-
triebe, C = für Dritte 
* lfd. Nr. 2.025 wurde in der 2. Planänderung in 2.026 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 24b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

3.044 Wiera 15 66 29.094 1.429 - - A10 

Summe: 1.429    

Anmerkung wie unter Tabelle 6a 

Die Inanspruchnahme der Flurstücke für den Bau der A 49 ist zwingend notwen-

dig und erforderlich, da der Neubau der Autobahn gerechtfertigt (siehe C, Ziffer 

IV,1 und 2) und in der vorliegenden Form geeignet ist (siehe C, Ziffer IV,3 und 5). 

Der Bau der A 49 erfordert die Grundstücksinanspruchnahmen. Die Flächen 

werden für die Herstellung der Trasse und ihrer Nebenanlagen sowie für die 

Durchführung der notwendigen landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen benötigt. Auch die Flächeninanspruchnahme für die Anschluss-

stellen Neustadt und Stadtallendorf ist notwendig. Die Anschlussstelle Schwalm-

stadt ist bereits Bestandteil des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses 

für die VKE 20. Die Ablagerung von Bodenaushub dient zur Minderung der von 

der A 49 ausgehenden Immissionen zwischen dem Umfeld und der BAB. Dies 

gilt auch für den Bereich nördlich des Silberbachs, um für das Diakoniezentrum 

HEPHATA eine – gemeinsam mit den Maßnahmen der VKE 20 – eine optimale 

Lösung sicherzustellen. Das Interesse des Beteiligten an uneingeschränkten 

Beibehaltung seines Eigentums muss auch unter Beachtung der Eigentumsga-

rantie zurückgestellt werden (siehe C, Ziffer V,1.1). Dies gilt auch für die Maß-

nahme A10. Diese Maßnahme ist, wie unter C, Ziffer IV,7.5 ausgeführt, erforder-

lich und geeignet. Mit ihr werden – zusammen mit der Maßnahme A10a - neue 

Leitlinien für Fledermäuse, Neuntöter u.a. Arten geschaffen. Darüber hinaus wur-

de die Wegenetzgestaltung auf der Grundlage der Abstimmungen mit der Land-

wirtschaft, insbesondere dem Kreisbauernverband Schwalm-Eder e.V., geändert 

und diese Änderungen in das erste Planänderungsverfahren einbezogen. 

Aufgrund des Vorbringens zur Flächeninanspruchnahme ergeben sich nach der 

fachgutachterlichen Prüfung keine autobahnbedingten Existenzfragen. Der Ein-

wänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 47 ha Acker- und Grün-

land, davon 30 ha Eigentums- und 17 ha Pachtflächen. In Anspruch genommen 

werden 1,48 ha, dies sind 3,1% der gesamten Betriebsfläche. 
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Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, zurückzuweisen. 

Soweit der Beteiligte die Bereitstellung von Tauschflächen forderte, kann hierü-

ber in der Planfeststellung nicht entschieden werden. Die Bereitstellung von Er-

satzland oder Tauschflächen ist eine vom Gesetz vorgesehene besondere Art 

der enteignungsrechtlichen Entschädigung. Auch bietet § 74 Abs. 2 HVwVfG der 

Planfeststellungsbehörde keine Handhabe, den Träger der Vorhaben die Be-

schaffung von Ersatzflächen aufzuerlegen (siehe C, Ziffer V,1.2 [Belange land-

wirtschaftlicher Betriebe]). Entschädigungsfragen werden nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren geregelt. 

Im Übrigen beabsichtigt der Vorhabenträger die Bereitstellung von geeignetem 

Tauschland. Diese Frage wird im durchzuführenden Entschädigungsverfahren 

(siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren]) vom 

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel mit dem Einwänder zu klären sein. 

Aufgrund des von der oberen Flurbereinigungsbehörde angeordneten (Unter-

nehmens-) Flurbereinigungsverfahrens – dieses umfasst auch die vorgenannten 

Eigentumsflächen des Beteiligten – wird die abschließende Regelung der Ent-

schädigungsfragen mit dem Beteiligten in diesem Verfahren von der zuständigen 

Flurbereinigungsbehörde vorgenommen  

Der Einwänder war insoweit auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen. 

2.2  Beteiligte                

Die Einwendung vom 16.10.2006 ist im Wesentlichen mit der Einwendung des 

Beteiligten unter C, Ziffer V,2.1 identisch mit Ausnahme der Existenzgefährdung.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes fest-

zustellen: 

Die Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen: 

Tabelle 25: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.023 Wiera 1 15 16.991 6.511 752 - 

Summe: 6.511 752 - 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise – mit Ausnahme zur Existenzfrage, zum Ersatzland und zur Aus-
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gleichsmaßnahme, was die Einwänderin nicht vorgebracht hatte – gelten, zu-

rückzuweisen. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

V,2.1).  

2.3  Beteiligter                

Der Beteiligte wendet sich mit Schreiben vom 23.10.2006 gegen die geplante 

Anpflanzung seiner Grundstücke in der Gemarkung Wiera, die Durchschneidung 

eines Grundstücks und gegen die Umwandlung von Laubwald (Interessenten-

wald) in Fichtenwald. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Maßnahme A9.2 entfällt und damit die Inanspruchnahme des Interessenten-

waldes. Auch sind die Flurstücke 20 in der Flur 1 und 10 in der Flur 4 der Gemar-

kung Wiera nicht betroffen.  

Die Beteiligte wird grundstücksmäßig für Ausgleichsmaßnahmen in Eigentums-

flächen wie folgt betroffen: 

Tabelle 26: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.026 

2.024 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

18 

19 

38.693 

9.982 

688 

2.933 

- 

- 

A8, A10 

A8, A10 

Summe: 3.621 - - 

Anmerkung: 
* lfd. Nr. 2.026 wurde in der 2. Planänderung in 2.027 geändert. 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, zurückzuweisen. Die geplanten Hecken im Rahmen der Maß-

nahmen A8 und A10 sind aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich und 

geeignet (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die Grundstücksinanspruchnahme kann so-

mit nicht verzichtet werden. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren zu regeln sind, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 
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C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

V,2.1).  

2.4  Beteiligte                

Die Einwendung vom 05.10.2006 ist inhaltlich mit der Einwendung des Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Betriebsflä-

chen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, und des Ergeb-

nisses des Erörterungstermins am 17.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligten sind grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 27a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.045 

2.013 

3.024 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

15 

1 

15 

49 

10 

21 

54.918 

11.094 

12.599 

12.424 

522 

2.211 

3.755 

140 

1.271 

- 

- 

Summe: 15.157 5.166 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 27b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

3.021 

3.024 

2.013 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

15 

15 

1 

18 

21 

10 

3.495 

12.599 

11.094 

978 

497 

2.181 

- - A10 

A10 

A10 

Summe: 3.656    

c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 27c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.060 

2.029 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

3 

28 

29.363 

29.381 

1.098 

4.121 

4.663 

1.690 

- 

Summe: 5.219 6.353 - 
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d) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 27d: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

3.029 Wiera 15 28 3.447 1.251 - - A10 

Summe: 1.251    

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Auf die vorstehende Grundstücksinan-

spruchnahme, auch für die aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderliche 

Maßnahme A10, kann nicht verzichtet werden.  

Die Einwänder bewirtschaften nach eigenen Angaben insgesamt 57,5 ha Acker- 

und Grünland, davon 28,3 ha Eigentums- und 29,6 ha Pachtflächen. Der Verlust 

beträgt insgesamt ca. 2,1 ha, dies sind ca. 3,7% und damit weniger als 5%. Die 

eingeholte fachgutachterliche Beurteilung hat ergeben, dass eine Existenzge-

fährdung nicht gegeben ist. 

Die Pachtfläche, die ihm von der Bundesrepublik gekündigt worden sei, ist, da es 

sich lediglich um eine Fläche handelt, auf die ein Betrieb langfristig seine Exis-

tenz nicht gründen kann, bei der Frage der Existenzgefährdung zutreffend nicht 

berücksichtigt worden. Das ASV Kassel erklärte, dass die Pachtfläche von 4,87 

ha erst so spät wie möglich in Anspruch genommen werde. Zudem werde das 

ASV Kassel bemüht sein, dem Betrieb so lange wie möglich die Bewirtschaftung 

zu ermöglichen und nach Ablauf des Pachtverhältnisses einen entsprechenden 

Bewirtschaftungsvertrag abzuschließen (siehe C, Ziffer V,2.7). 

Soweit die Einwänder die Bereitstellung von Tauschflächen forderten, kann hie-

rüber in der Planfeststellung nicht entschieden werden. Es gelten die Ausführun-

gen zu C, Ziffer V,2.1. Im Übrigen ist beabsichtigt im angeordneten Flurbereini-

gungsverfahren den Flächenverlust nach Möglichkeit zu kompensieren (siehe C, 

Ziffer IV,11.4). Die mit der Grundstücksinanspruchnahme verbundenen Entschä-

digungsrage sind im durchzuführenden Entschädigungsverfahren zu klären (sie-

he C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Zif-

fer V,2.1). Die Einwänder waren insoweit auf das Entschädigungsverfahren zu 

verweisen. 
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2.5  Beteiligte                

Die Einwendung vom 10.10.2006 ist inhaltlich mit der Einwendung des Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Betriebsflä-

chen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes fest-

zustellen: 

Die Einwänder hatte im Zeitpunkt der Einwendung seine Eigentumsflächen von 

30 ha verpachtet. Nach den geänderten Planunterlagen ist der Beteiligte nicht 

mehr betroffen. Die von ihm benannten Grundstücke befinden sich im Eigentum 

anderer. 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise zurückzuweisen.  

Auf die Inanspruchnahme der angegebenen Grundstücke, auch mit der Maß-

nahme A10, kann nicht verzichtet werden. Da die Flächen verpachtet bzw. sich 

nicht mehr im Eigentum des Beteiligten befinden, war eine gutachterliche Bewer-

tung der angesprochenen Existenzgefährdung nicht veranlasst. 

2.6  Beteiligte                

Die Einwendung vom 10.10.2006 ist inhaltlich mit der Einwendung des Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Betriebsflä-

chen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, und des Ergeb-

nisses des Erörterungstermins am 17.11.2011 Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligten sind grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 28a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.047 

3.028 

3.034 

3.035 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

2 

15 

15 

15 

2/1 

20 

22/2 

24/2 

17.882 

3.450 

4.595 

39.791 

8.321 

- 

4.545 

2.500 

- 

116 

- 

970 

- 

- 

- 

- 

Summe: 15.366 1.086 - 

 



Planfeststellungsbeschluss - 762 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 28b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.047 

2.032 

2.004 

3.034 

3.035 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

2 

1 

4 

15 

15 

2/1 

23 

3 

22/2 

24/2 

17.882 

23.506 

55.173 

4.595 

39.791 

9.561 

1.382 

4.206 

50 

1.065 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A8 

A10 

A10 

A10 

A10 

Summe: 16.264 - -  

c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 28c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.036 

2.023 

2.021 

3.062 

2.017 

3.025 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera  

Wiera 

Wiera 

15 

1 

1 

1 

1 

15 

22/10 

15 

14 

4 

13 

19 

515 

16.991 

19.827 

25.710 

2.648 

9.077 

507 

6.511 

4.202 

15.648 

- 

- 

8 

752 

1.015 

4.142 

40 

127 

- 

Summe: 26.868 6.084 - 

d) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 28d: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.024 

2.026* 

2.002 

3.047 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

4 

15 

19 

18 

2 

64 

9.982 

38.693 

11.704 

5.566 

2.933 

688 

1.688 

5.566 

- - A10 

A10 

A10 

A10 

Summe: 1.251 -   

Anmerkung: * lfd. Nr. 2.026 wurde in der 2. Planänderug in 2.027 geändert. 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der 

vorliegenden Form notwendig und geeignet. Der Neubau der Autobahn ist ge-

rechtfertigt (siehe C, Ziffer IV,1 und 2) und in der vorliegenden Form geeignet 

(siehe C, Ziffer IV,3 und 5). Auf die vorstehende Grundstücksinanspruchnahme 

für die Trasse und die Nebenanlagen kann nicht verzichtet werden. Dies gilt auch 
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für die Maßnahmen A8 und A10. Diese sind aus artenschutzrechtlichen Gründen 

notwendig und können nicht verschoben werden. Daher sind die als Ersatz an-

gebotenen Flurstücke 29/8 und 32/11 in der Flur 11 der Gemarkung Wiera für die 

geplanten Maßnahmen A10/ A10a nicht geeignet. Mit ihnen können die mit der 

Maßnahme verfolgten artenschutzrechtlichen Ziele nicht erreicht werden. Es ist 

somit nicht zu beanstanden, dass der Vorhabenträger nicht auf diesen Vorschlag 

zurückgriffen hat. 

Der Einwänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 138 Acker- und 

Grünland, davon 50 ha Eigentums- und 88 ha Pachtflächen. Das vom Vorhaben-

träger eingeholte Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefähr-

dung vom 07.12.2010 kommt zu dem Ergebnis, dass im Zeitpunkt der Bewertung 

des Eingriffs unter Berücksichtigung von Gewinn und Eigenkapitalbildung keine 

ausreichende Eigenkapitalbildung gegeben ist. Eine längerfristige Existenzsiche-

rung ist somit nicht gegeben. Denn nach dem Eingriff stehen nur noch 131,3 ha 

Acker- und Grünland, davon 46,9 ha Eigentums- und 84,4 ha Pachtflächen zur 

Verfügung. Das ist ein Verlust von 4,8% der Nutz- und 6,2% der Eigentumsflä-

che. Eine längerfristige Existenzsicherung ist somit nicht mehr gegeben. Hierfür 

ist es notwendig, dass den Betriebsinhabern Ersatzflächen von 5,00 ha Acker-

land, davon 2,50 ha als Eigentum und 2,50 h als Pachtland, zur Verfügung ge-

stellt werden. Auf dieser Grundlage entfällt dann eine Existenzgefährdung.  

Vor dem Hintergrund, dass die eintretenden erforderlichen Flächenverluste durch 

Ersatzland wettgemacht werden können, hat der Vorhabenträger dem Beteiligten 

geeignete Ackerflächen in den Fluren 6, 10 und 12 der Gemarkung Wiera und in 

der Flur 25 der Gemarkung Neustadt mit insgesamt 5,5 ha als Ersatzland ange-

boten. Diese Grundstücke sind von den Betriebsinhabern angenommen worden 

(siehe Erklärung, eingegangen am 19.04.2011 beim ASV Kassel, sowie Vermerk 

vom 21.04.2011). Mit der Zur-Verfügung-Stelllung von Ersatzland kann die Ge-

fährdung oder Vernichtung der Existenz des Betriebs vermieden und somit die 

sich durch das planfestgestellten Bauvorhaben ansonsten ergebende Existenz-

gefährdung des Betriebs ausgeschlossen werden. Damit kann im Rahmen der 

planerischen Abwägung die rechtliche Bedeutung der Existenzgefährdung als ge-

löst gewertet werden, zumal die Beteiligten sich mit der vom Amt für Straßen- 

und Verkehrswesen Kassel angebotenen Regelung zur Abwendung der Exis-

tenzgefährdung einverstanden erklärt haben. Mit dem Ersatzlandangebot wurde 

der existenzgefährdende Eingriff gemildert (vgl. BVerwG vom 8. Juni 1995 - 

BVerwG 4 C 4/94 -, BVerwGE 98, 339, 355 f.). Im Übrigen muss die Ersatzland-

frage im Planfeststellungsverfahren auch nicht abschließend geklärt werden, 

sondern kann einem nachfolgenden Enteignungs- bzw. Entschädigungsverfahren 
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vorbehalten bleiben. Denn das Bereitstellen von Ersatzland ist eine besondere 

Art der enteignungsrechtlichen Entschädigung, die in der Planfeststellung grund-

sätzlich nicht abschließend erörtert und beschieden werden muss (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 11. Januar 2001 - BVerwG 4 A 13/99 -, NuR 220, 341, Rn 44; Bay. 

VGH, Urteil vom 30. Oktober 2007 - 8 A 06.40024, Rn 243). 

Soweit die Beteiligten darlegten, dass der Betrieb 2003 eine Maschinenhalle im 

Außenbereich Flur 4, Flurstück 3 errichtet habe und dieser Standort als zukünfti-

ger Betriebsstandort ausgebaut werden solle, ist festzustellen, dass die A 49 ei-

ner solchen Betriebserweiterung nicht grundsätzlich entgegensteht. Soweit die 

A 49 die vom Betrieb bewirtschafteten Gemarkungsteile durchschneidet, werden 

Ersatzwege sowie Querungsmöglichkeiten der Autobahn, wie Bauwerk Nr. 117, 

hergestellt. Dadurch wird sich Erschießung der Gemarkung nicht nachteilig ver-

schlechtern. Darüber hinaus können in dem inzwischen angeordneten Unter-

nehmensflurbereinigungsverfahren erforderliche Verbesserungen für die Bewirt-

schaftung durch die Landwirte, auch die Beteiligten, geschaffen werden. 

Über die aus der dauerhaften bzw. vorübergehenden Inanspruchnahme der 

Grundstücke des Beteiligten sich ergebenden Entschädigungsansprüche, z.B. 

durch den Entzug von besten Zuckerrübenflächen, kann in dem Planfeststel-

lungsbeschluss nicht entschieden werden. Die Entschädigungsfragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsver-

fahren zu regeln (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für 

das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer V,2.1). Der Einwänder war insoweit 

auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen. 

2.7  Beteiligter                

Die Einwendung vom 30.09.2006 ist im Wesentlichen mit der Einwendung des 

Beteiligten unter C, Ziffer V,2.1 identisch mit Ausnahme der Existenzgefährdung. 

Außerdem schlägt er zur Vermeidung von Umwegen Wegeergänzungen vor. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes fest-

zustellen: 

Die Beteiligten sind grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 29a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.009 

2.029 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

9 

28 

65.999 

29.381 

448 

4.121 

- 

1.690 

- 

Summe: 4.569 1.690 - 

b) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 29b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.036 Wiera 1 27 6.166 1.600 307 - 

Summe: 1.600 307 - 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten – mit Ausnahme zur Existenzfrage, zum Ersatzland und 

zur Ausgleichsmaßnahme –, zurückzuweisen. Der Neubau der Autobahn ist ge-

rechtfertigt (siehe C, Ziffer IV,1 und 2) und in der vorliegenden Form geeignet 

(siehe C, Ziffer IV,3 und 5). 

Der Vorschlag des Einwänders, die Brücke weiter nördlich zu bauen umso Um-

wege zwischen dem Weg aus Florshain mit seinen Flurstücken 9 und 10 zu re-

duzieren, konnte vom Vorhabenträger nicht aufgegriffen werden, da sich die La-

ge eines Bauwerkes nicht nach einzelnen Grundstücken sondern nach den land-

wirtschaftlichen Erfordernissen des durchfahrenen Gebiets insgesamt und der 

Standort des Bauwerkes unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen topo-

graphischen Gegebenheiten und der naturschutzfachlichen Anforderungen fest-

gelegt wurde. Zudem wäre mit einer Verschiebung des Bauwerks eine größere 

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch höhere und damit breitere 

Dammlagen verbunden. 

Der Forderung, die Ausgleichsmaßnahmen westlich der A 49 vorzusehen, konnte 

der Vorhabenträger nicht aufgreifen, weil Eingriff und Ausgleich, insbesondere 

hinsichtlich der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen, im unmittelbaren 

räumlichen Zusammenhang stehen und beispielsweise nicht im Sinne einer 

„gleichmäßigen“ Betroffenheit verschoben werden können. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 
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Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

V,2.1). Im Übrigen ist beabsichtigt im angeordneten Flurbereinigungsverfahren 

den Flächenverlust nach Möglichkeit zu kompensieren (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

2.8  Beteiligter                

Die Einwendung vom 18.10.2006 ist im Wesentlichen mit der Einwendung des 

Beteiligten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Be-

triebsflächen. Er spricht sich insbesondere gegen die Heckenanpflanzungen aus. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. Und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Fol-

gendes festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für Ausgleichsflächen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 30a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.055 Wiera 15 50 36.242 1.360 - - A10 

Summe: 1.360 -   

b) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 30b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.049 Wiera 15 62 4.773 291 - - 

Summe: 291 - - 

c) für Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 30c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.008* Treysa 5  78/2 20.949 - - 14.734 E1.4 

Summe: - - 14.734  

* lfd. Nr. 1.008 wurde in der 2. Planänderung in 1.0097 geändert. 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Die geplanten Hecken im Rahmen der 

Maßnahmen A8 und A10 sind aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich 
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und geeignet (siehe C, Ziffer IV,7.5). Dies gilt auch auf die auf dem gepachteten 

Grundstück vorgesehene Ersatzmaßnahme E1.4 (Waldzuwachsfläche). Auf die 

Grundstücksinanspruchnahmen kann somit nicht verzichtet werden. 

Aufgrund des Vorbringens zur Flächeninanspruchnahme ergeben sich entgegen 

der Darlegung des Beteiligten nach der im Auftrag des ASV Kassel vorgenom-

menen fachgutachterlichen Prüfung keine autobahnbedingte Existenzgefähr-

dung, zumal schon ohne den Eingriff durch das Vorhaben keine längerfristige 

Existenzgrundlage gegeben ist. Dazu wird auf Folgendes hingewiesen: Der Ein-

wänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 59,26 ha Acker- und 

Grünland, davon 21 ha Eigentumsflächen. Der Flächenverlust durch die Trasse 

beträgt insgesamt 1,73 ha, dies sind 2,9% der Betriebsfläche. Außerdem werden 

1,47 ha dauernd beschränkt. Das gepachtete Grundstück geht als Betriebsfläche 

ebenfalls verloren, so dass die Verlustflüche insgesamt 3,2 ha beträgt, dies sind 

5,4% der Betriebsfläche. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

V,2.1). Im Übrigen ist beabsichtigt im angeordneten Flurbereinigungsverfahren 

den Flächenverlust nach Möglichkeit zu kompensieren (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

2.9  Beteiligte                

Der Einwänder bezieht sich mit der Einwendung vom 01.10.2006 auf die Flurstü-

cke 32 (Graben) und 6 (Feldscheune) und befürchtet einen finanziellen Verlust 

wegen des Interessentenwaldes Hardt. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgen-

des festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 31a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.003 

2.008 

2.016 

2.012 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

11 

12 

61.755 

7.754 

56.439 

6.145 

15.477 

3.159 

4.682 

6.145 

2037 

503 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 26.701 2.541 - 
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b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 31b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.003 

2.008 

2.016 

2.012 

2.028 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

11 

12 

17 

61.755 

7.754 

56.439 

6.145 

29..235 

11.889 

1.274 

1.855 

356 

3.070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A8 

A10 

A10 

A10 

A8, A10 

Summe: 18.544 - -  

c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 31c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.018 Wiera 1 32 27.485 - 548 - 

Summe: - 548 - 

d) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 31d: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.018 

2.002 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

32 

31 

27.485 

12.092 

12.695 

- 

- 1.174 

49 

A10 

A10 

Summe: 12.695 - 1.223  

Die Einwendung war, soweit ihr mit der vorgenommenen Planänderung nicht 

Rechnung getragen werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden 

Gründen, die in gleicher Weise gelten, zurückzuweisen.  

Der Graben Flur 1, Flurstück 31 wird für eine ordnungsgemäße Entwässerung 

der neu zu asphaltierenden Wege benötigt. Dies wird durch die Planfeststellung 

geregelt, unabhängig von vorhergehenden Regelungen (Umlegung von 1909), 

wonach eine Verpflichtung zur Wasserabnahme ohne Graben besteht, da der 

Acker sonst geteilt worden wäre. 

Die Zufahrt zu der Feldscheune Flur 1, Flurstück 6 in der Gemarkung Wiera 

bleibt erhalten. Die Maßnahme A9.2 (Umwandlung von Wald) im Interessenten-

wald entfällt. 

Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet. 

Auf die vorstehende Grundstücksinanspruchnahme kann nicht verzichtet werden. 
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Der Neubau der Autobahn ist gerechtfertigt (siehe C, Ziffer IV,1 und 2) und in der 

vorliegenden Form geeignet (siehe C, Ziffer IV,3 und 5). Auch sind die Maßnah-

men A8 und A10 aus artenschutzrechtlichen Gründen auf den vorgesehenen 

Flächen notwendig (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,7.5). 

Der Einwänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 31,7 ha Acker- 

und Grünland, davon 27,2 ha Eigentums- und 4,5 ha Pachtflächen. Eine Exis-

tenzgefährdung des betroffenen landwirtschaftlichen Betriebs wurde vom Betei-

ligten als „nicht gegeben“ vorgetragen.  

Über die aus der dauerhaften bzw. vorübergehenden Inanspruchnahme der 

Grundstücke des Beteiligten sich ergebenden Entschädigungsansprüche kann in 

dem Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden werden. Die Entschädigungs-

fragen sind in dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Ent-

schädigungsverfahren zu regeln (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer V,2.1). Der Ein-

wänder war insoweit auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen. 

2.10  Beteiligter                

Die Einwänder wenden sich mit der Einwendung vom 09.10.2006 gegen die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme A9.2. 

Mit Schreiben vom 03.08.2010 wurde vorgetragen, dass im Bereich des Wald-

grundstücks „Hardt“ eine Ausgleichsmaßnahme A9.1 vorgesehen sei, die die 

Einstellung der Waldnutzung vorsehe. Dies komme einer Enteignung gleich. Da 

die Waldfläche für die Waldinteressenten Wiera eine besonders wertvolle Fläche 

sei, solle sie aus der Planung herausgenommen werden. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. Und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Fol-

gendes festzustellen: 

Die Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 
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Tabelle 32a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.005 

3.031 

3.030 

3.027 

3.026 

3.019 

3.046 

3.022 

3.022 

3.018 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera  

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2 

22/3 

22/4 

22/5 

22/6 

22/8 

166/106 

167/106 

3 

11/2 

22.711 

1.744 

1.855 

1.735 

1.847 

3.787 

6.198 

3.494 

627 

1030.650 

8.248 

1.476 

1.657 

1.649 

1.649 

113 

2.038 

1.587 

209 

14.818 

- 

169 

67 

- 

- 

739 

1.454 

596 

13 

1.345 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

Summe: 33.444 4.383 2 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 32b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.005 

2.006 

3.031 

3.030 

3.022 

3.018 

16.001 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

1 

1 

15 

15 

15 

16 

16 

2 

53/1 

22/3 

22/4 

167/106 

11/2 

11/2 

20.711 

102.558 

1.744 

1.855 

3.494 

1030.650 

1030.650 

1.003 

- 

91 

90 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

189 

147 

- 

- 

- 

408 

54.172 

A8, A11 

A11 

A10 

A10 

A10 

VA 

A9.1 

Summe: 1.250 - 54.916  

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Die Inanspruchnahme der Flurstücke für 

den Bau der A 49 (einschließlich Nebenanlagen) ist zwingend notwendig und er-

forderlich. Insofern wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV und V,1.1 [Eigen-

tumsgarantie] verwiesen. Dies gilt auch für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men, insbesondere die Maßnahme A9.1 im Bereich des Waldgrundstücks 

„Hardt“, auf Grundstücken der Beteiligten (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer 

IV,7.5). Die Forderung, die Fläche der Maßnahme A9.1 aus der Planung heraus-

zunehmen, konnte daher nicht nachgekommen werden. Die Fläche wird dringend 

benötigt, um Eingriffe in den Lebensraum waldbewohnender Tiere, hier insbe-

sondere der Fledermäuse, auszugleichen. Um hier den europarechtlich vorgege-

benen Anforderungen des Artenschutzes zu genügen, müssen die Ausgleichsflä-

chen hinsichtlich Baumarten, Alter und Bestandstruktur und Lage bestimmte Be-
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dingungen erfüllen. Im Gegensatz zu vielen anderen Flächen erfüllt die beplante 

Fläche diese Randbedingungen. Bei der Suche nach geeigneten Flächen hat 

zwar der Vorhabenträger in Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehör-

den soweit wie möglich Staatswaldflächen herangezogen. Da aber im betroffe-

nen Wald weiter geeignete Flächen nicht zur Verfügung stehen, mussten die 

Waldflächen der Beteiligten mit beplant werden. Ein Verzicht auf diese Fläche ist 

deshalb nicht möglich.  

Da Entschädigungsfragen, die im Zusammenhang mit dem Nutzungsverzicht 

stehen, nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Ent-

schädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der Inanspruchnah-

me ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer V,2.1). Im Übri-

gen sind Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit trotz Nut-

zungsverzicht noch zulässig. 

2.11  Beteiligter                

Der Einwänder fordert mit der Einwendung vom 09.10.2006 die Anlage von Wild-

brücken oder Wildunter- oder –überführungen sowie die Anlage von Wildschutz-

zäunen entlang der gesamten Autobahn sowie ein Ausgleich der Jagdwertminde-

rung des Jagdbezirkes, da die Autobahn jeglichen Wildwechsel in östlicher Rich-

tung verhindert, wodurch der Jagdwert in erheblichem Maße beeinträchtigt wer-

de. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Eigenjagdbezirk Harth umfasst eine jagdliche Fläche von ca. 120 ha; der Be-

zirk liegt nordwestlich der geplanten Autobahn A 49 zwischen Bau-km 46+800 

bis zur Kreisgrenze (Bau-km 47+600).  

Den Forderungen des Einwänders wird durch die Planung weitestgehend Rech-

nung getragen. Es sind Querungsmöglichkeiten insbesondere im Bereich der 

Bauwerke Nr. 117 und 118 sowie der Talbrücke über das Käsbachtal gegeben, 

so dass die Trennwirkung der Trasse minimiert und weiterhin Wechselbeziehun-

gen der Wildtiere ermöglicht werden. Außerdem wird entlang der Trasse beidsei-

tig ein Wildschutzzaun errichtet, so dass Wildunfällen vermieden werden. Der Ei-

genjagdbezirk wird um ca. 3 ha durch für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch 

genommenen Flächen, die nicht mehr bejagt werden können, verkleinert. Hinzu 

kommt die Fläche, die im Umkreis von 300 m des Wilddurchlasses Bauwerk Nr. 

117 im Eigenjagdbezirk Hardt liegt. Hinsichtlich der Entschädigungsfragen wird 
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auf die Ausführungen unter C, Ziffer V,1.7 [Grundsätzliches für die Entschädi-

gung für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen und Eigenjagdbezirken] 

verwiesen. 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise – mit Ausnahme zur Existenzfrage, zum Ersatzland und zur Aus-

gleichsmaßnahme – gelten, zurückzuweisen. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.12  Beteiligte                

Die Einwänderin fordert mit der Einwendung vom 09.10.2006 die Anlage einer 

Wildbrücke sowie die Anlage von Wildschutzzäunen entlang der gesamten Auto-

bahn sowie ein Ausgleich der Jagdwertminderung des Jagdbezirkes, da die Au-

tobahn jeglichen Wildwechsel in östlicher Richtung verhindert, wodurch der 

Jagdwert in erheblichem Maße beeinträchtigt werde. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Von dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk von insgesamt 700 ha wird im nord-

westlichen Bereich eine Fläche von ca. 50 ha abgetrennt, dennoch kann unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Querungsmöglichkeiten, insbesondere im 

Bereich der Bauwerke Nr. 117 und 118 sowie der Talbrücke über das Käsbachtal 

(siehe C, Ziffer V,2.11) kein zusätzliches Bauwerk im Hinblick auf die abgetrennte 

Teilfläche dem Träger der Straßenbaulast im Planfeststellungsbeschluss aufer-

legt werden. Überdies wird entlang der Trasse beidseitig ein Wildschutzzaun er-

richtet. Somit Wildunfälle vermieden und das Wild kann die A 49 im Bereich der 

Bauwerke queren. Den Forderungen des Einwänders wird durch die Planung 

weitestgehend Rechnung getragen. Die darüber hinausgehenden Einwendungen 

waren zurückzuweisen. 

Hinsichtlich der Entschädigungsfragen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer 

V,1.7 [Grundsätzliches für die Entschädigung für die Beeinträchtigungen von ge-

meinschaftlichen und Eigenjagdbezirken] verwiesen. Da Entschädigungsfragen 

nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungs-
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verfahren geregelt werden, waren die sich aus der festgestellten Planung erge-

benden Entschädigungsfragen in das gesondert von der Planfeststellung durch-

zuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grund-

sätzliches für das Entschädigungsverfahren]).  

2.13  Beteiligte                

Die Einwänder wenden sich mit gleichlautenden Schreiben vom 20.10.2006 ge-

gen das Bauvorhaben und machen grundsätzliche Einwendungen geltend ge-

macht. Ein Einwänder hat mit Schreiben vom 20.10.2006 grundsätzliche Einwen-

dungen vorgebracht (siehe C, Ziffer V,2.43). Weiterhin legten sie ein Schreiben 

vor, das ist im Wesentlichen mit der Einwendung des Beteiligten unter C, Ziffer 

V,2.1 identisch ist, ergänzt um betriebsbezogene Angaben. 

Zwei Einwänder haben mit Schreiben vom 16.08.2010 im Änderungsverfahren 

Einwendungen gegen die Maßnahme A13 südwestlich Florshain vorgetragen; in-

soweit entsprechen diese Einwendungen inhaltlich den unter C, Ziffer V,2.18, 

2.39, 2.43 bis 2.49 behandelten Einwendungen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligte wird grundstücksmäßig durch die Inanspruchnahme von Eigen-

tumsflächen für Ausgleichsmaßnahmen betroffen: 

Tabelle 33: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2.037 Wiera 1 24 7.115 448 - - A10 

Summe: 448 - -  

Die Einwendungen waren, soweit ihr mit der vorgenommenen Planänderung 

nicht Rechnung getragen werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 erge-

benden Gründen, die in gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Das Straßen-

bauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 

1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet. Auf die vorste-

hende Grundstücksinanspruchnahme durch die Maßnahme A10 kann nicht ver-

zichtet werden. Diese Maßnahme ist aus artenschutzrechtlichen Gründen auf 

den gewählten Grundstücken notwendig. Dazu gehört das Flurstück 24 der Ein-

wänder. 

Zu den gegen die Ausgleichsmaßnahme A13 geltend gemachten Bedenken ist 

anzumerken, dass mit den im 1. Planänderungsverfahren ausgelegten Unterla-

gen keine konkreten Flächen oder Flurstücke sondern lediglich großräumige 

Suchräume abgegrenzt werden. Der Raum nördlich von Wasenberg stellt nur ei-
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nen kleinen Teil des Suchraums dar. Die Umsetzung der Maßnahmen wird mit-

tels vertraglicher Regelungen mit Entschädigung auf freiwilliger Basis erfolgen. 

Dementsprechend ergibt sich für die Einwänderin keine konkrete Betroffenheit 

von Eigentums- oder Pachtflächen. Wenn sie zu einer vertraglichen Regelung 

nicht bereit ist, wird sie auch freiwillig nicht betroffen sein. Darüber hinaus ist in 

der 2. Planänderung der Maßnahmenkomplex A13 überprüft und der Flächenbe-

darf wesentlich reduziert worden. Die in der 1. Planänderung in die Planung auf-

genommenen Feldlerchenfenster (Maßnahme A13b) entfallen und der Umfang 

der Blühflächen (Maßnahme A13a) wurde wesentlich reduziert (siehe C, Ziffer 

IV,7.5). Wie dort und auch unter C, Ziffer V,2.39 dargelegt, hat die Prüfung der 

Planfeststellungsbehörde ergeben, dass über die erforderliche CEF-Maßnahme 

mit 2,6 ha hinaus zusätzlich weitere Flächen gemäß der Eingriffsregelung zur 

Kompensation der mittelbar beeinträchtigten Flächen entlang der A 49 (100 m-

Wirkzone) unter Berücksichtigung des Prognoseverkehrsaufkommens die Aus-

weisung zusätzlicher Flächen als Blühflächen für die Feldlerche notwendig sind. 

Dementsprechend wurden dem Vorhabenträger im Planfeststellungsbeschluss 

die Durchführung zusätzliche Maßnahmen in einer Größe von insgesamt 2,4 ha 

auferlegt (siehe unter A, Ziffer V,2 Punkt 46). Die dementsprechend festgestellte 

Maßnahme A13a bedeutet jedoch keine konkrete Betroffenheit der Grundstücke 

der Einwänder (siehe auch unter C, Ziffer V,2.13). Hierfür ist die Erstellung einer 

konkreten Maßnahmenplanung erforderlich (siehe A, Ziffer VI,16 Punkt 12).  

Die festgestellten Maßnahme A13a bedeutet jedoch keine konkrete Betroffenheit 

der Grundstücke der Einwänder. 

Die Einwänder bewirtschaften nach eigenen Angaben insgesamt 13,5 ha Acker- 

und Grünland. Es handelt sich um Eigentumsflächen. Etwa 3,1 ha Grünland sind 

verpachtet. Der Verlust der bewirtschafteten Fläche beträgt insgesamt unter 0,1 

ha, dies sind ca. 0,4% und damit weniger als 5%. Damit ist eine Existenzgefähr-

dung nicht gegeben. 

Die von den Einwändern angesprochenen grundsätzlichen Einwendungen gegen 

das Bauvorhaben können nicht zu einer anderen Entscheidung führen; auf die 

Ausführungen unter C, Ziffer I,6.4 sowie C, Ziffer IV,6.2 und 6.3 oder C, Ziffer 

V,1.11 (siehe auch die diesbezüglichen Ausführungen zu C, Ziffer V,2.43). 

Soweit die Beteiligten existenzielle Bedenken vorgetragen haben, wurde vom 

Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prüfung veranlasst mit 

dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung gegeben ist. 

Über die aus der dauerhaften Inanspruchnahme eines Grundstücks der Beteilig-

ten sich ergebenden Entschädigungsansprüche kann in dem Planfeststellungs-

beschluss nicht entschieden werden. Die Entschädigungsfragen sind in dem ge-
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sondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Ent-

schädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur 

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). Die Einwänder waren insoweit 

auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen. 

2.14  Beteiligte                

Der Einwänder bot mit Schreiben vom 17.10.2006 in der Gemarkung Wiera lie-

gende Flächen zum Tausch mit einer Fläche in der Gemarkung Leimsfeld an.  

Die Einwendung ist erst am 30.10.2006 und damit nach Ablauf der Einwendungs-

frist am 25.10.2006 bei der Anhörungsbehörde eingegangen. Er ist damit mit der 

Einwendung ausgeschlossen (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer I,6.3 [Ver-

fristung von Einwendungen (materielle Präklusion)]). Hierüber wurde er vom Re-

gierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 07.10.2010 informiert.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 ist festzustellen, dass eine unmittelbare Betroffen-

heit nicht erkennbar ist. Die Verwendbarkeit der angebotenen Grundstücke wird 

im Rahmen des eingeleiteten Flurbereinigungsverfahrens geprüft. Allerdings 

konnte der Träger der Straßenbaulast einen Tausch mit dem gewünschten 

Tauschgrundstück im Anhörungsverfahren nicht zusagen.  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen. 

2.15  Beteiligte                

Die Einwendung vom 16.10.2006 ist im Wesentlichen mit der Einwendung des 

Beteiligten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Be-

triebsflächen. Ergänzend führt sie aus, dass zwei zusammenhängende langfristig 

verpachtete Flurstücke in Anspruch genommen würden, deren Restflächen nur 

noch schwer zu verpachten sein werden. Sie beantragte gleichwertiges Ersatz-

Ackerland.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes fest-

zustellen: 

Die Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen: 
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Tabelle 34: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

1.093* 

1.090* 

Treysa 

Treysa 

3 

3 

1/2 

2 

2.767 

8.810 

2.767 

2.147 

- 

1.261 

- 

Summe: 4.914 1.261 - 

* Anmerkung: lfd. Nr. 1.093 und 1.090 wurden in der 2. Planänderung in 1.097 und 1.094 geändert, 

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise – mit Ausnahme zur Existenzfrage, zum Ersatzland und zur Aus-

gleichsmaßnahme – gelten, zurückzuweisen. Die beiden Grundstücke werden für 

das Straßenbauvorhaben benötigt. Der Neubau der A 49 dient dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG und ist in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV und 

V,1). Deshalb kann auf die vorgesehene Inanspruchnahme, auch vorüberge-

hend, nicht verzichtet werden. 

In dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren wird die Frage des Ersatzlandes 

für Eigentumsbetroffene geprüft, wobei allerdings landwirtschaftliche Betriebe bei 

der Zuteilung von Flächen bevorzugt werden. Nicht ausgleichbare Ansprüche 

werden finanziell abzugelten sein. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.16  Beteiligter               

Der Beteiligte schloss sich mit der Einwendung vom 23.10.2006 dem Vorbringen 

des Kreisbauernverbandes. Außerdem wies er im Hinblick auf die Existenzfähig-

keit des Betriebes auf die Erweiterung des Betriebes hin.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. Und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Fol-

gendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig für Ausgleichsmaßnahmen in Eigentums-

flächen wie folgt betroffen: 
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Tabelle 35: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

3.048 Wiera 115 63 4.773 272 - - A10 

Summe: 272 - -  

Die Einwendung war, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung getragen 

werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die in 

gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Das Grundstück wird für die Durchfüh-

rung der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahme A10 benötigt. Diese 

Grundstücksinanspruchnahme, auf die nicht verzichtet werden kann, ist für den 

Beteiligten zumutbar. Der Einwänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben ins-

gesamt 111 ha Acker- und Grünland, davon 16,5 ha Eigentums- und 94,5 ha 

Pachtflächen. Für eine differenzierte fachgutachterliche Stellungnahme hat der 

Beteiligte Betriebsdaten dem ASV Kassel geliefert. Angesichts der geringfügigen 

Inanspruchnahme kann vorliegend nicht von einer Existenzgefährdung des Be-

triebes gesprochen werden. Die Inanspruchnahme liegt weit unter 5% (siehe die 

Ausführungen unter C, Ziffer V,1.3). In dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfah-

ren wird die Frage des Ersatzlandes für landwirtschaftliche Betriebe geprüft und 

nach Möglichkeit flächenmäßig ausgeglichen. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.17  Beteiligter                

Der Einwänder bat mit Schreiben vom 23.10.2006 um Berücksichtigung der Vor-

schläge des KBV. Er wandte sich weiterhin gegen die Lage der Trasse in gerin-

ger Entfernung von Florshain, so dass eine erhebliche und dauerhafte Lärmbe-

lastung zu erwarten sei, welche die vorhandene Wohnqualität erheblich beein-

trächtigen werde. Eine gesundheitsschädliche Belastung durch den zu erwarten-

den dauerhaften Geräuschpegel sei nicht auszuschließen. Er forderte geeignete 

Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche und eine Entschädigung für Wert-

minderung und Unannehmlichkeiten. Außerdem forderte er Austauschflächen für 

die in Anspruch genommenen Grundstücke. 
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Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgen-

des festzustellen: 

Die Beteiligten sind grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 36a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.034* 

1.030* 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

14 

15 

21.500 

35.869 

4.372 

3.955 

1.334 

1.422 

- 

- 

Summe: 8.327 2.756 - 

Anmerkung: In der 2. Planänderung wurde die lfd. Nr. 1.034 in 1.036 und 1.030 in 1.032 geändert.  

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 36b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.034 

1.030 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

14 

15 

21.500 

35.869 

13.678 

3.325 

- 

- 

- 

261 

A4.1 
A4.1,A10, 
A12 

Summe: 17.003 - 261  

Die Einwendung war, soweit ihr mit der vorgenommenen Planänderung nicht 

Rechnung getragen werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden 

Gründen, die in gleicher Weise gelten, zurückzuweisen.  

Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet 

(siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV und V,1). Auf die vorstehende Grund-

stücksinanspruchnahme kann nicht verzichtet werden. Dies gilt auch für die 

Maßnahmen A4.1, A10 und A12 (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV,7.5). Im 

Übrigen wird in dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren die Frage des Er-

satzlandes insbesondere für die landwirtschaftlichen Betriebe geprüft und nach 

Möglichkeit der Flächenverlust flächenmäßig ausgeglichen. 

Darüber hinaus gehen von der A 49 keine unzumutbaren Beeinträchtigungen 

durch Verkehrsimmissionen aus (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV,6). Hin-

sichtlich der geltenden gemachten Wertminderung wird auf die Ausführungen zu 

C, Ziffer V,1.11 verwiesen. 

Über die aus der dauerhaften bzw. vorübergehenden Inanspruchnahme der 

Grundstücke des Beteiligten sich ergebenden Entschädigungsansprüche kann in 



Planfeststellungsbeschluss - 779 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

dem Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden werden. Die Entschädigungs-

fragen sind in dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Ent-

schädigungsverfahren zu regeln (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

Der Einwänder war insoweit auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen. 

2.18  Beteiligter             

Die Einwendung vom 02.10.2006 ist im Wesentlichen mit der Einwendung des 

Beteiligten unter C, Ziffer V,2.1 identisch, bezieht sich aber auf die eigenen Be-

triebsflächen. Im Planänderungsverfahren hat der Beteiligte mit Schreiben vom 

30.08.2010 ergänzende Einwendungen vorgetragen. Er erklärte, dass er grund-

sätzlich nicht bereit sei, unter den Bedingungen des HIAP entsprechende Flä-

chen für Blühstreifen zur Verfügung zu stellen, da die Böden in dem Suchraum 

nördlich von Wasenberg zu wertvoll seien und da er die Flächen dringend für 

seinen Betrieb benötige. Außerdem widersprach er der Anlage von Blühstreifen 

im Umfang von 21 ha, da diese Flächen für die wirtschaftenden Betriebe der Re-

gion dringend benötigt würden. Er schlug die Erweiterung der Suchräume um 

weitere Flurstücke vor (siehe C, Ziffer V,2.13, 2.39, 2.43 bis 2.49). 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgen-

des festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 37a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.053* 

1.091* 

1.031* 

1.034* 

Florshain 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

4 

3 

4 

4 

92/33 

10 

80/31 

81/31 

8.550 

14.141 

12.625 

6.579 

2.968 

4.356 

4.453 

155 

1.050 

1.543 

3.018 

334 

- 

Summe: 11.932 5.945  

Anmerkung: In der 2. Planänderung wurden die lfd. Nr. 1.053, 1.087, 1.029 und 1.032 in lfd. Nr. 1.053, 1.091, 
1.031 und 1.034 geändert.  

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 37b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.029* 

1.032* 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

80/31 

81/31 

12.625 

6.579 

- 

- 

- 

- 

68 

61 

A12 

A12 

Summe: - - 129  

Anmerkung: In der 2. Planänderung wurden die lfd. Nr. 1.029 und 1.032 in lfd. Nr. 1.031 und 1.034 geändert.  

c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 37c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.057* 

1.046* 

1.043* 

Florshain 

Florshain 

Florshain 

4 

4 

4 

31 

35 

36 

5.355 

5.097 

7.550 

1.514 

1.945 

3.460 

859 

1.552 

102 

- 

Summe: 6.919 2.513 - 

Anmerkung: In der 2. Planänderung wurden die lfd. Nr. 1.057, 1.046 und 1.043 in lfd. Nr. 1.059, 1.048 und 
1.045 geändert.  

Die Einwendungen waren, soweit ihr mit der Planänderung nicht Rechnung ge-

tragen werden konnte, aus den sich aus C, Ziffer V,2.1 ergebenden Gründen, die 

in gleicher Weise gelten, zurückzuweisen. Die Planänderung beruht im Wesentli-

chen auf der bereits am 26.06.2009 mit den Kreisbauernverbänden Schwalm-

Eder und Marburg-Biedenkopf erörterten Maßnahmen zur Minderung der vorha-

benbedingten Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen. 

Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet 

(siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV und V,1). Auf die vorstehende Grund-

stücksinanspruchnahme für die Trasse und die Nebenanlagen kann nicht ver-

zichtet werden. Dies gilt auch für die geplante Maßnahme A12, die gleichfalls er-

forderlich und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV,7.5).  

Aufgrund des Vorbringens zur Flächeninanspruchnahme ergeben sich nach der 

fachgutachterlichen Prüfung keine autobahnbedingten Existenzfragen. Der Ein-

wänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 19,3 Acker- und Grün-

land, davon 9,4 ha Eigentums- und 9,7 ha Pachtflächen. 0,9 ha sind verpachtet. 

Die vom Vorhabenträger aufgrund der seitens des Einwänders aufgeführten exis-

tenziellen Bedenken in Auftrag gegeben fachliche Überprüfung kommt zu dem 

Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung eintritt. Es gehen 

zwar ca. 1,7 ha (dies entspricht 8,8%) verloren, doch der Betrieb war schon vor 

diesem eintretenden Verlust nicht existenzfähig. Das ASV Kassel hat jedoch dar-
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gelegt, dass dem Beteiligten nach Möglichkeit entsprechend geeignetes Tausch-

land außerhalb des Planfeststellungsverfahrens angeboten werden soll.  

Die Ausgleichsmaßnahme A13 bestehend aus den Teilmaßnahmen A13a (Anla-

ge von Buntbrachen und Blühstreifen) und A13b (Anlage von Feldlerchenfens-

tern) ist im ersten Planänderungsverfahren aus artenschutzrechtlichen Gründen 

vorgesehen worden. Wie aus den ausgelegten Unterlagen ersichtlich, wurden 

keine konkreten Flächen oder Flurstücke sondern lediglich großflächige Such-

räume abgegrenzt. Dabei stellt der angesprochene Raum nördlich von Wasen-

berg nur einen kleinen Teil des Suchraumes dar. Die Umsetzung der Maßnah-

men sollte mittels vertraglicher Regelungen mit Entschädigung auf freiwilliger Ba-

sis erfolgen. Dem entsprechend ergibt sich für den Beteiligten keine konkrete Be-

troffenheit von Eigentums- oder Pachtflächen.  

Darüber hinaus ist in der 2. Planänderung der Maßnahmenkomplex A13 über-

prüft und der Flächenbedarf wesentlich reduziert worden. Die in der 1. Planände-

rung in die Planung aufgenommenen Feldlerchenfenster (Maßnahme A13b) ent-

fallen und der Umfang der Blühflächen (Maßnahme A13a) wurde wesentlich re-

duziert (siehe C, Ziffer IV,7.5). Wie dort und unter C, Ziffer V,2.13 und 2.39 dar-

gelegt, hat die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ergeben, dass über die er-

forderliche CEF-Maßnahme mit 2,6 ha hinaus zusätzlich weitere Flächen gemäß 

der Eingriffsregelung zur Kompensation der mittelbar beeinträchtigten Flächen 

entlang der A 49 (100 m-Wirkzone) unter Berücksichtigung des Prognosever-

kehrsaufkommens die Ausweisung zusätzlicher Flächen als Blühflächen für die 

Feldlerche notwendig sind. Dementsprechend wurden dem Vorhabenträger im 

Planfeststellungsbeschluss die Durchführung zusätzliche Maßnahmen in einer 

Größe von insgesamt 2,4 ha auferlegt (siehe unter A, Ziffer V,2 Punkt 46). Die 

dementsprechend festgestellte Maßnahme A13a bedeutet jedoch keine konkrete 

Betroffenheit der Grundstücke der Einwänder (siehe auch unter C, Ziffer V,2.13). 

Hierfür ist die Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung erforderlich (siehe 

A, Ziffer VI,16 Punkt 12). Im Übrigen wäre eine Erweiterung der Suchräume 

grundsätzlich möglich, soweit zusätzliche Flächen die grundsätzlichen Anforde-

rungen für die Feldlerche erfüllen. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

V,2.1). Im Übrigen ist beabsichtigt im angeordneten Flurbereinigungsverfahren 

den Flächenverlust nach Möglichkeit zu kompensieren (siehe C, Ziffer IV,11.4). 
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2.19  Beteiligter             

Die Einwänder richtet sich mit Einwendung vom 12.10.2006 gegen die Planung 

als Pächter eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs. Die Schwerpunkte 

des Betriebes liegen im Zuckerrübenanbau sowie Getreide- und Rapsanbau mit 

Saatgutvermehrung. Er werde durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den 

Teilabschnitt VKE 20 mit der Maßnahme E3 betroffen. Für die VKE 30 sei vorge-

sehen, eine ackerbaulich genutzte Fläche von 20,80 ha aus der landwirtschaftli-

chen Produktion zu nehmen bzw. nur noch die Nutzung als Extensivgrünland zu-

zulassen. Da es sich bei dem Betrieb um einen Ackerbaubetrieb handele, beste-

he keinerlei Möglichkeit zur wirtschaftlichen Nutzung des extensiven Grünlandes. 

Die vorliegende Planung berücksichtige in keinster Weise die derzeitig vorhan-

denen Bewirtschaftungsgrenzen innerhalb des Schwalmbeckens. Bei der vorge-

legten Planung würden sowohl in westlicher als auch in nördlicher Richtung 

Ackerflächen, die derzeit stillgelegt seien, verbleiben, die nicht in die Natur-

schutzkonzeption hineinpassen, sofern der Ackerbau auf diesen Flächen wieder 

aufgenommen werde. Ebenso wäre die Bewirtschaftung dieser relativ klein struk-

turierten Ackerflächen langfristig nicht sinnvoll. Er schlug eine Änderung der Pla-

nung dahingehend vor, die in westlicher bzw. nördlicher Richtung gelegenen Still-

legungsflächen und Ackerflächen in die Ersatzplanung einzubeziehen. Zudem 

handele es sich bei den Flurstücken 10 und 12 um vorübergehend stillgelegte 

Ackerflächen und nicht um Intensivgrünland. Als Alternative schlug der Beteiligte 

die vom Betrieb am weitesten entfernt liegenden Flächen in der Gemarkung 

Leimbach, Flur 4, Flurstücke 4/1 und 7/1 als Ersatzmaßnahme zu beplanen. Die-

se Flächen seien Ackerland, allerdings vorübergehend stillgelegt. Außerdem 

wurde angeregt, in der Leimbachaue befindliche Flächen, die sich ebenso mitten 

im Vogelschutzgebiet befinden, naturschutzrechtlich aufzuwerten. Gleichzeitig 

sollte die Ersatzmaßnahme E2, in Verbindung mit E3 aus der VKE 20, reduziert 

werden. Ein angesprochener Bereich solle ausschließlich der Umwandlung von 

Ackerflächen in Extensivgrünland vorbehalten bleiben. Eine weitere Gestaltung 

mit Blänken, Flutmulden sowie Anlagen eines Weihers sollte in diesem Bereich 

unterbleiben. Solche Maßnahmen würden in den Bereich der Leimbachaue pas-

sen. Andere bezeichnete Flächen sollten weiter ackerbaulich bewirtschaftet wer-

den können. Dies hätte den Vorteil, dass die wertvollen hofnahen Ackerflächen 

weiterhin von mir bewirtschaftet werden könnten. Auch ergäben sich keine Kon-

flikte mit dem benachbarten Flugplatz des Flugsportvereins Ziegenhain. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 
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Über die Maßnahme E3 für die VKE 20 ist mit dem Planfeststellungsbeschluss 

vom 20.09.2007 abschließend entschieden worden. 

Bezogen auf die geplanten Ersatzmaßnahmen für die VKE 30 hatte der Vorha-

benträger den Vorschlag nach Reduzierung der Maßnahmenfläche im Rückhal-

tebecken und Verlegung von etwa 12,6 ha in die Leimbachaue in der ersten 

Planänderung aufgegriffen. Die im Rückhaltebecken verbleibende Maßnahmen-

fläche wurde in Verbindung mit der Fläche für die VKE 20 entsprechend dem 

weiteren Vorschlag des Einwänders arrondiert und so platziert, dass eine gut 

bewirtschaftbare Ackerfläche verbleibt. 

Daraus ergab sich für den Beteiligten folgende Inanspruchnahme von Pachtflä-

chen für die Ersatzmaßnahme E5 in der Leimbachaue: 

Tabelle 38: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18.011

18.013* 

Leimbach 

Leimbach 

4 

4 

4/1 

7/1 

67.170 

59.252 

64.650 

57.162 

2.304 

2.090 

- 

- 

E5 

E5 

Summe: 121.812 4.394 -  

Anmerkung: In der 2. Planänderung wurde die lfd. Nr. 18.013 in lfd. Nr. 18.044 geändert.  

Nach der vom ASV Kassel vorgenommenen Überprüfung sind die gepachteten 

Flurstücke 4/1 und 7/1 auch nach der 2. Planänderung weiterhin Bestandteil des 

Maßnahmenkomplexes E5 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Die ehemaligen Ackerflächen 

sind gegenwärtig stillgelegt bzw. aus der Produktion genommen und könnten je-

derzeit wieder umgebrochen werden. Da sich diese Flächen inzwischen ökolo-

gisch entwickelt haben stellen sie geeignete Kompensationsflächen dar mit dem 

Ziel, sie im Rahmen der Kompensationsplanung auf Dauer sicherzustellen. Auf 

die Einbeziehung dieser Grundstücke in den Maßnahmenkomplex E5 konnte da-

her auch im Rahmen der Planänderung in Bezug auf die Leimbachaue nicht ver-

zichtet werden. Damit treten für den betroffenen Landwirt, der für die Flächen-

stillegung Fördermittel erhält, keine unzumutbaren Nachteile ein. Denn hierfür 

wird eine Regelung vom Vorhabenträger im Entschädigungsverfahren unter Be-

achtung der geltenden Vorschriften getroffen.  

Eine Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebs des Beteiligten ist 

ausgeschlossen, weil dem Betrieb zwar wirtschaftliche Nachteile entstehen kön-

nen, diese jedoch nicht so erheblich sind, dass der Betrieb in seiner gesicherten 

längerfristigen Existenz gefährdet wird. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 
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Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren). 

2.20  Beteiligte             

Die Beteiligte trägt mit Schreiben vom 20.10.2010, dass Bedenken in Bezug auf 

die Trinkwasserversorgung für das Silberwäldchen durch einen oberflächlichen 

Brunnen (Trinkwasseranlage mit 2 Druckbehältern) bestünden. Diese könne 

während der Bauarbeiten im Wassereinzugsbereich in der Wasserqualität beein-

trächtigt bzw. die Quelle könne durch Grundwasserveränderungen versiegen. 

Daher beantragte sie, dass auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast die 3 

Häuser im Silberwäldchen an die öffentliche Trinkwasserversorgung der Stadt 

Schwalmstadt anzuschließen sind. Außerdem stellte sie Anträge auf Wertminde-

rung für das bebaute Grundstück, Flur 5, Flurstück 45/8, Gemarkung Treysa, und 

das dort befindliche Eigenheim Silberwäldchen 7. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Zunächst ist festzustellen, dass eine Beeinträchtigung des Grundwasserleiters 

nicht zu erwarten ist. Die Planfeststellungsbehörde geht auf der Grundlage der 

Erwiderung des ASV Kassel davon aus, dass auch die Baudurchführung weder 

die Quelle in der Wasserqualität beeinträchtigen noch die Quelle durch Grund-

wasserveränderungen versiegen wird. Von einer unzumutbaren Beeinträchtigung 

des Grundwasserleiters wird daher nicht ausgegangen. Wäre dies dennoch der 

Fall wäre der Vorhabenträger gehalten, bei der Baudurchführung des Vorhabens 

eine adäquate Ersatzwasserbeschaffung herzustellen. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass der Betroffenen für die Wassernutzung eine wasserrechtliche Erlaub-

nis erteilt wurde und damit steht der Beteiligen ein Recht zur Entnahme von 

Wasser aus der Quelle als Trinkwasser seit alters her zu. Zwar kann ein An-

schlusszwang an die öffentliche Trinkwasserversorgung weder der Vorhabenträ-

ger noch die Planfeststellungsbehörde anordnen. Dennoch wäre der Vorhaben-

träger verpflichtet, Maßnahmen, wie die Verlegung von Anschlussleitungen, zu 

entschädigen, wenn durch das Vorhaben eine Beeinträchtigung der Quelle und 

damit der Wasserqualität mit der Folge, dass dadurch das Wasser nicht mehr als 

Trinkwasser nutzbar wäre, eintreten würde (siehe den Vorbehalt unter A, Ziffer 

V,16 Punkt 10). Treten also wider Erwarten Nachteile ein, steht der Betroffenen 

hierfür eine Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG zu (siehe C, Ziffer 

V,1.8). In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Planfeststel-

lungsbeschluss vom 20.09.2007, S. 830, verwiesen. Dort ist unter Eintritt von 
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Nachteilen den Beteiligten ein Anspruch gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG ge-

gen den Träger der Straßenbaulast auf Schaffung einer Ersatzanlage dem Grun-

de nach zuerkannt worden. Dies kann, wie von den Beteiligten beantragt, durch 

die Übernahme der entsprechenden Kosten für die Anschlussleitung durch den 

Vorhabenträger erfolgen. 

Im Übrigen wird das Niederschlagswasser von Fahrbahnflächen der A 49 ge-

sammelt und über Rückhaltebecken im Bereich der Biedenbacher Teiche zur 

Wiera abgeleitet.  

Zur Minimierung der Betroffenheit der Seitentäler der Wiera, wie dem Silberbach-

tal mit den Biedenbacher Teichen, ist ein Talbauwerk vorgesehen. Die Trennwir-

kung der Trasse, auch im Hinblick auf die Naherholungsfunktionen wird erheblich 

minimiert. Die Verbindung wird aufrechterhalten. Zudem sind in den Talräumen 

sind die Belastungen auf Grund der Abschirmung durch die Brückenkonstruktion 

verhältnismäßig gering. Verbleibende, unvermeidbare Beeinträchtigungen der 

Erholungsfunktion müssen hingenommen werden.  

Darüber hinaus gehen von der A 49 keine unzumutbaren Beeinträchtigungen 

durch Verkehrsimmissionen aus (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV,6).  

Hinsichtlich der geltenden gemachten Wertminderung wird auf die Ausführungen 

zu C, Ziffer V,1.11 verwiesen. 

2.21  Beteiligte             

Die Einwänderin wendet sich mit ihrer Einwendung vom 24.10.2006 grundsätz-

lich gegen die Planung. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligte wird für die Straßenbaumaßnahme in Eigentumsflächen wie folgt 

betroffen: 

Tabelle 39: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.029 Speckswinkel 18 7/1 16.183 43 - - 

Summe: 43 - - 

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe die Ausführungen unter C, Zif-

fer IV und V,1). Auf die vorstehende Grundstücksinanspruchnahme kann nicht 

verzichtet werden. Zu den grundsätzlichen Bedenken wird auf die Ausführungen 

unter C, Ziffer IV, insb. IV,18, verwiesen. 
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Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.22  Beteiligte             

Die Einwänder fordern mit Schreiben vom 12.10.2006 Ersatzflächen für die in 

Anspruch genommenen Eigentums- und Pachtflächen im Bereich des Kälbach-

tals und dem Forst Neustadt zur Weiterführung ihres landwirtschaftlichen Voller-

werbsbetriebs. Ansonsten lehnen sie die Maßnahme ab. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligten werden grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 40a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.121 

5.122 

5.123 

5.012 

6.141 

4.101 

Momberg  

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Neustadt 

2 

2 

2 

3 

3 

12 

140 

141 

142 

185 

190 

60 

908 

1.116 

3.900 

3.182 

1.687 

3.518 

9 

10 

29 

544 

375 

1.034 

- 

- 

- 

159 

77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 2.001 238 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 40b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.056 

10.057 

10.061 

10.066 

5.139 

4.101 

Momberg  

Momberg  

Momberg  

Momberg  

Momberg  

Neustadt 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

9 

10 

11 

14 

127 

60 

1.707 

3.166 

5.815 

2.269 

10.370 

3.518 

127 

229 

403 

161 

10.370 

221 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A10 

A10 

A10 

A10 

A7.1 

G5 

Summe: 11.511 - -  

Die grundsätzliche Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorha-

ben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG 
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dient, in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe die Ausführun-

gen unter C, Ziffer IV und V,1). Auf die vorstehende Grundstücksinanspruchnah-

me kann nicht verzichtet werden. Dies gilt auch für die Durchführung der Aus-

gleichs- und Gestaltungsmaßnahme A10 und A7.1 sowie G5, die teilweise auf 

Grundstücken der Beteiligten durchgeführt werden müssen (siehe C, Ziffer IV,7.5 

und 7.3.3).  

§ 74 Abs. 2 HVwVfG bietet der Planfeststellungsbehörde keine Handhabe, den 

Träger der Vorhaben die Bereitstellung von Ersatzflächen aufzuerlegen. Dabei 

handelt es sich um Entschädigungsfragen, die nicht im Planfeststellungsbe-

schluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden. 

Daher waren die sich aus der Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfra-

gen in das gesondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungs-

verfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädi-

gungsverfahren] und C, Ziffer V,2.1). Im Übrigen wird in dem eingeleiteten Flur-

bereinigungsverfahren die Frage des Ersatzlandes insbesondere für die landwirt-

schaftlichen Betriebe geprüft und nach Möglichkeit ein flächenmäßiger Ausgleich 

angestrebt. 

2.23  Beteiligte             

Die Einwänderin gab zur Niederschrift bei Stadt Neustadt (Hessen), dass sie mit 

Veräußerung des Grundstücks einverstanden sei, wenn das Gesamtgrundstück 

gekauft werde. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen; 

Tabelle 41: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.107 Neustadt 10 83 6.711 157 152 - 

Summe: 157 152 - 

Der Vorhabenträger hat dargelegt, dass im Rahmen des bereits eingeleiteten 

Flurbereinigungsverfahrens geprüft werde, ob eine Übernahme des gesamten 

Flurstückes zu Lasten des Vorhabenträgers möglich ist (siehe hierzu die Ausfüh-

rungen A, Ziffer VI,2.1 und C Ziffer V,1.9).  

Die Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss 

sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher waren 

die sich aus der Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das ge-
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sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflur-

bereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.24  Beteiligte             

Die Einwänderin beantragte mit Schreiben vom 19.10.2006 für das in Anspruch 

genommene Grundstück ihr ein gleichwertiges Tauschgrundstück zu überlassen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligte, die keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben vor-

brachte, wird grundstücksmäßig für Ausgleichsflächen in Eigentumsflächen wie 

folgt betroffen: 

Tabelle 42: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.026 Neustadt 12 96/1 10.335 10.335 - - A6.1 

Summe: 10.335 - -  

Zu dem Antrag ist anzumerken, dass § 74 Abs. 2 HVwVfG der Planfeststellungs-

behörde keine Handhabe bietet, den Träger der Vorhaben die Bereitstellung von 

Ersatzflächen aufzuerlegen. Der Vorhabenträger hat allerdings dargelegt, dass in 

dem für das Vorhaben eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren ein gleichwertiger 

Ersatz geleistet werde. Eigentumsbetroffene haben grundsätzlich Anspruch auf 

Ersatzland, allerdings werden landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von 

Flächen bevorzugt behandelt. Ansprüche die nicht durch Ersatzland ausgegli-

chen werden können, werden finanziell abgegolten. Weitergehende Ansprüche 

werden abgelehnt. 

Da die Beteiligte mit der Einwendung im Ergebnis Entschädigungsforderungen 

stellt, die grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschlie-

ßenden Entschädigungsverfahren zu regeln sind, war sie auf das gesondert von 

der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen 

(siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, 

Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung 

nach § 87 FlurbG]). 

2.25  Beteiligte             

Die Einwänder hatten in dem Schreiben vom 15.10.2006 beantragt, die betroffe-

nen Grundstücke insgesamt zu übernehmen. 
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Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligten, die keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben vor-

bracht haben, werden grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen; 

Tabelle 43: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.027 

4.023 

4.020 

Neustadt 

Neustadt 

Neustadt 

12 

12 

12 

17 

18 

19 

1.184 

937 

1.256 

311 

28 

1.237 

135 

90 

18 

- 

Summe: 1.576 243 - 

Der Vorhabenträger hat einer Übernahme der gesamten Flurstücke zu Lasten 

des Vorhabenträgers zugesagt (siehe hierzu die Ausführungen A, Ziffer VI,2.2).  

Die sich daraus ergebenden Entschädigungsfragen sind in dem gesondert von 

der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsfragen zu regeln. Daher 

waren die Beteiligten auf das Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, 

Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren]). 

2.26  Beteiligte             

Die Einwänderin hatten mit Schreiben vom 07.10.2006 ihre Bereitschaft zum 

Verkauf des betroffenen Grundstücks gegen Bereitstellung eines Ersatzgrund-

stücks erklärt. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligte, die keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben vor-

brachte, wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigentumsflä-

chen wie folgt betroffen; 

Tabelle 44: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.039 Neustadt 13 78 3.113 - 88 - 

Summe: - 88 - 

Der Vorhabenträger legte zutreffend dar, dass das Flurstück lediglich durch eine 

geringe vorübergehende Inanspruchnahme betroffen sei. Ein Eigentumsverlust 

trete deshalb nicht ein. Im Übrigen sei die angesprochenen Tauschflächen nicht 
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näher bezeichnet, so das auf das bereits eingeleitete Flurbereinigungsverfahren 

verwiesen werde.  

Die sich durch die Baumaßnahme ergebenden Entschädigungsfragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsfra-

gen zu regeln. Daher war die Beteiligte auf das Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.27  Beteiligte           

Zunächst ist anzumerken, dass hier die Einwendungen von neun unterschiedli-

chen Einwändern in Bezug auf Windenergieanlagen in den Gemarkungen 

Speckswinkel (sechs) und Erksdorf (vier) behandelt werden. 

Zwei Einwänder legten mit Schreiben vom 20.10.2006 im Ausgangsverfahren 

dar, dass sie Windenergieanlagen planen und bei Speckswinkel betreiben. Hier-

für hätten sie Grundstücke gepachtet. Der Autobahnneubau greife in das Recht 

am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein. Auf den gepachteten 

Grundstücken seien Ausgleichsflächen in Form von Leitstrukturen und Hecken 

vorgesehen. Die Teilflächen würden daher dauerhaft für den Betrieb der Wind-

energieanlagen benötigt. Eine Bereitstellung der gepachteten Teilflächen als 

Ausgleichsfläche sei gänzlich ausgeschlossen. Einer bemängelte, dass in den 

Unterlagen zum Windeignungsgebiet in der Gemarkung Speckswinkel keinerlei 

Ausführungen enthalten seien. Auch im Bestands- und Konfliktplan seien die be-

reits 4 Bestandsanlagen und weitere 5 bereits genehmigte Windenergieanlagen 

nicht dargestellt. Weiterhin bestritt er die Notwendigkeit der A 49, u.a. weil nach 

seiner Ansicht Alternativkonzepte wie „Güterverkehr auf der Schiene“ nur unge-

nügend verfolgt worden seien. Die A 49 sei nahezu eine reine Transitstrecke. Al-

lerdings seien zu Grunde gelegten Zahlen zum Verkehrsaufkommen bzw. zum 

Schadstoffaufkommen viel zu niedrig. 

Im ersten Änderungsverfahren trug ein Einwänder mit Schreiben vom 21.08.2010 

ergänzend vor, dass er Betreiber von 3 Windenergieanlagen in der Gemarkung 

Speckswinkel sei (auf den Flurstücken 2 und 8 in der Flur 22 und 6 in der Flur 20) 

sowie Pächter des Flurstückes 9 in der Flur 22).  

Ein Einwänder trug mit Schreiben 21.08.2010 vor, dass er die Errichtung eines 

Windenergieparks auf den Flurstücken 48 und 49 in der Flur 12, 60, 61 und 62 in 

der Flur 9, 7, 8 und 9 in der Flur 12 sowie 2 in der Flur 9 in der Gemarkung 

Erksdorf plane.  
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Ein weiterer Einwänder trug mit Schreiben 23.08.2010 vor, dass er drei Wind-

energieanlagen auf den Flurstücken 14 in der Flur 20, 10 und 11 in der Flur 22 

und 13 und 14 in der Flur 21 in der Gemarkung Speckswinkel betreibe.  

Ein Einwänder trug mit Schreiben 22.08.2010 vor, dass er einei Windenergiean-

lage auf den Flurstücken 17 und 18 in der Flur 20 der Gemarkung Speckswinkel 

betreibe.  

Vom Planfeststellungsverfahren in Verbindung mit der Veränderungssperre se-

hen sie sich in Rechten am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb be-

droht. Alle Einwänder führten im Einzelnen aus, dass südlich der Bestandswind-

energieanlagen Speckswinkel in nur rd. 800 m Entfernung Kunsthorste für den 

Rotmilan geplant seien. Von der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutz-

warten werde ein Mindestabstand von 1.000 m zwischen Brutplätzen und Wind-

energieanlagen empfohlen, der hier nicht eingehalten werde. Er regte an, dass 

Ausweichstandorte z.B. nordwestlich von Erksdorf im Bereich Emsdorf und 

Burgholz platziert werden sollten. Weiterhin seien südlich der Bestandswindener-

gieanlagen Speckswinkel in nur rd. 800 m Entfernung Kunsthorste für Waldoh-

reulen geplant. Auch hierzu regte er an, dass Ausweichstandorte z.B. nordwest-

lich von Erksdorf im Bereich Emsdorf und Burgholz platziert werden sollten. Au-

ßerdem seien in rd. 850 m südwestlich der Bestandswindenergieanlagen 

Speckswinkel und rd. 600 m südlich einer geplanten Windenergieanlage in 

Ersdorf Kunsthorste für den Schwarzmilan geplant. Unter Bezug auf den von der 

Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten genannten Mindestabstand 

von 1.000 m zwischen Brutplätzen und Windenergieanlagen empfahl er, Aus-

weichstandorte z.B. nordwestlich von Erksdorf im Bereich Emsdorf und Burgholz 

zu platzieren. Ferner seien westlich der geplanten Windenergieanlagen in der 

Gemarkung Erksdorf in Feldlerchensuchräumen vorgesehen. Da genügend 

Suchräume für Feldlerchenfenster im näheren Umfeld zur Verfügung stünden, 

sollte auf Bereiche der im RPM ausgewiesenen Windvorrangflächen großräumig 

verzichtet werden. Dazu verwies er auf das ornithologische Gutachten zu vier 

Windenergieanlagen östlich von Erksdorf (Büro für faunistische Fachfragen, Mai 

2010) und die darin enthaltenen Ausführungen zu Maßnahmen im Umfeld der 

Planung der A49. Schließlich merkte er an, dass zur Ermittlung und Darstellung 

der Lärmsituation (insbesondere in Speckswinkel und Erksdorf) in der Nacht 

sämtliche Bestandswindenergieanlagen sowie die genehmigten bzw. geplanten 

Windenergieanlagen zu berücksichtigen seien. Die früher erhobenen Einwen-

dungen hätten weiterhin Bestand. Die vorstehend grundsätzlichen Einwendungen 

wurden von Einwändern erst im Planänderungsverfahren vorgetragen.  
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Im 2. Planänderungsverfahren legten die zwei im Ausgangsverfahren beteiligten 

Unternehmen sowie zwei der im ersten Änderungsverfahren sich beteiligten Un-

ternehmen sowie drei weitere Unternehmen Einwendungen ein. 

Der erste Beteiligte legte mit Schreiben vom 20.11.2011 dar, dass er Betreiber 

von 3 Windenergieanlagen auf dem Flurstück 2 (Flur 22), Flurstück 8 (Flur 22) 

und Flurstück 6 (Flur 20) sowie Pächter des Flurstückes 9 (Flur 22) in der Ge-

markung Speckswinkel sei. Vom vorgenannten Planfeststellungsverfahren zum 

Autobahnneubau in Verbindung mit der Veränderungssperre sehe er seine Rech-

te am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bedroht. Er wandte ein, 

dass südlich der Bestandswindenergieanlagen Speckswinkel in nur rd. 700 m 

Entfernung bis zu 3 Kunsthorste für den Rotmilan mit Begründung „Umsiedlung 

aus dem Gefahrenbereich" geplant seien. Von der Länder-Arbeitsgemeinschaft 

der Vogelschutzwarten werde ein Mindestabstand von 1.000 m zwischen Brut-

plätzen und Windenergieanlagen empfohlen, der hier nicht eingehalten werde. 

Hier sollten Ausweichstandorte z.B. nordwestlich von Erksdorf im Bereich Ems-

dorf und Burgholz platziert werden. Außerdem seien südlich der Bestandswind-

energieanlagen Speckswinkel in nur rd. 800 m Entfernung 3 Kunsthorste für 

Waldohreulen mit Begründung „Umsiedlung aus dem Gefahrenbereich“ geplant. 

Auch hier sollten Ausweichstandorte z.B. nordwestlich von Erksdorf im Bereich 

Emsdorf und Burgholz platziert werden. Weiterhin seien rund 850 m südwestlich 

der Bestandswindenergieanlagen Speckswinkel und rund 600 m südlich einer im 

Bau befindlichen Windenergieanlage in Erksdorf 3 Kunsthorste für den 

Schwarzmilan mit Begründung „Umsiedlung aus dem Gefahrenbereich“ geplant. 

Auch werde ein empfohlener Mindestabstand von 1.000 m zwischen Brutplätzen 

und Windenergieanlagen nicht eingehalten. Es sollten Ausweichstandorte z.B. 

nordwestlich von Erksdorf im Bereich Emsdorf und Burgholz platziert werden. 

Dazu wurde auf das ornithologische Gutachten zu vier Windenergieanlagen öst-

lich von Erksdorf (Büro für faunistische Fachfragen, Mai 2010) und den darin ent-

haltenen Ausführungen zu Maßnahmen im Umfeld der Planung der A49 hinge-

wiesen. Darüber hinaus hätten die mit Schreiben vom 20.10.2006 und 

21.08.2010 erhobenen Einwendungen weiterhin Bestand. 

Das Einwendungsschreiben des zweiten Unternehmens vom 20.08.2011, das 

sich auf eine Windenergieanlage auf dem Flurstück 5 in der Flur 22 der Gemar-

kung Speckswinkel bezieht, ist im Wesentlichen mit vorstehenden Vorbringen in-

haltsgleich, wobei die Entfernungen zu den Kunsthorten des Rotmilans mit rund 

700 m, für Waldohreulen rund 800 m und des Schwarzmilans mit rund 600 m an-

gegeben wurden. 
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Auch das Einwendungsschreiben des dritten Unternehmens vom 20.08.2011, 

das sich auf eine Windenergieanlage auf dem Flurstück 9 in der Flur 20 der Ge-

markung Speckswinkel bezieht, ist inhaltsgleich. 

Das Schreiben des vierten Betreibers vom 22.08.2011 betrifft 4 Windenergiean-

lagen auf dem Flurstück 14 in der Flur 20, den Flurstücken 13 und 4 in der Flur 

21 und den Flurstücken 10 und 11 in der Flur 22 in der Gemarkung Speckswinkel 

sowie auf den Flurstücken 7, 8 und 9 in der Flur 12 in der Gemarkung Erksdorf. 

Er legte dar, dass die in Anspruch zu nehmenden Teilflächen durch die Maß-

nahme A10 dauerhaft für den Betrieb der Windenergieanlagen benötigt würden. 

Eine Bereitstellung dieser gepachteten Teilflächen als Ausgleichsfläche für den 

Neubau der A 49 sei somit gänzlich ausgeschlossen. Er schlug vor, die Maß-

nahme A10 wenigstens östlich des Wegeflurstückes und somit auf der von der 

Windenergieanlage abgewandten Wegeseite vorzusehen bzw. gänzlich entfallen 

zu lassen, da eine Leitstruktur für Fledermäuse in Richtung einer Windenergiean-

lage sicherlich unsinnig sei. Des Weiteren bezog sich die Einwendung auf die An-

lage von Kunsthorten für den Rotmilan rund 700 m, für die Waldohreule rund 

800 m und für den Schwarzmilan rund 600 m von Anlagen in der Gemarkung 

Speckswinkel und ist inhaltsgleich mit dem vorbringenden der vorgenantnen Un-

ternehmen. 

Das Einwendungsschreiben vom 20.08.2011 des sich am zweiten Änderungsver-

fahren erstmals beteiligten fünften Unternehmens, das sich auf eine in Bau be-

findliche Windenergieanlage auf den Flurstücken 48 und 49 in der Flur 12 der 

Gemarkung Erksdorf bezieht, ist in Bezug auf die Kunsthorte inhaltsgleich mit 

dem Vorbringen der anderen vier Unternehmen. 

Das gilt auch für das Einwendungsschreiben vom 20.08.2011 des sich am zwei-

ten Änderungsverfahren erstmals beteiligten sechsten Unternehmens, das sich 

auf zwei in Bau befindliche Windenergieanlagen auf dem Flurstück 2 in der Flur 9 

und auf den Flurstücken 60, 61 und 62 in der Flur 9 der Gemarkung Erksdorf be-

zieht. 

Dies gilt außerdem für das Einwendungsschreiben vom 07.09.2011 des sich am 

zweiten Änderungsverfahren erstmals beteiligten siebten Unternehmens, das 

sich auf drei genehmigte Windenergieanlagen auf dem Flurstück 94 in der Flur 9, 

Flurstücke 10 und 11 in der Flur 10 und auf dem Flurstück 72 in der Flur 13 der 

Gemarkung Erksdorf bezieht. Dazu wurde dargelegt, dass es sicherlich ein Ver-

sehen sei insbesondere auf dem Flurstück 72 ein Feldlerchensuchfenster vorzu-

sehen, weil dort unmittelbar eine WEA gebaut und betrieben werde. Es wurde um 

entsprechende Änderung der Planung gebeten. 
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Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010 sowie vom 14.10.2011 Folgendes fest-

zustellen: 

Zunächst ist festzustellen, dass die im zweiten Änderungsverfahren vorgebrach-

ten Einwendungen, soweit sie nicht eine Vertiefung von bisher fristgerecht vorge-

brachten Einwendungen handelt, präkludiert sind, weil die in den Einwendungs-

schreiben angesprochenen Kunsthorste nicht Gegenstand dieses Änderungsver-

fahren sind oder der Bau der neuer Windenergieanlagen in Kenntnis der geplan-

ten Baumaßnahme einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt (siehe C, 

Ziffer I,6.3). 

Speziell ist Folgendes festzustellen: 

Ein Beteiligter wird grundstücksmäßig für Ausgleichsflächen in Pachtflächen wie 

folgt betroffen: 

Tabelle 45: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.001 

6.004 

6.006 

6.008 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

20 

22 

22 

22 

14 

9 

10 

11 

40.790 

11.840 

11.360 

9.670 

4.077 

608 

585 

545 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A10a 

A10 

A10 

A10 

Summe: 5.815 - -  

Die in den Einwendungen eines Einwänders vom 21.08.2010 benannten Grund-

stücke werden durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Die grundsätzlichen Einwendungen waren zurückzuweisen, da das Straßenbau-

vorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 

GG dient, in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer 

IV). Dies gilt auch für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A10 in der 

Gemarkung Speckswinkel (siehe C, Ziffer IV,7.5 und 7.3.3). Diese Maßnahme, 

die bereits Bestandteil der im Ausgangsverfahren ausgelegten Unterlagen war, 

umfasst Gehölzanpflanzungen, die als Leitlinien für Fledermäuse und andere Ar-

ten aus artenschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich sind. Sie dienen 

dem Ausgleich der mit dem Autobahnneubau eintretenden Zerschneidung von 

Lebensräumen. Überwiegend sind sie als Leitstrukturen zwischen Waldbestän-

den und den geplanten Querungshilfen (aufgeweitete Unterführungsbauwerke) 

geplant und stellen die nachgewiesenen Funktionsbeziehungen wieder her. Die 

Pflanzung besteht aus linearen Hecken auf einem Randstreifen der Flurstücke. 

Die zu erwerbende Fläche ist breiter als der 3-5 reihige Pflanzstreifen. Da die 

Hecke nicht zur Baumhecke durchwachsen soll, wird sie regelmäßig auf den 
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Stock gesetzt. Mit dieser Heckenpflanzung sind eine unzumutbare Beeinträchti-

gung der Windenergieanlagen und das Befahren der Zufahrtswege nicht verbun-

den. Überdies wurden in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren Antragsteller von Windenergieanlagen auf die vorgesehene, zu berücksichti-

gende A 49 einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen wiederholt hingewiesen. 

Da die Ausweisung von Windvorrangflächen auf der Ebene der Regionalplanung 

keine weitergehenden Verträglichkeitsüberprüfungen auf der Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung oder immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 

ausschließt, sind aus Anlass geplanter Windenergieanalgen im Einflussbereich 

der A 49 artenschutzrechtliche Prüfungen gefordert und dementsprechend gu-

tachterliche Stellungnahmen vorgelegt worden. Diese belegen, dass bezogen auf 

die geplanten Leitstrukturen sich durch die geplanten Windkraftanlagen keine 

nachteiligen Wirkungen ergeben. Von daher ist das wiederholte Vorbringen Be-

teiligter gegen die Maßnahme A10 nicht begründet. 

Darüber hinaus ist – wie unter C, Ziffer IV dargelegt – die A 49 Bestandteil des 

RPM. Insofern kommt ihr die gleiche regionalplanerische Bedeutung zu wie den 

regionalplanerisch ausgewiesenen Windvorrangflächen, die im RPM 2010 ge-

genüber dem RPM 2001 erweitert wurden. Im Übrigen sind die Beteiligten, die 

erst im ersten zweiten Planänderungsverfahren grundsätzliche Bedenken vorge-

tragen haben, präkludiert (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer I,6.3 [Verfris-

tung von Einwendungen (materielle Präklusion)]). 

Unabhängig von diesen vorbereitenden Festlegungen ist im Einzelfall im Rahmen 

von Genehmigungsverfahren dafür Sorge zu tragen, dass bei der Konkretisierung 

entsprechender Bauanträge auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder 

von Anträge im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren die kon-

kreten Standorte – und nicht mehr die reine Flächenzuordnungen – auf Verträg-

lichkeit mit den nach Bundesfernstraßengesetz definierten Ansprüchen der BAB 

hin überprüft werden. Außerdem hat der Vorhabenträger die sich seit 2006 erge-

benen umfangreichen Änderungen bei den Windenergieanlagen in den aktuellen 

Verfahrensunterlagen weitestgehend berücksichtigt. Die ihm bekannten Wind-

energieanlagen sind im Maßnahmenübersichtsplan dargestellt. Das bedeutet, 

dass ihm nicht bekannt gewordene Anlagen nicht dargestellt werden konnten. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit Beginn der Auslegung 

der Planfeststellungsunterlagen ab dem 11.09.2006 eine Veränderungssperre 

eingetreten ist. Zum Bebauungsplan Nr. 87 „Auf dem Haarhemmer“ wird auf die 

Ausführungen unter C, Ziffer IV,14 verwiesen. 

Hinsichtlich der von verschiedenen Beteiligten angesprochenen geplanten 

Kunsthorste für Rotmilan, Waldohreule und Schwarzmilan, diese sind zur Ver-
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meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderlich, wird ggf. eine 

Verschiebung der Standorte in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Gießen vorgesehen, um den artenschutzrechtlichen 

Anforderungen in Bezug auf den Abstand von Horsten von Windkraftanlagen 

Rechnung tragen zu können (siehe A, Ziffer VI,2.3). Dabei werden die Hinweise 

der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW), 2008, „Ab-

standsregelungen für Windenergieanlagen zu avifaunistisch bedeutsamen Vogel-

lebensräumen sowie Brutplätzen besonders störempfindlicher oder durch Wind-

energieanlagen besonders gefährdeter Vogelarten“ (auch erschienen in den vom 

Deutschen Rat für Vogelschutz herausgegebenen Berichten zum Vogelschutz, 

2007, 151) herangezogen. Danach soll der Abstand von Windenergieanlagen zu 

Brutplätzen von Schwarzmilan und Rotmilan, wie von den Beteiligten dargelegt, 

1.000 m betragen. Für die Waldohreule sind keine Angaben gemacht worden. Al-

lerdings empfiehlt die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V. zum Schutz von 

Wald- und Sumpfohreule einen Abstand von 1.000 m zu den traditionellen Über-

winterungsplätzen und zum Schutz von Schleiereule, Steinkauz und Waldohreule 

einen Abstand von 1.000 m zu Brutplätzen. 

Im Übrigen lagen nach den dem Vorhabenträger vorliegenden Informationen die 

im Zeitpunkt des ersten Änderungsverfahrens gebauten oder geplanten Wind-

energieanlagen außerhalb der Feldlerchensuchräume. Dieser Sachverhalt hat 

sich – wie von einem Beteiligten im zweiten Änderungsverfahren vorgetragen – 

für eine Windenergieanlage, die inzwischen auf dem Flurstück 73 errichtet wurde, 

geändert. Hierzu ist festzustellen, dass im zweiten Planänderungsverfahren die 

Feldlerchenfenster aus der Planung herausgenommen wurden und der Umfang 

der Blühstreifen wesentlich reduziert wurde. Bei der zu erstellenden Maßnah-

menplanung wird der Vorhabenträger zu berücksichtigen haben (siehe A, Ziffer 

VI,16 Punkt 12), dass die Feldlerche als Brutvogel keine ausgeprägte Empfind-

lichkeit gegenüber Windenergieanlagen zeigt. Dies kann auch dem von Beteilig-

ten angesprochenen, im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

vorgelegten Gutachten „eine erhebliche Gefährdung durch die Errichtung der 

WEA ausgeschlossen werden." (S.27, Kap.5.2.17, 2. Abs.) entnommen werden. 

Es wird auch durch die vom DEUTSCHEN NATURSCHUTZRING (DNR 2005) durchführte 

Untersuchung bestätigt. Danach ist die Empfindlichkeit von Brutvögeln gegen-

über Windenergieanlagen zwar artabhängig unterschiedlich, überwiegend jedoch 

gering. Bei den Offenlandbrütern hat sich gezeigt, dass die meisten Arten wie 

Feldlerche, Kiebitz oder auch Wiesenpieper relativ unempfindlich gegenüber 

Windenergieanlagen sind, d.h. dass sie offenbar lernen, dass von den Schlag-

schatten der Anlagen keine Gefahr für sie ausgeht. Auch die Auswertung weite-
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rer aktueller Literatur (insbesondere auch sehr aktueller Artikel aus den „Bremer 

Beiträgen für Naturkunde und Naturschutz; Themenheft „Vögel und Fledermäuse 

im Konflikt mit der Windenergie – Erkenntnisse zur Empfindlichkeit“) kommen 

REICHENBACH et al (2004) im Ergebnis zu einer geringen Empfindlichkeit der Feld-

lerche gegenüber Windkraftanlagen. Dies wird inzwischen durch eine fünfjährige 

BACI-Studie (before-after-control-impact) unter Einbeziehung einer Reihe weite-

rer Einflussfaktoren bestätigt (REICHENBACH & STEINBORN 2006). Von daher wären 

auch Blühstreifen grundsätzlich im Schlagschatten von Windenergieanlagen 

möglich. Allerdings wird der Vorhabenträger bei der Maßnahmenplanung Blüh-

streifen im Windparkbereich nach Möglichkeit vermeiden.  

Das Straßenbauvorhaben wird den rechtlichen Anforderungen aus dem Bereich 

des Lärmschutzes gerecht (siehe C, Ziffer IV,6.2). Eine Überlagerung des Auto-

bahnverkehrslärms mit Fremdschallquellen ist weder rechtlich geboten noch 

durch Anwendung der maßgeblichen Richtlinien möglich. Sollten darüber hinaus 

für das Betreiben von Windkraftanlagen weitergehende immissionsschutzrechtli-

che Vorschriften eingehalten werden müssen, sind diese mit Beginn der Ausle-

gung und damit der verfestigten Straßenplanung grundsätzlich durch die jeweili-

gen Veranlasser zu erbringen. Insofern besteht keine Verpflichtung für den Vor-

habenträger nach Überprüfung der Lärmwirkungen der Windenergieanlagen, so 

dass eine solche auch dem Vorhabenträger nicht im Planfeststellungsverfahren 

auferlegt werden kann. 

Die Einwendungen waren daher, soweit ihnen nicht durch die im ersten Ände-

rungsverfahren gegebene Zusage teilweise Rechnung getragen wird, zurückzu-

weisen. 

Die sich durch die Baumaßnahme ergebenden Entschädigungsfragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsfra-

gen zu regeln. Daher war der Beteiligte auf das Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.28  Beteiligte             

Die Einwänderin hatte mit Schreiben vom 19.10.2006 der Inanspruchnahme ei-

nes Grundstücks widersprochen. Das Grundstück sei längerfristig verpachtet. Es 

käme somit nur eine Bereitstellung bzw. Verkauf der Gesamtfläche in Frage. 

ihre Bereitschaft zum Verkauf des betroffenen Grundstücks gegen Bereitstellung 

eines Ersatzgrundstücks erklärt. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 
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Die Beteiligten werden grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Ei-

gentumsflächen wie folgt betroffen; 

Tabelle  46: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.015 

14.020 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

14 

15 

39/5 

5 

8.728 

38.880 

34 

10 

- 

. 

- 

- 

Summe: 44 - - 

Der Vorhabenträger legte zutreffend dar, dass die beiden Flurstücke lediglich ge-

ringfügig betroffen seien. Auf Grund der geringen Betroffenheit könne ein Kauf 

der Gesamtfläche durch den Vorhabenträger nicht zugesagt werden. Für das 

Vorhaben werde jedoch ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt. In diesem 

Verfahren könne sicherlich eine akzeptable Lösung gefunden werden  

Die sich durch die Baumaßnahme ergebenden Entschädigungsfragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsfra-

gen zu regeln. Daher war die Beteiligte auf das Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]) C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurberei-

nigung nach § 87 FlurbG]). 

2.29  Beteiligter            

Der Einwänder legte mit Schreiben vom 09.10.2006 dar, dass das Flurstück 22 in 

der Flur 10 an einen Windparkplaner verpachtet sei. Das Grundstück dauerhaft 

für den Betrieb der genehmigten Windenergieanlage benötigt und es könne keine 

Teilfläche als Ausgleichsfläche bereitgestellt werden. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 47a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.020 Speckswinkel 15 6 38.880 10 - - 

Summe: 10 - - 
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b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 47b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.006 Speckswinkel 22 10 11.360 585 - - A10 

Summe: 585 - -  

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für 

die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A10 in der Gemarkung Speckswin-

kel (siehe C, Ziffer IV,7.5 und C, Ziffer V,2.1 und 2.27). Die Gehölzanpflanzungen 

sind an der geplanten Stelle als Leitlinien für Fledermäuse und andere Arten 

zwingend erforderlich. Durch diese Anlage werden weder die Windenergienut-

zung sowie das Befahren der Zufahrtswege beeinträchtigt. 

Die sich durch die Baumaßnahme ergebenden Entschädigungsfragen sind in 

dem gesondert von der Planfeststellung durchzuführenden Entschädigungsfra-

gen zu regeln. Daher war die Beteiligte auf das Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.30  Beteiligte             

Die Einwänderin wandte sich mit Schreiben vom 09.10.2006 gegen die Baumaß-

nahme unter Bezug auf das an einen Windparkplaner verpachtete Grundstück. 

Dies werde dauerhaft für den Betrieb der genehmigten Windenergieanlage benö-

tigt und es könne keine Teilfläche als Ausgleichsfläche bereitgestellt werden. Mit 

Schreiben vom 23.10.2006 lehnte die Einwänderin den Bau der A 49 ab, bevor 

sie nicht über die Entschädigung für die in Anspruch genommenen Grundstücke 

informiert sei. 

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 48a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.053 

14.020 

14.012 

6.015 

Neustadt 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

9 

15 

20 

21 

6 

5 

8 

38/4 

1.518 

38.880 

8.220 

11.450 

383 

10 

- 

3.905 

47 

- 

29 

852 

- 

Summe: 4.298 928 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 48b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.004 

6.015 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

22 

21 

9 

38/4 

11.840 

11.450 

608 

4.130 

- - A10a 

A8, A10 

Summe: 4.738 - -  

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für 

die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A8, A10 und A10a in der Gemar-

kung Speckswinkel (siehe C, Ziffer IV,7.5 und C, Ziffer V,2.27). Die Gehöl-

zanpflanzungen sind an der geplanten Stelle als Leitlinien für Fledermäuse und 

andere Arten zwingend erforderlich. Durch diese Anlage werden weder die 

Windenergienutzung sowie das Befahren der Zufahrtswege beeinträchtigt. 

Der Vorhabenträger hat dargelegt, dass in dem für das Vorhaben eingeleiteten 

Flurbereinigungsverfahren ein gleichwertiger Ersatz geleistet werde. Eigentums-

betroffene haben grundsätzlich Anspruch auf Ersatzland, allerdings werden 

landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von Flächen bevorzugt behandelt. 

Ansprüche die nicht durch Ersatzland ausgeglichen werden können, werden fi-

nanziell abgegolten. Weitergehende Ansprüche werden abgelehnt. 

Da der Beteiligte mit der Einwendung im Ergebnis Entschädigungsforderungen 

stellt, die grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschlie-

ßenden Entschädigungsverfahren zu regeln sind, war er auf das gesondert von 

der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen 

(siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, 

Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung 

nach § 87 FlurbG]). 
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2.31  Beteiligte             

Die Einwänder wandten sich mit Schreiben vom 09.10.2006 gegen die Baumaß-

nahme unter Bezug auf das an einen Windparkplaner verpachtete Grundstück. 

Dies werde dauerhaft für den Betrieb der genehmigten Windenergieanlage benö-

tigt und es könne keine Teilfläche als Ausgleichsfläche bereitgestellt werden. Mit 

Schreiben vom 23.10.2006 lehnten die Einwänder den Bau der A 49 ab, bevor 

sie nicht über die Entschädigung für die in Anspruch genommenen Grundstücke 

informiert sei. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die Beteiligten werden grundstücksmäßig für Ausgleichsflächen in Eigentumsflä-

chen wie folgt betroffen; 

Tabelle 49: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.008 Speckswinkel 22 11 9.670 545 - - A10 

Summe: 545 - -  

Weitere in den Einwendungen angesprochene Grundstücke in der Flur 21 der 

Gemarkung Speckswinkel und Flur 10 der Gemarkung Neustadt wurden vmom 

Vorhabenträger bereits erworben. 

Die nicht ausgeräumten Einwendungen waren zurückzuweisen, da das Straßen-

bauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 

1 GG dient, in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer 

IV). Dies gilt auch für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A10 in der 

Gemarkung Speckswinkel (siehe C, Ziffer IV,7.5 sowie C, Ziffer V,2.27). Die Ge-

hölzanpflanzungen sind an der geplanten Stelle als Leitlinien für Fledermäuse 

und andere Arten zwingend erforderlich. Durch diese Anlage werden weder die 

Windenergienutzung sowie das Befahren der Zufahrtswege beeinträchtigt. 

Die durch die Inanspruchnahme sich ergebenden Entschädigungsfragen sind 

grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden 

Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher waren die Beteiligten auf das geson-

dert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu ver-

weisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] 

C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereini-

gung nach § 87 FlurbG]). 
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2.32  Beteiligte             

Die Einwänder hatten mit Schreiben vom 13.10.2006 drei von der Baumaßnahme 

Grundstücke zum Kauf angeboten. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Die angesprochenen Flurstücke in der Gemarkung Neustadt wurden bereits vom 

Vorhabenträger erworben. Nach den aktuellen Verfahrensunterlagen sind die 

Einwänder jedoch mit weiteren Flurstücken betroffen: 

Tabelle 50: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.079 

5.067 

Momberg 

Momberg 

2 

3 

18 

80 

4.426 

2.209 

343 

646 

- 

- 

- 

- 

A10 

A7.1 

Summe: 989 - -  

Vor dem Hintergrund, dass die Einwänder die Grundstücke zum Kauf angeboten 

hat, geht sowohl der Vorhabenträger als auch die Planfeststellungsbehörde da-

von aus, dass eine Einigung im Rahmen der bereits eingeleiteten Flurbereini-

gungsverfahren möglich ist. 

Die durch die Inanspruchnahme sich ergebenden Entschädigungsfragen sind 

grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden 

Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher waren die Beteiligten auf das geson-

dert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu ver-

weisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] 

und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurberei-

nigung nach § 87 FlurbG]). 

2.33  Beteiligter             

Der Einwänder wandte sich mit Schreiben vom 12.10.2006 gegen die geplante 

Ausgleichsmaßnahme A5.1 und A5.2. Diese stelle einen Eingriff in den gesamten 

landwirtschaftlichen Betrieb dar. Bei Durchführung der Maßnahmen würden diese 

Flächen zur derzeitigen Nutzung nicht mehr sinnvoll sein. Aus diesem Grund 

würde auch die Gefahr bestehen, dass eine Verpachtung der Flächen sowie des 

landwirtschaftlichen Anwesens nicht mehr gegeben sein könne. Die Maßnahme 

stelle eine Beeinträchtigung des verpachteten Anwesens dar. Er fügte ein 

Schreiben vom 09.06.2006 bei, in dem u.a. ausgeführt war, dass sich die Ried-

mühle ursprünglich als Ferien- oder Reiterhof geeignet gewesen sei. Er würde 

sich mit dem Gedanken des Verkaufs des Anwesens tragen. 
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Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 51a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.140 

4.219 

4.206 

4.213 

4.195 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

1 

15 

15 

15 

15 

17 

67 

68 

69 

71 

2.055 

3.557 

11.158 

2.032 

1.594 

1.404 

3.557 

1.573 

1.174 

753 

258 

- 

- 

- 

411 

- 

Summe: 8.461 669 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 51b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.205 

4.207 

4.202 

4.201 

4.184 

4.179 

4.190 

4.182 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

Momberg 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

73 

74/1 

74/2 

75 

84 

86 

88 

89 

11.700 

8.442 

13.994 

3.199 

2.123 

1.314 

1.192 

3.163 

10.930 

8.442 

13.994 

3.199 

2.123 

1.314 

1.192 

3.163 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

A5.1 

Summe: 44.357 - -  

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für 

die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A5.1 in der Gemarkung Momberg 

(siehe C, Ziffer IV,7.5). Die dafür benötigten Flächen wurden aus artenschutz-

rechtlichen Gründen unter Berücksichtigung der Biotopbrücke Schwalm-Ohm ge-

zielt ausgewählt. Untersuchungen im Jahr 2003 zeigten bereits, dass auf den an-

grenzend zu den beplanten Flächen gelegenen Wiesen Metapopulationen des 

Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläulings nachgewiesen werden konnten, 

deren Populationsgröße vergleichbar derjenigen des FFH-Gebietes bei Neustadt 

war. Die geplante A 49 zerschneidet die Verbindungen dieser Metapopulationen. 

Daher wird vom Vorhabenträger der Kauf der beplanten Flächen angestrebt. Eine 
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Nutzung der Flächen unter bestimmten Auflagen durch Dritte ist vorgesehen (C, 

Ziffer IV,7.10). 

Die ehemalige Mühle, die 400 m vom nächsten Ort entfernt liegt, und im Außen-

bereich liegt, weist einen Abstand zur neuen A 49 von 270 m auf. Wie der schall-

technische Untersuchung (siehe Tab. 19 unter C, Ziffer IV;6.2) entnommen wer-

den kann, wird an dem Wohngebäude der für die Tageszeit geltende Immissi-

onsgrenzwert von 64 dB(A) unterschritten. Allerdings überschreitet der Beurtei-

lungspegel mit 56 dB(A) den für die Nachtzeit geltenden Grenzwert von 54 dB(A). 

Daher ist der Träger der Straßenbaulast unter Ziffer V,1 verpflichtet worden, die 

erforderlichen Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen an dem Ge-

bäude (für Schlaf- und Kinderzimmer) zu erstatten. Dabei sind die sich aus dem 

Denkmalschutz ergebenden Anforderungen zu beachten. Damit wird den Anfor-

derungen des Lärmschutzes und insoweit der Einwendung der Beteiligten Rech-

nung getragen. Weitergehende Ansprüche auf Entschädigung besehen nicht, 

zumal nicht jedes staatliches Verhalten eine auszugleichende Wertminderung 

auslöst (siehe C, Ziffer V,1.11). 

Des Weiteren ist festzustellen, dass die Straßenplanung in dem gebotenen Um-

fang die Belange der Wohnbevölkerung berücksichtigt. Allerdings besteht kein 

Anspruch darauf, dass das Wohnumfeld und die bisherigen Aussichtsmöglichkei-

ten unverändert bleiben. Vielmehr muss allgemein damit gerechnet werden, dass 

Straßenbauprojekte zu Veränderungen der Umgebung und des Landschaftsbil-

des führen können. Derartige Veränderungen sind in aller Regel entschädigungs-

los hinzunehmen. Dasselbe gilt für Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion der 

Landschaft. Soweit eine unmittelbare Inanspruchnahme von Grundstücken er-

folgt, ist für den Entzug des Grundstücks eine Enteignungsentschädigung zu ge-

währen. 

Hinsichtlich der aus der Inanspruchnahme der Grundstücke sich ergebenden 

Entschädigungsfragen ist festzustellen, dass diese Fragen grundsätzlich nicht im 

Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfah-

ren zu regeln sind. Die Einwendung war insoweit in das gesondert von der Plan-

feststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, 

Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

Das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen teilte der Plan-

feststellungsbehörde mit, dass nach Auskunft des Einwänders vom 31.08.2011 

die Hofreite verkauft sei. Das Eigentum werde zum Jahresende übergehen. Da 

der Einwänder auch die landwirtschaftlichen Flächen ebenfalls verkaufen möch-
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te, hat der Vorhabenträger ihm deshalb ein Kaufangebot für die beplanten Flä-

chen unterbreitet. 

2.34  Beteiligte             

Der Einwänder hatte mit Schreiben vom 28.10.2006 sich zur Baumaßnahme ge-

äußert und vortragen, dass er Eigentümer von Waldflächen in einer Größe von 

rund 100 ha sei. Die Trasse verlaufe durch Teile der Waldgrundstücke, es werde 

rund 6 ha entzogen. Nördlich der B 454 werde ein Waldstreifen von etwa 175-

100 m Breite verbleiben, der seiner Ansicht nach nicht mehr bewirtschaftbar sei. 

Durch den Anschnitt des Waldes durch die Trasse entstehe die Gefahr von 

Windbruch auf den verbleibenden Restflächen beidseits der A 49. Es ergäbe sich 

eine Bewirtschaftungserschwernis, da bei Baumfällarbeiten ein entsprechender 

Sicherheitsabstand zu gewährleistet sei, ansonsten müsse die Autobahn gesperrt 

werden. Insgesamt müsse eine Befestigung der Waldränder erfolgen. Weiterhin 

wurde gefordert, dass die Verkehrssicherungspflicht für die Flächen beidseitig 

der Autobahn im Hinblick auf den verbleibenden Interessentenwald durch den 

Träger der Straßenbaulast übernommen werde. Südlich der B 454 werde im in 

Teilen des Interessentenwaldes die Auf- und Abfahrt hergestellt. Dadurch werde 

1,75 ha Wald entzogen. Es verbleibe in dem sog. Ohr eine Restfläche von rund 3 

ha, die nicht mehr bewirtschaftbar sei. Diese Beeinträchtigungen müsse ausge-

glichen werden. Auch müsse dem vorgetragenen Argument der Verkehrssiche-

rungspflicht und der Befestigung der Waldränder Rechnung getragen werden. 

Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass in Vorgesprächen angeboten wor-

den sei, Ersatzwaldflächen zur Verfügung zu stellen. Aus den Plänen sei ersicht-

lich, dass entlang des Waldrandes eine Ausgleichsfläche E1.5 in Größe von rund 

10 ha geschaffen werden soll. Es wurde gefordert, dass diese Fläche dem Inte-

ressentenwald Erksdorf als neue Ersatzfläche zugewiesen werde. Nur unter Be-

rücksichtigung der vorgetragenen Punkte könne seitens der Eigentümer des Inte-

ressentenwaldes eine Zustimmung zu der Baumaßnahme erfolgen. 

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 52a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.010 

8.014 

9.009 

8.011 

8.030 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

11 

11 

11 

11 

11 

1/1 

1/3 

9/1 

10/1 

11/1 

30.720 

884.766 

655 

6.665 

11.546 

14.390 

53.048 

466 

1.334 

- 

276 

5.065 

189 

542 

57 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 69.238 6.129 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 52b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.010 

9.007 

8.014 

9.006 

15.009 

15.010 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

11 

11 

11 

11 

24 

24 

1/1 

1/1 

1/3 

1/3 

17 

19 

30.720 

30.720 

884.766 

884.766 

666 

42 

1.361 

1.509 

5.877 

1.198 

427 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

A3 

A3 

A3 

A3 

A10 

A10 

Summe: 10.416 - -  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass die geplanten Aufforstungsflächen dem 

Einwänder entsprechend seiner Betroffenheit als eigentumsrechtlicher Ausgleich 

zur Verfügung gestellt werden sollen (siehe A, Ziffer VI,2.4). 

Hinsichtlich der aus der Inanspruchnahme der Grundstücke, auch hinsichtlich der 

forstwirtschaftlichen Nutzung des westlich der geplanten Waldstreifens, sich er-

gebenden Entschädigungsfragen ist festzustellen, dass diese Fragen grundsätz-

lich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädi-

gungsverfahren zu regeln sind. Dies gilt bezüglich der aus der Verkehrssiche-

rungspflicht ergebenden Anforderungen, zumal in diesem Zusammenhang die 

Eigentumsfrage an den an die A 49 angrenzenden Flächen geklärt werden muss. 

Die Einwendung war dementsprechend in das gesondert von der Planfeststel-

lung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer 

V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren]). Dabei wird zu berück-

sichtigen sein, dass die Destabilisierung durch den Autobahnbau veranlasst und 

im Rahmen der waldbaulichen Maßnahmen im Interesse der Verkehrssiche-

rungspflicht eine Entnahme von Einzelbäumen erfolgen wird. 
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2.35  Beteiligter             

Der Einwänder erhob mit Schreiben vom 25.10.2006 Einwendungen gegen die 

Baumaßnahme, da Ackerflächen beeinträchtigt würden. Er bat um eine Ausglei-

chung der Schäden. 

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Zunächst ist festzuhalten, dass nach den festgestellten Unterlagen Eigentumsflä-

chen des Einwänders nicht betroffen sind. Auch die benannten Grundstücke 

Gemarkung Erksdorf, Flur 10, Flurstücke 40, 41 und 53 werden nicht betroffen. 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 53a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.024 

7.028 

Erksdorf 

Erksdorf 

10 

9 

2 

46 

8.409 

20.000 

1.309 

6.614 

253 

1.733 

- 

- 

Summe: 7.923 1.986 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 53b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.016 Erksdorf 10 20 16.000 2.085 - - A10 

Summe: 2.085 - -  

c) für Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 53c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.048 

8.028 

8.047 

8.035 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

10 

10 

10 

10 

52 

54 

51/1 

51/2 

8.290 

16.900 

364 

6.916 

8.290 

16.900 

364 

6.916 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E1.5 

E1.5 

E1.5 

E1.5 

Summe: 32.470 - -  

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für 

die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A10 in der Gemarkung Erksdorf und 

die Ersatzmaßnahme E1.5 (Waldzuwachsfläche „Am Hopfenberg“ (siehe C, Ziffer 
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IV,7.5). Auf die Inanspruchnahme der Grundstücke kann somit nicht verzichtet 

werden. 

Hinsichtlich des von dem Beteiligten geforderten Ausgleichs der eintretenden 

Schäden handelt es sich im Ergebnis um Entschädigungsforderungen. Diese 

sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließen-

den Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war der Einwänder auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.36  Beteiligte                

Die Einwänderin forderte mit der Einwendung vom 25.10.2006 einen Ausgleich 

für eine eintretende Jagdwertminderung durch die Autobahn. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Hinsichtlich der sich aus dem Bauvorhaben ergebenden Entschädigungsfragen 

wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer V,1.7 [Grundsätzliches für die Entschä-

digung für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen und Eigenjagdbezir-

ken] verwiesen (siehe auch C, Ziffer V,2.12). Da Entschädigungsfragen nicht im 

Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfah-

ren geregelt werden, waren die sich aus der festgestellten Planung ergebenden 

Entschädigungsfragen in das gesondert von der Planfeststellung durchzuführen-

de Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches 

für das Entschädigungsverfahren]).  

2.37  Beteiligter             

Der Einwänder wandte sich mit Schreiben vom 22.10.2006 gegen die Baumaß-

nahme. Er bewirtschafte einen Vollerwerbsbetrieb und werde durch die geplante 

Trassenführung betroffen. Er sei dringend auf die Flächen angewiesen. Bei den 

unmittelbar neben der Autobahn verbleibenden Restflächen bestehe die Gefahr 

einer starken Belastung durch Abgasimmissionen der Böden, so dass eine Ver-

fütterung an Tiere nicht mehr möglich sei. Dies habe erhebliche wirtschaftliche 

Einschnitte zur Folge. Außerdem sei noch nicht abzusehen wie die Trasse durch 

den Herrenwald weitergeführt werde, weil die Autobahn dort hochsensible Natur-

räume berühre. Alternativen zur A 49, wie z B. Ortsumgehungen im Bereich der 

B 3 seien nicht entsprechend geprüft worden. Bei einer Realisierung der A 49 sei 

er unbedingt auf gleichwertiges Ersatzland angewiesen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 
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Der Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen; 

Tabelle 54: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.033 

8.045 

Erksdorf 

Erksdorf 

9 

12 

43 

92 

20.000 

31.720 

13.695 

372 

2.702 

1.186 

- 

- 

Summe: 14.067 3.888 - 

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt insbe-

sondere für die Planrechtfertigung (siehe C, Ziffer IV,1) und zu den Planungsva-

rianten (siehe C, Ziffer IV,3).  

Soweit der Beteiligte Nutzungsbeschränkungen oder Auflagen von Dritten wegen 

Schadstoffimmissionen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen befürchtet 

wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,11.6 verwiesen. Die Schadstoffe 

werden sich zudem trassennah konzentrieren. Außerdem wird die Straßenbe-

gleitpflanzung durchblasbar und siebwirksam hergestellt (siehe A, Ziffer VI,1.5). 

Eine unzumutbare Belastung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 

ist somit nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich des vom Beteiligten geforderten Ausgleichs hat der Vorhabenträger 

dargelegt, dass in dem für das Vorhaben eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren 

ein gleichwertiger Ersatz geleistet werde. Eigentumsbetroffene haben grundsätz-

lich Anspruch auf Ersatzland, allerdings werden landwirtschaftliche Betriebe bei 

der Zuteilung von Flächen bevorzugt behandelt. Ansprüche die nicht durch Er-

satzland ausgeglichen werden können, werden finanziell abgegolten. Weiterge-

hende Ansprüche werden abgelehnt. 

Bei den von dem Beteiligten erhobenen Forderungen handelt es sich im Ergebnis 

um Entschädigungsforderungen. Diese sind grundsätzlich nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. 

Daher war der Beteiligte auf das gesondert von der Planfeststellung durchzufüh-

rende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzli-

ches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Plan-

feststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.38  Beteiligte             

Die Einwänderin erhob mit Schreiben vom 10.08.2010 Einspruch gegen die 

Übernahme und die Nutzung von Teilen eines Grundstückes, weil es erstens 
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verpachtet sei und als Ackerland genutzt werde und weil zweitens durch die Ab-

trennung von Teilen sowie durch die zeitweise Nutzung der Wert des Grund-

stücks erheblich gemindert werde  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010, Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigen-

tumsflächen wie folgt betroffen: 

Tabelle 55: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.0154 Momberg 1 65 4.231 6 104 - 

Summe: 6 104 - 

Die Einwendung war zurückzuweisen, da das Straßenbauvorhaben, das dem 

Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vor-

liegenden Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Das Grundstück 

wird lediglich in geringem Maß dauerhaft in Anspruch genommen. Außerdem 

wird es vorübergehend benötigt. Hierauf kann nicht verzichtet werden. Hierfür 

steht der Beteiligten ein Anspruch auf Entschädigung zu (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren]). Die vorübergehend genutz-

te Fläche wird ordnungsgemäß wieder hergestellt, so dass sie weiterhin acker-

baulich genutzt werden kann (siehe C, Ziffer V,1.6 [Vorübergehende Inanspruch-

nahme von Grundstücksflächen]).  

Die sich aus der Grundstücksinanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfra-

gen sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschlie-

ßenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war die Beteiligte auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflur-

bereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.39  Beteiligte   

Im Planänderungsverfahren hatten die Beteiligten mit Schreiben vom 12., 14., 

15., 16., 17., 18., 19., 23., 25., 26. und 30.10.2010, die inhaltlich dem Schreiben 

des Beteiligten unter C, Ziffer V,18 entsprechen, Bedenken gegen die Maßnah-

me A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 Folgendes festzustellen: 
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Drei Einwendungen, die nach dem 30.08.2010 bei der Anhörungsbehörde einge-

gangen sind, sind präkludiert (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer I,6.3 [Ver-

fristung von Einwendungen (materielle Präklusion)]). 

Die Ausgleichsmaßnahme A13 bestehend aus den Teilmaßnahmen A13a (Anla-

ge von Buntbrachen und Blühstreifen) und A13b (Anlage von Feldlerchenfens-

tern) ist im ersten Planänderungsverfahren aus artenschutzrechtlichen Gründen 

vorgesehen worden. Wie aus den ausgelegten Unterlagen ersichtlich, wurden 

keine konkreten Flächen oder Flurstücke sondern lediglich großflächige Such-

räume abgegrenzt. Dabei stellt der angesprochene Raum nördlich von Wasen-

berg nur einen kleinen Teil des Suchraumes dar. Die Umsetzung der Maßnah-

men sollte mittels vertraglicher Regelungen mit Entschädigung auf freiwilliger Ba-

sis erfolgen. Dem entsprechend ergibt sich für den Beteiligten keine konkrete Be-

troffenheit von Eigentums- oder Pachtflächen.  

Darüber hinaus ist in der 2. Planänderung der Maßnahmenkomplex A13 über-

prüft und der Flächenbedarf wesentlich reduziert worden. Die in der 1. Planände-

rung in die Planung aufgenommenen Feldlerchenfenster (Maßnahme A13b) ent-

fallen und der Umfang der Blühflächen (Maßnahme A13a) wurde wesentlich re-

duziert (siehe C, Ziffer IV,7.5). Wie dort und unter C, Ziffer V,2.13 und 2.18 dar-

gelegt, hat die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ergeben, dass über die er-

forderliche CEF-Maßnahme mit 2,6 ha hinaus zusätzlich weitere Flächen gemäß 

der Eingriffsregelung zur Kompensation der mittelbar beeinträchtigten Flächen 

entlang der A 49 (100 m-Wirkzone) unter Berücksichtigung des Prognosever-

kehrsaufkommens die Ausweisung zusätzlicher Flächen als Blühflächen für die 

Feldlerche notwendig sind. Dementsprechend wurden dem Vorhabenträger im 

Planfeststellungsbeschluss die Durchführung zusätzliche Maßnahmen in einer 

Größe von insgesamt 2,4 ha auferlegt (siehe unter A, Ziffer V,2 Punkt 46). Die 

dementsprechend festgestellte Maßnahme A13a bedeutet jedoch keine konkrete 

Betroffenheit der Grundstücke der Einwänder (siehe auch unter C, Ziffer V,2.13). 

Hierfür ist die Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung erforderlich (siehe 

A, Ziffer VI,16 Punkt 12). Im Übrigen ist, wie von Beteiligten angeregt, eine Erwei-

terung der Suchräume grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist, dass diese (zu-

sätzlichen) Flächen die grundsätzlichen Anforderungen der Feldlerche erfüllen. 

Da Entschädigungsfragen nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im an-

schließenden Entschädigungsverfahren geregelt werden, waren die sich aus der 

Inanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfragen in das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 
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IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.40  Beteiligter             

Der Einwänder bat mit Schreiben vom 06.08.2010 auf die Einziehung seiner Flä-

chen in die Ersatzmaßnahme E5 in der Leimbachsaue zu verzichten, da ansons-

ten sein Betrieb in der Existenz gefährdet sei.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04. und 11.11.2010 und des Ergebnisses des Erörterungster-

mins am 17.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte sollte nach der 1. Planänderung grundstücksmäßig für die Ersatz-

maßnahme E5 in Eigentumsflächen wie folgt betroffen werden: 

Tabelle 56: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18.022* Leimbach 4 8 15.777 15.777 - - E5 

Summe: 15.777 - -  

Anmerkung: lfd. Nr. der 1. Planänderung 

Das ASV Kassel hatte zwar in der Erwiderung darauf hingewiesen, dass diese 

Fläche zwingender Bestandteil der Renaturierung der Leimbachaue sei. Vom 

Vorhabenträger könne, da keine Betriebsdaten des Einwänders vorlägen, die be-

hauptete Existenzgefährdung nicht beurteilt werden. 

Im Erörterungstermin am 17.11.2010 erklärte der Beteiligte, dass er mit einer In-

anspruchnahme nur dann einverstanden sei, wenn der Vorhabenträger ihm eine 

adäquate Ersatzfläche rechtzeitig anbieten werde.  

Im Nachgang zum Erörterungstermin hat das ASV Kassel eine Überprüfung des 

Maßnahmenkomplexes E5 vorgenommen. Danach wurde das Flurstück 8 in der 

Flur 4 der Gemarkung Leimbach (siehe Deckblätter zum Maßnahmenplan sowie 

Grunderwerbsplan und -verzeichnis [lfd. Nr. 20.7, 21.13 und 31.1 der festgestell-

ten Unterlagen] aus dem Maßnahmenkomplex herausgenommen. Damit wurde 

der Einwendung vom 06.08.2010 Rechnung getragen und sie konnte für erledigt 

erklärt werden. 

2.41  Beteiligter             

Der Einwänder bat mit Schreiben vom 06.08.2010 auf die Einziehung seiner Flä-

chen in die Ersatzmaßnahme E5 in der Leimbachsaue zu verzichten. Die Um-

wandlung des intensiv genutzten Grünlandes in Extensivgrünland führe dazu, 

dass nicht mehr ausreichend qualitativ hochwertiges Futter für die Versorgung 



Planfeststellungsbeschluss - 813 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

der Kühe zur Verfügung stehe. Ich wäre mit der Maßnahme einverstanden, so-

fern die Flächen weiterhin in der bisherigen Form genutzt werden könnten, d.h. 

dreischnittig mit angepasstem Stickstoffaufwand. Ebenso wäre er bereit, weiteres 

qualitativ hochwertiges Grünland aus dem Plangebiet zu nutzen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 04.11.2010 und des Ergebnisses des Erörterungstermins am 

17.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Das ASV Kassel wies in der Erwiderung darauf hin, dass der Vorhabenträger im 

Planänderungsverfahren darauf hingewiesen worden sei, dass ein Großteil der 

für die Maßnahme E5 vorgesehenen Flächen bereits durch andere Kompensati-

onsverpflichtungen belegt sei. Diese Grundstücke werden deshalb vom Vorha-

benträger nicht weiter beplant. Weiterhin betroffen bleiben lediglich die Flurstücke 

39 und 43 in der Flur 10 der Gemarkung Wasenberg sowie das Flurstück 1 in der 

Flur 4 der Gemarkung Leimbach. Diese seien weiterhin notwendiger Bestandteil 

des Maßnahmenkonzepts. 

Der Beteiligte wird grundstücksmäßig für die Ersatzmaßnahme E5 in Pachtflä-

chen wie folgt betroffen; 

Tabelle 57a: Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18.007 

18.008 

18.010 

Wasenberg 

Wasenberg 

Wasenberg 

10 

10 

10 

40 

41 

42 

7.921 

10.054 

4.231 

7.921 

9.449 

3.856 

- 

605 

373 

- 

- 

- 

E5 

E5 

E5 

Summe: 21.226 978 -  

Im Nachgang zum Erörterungstermin hat das ASV Kassel eine Überprüfung des 

Maßnahmenkomplexes E5 vorgenommen. Danach wurden die Flurstücke 40 bis 

42 in der Flur 10 der Gemarkung Wasenberg aus dem Maßnahmenkomplex her-

ausgenommen. Das Flurstück 42 muss lediglich im Rahmen der Ausführung der 

Maßnahmen geringfügig in Anspruch genommen werden (siehe die Deckblätter 

zum Maßnahmenplan sowie Grunderwerbsplan und -verzeichnis [lfd. Nr. 20.7, 

21.13 und 31.1 der festgestellten Unterlagen]). Nunmehr ist folgende Inan-

spruchnahme vorgesehen: 

Tabelle 57b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18.043 Wasenberg 10 42 4.231 - 22 - E5 

Summe: - 22 -  
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Damit wurde der Einwendung vom 06.08.2010 weitestgehend Rechnung getra-

gen und sie konnte für erledigt erklärt werden. 

Bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen trägt der Vorhabenträger dafür 

Sorge, dass auf den betroffenen und angrenzenden Grundstücke die Vorflutver-

hältnisse erhalten bleiben (siehe A, Ziffer VI,2.5). Dies gilt auch für das vom Ein-

wänder angesprochene an den Maßnahmenkomplex angrenzende Flurstück 63 

in der Flur 10 der Gemarkung Wasenberg. 

Im Erörterungstermin am 17.11.2011 wurde vereinbart, dass das Merkmal der 

„extensiven Nutzung“ für diese Flächen so ausgelegt wird, dass die Mahdtermine 

nach Absprache mit der Naturschutzverwaltung individuell vorgenommen werden 

können. Als Orientierungspunkte dienen für die 1. Mahd Ende Mai, für die 2. 

Mahd Ende Juli sowie für die 3. Mahd Ende Oktober (ohne Düngung) (siehe A, 

Ziffer V,2.6). 

Die Einwendung war daher, soweit ihr mit der zweiten Planänderung und der 

vorgenannten Zusagen Rechnung getragen werden konnte, zurückzuweisen. 

Die sich aus der Grundstücksinanspruchnahme ergebenden Entschädigungsfra-

gen sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschlie-

ßenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war die Beteiligte auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.42  Beteiligter            

Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligten mit Schreiben vom 12.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,18 entspricht, Ein-

wendungen gegen die Maßnahme A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 auf die Ausführungen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. 

Die dort getroffenen Aussagen geltend in gleicher Weise. 

Darüber hinaus wird der Einwänder, wie das ASV Kassel in der schriftlichen Er-

widerung vom 04.11.2010 dargelegte, grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 58a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.055 

1.020* 

1.025* 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

4 

23 

29 

30 

10.797 

7.131 

13.684 

147 

4.541 

12.530 

132 

721 

602 

- 

- 

- 

Summe: 17.218 1.455 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.020 und 1.0025 wurde in 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.022 und 1.027 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle  58b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.025* Treysa 4 30 13.684 - - 13 S5b 

Summe: - - 13  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.0025 wurde in 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.027 geändert. 

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Schutzmaßnahme S5b (siehe C, Ziffer IV,7.3.2). Auf die damit ver-

bundene Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet werden. 

Die Ausgleichsmaßnahme A13 bestehend aus den Teilmaßnahmen A13a (Anla-

ge von Buntbrachen und Blühstreifen) und A13b (Anlage von Feldlerchenfens-

tern) ist im ersten Planänderungsverfahren aus artenschutzrechtlichen Gründen 

vorgesehen worden. Wie aus den ausgelegten Unterlagen ersichtlich, wurden 

keine konkreten Flächen oder Flurstücke sondern lediglich großflächige Such-

räume abgegrenzt. Dabei stellt der angesprochene Raum nördlich von Wasen-

berg nur einen kleinen Teil des Suchraumes dar. Die Umsetzung der Maßnah-

men sollte mittels vertraglicher Regelungen mit Entschädigung auf freiwilliger Ba-

sis erfolgen. Dem entsprechend ergibt sich für den Beteiligten keine konkrete Be-

troffenheit von Eigentums- oder Pachtflächen.  

Darüber hinaus ist in der 2. Planänderung der Maßnahmenkomplex A13 über-

prüft und der Flächenbedarf wesentlich reduziert worden. Die in der 1. Planände-

rung in die Planung aufgenommenen Feldlerchenfenster (Maßnahme A13b) ent-

fallen und der Umfang der Blühflächen (Maßnahme A13a) wurde wesentlich re-

duziert (siehe C, Ziffer IV,7.5). Wie dort und unter C, Ziffer V,2.13, 2.18 und 2.39 

dargelegt, hat die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ergeben, dass über die 

erforderliche CEF-Maßnahme mit 2,6 ha hinaus zusätzlich weitere Flächen ge-



Planfeststellungsbeschluss - 816 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

mäß der Eingriffsregelung zur Kompensation der mittelbar beeinträchtigten Flä-

chen entlang der A 49 (100 m-Wirkzone) unter Berücksichtigung des Prognose-

verkehrsaufkommens die Ausweisung zusätzlicher Flächen als Blühflächen für 

die Feldlerche notwendig sind. Dementsprechend wurden dem Vorhabenträger 

im Planfeststellungsbeschluss die Durchführung zusätzliche Maßnahmen in einer 

Größe von insgesamt 2,4 ha auferlegt (siehe unter A, Ziffer V,2 Punkt 46). Die 

dementsprechend festgestellte Maßnahme A13a bedeutet jedoch keine konkrete 

Betroffenheit der Grundstücke der Einwänder (siehe auch unter C, Ziffer V,2.13). 

Hierfür ist die Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung erforderlich (siehe 

A, Ziffer VI,16 Punkt 12).  

Die damit verbundenen Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.43  Beteiligte         

Mit Schreiben vom 16.10.2006 erhob der Beteiligte Einwendungen gegen die 

Baumaßnahme. Er werde durch die geplante Baumaßnahme in erheblichem Ma-

ße betroffen. Als Anlage fügte er den "Betrieblichen Erhebungsbogen Landwirt-

schaft zur Feststellung der betrieblichen Betroffenheit im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens zum Weiterbau der A 49" bei. Hinsichtlich der Trassen-

führung bzw. der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie be-

züglich der geplanten Feldwege, Wirtschaftswege bat er um Berücksichtigung 

der Vorschläge des KBV Schwalm-Eder. Er wandte sich gegen die sehr großzü-

gige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen, für die Zwischen- und Endlagerungen von Bodenaushub sowie für 

die sehr großzügige Trassenführung im Bereich der Auffahrten. Er beantragte, für 

die in Anspruch genommenen Eigentums- und Pachtflächen einen Ausgleich 

durch entsprechende Austauschflächen. Sollte ein entsprechender Flächenaus-

gleich nicht gewährt werden, sei er nicht bereit, Flächen zur Verfügung zu stellen. 

Gleichzeitig forderte er einen angemessenen Ausgleich für die ihm entstehenden 

Erschwernisse. Außerdem machte er eine Existenzgefährdung seines Betriebes 

geltend. Dem Schreiben vom 16.10.2006 war eine Anlage „Sonstige Anregungen 

und Bedenken zum Planfeststellungsverfahren Weiterbau der A 49“ beigefügt, in 

dem auf die besondere Situation, die sich durch den Bau der A 49 Abschnitte 

VKE 30 und 20 ergeben, dargestellt wurden. Es wurde u.a. dargelegt, dass der 
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Betrieb im Außenbereich liegt und somit die Möglichkeit sich ergibt den Bereich 

der Schweineproduktion weiterzuentwickeln; eine entsprechende Baugenehmi-

gung hierzu läge bereits vor. Jegliche weitere Entwicklung des Betriebes sei nur 

mit entsprechender Ackerflächenausstattung möglich. Durch die Flächenverluste 

sei die Wirtschaftlichkeit des Ackerbaus nicht mehr gegeben, da entsprechender 

Maschinenbesatz nicht mehr ausgelastet werden könne. Auch soll Ackerland in 

extensives Grünland umgewandelt werden, welches für den Schweinebetrieb 

nicht gebraucht würde. Auf den Ackerflächen werden Hecken geplant, die die 

Bewirtschaftung behindern und zur Beschattung beitragen. Andere Ackerflächen 

werden für Aufforstungen in Anspruch genommen. Dadurch werden angrenzen-

de Bewirtschaftungsflächen beschattet und ihre Ertragsfähigkeit gemindert. Die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten dezentral zur Trasse geplant werden, 

um Verluste an Flächen für einzelne Betriebe zu begrenzen, deren Existenzfä-

higkeit nicht zu zerstören und Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

Mit Schreiben vom 16.08.2010 – dies ist inhaltlich den Schreiben der Beteiligten 

unter C, Ziffer V,2.39 identisch, ergänzt um die Gemarkung Treysa – wurden Be-

denken gegen die Maßnahme A13 vorgetragen. 

Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligten mit Schreiben vom 12.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben der Beteiligten unter C, Ziffer V,2.18 und V,2.39 und 

2.44 bis 2.49 entspricht, Einwendungen gegen die Maßnahme A13 vorgetragen. 

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, und des Er-

gebnisses des Erörterungstermins am 17.11.2011 Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 59a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.069* 

1.077* 

1.070* 

1.073 

Florshain 

Florshain 

Florshain 

Florshain 

4 

4 

4 

4 

32/2 

32/3 

32/5 

32/6 

2.400 

8.523 

9.412 

1.301 

600 

4.322 

4.950 

683 

253 

1.062 

1.222 

206 

- 

- 

- 

- 

Summe: 10.565 2.743 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.069, 1.077, 1.070 und 1.073 wurden in 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.071, 1.080, 1.072 
und 1.075 geändert. 

b) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 
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Tabelle 59b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.099* 

1.097* 

1.081* 

1.034* 

1.030* 

1.040* 

1.005* 

1.011* 

Treysa 

Treysa 

Florshain 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1/3 

231/1 

26/1 

14 

15 

13 

26 

5/1 

18.310 

3.675 

38.149 

21.550 

34.869 

13.581 

23.248 

58.129 

1.450 

1.787 

7.305 

4.372 

3.955 

6.153 

8.095 

634 

430 

85 

- 

1.334 

1.422 

1.565 

2.437 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 33.751 7.273 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.099, 1.097, 1.081, 1.034, 1.030, 1.040, 1.005 und 1.011 wurden in 2. Planänderung in 
lfd. Nr. 1.103, 1.101, 1.081, 1.036, 1.032, 1.042, 1.006 und 1.003 geändert. 

c) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 59c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.034* 

1.030* 

1.040 

Treysa 

Treysa  

Treysa 

4 

4 

4 

14 

15 

13 

21.550 

35.869 

13.581 

13.678 

3.325 

115 

- - 

261 

- 

A4.1 

A4.1, S5a 

A10 

Summe: 17.118 - 261  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.034, 1.030 und 1.040 wurden in 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.036, 1.032 und 1.042 
geändert. 

d) für Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 59d: Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.011/ 

2.054 

Treysa 4 5/1 58.129 56.859 - -- E1.1alt 

Summe: 56.859 - -  

Tabelle 59e: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.003 

2.054 

Treysa 4 5/1 58.129 37.434 

634 

- -- E1.2 

Summe: 38.068 - -  

Anmerkung: * lfd. Nr. nach der 2. Planänderung 
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Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist 

(siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die geplanten Ausgleichs- und Schutzmaß-

nahmen A4.1 und A10 sowie S5a sowie die Ersatzmaßnahme E1.2 (siehe C, Zif-

fer IV,7.5 und 7.3.2). Auf die für die Herstellung der Trasse und ihrer Nebenanla-

gen sowie für die Durchführung der notwendigen landschaftspflegerischen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen sich ergebende Grundstücksinanspruchnahme 

kann daher nicht verzichtet werden. Die Anschlussstellen sind zur Anbindung des 

nachgeordneten Netzes und zur Erschließung des Raumes notwendig und in der 

vorgesehenen Form auch zweckmäßig (siehe C, Ziffer IV,5.2). Die Anschlussstel-

le Neustadt ist vor allem unter Berücksichtigung der gegebenen Zwangspunkte, 

wie der Freileitungen, kompakt ausgebildet. Die vergleichsweise größere Flä-

cheninanspruchnahme im Bereich der Anschlussstelle Stadtallendorf resultiert 

insbesondere aus der Einhaltung von Sichtweiten der zu überführenden B 454. 

Die Ablagerung von Bodenaushub dient zur Minderung der Emissionswirkungen 

der A 49 (Lärm-, Immissions- und Sichtschutz) auf das Umfeld der BAB. Dies gilt 

insbesondere für den Abschnitt nördlich des Silberbachs, um für das Diakonie-

zentrum HEPHATA einen optimalen Schutz zu erreichen.  

Für die Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen sind vom Vorhabenträger 

in Abstimmung mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf Planände-

rungen – diese sind Bestandteil der ersten Planänderung – vorgenommen wor-

den. Darüber hinaus können ggf. in den eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren 

noch zusätzliche Änderungen unter Beachtung des vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschlusses vorgenommen werden (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

Der Einwänder bewirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt 112,5 ha Acker- 

und Grünland, davon 23,1 ha Eigentums- und 89,4 ha Pachtflächen. Auf Grund 

der seitens des Einwänders geltend gemachten existenziellen Bedenken wurde 

seitens des Vorhabenträgers ein entsprechendes Fachgutachten beauftragt. 

Nach einem ersten Ergebnis war nicht mit einer autobahnbedingten Existenzge-

fährdung zu rechnen. Das vom Vorhabenträger ergänzend eingeholte Gutachten 

unter Berücksichtigung der Gesamtbetroffenheit durch die VKE 30 und die VKE 

20 zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 07.12.2010 kommt 

jedoch zu dem Ergebnis, dass im Zeitpunkt der Bewertung des Eingriffs unter Be-

rücksichtigung von Gewinn und Eigenkapitalbildung keine ausreichende Eigen-

kapitalbildung gegeben ist. Denn nach dem Eingriff stehen nur noch 95,1 ha 

Acker- und Grünland, davon 20,9 ha Eigentums- und 74,2 ha Pachtflächen zur 

Verfügung. Das ist ein Verlust von 15,5% der Nutz- und 9,5% der Eigentumsflä-

che. Eine längerfristige Existenzsicherung ist somit nicht mehr gegeben. Hierfür 
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ist es notwendig, dass dem Betriebsinhaber Ersatzflächen von 10,00 ha Acker-

land, davon 2,00 ha als Eigentum und 8,00 ha als Pachtland, vom Vorhabenträge 

zur Verfügung gestellt werden. Auf dieser Grundlage entfällt dann eine Existenz-

gefährdung. Vor dem Hintergrund, dass die eintretenden erforderlichen Flächen-

verluste durch Ersatzland wettgemacht werden können, hat der Vorhabenträger 

dem Beteiligten mit Schreiben vom 16.03.2011 geeignete Flächen, und zwar 

11,6 ha Ackerflächen (wobei die über 10 ha hinausgehende Fläche für Umwege 

und Wirtschafterschwernisse infolge der Flächenformen ausgleichen soll) als Er-

satzland angeboten (siehe hierzu C, Ziffer V,2.6). Diese Grundstücke, die erst 

genutzt werden können, wenn die für den Bau der A 49 benötigten Flächen tat-

sächlich in Anspruch genommen werden, sind prinzipiell geeignet. Mit dem Er-

satzlandangebot der Flurstücke 31 und 32 in der Flur 8 der Gemarkung Wiera 

sowie 45/2, 46, 55 bis 59 in der Flur 8 der Gemarkung Treysa wurde der exis-

tenzgefährdende Eingriff entscheidend abgewendet (vgl. BVerwG vom 8. Juni 

1995 - BVerwG 4 C 4/94 -, BVerwGE 98, 339, 355 f.), das eine Existenzgefähr-

dung des Betriebes durch das Projekt kann abgewendet werden. Dies wurde von 

dem Beteiligten durch die Erklärung vom 28.03.2011 bestätigt. Im Übrigen kön-

nen die Einzelheiten der Ersatzlandgestellung dem der Planfeststellung nachfol-

genden Enteignungs- bzw. Entschädigungsverfahren vorbehalten bleiben. 

Ferner hat das ASV Kassel auf Hinweis des Beteiligten im Erörterungstermin ge-

prüft, ob sein Grundstück in der Gemarkung Florshain, Flur 4, Flurstück 5/1 

(Maßnahmen E1.1alt und E1.2) teilweise erheblich reduziert werden könne und 

regte dazu an, ein Angebot eines Eigentümers am Kirchberg (Gemarkung Flors-

hain, Flur 3, Flurstück 111/46) für die erforderliche Ersatzaufforstung heranzuzie-

hen. Eine weitergehende Reduktion (Verkleinerung oder gar Verzicht auf E1.2) 

der Inanspruchnahme des Flurstückes 5/1 wurde vom Regierungspräsidium Kas-

sel, obere Naturschutzbehörde, zu Recht abgelehnt, da diese Maßnahme in Ver-

bindung mit den Maßnahmen A 8 und A 10 in funktionalem Zusammenhang mit 

dem Bauwerk Nr. 116 stehen. Diese aufgeweitete Wirtschaftswegüberführung ist 

als Fledermausquerungshilfe konzipiert. Für die Aufforstungsfläche, die mittelfris-

tig Waldlebensraumfunktion erfüllen soll, bedarf es einer gewissen Größe, damit 

sich ein Waldinnenklima entwickeln kann und die Fläche sich somit von einem 

Feldgehölz unterscheidet. 

Aufgrund der vorgenommenen Prüfung hat das ASV Kassel die Maßnahme 

E1.1alt aus der Planung herausgenommen, die Inanspruchnahme wurde um 

19.424 m² (ca. 2 ha) verringert, und auf die Flurstücke 45/1 und 111/46 in der 

Flur 3 der Gemarkung Florshain (lfd. Nr. 1.078 und 1.087 des Deckblattes zum 

Grunderwerbsverzeichnis) mit insgesamt 2,8913 ha verlegt. Mit der vorgenom-
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menen 2. Planänderung sind somit die Einwendungen im vertretbaren Umfang 

berücksichtigt worden. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 16.08.2010 wird auf die Ausführungen zu C, 

Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 

Die Einwendungen waren, soweit ihnen mit den Planänderungen bzw. dem Er-

satzlandangebot ausgeräumt bzw. Flächenverluste wettgemacht werden, zurück-

zuweisen. 

Hinsichtlich der mit dem Bauvorhaben durch die Grundstücksinanspruchnahmen 

ergebenden Nachteile und Erschwernisse ist festzuhalten, dass es sich hierbei 

um Entschädigungsfragen handelt. Diese sind grundsätzlich nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. 

Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung durchzu-

führende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grund-

sätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der 

Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.44  Beteiligte         

Mit Schreiben vom 28.09.2006 erhoben die Beteiligte Einwendungen – diese sind 

identisch mit dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.43 identisch – ge-

gen die Baumaßnahme. Als Anlage fügten sie den "Betrieblichen Erhebungsbo-

gen Landwirtschaft zur Feststellung der betrieblichen Betroffenheit im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens zum Weiterbau der A 49" bei. Diesem Schreiben 

war eine Anlage beigefügt, in dem die in ihrem Eigentum befindlichen Grundstü-

cke aufgelistet waren. Sie beantragten Austauschflächen im Falle einer Betrof-

fenheit durch den Weiterbau. Weiterhin befürchteten sie eine dauerhafte Lärmbe-

lastung für Florshain und eine Wertminderung ihrer Gebäude wegen der Auto-

bahn. Der Betrieb ist verpachtet. 

Mit Schreiben vom 18.08.2010 – dies ist inhaltlich mit den Schreiben der Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.18, 2.39, 2.43 und 2.45 bis 2.49 identisch – wurden von 

den Beteiligten im Planänderungsverfahren Bedenken gegen die Maßnahme A13 

vorgetragen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes fest-

zustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig für die Straßenbaumaßnahme in Eigentums-

flächen wie folgt betroffen: 
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Tabelle 60: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.099* 

1.097* 

1.005* 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

3 

3 

4 

1/3 

231/1 

26 

18.310 

3.675 

23.248 

1.450 

1.787 

8.095 

430 

85 

2.437 

- 

- 

- 

Summe: 11.332 2.952 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.099, 1.097 und 1.005 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.103, 1.101 und 
1.006 geändert. 

Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist 

(siehe C, Ziffer IV). Auf die für die Herstellung der Trasse und ihrer Nebenanla-

gen sich ergebende Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet 

werden (siehe auch die Ausführungen unter C, Ziffer V,2.43). Zum Lärmschutz 

wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,6.2 und zur Wertminderung unter C, 

Ziffer V,1.11 verwiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 18.08.2010 wird auf die Ausführungen zu C, 

Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 

Die Einwendungen waren, soweit ihnen mit den Planänderungen nicht abgehol-

fen werden konnte, zurückzuweisen. 

Hinsichtlich der mit dem Bauvorhaben durch die Grundstücksinanspruchnahmen 

ergebenden Nachteile und Erschwernisse ist festzuhalten, dass es sich hierbei 

um Entschädigungsfragen handelt. Diese sind grundsätzlich nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. 

Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung durchzu-

führende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grund-

sätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der 

Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.45  Beteiligter         

Mit Schreiben vom 10.10.2006 erhob der Beteiligte Einwendungen – diese sind 

identisch mit dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.43 identisch – ge-

gen die Baumaßnahme. Als Anlage fügten sie den "Betrieblichen Erhebungsbo-

gen Landwirtschaft zur Feststellung der betrieblichen Betroffenheit im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens zum Weiterbau der A 49“ bei. Diesem Schreiben 

war eine Anlage beigefügt, in dem die in ihrem Eigentum befindlichen Grundstü-

cke aufgelistet waren. Zu einzelnen Grundstücken hatte er handschriftlich Anre-

gungen und Bedenken dargelegt. 
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Mit Schreiben vom 10.10.2006 bat der Beteiligte, für das Flurstück 26/1 in der 

Flur 4 in der Gemarkung Florshain um Überlassung der gesamten Rechteckflä-

che. Außerdem sprach er sich gegen die Anpflanzung von Hecken entlang des 

Flurstücks 65/21 in der Flur 4 der Gemarkung Treysa aus. 

Mit Schreiben vom 23.08.2010 – dies ist inhaltlich mit den Schreiben der Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.18, 2.39, 2.43, 2.44 und 2.46 bis 2.49 identisch – wurden 

vom Beteiligten im Planänderungsverfahren Bedenken gegen die Maßnahme 

A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010, auch vom 04.11.2010 zur Stellungnahme des KBV, 

Folgendes festzustellen: 

Der Beteiligte ist grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 61a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.081 Florshain 4 26/1 38.149 7.305 - - 

Summe: 7.305 - - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.081 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.084 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 61b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.063 Treysa 4 65/21 19.633 1.719 - - A10 

Summe: 1.719 - -  

Das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG dient, ist in der vorliegenden Form notwendig und geeignet ist 

(siehe C, Ziffer IV). Auf die für die Herstellung der Trasse und ihrer Nebenanla-

gen sich ergebende Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet 

werden (siehe auch die Ausführungen unter C, Ziffer V,2.43). Dies gilt auch für 

die Durchführung der Maßnahme A10 (siehe auch C, Ziffer IV,7.5 und V,2.1). 

Für die Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen sind vom Vorhabenträger 

in Abstimmung mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf Planände-

rungen vorgenommen worden, die Bestandteile der ersten Planänderung sind. 

Darüber hinaus können in den eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren noch zu-

sätzliche Änderungen vorgenommen werden (siehe C, Ziffer IV,11.4). 
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Hinsichtlich der Überlassung von Grundstücksflächen wird in dem eingeleiteten 

Flurbereinigungsverfahren gleichwertiger Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene 

haben Anspruch auf Ersatzland, wobei jedoch landwirtschaftliche Betriebe bei 

der Zuteilung von Flächen bevorzugt behandelt werden.  

Der Beteiligte hat nach seinen Angaben seine Eigentumsflächen verpachtet. 

Damit ist eine Gefährdung eines eingerichteten landwirtschaftlichen Betriebes 

nicht gegeben und musste weder eine diesbezügliche Prüfung vom Vorhabenträ-

ger veranlasst noch eine vertiefende Betrachtung im Planfeststellungsbeschluss 

erfolgen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 23.08.2010 wird weiterhin auf die Ausführun-

gen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in glei-

cher Weise. 

Die Einwendungen waren, soweit ihnen mit den Planänderungen nicht abgehol-

fen werden konnte, zurückzuweisen. 

Hinsichtlich der mit dem Bauvorhaben durch die Grundstücksinanspruchnahmen 

ergebenden Nachteile und Erschwernisse ist festzuhalten, dass es sich hierbei 

um Entschädigungsfragen handelt. Diese sind grundsätzlich nicht im Planfeststel-

lungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. 

Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung durchzu-

führende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grund-

sätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der 

Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.46  Beteiligter            

Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligten mit Schreiben vom 24.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.18, 2.39, 2.43 bis 

2.45, 2.47 bis 2.49 und 2.55 entspricht, Einwendungen gegen die Maßnahme 

A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 auf die Ausführungen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. 

Die dort getroffenen Aussagen geltend in gleicher Weise. 

Darüber hinaus wird der Einwänder, wie das ASV Kassel in der schriftlichen Er-

widerung vom 04.11.2010 darlegte, grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 
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Tabelle 62a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.048 

2.051 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

40/1 

40/2 

8.975 

2.848 

4.975 

2.287 

1.232 

- 

- 

- 

Summe: 7.262 1.232 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 62b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.001 

2.051 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

40/1 

40/2 

8.975 

2.848 

130 

561 

 

- 

- 

- 

A8 

A8 

Summe: 691 - 13  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme A8 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die damit ver-

bundene Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet werden. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 24.08.2010 wird weiterhin auf die Ausführun-

gen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in glei-

cher Weise. 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.   

Die damit verbundenen Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.47  Beteiligter          

Mit Schreiben vom 22.10.2006 erhob der Beteiligte Einwendungen – diese sind 

identisch mit dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.43 identisch – ge-

gen die Baumaßnahme. Als Anlage fügten sie den "Betrieblichen Erhebungsbo-

gen Landwirtschaft zur Feststellung der betrieblichen Betroffenheit im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens zum Weiterbau der A 49“ bei. Diesem Schreiben 

war eine Anlage beigefügt, in dem die in ihrem Eigentum befindlichen Grundstü-
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cke aufgelistet waren. Er befürchtete infolge der Flächenverluste eine Existenz-

gefährdung für seinen Betrieb.  

Mit der dem vorgenannten Schreiben beigefügten Anlage wurden sonstige Anre-

gungen und Bedenken zum Planfeststellungsverfahren gegen den Weiterbau der 

A 49 vorgebracht. 

Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligten mit Schreiben vom 24.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.13, 2.18, 2.39, 

2.43 bis 2.46, 2.48, 2.49 und 2.55 entspricht, Einwendungen gegen die Maß-

nahme A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 auf die Ausführungen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. 

Die dort getroffenen Aussagen geltend in gleicher Weise. 

Darüber hinaus wird der Einwänder, wie das ASV Kassel in der schriftlichen Er-

widerung vom 30.11.2010 darlegte, grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 63a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.012* 

1.100 

1.009* 

2.052 

1.031 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

4 

3 

4 

4 

4 

28 

4 

25 

25 

32 

12.731 

10.227 

12.294 

12.294 

5.584 

4.247 

259 

491 

184 

- 

^1.148 

126 

385 

104 

111 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 5.181 1.874 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.012, 1.100, 1.009 und 1.031 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.014, 1.104, 
1.011 und 1.033 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 63b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.013* 

1.031* 

2.039 

1.027* 

Treysa 

Treysa 

Wiera 

Treysa 

4 

4 

1 

4 

17 

32 

25 

16 

31.695 

5.584 

7.606 

3.598 

3.774 

2.475 

502 

306 

- 

- 

- 

- 

- 

91 

- 

- 

A10  

A10 

A10 

Summe: 7.057 - 91  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.013, 1.031 und 1.027 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.015, 1.033 und 
1.029 geändert. 

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 
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Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die damit ver-

bundene Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet werden.  

Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Auf Grund der seitens des Einwänders aufgeführten existenziellen Bedenken war 

seitens des Vorhabenträgers ein entsprechendes Fachgutachten beauftragt wor-

den, mit dem Ergebnis, dass es autobahnbedingt nicht zu einer Existenzgefähr-

dung komme. Der Beteiligte bewirtschaftet nach eigenen Angaben 46,8 ha 

Acker- und Grünland, davon 25,7 ha Eigentums- und 21,1 ha Pachtflächen, wäh-

rend sie 2,0 ha verpachtet haben. Insgesamt gehen 1,2 ha verloren, dies sind 

2,6% und damit weniger als 5%. 

Für die Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen ist vom Vorhabenträger in 

Abstimmung mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf Planänderun-

gen vorgenommen worden, die Bestandteil der ersten Planänderung sind. Darü-

ber hinaus können in den eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren noch zusätzli-

che Änderungen vorgenommen werden (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

Hinsichtlich der Einwendung vom 24.08.2010 wird weiterhin auf die Ausführun-

gen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in glei-

cher Weise. 

Die Einwendungen waren, soweit ihnen nicht abgeholfen werden konnte, zurück-

zuweisen. 

Die mit dem planfestgestellten Bauvorhaben verbundenen Entschädigungsfragen 

sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließen-

den Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war der Einwänder auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflur-

bereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.48  Beteiligte          

Mit Schreiben vom 22.10.2006 erhob der Beteiligte Einwendungen – diese sind 

identisch mit dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.43 identisch – ge-

gen die Baumaßnahme. Dem Schreiben war ein Anhang mit sonstigen Anregun-

gen und Bedenken zum Planfeststellungsverfahren Weiterbau der A 49 beige-

fügt. Außerdem haben die Beteiligte mit Schreiben vom 20.10.2006 grundsätzli-

che Einwendungen gegen die Baumaßnahme A 49 vorgebracht. Darüber hinaus 
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haben sie einen betrieblichen Erhebungsbogen vorgelegt. Sie machten dabei ei-

ne Existenzgefährdung geltend.  

Im Planänderungsverfahren hatten die Beteiligten mit Schreiben vom 

23.08.2010, das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.13, 

2.18, 2.39, 2.43 bis 2.47 und 2.49 entspricht, Einwendungen gegen die Maß-

nahme A13 vorgetragen. 

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 30. und 04.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, 

Folgendes festzustellen: 

Die Einwänder werden wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 64a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.057 Treysa 4 67/22 7.685 176 108 - 

Summe: 176 108 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 64b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.040 Wiera 1 26 4.190 294 - - A10 

Summe: 294 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die damit ver-

bundenen Grundstücksinanspruchnahmen kann daher nicht verzichtet werden.  

Für die Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen sind vom Vorhabenträger 

in Abstimmung mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf Planände-

rungen vorgenommen worden, die Bestandteil der ersten Planänderung sind. Da-

rüber hinaus können in den eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren noch zusätz-

liche Änderungen vorgenommen werden (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Soweit die Beteiligten existenzielle Bedenken vorgetragen haben, wurde vom 

Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prüfung veranlasst mit 
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dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung gegeben ist. 

Die Beteiligten bewirtschaften nach eigenen Angaben 14,7 ha Acker- und Grün-

land, davon 6,9 ha Eigentums- und 7,7 ha Pachtflächen, während sie 2,0 ha ver-

pachtet haben. In Anspruch genommen werden ca. 0,05 ha, dies sind 0,3% und 

damit weniger als 5%. 

Für die Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen ist vom Vorhabenträger in 

Abstimmung mit den KBV Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf Planänderun-

gen vorgenommen worden, die Bestandteile der ersten Planänderung sind. Da-

rüber hinaus können in den eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren noch zusätz-

liche Änderungen vorgenommen werden (siehe C, Ziffer IV,11.4). 

Die Einwendungen waren, soweit ihnen mit den Planänderungen nicht abgehol-

fen werden konnte, zurückzuweisen. Im Übrigen hat das ASV Kassel in Aussicht 

gestellt, im Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen entsprechend geeignetes 

Tauschland außerhalb des Planfeststellungsverfahrens anzubieten. Eine Beein-

trächtigung landwirtschaftlicher Flächen z.B. durch ein Überfluten wird ausge-

schlossen, da die geplanten Regenrückhaltebecken das bei Niederschlägen an-

fallende Wasser gedrosselt in bestehende Vorfluter abgeben. Die geplanten 

Rückhaltebecken entsprechen dem Stand der Technik. Auch ist mit nachteiligen 

Auswirkungen auf den an die A 49 angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 

nicht zu rechnen (siehe C, Ziffer IV,11.6). 

Hinsichtlich der Einwendung vom 23.08.2010 wird auf die Ausführungen zu C, 

Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 

Hinsichtlich der mit dem Bauvorhaben durch die Grundstücksinanspruchnahmen 

ergebenden Nachteile ist festzuhalten, dass es sich hierbei um Entschädigungs-

fragen handelt. Diese sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss 

sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher waren 

die Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung durchzuführende Ent-

schädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für 

das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststel-

lung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.49  Beteiligter          

Mit Schreiben vom 15.10.2006 hatte der Beteiligte Einwendungen – diese waren 

teilweise identisch mit dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.43 – ge-

gen die Baumaßnahme erhoben. Mit Schreiben vom 24.10.2007 wurden sämtli-

che Einwendungen zurückgenommen, zumal der Betrieb des Hofes vollständig 

eingestellt wurde. 
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Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligte mit Schreiben vom 27.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.13, 2.18, 2.39, 

2.43 bis 2.48 entspricht, Einwendungen gegen die Maßnahme A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 auf die Ausführungen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. 

Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 

Darüber hinaus wird der Einwänder, wie das ASV Kassel in der schriftlichen Er-

widerung vom 30. und 04.11.2010 darlegte, grundstücksmäßig wie folgt betrof-

fen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 65a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.089* 

1.053* 

1.014* 

Florshain 

Florshain 

Treysa 

4 

4 

4 

23 

93/33 

27 

5.169 

8.550 

12.340 

4.274 

3.536 

4.104 

895 

581 

1.672 

- 

Summe: 11.914 3.148 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.089, 1.053 und 1.014 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.015, 1.093 und 
1.017 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 65b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.026* 

1.016 

 

1.019* 

1.065* 

Treysa 

Treysa 

 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

 

4 

5 

35 

36 

 

37 

19 

10.215 

5.526 

 

3.372 

11.695 

1.239 

(551 alt) 

2.415 

591 

674 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A10 

 

A10 

A10 

A4.3 

Summe: (3.055)alt 

4.919 

- -  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.026, 1.019 und 1.065 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.028, 1.021 und 
1.067 geändert. 

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahmen A10 und A4.3 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die 

damit verbundene Grundstücksinanspruchnahme kann daher nicht verzichtet 

werden.  
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Hinsichtlich der Einwendung vom 27.08.2010 wird auf die Ausführungen zu C, 

Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 

Die Einwendung war, soweit ihr nicht abgeholfen werden konnte, zurückzuwei-

sen. 

Die mit dem planfestgestellten Bauvorhaben verbundenen Entschädigungsfragen 

sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließen-

den Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war der Einwänder auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflur-

bereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.50  Beteiligte          

Im Planänderungsverfahren hatte der Beteiligte mit Schreiben vom 29.08.2010, 

das inhaltlich dem Schreiben des Beteiligten unter C, Ziffer V,2.13, 2.18, 2.39, 

2.43 bis 2.49 entspricht, Einwendungen gegen die Maßnahme A13 vorgetragen. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11.11.2010 auf die Ausführungen zu C, Ziffer V,2.39 verwiesen. 

Die dort getroffenen Aussagen geltend in gleicher Weise. 

Darüber hinaus werden die Einwänder, wie das ASV Kassel in der schriftlichen 

Erwiderung vom 11. und 04.11.2010 darlegte, durch Ersatzmaßnahmen in Eigen-

tumsflächen betroffen: 

Tabelle 66: Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18.001

18.003 

Wasenberg 

Wasenberg 

10 

10 

37 

38 

28.666 

10.690 

4.000 

5.591 

495 

497 

- 

- 

E5 

E5 

Summe: 9.591 992 -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der festgestellten Ersatzmaßnahme E5 (siehe C, Ziffer IV,7.5); allerdings 

hat die vom ASV vorgenommene 2. Planänderung ergeben, dass die beiden 

Flurstücke 37 und 38 aus der Planung des Maßnahmenkomplexes E5 herausge-

nommen werden konnten. Damit entfällt die verbundene Grundstücksinan-

spruchnahme. Die Einwendung konnte insoweit für erledigt erklärt werden. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 29.08.2010 wird auf die Ausführungen zu C, 

Ziffer V,2.39 verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten in gleicher Weise. 
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Diese Einwendung war, soweit ihr mit den Planänderungen nicht abgeholfen 

werden konnte, zurückzuweisen. 

Die mit dem planfestgestellten Bauvorhaben verbundenen Entschädigungsfragen 

sind grundsätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließen-

den Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher waren die Einwänder auf das ge-

sondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu 

verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfah-

ren]). 

2.51  Beteiligte          

Mit Schreiben vom 22.10.2006 erhob die Beteiligte Einwendungen, weil sie eine 

dauerhafte Nutzungseinschränkung ihres Grundstücks Gemarkung Florshain, 

Flur 5, Flurstück 37 (Gewann „Die Eiserne Hand“) durch die geplante Aus-

gleichsmaßnahme A10 (Aufforstung der Hangfläche, Neuanlage Wald) befürchte-

te. Der geplante Wald werde die landwirtschaftlich genutzte Fläche in erheblicher 

Weise durch Schattenwurf beeinträchtigen. Das Kleinklima auf ihrem Grund und 

Boden werde sich nachteilig verändern. Aussaat, Erntebedingungen und Ertrag 

würden sich dauerhaft verschlechtern. Daraus ergebe sich eine Wertminderung 

für das Grundstück. Weiterhin schloss er sich den Einwendungen des Bauern-

verbandes an. In einem weiteren Schreiben vom 22.10.2010 gemeinsam mit ih-

rem Ehemann machte sie grundsätzliche Bedenken gegen das Bauvorhaben gel-

tend. 

Im Planänderungsverfahren trug die Beteiligte mit Schreiben vom 29.08.2010 

vor, dass sie sich als Eigentümerin von landwirtschaftlichen Flächen gegen den 

Weiterbau der A 49 ausspreche. Für die ihr entstehende wirtschaftliche Verluste 

machte sie Schadenersatzansprüche geltend. Übrigen trug sie den Sachverhalt 

wie in dem Schreiben vom 21.10.2006 vor, allerdings nannte sie als Grund die 

Ausgleichsmaßnahme E1.2 (Waldzuwachsfläche, nordwestlich Großer Tiefen-

bach II). Weiterhin trug sie Einwendungen gegen die Maßnahme A13 vor, weil 

sich damit die landwirtschaftliche Fläche zusätzlich verringere. Dies wirke sich 

auf die Pachtpreise aus. Daher sei die geplante Ausgleichsmaßnahme nicht hin-

nehmbar. 

Zu den Einwendungen wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung 

des ASV Kassel vom 30.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV vom 

04.11.2010, ist anzumerken, dass Grundstück der Beteiligten durch das planfest-

gestellte Bauvorhaben nicht unmittelbar betroffen ist. 

Die Aufforstungsfläche (Maßnahme E1.2) ist nordwestlich des Großen Tiefen-

bach in der Flur 4 der Gemarkung Treysa geplant. Sie ist vor allem aus natur-
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schutzrechtlichen Anforderungen – in Anspruch genommener Wald muss ersetzt 

werden – vorgesehen und trägt somit auch dem Forstrecht Rechnung. Zwischen 

der Aufforstung und dem nördlich davon liegenden Grundstückes der Einwände-

rin, Flurstück 37, befindet sich ein Weg Flurstück 41/1 und eine weitere Parzelle 

41/2. Die Aufforstung grenzt somit nicht an das Flurstück an. Zudem werden die 

gesetzlich vorgegebenen Abstände bei der Waldneuanlage eingehalten und ein 

aus Sträuchern aufgebauter Waldrand hergestellt. Damit werden mögliche Beein-

trächtigungen von Nachbargrundstücken weitestgehend vermieden. Dies gilt so-

wohl in Bezug auf Schattenwurf oder Kleinklima (siehe C, Ziffer IV,11.6 [Auswir-

kungen auf die Nutzung angrenzender landwirtschaftlicher Grundstücke]). Im Üb-

rigen werden die im Hessischen Nachbarrechtsgesetz geregelten Grenzabstände 

bei den Pflanz- und Pflegemaßnahmen berücksichtigt (A, Ziffer VI,1.3). 

Soweit die Beteiligte sich auf die Stellungnahme des KBV Schwalm-Eder bezieht, 

hat das ASV Kassel mit der vorgenommenen Planänderung in Bezug auf die 

Zerschneidungen und Wegenetzausbildungen eine mit den KBV Schwalm-Eder 

und Marburg-Biedenkopf abgestimmte Lösung gefunden. Diese ist Bestandteil 

der ersten Planänderung. Darüber hinaus können in den eingeleiteten Flurberei-

nigungsverfahren noch zusätzliche Änderungen vorgenommen werden (siehe C, 

Ziffer IV,11.4). 

Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Die Einwendungen waren daher zurückzuweisen. 

2.52  Beteiligter          

Der Beteiligte forderte mit Schreiben vom 12.08.2010 im Planänderungsverfah-

ren einen guten qm-Preis oder, wenn das nicht erfolge, ihm Grundstücksersatz 

mit gleicher oder geringfügig größerer qm-Zahl und gleich hohem Bodenrichtwert 

zu gewähren. 

Zu der Einwendung wird unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 11. und 04.11.2010 folgendes festgestellt: 

Der Beteiligte wird durch die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmenden 

Eigentumsflächen grundstücksmäßig wie folgt betroffen: 

Tabelle 67: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.0012 Stadtallendorf 16 15 3.369 896 443 - 

Summe: 896 443 - 
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Der Beteiligte wendet sich nicht gegen das Bauvorhaben als solches sondern 

spricht im Ergebnis Entschädigungsfragen an. Solche Fragen sind grundsätzlich 

nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädi-

gungsverfahren zu regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der 

Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe 

C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer 

IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG]). 

2.53  Beteiligter          

Der Bevollmächtigte wandte sich mit Schreiben vom 05.10.2005 wegen eintre-

tender Beeinträchtigungen in Florshain grundsätzlich gegen die Baumaßnahme 

A 49, Teilabschnitt Neuental-Schwlamstadt. Außerdem legte er ein dem Beteilig-

ten unter C, Ziffer V,2.1 gleichlautendes Schreiben vor. Er machte dabei eine 

Existenzgefährdung geltend.  

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 30.11.2010, auch zur Stellungnahme des KBV, Folgendes 

festzustellen: 

Der Einwänder wird wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen 

Tabelle 68a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.055* 

1.061* 

Florshain 

Florshain 

4 

4 

39/1 

28/1 

14.534 

10.123 

- 

- 

63 

340 

- 

Summe: - 403 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.055 und 1.061 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.057 und 1.063 geändert. 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 68b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.055* 

1.037* 

1.041* 

Florshain 

Treysa 

Treysa 

4 

5 

5 

39/1 

10 

11 

14.534 

3.330 

8.640 

8.984 

3.330 

8.640 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

A4.1 

A4.1,A4.3 

A4.1,A4.3 

Summe: 20.954 - -  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.055, 1.037 und 1.041 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.057, 1.039 und 
1.043 geändert. 
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c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen 

Tabelle 68c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.024* 

2.053 

2.054 

2.035 

2.042 

2.043 

20.44 

3.038 

3.041 

3.057 

Treysa 

Treysa 

Treysa 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

15 

15 

15 

18 

24 

5/1 

11/1 

28/1 

29/1 

30/2 

22/1 

48 

52 

15.867 

23.220 

58.129 

41.472 

1.273 

595 

2.173 

1.145 

36.832 

40.946 

- 

391 

634 

8.309 

747 

579 

2.71 

488 

11.088 

4.381 

47 

234 

- 

 

- 

- 

- 

657 

6.016 

3.095 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 29.330 10.049 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.024 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.026 geändert. 

d) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 68d: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.024* 

2.035 

2.042 

2.043 

3.057 

Treysa 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

4 

2 

2 

2 

15 

18 

11/! 

28/1 

29/1 

52 

15.867 

41.472 

1.273 

595 

40.946 

226 

3.178 

526 

16 

590 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

A12 

A3,A.10,E1.2 

A3,S1 

S1 

A10 

Summe: 4.536 - -  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.024 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.026 geändert. 

e) für Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 68e: Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.011* 

2.054 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

5/1 

5/1 

58.129 

58.129 

19.424 

37.485 

- 

- 

- 

- 

E1.1alt, 

E1.2 

Summe: 56.859 - -  
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Tabelle 68f: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.003/ 

2.054 

Treysa 

Treysa 

4 5/1 58.129 37.434 

634 

- 

- 

- 

- 

E1.2 

Summe: 38.068 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Schutzmaßnahme S1, der Ausgleichsmaßnahmen A3, A4.1, A4.3, 

A10 und A12 und der Ersatzmaßnahmen E1.1 und E1.2 (siehe C, Ziffer IV,7.3.2 

und 7.5).  

Wie unter C, Ziffer V,2.43 dargelegt, hatte das ASV Kassel eine Änderung der 

Maßnahme E1.1alt in der Gemarkung Florshain, Flur 4, Flurstück 5/1 vorgenom-

men. Danach sind Teilflächen aus der Maßnahmen E1.1alt herausgenommen 

worden. Eine weitere Reduktion (Verkleinerung oder gar Verzicht auf die Maß-

nahme E1.2) kann nicht in Betracht kommen. Wie auch das Regierungspräsidium 

Kassel, obere Naturschutzbehörde, in dem Abstimmungsprozess zur 2. Planän-

derung darlegte, steht diese Maßnahme in Verbindung mit den Maßnahmen A8 

und A10 in funktionalem Zusammenhang mit dem Bauwerk Nr. 116. Diese auf-

geweitete Wirtschaftswegüberführung ist als Fledermausquerungshilfe konzipiert. 

Für die Aufforstungsfläche, die mittelfristig Waldlebensraumfunktion erfüllen soll, 

bedarf es einer gewissen Größe, damit sich ein Waldinnenklima entwickeln kann 

und die Fläche sich somit von einem Feldgehölz unterscheidet. Insoweit hat sich 

die Grundstücksinanspruchnahme reduziert. 

Auf die mit dem Vorhaben und den erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

verbundenen Grundstücksinanspruchnahmen kann, wie dargelegt, nicht verzich-

tet werden.  

Da der Beteiligte sowohl durch den Abschnitt VKE 20 als auch den Abschnitt 

VKE 30 betroffen ist, hat der Vorhabenträger bereits im Rahmen der Planfeststel-

lung für den Abschnitt der VKE 20 ein landwirtschaftliches Sachverständigengut-

achten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis kam, dass eine Existenzge-

fährdung besteht, aber durch ein Angebot von 4,00 ha Grünland und 2,00 ha 

Ackerland abwendbar ist. Daher hat der Vorhabenträger dem Einwänder bereits 

8,00 ha Ersatzland zur Verfügung gestellt.  

Die Einwendung war, soweit ihr mit den Planänderungen nicht abgeholfen wer-

den konnte, zurückzuweisen. 
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Die sich mit dem hier planfestgestellten Bauvorhaben der VKE 30 verbundenen 

Entschädigungsfragen sind gleichfalls nicht im Planfeststellungsbeschluss son-

dern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu regeln. Daher war der Ein-

wänder auf das gesondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädi-

gungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Ent-

schädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Verhältnis der Planfeststellung zur 

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.54  Beteiligte          

Die Beteiligte forderte vom Vorhabenträger der A 49 Entschädigungen, weil die 

zu erwartende starke Verkehrsbelastung und den dadurch vergrößerten Ausstoß 

von Emissionen zukünftig mit erheblichen Nachteilen für den Wald gerechnet 

werden müsse. So erwarten wir eine Zunahme von Schadstoffen, die zum Wald-

sterben in unserem Wald führen können. Des Weiteren befürchtet sie einen Ein-

griff in den natürlichen Wasserhaushalt des Waldes. Für den Fall, dass während 

der Bauphase die Wasserversorgung des Waldes durch Versiegelung von Was-

seradern beeinträchtigt werde, könne dieses ebenfalls zu einem verfrühten Ab-

sterben von Teilflächen des Waldes führen. Jede Schädigung des gesunden 

Waldes, verursacht durch den Bau bzw. den Betrieb der A 49 und deren Zubrin-

ger, führe zu einem erheblichen dauerhaften finanziellen Verlust. Hierfür machten 

sie – vorausschauend – einen zukünftigen Schadensersatz geltend. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Nach den festgestellten Planunterlagen werden die Flächen der Waldinteressen-

ten Florshain von dem Vorhaben nicht betroffen. Aufgrund des großen Abstan-

des ist nicht davon auszugehen, dass der Bau der Autobahn zu signifikanten Ein-

flüsse auf die Wasserversorgung und Emissionsbelastung der angesprochenen 

Waldflächen hat. Hinsichtlich der mit der A 49 verbundenen Auswirkungen durch 

Schadstoffen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,6.3 verwiesen. Die von 

dem Autobahnverkehr ausgehenden Schadstoffe werden sich trassennah kon-

zentrieren, so dass auch aus diesen Gründen weder eine weiträumige Belastung 

nicht zu befürchten ist, da das im Eigentum der Einwänder stehende Flurstück 1 

in der Flur 1 der Gemarkung Florshain mit 827.622 m² mindestens 1.500 m von 

der geplanten Trasse entfernt liegt. Da auch mit mittelbaren Auswirkungen auf 

den Wald nicht zu rechnen ist, konnte im Planfeststellungsbeschluss der Vorha-

benträger gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG auch dem Grunde nicht zur Zah-

lung einer Entschädigung – auch nicht vorausschauend – verpflichtet werden. 

Denn es sind konkrete Anhaltspunkte für eine nachteilige Beeinflussung des im 
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Eigentum der Beteiligten befindlichen Waldes auch nach Lage der Dinge nicht zu 

erkennen.  

Allgemein ist festzustellen, dass der Vorhabenträger bei der Planung die unver-

meidlichen Eingriffe in Land- und Forstwirtschaft auf ein Mindestmaß reduziert 

hat. Soweit unmittelbare Eingriffe in die Land- und Forstwirtschaft eintreten wer-

den diese im Entschädigungsverfahren ausgeglichen.  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen. 

2.55  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 22.10.2006 Einwendungen gegen die 

Baumaßnahme A 49 vorgebracht in Form eines betrieblichen Erhebungsbogens 

mit ergänzenden Anregungen und Bedenken.  

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Einwänder wird durch Ausgleichsmaßnahmen von Eigentumsfläche betrof-

fen: 

Tabelle 69: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.052* Treysa 5 14 1.523 98 - - A4.3 

Summe: 98 - -  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.052 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.054 geändert. 

Auf die mit Ausgleichsmaßnahme A4.3 verbundenen geringfügige Grundstücks-

inanspruchnahme kann nicht verzichtet werden (siehe C, Ziffer IV,7.5).  

Mit der Ableitung des Oberflächenwassers ist keine Verschlechterung für die 

Grundstücke im „Kühlen Grund“ verbunden. De für die VKE 20 festgestellte Plan 

sieht eine ordnungsgemäße Wasserführung über das geplante Rückhaltebecken 

unterhalb der K 101 vor. Bei dem hier festgestellten Plan wird das gesamte auf 

der Fahrbahn, den Banketten, Mulden bis einschließlich zur Böschungsoberkante 

der Geländemodellierung anfallende Niederschlagswasser in den straßenbeglei-

tenden Mulden gesammelt und über Rohrleitungen dem Regenrückhaltebecken 

1.1 zugeführt (siehe C, Ziffer IV,9.4). Lediglich das auf der östlichen Böschung 

der Geländemodellierung anfallende Wasser einschließlich der Außengebiete 

zwischen BAB und Graben wird zum „Kühlen Grund“ abgeleitet. Da das Einzugs-

gebiet durch die Anlage der BAB reduziert wird, ergeben sich durch die Wasser-

führung keine Nachteile. 

Auch ergeben sich für die Grundstücke des Beteiligten Gemarkung Treysa Flur 3, 

Flurstücke 13, 186/12 und 187/12, die in der Nähe der Autobahntrasse liegen, 
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durch das Bauvorhaben keine Nachteile durch eingetragene Luftschadstoffe 

(siehe C, Ziffer IV,11.6). 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundenen Grundstücksinanspruch-

nahmen ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.56  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 19.10.2006 Einwendungen gegen die 

Baumaßnahme A 49 vorgebracht und ferner einen betrieblichen Erhebungsbo-

gen vorgelegt. Er befürchtet für das betroffene Grundstück Nachteile und bittet 

um Bereitstellung von Tauschflächen. Weiterhin befürchtet er drastische Ein-

schnitte für das Dorf Florshain. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Einwänder wird durch Ausgleichsmaßnahmen von Eigentumsfläche betrof-

fen: 

Tabelle 70a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.027* Treysa 4 16 3.598 306 - - A10 

Summe: 306 - -  

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.027 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.029 geändert. 

Tabelle 70b: Zusätzliche Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.087 Florshain 3 45/1 14.399 14.399 - - E1.1neu 

Summe: 14.399 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahmen A10 sowie die im Rahmen der 2. Planände-

rung geänderte Ersatzmaßnahme E1.1neu (siehe C, Ziffer IV,7.5).  
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Im Übrigen wird in dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren gleichwertiger 

Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene haben Anspruch auf Ersatzland, wobei je-

doch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von Flächen bevorzugt be-

handelt werden.  

Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.57  Beteiligte            

Die Einwänderin forderte mit der Einwendung vom 20.10.2006 einen Ausgleich 

für eine eintretende Jagdwertminderung durch die Autobahn, wobei die beiden 

Bauabschnitte VKE 30 und VKE 20, die den Jagdbezirk durchschneiden, zu be-

rücksichtigen seien. Dabei wurde dargelegt, dass Gemarkungsteile nicht mehr 

bejagt werden könnten. Auch würden die geplanten Hecken durch die Einzäu-

nung die Jagd während der Aufwuchsphase einschränken. Die Zäune werden 

überdies den natürlichen Wildwechsel behindern. Das Jagdausübungsrecht wer-

de insgesamt eingeschränkt. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Durch die große Talbrücke im Bereich der Biedenbacher Teiche und die weiteren 

Bauwerke werden im Bereich der Jagdbezirks weiterhin Wechselbeziehungen 

der Wildtiere ermöglicht. Auch zur Vermeidung von Wildunfällen wird die gesam-

te Trasse durch Wildschutzzäune eingezäunt. 

Hinsichtlich der sich aus dem Bauvorhaben ergebenden Entschädigungsfragen 

wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer V,1.7 [Grundsätzliches für die Entschä-

digung für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen und Eigenjagdbezir-

ken] verwiesen (siehe auch C, Ziffer V,2.12). Da Entschädigungsfragen nicht im 

Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfah-

ren geregelt werden, waren die sich daraus ergebenden Entschädigungsfragen 

in das gesondert von der Planfeststellung durchzuführende Entschädigungsver-
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fahren zu verweisen (siehe auch C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das Ent-

schädigungsverfahren]). 

2.58  Beteiligter            

Der Einwänder übermittelte am 25.10.2006 eine Betriebsabfrage vom 15.01.2006 

als Einwendung. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderung des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Durch die VKE 30 wird der Beteiligte nicht betroffen. 

Bereits im Rahmend des Planfeststellungsverfahrens zur VKE 20 war die Betrof-

fenheit des Betriebes durch die beiden Abschnitte VKE 20 und VKE 30 ermittelt 

und überprüft worden. Die im bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss vom 

20.09.2007 getroffenen Aussagen gelten weiterhin. 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen. 

2.59 Beteiligte          

Die Beteiligte hatten mit Schreiben vom 23.10.2006 als Pächter bzw. Eigentümer 

von Grundstücken Einwendungen gegen die Baumaßnahme A 49 in Form eines 

betrieblichen Erhebungsbogens vorgelegt. Er sprach sich gegen die Auffahrt 

Speckswinkel aus. Die Stadt Neustadt solle ihre Ackergrundstücke den betroffe-

nen Landwirten zur Verfügung stellen.  

Zu den Einwendungen ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen 

des ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänder werden wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentums- bzw. 

Pachtflächen: 

Tabelle 71a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.020 

6.013 

7.048 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

15 

21 

22 

5 

37/4 

43/16 

38.800 

11.450 

7.427 

10 

4.324 

2.726 

- 

548 

689 

- 

- 

- 

Summe: 7.060 1.237 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentrums- bzw. 

Pachtflächen: 
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Tabelle 71b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.027 

6.013 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

21 

21 

17 

37/4 

6.320 

11.450 

5.551 

4.410 

769 

- 

- A8, A10 

A8, A10 

Summe: 9.961 769 -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für den Bau 

der Anschlussstelle Neustadt an der L 3071 (siehe C, Ziffer IV,5.2) und die 

Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A8 und A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf 

die damit verbundenen Grundstücksinanspruchnahmen kann daher nicht verzich-

tet werden.  

Soweit von dem Betriebsinhaber (Pächter) existenzielle Bedenken vorgetragen 

wurden, hatte der Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prü-

fung veranlasst mit dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefähr-

dung gegeben ist. Der Beteiligte bewirtschaftet nach eigenen Angaben 27,4 ha 

Acker- und Grünland. Der Betrieb wird somit mit 1,76 ha betroffen; dies entspricht 

6,7% der Betriebsfläche. Vor dem Hintergrund, dass die vom ASV Kassel veran-

lasste betriebliche Bewertung ergeben hat, dass für den Betrieb vor dem Eingriff 

bereits keine gesicherte langfristige Existenz gegeben ist, kommt es durch den 

Eingriff nicht zu einer Existenzgefährdung (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer 

V,1.3). 

Die Einwendungen waren daher zurückzuweisen.  

In dem von der Flurbereinigungsbehörde bereits eingeleiteten Flurbereinigungs-

verfahren soll gleichwertiger Ersatz geleistet werden. Eigentumsbetroffene haben 

Anspruch auf Ersatzland, wobei jedoch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zutei-

lung von Flächen bevorzugt behandelt werden. Damit besteht die Möglichkeit ei-

ner Minderung der Eigentumsbeeinträchtigung im Rahmen einer Unternehmens-

flurbereinigung, obwohl die Frage, ob zur Minderung der Auswirkungen eines 

Planvorhabens eine Unternehmensflurbereinigung beiträgt, grundsätzlich nicht 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sondern eines ihm gemäß § 19 

FStrG nachfolgenden Enteignungsverfahrens ist (vgl. auch SCHWANTAG/ WINGER-

TER, FlurbG, 8. Aufl. 2008, § 87 Rn. 10). 

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 
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regeln. Daher waren die Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.60  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 19.10.2006 generelle Bedenken gegen 

die Baumaßnahme A 49 vorgebracht und dargelegt, dass er in seinem Nebener-

werbsbetrieb betroffen sei. Ergänzend legte er einen betrieblichen Erhebungsbo-

gen vom 23.06.2010 vor, den er handschriftlich ergänzte, u.a. im Hinblick auf 

verkehrsbedingte Schadstoffe. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänder werden wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 72a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.020 

6.054 

6.034 

6.030 

6.003 

7.003 

7.044 

Neustadt 

Neustadt 

Neustadt 

Neustadt 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

8 

9 

9 

9 

21 

22 

22 

2 

5 

10 

11/3 

2 

20 

21 

8.681 

2.680 

4.776 

3.395 

9.430 

7.794 

12.133 

250 

763 

1.609 

220 

4.016 

7.274 

1.353 

218 

85 

646 

502 

195 

520 

1.512 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 15.485 3.678 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 72b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.003 

6.014 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

21 

22 

2 

15 

9.430 

5.475 

5.219 

351 

- 

- 

- 

- 

A8 

A10 

Summe: 5.570 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahmen A8 und A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die 

damit verbundenen Grundstücksinanspruchnahmen kann daher nicht verzichtet 

werden. 
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Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Soweit von dem Einwänder existenzielle Bedenken vorgetragen wurden, hatte 

der Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prüfung veranlasst 

mit dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung gegeben 

ist. Der Beteiligte bewirtschaftet nach eigenen Angaben 18,9 ha Ackerland, da-

von 10,3 Eigentum- und 8,6 ha Pachtflächen, während, ca. 1,0 ha verpachtet ist. 

Er wird mit 2,54 ha betroffen; dies entspricht 13,4%. Allerdings ist unter Berück-

sichtigung der Kenndaten des Betriebes bereits vor dem Eingriff keine längerfris-

tige Existenzfähigkeit gegeben. Daher bewirtschaftet der Einwänder sicherlich 

den Betrieb im Nebenerwerb. 

Im Übrigen wird in dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren gleichwertiger 

Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene haben Anspruch auf Ersatzland, wobei je-

doch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von Flächen bevorzugt be-

handelt werden.  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.61  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 09.10.2006 Einwendung gegen die Bau-

maßnahme A 49 wegen einer Grundstücksbetroffenheit vorgebracht und auf die 

Verpachtung an einen Windenergiebetreiber hingewiesen. In einem weiteren 

Schreiben vom 24.10.2006 legte er dar, dass er als Vollerwerbslandwirt erheblich 

betroffen sei. Er sprach sich grundsätzlich gegen die Baumaßnahme aus und 

führte aus, die 1998 getroffene sei fehlerhaft. In dem Schreiben vom 18.10.20010 

sprach er sich gegen das Bauvorhaben aus. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Einwänder wird wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 
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Tabelle 73a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.020 

14.020 

14.032 

Neustadt 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

9 

15 

18 

23/1 

5 

½ 

7.039 

38.880 

9 

7.039 

10 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 17.049 9 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 73b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.001 Speckswinkel 20 14 40.790 4.077 - - A10a 

Summe: 4.077 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme A10a (siehe C, Ziffer IV,7.5). Auf die damit 

verbundenen Grundstücksinanspruchnahmen kann daher nicht verzichtet wer-

den. 

Zu den vorgebrachten generellen Bedenken und Anregungen wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Soweit von dem Einwänder existenzielle Bedenken vorgetragen wurden, hatte 

der Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prüfung veranlasst 

mit dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung gegeben 

ist. Der Beteiligte bewirtschaftet nach eigenen Angaben 118 ha Acker- und Grün-

land, davon 21 ha Eigentumsflächen. Er wird mit 2,11 ha betroffen; dies ent-

spricht 1.8% der gesamten Betriebsfläche und damit weniger als 5%. 

Hinsichtlich des verpachteten Flurstücks 14 in der Flur 20 der Gemarkung 

Speckswinkel an einen Windenergiebetreiber wird auf die Ausführungen unter C, 

Ziffer V,2.27 verwiesen. 

Im Übrigen wird in dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren gleichwertiger 

Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene haben Anspruch auf Ersatzland, wobei je-

doch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von Flächen bevorzugt be-

handelt werden.  

Die Einwendungen waren daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-
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feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.62  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 19.10.2006 Einwendungen gegen die 

Baumaßnahme A 49 in Form eines betrieblichen Erhebungsbogens vorgebracht. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Einwänder wird wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 74a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.007 

6.074 

6.085 

Neustadt 

Neustadt 

Neustadt 

8 

9 

9 

149 

21/1 

26/1 

13.839 

1.645 

3.240 

- 

950 

2.212 

227 

113 

- 

- 

- 

- 

Summe: 3.162 340 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 74b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.085 Neustadt 9 20/1 3.240 1.028 - - A1,A2 

Summe: 1.028 - -  

c) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 

Tabelle 74c: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.032 

6.069 

6.104 

6.017 

6.016 

6.025 

Neustadt 

Neustadt 

Neustadt 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

9 

9 

10 

21 

21 

21 

11/2 

22/1 

84/1 

5 

6 

23 

3.396 

9.258 

11.317 

15.280 

5.500 

10.720 

887 

9.258 

706 

6.361 

3.600 

6.148 

414 

- 

1.202 

1.062 

383 

517 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Summe: 26.960 3.578 - 

d) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Pachtflächen: 
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Tabelle 74d: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.017 

6.016 

6.025 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

Speckswinkel 

21 

21 

21 

5 

6 

23 

15.280 

5.500 

10.720 

5.532 

956 

2.891 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A8,A10 

A8,A10 

A8 

Summe: 9.379 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahmen A1, A2, A8 und A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5).  

Soweit von dem Einwänder existenzielle Bedenken vorgetragen wurden, hatte 

der Vorhabenträger eine entsprechende fachgutachterliche Prüfung veranlasst 

mit dem Ergebnis, dass keine autobahnbedingte Existenzgefährdung gegeben 

ist. Der Beteiligte bewirtschaftet nach eigenen Angaben 138,8 ha Acker- und 

Grünland, davon 25 ha Eigentumsflächen. Er wird mit 4,05 ha betroffen; dies ent-

spricht 2,9% der gesamten Betriebsfläche.  

Im Übrigen wird in dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren gleichwertiger 

Ersatz geleistet. Eigentumsbetroffene haben Anspruch auf Ersatzland, wobei je-

doch landwirtschaftliche Betriebe bei der Zuteilung von Flächen bevorzugt be-

handelt werden.  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.63  Beteiligter          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 24.10.2006 Einwendung gegen die Bau-

maßnahme A 49 in Form eines betrieblichen Erhebungsbogens vorgebracht. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Der Einwänder wird wie folgt grundstücksmäßig betroffen: 

a) für die Straßenbaumaßnahme in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 
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Tabelle 75a: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.048 

3.041 

3.057 

Wiera 

Wiera 

Wiera 

15 

15 

15 

22/1 

48 

52 

1.145 

36.832 

40.946 

488 

11.088 

4.381 

657 

6.016 

3.095 

- 

- 

- 

Summe: 15.957 9.768 - 

b) für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch zu nehmende Eigentumsflächen: 

Tabelle 75b: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen Betrifft 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb vorüberg. beschränken Maßn.-Nr. 

     [m²] [m²] [m²]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.057 Wiera 15 52 40.946 590 - - A10 

Summe: 590 - -  

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV). Dies gilt auch für die Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme A10 (siehe C, Ziffer IV,7.5).  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.64  Beteiligte          

Die Beteiligte wandte sich mit Schreiben vom 24.10.2006 grundsätzlich gegen 

die Planung der A 49 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänderin wird für die Straßenbaumaßnahme in Eigentumsflächen in An-

spruch genommen: 
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Tabelle 76: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.019 Stadtallendorf 10 66 4,900 1.041 138 - 

Summe: 1.041 138 - 

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist. Zu den vorgebrachten generellen Bedenken 

und Anregungen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV verwiesen. 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  

Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.65  Beteiligte          

Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 25.10.2006 Einwendung gegen die Bau-

maßnahme A 49 unter Vorlage einer Liste von Grundstücken vorgebracht. 

Zu der Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänderin wird für die Straßenbaumaßnahme durch Inanspruchnahme von 

Pachtflächen betroffen: 

Tabelle 77: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.003 

8.042 

8.064 

8.065 

Stadtallendorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

Erksdorf 

16 

12 

12 

12 

20/1 

70/1 

65 

66 

6.885 

20.302 

10.000 

17.000 

6.885 

5.058 

4.947 

7.068 

- 

662 

488 

2.943 

- 

- 

- 

Summe: 23.958 4.093 - 

Hierzu ist festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben, das dem Wohl der All-

gemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, in der vorliegenden 

Form notwendig und geeignet ist (siehe C, Ziffer IV).  

Die Einwendung war daher zurückzuweisen.  
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Die sich durch die mit dem Bauvorhaben verbundene Grundstücksinanspruch-

nahme ergebenden Entschädigungsfragen sind grundsätzlich nicht im Plan-

feststellungsbeschluss sondern im anschließenden Entschädigungsverfahren zu 

regeln. Daher war der Einwänder auf das gesondert von der Planfeststellung 

durchzuführende Entschädigungsverfahren zu verweisen (siehe C, Ziffer V,1.9 

[Grundsätzliches für das Entschädigungsverfahren] und C, Ziffer IV,11.4 [Ver-

hältnis der Planfeststellung zur Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG]). 

2.66  Beteiligter          

Vom Bevollmächtigten wurden mit Schreiben vom 25.10.2010 lediglich eine 

Vollmacht vom 27.03.2006 des Beteiligten vorlegt, jedoch keine spezielle Ein-

wendung mit Begründung. Den vorgenannten Schreiben waren verschiedene all-

gemeine Gutachten beigefügt. 

Zu der nicht substantiierten Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftli-

chen Erwiderungen des ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänder wird für die Straßenbaumaßnahme durch Inanspruchnahme von 

Pachtflächen betroffen: 

Tabelle 78: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.012 Treysa 4 28 12.731 4.247 1.148 - 

Summe: 4.247 1.148 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.012 wurde in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.014 geändert. 

Die nicht substantiierte Einwendung war daher zurückzuweisen. Die Inanspruch-

nahme des Flurstücks für den Bau der A 49 ist notwendig und erforderlich, da der 

Neubau der Autobahn gerechtfertigt (siehe C, Ziffer IV,1 und 2) und in der vorlie-

genden Form geeignet ist (siehe C, Ziffer IV,3 und 5). Daher kann auf die Grund-

stücksinanspruchnahme nicht verzichtet werden. 

Soweit mit den vorgelegten allgemeinen Gutachten grundsätzliche Fragen ange-

sprochen werden, sind diese unter C, Ziffer IV behandelt. 

Die sich durch das Bauvorhaben ergebenden Entschädigungsfragen sind grund-

sätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Ent-

schädigungsverfahren zu regeln (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das 

Entschädigungsverfahren]). 

2.67  Beteiligter          

Vom Bevollmächtigten wurden mit Schreiben vom 25.10.2010 lediglich eine 

Vollmacht vom 27.03.2006 des Beteiligten vorlegt, jedoch keine spezielle Ein-
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wendung mit Begründung. Den vorgenannten Schreiben waren verschiedene all-

gemeine Gutachten beigefügt. 

Zu der nicht substantiierten Einwendung ist unter Berücksichtigung der schriftli-

chen Erwiderungen des ASV Kassel vom 30.11.2010 Folgendes festzustellen: 

Die Einwänder wird für die Straßenbaumaßnahme durch Inanspruchnahme von 

Pachtflächen betroffen: 

Tabelle 79: Grundstücksinanspruchnahme 

lfd. Nr. Lage Flur Flurstück Größe Inanspruchnahmen 

 [Gemarkung] [Nr.] [Nr.] [m²] Erwerb Vorübergehend beschränken 

     [m²] [m²] [m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.003 

1.007 

Treysa 

Treysa 

4 

4 

38 

39 

11.486 

547 

962 

547 

610 

302 

- 

Summe: 1.509 912 - 

Anmerkung: Die lfd. Nr. 1.003 und 1.007 wurden in der 2. Planänderung in lfd. Nr. 1.004 und 1.008 geändert. 

Die nicht substantiierte Einwendung war daher zurückzuweisen. Die Inanspruch-

nahme des Flurstücks für den Bau der A 49 ist notwendig und erforderlich, da der 

Neubau der Autobahn gerechtfertigt (siehe C, Ziffer IV,1 und 2) und in der vorlie-

genden Form geeignet ist (siehe C, Ziffer IV,3 und 5). Daher kann auf die Grund-

stücksinanspruchnahme nicht verzichtet werden. 

Soweit mit den vorgelegten allgemeinen Gutachten grundsätzliche Fragen ange-

sprochen werden, sind diese unter C, Ziffer IV behandelt. 

Die sich durch das Bauvorhaben ergebenden Entschädigungsfragen sind grund-

sätzlich nicht im Planfeststellungsbeschluss sondern im anschließenden Ent-

schädigungsverfahren zu regeln (siehe C, Ziffer V,1.9 [Grundsätzliches für das 

Entschädigungsverfahren]). 

2.68  Beteiligter          

Der Beteiligte erhob mit Schreiben vom 15.09.2011 zur 2. Planänderung erstmals 

Einwendungen. Er führte aus, dass im Zuge des geplanten Autobahnbaus wohl 

auch die Gemeinde Willingshausen aufgefordert sei hierfür eine dementspre-

chende Ausgleichsfläche zur Verfügung zu stellen. Diese Ausgleichsfläche liege 

in der Gemarkung Leimbach. Dort sei er Pächter des Flurstücks 13/1 in der Flur 4 

„Der Saurasen“. Wie er informiert sei, sollen hier u.a. die alten Pappelbestände 

aus dem Gelände entfernt, weil sie nicht in das Landschaftsbild passen, und 

durch Niedergehölz ersetzt werden. Das empfände er als Frevel an der Natur. Al-

le natürlichen Gewächse erfüllen vielfältige Zwecke. Sie schützten den Boden vor 

Erosion, milderten Wetterunbilden, schützten die wildlebenden Tiere, schenkten 

durch ihr Dasein eine bunte und belebte Vielfalt, spendeten lebensnotwendigen 

Sauerstoff und hätten noch viele andere erfreuliche Daseinsgründe mehr. Im 
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konkreten Fall gehe es um ganz normale, kräftig gewachsene Pappeln. Sie er-

freuten ihn mit ihrem Wuchs, dem Rauschen der Blätter, ihrer Unterschlupf- und 

Rastmöglichkeit für die Vogelwelt. Sie erfreuten ihn einfach mit ihrer Existenz. 

Von ihnen gehe keinerlei Betriebsgefahr aus, weil sie an einem kleinen bewalde-

ten Feuchtgebiet stünden, das von Wiesen umgeben sei. Sie spendeten Sauer-

stoff wie jeder andere landschaftstypisch gewachsene Baum. Der einzige Makel 

bestehe darin, dass sie der Auffassung nach leider nicht dahin gehörten und 

deshalb gefällt werden sollen. Er wüsste, dass die Einspruchsfrist gegen die Fäl-

lung dieser Bäume überschritten sei, doch bat er „auch im Namen dieser Bäume, 

Vögel und sonstigen Natur“, dass sie nicht gefällt werden.  

Hierzu ist unter Heranziehung der Erwiderung des ASV Kassel vom 14.10.2011 

festzustellen: 

Die angesprochene Maßnahme E5.8 (Entfernung nicht standortgerechter Hybrid-

Pappeln (Populus canadensis) ist nicht Bestandteil der zweiten Planänderung. 

Daher ist die Einwendung präkludiert (siehe C, Ziffer I,6.3). Ungeachtet dessen 

ist Folgendes festzustellen: 

Die Pappeln sollen im Rahmen des Maßnahmenkomplexes E5 (Renaturierung 

der Leimbachaue zwischen Wasenberg und Leimbach) gefällt werden. Dies ist 

zur Optimierung der Leimbachaue als Lebensraum für Vogelarten des Offenlan-

des, die in diesem Vogelschutzgebiet geschützt und gefördert werden sollen, 

sinnvoll und zweckmäßig. Bei der Abwägung der verschiedenen naturschutzfach-

lichen Aspekte kommt entsprechend der Abstimmung des Vorhabenträgers mit 

den Naturschutzbehörden diesem Aspekt stärkeres gewichtet zu als der Erhal-

tung der nicht standortgerechten Pappeln. Im Rahmen der Maßnahme E5.8 wird 

der nördlich des Leimbaches gelegene Damm zunächst der Sukzession überlas-

sen, so dass sich hier zunächst vermutlich nur Brennnesselfluren entwickeln 

werden. Allerdings werden nach einiger Zeit sich standortgerechte Gehölze ein-

stellen. Damit sie nicht zu hoch wachsen, sollen diese Bäume und Gebüsche 

nach Bedarf ca. alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. Südlich des 

Leimbaches hat sich unter den Pappeln bereits eine Strauchschicht eingestellt. 

Hier sollen lediglich die Pappeln entfernt werden. 

Die Einwendung war daher zurückzuweisen. 
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D. Gesamtabwägung  

 

Die Prüfung des hier festgestellten Vorhabens hat unter Berücksichtigung aller, 

auch der im Verfahren bekannt gewordenen öffentlichen und privaten Belange 

ergeben, dass der Bundesautobahn 49 im Teilabschnitt VKE 30, Schwalmstadt - 

Stadtallendorf, auch im Hinblick auf die verkehrlichen und straßenbautechni-

schen Anforderungen unter Berücksichtigung insbesondere der Festlegungen im 

Fernstraßenbaugesetz sowie die Auswirkungen auf die Umwelt, den europäi-

schen Gebietsschutz, den Lärm- und sonstigen Immissionsschutz, den Natur- 

und Landschaftsschutz, den Artenschutz einschließlich der europarechtlichen An-

forderungen, den Wasserschutz, die Landwirtschaft, den Denkmalschutz und die 

gemeindlichen Belange sowie die privaten Belange gerechtfertigt und geeignet 

ist. Sowohl das strikte Recht als auch die Optimierungsgebote wurden beachtet. 

Die Abwägung aller Belange hat ergeben, dass die planfestgestellte Planlösung 

vernünftig ist. Mit ihr können die von der Planung verfolgten Ziele erreicht wer-

den. Es bestehen auch keine unüberwindbaren Hindernisse im Anschlussab-

schnitt der VKE 40, Stadtallendorf - A 5, auch nicht in Bezug auf das Natura 

2000-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf“. 

Die Leitlinien des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (EG Vertrag, Artikel 154 

bis 156 und Entscheidung Nr. 1692/96/EG vom 23.07.1996, zuletzt geändert mit 

Entscheidung Nr. 884/2004/EG vom 29.04.2004) stellen unter anderem auf die 

Beseitigung von Schwachstellen innerhalb der nationalen Verkehrsnetze, die An-

bindung von Randregionen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit im Personen– und 

Güterverkehr und auf homogene wirtschaftliche und soziale Bedingungen ab. 

Dieses Ziel kann nur mit einem Bau der A 49 bis zur A 5 erreicht werden. Ein En-

de der A 5 ohne VKE 40 ist aus verkehrlichen Gründen und der mit einer Teillö-

sung verbundenen Belastung des nachgeordneten Straßennetzes nicht zulas-

sungsfähig. Dies würde zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der im nachgeord-

neten Netz wohnenden Menschen führen und stellt daher keine zumutbare Alter-

native des mit dem Projekt A 49 verfolgten Ziels dar (s. Kapitel 4) 

Wie dargelegt, sind in der Planfeststellung die Anforderungen des europäischen 

Gebiets- und Artenschutz beachtet worden. Soweit in den früheren Planungsstu-

fen, z.B. aufgrund noch nicht erfolgter Umsetzung von EU-Richtlinien in nationa-

les Recht nach Abschluss des Raumordungsverfahrens, ergänzende Anforde-

rungen ergeben haben, wurde dies vom Vorhabenträger in der laufenden Pla-

nung und im Planfeststellungsverfahren, z.B. durch Überarbeitung des Arten-

schutzbeitrags, nachgeholt. Die Planfeststellungsbehörde konnte somit alle euro-
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parechtlichen und fachlichen abwägungsrechtlichen Belange in die Abwägung 

einstellen. Dies hat zwar zu Planänderungen im laufenden Planfeststellungsver-

fahren geführt, aber letztlich konnte die Planung der A 49, VKE 30, in der vorlie-

genden Form festgestellt werden. Jedenfalls ergab die Überprüfung, dass die in 

einem langjährigen Planungsprozess gewählte Trassenführung westlich 

Schwalmstadt – wie auch schon im Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 

für die VKE 20 festgelegt – gegen eine Führung östlich Treysa durch das Hoch-

wasserrückhaltebecken der Schwalm auch unter dem Aspekt des Vogelschutzes 

bestätigt werden konnte. Das bei der Planung gewählte Vorgehen über die Vari-

anten auf der Basis von Modulen war Grundlage für die Trassenfindung. Im Übri-

gen wurde dies in dem projektbegleitenden Arbeitskreisen im Jahr 1998 bereits 

vorgestellt. Dass durch paarweisen Vergleich in benachbarten Korridoren fach-

übergreifend die ungünstigeren Teilabschnitte verworfen wurden, stellte dabei ein 

sinnvolles und hilfreiches Vorgehen dar. Dass dabei nach einer Grobanalyse 

nicht näher in Betracht zu ziehende Varianten, wie sog. Null plus-Varianten, vom 

Vorhabenträger nicht einbezogen wurden, ist nicht zu beanstanden. Dem festge-

stellten Plan liegt eine Variante zu Grunde mit der die Ziele der Planung (C, Ziffer 

IV,1.6) erfüllen. Der naturschutzrechtliche Planungsauftrag des Bundesverkehrs-

wegeplans und des Fernstraßenausbaugesetzes wurde in der Planfeststellung 

abgearbeitet. 

Die Verkehrsuntersuchung, die während der Planung und im laufenden Plan-

feststellungsverfahren fortgeschrieben wurde, bestätigt die bereits in der Vorpla-

nung gewonnenen Erkenntnisse. Dass sich durch Kraftfahrzeugentwicklung und 

Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer sowie Bevölkerungs- und Arbeitsplatzent-

wicklung ergebenden Faktoren und Einflüsse haben dabei Berücksichtigung ge-

funden. Entgegen der Auffassung Beteiligter bestehen keine Planungsalternati-

ven, mit denen die mit der hier festgestellten Baumaßnahme verfolgten Ziele in 

gleicher Art und Weise erreicht werden können.  

Mit dem festgestellten Plan treten für die Bewohnerinnen und Bewohner der an-

grenzenden Ortslagen und Außenwohnbereiche keine unzumutbaren Lärmbeein-

trächtigungen auf. Soweit erforderlich sind passive Lärmschutzmaßnahmen vor-

gesehen.  

Der festgestellte Plan sieht neben notwendigen Folgemaßnahmen auch die er-

forderlichen naturschutzrechtlichen und -fachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen sowie die artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen vor. Mit diesen Maß-

nahmen werden entweder ansonsten eintretende Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG vermieden oder die Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft ausgeglichen. Die festgestellten Maßnahmen sind notwendig, geeignet, 
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sinnvoll und wirksam. Soweit erforderlich sind im Planfeststellungsbeschluss er-

gänzende Festlegungen (Auflagen) getroffen worden. Bei der Planung dieser 

Maßnahmen wurde auf die Belange der Land- und Forstwirtschaft im angemes-

sen Rahmen Rücksicht genommen. Dennoch lässt sich ein Verlust von landwirt-

schaftlichen Nutzflächen in größerem Umfang nicht vermeiden. Sowohl die öf-

fentlichen Belange der Landwirtschaft als auch die privaten Belange der betroffe-

nen Landwirte mussten jedoch, soweit ihnen nicht durch entsprechende Umpla-

nungen und Festsetzungen im Planfeststellungsbeschluss Rechnung getragen 

werden konnte, zurückgestellt werden. Zum Ausgleich soll über das Entschädi-

gungsverfahren hinaus werden Unternehmensflurbereinigungsverfahren durch-

geführt, in dem die Nachteile für die Landwirte und die allgemeine Landeskultur 

ausgeglichen werden sollen. Den durch die Baumaßnahme in ihrer Existenz be-

troffenen Landwirten sind vom Vorhabenträger bereits Ersatzflächen angeboten 

worden. Aus Anlass des Bauvorhabens werden umfangreiche, mit der Landwirt-

schaft abgestimmte Wegebaumaßnahmen durchgeführt. Ergänzungen sind in 

den Unternehmensflurbereinigungsverfahren noch möglich. Auch auf die was-

serwirtschaftlichen Belange im Hinblick auf Grund- und Gewässerschutz wird 

Rücksicht genommen. Dies gilt auch durch die Anordnung der erforderlichen 

wasserwirtschaftlichen Schutzmaßnahmen, insbesondere die Anlage von Regen-

rückhaltbecken vor der Einleitung des Niederschlagswassers in Gewässer.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Bauvorhaben, das gerechtfertigt 

und geeignet ist, einschließlich der wasserrechtlichen Erlaubnis und der natur-

schutz- und landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen, der Zulassung einer 

Ausnahme und der Befreiung vom Verbot bei gesetzlich geschützten Biotopen, 

der Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme, der wasserrechtlichen 

Genehmigungen für die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung 

eines Gewässers oder seiner Ufer (Gewässerausbau) und vom Verbot der Er-

richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in Gewässer oder in Gewässer-

randstreifen, der forstrechtlichen Genehmigungen für Rodung und Waldumwand-

lung, für vorübergehende Umwandlung von Wald und für die Waldneuanlage so-

wie di forstrechtliche Ausnahme für Abholzung von Nadel- und Laubholzbestän-

den und der denkmalschutzrechtliche Genehmigung unter Berücksichtigung der 

festgesetzten Auflagen und Nebenbestimmungen zugelassen werden konnte. 

Außerdem wurde die Widmung und Umstufung von Straßen festgelegt. Die vom  
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